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Vorwort 

Es gehört zu den Besonderheiten der Stiftung Historisches Kolleg, daß ihre Stipen
diaten während des Münchener Jahres ein Kolloquium veranstalten können und sol
len, dessen Kosten die Stiftung trägt. Diese Symposien befassen sich in der Regel 
zweieinhalb Tage hindurch mit einem eher speziellen, dementsprechend ziemlich prä
zis umschreibbaren Thema. 

Von diesen Kolloquien unterschied sich das Treffen vom 27. bis 31. August 1984, 
zu dem ich eingeladen hatte und dessen Ergebnisse mit diesem Berichtsband der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht werden, in mehrfacher Hinsicht. Erstens erstreckte es 
sich - von Montagnachmittag bis Freitagnachmittag - über nahezu eine ganze Woche. 
Zweitens war sein Teilnehmerkreis ungefähr fünfzig Personen stark, also größer als 
üblich. Mehr als ein Drittel (18 von 48) der Teilnehmer kam aus elf ausländischen 
Staaten: aus Belgien, Canada, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, 
aus Polen, Spanien, der Tschechoslowakei, dem Vatikanstaat und den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Noch stärker war der Beitrag, den die ausländischen For
scher zu den Vorträgen leisteten; nur die Hälfte der großen Referate entfiel auf deut
sche Historiker, die andere Hälfte wurde von führenden Gelehrten aus Frankreich, 
Großbritannien, Schweden, der Tschechoslowakei und den USA beigesteuert. Drittens 
hatte dieses Münchener Kolloquium auch thematisch etwas Besonderes. Es diente 
nicht der detaillierten Erörterung eines eng umrissenen Problems im Kreise der weni
gen kompetenten Fachleute, sondern stellte von und vor führenden Historikern, die 
durch einschlägige Veröffentlichungen international ausgewiesen sind, in Gegenwart 
eines ausgewählten kleineren Kreises aus dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein gro
ßes Thema der allgemeinen Geschichte zur Diskussion. Dabei ging es nicht um die 
Geschichte des Dreißigjährigen Krieges unter den isolierbaren und begrenzten Aspek
ten der deutschen Geschichte, vielmehr sollten die europäischen Aspekte und Per
spektiven des Großen Krieges im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen stehen. 
Dies scheint nach dem übereinstimmenden Eindruck der Beteiligten gelungen zu 
sein. Der Titel des Berichtsbandes über dieses Kolloquium lautet daher lapidar: "Krieg 
und Politik 1618-1648". 

Ein derartiges Kolloquium, obwohl es darin um allgemeine Geschichte und um 
Problemstellungen von breiterem Interesse geht, kann und will weder ein Handbuch 
noch eine große Synthese ersetzen. Nicht einmal hinsichtlich aller zentralen Fragen ist 
Vollständigkeit auch nur annähernd erreichbar. Man muß sich, wenn nur eine knappe 
Woche Zeit zur Verfügung steht, mit einer exemplarischen Vorgehensweise begnü
gen. Diese hat sich dadurch auszuweisen, daß sie das Ganze durch die Auswahl und 
Formulierung der Teilthemen und durch deren Darbietung im Einzelnen und Kon
kreten genügend deutlich werden läßt. Das ausführliche Namen- und Sachregister, das 
den reichen Inhalt unserer Münchener Vorträge für die weitere Forschung erschließt 
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und dessen Anfertigung viel Mühe bereitet hat, macht nachprüfbar, inwieweit das Ziel 
dieses Kolloquiums erreicht worden ist. Auch die Breite und Dichte der Diskussion, 
die nicht in extenso abgedruckt werden konnte, da dies einen weiteren Band erfordert 
hätte, zeigt, wie fruchtbar es sein kann, wenn unter den Fachleuten, die in der Regel 
Spezialthemen erörtern, auch einmal über Grundfragen der allgemeinen Geschichte 
debattiert werden kann. Ich wäre froh, wenn der ausführliche Diskussionsbericht, den 
ich verfaßt habe, diese Erfahrung auch denen vermitteln könnte, die in München nicht 
dabei waren. 

Das Resultat des Münchener Kolloquiums, wie es hier vorgelegt wird, ist also keine 
"Geschichte des Dreißigjährigen Krieges". Aber für jede künftige Gesamtgeschichte 
dieser wichtigen Epoche der deutschen und europäischen Geschichte, die neuerdings 
viel Interesse findet,· dürfte dieser Sammelband mit seinen Aufsätzen und seinem Be
richt über die Diskussionen, nicht zuletzt auch mit seiner bibliographischen Zusam
menstellung und seinem Register, sehr wichtig werden. Daß auch die Einzelforschung 
hier viele Anregungen finden wird, ist leicht zu erkennen. 

*** 

Die Abhandlung über Begriff und Konzeption der Geschichtsschreibung des 
Dreißigjährigen Krieges, mit welcher der Unterzeichnete das Kolloquium am 27. Au
gust eröffnete, versuchte, durch eine begriffsgeschichtliche Klärung der Entstehung 
und Bedeutung des Terminus' "Dreißigjähriger Krieg" in Verbindung mit konzeptio
nellen Überlegungen über die Möglichkeit der Einordnung dieses politisch-militäri
schen Ereigniskomplexes in die gesamteuropäische Geschichte, den Blick auf das 
Ganze zu richten, dem danach die leitenden Fragestellungen eines jeden Tages galten. 

Am 28. August lautete die Leitfrage: Welche Gründe kann die Geschichtswissen
schaft geltend machen, um die Entstehung und Eigenart dieses Krieges zu erklären? 
Vier verschiedene Erklärungstypen standen zur Debatte: Der Dreißigjährige Krieg als 
"Deutschlands Religionskrieg" (P. Robert Bireley 5.]/Chicago); die Krise der Reli
gionsverfassung des Reiches und die Anfänge des Dreißigjährigen Krieges (Martin 
Heckel/Tübingen); die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen (nicht: Ur
sachen) des Krieges (Miroslav Hroch/Prag) sowie das zentrale Schlagwort "Monarchia 
Universalis" (Franz Bosbach/Bonn). 

Die Leitfrage des 29. August hieß: "Interdependenzen zwischen Innen- und Außen
politik". Behandelt wurde dieses Thema am Beispiel Frankreichs und Spaniens, deren 
Krieg nicht 1648, sondern erst 1659 beigelegt wurde, so daß zeitlich erheblich weiter 
ausgeholt werden mußte: Roland Mousnier/Paris stellte die französische Außenpolitik, 
vor allem Richelieus Entscheidung zum Eintritt in den offenen Krieg 1635, in den 
Kontext der französischen Krisen von 1610 bis 1649; das gleiche behandelte John H 
Elliott/Princeton mit Bezug auf die spanische Geschichte von 1598 bis zum Pyrenäen
frieden. Der Nachmittag dieses Mittwoch führte die Teilnehmer auf eine Exkursion an 
Orte, die etwas abseits vom Touristenstrom liegen und mit der Geschichte des Drei
ßigjährigen Krieges enge Verknüpfungen haben: Donauwörth - Nördlingen - Aler
heim und Neuburg/Donau, wobei Christopher R. FriedrichsNancouver, Canada, ein 
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kundiger Führer über die Schlachtfelder von Nördlingen (1634) und Alerheim (1643) 
war. 

Der 30. August stand unter der Leitfrage der "Kriegs- und Friedensziele". Es ging 
dabei um die Zielsetzungen während des Krieges bis zum Friedensschluß. Dieses 
Thema konnte natürlich nicht am Beispiel aller Mächte, die in den Dreißigjährigen 
Krieg verwickelt waren, behandelt werden. Hermann Weber/Mainz erklärte Richelieus 
große Strategie durch neue Rekonstruktion des Entscheidungsprozesses, der zu der 
Kriegserklärung von 1635 geführt hat; Sven LundkvtSt/Stockholm gab eine breite 
Übersicht über Schwedens politische Konzeptionen vom Tode Gustav Adolfs bis zum 
Westfälischen Frieden; Dieter Albrecht/Regensburg zeigte am Beispiel Hessen-Kassels 
und Bayerns, was Reichsstände im Krieg wollten und erreichten. 

Der letzte Tag, der 31. August, galt der Erörterung der Mittel und Formen der 
Kriegsorganisation. Kersten Krüger/Hamburg entwickelte am Beispiel Dänemarks und 
Schwedens zwei ganz unterschiedliche Heeresfinanzierungs-Typen; Hildegard Ernst/ 
Mainz berichtete über ihre ergebnisreiche Erforschung der Finanzhilfen, die Spanien 
in den Jahren 1632 bis 1642 dem Kaiser geleistet hat; zum Schluß bot Geoffrey Par
ker/St. Andrews ein Gesamtbild vom Soldaten im Dreißigjährigen Krieg. 

*** 

Es gibt Kolloquien, die mit thesenartig formulierbaren "Ergebnissen" be endet wer
den können. Bei einem allgemeinen Thema wie hier verbietet sich das von selbst. Die
ses einführende Vorwort kann ich aber nicht abschließen, ohne vielfältigen Dank aus
zusprechen. Die Stiftung Historisches Kolleg hat sehr großzügig und unbürokratisch 
die erheblichen Mittel bereitgestellt, die für dieses Kolloquium unerläßlich waren. 
Eine Simultan-Übersetzung ins Englische und Französische sorgte dafür, daß alle Teil
nehmer sich ständig und ohne Schwierigkeiten verstehen und ausdrücken konnten. 
Das ist bei einem Thema und Teilnehmerkreis wie hier unerläßlich. Im übrigen kam 
uns allen in dieser Münchener Woche 1984 die bewährte Hilfe der Geschäftsstelle des 
Historischen Kollegs durch eine Fülle organisatorischer Leistungen zustatten. Georg 
Kalmer und Dr. Elisabeth Müller-Luckner, die nach Kräften auch bei den Arbeiten an 
diesem Band mitwirkte, gebührt dafür ausdrücklicher Dank. Nennen muß ich wegen 
immer wieder gern geleisteter Hilfe bei der Redaktionsarbeit an diesem Buch vor al
lem aber meine Bonner Mitarbeiter und Schüler, besonders Thomas Brockmann, der 
beim Korrekturlesen half, die Hauptarbeit an der Bibliographie leistete und die Ver
zettelung für das Register unternahm. Bei dessen Ausarbeitung hat Helene Thiesen zu
sammen mit den studentischen Hilfskräften meines Lehrstuhls mir die meiste Arbeit 
abgenommen. Viele, oft schwierige und eilige Schreibarbeit erledigten meine Mitar
beiterinnen Irmela Bünning und Elisabeth Schwadorf mit stiller Selbstverständlichkeit. 
Auch Maria Rößner M. A. muß ich in diesem Zusammenhang erwähnen. 

Nicht zuletzt aber gilt mein Dank den Gelehrten, ohne deren fachliche Kompetenz 
und kollegiale Kooperation weder das Kolloquium noch dieses Buch hätten gelingen 
können. Daß über so viele Länder- und Staatsgrenzen hinweg eine breite Gemeinsam
keit des Interesses an den hier diskutierten Fragen besteht, dies im lebendigen Aus-
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tausch der Meinungen so deutlich erfahren zu dürfen, war für viele von uns eine be
glückende Freude. Die meisten von uns, vermute ich, haben in dieser Münchener Au
gustwoche 1984 mit ihren konzentrierten Referaten und engagierten, aber immer fai
ren Diskussionen weit mehr gelernt, als wir vorher gedacht hatten. Das verdanken wir 
in besonderem Maße denjenigen, welche die Last der Vorträge übernommen und 
nachher sehr schnell die Druckmanuskripte geliefert haben. Gerade deshalb ist es für 
mich schmerzlich, daß die Drucklegung dieses Berichtsbandes durch außergewöhnli
che Belastungen des Herausgebers mit nicht vorhersehbaren Verpflichtungen in der 
akademischen Selbstverwaltung ungebührlich verzögert wurde. Ich bitte dafür jeden 
der hier versammelten Autoren um Nachsicht. Möge unser gemeinsames Werk nun 
ein gutes Echo finden, das uns über allen Ärger wegen der langen Entstehungszeit 
hinweghilft. 

Bonn, den 30. August 1987 Konrad Repgen 



Verzeichnis der Tagungsteilnehmer 

Prof. Dr. Dieter Albrecht, Regensburg 
Prof. Dr. Quintin Aldea SJ, Madrid 
Prof. Dr. Raffaele Belvederi, Genua 
Dr. Kathrin Bierther, München 
Prof. Dr. Robert Bireley SJ, Chicago/I11. 
Prof. Dr. Pierre BIet, Rom 
Prof. Dr. Elger BIühm, Bremen 
Dr. Franz Bosbach, Bonn 
Dr. Günter Buchstab, Bonn 
Dr. Hermann Joseph Busley, München 
Prof. Dr. John H. Elliott, Princeton/N.J. 
Hildegard Ernst, Partenheim 
Prof. Dr. Christopher R. Friedrichs, Vancouver/B. C. 
Robert I. Frost, London 
Prof. Dr. Martin Heckel, Tübingen 
Doz. Dr. Miroslav Hroch, Prag 
Prof. Dr. Paul Janssens, Brüssel 
Georg Kalmer, München (Historisches Kolleg) 
Clivia Kelch, Bonn 
Prof. Dr. Jürgen Kocka, Bielefeld (Stipendiat des Historischen Kollegs 1983/84) 
Dr. E. I. Kouri, München 
Prof. Dr. Andreas Kraus, München 
Dr. Bernhard R. Kroener, Freiburg i. Br. 
Priv.-Doz. Dr. Kersten Krüger, Klein-Pampau 
Prof. Dr. Herbert Langer, Greifswald 
Prof. Dr. Sven Lundkvist, Stockholm 
Dr. Georg Lutz, Rom 
Prof. Dr. Antoni M~czak, Warschau (Stipendiat des Historischen Kollegs 1983/84) 
Prof. Dr. Roland Mousnier, Paris, Membre de l'Institut 
Dr. Nicolette Mout, Leiden 
Dr. Elisabeth Müller-Luckner, München (Historisches Kolleg) 
Otto Neudeck, München (Historisches Kolleg) 
Dr. Helmut Neuhaus, Köln 
Doz. Dr. Lars Nilehn, Lund 
Brigitta Oestreich, Kochel am See 
Antje Oschmann, Bonn 



XII Verzeichnis der Tagungsteilnehmer 

Prof. Dr. Geoffrey Parker, St. Andrews 
Prof. Dr. Hans Pohl, Bonn 
Prof. Dr. Volker Press, Tübingen 
Prof. Dr. Konrad Repgen, Bonn (Stipendiat des Historischen Kollegs 1983/84) 
Dr. Bemd Roeck, München 
Hubert Salm, Bonn 
Dr. A. M. Schop Soler, München 
Prof. Dr. Valentin Vazquez de Prada, Pamplona 
Prof. Dr. Hermann Weber, Mainz 
Dr. JoachimWild, München 
Prof. Dr. Dietmar Willoweit, Würzburg 
Lynn F. Young, Oxford 



I. Historiographische Grundprobleme 

Konrad Repgen 

Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen 
Krieges: Begriff und Konzeption 

1. Die Fragestellung 

Eine modeme und große, "klassische"l Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, 
welche das Geschehen der gesamten drei Jahrzehnte, auch der Zeit nach Nördlingen 
und Prag, einigermaßen ausführlich - also in etwa: gleichgewichtig - behandelte, gibt 
es niche. Was wir besitzen, sind einerseits umfassende neuere Darstellungen, die sich 
ganz auf die Zeit bis 1635 konzentrieren3

, andererseits die kaum überschaubar große 
Zahl der monographischen Studien über kleinere oder größere Einzelkomplexe aus 
der Gesamt-Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Diese Monographien sind bislang 
in keiner, wenigstens annähernd vollständigen Bibliographie zusammengestellt wor
den. Eine solche würde - sollte sie, was sinnvoll wäre, die einschlägigen zeitgenössi
schen Druckwerke miterfassen - wohl zwischen 10000 und 20000 Titel enthalten 
müssen4

• 

1 Ich denke an Werke wie (im 19. Jahrhundert) Leopold von Ranke, Deutsche Geschichte im 
Zeitalter der Reformation, oder Samuel Rawson Gardiner, History of the Great Civil War 
1642-1649, oder (im 20. Jahrhundert) Hubert jedin, Geschichte des Konzils von Trient. 
2 1985 sind drei neue Gesamtdarstellungen erschienen: Parker, War, Schormann und Barudio, 
Krieg. Sie lagen bei dem Colloquium noch nicht vor und bleiben daher hier unberücksichtigt. 
Meine Auffassung dazu demnächst in der Historischen Zeitschrift. 
3 So richtig G. H S. Mudler, D 1055 (zu Titel D); Ehrte, 270, Anm. 33. 
4 Die Angaben in 9 Dahlmann-Wat'tz sind sehr unzulänglich, die Abschnitte 275-312 ("Refor
mation und Konfessionskriege") der 10. Auflage sind noch nicht erschienen. Gut zusammenge
stellt ist ältere und neuere Literatur von 1619 bis 1910 in G. Schmid I-lI I, fortgesetzt von Loewe 
I-III, insgesamt 2524 Titel, womit auch viel Allgemeines erlaßt wird. Ebenso steckt viel in Ro
berts, Gustavus Adolphus sowie in 5 Dickmann, Frieden, mit Ergänzungen für die Jahre 
1964-1984 durch Winfried Becker. Im übrigen ist grundlegend, nicht nur für den Westfälischen 
Frieden, Thiekötter, Bibliotheca, fortgeführt bis 1968 in Tht'ekötter, Bibliographie. Umfangreiche 
regional- und lokalgeschichtliche Titel in Pranz, neueste Literatur bei Repgen, Krieg und vor al
lem bei Parker, War. - Es fehlt eine brauchbare Bibliographie der Flugschriften, deren Zahl von 
einem der besten Kenner und Sammler, Dr. Helmut Urban/München, auf ca. 10 000 geschätzt 
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Aber nicht nur mit der Bibliographie, auch mit der Historiographiegeschichte des 
Dreißigjährigen Krieges steht es schlecht5

• Wohl fehlt es nicht an verstreuten Bemer
kungen dieser Art - nahezu jede Einleitung in den Monographien handelt davon. Er
kenntnisziel ist dort freilich nie das Gesamte des Dreißigjährigen Krieges, sondern 
sind jeweilige Details. Von ihnen aus gelangt man schwerlich zum Ganzen, jedenfalls 
nicht unmittelbar; denn dieses ist nicht nur mehr, sondern etwas anderes als die 
Summe seiner Teile. Unter dem "Ganzen" verstehen wir das, was den Konflikt, den 
wir "Dreißigjährigen Krieg" nennen, von den anderen (früheren, gleichzeitigen und 
späteren) kriegerischen Konflikten Europas so unterscheidet, daß man von einer histo
rischen Individualität sprechen darf, die zunächst, im 17. Jahrhundert, als eine gegen
wärtige Besonderheit erlitten und erlebt, und die danach, bis heute, als Erinnerung 
tradiert wurde und als Vergangenheit verlebendigt werden soll. 

Es gibt also keine Untersuchung, aus der man erfahren könnte, was die Menschen -
von damals bis heute - unter dem Dreißigjährigen Krieg als einem Ganzen verstanden 
haben. Diese Geschichte wird auch hier nicht geboten, doch liegt die Blickrichtung 
auf sie den folgenden Überlegungen zugrunde; denn wir fragen nach dem Dreißigjäh
rigen Krieg als etwas geschichtlich Individuellem, als einer historischen Ganzheit. Die 
konkretisierende Antwort auf diese Frage aber erfolgt unter einer doppelten Ein
schränkung, an die sich - als Drittes - eine These anschließt: 

- Erstens wird die Geschichte der Erforschung der Dreißigjährigen Krieges ausge
klammert. Das ist natürlich nur bis zu einem gewissen Grade möglich; denn Darstel
lung und Forschung lassen sich in den geschichtlichen Wissenschaften bekanntlich 
nicht voneinander trennen wie zwei chemische Elemente. Der Nachdruck bei unseren 
Überlegungen soll jedoch nicht auf der Forschungsgeschichte liegen, sondern auf der 
Gesamtkonzeption, welche von dem Dreißigjährigen Krieg als einem kohärenten poli
tisch-militärischen Komplex entwickelt wurde und wird. 

- Zweitens wird nur ein Teil der Geschichte dieses Geschichtsbilds behandelt, 
nämlich der Beitrag, den die Zeitgenossen dazu geliefert haben. Er läßt sich am prä
gnantesten fassen, indem der Entstehung der Bezeichnung dieses Kriegs und der Be
deutung, welche die Zeitgeschichtsschreibung des 17. Jahrhunderts ihr beimaß, nach
gegangen wird. Das setzt frühere Studien fort6

; zugleich wird neues Material vorgelegt 
und mit weiterführenden Erwägungen verknüpft. 

- Drittens will ich, zum Schluß, eine vom Üblichen abweichende neue Konzeption 
vorstellen. Sie soll es erlauben, die historische Realität "Dreißigjähriger Krieg" besser, 
als es von den bisher versuchten Ansätzen her möglich war, in die Politikgeschichte 

wird (mündliche Mitteilung, Dezember 1983). - Ein vorzügliches Hilfsmittel für die bis 1945 er
schienene Literatur (ohne Zeitschriftenaufsätze, aber mit ausgebreiteten, wenn auch nicht voll
ständigen Angaben über die reichen Flugschriftenbestände) bietet der Realkatalog der BSB Mün
chen (unter den Signaturen 1/77 bis 132). 
5 Wichtig immer noch Erdmannsdörffer, Geschichtschreibung (1865). PoltIenskj, Krieg ist mehr 
Forschungsbericht (aus seiner Sicht) als Geschichtsschreibungs-Geschichte. Hinzuweisen ist auf 
zwei (leider ungedruckt gebliebene, aber gute) Dissertationen von Mattutat (1947) und Hensel 
(1949) über die zeitgenössischen und historiographischen Wallenstein-Auffassungen. 
6 Vgl. Repgen, Seit wann; ders., Noch einmal. 
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der internationalen Beziehungen Alteuropas7 einzuordnen. Das Neue besteht darin, 
bei der Bildung der im Dreißigjährigen Krieg zu beobachtenden Kriegstypen nicht 
von den (nur hermeneutisch erschließbaren) Gründen der handelnden Akteure oder 
den organisatorischen Mitteln, deren sie sich bedienten, auszugehen, sondern von den 
Begründungen, mit denen sie ihr Kriegführen öffentlich rechtfertigten. Mein Aus
gangspunkt für die Einordnung des Dreißigjährigen Krieges in die allgemeine euro
päische Geschichte ist also kein psychologischer (Motivation) und kein soziologischer 
(Organisation), sondern ein moral- und rechtsgeschichtlicher: Legitimation. 

2. Der Terminus "Dreißigjähriger Krieg" 

",Den' Dreißigjährigen Krieg - nicht nur als Begriff, sondern auch als historische 
Realität - hat es durchaus gegeben", so habe ich 19828 in pointiertem Widerspruch zu 
der bekannten These formuliert, die S. H. Steinberg 1947 zunächst als Vermutung for
muliert und 1966 in apodiktischer Zuspitzung wiederholt hatte, als er schrieb: "nei
ther Pufendorf nor any other contemporary ever used the term ,Thirty Years' War'. 
The Italian Galeazzo Gualdo Priorato speaks of ,guerre di Ferdinando 11 e 111 edel re 
Filippo IV di Spagna contro Gustavo Adolfo '" e Luigi XIII' (1640 and later editions); 
the Venetian J. Riccius, of the ,bella Germanica' (1649)"9. Trotz G. H. S. Muellers 
nüchternen Gegenfeststellungen, die 1978 angekündigt und hinterlegt wurden 10, 

haben sich von Steinberg viele beeindrucken lassen l1
. Nun habe ich 1982, zunächst 

unabhängig von Mueller, den aktenmäßigen Nachweis geführt, daß bei den Verhand
lungen des Westfälischen Friedenskongresses am 6. Mai 1648 im Osnabrücker Für
stenrat von dem "fast uf die 30 iahr sich erstreckenden krieg" gesprochen worden, der 
politisch-historische Begriff "Dreißigjähriger Krieg" also durchaus zeitgenössisch ist. 
Ferner konnte ich mit ersten Hinweisen zeigen, daß uns die Vorstellung von einer 

7 Damit ist die Zeit von ca. 1200 bis ca. 1800 gemeint. Vgl. Gerhard und, zur Kritik, H Lutz, 
Grundriß 118 f., der den Begriff aber auch gelegentlich benutzt: vgl. ders., Deutschland 
1815-1866,61: "alteuropäische völkerrechtliche Maxime". 
8 Repgen, Seit wann 67. 
9 Steinberg, War 93. 1947 hatte er vorsichtiger formuliert: "The figure ,thirty' and the singular 
,war' seems to occur for the first time in Pufendorfs De statu imperii Germanici (1667)" (= ders., 
Interpretation 92). Auf die Einwendungen von Clark (1954), 44, Anm. 1 (mit Nachweisungen für 
1650 und 1651) ist Steinberg nicht eingegangen; die Gegengründe von Carsten, Note, sowie ders., 
Decline 240, Anm. 4, hat er 1966 zurückgewiesen: "The references by the duke of Württemberg 
to the ,twenty years' war' (1655) and the ,thirty years' war' (1666), and by the Elector of Bavaria to 
the ,thirty years' war' (1659) occur in these rulers dealings with their Estates. They used these 
round figures in order to put the blame for their financial demands on the long war instead of, 
more accurately, on their extravagant princely policy". Diese Motivaussage ist problematisch. 
10 Angekündigt im Journal of Modern History 50 (1978) S. III, hinterlegt als Manuskript unter 
"D 1055*". 
11 Einzelnachweise für 1971 bis 1981 bei Repgen, Noch einmal 347f.; Benecke, Germany 101 
nennt Steinberg, War "still the best brief introduction to the period". - Zu der noch radikaleren 
These bei Enge4 Mächte-Europa 346, Anm. 1, der den Namen "Dreißigjähriger Krieg" als Kon
strukt des späten 17. Jahrhunderts bezeichnet, vgl. unten S. 30-32. 
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Kontinuität des Krieges, von einer Kohärenz der späteren militärisch-politischen 
Konflikte mit dem böhmischen Aufstand bereits vor 1630 begegnet und daß sie offen
bar durchgehalten worden ist12

• Steinbergs revisionistische These steht also im Wider
spruch zu nachprüfbaren Tatsachen. 

* 

Im übrigen stützt auch der Hinweis auf Gualdo und Riccius seine These nicht. Daß 
in Gualdos (vermutlich nicht vom Autor, sondern vom Verleger formuliertem) Buch
titel der Plural "guerre" steht, besagt nichts über die Frage, ob in Venedig13 die zeitge
nössische Vorstellung von dem historischen Zusammenhang des böhmisch-pfälzi
schen, niedersächsisch-dänischen, schwedischen und französischen Kriegführens im 
Reich vorhanden gewesen sei oder nicht. Denn Gualdo will einerseits nur einen Teil 
des Zeitraums des Dreißigjährigen Kriegs, die Jahre ab 1630, beschreiben, andererseits 
aber nicht sich auf den mitteleuropäischen Konflikt beschränken; deshalb schildert er 
beispielsweise die französisch-spanische Kriegführung in Oberitalien und in Navarra 
163614• Der Grund dafür ist leicht zu erkennen: er will die Kriegführung der Habsbur
ger - also des Kaisers mit seinen reichsständischen Anhängern sowie des spanischen 
Königs - mit den Kronen Schweden und Frankreich behandeln. Es ist daher konse
quent, daß der Smolensker Krieg zwischen Polen-Litauen und Moskau (1632 bis 
1634) bei Gualdo ausgespart wird; und es ist einleuchtend, daß von den politischen 
Friedenssondierungen im Jahr 1633 zwischen den Niederlanden und Spanien erzählt 
wird. 

Was den ebenfalls in Venedig publizierenden Regularkleriker Joseph Riccius aus 
Brixen betrifft, so widerspricht bereits sein Buchtitel, wenn man ihn vollständig zitiert, 
der Interpretation Steinbergs; denn der Plural "bella" ist nicht als "Kriege", sondern 
als "Feldzüge" zu übersetzen. Diese bilden nach Riccius etwas Einheitliches, das in 
einer "fortlaufenden Erzählung" beschrieben werden soll: die Kriegsoperationen in 
Deutschland von 1618 bis 164815 • Für diese Darstellungsweise beruft der Autor sich 

12 Repgen, Noch einmal. 
13 Der Graf Gualdo Priorato (1608-1678) stammte aus Vicenza und starb, seit 1664 kaiserlicher 
Historiograph, in Wien. Vgl. WegeIe, 524f.; Coreth, 72f. Ich benutzte den 1641 in Bologna von 
Giacomo Monti und Carlo Zennero besorgten Nachdruck. 
14 Gvaldo Priorato, Historia 345 (Navarra), 345-347 (Oberitalien); ebd. 150-152 (spanisch-nieder
ländische Verhandlungen 1633). 
15 Vgl. unten, S. 365. In der Vorrede an den Leser heißt es: " ... Germanae tantum ferocissimae 
gentis praecipue bellica gesta narranda desumpsi, vt continuam seriem legenti, vna quasi textura 
proponerem. Si enim aliarum quoque gentium eiusdem temporis bella complecterer; necesse es
set, ut stylus huc, illucque saliendo varios bellorum successus, quam confusissime legentibus sub
ijceret; quibus, dum Hispaniae, Galliae, Italiae, Belgij subinde rebus immorantur, iam lecta exci
dunt, interciso rerum gestarum filo, pr~teritorum oblitis, cum illa repetunt ... ". Ebd. p. 3: ,,A Bo
hemia ab Austriacis principibus deficiente opus exordiar: cum inde quasi ex Germaniae Helena 
prima omnium malorum labes effluxerit ... ". Riccis Darstellung (die Widmung ist vom 26. Juni 
1648 datiert) reicht bis zur Kündigung des Ulmer Waffenstillstandes durch Bayern im September 
1647; angefügt sind die Texte der Vereinbarungen des Westfälischen Friedenskongresses vom 
März/April 1648. Er hat also nicht nach Abschluß des Krieges geschrieben. - Nur am Rande sei 
auf die Parallele zu Thukydides hingewiesen, bei dem "n6As!10<;" ebenso "Feldzug" wie "Krieg", 
also Ganzheit und Teilabschnitt, bedeuten kann: vgl. Erbse, 595. 
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auf zeitgenössisch überzeugende wissenschaftstheoretische Argumente 16. Er begrün
det die "Einheit" des Dreißigjährigen Krieges zwar nicht durch einen Namen, wohl 
aber durch seine Fragestellung und Darstellungsweise. 

Im Gegensatz zu Steinberg ist also davon auszugehen, daß bereits die Zeitgenossen 
die politisch-militärische Ereignisfolge, welche wir "Dreißigjähriger Krieg" nennen, als 
etwas Zusammenhängendes erlebt und verstanden haben. Da sie in anderen philoso
phischen Begrifflichkeiten dachten als wir, kannten sie zwar nicht den unserem ge
schichtlichen Denken zugrundeliegenden Begriff der historischen Individualitätl 7 • 

Aber die Sache, die wir damit ausdrücken wollen, war ihnen aus ihrer zeitgeschichtli
chen Erfahrung hinreichend vertraut. Sie hatten bald nach 1618 das Empfinden, daß 
in der Mitte Europas, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, sich ein Krieg 
ereigne, der sich in den Rahmen des "Normalen", des alteuropäisch Bekannten, 
schlecht einfüge. Diese zeitgeschichtliche Erfahrung verstärkte sich, je länger der 
Krieg andauerte. 

Für diesen Konflikt, der schließlich ein dreißigjähriger geworden ist, bedurfte das 
zeitgenössische Geschichtsbild als Gegenwartsreflexion eines besonderen Ausdrucks, 
eines eigenen Terminus. Dadurch wurde dieser Krieg von anderen Kriegen in Europa, 
den früheren und den gleichzeitigen, abgehoben, er erhielt eine historische Identität, 
wurde nach unserem heutigen Verständnis also eine geschichtliche Individualität, 
etwas Einmaliges. Diese Namengebung fand vor allem Niederschlag in der zeitgenös
sischen Publizistik. Sie erfolgte im Rückgriff auf die Tradition der Antike, wo für den 
trojanischen und den peloponnesischen Krieg die besondere Denkwürdigkeit und 
Identität durch die Zahlen der Jahresdauer charakterisiert worden waren. Spätestens 
seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war in der humanistischen Geschichts
tradition das gleiche Verfahren wieder angewendet worden, um neuere, meist zeitge
nössische Kriege zu benennen. 

Den frühesten Beleg für die Anwendung dieser Bezeichnungstechnik auch auf den 
Dreißigjährigen Krieg habe ich für 1622 gefunden18

. Von da an läßt sich nachweisen, 
daß das Kriegsgeschehen, welches wir heute noch als "Dreißigjährigen Krieg" bezeich
nen, kontinuierlich, wenn auch nicht ausschließlich19, durch die Zahl der Jahre der 

16 Vgl. Cochrane, Transition; ders., Historians; Kessler, Modell; Seifert. 
17 Zum philosophischen Problem vgl. Borsehe. Gaudentt'o, Le Singolarita Delle Gverre Di Germa
nia, Florenz 1640, ist daher nicht mit "Einzigartigkeit [= Individualität]" zu übersetzen, sondern 
mit "Besonderheit". Der Pisaner Literaturprafessor behandelte in den 52 Kapiteln seiner Schrift 
die herausragenden, im Sinne der rhetorischen Historik also "denk-würdigen" Ereignisse und 
Umstände der ersten beiden Jahrzehnte des Dreißigjährigen Kriegs. Bezeichnend ist schon das 
Incipit: "Particolaricl degna d'esser notata nella solleuazione de' Boemi contro l'Imperadore Mat
tias e, che gl'istessi, che cospirarono con gli Ungheresi a fauor deI medesimo Mattias, contra l'Im
perador Rodolfo ... , poi si riuoltarono contra Mattias partito da Praga per Vienna". - Noch für 
Püfter, Vollständigeres Handbuch 11 (1762) 614ff. ist Gaudentio eine der 16 nennenswerten Dar
stellungen der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. 
18 Vgl. Anhang 1 Nr. 8 (Lundorp, IBellum Sexcennale). 
19 Als Terminus für den Gesamtkrieg ist vor allem "bellum Germanicum", der "Teutsche Krieg" 
zu nennen, gelegentlich auch "Teutscher Europäischer Krieg" (vgl. Anhang 1 Nr. 55, Wari
mvndvs, Litvra: 1646) oder auch nur "Europäischer Krieg" (ebd., Nr. 38: HelwtgI[Lundorp], 
ITheatrvm: 1641). Daneben bleiben selbstverständlich Benennungen und Beschreibungen ein-



6 Konrad Repgen 

Kriegsdauer charakterisiert worden ist. Derartige Belege habe ich gefunden für einen 
fünf-2o

, sechs-21
, zehn-22

, elf-2 3, zwölf-2 4, vierzehn-2 5, fünfzehn-26
, achtzehn-27

, zwan
zig_28, fünfundzwanzig-29

, sechsundzwanzig-3o
, siebenundzwanzig-3 1, achtundzwan

zig_32 und neunundzwanzigjährigen33 Krieg. So gelangte man schließlich zu dem 
"Dreißigjährigen Krieg". 

Meine These lautet daher: 
1) Der Terminus "Dreißigjähriger Krieg" ist Ausdruck des zeitgenössischen historisch

politischen Bewußtseins. Dieses hat den politisch-militärischen Konflikt, den wir 
bis heute "Dreißigjähriger Krieg" nennen, als eine Ganzheit, als eine zeitgeschicht
liche "Einheit" verstanden. Dem hat es durch diese Kriegsterminologie-Bildung 
prägnanten Ausdruck verliehen. 

zelner Kriegsabschnitte aktuell. Die Unterscheidung des Böhmischen vom Pfälzischen und vom 
Dänischen Krieg durch die deputierten Räte am Kaiserhof 1646 sind Anhang 1 Nr. 57 nachge
wiesen. Für den böhmischen Krieg vgl. etwa die Darstellung von Miraeus 1622 (pro-kaiserlich) 
und Habernfeld 1645 (anti-kaiserlich). Eine frühe Darstellung der Intervention Gustav Adolfs un
ter dem Titel "De Bello Svecico Commentarii" von dem Genuesen Bvrgus, die aus Prag, 1633 I 
24, dem Kardinalnepoten Francesco Barberini gewidmet ist (ich benutzte die Ausgabe Löwen 
1639, in 23: Gs 413), schildert das "bellum" als beendet: "Ephemeridem eorum ... , quae Bello 
Suecico in Germania gesta sunt, perquisita quantum potui veritate, memoriae causa conscriptam, 
cum superiori mense Pragam in stativa fecessimus, in ordinem mihi digesseram, decreveramque 
opportune finito bello ipsius historiam describere ... ". Die wichtigste Gliederung und Periodisie- ' 
rung des Kriegsgeschehens bis 1630/35 bei Wassenberg(vgl. Anhang 1 Nr. 36, 39, 44, 49, 61, 62, 
65 und unten S. 66 Anm. 9). 
20 Vgl. Anhang 1 Nr. 10 (Newmajr, Friedenshandlungen: 1624). 
21 Vgl. Anhang 1 Nr. 8, 9, 11, 12 (Lundorp, 1+2Bellum Sexcennale resp. BellusI[Lundorp], 1+2Lor_ 
beerkrantz: 1622-1625). 
22 Vgl. Anhang 1 Nr. 13, 14, 15, 19 (BellusI[Lundorp], 3+4Lorbeerkrantz, Lavrea Avstriaca, Hel
denbuch: 1626-1629), Nr. 17 Kaiserhof (Ferdinand 11: 1627), Nr. 18 (Flugschrift: Soldatenspie
gel, 1629). 
23 Vgl. Anhang 1 Nr. 30 (Noris, Guerre: 1633). 
24 Vgl. Anhang 1 Nr. 26 (Richelieu: 1631). 
25 Vgl. Anhang 1 Nr. 27 (BellusI[Lundorp], Triumpfwagen: 1632). 
26 Vgl. Anhang 1 Nr. 31 (Oxenstierna: 1633), Nr. 48 (Flugschrift: 1renicus, Bibliotheca Gallo-Sve
cica, [1645] = schwedischer Krieg). In Frankreich kann man natürlich auch anders rechnen. 
1643 erschien der zuerst 1632 herausgekommene "Recueil De Qvelqves Discovrs Politiqves" er
neut mit dem Untertitel "depuis quinze ans en ~a". 
27 Vgl. Anhang 1 Nr. 34 (Gryphius: 1636). 
28 Vgl. Anhang 1 Nr. 39,49,61 (Wassenberg, Floms Germanicus (1642), 2Deutscher Floms, Duyt
sche Florus: 1642-47), Nr. 40 (Flugschrift: Klage des Friedens, 1642/3). - Aus württembergischer 
Sicht spricht der Herzog 1655 berechtigt von "vorgewestern zwanzigjährigen Krieg" (Carsten, 
Note 190). 
29 Vgl. Anhang 1 Nr. 42 ([Pappus], IHistoria: 1643),45 (Flugschrift: Germanorum Populi Votum 
... 1643). 
30 Vgl. Anhang 1 Nr. 48 (Flugschrift: 1renicus, Bibliotheca Gallo-Svecica, [1645]), Nr. 59,63 (kai
serliche Vertrags entwürfe für Münster: 1646-1647). 
31 Vgl. Anhang 1 Nr. 52 (Schwedische Proposition: 1645). 
32 Vgl. Anhang 1 Nr. 53 (Lotichius, Rerum germanicarum I: 1645) und 55a (Klaj: 1646). 
33 Vgl. Anhang 1 Nr. 50 ([Pappus], 3Historia, Vorrede: 1645). 
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2) Mit dem Terminus "Dreißigjähriger Krieg" (und seinen Vorläufern seit 1622) findet 
die zeitgenössische Meinung Niederschlag, daß dieser Konflikt etwas Besonderes 
sei, daß sich hier etwas Herausragendes ereigne oder ereignet habe, das den Erfah
rungshorizont "normaler" Kriege in Alteuropa überschreite. Der Begriff "Dreißig
jähriger Krieg" ist nicht nur - gleichsam neutrale - Bezeichnung für einen konkre
ten Konflikt, sondern sagt Wichtiges aus über dessen Bedeutung, dessen Größe (im 
Vergleich zu anderen Kriegen). 

* 

Zur Begründung dieser beiden Thesen muß etwas weiter ausgeholt werden. Dabei 
bedarf es zunächst einer genaueren Darlegung über das Auftreten des Terminus 
"preißigjähriger Krieg" mitsamt seinen Vorläufern seit 1622. 

Zur Entlastung des Textes ist im Anhang 1 eine Liste mit mehr als 100 Einzelnach
weisungen zusammengestellt (vgl. unten S. 35-63). Die Entstehungs- und Verwen
dungsgeschichte des Terminus "Dreißigjähriger Krieg" im 17. Jahrhundert wird dort, 
im Anschluß an die Belege-Liste, exkursartig beschrieben (vgl. unten S. 64-79). Diese 
Belege beweisen die Dauerhaftigkeit der zeitgenössischen Vorstellung von der Kohä
renz, der Kontinuität des Krieges - beginnend 1618 mit der böhmischen Adelsrevolte 
und endend 1648 mit den Westfälischen Friedensverträgen - seit den frühen zwanzi
ger Jahren. Diese Vorstellung, dieses zeitgeschichtliche Erfahrungsbild, hat unmittel
bar nach dem Friedensschluß von 1648 seinen markantesten Ausdruck in der blitz
schnellen Verbreitung des Terminus "Dreißigjähriger Krieg" über Europa hin, von 
London und Stockholm bis nach Venedig34, gefunden. 

Die Belege entstammen ganz unterschiedlichen Quellengattungen - von der zeit
geschichtlichen Dokumentation, Chronistik und Darstellung sowie der politischen 
Publizistik über das interne Aktenstück der kaiserlichen, schwedischen und französi
schen Regierung, über die amtliche Urkunde und das öffentliche Edikt bis hin zur 
Münze, zum Flugblatt und zur Buchwerbung. Diese gattungsmäßige Streuung bietet 
ein sicheres Indiz für die weite, ja allgemeine Verbreitung der Kontinuitätsvorstellung, 
der Vorstellung von einer "Einheit der Handlung" hinsichtlich des Dreißigjährigen 
Krieges, wenn man es in aristotelischen Begriffen, von denen das gelehrte 17. Jahr
hundert geprägt war, ausdrücken wollte. 

Der Anhang 1 enthält nur eine Auswahl der von mir gesammelten Belege, doch 
reicht sie für unsere Fragestellung aus; denn Vollständigkeit, ein bekanntlich proble
matisches geschichtswissenschaftliches Prinzip, wäre bei einer solchen Sache ohnehin 
unerreichbar, und die Vorlage weiteren Materials würde kaum zusätzlichen Erkennt
nisgewinn bedeuten. 

Zeitlich gehören die Belege in drei verschiedene Bereiche. Die erste Gruppe ist die 
zahlenmäßig stärkste (Nr. 1-49). Sie führt von Anfang 1621 bis 1645, also vom Winter 
nach der Entscheidungsschlacht am Weißen Berg bis zum Beginn der tatsächlichen 
Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück, als ein uns unbekannter (Frank-

34 Belege für die Jahre 1648-1650, nach Friedensunterzeichnung: Anhang 1 Nr. 71-89; dabei Nr. 
74,75: Amsterdam 1648,81: Stockholm 1649,83: London 1649,89: Venedig 1650. 
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furter?) Verleger, weil er sich davon offenbar guten Absatz versprach, in dem Titel 
eines Taschenbuchs mit der deutschen Übersetzung einer lateinisch geschriebenen 
Zeitgeschichte darauf anspielte, daß der Krieg im Reich schon nahezu seit 30 Jahren 
andauere (Nr. 50). Falls kein früherer Beleg für die Kombination ,,30" mit "Krieg" auf
tauchen sollte, hat dieser Anonymus als Schöpfer des Terminus "Dreißigjähriger 
Krieg" zu gelten. In dieser ersten, also bis 1645 reichenden Gruppe stehen die zeitge
schichtlichen Dokumentationen und Darstellungen im Vordergrund, doch wird auch 
auf regierungsinterne Äußerungen und auf die politische Publizistik zurückgegriffen. 

Den zweiten Bereich bilden die Nummern 50 bis 70 aus der Zeit der Friedensver
handlungen in Münster und Osnabrück, die Jahre 1645 bis 1648. In dieser Periode 
wird die terminologische Verbindung des Temporaladjektivs "dreißigjährig" mit dem 
Substantiv "Krieg" gängig. Die Vorstellung "Dreißigjähriger Krieg" muß im letzten 
Jahr vor dem Friedensschluß verbreitet gewesen sein; denn sie begegnet uns seit 
Herbst 1647 in der politisch-zeitgeschichtlichen Literatur und in der Buchwerbung35

, 

und sie läßt sich im Mai und Juni 1648 in den Protokollen der Verhandlungen des 
Westfälischen Friedenskongresses mehrfach nachweisen36

, ebenso Anfang Oktober in 
der Korrespondenz des Kurfürsten von Mainz37

• Offensichtlich gehörte der Terminus 
zur Verkehrssprache der Politik und der politischen Diskussion, ehe die Verträge von 
Münster und Osnabrück unterzeichnet waren. 

Dieser Befund erklärt, warum unmittelbar nach der Unterzeichnung der Friedens
instrumente der zeitgeschichtlich-politische Begriff "Dreißigjähriger Krieg" in nahezu 
aller Munde ist: nur eine gute Woche nach dem 24. Oktober 1648 wird bereits auf 
eine erste, schnell zusammengeschusterte und in vielen Einzelheiten fehlerhafte Chro
nik "Von dem Dreißig-Jährigen Deutschen KriegelWelcher sich Anno 1618. angefan
gen vnd durch Gottes Gnade Anno 1648. ge endiget hat" (Nr. 73) in einer Hamburger 
Zeitungsnotiz hingewiesen (Nr. 72). 

Von jetzt an war der wichtigste Terminus für diesen Krieg fest etabliert. Er machte 
sofort die Runde und ist auch später nicht in Vergessenheit geraten, wie seine konti
nuierliche Verwendung bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zeigt. Die einschlägigen 
Belege unserer Liste (Nr. 74-107) stellen eine dafür repräsentative Auswahl dar, bis 
hin zu Leibniz (Nr. 99 und 103) und Pufendorf (Nr. 106). "Bellum istud civile calami
tosum, quod tricennale nuncupamus", wie es ein bedeutender Straßburger Jurist vor 
der Jahrhundertwende einmal formuliert hat38

, war seit 1648 ein fester Begriff. Als 
solcher wurde er von dem 17. an das 18. Jahrhundert weitergegeben. 

Die Einbürgerung dieses Begriffs bedeutete allerdings ein Jahrhundert hindurch 
noch kein Monopol; es blieben daneben auch andere Bezeichnungen geläufig. Zen
ners "Staats-Historisches Kriegs- und Friedens-Lexikon" von 1734 verzeichnet hinter 

35 Vgl. Anhang 1 Nr. 64 (Lotichius, lTheatrum Europaeum V: 1647) und 65 (Wassenberg: 1648). 
36 Vgl. Anhang 1 Nr. 66-69 (Osnabrück: 1648 V 8-VI 23). 
37 Vgl. Anhang 1 Nr. 70 (Aschaffenburg: 1648 X 6). 
38 Schilter I, 391. 
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dem Stichwort "Dreißigjähriger Krieg" drei synonyme Termini: "Protestantischer Re
ligionskrieg" und "Böhmischer Krieg" sowie "Teutscher Krieg"39. Noch 1761 unter
scheidet der kurpfälzische Hofhistoriograph Colini in einem französisch geschriebe
nen Lehrbuch über deutsche Geschichte eine "premiere guerre Germanique", die man 
auch "la guerre de Schmalkalden" nenne, von einer "seconde guerre Germanique", der 
guerre de trente ans"40. Der Terminus "Deutscher Krieg" aber war weniger eindeutig 

:ls "Dreißigjähriger Krieg". Diese Mehrdeutigkeit mag mit dazu beigetragen haben, 
daß sich im späteren 18. und im 19. Jahrhundert die Bezeichnung "Dreißigjähriger 
Krieg" als die gebräuchliche durchsetzte. 

Monographische Gesamtdarstellungen des Krieges 1618-1648 begannen seit den 
vierziger Jahren des .18. Jahrhunderts zu erscheinen, wobei vielleicht die bevorstehen
den Säkularfeiern des Westfälischen Friedens41 einen wichtigen Anstoß gaben. In ih
ren Titeln sprachen diese Aufklärungshistoriker nicht vom "deutschen", sondern vom 

39 Zenner, 57; Zedler VII, 1453, schreibt 1734: "Dreyßig-jähriger oder Teutscher Krieg wird derje
nige genennet, welcher sich mit der Böhmischen Unruhe an. 1618 angefangen, und an. 1648 
durch den Westphälischen Frieden geendiget"; in Band XLII (1744) wird Sp. 1852 vom Stich
wort "Teutscher Krieg" auf "Dreyßig-jähriger Krieg" verwiesen. In 1 Hübners Lexicon (1704) gab 
es kein Stichwort "Dreißigjähriger Krieg". Ein solches taucht erst 1717 auf (vgl. 8 Hübners Lexi
con 550f.) und wurde 1722, in 1°Hübners Lexicon 586f., auf die doppelte Länge gebracht; als 
Synonym ist der "Deutsche Krieg" erwähnt. Seit 1737 vermerkt die Leipziger Ausgabe von Gle
ditsch unter dem Stichwort "Dreißigjähriger Krieg" als synonyme Begriffe "Deutscher Krieg" 
und "Bellum Tricennale Germanicum" (vgl. 15 Hübners Lexicon 605 f.); das parallele Regensbur
ger Unternehmen von Bader schreibt "Dreyßig-jährige oder Teutsche Krieg, Lat. Bellum Tricen
nale" CHübners Neu vermehrtes Lexicon 316f.). - Nicht der Begriff, aber die Sache des dreißig
jährigen Krieges wird vor 1717 im Stichwort "ReligionsEdict" beschrieben, indem das Restitu
tionsedikt von 1629 als Ausgangspunkt des bis 1647[!] währenden Krieges bezeichnet wird (vgl. 
5 Hübners Lexicon 1195); seit 1732 heißt es statt dessen "der bis 1648 währende 30jährige Krieg" 
e4 Hübners Lexicon 1544). 
40 CoHn~ Discours 160, 178. Über den Voltaireschüler Cosimo Alessandro Collini (1727-1806), 
insbesondere seinen Discours, vgl. De Angelis, Collini, Cosimo Alessandro, in: DBI 27,63-65. 
Die Bezeichnung "Deutscher Krieg" für den Schmalkaldischen Krieg ist zeitgenössisch: vgl. etwa 
Waldeck, 38f. (= Nr. 10 [1545] "Kriegsyebung in Teütscher Nation"; Nr. 14 [1547?] "Dialogus 
de bello Germanico'') oder (italienisch) GodOt~ "Comentari Della Gverra Fatta Nella Germania" 
(1548); 1557: "Bedencken vom Teutschen Krieg/ Der An. sc. 46. vnd 47. in Meissen vnd Sachsen 
geführet" (Text: 2 Hortleder 11, Inhaltsverzeichnis [= fol. d ij] zu S. 214-223 [= Buch 11 Kap. 34D. 
Die monumentale Quellensammlung Hortleders C1617, 21645) heißt: "Von den Vrsachen deß 
Teutschen Kriegs Käiser Carls deß V. wider die Schmalkaldische ... " [Auszeichnung von mir]. Zen
ner, 358f. hat als Stichwort für den Schmalkaldischen Krieg: "Teutsche Religions-Krieg de Anno 
1546. in Teutschland zwischen denen Protestantischen und Catholischen Fürsten unter Kayser 
Carolo v.". 
41 Eine Untersuchung dieser Feierlichkeiten fehlt. Bei Thiekötter, Bibliotheca 208 f., Nr. 82-87 
eine (unvollständige) Liste (für die Feiern in Augsburg, Jena, Kaufbeuren und Osnabrück). Der 
Realkatalog der BSB München verzeichnet unter 1/131 weitere Titel (für Nürnberg und Witten
berg). 
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"dreißigjährigen" Krieg42
. So ist es im 19. Jahrhundert geblieben43

. Nach 1900 konnte 
außerdem, mit literarischem Pathos, der "große Krieg in Deutschland" herausgestellt 
werden44

• Denn bis zum Zweiten Weltkrieg, bis das Wort "Stalingrad" Symbolwert 
gewann, galt der Dreißigjährige Krieg in unserm Geschichtsbewußtsein als die schwer
ste politisch verursachte Katastrophe der deutschen Geschichte. 

* 

Auch dieses Geschichtsbild ist im Kern zeitgenössischen Ursprungs, wenngleich 
die Vokabel "Katastrophe" damals in anderer Bedeutung benutzt wurde als heute45

. 

Für die Mitlebenden war Krieg stets ein Synonym apokalyptischen Schreckens, und 
den Krieg von 1618 bis 1648 empfanden sie als eine einzige Heimsuchung. Diese 
Sicht findet sich in der damaligen Dichtung, die von rhetorisch geschulten Gelehrten 
auf hohem intellektuellem Niveau geschrieben wurde46

, sie findet sich ebenso in der 
anspruchslosen Dorfchronik des Neenstettener Schusters Heberle47

. Er schreibt nicht 
Kunstprosa und formuliert doch eindrucksvoll. Ihm stellt sich 1648, in der Rück
schau, der eben beendete Krieg als eine lange Kette immer neuer Flucht des Dorfes 
vor durchziehenden Truppen dar, allein dreißigmal in den Schutz der Festungsmauern 
von Ulm, wie er gezählt hat - ein jämmerliches Schicksal, "das sich einem stein solt 
erbarmet haben ... Dan wir seyen gejagt worden wie das gewildt in wälden. Einer ist 
ertapt und ubel geschlagen, der ander gehauwen, gestochen, der drit ist gar etschoßen 
worden, einem sein stückhle brot und kleider abgezogen und genommen worden". 

42 Die früheste, mir bekannte Nennung des Begriffs "Dreißigjähriger Krieg" in einem Buchtitel 
des 18. Jahrhunderts bei Zschackwiz (1741). Danach Mayer(1744); Nöthiger ... Unterricht (1748); 
Schrodt(1748); [Buder] C1748, 21750, 31760); Bougeant-Rambach (1758); Krause (1782); [Trucken
brot] (1786); Schiller (1791-93); Galletti(1791-92). Für [Truckenbrot] vgl. Loewell Nr. 1897 und 
die drei ähnlichen Titel, die in GV 46,221 (oben links) für 1786/7 aufgeführt sind. - Der Begriff 
"Dreißigjähriger Krieg" auch im Titel der spezielleren Schriften von Neubur(1774), Moser(I776), 
Rusdorf ed. Cuhn (1789) und Murr (1790). 
43 Vgl. für 1804-1806: Westenrieder; 1830: Ewald; 1835-39: Menzel; 1843: Sporschil CI855); 
1848-52: La Roche; 1848: Hecht eI855); 1863-64: Keym; 21885: Paulig; 1893: Winter. - Hein
rich Laube nannte 1863/66 eine neunbändige Romanfolge jedoch "Der Deutsche Krieg": vgl. 
Studentkowski, 135. 
44 Ricarda Huchs bekannte Erzählung erschien zuerst unter dem Titel "Bilder aus dem dreißig
jährigen Krieg", dann - ab 1912-14 - unter dem Titel "Der große Krieg in Deutschland": vgl. 
Studentkowskt~ 137. Schon 1842 nannte Barthold seine Gesamtdarstellung des Kriegs von 1632 
bis 1648 "Geschichte des großen deutschen Krieges". 
45 Wenn Kronmayer(vgl. Anhang 1 Nr. 88) fol. A sagt: "Non eventu, sed exitu res magnas ponde
rari, triturn est, et laeta belli hujus tricennalis catastrophe magis comprobatum", so ist "catastro
phe" im griechisch-lateinischen Sinne als ,,Ausgang, Ende" zu übersetzen. Die Einengung der 
Bedeutung auf das heutige Deutsch ("Unglück" und "Zusammenbruch"; vgl. Görner/Kempck~ 
341) hat sich anscheinend erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt; Genius, 491 verzeichnet 1912 
noch: "eig. Umkehr; Wendepunkt, Entscheidungspunkt, die entscheidende Schlußwendung im 
Drama, wodurch der geschürzte Knoten (s. Katastasis) gelöst wird; überh. entscheidendes, fol
genschweres Ereignis, bes. unglücklicher Art, traurige Wendung, verhängnisvoller Ausgang". 
46 V gl. Weithase, 30-36. 
47 Vgl. Zillhardt; das folgende Zitat dort S. 224f. Neenstetten gehörte zum Territorium der 
Reichsstadt Ulm. 
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Diese Menschen feierten daher die Unterzeichnung der Westfälischen Friedensver
träge wie Weihnachten; denn "wir Gott nit könen gnug loben und preißen für den 
edle friden ... Dan waß haben wir außgestanden in denen 30 fluchten ... Eine ist ge
schehen bey finster nacht und grossem weter, die ander in sehne und große kelte, die 
drite ist geschehen in gefehrlichkeit mit dem kriegsvolckh, das wir offt umb unser ar
mut komen auff dem weg, ja, umb leib und leben". 

Die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts48 hat sich mit der unterschieds
losen Düsternis einer beispiellosen dreißigjährigen Heimsuchung nicht begnügt und 
kritische Fragen über den Grad der Verwüstung und Zerstörung, den sie bewirkte, for
muliert49. Dabei sind einige tatsächlich übertriebene Vorstellungen korrigiert wor
den50. Niemand schreibt heute mehr, daß der Krieg über ganz Mitteleuropa gleichmä
ßig und wie eine moderne Planierraupe hinweggegangen sei. Und wer das, gemessen 
an Frankreich, deutliche Nachhinken unserer nationalsprachigen Kultur im Jahrhun
dert nach 1648 beklagend konstatiert, wird dies kaum durch Hinweis auf die Zerstö
rungen des Dreißigjährigen Kriegs hinreichend erklären können. Aber diese Einsicht 
bedeutet keineswegs, die Auswirkungen des Krieges, vor allem die indirekten Kriegs
folgen, wie eine quantite negligeable behandeln zu dürfen. Es bleibt zu viel an gesi
cherten Fakten übrig. Das Wort "Katastrophe" ist daher keine unzutreffende Über
schrift für die deutsche Geschichte 1618-1648, besonders, wenn man an den enormen 
Rückgang der Gesamtbevölkerungszahlen denkt51

• Für Deutschland als Ganzes war 
der dreißigjährige Krieg unbestreitbar eine einzigartige Heimsuchung. 

Die zeitgenössischen Chronisten, die Wassenberg, Pappus, Chemnitz52 und Bra
chel, haben diesen Gedanken zwar nicht zum roten Faden ihrer erzählenden Darstel
lung gemacht; denn sie waren an annalistischer Schilderung der "denkwürdigen Bege
benheiten" des "theatrum mundi" interessiert, also an den Taten und Ereignissen der 
Politik und Kriegführung, wie es ihnen ihre Wissenschaftstheorie vorschrieb. Aber 
das, was wir heute mit der Vokabel "Katastrophe" auf den Punkt bringen möchten, 
war auch in ihrem Zeitgeschichtsbild enthalten. Es äußert sich in gelegentlichen Attri
buten und eingestreuten Passagen, vor allem aber in den Widmungsbriefen und Vor
reden. Denn dort müssen sie nicht nur ihre Vertrautheit mit der gängigen Wissen
schaftstheorie und den Regeln der Rhetorik beweisen, sondern können auch vom 
Allgemeinen sprechen. 

Ein Paradebeispiel dafür bietet die lange Dedikation, die der Frankfurter Verlag Me
rian-Erben im September 1652 dem Bande VI seines bibliophil ausgestatteten "Thea
trum Europaeum" voranschickte, der die Zeit vom Juli 1647 bis Ende 1650 behan-

48 Schon Erdmannsdiirffer, Geschichte I, 100ff. hat Feststellungen und Überlegungen von blei
bender Gültigkeit in dieser Hinsicht. 
49 Den Anstoß gab Hoeniger (1909). 
50 Vgl. w: Treue in: 9Gebhardt II (1970), 498-508; zur Landwirtschaft w: Abelin: Aubin-Zorn I 
(1971), 410-413; zur Handelsgeschichte H Kellenbenz in: ebd., 464; zur Sozialgeschichte w: 
Zorn in: ebd. 492 f.; T. K Rabb, Effects. Aus der älteren Literatur: F. Lütge, Lage (1958) und 
(1963). Methodisch wichtiger Neuansatz: w: von Hippe4 Bevölkerung (1978). 
51 G. Pranz 41979 C1940). 
52 Dazu Gallat~ Chemnitz. 



12 Konrad Repgen 

delte53. Dieser Widmungstraktat muß von einem versierten Humanisten verfaßtwor
den sein - vielleicht von dem Autor des Bandes, dem Gymnasiallehrer Johann Georg 
Schleder54• Sein Ausgangspunkt ist die Erwägung, daß die jetzige Generation in den 
letzten dreieinhalb Jahrzehnten mehr Anschauungsunterricht über Krieg und Frieden 
erfahren habe, "als hiebevor vnd für Alters keiner in etlichen seculis thun können". Es 
beginnt also mit einem Überbietungstopos55 nach dem Muster: die Gegenwart über
trifft die Vergangenheit. Danach wird ein in fünf Perioden eingeteiltes Kreislauf
schema auf die deutsche Geschichte angewendet. Dabei bedient er sich biologischer 
Metaphern und ordnet jedem der Zeitabschnitte eine besondere Gestalt, eine "imago", 
ZU56 : 

1) die Zeit bis 1617/18: "Germania florens et vivida", 
2) die Zeit von 1618 bis 1628: "Germania decrescens et morbida", 
3) die Zeit von 1628 bis 1638: "Germania emarcescens et squalida", 
4) die Zeit von 1638 bis 1648: "Germania agonizans et moribunda", 
5) die Zeit seit 1648: "Germania renascens et pullulans". 
In der deutschen Geschichte hat sich also ein Zyklus vollendet. Ein vor 1618 "in 

der höchsten Blüt stehendes Teutschland"57 erlebte danach, bis 1628, Verfall und 

53 Schleder, Theatrum Europaeum VI fol. *iiij-[vij']. Dieser Band war dem schwedischen Thronfol
ger, dem Pfalzgrafen Karl Ludwig, gewidmet. 
54 Geboren ca. 1610; vgl. die (dürftigen) Angaben bei Binge4 64 f. 
55 Zum Begriff vgl. Curtius, Literatur 171-174. - Der gleiche Topos, fast wörtlich wie bei Schleder, 
in Porno, Historia II (1640), Lettera Apologetica All' ... Pietro Michiele (Venedig, 1639 IX 17): "Le 
fattioni militari seguite in Germania per l'inuasione deI Re di Suetia, maggiori senza dubbio di 
quante si siano al Mondo vedute nel presente, e nel passato secolo sono state tali di qualita ... ". 
56 ,,Aller anderer Dingen/Händel vnnd Veränderungen vor dißmal zu geschweigen/ so haben sol
che Leuth berührte Zeit vber gesehen/ zu erst/ Imaginem florentis turn adhuc et vividae Germa
niae, das ist/ die Gestalt vnd Beschaffenheit deß annoch in seinem Wolstandt begriffenen 
Teutschlands/ vors ander/ vnd zwar strack darauffl Imaginem decrescentis et morbidae, das ist/ 
die Gestalt / wie dasselbe angefangen zu fallen vnd abzunehmen: Folgends vnd vors dritte Imagi
nein emarcescentis et squalidae, wie nemblich dasselbe nach vnd nach erschöpfft! außgemergelt 
vnd verderbt worden: Endlich vnd vors vierdte Imaginem agonizantis et moribundae, vnd wie es/ 
ohne einige fernere Hoffnung deß Genesens oder Wiederauffkommens/ gleichsamb in den letz
ten hin- vnd Todtszügen gelegen: Nunmehr aber vnnd vors fünffte/ Gott dem Höchsten sey 
Lob/ Ehr vnd Danck davor gesagt/ Imaginem renascentis et repullulantis quasi, sive redivivae, 
das ist/ wie solches durch den zu Münster vnd Oßnabrück tractirten/ abgehandelten/ geschlosse
nen vnd zu Nürnberg würcklich vollzogenen Frieden gleichsamb von newem wiedergebohren/ 
ex cineribus vnd auß der Aschen herfür gezogen/ zu einer newen Blüt vorbereytet/ vnd darmit/ 
daß es mit der Zeit (wann anderst die Welt so lang stehen wird) wiederumb ad Imaginem reflo
rescentis primaevam, vnnd zu seinem vorigen Wolstandt gebracht werden möchte/ gute Hoff
nung gegeben worden. Diese fünff Imagines oder Gestalten vnsers Teutschlands haben viel Men
schen/ jedoch der wenigste Theyl/ erlebt". 
57 ,,Als wir lebten ... 1616. hatten wir vor vns ... die Gestalt/ wo nicht für voll/ jedannoch größten 
vnnd meisten Theils (dann was die in vorhergangenen Jahren im Elsaß/ Braunschweig vnnd Gü
lichischen Landen entstandene Kriegstroublen betrifft/ waren dieselbe vielmehr Semina ac prim
ordia bellorum, als bella selber/ welche cornparative gegen denen darauff erfolgten Haupt- oder 
Universal durchgehenden Kriegen fast für nichts zu achten) florentis Germaniae, das ist/ deß 
herrlichen/schönen vnnd gleichsamb in der höchsten Blüt stehenden Teutschlands". 
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Krankheit, dann ein Jahrzehnt hindurch Welken58 und Verdorren, und schließlich, 
von 1638 an, den Todeskampf. Jetzt, nach 1648, ergibt sich die Chance der Wieder
geburt und des Neuaufblühens. Der Sache nach enthält dieser Kreislauf die biologi
sche Überwindung einer reinen Katastrophentheorie: Gesundheit - Krankheit - Tod 

- Leben. 
Auf uns heute wirkt ein solches Modell, das als Verlaufs-Typ59 dem "dreyssigjähri-

gen Teutschen Krieg"60 unterlegt wird, und das - nebenbei gesagt - gewiß nicht zufäl
lig auch zu dem Einteilungsschema der bereits vorliegenden Bände I-V des "Thea
trum Europaeum" paßte, geschraubt; denn unser Denken und unser Stil richten sich -
abgesehen von wenigen Elementen, deren Herkunft uns kaum bewußt ist - nicht an 
den Regeln der antiken Rhetorik aus. Anders der Verfasser von 1652. Er schreibt für 
humanistisch geprägte Käufer und Leser, die an dieser Stelle rhetorische Logik61 und 
rhetorische Kunstprosa erwarten und fordern. Wer einen Widmungstraktat im Thea
trum Europaeum richtig interpretieren will, muß diese Formal-Elemente beachten. 
Das gilt auch für die Schilderung der Greuel des Kriegs62. Sie ist zu verstehen als ein 

58 Emarcescere. 
59 T. Schieder, Typus 183: "typische Ereignisfolgen". 
60 Der Terminus findet sich fol. *vj. 
61 Dazu vgl. Beetz. 
62 fol. *V: "Von solcher Zeit an lag Recht vnd Gerechtigkeit gantz darnieder: Gewalt vnd Vnrecht 
schwamm oben: Die Soldaten waren absolute vnd vollkommene Herren: Die zuvor Herren wa
ren gewesen/ waren Diener/ Knecht vnd Handlanger: Die Vnderthanen Sclaven vnd Leibey
gene : Kein Bürger noch Bawer hatte etwas eygenes/ sondern war alles den Soldaten preiß: Nie
mand konte ohne Gefahr vnnd sonder Sorg vor ein Thor gehen: Kein Bawer war in seinem 
Dorff/ in seinem Hauß/ bey seinem Pflug/ noch in der Kirchen sicher: Kein Kauffmann/ Krä
mer oder Händler konte ohne Gefahr vnd Angst vber Land/ ja nur in die nächstgelegene Stätt 
oder Flecken reysen/ Meß vnd Märckt besuchen: Die Kauffmanns Güter vnd Wahren wurden/ 
sambt Pferdten vnd Geschirr/ ohne einigen Schew/ auff frischer Landstrassen/ hinweg geraubt/ 
geplündert/ vnd die darbey angetroffene Kauff- vnnd Fuhrleuth niedergemacht: Die gewaltsame 
Contributiones, grausame Pressuren/ vnd ohnerhörte Trangsalen durchkrochen vnser liebes Vat
terlandl wie die Pestilentz deß Menschen Geblüt vnd Geäder: Stätt/ Schlösser/ Flecken/ Dörffer 
vnd Häusser wurden verbrannt vnd in die Aschen gelegt: Land vnd Leuth in Grund gerichtet 
vnd zerstöret: Die Menschen von Hauß vnd Hoff / die Eltern von den Kindern/ vnd die Kinder 
von den Eltern/ getrennt vnnd ins Elend gejagt: Die arme Leuth auff allerley Manier gepeinigt/ 
gemartert/ gerädelt/ gepfätzt/ geschraubt: Viel tausent niedergehawen/ gemetzelt/ gesäbelt/ er
stochen/ erschossen/ ertränckt/ verbrennt/ im Rauch erstickt/ oder sonsten auf andere grausame 
vnd vberbarbarische Weiß vmb Leib vnd Leben gebracht: Viel hundert Stätt/ ja viel tausent Flek
ken vnd Dörffer wurden der gestalt verwüstet/ verödet vnd verderbt/ daß nicht ein Hund/ zuge
schweigen ein Mensch sich darinn hätte auffhalten/ oder verbergen können: Hingegen hielten 
sich die Wölff in denselben/ vnd zumalen in den Kellern der verwüsteten Häusser mit Hauffen 
auff: Das Land wurde nit gebawt: Wo Korn-Frucht- oder ander Ackerfeld gewesen warf da 
wuchsen Domen vnd Sträuch: Auß schönen Lustgärten wurden abschewliche Schindkauten ge
macht: An statt der Blumen sahe man allda todter Gäul Beyn vnd Geriffel: An statt lieblicher vnd 
nützlicher Kräuter Disteln/ stachelichte Kletten vnd Brenn-Nesseln: An statt wolsingender Ler
chen vnnd Canari Vögel! schwartze auff dem Aaß sitzende vnd darvon pickende Geyer vnd Ra
ben: An statt guter vnd gesunder Zeit/ regierte die grausame Pestilentz/ die Hungarische 
Kranckheit/ die Frantzösische gifftige Fieber/ vnd andere abschewliche tödtliche Seuchen: An 
statt wolfeyler Zeit/ regierte vnd rumorte vnder den Leuthen der bittere/ schwartze vnnd zähn
bleckigte Hunger/ welcher so gar \!bergroß warf daß die Menschen/ wie das Viehe/ das Graß auff 
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nach den Regeln der Rhetorik formulierter Text - was nicht heißt, daß es ein fiktiona
ler Text wäre. Wenn gesagt wird, die "arme Leuth" seien "auff allerley Manier [von den 
Soldaten] gepeinigt/ gemartert/ gerädelt/ gepfätzt63

/ geschraubt" worden, so sind in die
ser Passage selbstverständlich rhetorische Stilmittel wie Häufung und Klimax verwen
det worden64

• Aber das besagt nichts Grundsätzliches gegen den Wahrheitsgehalt 
dieser Aussage - obwohl die Frage, in welchem Umfange sich solche Exzesse ereignet 
haben, damit noch nicht beantwortet ist. 

Für uns heute noch deutlicher ist die rhetorische Gedankenführung und Aus
drucksweise in diesbezüglichen lateinisch geschriebenen Texten, die von den Histori
kern seit dem 18. Jahrhundert meist überschlagen oder höchstens auf darin enthaltene 
Angaben über Einzelfakten konsultiert worden sind. Sie sind aber eine für das zeitge
nössische Geschichtsbewußtsein höchst aufschlußreiche Quelle. Nehmen wir als Bei
spiel die von dem Humanisten Lotichius besorgte lateinische Ausgabe des Theatrum 
Europaeum des Merian-Verlages in Frankfurt. Die beiden 1646 und 1650 erschiene
nen Bände65 umfassen den Zeitraum der deutschsprachigen Ausgabe I-IV. Sie sind 
schön gesetzt, mit Kupferstichen von hoher Qualität reich illustriert, ein wahrhaft re
präsentatives Prachtwerk, das sich durch Verwendung des Lateinischen, der lingua 
franca aller europäischen Gelehrten, an den internationalen Markt richtet. 

Die Dedikationsbriefe sind in diesem Falle nicht vom Verleger, sondern vom Autor 
unterschrieben. Der Arzt und Humanist Lotichius war ein glänzender lateinischer Sti
list. Er hatte 1629 das Satyricon des Petronius ediert, war auch selbst als neulateini
scher Dichter hervorgetreten66 und beherrschte das Lateinische und die lateinisch 
geprägte Rhetorik meisterlich. Das Thema seiner Widmungsreden ist der Dreißig
jährige Krieg als Krieg, als etwas Besonderes, von anderen Unterscheidbares, weil alle 
anderen an Bedeutung, an Größe überragend. 

Die Dedikationen für Band I sind auf August 1645 datiert. Für uns kommt die Kur
fürsten-Widmung in Betracht67

• Sie rechtfertigt das Unternehmen, die Geschichte des 
Kriegs zu beschreiben, durch ausladende Entfaltung dreier eigentlich einfacher 
Grundgedanken. Ausgangspunkt ist die Sentenz, daß Tun wichtiger sei als das Be
schreiben von Tun. Aber galt dieser Satz schon in der Antike nicht unbedingt, so gilt 

dem Feld auffetzten/ ja die Blätter von den Bäumen streifften/ sotten vnnd verschlungen/ ja 
mancher es vor ein Leckerbißlein hielte/ wann er ein Stuck von einem todten Pferdt/ oder an
derm abgestandenen Aaß/ zu Begütigung seines erschrumpfften Magens vberkommen kondte. 
Fürwahr ein sehr trawrig/erbärmlich/vnd darbey grewlich vnnd abschewliches Spectacul war es/ 
wann sich zehen oder zwölff erhungerte Menschen vmb ein abgestanden/ vnd außgeführtes 
Schaaf/ Kuhe/ oder ander Thier auff dem Schindanger rissen vnd schlugen/ ja endlich einander 
selber auffrieben vnd verzehrten ... ". Es folgt ein lateinisches Zitat aus Ovid, Metamorphosen 
VIII, 799-808. "Kaute" = Grube, Loch (DWB 11, 364). 
63 "Pfätzen" = pfetzen = (lat.) vellere, vellicare: DWB 13, 1694. 
64 Vgl. Cur#us, Literatur, s. v. Häufung und LausbergI, 336-345 (zu Häufung) u. 315-317 (zu 
Klimax). 
65 Für die Titel vgl. unten S. 350 sowie Wüthrich, Merian 11 Nr. 38a und 38b; ebd. S. 51ff. Ver
zeichnis der Kupferstiche des Bandes I, 53 ff. des Bandes 11. 
66 Vgl. Stricker, Lotichius, Johann Peter, in: ADB 19, 268f. und Wüthrich, Merian II Nr.99. 
67 Zum folgenden die ausführlichen Textauszüge in Anhang 2a. 



Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges 15 

er noch weniger in der Zeitgeschichte, der "historia nostra". Sie übertrifft alles bisher 
Bekannte durch einen Krieg, der - über das gesamte Reich hinaus - ganz Europa er
griffen hat und mehr als Krieg, der eine Sintflut ist. Der Beweis für diese These wird 
in rhetorischer Manier durch numerisches Auf- und Übertrumpfen geliefert. Wie 
klein nimmt sich angesichts des Gegenwärtigen der Schmalkaldische Krieg aus! Da
mals waren ein Kaiser, ein Kurfürst, ein paar Reichsfürsten und Reichsstädte am 
Krieg beteiligt, der im ganzen kaum drei, vier Jahre68 gedauert hat - hier allein drei 
Kaiser, fünf bis sechs Könige, alle Kurfürsten, so viele Kardinäle, die Erzbischöfe, 
Bischöfe, Herzöge und fast alle anderen Fürsten des Reichs, die Reichsgrafen, Reichs
ritter und Reichsstädte nahezu alle, "omnes, inquam, in luctuosam belli scenam 
venerunt". 

Die hier befolgte Methode ist einsichtig: durch Aufhäufen und numerisches Über
bieten wird das Außerordentliche des gegenwärtigen Geschehens bewiesen und 
begreifbar. "Zählen, Abzählen, Aufzählen sind", wie Ernst Robert Curtius uns gelehrt 
hat, "Mittel gedanklicher Orientierung"69. Deshalb die schier endlose, aber kunstvoll 
gebaute Aneinanderreihung der in den Achtundzwanzigjährigen Krieg involvierten 
Landschaften und Staaten, deshalb vor allem, als Aufgipfelung des Arguments, der 
Vergleich der Gegenwart mit der Antike: mögen die Griechen ihre (acht) Heroen prei
sen70, die Römer ihre (vierundzwanzig) Großen71

, Lotichius kann sie mit einundvier
zig Namen der Zeitgeschichte72 überbieten. Dies ist natürlich kein originelles, son
dern ein tradiertes Verfahren. Schon Thukydides hatte durch numerisches Argumen
tieren "nachgewiesen", daß der größte der früheren Kriege, der Trojanische, hinter 
dem Peloponnesischen Krieg zurückbleibe73 . 

ImWidmungsbrief für Band 11 (10. Januar 1650f4 wird die gleiche Methode auf 
den beendeten Dreißigjährigen Krieg angewendet, der Troja in den Schatten stelle, ist 
"Religion" als Kriegslegitimation doch "major" und "justior" denn Helena; und der 
für Kleinasien so unheilvolle Krieg um Troja dauerte nur zehn Jahre: ,,At praesens 
longe operosius, longeque diuturnius, sive Germanicum, sive Europaeum, fuit belIum. 
Quod, tria ultra decennia integra in duos super excucurrit annos"75. Etwas damit Ver
gleichbares hat es kaum jemals gegeben: es zählen nicht die drei Punischen Kriege 

68 Lotichius erklärt nicht, wie er zu dieser Rechnung kommt. Offenbar hat er den Fürstenauf
stand 1551/52 dem Schmalkaldischen Krieg 1546/47 zugeschlagen und zählt jedes angefangene 
Jahr. 
69 Curtius, Literatur 499. 
70 Er nennt: Theseus, Jason, Achill, Nestor, Odysseus, Agamemnon, Ajax und Herkules. 
71 Er nennt: Romulus, Tullus, Tarquinius, Brutus, Horatius, Valerius, Scipio, Hannibal [I], Fabius, 
Marcellus, Torquatus, Papirius, Decius, Fabricius, Corvus, Cato, Pompejus, Caesar, Augustus, Tra
jan, Hadrian, Vespasian und Antoninus. 
72 Ob die Auswahl und Reihenfolge vom Gang der Erzählung bestimmt ist, wäre noch zu über
prüfen. 
73 Thukydides I 10, 3. 
74 Zum folgenden Anhang 2b. 
75 Mit den beiden über 30 hinausgehenden Kriegsjahren spielt Lotichius auf den fortdauernden 
französisch-spanischen Krieg an. Der europäische ist der außerdeutsche Krieg. 
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Roms, es zählt nicht seine Kriegführung gegen Mithridates, es zählen nicht die Sach
senkriege Karls des Großen - der mit dem Böhmischen Aufstand, einem "bellum ci
vile", begonnene und in Münster und Osnabrück beendete Dreißigjährige Krieg über
trifft all dies. Weil Krieg aber, trotz allen Lobes für die in ihm vollbrachten Heldenta
ten, etwas Schreckliches ist wie Unwetter, Seuchen und Hungersnot, ist der mit Got
tes Hilfe erreichte Friede um so dankbarer zu schätzen, kann seine Erhaltung nicht 
eindringlich genug beschworen werden76. Die zeitgeschichtlichen Ereignisse werden 
also durch übertrumpfendes Zählen und Aufzählen erkennbar und begreiflich ge
macht. Das numerische Verfahren bewirkt historisch-politische Orientierung. 

Das gleiche rhetorische Quantifizieren, das Lotichius seinen literarisch anspruchs
vollen Lesern bietet, findet sich auch in der zeitgeschichtlichen Literatur, die auf 
geringere Ansprüche zugeschnitten ist. Wenn der evangelische Feldprediger Georg 
Engelsüß 1648 in einer kleinen77 Geschichte der protestantischen Kriegführung 
1630-163578 auf Gustav Adolf zu sprechen kommt, werden zunächst, wie in einer Li
tanei, sechsunddreißig epitheta ornantia für ihn reklamiere9 ; danach wird mit zwölf 
weiteren "bewiesen", daß er Alexander den Großen übertreffe80

• Ähnlich argumentiert 
der fränkische Theologe hinsichtlich der schwedischen Armee8 1, ihrer Generalität (auf 

76 Wir vergessen heute gern, daß erst die Nürnberger Exekutionsrezesse vom 26. Juni (mit 
Schweden) und 2. Juli 1650 (mit Frankreich) den Vollzug des Westfälischen Friedens garantiert 
haben. 
77 Die Widmung, Frankfurt 1647 V 27/[VI 6], an Markgraf Christian von Brandenburg, nennt es 
"ein schönes kurtzes Kriegs-reiß-büchlein". 
78 Engelsüß, Historia. Sie ist im Taschenbuchformat (ca. 9,2 x 14,8 cm) erschienen und umfaßt 
358 Seiten. Die Darstellung basiert auf Relationen, dem Theatrum Europaeum, Lungwitz, Hel
wig, Bvrgus, Carafa und Wassenberg. 
79 Engelsüß, Historia 13 f.: "Pelicanus oppressae religionis/ pia victima grati Septentrionis/ Phoe
nix regum orbis Christiani/ leo Septentrionalis/ patronus ecclesiae Evangelicae/ Maccabaeus Lu
theranorum/ Brutus Protestantium/ Theodosius redivivus/ Pharus principum exulantium/ mal
leus Ligisticarum copiarum/ coricaeus Catholicorum/ flagrum Pontificis/ scopulus Caesaris/ ter
ror Austriae/ secundus reformator secundi seculi/ reformator reformantium/ fiscalis magnus per
versi orbis/ restaurator Germanicae libertatis/ triumphator magnificus, foelix, invictus/ toga saga
que maximus princeps/ heroum perfectissimum exemplum/ dextera Martis Getici/ Atlas pru
dentiae militaris/ Hercules Arctous/ sol Septentrionis/ fulmen Aquilonis/ triumphator certantis 
Boreae/ prodigium seculi/ compendium virtutum spiritualium et civilium/ imperator belli in
comparabilis/ celerior Hannibale/ felicior Julio/ Augusto augustior/ Constantino constantior/ Ve
spasiano munificentior/ Trajano melior". 
80 Ebd.: ,,Alexandro Magno nobilior genere/ potentior regno/ celebrior populo/ eruditione poli
tior/ experientia firmior/ virtute perfectior/ causa melior/ exercitu gloriosior/ gestis major/ vita 
longaevior/ morte beatior/ successoribus felicior". Zum Thema "Gustav Adolf als christlicher 
Staatsmann" vgl. nunmehr Harms, Gustav Adolf; vgl. auch Beller, 7, Anm. 19. 
81 Ebd. 15: "flos Martis Europaeil moles Arctoi orbis/ sacrae primitiae gratantis Boreae/ flagellum 
papicolarum/ terror orbis conjurati/ Helleborus furoris Jesuitici/ Medusa Romani pontificis/ ex
ercitus a Deo evocatus/ exercitus in ultionem superstitiosi orbis divinitus immissus/ equus Troja
nus Christianorum heroum/ clypeus verae fidei/ incolume columen Augustanae confessionis 
etc." 
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achtzehn von ihnen, "lauter grosse Helden", werden die Namen anderer achtzehn 
"Bellerophantes", meist der Antike, angewendet)82 und Soldaten83. 

Man konnte natürlich auch umgekehrt verfahren. Peter Lansberg "bewies" in seiner 
der Schwedenkönigin Christina gewidmeten Gustav-Adolf-Studie 165284, daß ihr Va
ter größer gewesen sei als Perseus, Herkules, Jason und die Argonauten, als die home
rischen Helden vor Troja, als Kyrus, Alexander der Große, Hannibal, Pompejus und 
Caesar, weil er in viel kürzerer Zeit als diese, in kaum zwei Jahren85, alles vollbracht 
habe. Das Quantifizieren ist für ihn ein wesentliches Erkenntnismittel, um die "diver
sitas bellorum veteris et hujus tempestatis ratione armorum, modique bellandi" her
auszuarbeiten. Zählen und Rechnen führt zum Besonderen, macht unterscheidbar. 

82 Ebd. 17 f.: "Es waren lauter grosse Helden/ lauter Bellerophantes/ leones ignem spirantes/ Mil
tiades/ Epaminondae/ Zopyri/Parmeniones/ Curtii/ Decii/ Fabii/ Scaevolae/ Scipiones/ Metelli/ 
Hannibales/ Aetii/ Narsetes/ Belisarii/ Martelli/ Hunnides [ = Hunyadi]/ Scanderbegen [= Skan
derbeg]/ vnd dergleichen grosse Leute/ denen deß Agamemnonis Generaln, darauß die Griechi
schen Historien so viel machen/ alß die nur vmb eines Weibs willen/ einen Krieg Angefangen/ 
vnnd in vermeinter grossen Tugendt/ Witz vnd Stärcke/ Zehen gantzer Jahr mit einer ei[n]tzigen 
Belägerung zu gebracht/ billich nachstehen sollen: Eyfferige propugnatores rei Christianae/ equi
tes sanctae militiae/ patroni coetus Divini/ assertores gregis Dominicae/ fontes et montes virtutis 
et pietatis/ magistri perfextae militiae, etc.! Deren Lob durch die gantze Welt gehet/ vnnd die 
jhre grosse Thaten/ durch Vnerhörte Siegel in alle Creyß vnd Länder deß gantzen Römischen 
Reichs/ mit jhrer Feinde Blut verzeichnet/ die fast meistes gantze Armeen Commandiret/ alß 
Gustavus Horn/ Johann Baner/ Axel Oxenstirn/ Graff von Thurn/ Dubald/ Rheingraff! Todt/ 
Baudiß/ Hammilthon/ Leßle/ Kniphausen/ Falckenberg/ Dupadel! Rosa/ Stallhanß/ Königs
marck/ Wittenberg/ Duclaß vnd andere mehr. Sie haben nicht lang vmb die Victori Gefochten/ 
sondern also baldt/ nur gleich vmb daß Leben/ versichernt/ daß hierbey die Vietori an sich selb
sten folgen müste: Neyd vnd Ehr=Geitz/ war nicht zu spüren/ Sauffen vnd Huren/ war jhr ärgster 
Feindt/ diesen legten sie am ersten in das Graß/ damit sie deß andern desto leichter Meister wer
den möchten". 
83 Ebd. 20f.: "In Summa/ es war ein Volck von Gott/ zum Schutz der Evangelischen Christen
heit/ vnd Errettung der Teutschen Freyheit/ so Herrlich Gezieret/ alß Wunderlich Beruffen/ vnd 
zwar eben damahls / alß wie die Feinde vnser Hochgeehrtes Teutschlandt/ die Schönste vntter 
den Töchtern/ der Mutter Europae, daß Schloß der Christenheit/ durch die eingeführte Viele 
Frembde vnd zwar Barbarische Völcker/ Abschewlich verschändet/ vnd mit vielem Blut Vber
schwemmet. Dahin diese Armada/ gezogen/ nicht alß zu einem Allgemeinen Huren= vnd Buben 
Leben/ sondern darwider einen sehr Nothwendigen Krieg/ rechtmässig zu führen/ vnd jhrem 
König zu Schuldigem Gehorsamb/ so wohl vor die Gräntzen jhres Reichs/ alß zu vorderst Gott 
selbsten zu Lob vnd Ehre/ vnd dann die Evangelische Vertriebene Fürsten vnnd periclitirende 
Vnderthanen zu Schürmen/ vnd vor derselben Wohlfarth vnnd Beschützung/ wider Vnbillichen 
Gewalt Leib vnd Lebens in daß Mittel zu stellen. Sie waren alle rechte Soldaten oder 
Kriegs=Leute / Ehrliche / Standhaffte/ Auffrichtige/ Hertzhaffte Männer/ viri virorum/ milites 
militum/ vera Martis soboles/ propago virtutis Gothieae, radix repuerescens alacritatis Vandalicae, 
delitiae divinae Nemesis, gloria populorum/ decus orbis, etc." 
84 Die Widmung datiert: Rotterdam, 30. April 1652. Das Titelblatt schreibt "Peter Lansberg", im 
Titelkupfer wird "Landsberg" geschrieben. 
85 Lansberg, 4: "denique quantum saeculi spatio destinetur, id universum biennio pene transac
tum, Gustavi Magni felicibus auspiciis; ut humano altiorem spiritum adfuisse creditum sit, cujus 
ductu tarn incredibilia confecerit". 
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Im gleichen Denk- und Argumentationsstil bewegt sich der nassauische Amtmann 
Becker mit einer zur Jahreswende 1648/9 publizierten Flugschrift "Kriegs vnd Frie
dens Gunst"86. Sie ist ein eindringlicher Friedensappell an die Reichsstände, verfaßt 
von einem Autor, der über einen guten Schatz von Sentenzen und Exempeln verfügte. 
Er weiß zwar, daß "auch vnsere Vorfahren sehr lange vnd grosse kriege ge führet", und 
stellt eine Liste mit sechs anderen langjährigen Kriegen zusammen, von der vierzehn
jährigen Belagerung Numantias bis zum hundertjährigen Kampf Roms gegen Kar
thag087. Aber diese historische Erinnerung relativiert keineswegs das mit dem Termi
nus "Dreißigjähriger Krieg" verbundene Zeitgeschichtsbild. Krieg ist stets eine der 
schwersten Strafen Gottes; denn aus ihm entstehen "vnmenschliche böse stück vnd 
grausamkeiten ... Welches man nunmehr in die dreyssig gantzer jahr deromassen er
fahren 1 daß keine vngerechtigkeit 1 Gottslästern 1 fluchen/schweren/morden/raubenl 
brennen/schänden/lügen/trigen vnd andere grobe böse thaten ... nicht ... geübt vnd 
gleichsam in voller fluth daher gewallet"88. Ist jeder Krieg Heimsuchung und Un
glück, so bedeutet Dreißigjähriger Krieg die dreißigfache Fortsetzung von Unglück 
und Heimsuchung. 

* 

Es liegt auf der Hand, daß die Kriegsterminologie-Bildung unter attributiver Ver
wendung eines Temporaladjektivs, die wir hinsichtlich der allmählichen Entstehung 
der Bezeichnung "Dreißigjähriger Krieg" oben nachgewiesen haben, mit diesem quan
tifizierenden rhetorischen Verfahren in engem Zusammenhang steht. Das Eigentüm
liche, das Besondere, sich immer mehr von anderen (früheren und gleichzeitigen) 
Kriegen Abhebende des konkreten, seit 1618 fortdauernden Krieges mit seinen wech
selnden Schauplätzen und seinen einander ablösenden und ineinander greifenden Pe
rioden fand dadurch einen ebenso einfachen wie prägnanten Ausdruck. Vom sechs-, 
zehn-, zwanzig- und schließlich vom dreißigjährigen Krieg zu sprechen, gab den Zeit
genossen eine Fülle historisch-politischer Orientierung mit dem vertrauten rhetori
schen Mittel des Zählens und numerischen Vergleichens. 

Da aber humanistische Rhetorik erheblich älter ist als der Dreißigjährige Krieg, 
kann es kaum überraschen, daß sich das gleiche Terminologiebildungs-Verfahren auch 
andernorts und früher nachweisen läßt. Was seit 1622 in Deutschland und hinsicht
lich der Bezeichnung des Deutschen Krieges geschah, war nichts Neues und nichts 
spezifisch Deutsches, sondern - wie der Humanismus überhaupt - etwas Gesamteuro
päisches. 

Schon 1982 habe ich erwähnt, daß 1610 eine vielleicht in Köln gedruckte lateini
sche Ausgabe der niederländischen Zeitgeschichtschronik des Emanuel van Meteren 
(1535-1612) den Begriff eines "nahezu vierzigjährigen Bürgerkriegs in Belgien" im Ti-

86 Vgl. Anhang 1 Nr.77. 
87 Die übrigen Kriege (S. 3 f.) sind: 71 Jahre Samniterkrieg, 45 Jahre Mithridates, 38 Jahre Karl V. 
gegen die Könige von Frankreich, 20 Jahre "der innerliche Krieg" Pompejus gegen Cäsar, bei 
dem 300000 Mann erschlagen worden seien. 
88 Becker, Kriegs vnd Friedens Gunst 27. 

\ 

\ 
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tel führt89. Dies aber ist kein singulärer Fall. Angesichts des, wenn ich richtig sehe, 
gänzlichen Fehlens einschlägiger wort- und begriffsgeschichtlicher Untersuchungen 
über Kriegsbezeichnungs-Arten90 sowie der, sehr unzulänglichen, katalogmäßigen 
und bibliographischen Erfassung der in Betracht kommenden Altbestände unserer Bi
bliotheken, besonders in Deutschland91

, sind Aussagen über das erste Auftreten eines 
solchen Terminus natürlich kaum möglich. Ich bin überzeugt, daß sich bei entspre
chendem Nachsuchen, das freilich mühsam wäre, mehr, und auch frühere, Belege fin
den ließen, als ich vorweisen kann. Immerhin genügen diese aber wohl, um unsere 
These zu erhärten. 

Hinsichtlich des Terminus "vierzigjähriger (niederländischer) Krieg" begegnet uns 
eine ähnliche Entwicklung, wie sie in Deutschland bei der Entstehung des Begriffs 
"Dreißigjähriger Krieg" zu beobachten war. Jedenfalls wird 1602 in Venedig - viel
leicht in Anlehnung an La Noue, der 1587 die Armut des französischen Adels nicht 
auf die fünfunddreißig Jahre fast permanenter [Religions]kriege zurückführen wollte92 

_ von einem "fünfunddreißigjährigen Krieg" sowohl mit Bezug auf die Italienkämpfe 
von 1494 bis 1529 gesprochen93 als auch ein Buch über den Flandrischen Krieg Phi-

89 Repgen, Noch einmal 352 mit Anm. 24: Nachweis in BM und NUC. Der Kölner Übersetzer 
von Meteren, Bellum civile 1610, Kaspar Ens, weist im Widmungsschreiben ausdrücklich auf die 
Belagerung und Eroberung Ostendes hin, die den trojanischen Krieg übertreffe: "Una certe 
Ostendana obsidio talis fuit, vt non Troianam illam tantum, etsi qua alia similis in priscis exstat 
historijs; verum etiam omnes toto huius belli tempore res gestas oblitteret, et quum sumptuum 
magnitudine, turn caesorum numero, et vtriusque '" partis pertinacia, longo post se interuallo 
relinquat". Ens, Annales, deren ereignisgeschichtliche Schilderung 1562 einsetzt, hatte im Wid
mungsschreiben (Köln, 1. April 1606) gesagt: "Graue est bellum ... , quod in Belgio geritur: ac 
nescio an ex omni saeculorum memoria grauius reperiatur. Triginta iam et eo amplius, anni sunt, 
ex quo geri coeptum est ... ". 
90 Prof. Johannes Erben/Bonn hat mir diesen Eindruck bestätigt. - Für die Kriege der frühen 
Neuzeit sind neben "Krieg" vier andere Worte noch heute üblich: Aufstand ("Böhmischer Auf
stand", "Niederländischer Aufstand"), Fehde ("Dithmarscher Fehde" 1559; aber dänisch: "Dit
marskerkrigen"), Händel ("Grumbachische Händel" 1563-67) und Streit ("Geldrischer Erbfolge
streit" 1539-43). Das Wort "Krieg", das sich seit dem 14. Jahrhundert in der Bedeutung von 
"bellum" durchgesetzt hatte (vgl. w.Janssen, Krieg 567), wird in mindestens sechs verschiedenen 
Zusammenfügungen benutzt: 1) Bezeichnung nach dem Schauplatz: "Oberländischer Krieg" 
1546; "Böhmischer Krieg" 1618-20. 2) Bezeichnung nach dem Kriegsziel: "Kölnischer Krieg" 
1582-1584. 3) Bezeichnung nach einer der kriegführenden Seiten: "Bauemkrieg" 1525; "Für
stenkrieg" 1552; "schwedischer Krieg" 1630-48. Es können aber auch mehrere Kriegsparteien 
als Bezeichnung genommen werden: "Dreikronenkrieg" 1563-1570. 4) Bezeichnung nach der 
Kriegsbegründung, der Legitimation: "Devolutionskrieg" 1667-68; "spanischer Erbfolgekrieg" 
1701-1714. 5) Spottbezeichnungen für politisch-militärische Aktionen, die im Sande verlaufen: 
"Kuhkrieg" 1651; "Kartoffelkrieg" 1778. 6) Bezeichnung nach der Dauer, in Jahren gemessen. 
Eine gegenwartsgeschichtliche Analogie dazu: Israels "Sieben-Tage-Krieg" 1967. 
91 Vgl. Repgen, Anmerkungen. 
92 La Noue, Discovrs Politiqves 188: "Que La Pavvrete De la Noblesse de France n'est point tant 
procedee des guerres qui ont quasi este continuelles, depuis trente et cinq ans, que des erreurs 
qu'elle a commis en la dispersation de ses biens". Die Frankfurter Übersetzung (1592) durch Ja
kob Rathgeb überträgt diese Stelle so: "Daß die Armut deß Frantzösischen Adels / nicht so sehr 
auß den stettigen Kriegen/ die nun biß in die fünff vnd dreißig Jahr ohn auffhörlich continuirt / 
als auß dem fehler/ den sie in vnbetrachter vbermessiger verschwendung jhrer güter/ vnd Ein
kommen gebrauchten/ entsprungen" (S. 193). 
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lipps 11. und Philipps 111. "per 10 spatio di Anni trentacinque" publiziert94. Die Bedeu
tung dieses Konflikts - und damit die Rechtfertigung, ihn zu beschreiben - sieht der 
Autor in drei Dingen: Der Kriegsgrund ("principalmente '" difesa di religione") sei 
"importantissima"; der Krieg selbst zeichne sich durch besondere Wechselhaftigkeit 
("varieta") der Kriegslagen und der militärischen Technik aus; und denkwürdig ("not
abile") sei er "per la lunghezza, non essendosi gran fatto posate l'armi giamai, nello 
spatio di piu che trentaquattro [!] anni"95. Als eine charakterisierende Besonderheit gilt 
also auch hier die Kriegsdauer. 

Nach 1609, seit dem Waffenstillstand, konnte man auf das runde "vierzigjährig" 
übergehen. Es geschah in der erwähnten lateinischen Meteren-Ausgabe 1610, ebenso 
in einer deutschen Übersetzung 161496, es findet sich aber auch in der späteren fran
zösischen Publizistik, bei Rohan97

• Infolgedessen ist es nicht überraschend, daß auch 
der Hinweis auf die "achtzigjährige" Dauer des niederländischen Aufstands bereits vor 
dem spanisch-niederländischen Friedensschluß vom 30. Januar 1648 auftaucht. Er 
steht 1647 in der niederländischen Ausgabe und in der deutschen Übersetzung einer 

93 Paruta, Discorsi 1. II disco VII (Grunde, warum in Italien in jüngster Zeit so viel Frieden ge
herrscht habe), 252: "Chi considera, quali sieno per lungo corso di tempo stati i trauagli dell'Italia, 
la quale dopo la passata di Carlo Ottauo Re di Francia, fino alla pace di Bologna, per 10 spatio di 
trentacinque anni fu con guerre quasi perpetue, et asprissime infestata ... ". 
94 Cesare Campana, Della Gverra di Fiandra Fatta per difesa di Religione da Catholici Re di 
Spagna. 
95 Campana, 1. Offenbar hat der Verleger aus diesem ,,34" des Autors für den Titel das ,,35" ge
macht. 
96 Emanuel van Meteren, Historische beschreibung. Der Schmutztitel im Exemplar der BSB 
München, 2° Belg. 147, lautet: "Wahrhafft vnd volkomene Historische Beschreibung/ des vier
tzigjahrigen Niderlendischen kriegs. Durch Emanve1 von Meteren". Der Hinweis Suzanne Gan
gloffs von 1979 (skeptisch dazu Repgen, Noch einmal 352 mit Anm. 24) ist also korrekt. Da das 
Attribut "vierzigjährig" im Schmutztitel steht, ist anzunehmen, daß der Verleger es - und doch 
kaum ohne einen Blick auf das Werbetechnische - so wollte. Kaspar Ens, Lanarius, schreibt im 
Widmungsbrief (Köln, 20. August 1624): " ... Nu seind zwar in der Welt so lang sie gestanden/ je-
derzeit Krieg vnd Kriegsläufften gewesen ... : gleichwol! meines erachtens/wirt man deren glei-
chen wenig finden die sich bey vnserer Eltern zeitten in den / Niderlendischen Prouinzien ange
spunnen/ ... Man hat vorzeiten viel wunders gemacht von dem Trojanischen Krieg/als welcher 
zehen Jahr lang gewehrt: aber was ist doch derselbe gegen diesen nu mehr dann fünffzigjährigen 
Krieg zu rechnen? ... ". An späterer Stelle (Vorrede an den Leser) spricht er von der "Beschrei
bung der jehniger Geschichten so sich bey diesem nu mehr dann viertzig Jahr wehrenden Krieg 
in Niderland zugetragen", und erklärt: "Dann so mans recht betrachtet / findet man wenig Histo
rien so bey diser Niderlendischen zu vergleichen. Wo hat jehmalen ein Krieg in einem Land so 
lang gewähret? ... In Franckreich zwar haben wir vnd vnsere Vorfahren etliche grausame Inlendi
sche Krieg gesehen. Aber was ists? Wann ein solches vnwesen etwan vier oder fünff oder mehr 
Jahren gedauret hat / seind es beide theil müd worden/vnd haben wider Friden gemacht: da doch 
der Niderlendische Krieg in die 40. Jahr an einem stück sich Continuiret hat. Anderer sachen 
mehr zu geschweigen ... ". 
97 Rohan, De L'Interest 55, zum Waffenstillstand von 1609: "Le Roy d'Espagne voyant que de
puis quarante ans la guerre auoit accreu et enrichy cet Estat la, au Heu de l'abatre ... ". Die deut
sche Übersetzung (1640) spricht von dem "nunmehr in die 40. Jahr gewehrten Krieg" (ders., In
teresse 99), die lateinische (1645) übersetzt: "Hispaniae Rex videns, Statum hunc bello ultra 
quadraginta annos gesto ... " (ders., Trutina 63). 

r 
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Flugschrift des Nicasius Martinus van Velle98
, die zum Frieden mit Spanien drängt. 

Wie das Kriegsmanifest der Generalstaaten gegen Frankreich vom 15. Mai 1702 lehrt, 
wurde dieser Terminus später gewissermaßen Bestandteil der Amtssprache99• 

35,40,80 - das sind runde Jahreszahlen ganz langer Kriege. Es kam dem rhetorisch 
erwünschten Quantifizieren, also einem zunächst formalen Denk- und Stilmittel, auch 
sachlich entgegen, wenngleich das dekadische System in der damaligen Welt keines
wegs eine Bedeutung hatte wie heute. So war die Kriegsterminologie-Bildung durch 
ein Temporaladjektiv auch nicht auf solche Fälle beschränkt. 1582 erschien in Witten
berg eine "Historia Vnd einfeltige beschreibung des grossen dreizehenjerigen Kriegs 
in Preussert"lOO. Sie behandelte den Krieg des Deutschen Ordens mit Polen von 1454 
bis 1466 und enthielt noch einen Anhang "kurtzer Historien des kleinen Zweyjerigen 
Kriegs in Preussen",womit der Kampf des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg 
gegen König Sigismund I. gemeint war. Beides stand im Buchtitel. Die Gegenüber
stellung des "kleinen zweijährigen" mit dem "großen dreizehnjährigen" Krieg be
leuchtet erneut die uns immer wieder begegnete Verfahrensweise der humanistischen 
Rhetorik: numerisches Vergleichen bewirkt Identifizierbarkeit und mißt Bedeutung 
zu. Der Begriff "Dreizehnjähriger Krieg" hat sich gehalten101. 

Es mußte freilich nicht jeder Hinweis auf die Zahl der Jahre, die ein Krieg gedauert 
hatte, zu einer historisch gängigen Bezeichnung werden. So machten die böhmischen 
Stände Anfang 1619 in der großen Rechtfertigungsschrift ihres Aufstandes, der ,,An
deren Apologia"102, den Katholiken den Vorwurf, daß ihr Verhalten der Grund "zu 
einem gewaltigen vnd zwantzigjärig währenden Krieg vnd schrecklichen Blutver
giessen" geworden sei. Damit spielten sie unverkennbar auf die Hussitenkriege (1419-
1436) an. Für diese hatte und hat sich ein Terminus "zwanzigjähriger Krieg"103 eben
sowenig durchgesetzt, wie für die Konflikte zwischen den Königen von Frankreich 

98 Velle, Waeg-Schaele (1647), [So 11]: " ... Wat meynt ghy dat den Hemel aensiende onsen trots, 
oock in een tegendeel tegen ons vallen, waert dat wy niet en hadden aenveert dat schoon goudt 
dat in ons oogghen blinckt, ende alle die schoone beloften met een vestinge van dien grooten 
vrydom daer wy na den tijdt van tachtentich Iaeren de oorloghe teghen een soo machtigen Ko
ninck hebben uytgevoert, ... "; ders., Auffrechte Waag (1647), fol. B 4: "die wir den Krieg in Zeit 
von 80. Jahren gegen einem so mächtigen König haben außgeführet ... ". Ebenso 1648 auf dem 
Flugblatt "Eere sy God In De Hoogste Hemelen" (Harms, Flugblätter 11, 320 = S. 557), wo das 
Hauptgedicht mit dem Vers beginnt: "Het woedend'Oorelogh, Verzelt met alle rampen, Had 
tachtig mael den Oegst, in't Nederland gesneen". 
99 Manifest (1702) fol. [1']: Hätte Ludwig XlV. 1672 oder 1688 seine Ziele erreicht und die Nie
derlande erobert, so würde "er sich durch dieses Mittel den Weg zu der Universal=Monarchie ... 
gebahnet haben ... Unterdessen würde der Staat [der Niederlande] in die Gefahr gesetzet worden 
seyn/ unter seine Bothmässigkeit zu gerathen / und dadurch um ihre Freyheit und Religion ge
bracht zu werden/ um welcher kostbaren Pfände und Kleinodien willen die Unterthanen und 
Innwohnere dieses Staats vor diesem so schröckliche Verfolgung leiden müssen/ biß sie endlich 
... alles was ihnen lieb gewesen/ ... dabey aufgesetzet/ und gantzer achtzig Jahr nacheinander 
dem Krieg wider die mächtigen Könige von Spanien geführt/ in völlige Sicherheit gesezt worden 

" 
100 Runaw. 
101 Vgl. M. Biskup (polnisch) und] Enge4 Mächte-Europa 237. 
102 Andere Apologia (1619), 6f. 
103 Prof. Hans Rothe/Bonn danke ich für freundliche Bemühungen. 
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und England im 14. und15. Jahrhundert der Name "Hundertjähriger Krieg" erst im 
19. Jahrhundert - offenbar in Analogie zum niederländischen Achtzigjährigen und 
deutschen Dreißigjährigen Krieg - üblich geworden ist104, obschon die flandrische 
Chronik des Jacobus Meyer bereits 1561 sachlich zutreffend bemerkt hatte: "Bellum 
Anglicum exordium habuit quod omnium longissimum atque atrocissimum fuit, 
quodque per interualla centesimum excessit annum"105. "Centesimum annum exce
dere", und dies auch noch durch "intervalla" einschränken, heißt natürlich nicht, einen 
Terminus "bellum centennale" zu prägen, der erst der Begriffsbildung des Dreizehn-, 
des Dreißig- und des Achtzigjährigen Krieges entsprechen würde. Aber Meyers For
mulierung führt doch viel unmittelbarer an diese Terminologie heran, als wenn etwa 
1556 der Reformator Bugenhagen seine Pastoren in einer Vermahnung daran erin
nert: "So ist nu zehen jar krieg in Teutschland, und ist noch kein Friede zuhoffen"106. 
Nicht j-edes Zählen und Aufzählen von Kriegsjahren bedeutet Benennung dieses 
Krieges mit Hilfe der Jahreszahlangaben. Bei der quantifizierenden Kriegsbegriffs-Bil
dung im 16. und 17. Jahrhundert107 handelt es sich um eine wichtige, bei huma
nistisch-rhetorisch Geschulten beliebte Form des historisch-politischen Welt- und 
Geschichtsverständnisses, aber nicht um die einzige und ausschließliche Terminolo
gie-Möglichkeit. Dies hinwiederum verlieh der Vokabel "Dreißigjähriger" und ,,Acht
zigjähriger" Krieg besonderen Nachdruck. 

* 

Ist die Entstehung des Begriffs "Dreißigjähriger Krieg" auf das im europäischen 
Späthumanismus 108 verbreitete rhetorische Verfahren zurückzuführen, bestimmte, 

104 V gl. Repgen, Noch einmal 349 f. mit den Nachweisen. 
105 Jacobus Mtyer, Commentarii fol. 136. - In dem ausführlichen Register ist kein Stichwort "bel
lum centum annorum" (oder Ähnliches) ausgeworfen, wohl aber ein flandrisches "bellum cum 
Caesare octo annorum" zu 1047 (fol. 24: "Gothofredus '" Tenuit hoc bellum octo amplius annos, 
breui subinde interueniente pace'') und ein "bellum ciuile septem anno rum" zu 1379 (fol. 170: 
"ortum bellum Flandricum septem annorum, quod tamen bellum dici non debet, sed discordia 
ciuilis, seditio domestica, gentis insania, pestis Reipublicae: et numinis flagellum propter nimiam 
morum corruptionem irati"). Vgl. im übrigen Keen, 75, Anm. 1. 
106 Vgl. Wolgast, 112 mit Anm. 90 (S. 117). 
107 Die schwedische Intervention in die russischen Thronwirren von 1607 bis zum Frieden von 
Stolbovo 1617 beschreibt Johan Widekind (Stockholm 1671) als "zehnjährigen" Krieg: "Thet 
Swenska i Ryssland tijo ahrs Krijgz-Historie ... fran ahr 1607 in til 1617 ... " (BM: Sign. 
9431.aaa.4); ders. (Stockholm 1672): "Historia belli Sueco-Moscowitici decennalis, quod ... pri
mum adversus rebelles et Lithuanos, mox Polonos, tandem data causa contra ipsos Moscovitos ... 
gestum ... est ... " (BM: Sign. 153. b. 13). 
108 Ob die gleiche Kriegsbezeichnungstechnik auch im 15. und frühen 16. Jahrhundert üblich 
gewesen ist, habe ich nicht untersucht. Der rhetorische Topos der Überbietung der Vergangen
heit durch die Gegenwart auch hinsichtlich eines Krieges ist selbstverständlich nichts spezifisch 
Späthumanistisches: vgl. Brady, Turning Swiss 222, über den Anfang der Geschichte des Schwei
zerkrieges (1499) von Willibald Pirckheimer: "Quapropter operae pretium me facturum putaui, si 
bellum, quod Elueticum uocant, litteris mandarem, ne illud ... ex hominum laberetur memoria, 
cum ex omnibus quae in nostram aut patrum inciderint memoriam, maximum exstiterit et fune
stissimum non solum bellico apparatu ac copiarum numero, sed et proeliorum atrocitate cla-
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vornehmlich "große" Kriege durch Quantifizierung zu benennen und dadurch als et
was Besonderes und Herausragendes zu charakterisieren, so stellt sich die Frage, wo 
und wie diese Vorgehensweise vermittelt worden ist. Diese Frage zu formulieren, ist 
erheblich leichter, als eine überzeugende Antwort auf sie zu finden; denn wir wissen 
von dem Zusammenhang zwischen dem frühneuzeitlichen Geschichtsdenken und der 
zeitgenössischen Rhetorik bislang zu wenig. 

Es bedürfte daher noch der Untersuchung, ob die gängigen Rhetorik-Unterweisun
gen des 16. und 17. Jahrhunderts abstrakte Regeln für das Verfahren, konkrete Kriege 
durch Bezeichnung ihrer Dauer zu benennen, enthielten. Möglicherweise nicht. Denn 
wenn die humanistisch geprägte Rhetorik in stärkerem Maße als die hoch- und spät
mittelalterliche direkt auf die antiken Traktate zurückgriff, so fand sie dort keine ent
sprechende Vorschrift109

• Auch die einschlägigen mittelalterlichen Traktate entbehr
ten einer solchen Regel 110. Wie es in dieser Hinsicht mit dem Spätmittelalter und 
Frühhumanismus steht, sei dahingestellt. Notwendig ist die Annahme, daß in den 
Rhetorik-Schulbüchern eine abstrakte Bestimmung oder Empfehlung für diese Ter
minologie-Bildung tradiert worden sein müsse, nicht, um die tatsächlich geübte Pra
xis, an der ja kein Zweifel bestehen kann, zu erklären. Denn es gab schon in der anti
ken Tradition - ohne entsprechende explizite Normen (von Aristoteles bis Quintilian) 
- die gleiche PraxtS. Daher ist zu vermuten, daß das 16. und 17. Jahrhundert bei sei
nen Jahreszahl-Kriegsbezeichnungen auf dieses klassische Erbe zurückgriff. 

Es kamen dafür zwei unterschiedliche Traditionen in Betracht. Die eine hieß Thu
kydides, Hauptautorität für das geschichtliche Darstellen von Krieg111

, auf dessen 
quantifizierendes Argumentieren bereits hingewiesen wurde 112

• Er hatte als Maß für 
die Größe eines Krieges die Fülle der Leiden113 und die lange Dauer bestimmt114

. 

Indem er den Peloponnesischen Krieg als eine Einheit, ein zusammenhängendes Ge
schehen, verstand, in das sich die Jahre des trügerischen Nikiasfriedens ebenfalls als 
tatsächliches Kriegsgeschehen einordnen ließen, überragte die Ganzheit der Zeit von 
431 bis 404 alles Bisherige, auch das bis dahin Größte, die Perserkriege. 

diumque multitudine, siquidem non toto exacto anno ... collatis pugnatum est signis, ut interim 
tumultuaria ac leuia omittantur proelia ... Accedebat his animorum obstinatio ac militaris fero
da ... " (Pirckheimer ed. Rück, 32 [ = 1. 1, 6.7D. 
109 Prof. Willy Schetter/Bonn danke ich für freundliche Auskunft. 
110 Prof. Dieter Schaller/Bonn danke ich für freundliche Auskunft. 
111 Christoph Colerus erwähnt am 30. Oktober 1601 im politischen Lehrbrief an einen jungen 
polnischen Adligen, der 1673 in Conrings Frankfurter Ausgabe der Bibliographia Politica des Ga
brie! Naude und der Paedia Politices des Kaspar Schoppius als S. 162-212 beigefügt ist, unter den 
historischen Schriftstellern, die über Kriege geschrieben haben, Thukydides als "potentissimus 
illorum" (S. 191). 
112 Vg1. oben S. 15 Anm. 73. 
113 So Strasburger, 794, mit Hinweis auf Thukydides 123,1 (vgl. unten Anm. 114). Genannt wer
den 23,2-6 (mit Bezug auf die Perserkriege): Eroberung und Entvölkerung von Städten, Flücht
linge, Tote, dazu Erdbeben, Sonnenfinsternisse, Hitze und Hungersnot sowie Seuche. 
114 Thukydtdes I 23, 1: ,;tOl),tOU ÖE 'toO nOAe~ou ~i'jKO<; 1:8 ~eya nQoußTJ, naB-il~a1:u 1:E 
~UVTJvexB-TJ YEvecrB-at EV almp TiJ 'EAAUÖt ola Ol>X ih8Qa EV tcrep XQOvep". 
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Thukydides hat seine Periodisierung in Buch V, Kapitel 24-26, die für das Gesamt
werk zentrale Bedeutung haben, genau begründet. Dabei spielen die Zeiteinheiten 7, 9 
und 10 Jahre eine Rolle. Denn der "Zehnjährige Krieg"llS von 431 bis 421 wird durch 
die siebenjährige Pause des "verdächtigen" Waffenstillstandes (sechs Jahre und zehn 
Monate) nicht eigentlich unterbrochen, da das Kriegführen tatsächlich weiterging. 415 
setzt mit dem Sizilienunternehmen der dritte Kriegsabschnitt ein, den Thukydides, 
hätte er sein Werk vollenden können, vermutlich zum Schluß wiederum einen "Zehn
jährigen Krieg" genannt hätte, wie es V 24,2 hinsichtlich des ersten Abschnittes ge
schehen war. Dies ergibt insgesamt 27 Kriegsjahre, wofür Thukydides, außer der tat
sächlichen Zählung, die sich aus der Schilderung der aufeinanderfolgenden Sommer 
und Winter ergibt, noch einen bedeutsam verstärkenden Grund anführt: Die Kriegs
dauer ist für diejenigen eine Bestätigung, die auf Orakel bauen. "Denn die ganze Zeit, 
erinnere ich mich, schon bei Beginn des Krieges und bis zu seinem Ende, wurde von 
vielen verlautbart, daß er dreimal neun Jahre dauern müsse"116. Auf diese Weise erhält 
die "Einheit" des Gesamtkrieges, die sich in der präzisen Angabe über seine Dauer 
ausdrückt, einen sakralen Nimbus. Was der Autor sonst religionsfern und rationali
stisch durch politisch-militärische Beschreibung und Diagnose des menschlich Erklär
baren oder des schicksalhaft Unvermeidlichen (Pest) dargestellt hat, stimmt mit der 
göttlichen Revelation überein. Die Ganzheit des Peloponnesischen Krieges, die sich 
in den ,,27 Jahren" ausdrückt ("E'tT] öe t~ 'tO\J'to 'ta ~oJ..LnaV'ta tYEVE'tO 'tQ> nOAEJ..LCt> 
En'ta Kai EtKOcrl,": V 26,1), ist sowohl als (immanente) Addition wie als (transzen
dente) Multiplikation nachweisbar: 10 + 7 + 10 = 3 x 9. Die Zahlen sind Sinn-Träger; 
das Zählen bewirkt allgemeinste geschichtliche Orientierung. 

Die zweite antike Tradition, auf die im 16. und 17. Jahrhundert zurückgegriffen 
werden konnte, war die Verbindung des Temporaladjektivs "zehnjährig" mit dem 
Substantiv "Krieg" zu einem Begriff für einen konkreten Krieg. Sie ist uns soeben bei 
Thukydides begegnet und war vor allem im Lateinischen der Spätantike verbreitet. 

Den literarischen Ausgangspunkt bot der Trojanische Krieg, doch finden sich aus 
Gründen, denen ich nicht nachgegangen bin, im Griechischen anscheinend nicht viele 
Belege für "öEKaE'tll~ n6AEJ..LO~"1l7. Hinsichtlich des Kriegs um Troja benutzt spät, im 
4. Jahrhundert, Julian Apostata diese Vokabel118

; unter Nero wird der Begriff auf einen 
Krieg zwischen Phokis und·Theben übertragen l19

; und Demetrios von Phaleron schil
derte seine politische Führungstätigkeit in Athen unter der Überschrift "nEQL 't1i~ ÖE
KaE'tta~"12o. Zahlreich sind hingegen die lateinischen Belege für "bellum decennale" 
oder "decenne". Diese Zusammenfügung begegnet uns im 1. Jahrhundert nach Chri-

115 ,,!.tE'ta 'tOV ÖEKE'tT\ nOAe!.tov" 01 25, 1). 
116 Ich folge der Übersetzung Georg Peter Landmanns. 
117 Prof. Hatto H. Schmitt/München danke ich für Hilfe zum Folgenden, ebenso Dr. Franz Bos
bach/Bonn. 
118 Julian, Reden 11, 74a: "ÖEKaE'tT\~ öe aÜ'tOL~ avaAcOS" XQovo~". 
119 Athenaeus, Dipnosophistae 13, 560, b-c: "öEKaE't1)~ ö€ Kai OÜ'to~ YEVO!.tEVO~ 'tep ÖEK(X'tcp 
e'tEL <DtAtnnOu aU!.t!.tax"aav'to~ nEQa~ eaXEV". 
120 Hiltbrunner, 1469. 

r 
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stus in der Dichtung121 und der Rhetorik122, um 200 in der Theologie123. Im 4. und 
5. Jahrhundert finden sich mehr als ein Dutzend Belege innerhalb vieler literarischer 
Bereiche: in der Dichtung124, in der Geschichtsschreibung125, in der Theologie126 und 
in der Philologie127. Die toposartige Verwendung unserer Vokabel erlaubte es Florus, 
den Terminus auch auf die Belagerung von Veji anzuwenden128, worin ihm Biogra
phen129, Dichter130 und Augustinus131 folgten. Ammian spricht einmal hinsichtlich 
des Gallischen Kriegs Caesars vom "decennale bellum"132; bei Justin, der im Mittelal
ter ja als Schulbuch benutzt wurde, findet sich "bellum decenne" als ganz abstrakter 
Begriff: Vorräte für einen zehnjährigen Krieg 133. 

Die meisten dieser Autoren waren in den Humanistenkreisen des 16. und 17. Jahr
hunderts sehr präsent. Daher kann die Vertrautheit mit dem Topos des "bellum de
cenne/decennale" als verbreitet vorausgesetzt werden. Für diese Intellektuellen dürfte 
die analoge Terminologiebildung eines Dreißig-, Vierzig- und Achtzigjährigen Kriegs 
kaum etwas prinzipiell Neuartiges bedeutet haben. Wenn sie so verfuhren, bedienten 
sie sich einer Möglichkeit der Begriffsbildung, die ihnen aus dem Rhetorik-Unterricht 

121 Seneca, Agamemnon 921: "cecidit decenni Marte concussum Ilium"; Petronius, Satyricon 89: 
" ... huc decenni proelio / irata virtus abditur". 
122 Quintilian, Institutiones oratoriae 8,4,22: "ipse rex [Priamus] decenni bello exhaustus"; ders., 
Declamationes 306 p. 201 f.: "legistine circa decennis belli exuvias contendisse clarissimos reges". 
123 Tertullian, De anima 34: "Menelaus ... decenni proelio extorquet [Helenam]". 
124 Ausonius, Ep. VII (an Theon) 396,7: "Ter quot erant Phrygii numerata decennia belli"; ders., 
Periochae Homeri Iliadis et Odyssiae (420,5 s.): "oppugnationis decennis, nonus fere annus"; 
Sidonius Apollinaris, Carmen 9,124-126: "Sed nec Pergama nec decenne bellum nec saevas Aga
memnonis phalangas nec periuria persequar Sinonis". 
125 Ammianus Marcellinus, Res gestae 19,4,3: "cum decennali bello Graecia desudaret"; Hierony
mus, Chronicum Eusebii 11, ad annum Abrahae 826, Migne PL 27, Sp. 317s.: ,,Alexander ... Tro
ianum bellum decennale surrexit"; Orosius, Historiarum liber 1,17,1: " ... decennis obsidio ac 
postremo famosum Troiae excidium praedicatur". 
126 Hieronymus, Epistula 108,3: ,,[Agamemnon] qui decennali Troiam obsidione delevit"; ders., 
Adversus Jovinianum 1,48: "et propter unius mulierculae rap turn, Europa atque Asia decennali 
bello confligunt". 
127 Servius, In Vergilium commentarii: zu Aeneis 1, 750 ("infelix Dido longumque bibebat amo
rem / multa super Priamo rogitans, super Hectore multa''): "rogitans: scilicet quo modo sit vendi
tus rex; vel qui eum post decennale bellum exitus tulerit"; zu 2,109 ("moliri et longo fessi disce
dere bello''): "longo: decennali"; zu 2,331 ("milia quot magnis umquam venere Mycenis''): "de
cennali bello". 
128 Florus, Epitoma 1,12,8: "Vei quanta res fuerit, indicat decennis obsidio". 
129 Anonymus/[Sextus Aurelius Victor?], Liber de viris illustribus I, 23: "decenni bello" (Autor und 
Text unsicher). 
130 Anthologiae latinae pars prior, Nr. 834 Vers 5: "Quicquid ubique truces bello valuere de
cenni". 
131 Augustinus, De civitate Dei 2, 17: " ... Marcus Camillus ... , qui Veientes, gravissimos hostes 
populi Romani, post decennale bell um, quo Romanus exercitus totiens male pugnando graviter 
adflictus est, iam ipsa Roma de salute dubitante atque trepidante facillime superavit ... ". 
132 Ammianus Marcellinus, Res gestae 15, 12,6: "omnes Gallias ... post decennalis belli mutuas 
clades subegit Caesar". 
133 Justinus, Epitoma 33,1,3: "Perseo praeter ... exercitum decennis belli sumptus a patre paratus 
in thesauris et horreis erat". 
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und aus der Klassiker-Lektüre vertraut war. Da der "Realitätsgrad", den der Trojani
sche Krieg für diese Menschen besaß, sich von dem Grad an Realität, den sie beispiels
weise den Kriegen Karls V. zumaßen, nicht unterschied, lag dieses Verfahren nahe. 
Die Lotichius, Lansberg und Engelsüß verglichen die Gegenwart mit der Antike, den 
Dreißigjährigen mit dem Trojanischen Krieg, weil beides für sie auf der gleichen Be
wußtseins- und einer vergleichbaren Wahrnehmungsebene lag. Und das hier wie dort 
angewandte Ausdrucksmittel des Zählens und der Angaben über die Dauer der Jahre 
war für sie dort wie hier eine vertraute Form der geistigen Orientierung. Die Vokabel 
"Dreißigjähriger Krieg" zu benutzen, bedeutete für den gelehrt, also humanistisch
rhetorisch erzogenen Zeitgenossen, sein politisch-historisches Gegenwartsverständnis 
in einer damals üblichen Weise des Denkens und Sprechens auf den Begriff gebracht 
zu haben. Es handelt sich - jedenfalls im Ausgangspunkt - um Gegenwarts-Interpre
tation durch Rezeption der Antike. 

3. Die Einordnung des Dreißigjährigen Krieges in die allgemeine 
Geschichte der Politik und Kriegführung Alteuropas 

Seit Niebuhr und Ranke hat die Geschichtsschreibung sich von ihren alten rhetori
schen Traditionen weitgehend und endgültig gelöst. Daraus folgt aber zweierlei nicht: 
weder sind - grundsätzlich - große Synthesen über komplizierte Ereigniszusammen
hänge, die sich über einen längeren Zeitraum hin erstreckt haben, unmöglich gewor
den, noch müssen wir - in diesem speziellen Falle - den Begriff "Dreißigjähriger 
Krieg" preisgeben, weil er nun einmal in seiner Entstehung so eng mit einem von 
humanistischer Rhetorik geprägten Gegenwarts- und Zeitgeschichtsverständnis ver
bunden ist. 

Was das letzterwähnte betrifft, so hat eine derartig radikale Konsequenz im 19.Jahr
hundert ohnehin niemand ziehen wollen. Trotz seines ausgeprägteren Hanges zu gei
stiger Bilderstürmerei will dies auch das 20. Jahrhundert kaum. Man verlegt sich jetzt 
eher darauf, die Zweifel an seiner Berechtigung zu betonen, als seine Verwendung 
konsequent zu vermeiden, zumal schwer zu sagen wäre, was dann an diese leere Stelle 
gesetzt werden sollte. Steinberg jedenfalls, der den Terminus "Dreißigjähriger Krieg" 
so vehement angegriffen hat, kann offenbar nicht auf ihn verzichten, wenn er seinen 
fünfzigjährigen Streit zwischen Frankreich und Spanien (1609-1659) schildern will. Er 
verweist 1966 nämlich sein eigentliches Thema, den Kampf um die europäische He
gemonie, in den Untertitel der Studie und begnügt sich im Haupttitel damit, unseren 
Kriegsnamen in Anführungszeichen zu setzenl34. Aber ist damit viel gewonnen? 

Was hingegen die fortdauernde Möglichkeit großer Synthesen, auch unter den ver
änderten historiographischen Bedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts, angeht, so 
genügt es, an die eingangs erwähnten Namen von Großen zu erinnern 135, die den 
Nachweis geliefert haben, daß dies auch heute noch möglich ist. Es ist zwar, mit Jedin 

134 Die deutsche Übersetzung verzichtet darauf. 
135 Vgl. oben S. 1 Anm. 1. 

r 
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zu sprechen, "unmöglich, das gesamte geistige und politische Geschehen eines ganzen 
Zeitalters in einem menschlichen Intellekt aufzufangen und zu formen"136. Aber von 
dem Willen und der Kraft zur Synthese hängt, wie er zugleich deutlich gemacht hat, 
die Fortdauer unserer geistigen Existenz" ab. 

" Wendet man diese Einsicht auf das Thema "Dreißigjähriger Krieg" an, so darf die 
Tatsache, daß die bisherigen Ansätze zu "großen" Gesamtdarstellungen Torso geblie
ben sind137, nicht als hinreichendes Indiz für die Unmöglichkeit eines solchen Werks 
in Anspruch genommen werden. Die rein "technischen" Schwierigkeiten sind zwar 
immens; denn die Fülle der Fakten und Zusammenhänge, die den Dreißigjährigen 
Krieg bewirkt haben, zu ordnen und darzustellen, ist ein mehr als mühsames Ge
schäft, was übrigens auch die Zeitgenossen schon wußten138. Aber das Hauptproblem 
sind nicht die Berge von Material, die man durchsteigen muß139, das eigentliche Pro
blem liegt in der Frage nach einem angemessenen Konzeptualisierungskern, ohne den 
eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, die mehr sein soll als antiquarische 
Sammlung, nicht geschrieben werden kann. 

Unbefriedigend aus mehreren Gründen wäre eine vornehmlich nationalgeschicht
liche Konzeption. Der Schauplatz des Krieges, das "liebe Vaterland"140, das noch bis 
zum späten 18. Jahrhundert von reichspatriotisch 141 Orientierten beschworen wurde, 
war kein nationalstaatlich geprägtes Gebilde, sondern ein politisches System 142 ande-

136 Jedin, Geschichte I S. V f. 
137 Gindelys große Darstellung (Geschichte [1869ff.]) führt bis 1623, M. Ritter III endet faktisch 
1635. 
138 Lotichius, ITheatrum Europaeum V (1647), Vorrede des Autors: "Wer wolte dann heutigen 
Tags bey diesen häuffigen/ intricirten vnd vielfältigen verwirrten vnd fern entlegenen Kriegen/ 
da mehr als Kriege/ ja fast allenthalben Tumult vnd Alarm in schwang gehen/ auch so viel Natio
nes gegen einander in den Waffen begriffen/ promittiren vnd sich anmassen dörffen/ daß er in so 
vielen vnterschiedlichen/ in vnd durch einander lauffenden Kriegs-Empörungen vnnd Actionen/ 
das Punctum, nemblich die eygentliche Warheit vnnd Beschaffenheit aller vnd jeder Dingen Ver
richtungen vnd Stücken so accurat vnnd genaw erreichen vnd treffen würde?" 
139 Senkenherg(1793), in: Häherlin XXIV, 170 Anm. t.: "Von denen hier mit Fleiß etwas weitläu
fig abgehandelt werdenden Böhmischen Unruhen, so wie von dem ganzen hernach gefolgten 
30jährigen Kriege, ist eine solche große Menge Schriften aller Art herausgekommen, ut Antaeus 
quidem aut Enceladus sub illorum onere ingemiscat, wie schon seiner Zeit [Christian] Gryphius, 
apparatu [sive dissertatione isagogica de scriptoribus] hist. ad Sec. XVII. [illustrante] p. 97 sich 
ausdruckt. Galletti in der Vorrede zu seinem V. Band der Reichsgeschichte hält gar dafür, daß das 
ganze Leben eines Schriftstellers dazu gehöre, um alle jetzo zu dem 30jährigen Kriege vorhande
nen Materialien zu sammeln, und zu ordnen. Und ich glaube um so mehr, daß derselbe Recht 
habe, weil mir noch nicht einmal ein vollständiges Verzeichniß aller dieser Materialien bekannt 
ist. Ich selbst besitze schon so viele kleinere und größere dahin gehörende Zeitschriften, daß mir 
niemand zumuthen wird, sie alle (es sind bey 100 Quartbände voll) zum Besten dieser Geschichte 
nur durchzugehen, ich geschweige, zu lesen ... ". 
140 Senkenherg, a.a.O., 168: "Ich komme nun in dem Lauf der Geschichte an das Jahr 1618. und 
mit demselben an die ersten Auftritte eines Trauerspiels, das, so weit die Geschichte bekannt ist, 
von Anfang der Welt an bis auf unsere Zeiten, nie so lange und zugleich so schauervoll, außer 
dem lieben Vaterlande, aufgeführt worden; ich meyne, des sogenannten dreyßigjährigen Kriegs". 
141 Der durch Wandruszka verbreitete Begriff ist eine glückliche Prägung für die reichsfreundli
che und kaisertreue Grundhaltung. 
142 Dazu jetzt Roeck, 26-36. 
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rer Ordnung, auf Reich und Kaiser bezogen. Der Kaiser aber, der als Träger der Ste
phanskrone über das Reich hinausgriff, der durch seine dynastische Verbindung mit 
der älteren habsburgischen Linie in Madrid immer wieder in die europäische Politik 
der spanischen Monarchie einbezogen wurde, der Kaiser ist die politische Institution, 
die drei Jahrzehnte hindurch mit wechselnden Gegnern zu kämpfen hatte, so daß die 
"Einheit" der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges von ihm her zu begründen 
wäre143. Wenn dies über Polemik und Apologetik hinausgehen soll, verbietet sich eine 
am Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts orientierte Betrachtungsweise. Das be
deutet nicht, darauf zu verzichten, daß - gerade unter nationalgeschichtlichem Aspekt 
- der Dreißigjährige Krieg als eine der beiden144 schwersten, politisch verursachten 
Katastrophen der deutschen Geschichte gelten muß. Dabei ist weniger an die 1648 
bewirkte Zementierung des durchgehenden Dualismus der deutschen Reichsverfas
sung zu denken, auch nicht so sehr an wirtschaftliche Strukturschwächen und kultu
relle Defizite, die man - besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert - auf den 
Dreißigjährigen Krieg zurückführen wollte oder konnte, sondern an die Fülle von 
menschlicher Not, menschlichem Elend und menschlichem Leid, die dieser lange 
Krieg über so viele gebracht hat. Der mitteleuropäische Konflikt 1618 bis 1648 behält 
also seine wichtige nationalgeschichtliche Komponente - nur: diese allein reicht nicht 
aus. Denn der Krieg war "in seinen Voraussetzungen, seinem Ablauf und seinen Fol
gen" auch ein "gesamteuropäisches Ereignis"145 .• 

Ob man ihn deshalb als den "ersten europäischen Krieg"146 bezeichnen soll, sei da
hingestellt. Aber da fast alle außerdeutschen Staaten teils gleichzeitig, teils nacheinan
der147 in das deutsche Kriegsgeschehen direkt oder indirekt verwickelt wurden und 
die Friedensschlüsse von 1648 für die europäische Staatenwelt des späteren 17. und 
des 18. Jahrhunderts sehr große Bedeutung hatten, bedarf es keines langen Beweises, 
daß der Dreißigjährige Krieg der Einordnung in die allgemeine Geschichte von Krieg
führung und Politik Alteuropas bedarf. 

Auch diese Forderung ist leichter zu begründen als zu erfüllen; denn gegen jede der 
drei Konzeptionen, die in dieser Hinsicht heute vertreten werden, sind wichtige Ein
wände zu machen. Die älteste, seit 250 Jahren, seit Bolingbroke und Schmauß, vertre
tene Interpretation will den Dreißigjährigen Krieg in die Geschichte des europäischen 
Staatensystems einordnen, dessen zwischenstaatliche Beziehungen unter den Alterna-

143 Vgl. Hartung (1951), 95: "Die Zusammenfassung der Jahre 1618 bis 1648 als ,30jähriger 
Krieg' ist vielleicht nicht ganz korrekt, denn abgesehen davon, daß zumal in den ersten Jahren je
weils nur begrenzte Gebiete vom Krieg erlaßt worden sind, haben auch zwei Friedensschlüsse, zu 
Lübeck 1629 und zu Prag 1635, eine Unterbrechung herbeigeführt. Aber ganz zum Stillstand hat 
keiner von ihnen die Kriegshandlungen bringen können, und wenigstens der Kaiser hat die 
ganze Zeit hindurch, wenn auch gegen wechselnde Gegner, Pfalz, Dänemark, Schweden, Frank
reich kämpfen müssen". 
144 Die andere ist der Zweite Weltkrieg. 
145 Repgen, Krieg 169. 
146 Porchnev, Europe (1960) 139. 
147 Vgl. das instruktive Diagramm bei G. Parker, Europe 72, jetzt noch didaktisch erheblich ver
bessert in ders., War 155. 
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tiven "Gleichgewicht oder Hegemonie" gestanden hätten 148. Diese Sicht ist zuletzt 
von Steinberg vertreten worden149

; sie entspricht dem geläufigen Handbuchwissen, 
wenn auch neuerdings nicht ohne bezeichnende Einschränkungen15o

• Gegen diese In
terpretation spricht zweierlei: Erstens hat der europäische Gleichgewichtsgedanke in . 
der tatsächlichen Mächtepolitik des Dreißigjährigen Krieges keine zentrale Rolle ge
spielt, und er war kein Leitgedanke des Westfälischen Friedens151 

- im Unterschied 
zum Spanischen Erbfolgekrieg und zum Frieden von Utrecht. "Hegemonie" als Pro
gramm aber ist von 1618 bis 1648 weder für die spanische Politik noch für die theore
tisch formulierten und praktisch verfochtenen Ziele der Kaiser und kaiserlichen Kol
legialgremien nachweisbar, wenngleich anzumerken ist, daß die Forschung in diesem 
Punkt von einem Konsens noch weit entfernt ist und auch die gegenteilige Meinung 
vertreten wird152

. Zweitens ist die Realität der internationalen Beziehungen in Europa 
und die Bedeutung des Dreißigjährigen Krieges in diesem Beziehungsgeflecht viel 
komplizierter, als es mit der Reduktion auf das elementare Gegensatzpaar "Universal
monarchie" und ,,Anti-Universalmonarchie" zu fassen wäre. Richelieus Balance-Poli
tik war nicht Organisationsprinzip für die Gesamtheit der europäischen Staaten, son
dern Instrument im Kampf gegen Spanien 153; und die Gleichgewichtstheorien des 
Prinzen Rohan (1638)154 sind zwar generell formuliert, aber eingebettet in seinen fran
zösischen Gesichtskreis, in dem ein Norden, Osten und Südosten Europas kaum auf
tauchen. 

Die zweite Konzeption ergäbe sich aus der Übernahme des sozial- und wirtschafts
geschichtlich orientierten Ansatzes, wie er die seit 25 Jahren vor allem in der angel
sächsischen Welt geführte, inzwischen aber offenbar abklingende Debatte über die 
"general crisis of the 1 i h century" beherrscht hat155. In dieser internationalen Krisen
diskussion hat die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges bekanntlich keine Rolle ge
spielt - ich meine: mit Recht. Es ist zwar Koenigsberger zuzustimmen, daß die Krisen 

148 Es scheint mir nicht zufällig, daß bei Dehio der Dreißigjährige Krieg, abgesehen von den kur
zen Bemerkungen S. 60, ausgespart ist. 
149 Steinberg, War. 
150 H Lutz, Grundriß 20f.: "Der in der italienischen Staatenwelt des Quattrocento entwickelte 
Gedanke der "bilancia" (Gleichgewicht) als regulatives Prinzip des staatlichen Zusammenlebens 
gewann für das europäische System des 16. und 17. Jahrhunderts Bedeutung. Er kann aber nicht 
für sich allein gewürdigt werden, sondern nur im Zusammenhang mit den Hegemoniebestrebun
gen, welche den eigentlichen Schlüssel zum Verständnis der zwischenstaatlichen Veränderungen 
und auch mancher innerstaatlicher Entwicklungen bieten". [Hervorhebung von mir. K. R.]. 
151 Vgl. 5 Dickmann, Frieden, s. v. "Gleichgewicht". Zur Sache schon Vietsch, 58: Die französische 
Politik bleibe 1648 vom Gleichgewichtsgedanken "weitgehend unberührt, so daß der angebliche 
große Gleichgewichtsfriede in keiner Weise ein Produkt einer bewußten Gleichgewichtspolitik 
war". Vgl. auch Repgen, Gleichgewicht. 
152 Die Bemerkungen bei Dickmann, Reichsverfassung 15 f. Anm. 16, waren gegen mich gerich
tet. Zur Kontroverse vgl. Repgen, Krieg 184 Anm. 12. 
153 Vgl. Vietsch, 50-58. 
154 Rohan, Interesse. 
155 Dazu vor allem die beiden Aufsatzbände, herausgegeben von T. Aston (1965) und G. Parker/L. 
M. Smith (1978), der Versuch einer Zusammenfassung von Rabb, Struggle (1975) sowie die wich
tigen Vorträge des Colloquiums 1977 in Chantilly; dazu vgl. La crise europeenne. 
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der deutschen Geschichte des 17. Jahrhunderts nicht grundverschieden sind von den 
anderen Krisen des Zeitalters 156. Auch ist einzuräumen, daß für die Erklärung von 
einigen Teilkomplexen wie Böhmischer Aufstand 1618-1620, Oberösterreichischer 
Bauernkrieg 1626 und Bayerische Bauernrevolte 1633/4 die neuen Einsichten, die in 
der Debatte über die "general crisis" gewonnen wurden, durchaus fruchtbar gemacht 
werden könnten 157. Aber wäre damit viel für die Konzeptualisierung des Gesamten, 
"des" Dreißigjährigen Kriegs, gewonnen? Der Begriff der Krise158 selbst ist doch pro
blematisch; denn er läßt sich nicht allein für Vorgänge des 17. Jahrhunderts reservie
ren; er bietet kein Erklärungsmodell für gesamtgesellschaftliche Vorgänge; und eine 
vollständige, also hinreichende Ableitbarkeit ereignisgeschichtlicher Vorgänge von 
strukturgeschichtlichen Vorbedingungen ist ohnehin prinzipiell auszuschließen. Der 
Dreißigjährige Krieg ist daher etwas anderes als die Mitteleuropa betreffende Konse
quenz einer angeblich "allgemeinen" Krise des 17. Jahrhunderts, deren historische Be
sonderheit gegenüber den früheren und späteren Krisen - vom 14. bis zum 20.Jahr
hundert - ohnehin nur schwer zu begründen ist. John Elliott hatte 1968 durchaus 
recht, wenn er politische Vorgänge politisch - und nicht mit ihnen angeblich voraus
liegenden, "sozialen Gründen" - zu erklären empfahP59. 

Eine solche politische Erklärung zu bieten, nahm die dritte hier zu nennende Kon
zeption in Anspruch, die Josef Engel 1971 vorgelegt hat160 - eigentlich eine Variante 
der ersten. Er geht von der Einheit einer - nicht als Übergang verstandenen - Epoche 
zwischen der Mitte des 15. und der Mitte des 17. Jahrhunderts aus, die er in drei Leit
begriffe für aufeinanderfolgende Zeitabschnitte faßt: respublica christiana - Staatenan
archie - Staatensystem. Als Konsequenz des Scheitems der letzten Versuche gemein
abendländischer Politik sei um 1450 die Auflösung der alten christianitas in "mehrere 
nebeneinander stehende und oft untereinander nicht einmal mehr verbundene 
Räume" erfolgt161 : Westen - Süden - Mitte - Osten. Schließlich, nachdem alle impe
rialen Versuche überwölbender Großreichbildung im späteren 15. und im 16. Jahr
hundert gescheitert waren, sei das nun entstandene "Staatenchaos"162 in einer großen 
europäischen Kriegsepoche, beginnend im Osten 1506, im Westen 1588, und 
1659-1661 endend163, in das Staatensystem des "Mächte-Europa" umgeformt worden, 
das auf dem "freien Selbstbehauptungswillen" der souveränen Einzelstaaten als dem 
"allgemeinen Grundgesetz der zwischenstaatlichen Beziehungen" basierte. Dieses Sy
stem habe auf gleichen Grundanschauungen, auf "wie selbstverständlich anerkannten 
völkerrechtlichen Regeln" und auf Beachtung der Prinzipien der Staatsräson beruht, 

156 H Koenigsberger, Krise 165. 
157 Vgl. Koenigsberger, Krise 161ff. - Eine systematische Durchsicht der Zeitungs meldungen 
über lokale Bauernaufstände und bäuerliche Gewaltaktionen (vor allem gegen Militär) in den Be
ständen der Deutschen Presseforschung in der Universitätsbibliothek Bremen wäre lohnend. 
158 Dazu jetzt (1982) R. Koselleck, Krise. 
159 Elliott, Revolution 119. 
160 Enge4 Mächte-Europa 212. 
161 Ebd. 212. 
162 Engel, Mächte-Europa 316f. 
163 Italien sei 1631 ausgegrenzt worden (Cherasco), das Reich 1648. 
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und es habe eine Zeit "relativer Konsolidierung" bedeutet. Diese versteht Engel als 
Ergebnis vor allem der Politik Richelieus, die letztlich auf "Friede" hin angelegt gewe
sen sei. Die wichtigste Zäsur in dem Zeitabschnitt 1588-1661 ist für ihn daher das 
Jahr 1635, als der "Kampf um den Frieden Europas" begonnen habe, der nacheinan
der 1648, 1659, 1660 und 1661 für die einzelnen Räume Europas erreicht worden sei 
_ "Friede" nicht als generelle ,,Ausschaltung" des Krieges, sondern als seine "Bändi
gung", der die Entkonfessionalisierung, die Entideologisierung der internationalen 
Beziehungen entsprochen habe. 

Gegen Engels Konzeption habe ich trotz mancher von ihm scharf- und einsichtig 
begründeten neuen Durchblicke drei entscheidende Vorbehalte. Erstens scheint mir 
sein zeitlicher Ansatz für den Übergang von der "christianitas" zur "respublica chri
stiana" problematisch und der Unterschied zwischen dem politischen Zustand der eu
ropäischen Staatenwelt vor und nach 1435 und 1456 erheblich geringer zu sein, als er 
voraussetzt. Zweitens operiert er, wie schon angemerkt worden ist164, gelegentlich mit 
Pauschalbehauptungen, die mehr verwirren als klären 165. Drittens verwirft er, noch ra
dikaler als Steinberg, den Begriff "Dreißigjähriger Krieg" in der abwegigen Annahme, 
dieser Terminus sei erst eine historiographische Konstruktion des späten (!) 17. Jahr
hunderts 166. Die "verschiedenen Kriege des sog. Dreißigjährigen Krieges" machen, 
wenn man ihm folgt, "nur einen räumlich und zeitlich begrenzten Teilausschnitt" der 
großen europäischen Kriegsepoche der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus167

, de
ren entscheidende Formverwandlung 1635 begonnen und 1661 geendet habe. Die 
Vorstellung von einer Einheit des dreißigjährigen Kriegsgeschehens lehnt er aus
drücklich ab: "Die übliche Auffassung des 30jährigen Krieges als einer ,Einheit' reicht 

164 Vgl. H Lutz, Grundriß 180f. Wenn dort Engels These als "interessant" qualifiziert wird, so 
soll damit keine Übereinstimmung signalisiert werden (briefliche Mitteilung an mich, 13. Januar 
1983). Die Bemerkung bei Repgen, Noch einmal 347, ist daraufhin zu verändern. 
165 Besonders anfechtbar ist die Passage in dem Grundsatzkapitel (Engel, Mächte-Europa 
314-324; hier: 317): "Während die zahlreichen Kriege des späten 15. und 16.Jh., die an allen 
Stellen Europas immer wieder aufflammten, bis auf die in den voraufgehenden Abschnitten ge
schilderten, durchweg lokalen Charakter behielten und die überregional bedeutsamen ausschließ
lich mit dem angestrebten, die ganze respublica christiana betreffenden Ziel zusammenhingen, 
wurde von den 80er Jahren des 16.Jh. an die Staatenanarchie zu einem allgemeinen Charakteri
stikum der Epoche überhaupt. Nachdem in der säkularen Auseinandersetzung zwischen Spa
nien-Österreich und Frankreich die letzten Grundlagen einer christlich geprägten abendländi
schen Rechtsgemeinschaft zerstört worden waren und die Reformation auch noch die Glaubens
einheit vernichtet hatte, wurde der von Rechtsrücksichten freie Selbstbehauptungswille der ein
zelnen Mächte zum allgemeinen Grundgesetz der zwischenstaatlichen Beziehungen. Die Staa
tenwelt orientierte sich daneben auch noch an den konfessionellen Unterschiedlichkeiten. Dabei 
ist jedoch gleich anzumerken, daß die Konfessionsverschiedenheit nicht das eigentliche Agens 
dieses sogenannten ,Zeitalters der Glaubenskriege' darstellte, sondern daß vielmehr umgekehrt 
die machtpolitisch begründeten Interessen die Unterschiedlichkeiten zwischen den Konfessio
nen erst hervortrieben oder die Staaten die Konfessionsverschiedenheit als Notanker benützten, 
um einen Anspruch auf Unterstützung durch Konfessionsverwandte zu begründen und sich zu 
erschleichen" . 
166 Engel, Mächte-Europa 346f., Anm. 1l. 
167 Engel, Mächte-Europa 25. 
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nicht einmal zum Verständnis der sich auf deutschem Boden abspielenden Ereignisse 
aus. Von der Perspektive ~europäischer' Geschichte her ist sie vollends unhaltbar" 168. 

In dieser holzschnittartigen These ist Richtiges mit Falschem verwirrend verbun
den. Keiner Widerlegung bedarf die Behauptung von der späten Entstehung eines 
historiographischen Konstrukts "Dreißigjähriger Krieg". Richtig zwar - wenngleich 
keineswegs neu, sondern schon zeitgenössische Einsicht - ist Engels Forderung, daß 
die deutsche Geschichte dieses Krieges in das europäische Zeitgeschehen eingebettet 
werden muß. Grundfalsch aber ist die Schlußfolgerung, daß dies nur möglich sei, wenn 
die Vorstellung von der ,Einheit' des Krieges preisgegeben würde. 

Allerdings räume ich ein, daß mit dem seit Machiavelli und Guicciardini eingebür
gerten Instrumentarium der Geschichtswissenschaft, das die Willensbildung und 
Handlungen aus Motivation und Interesse erklären will, also sich hermeneutischer 
Methoden bedient - auch Engel verfährt so -, in das gesamte Kriegsgeschehen Euro
pas im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges schwerlich Ordnung zu bringen ist169

. 

Diese Feststellung gilt auch für die Zeit vorher und nachher. Der Krieg nämlich war, 
im Gegensatz zu der landläufigen Vorstellung, die Regel, wenn man auf das gesamte 
Europa schaut; hingegen galt der Friede - wenigstens der Friede unter den Christen -
zwar als Norm, aber die Verwirklichung dieser Norm war eine seltene Ausnahme. Der 
Jahre ohne Krieg an wenigstens einer Ecke Europas gab es nur wenige, häufig jedoch 
schlugen die "Kriegsflammen", wie man gern metaphorisch sagte, an mehreren Stel
len des Kontinents gleichzeitig hoch. ,,11 mondo non e mai senza guerra", heißt es -
deskriptiv richtig - im Anfang einer venezianischen Akademierede von 166417°. 

In dieser Hinsicht haben die großen Friedensschlüsse von 1648 bis 1661 keine Än
derung gebracht. Die nahezu lückenlose Permanenz des Kriegführens irgendwo in 
Europa war für das Zeitalter Ludwigs XlV. eine ebenso selbstverständliche Realität 
wie um 1600, 1500 und 1400, obwohl alle Welt - im 17. Jahrhundert nicht anders als 
im Mittelalter - davon ausging, daß Christen untereinander eigentlich Frieden halten 
müßten, daß der Krieg zwischen ihnen nur unter bestimmten, formulierbaren Bedin
gungen erlaubt sei, dann nämlich, wenn er ein "bellum iustum" sei. Diese Grundüber
zeugung ist keineswegs seit dem 16. Jahrhundert verlorengegangen, sondern hat sich 
gehalten. Jede Macht mußte daher den Eintritt in einen Krieg öffentlich rechtfertigen, 
bedurfte einer Legitimation, und zwar nicht nur in formaler, sondern auch in materia
ler Hinsicht. 

Aus nicht nur psychologischen und politischen, sondern auch aus moralischen und 
rechtlichen Gründen haben daher die Mächte bei nahezu jedem Kriege, den sie be
gannen, öffentlich begründet, warum ihr konkretes Kriegführen zulässig sei. Sie grif
fen dabei auf die normativen Rechtfertigungsgründe zurück, die seit dem 12. Jahrhun
dert von Juristen (Kirchen- und Zivilrechtlern), von Theologen und schließlich auch 
von Philosophen entwickelt worden waren, kombinierten diese Tatbestände mit der 

168 Enge4 Mächte-Europa 347 (Ende der Anm. 11). 
169 Zum folgenden vgl. Repgen, Kriegslegitimationen. 
170 Let~ Lode in der Widmung an Johann Rudolf Willadin. 
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zeitgeschichtlichen Erörterung der aktuellen politischen Situation als des Sachverhalts 
und kamen so zu einer konkreten Kriegs-Legitimation. 

Diese Legitimation findet sich in der Regel in den formellen Kriegserklärungen 
und den sie teils ersetzenden, teils ergänzenden und begleitenden Kriegsmanifesten 
und den anderen öffentlichen Akten, die vor dem Beginn oder am Anfang eines Krie
ges standen. Im Prinzip gilt daher als heuristische Regel: es gibt so viele Kriegs-Legiti
mationen, wie es Kriegs-Parteien gegeben hat. 

Seit der Entstehung des Buchdrucks sind diese für die Öffentlichkeit bestimmten 
Begründungen in der Regel gedruckt worden und haben zeitgenössisch weite Verbrei
tung gefunden. Leider sind sie, wie überhaupt die europäischen Staatsschriften, nir
gendwo systematisch gesammelt und auch noch wenig, nur punktuell171

, untersucht 
worden. Mein Vorschlag nun lautet: Diese offiziellen und veröffentlichten Kriegsbe
gründungen zum Gegenstand einer allgemeinen Typologie zu machen, in die sich na
hezu sämtliche Kriege einordnen ließen. Die Kriegsbegründungen folgen nämlich einer 
überschaubaren Zahl von Argumentationsmustern - soweit ich bisher, auf der Grund
lage etwa eines Drittels der vom späteren 15. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts gedruckten Texte, sagen kann, waren es zwölf Leitbegriffe 172

• 

Natürlich bieten diese Texte direkt nichts über Motive und Kausalitäten. Sie enthal
ten nicht Aussagen über Gründe, sondern über Begründungen. Aus diesen Begrün
dungen aber läßt sich ein Raster bilden, das es möglich macht, jeden konkreten Krieg 
einem bestimmten Legitimationstyp zuzuordnen, wobei natürlich nicht nur jede der 
kriegführenden Seiten ihr Kriegführen unterschiedlich legitimieren konnte, sondern 
jede Seite auch mehrere Legitimationstypen zusammenfügen konnte, um ihren Krieg 
zu rechtfertigen. 

Der Wert dieses Verfahrens, der praktische Nutzen des Legitimationen-Rasters, 
liegt - wie immer bei Typen-Bildungl73 

- im Hinführen auf die Sache. Nicht, als ob 
mit der Zuordnung einer Kriegsbegründung zu diesem oder jenem Legitimationstyp 
alles gesagt sein soll, wovon der Historiker zu berichten hat, und nicht, als ob die Kau
salitäts- und Motivforschung zum alten Eisen geworfen werden soll - nein, das nicht. 
Die Bildung von Kriegslegitimations-Typen bietet aber für die Geschichte der zwi
schenstaatlichen Beziehungen einen Ansatz, der die Einordnung des Einzelnen und 

171 Seiht, Revolution 427 Anm. 406 macht auf die leider unzugängliche Tesi di Laurea von Bar
bara Zane, I manifesti hussiti degli anni 1419-1431, (Venedig, Akademisches Jahr 1976/77) auf
merksam. Für 1635 vgl.Jover. 
172 Diese lauten - in alphabetischer Reihenfolge, also: unabhängig von der Zeit, in der sie zuerst 
begegnen; unabhängig von der Häufigkeit, mit der sie auftreten; und unabhängig von den Staa
ten, die sie verwenden - folgendermaßen: Abwehr einerUniversalmonarchie - Bekämpfung von 
Rebellion - Erbrecht - Gleichgewicht - Handelsinteressen - Kreuzzug bzw. Türkenkrieg - prä
ventive Abwehr drohender Gefahren - Religionsrecht - Verteidigung der eigenen Untertanen 
gegen einen kriegerischen Überfall- Verteidigung ständischer Freiheiten - Vertragsverpflichtun
gen - Wiedergutmachung erlittenen Unrechts. 
173 Zur Typus-Bildung vgl. T. Schieder, Typus sowie 4Paber, 89-100. 
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Besonderen in das Allgemeine, also das, was der Historiker eigentlich zu tun hat174
, 

besser ermöglicht als das bisherige Verfahren. Kriegslegitimations-Typen sind - von 
hermeneutischen Problemen unabhängige - vorläufige, erste Orientierung. Sie ermög
lichen Einordnung eines jeden konkreten Kriegsgeschehens in den europäischen 
Rahmen. Diese Möglichkeit gilt auch hinsichtlich des Dreißigjährigen Kriegs, wenn
gleich die Anwendung dieser neuen Methode auf das Thema "Der Dreißigjährige 
Krieg" mehr als nur einen weiteren Vortrag erfordern würde, wofür hier nicht Zeit 
und Platz ist. 

174 "Ohne Zweifel hat in der Historie auch die Anschauung des einzelnen Momentes in seiner 
Wahrheit, der besonderen Entwicklung an und für sich einen unschätzbaren Werth; das Beson
dere trägt ein Allgemeines in sich. Allein niemals läßt sich doch die Forderung abweisen, vom 
freien Standpuncte aus den Zusammenhang des Ganzen zu überschauen" (Ranke, Die großen 
Mächte 2). 

1 
! 



Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges 

Anhang 1: 

Die Entstehung und Verwendung des Terminus' 
"Dreißigjähriger Krieg" von 1620 bis 1695 

Die Belege 

35 

NB Die genauen Titel ergeben sich, soweit hier nicht enthalten, aus dem Literatur
verzeichnis. Die Reihenfolge ist, soweit möglich, chronologisch, wobei Titel, von de
nen nur die Jahreszahl bekannt ist, vor den genauer datierbaren eingeordnet sind. 

Für alle Titel aus dem 17. Jahrhundert ist der Standort (und bei den selbst eingese
henen außerdem die Signatur) angegeben. Für die deutschen Bibliotheken ist dabei 
der amtliche Zahlenschlüssel verwendet: 5 = Universitätsbibliothek Bonn; 7 = Nie
dersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen; 12 = Bayerische Staatsbi
bliothek München; 21 = Universitätsbibliothek Tübingen; 23 = Herzog August Bi
bliothek Wolfenbüttel; 26 = Universitätsbibliothek Gießen; 29 = Universitätsbiblio
thek Erlangen; 30 = Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M.; 35 = Nieder
sächsische Landesbibliothek Hannover; 37 = Stadtbibliothek Augsburg; 38 = Uni
versitäts- und Stadtbibliothek Köln; 39 = Forschungsbibliothek Gotha; 45 = Lan
desbibliothek Oldenburg; 46 = Universitätsbibliothek Bremen; 62 = Wissenschaftli
che Stadtbibliothek Wuppertal; 64 = Stadtbibliothek Essen. 
1 1620 Frühjahrsmesse / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 

Lundorp, Breviarii Continvatio. 
" ... Darinnen neben wahrhaffter historischer Erzehlung/ auch sonderlich deß Kö
nigreichs Böhmen/ vnd dero angrentzender Länder so woll als im Röm. Reich vor
gefallener Mißhelligkeiten wegen/ aller Verlauff vnd ... hinc inde gewechßlete 
Schrifften ... an Tag gegeben werden ... ". 
Q in: EenderS. 99, Nr. 1, nach Exemplar in 23 und 39. 

2 1620 Herbstmesse / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
[Lundorp], Relationis Continvatio. 
" ... Darinnen neben warhafftiger historischer Erzehlung/ auch sonderlich deß Kö
nigreichs Böhmen/ vnd dero angrentzender Länder so woll als im Röm: Reich vor
gefallener Mißhelligkeiten wegen/ aller Verlauff vnd ... hinc inde gewechßlete 
Schrifften ... an Tag gegeben werden ... ". 
Q in: Eender S. 99, Nr. 2, nach Exemplar in 39. 

3 1621 Frühjahrsmesse // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, Breviarii Semestralis Continvatio. 
". .. Darinnen alles/ benebens dem Böhmischen Wesen/ auß glaubwürdiger Erfah
rung vnd vberschickten Manuscriptis ... an den Tag gegeben ... ". 
Q in: Eender S; 100, Nr. 3, nach Exemplar in 39. 
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4 1621 Frühjahrsmesse / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, lActa Publica in-4° (dt.) I. 
" ... Von Anfang vnnd Krönung der jetzigen Röm. Keys. May. Ferdinandi II. zum 
Böhmischen vnd Hungarischen König/ vnd darauff erfolgten Böhmischen vnd 
Teutschen Kriegs/ dessen Vrsachen/ Fortgang vnd verursachtes Mißtrawen/ biß auff 
das 1621. Jahr ... ". 
Q in 12: 4° J. publ. g. 721. 

5 1621 Herbstmesse // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, Acta Publica in-4° (lat.). 
,,Acta Pvblica Inter ... Matthiam, ... Et Ferdinandvm 11 .... atque Fredericum ... ac 
Principes atque Respublicas, ab initio Austrio-Bohemo-Germanicorum motuum, 
bellorum, eorundem caussarum, progressuum, et compositionum ... huc vsque ven
tilata ... ". 
Q in 12: 4° J. publ. g. 722. 

6 1621 Herbstmesse // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, J. Sleidani continuatio. 
"Das ist ein gründtliche Beschreibung deß noch währenden Vortrefflichen Böhmi
schen/ Hungarischen vnd Teutschen Kriegß/ dessen Anfang/ Ursachen/ Fortpflan
zung/ vnnd zum Theil erlangter Endtschaft/ zum Theil noch währenter Unruhe 

Q Fischer, 20. 

7 1622 Frühjahrsmesse / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, lActa Publica in-4° (dt.) IV. 
Kopf titel S. 1: "Der Kriegshandlung von Krönung Kays. May. Ferdinandi II. zum 
Böhmischen König/ vnd darnach erfolgten Teutschen Kriegs. Vierdter Theyl". 
Q in 12: 4° J. publ. g. 724 (4. 

8 1622 Herbstmesse // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, 1 Bellum Sexcennale. 
"Bellvm Sexcennale-Civile-Gerrnanicvm. Sive: Annalivm Et Commentariorvm Hi
storicorvm Nostri Temporis ... Libri 11. In quibus omnia ab initio exortorum Bo
hemo-Germanicorum tumultuum A. C. M.DC.VII. vsque ad Annum M.DC.XXII. 
grauissima ... concernentia negotia ordine filoque Historieo commemorantur ... ". 
Qin 12: 4° Eur. 174. 

9 1623// Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lundorp, 2Bellum Sexcennale. 
"Bellvm Sexcennale-Civile-Gerrnanicvm ... Libri III .... Editio noua priori auctior 

" 
Zwischentitel für 1. 3: "Belli Sexcennalis Civilis, Germanici. Sive: ... In Qvo Omnia 
Ab Initio Exortorum Bohemo-Germanicorum tumultuum An. C. M.DC.XVII. us
que ad Annum M.DC.XXIII. grauissima ... concernentia negotia ... commemoran
tur ... ". 
Qin 12: 4° Eur. 175. 

10 1624// Jena: Weidner. 
Newmayr, Friedenshandlungen. 
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Widmung 1624 IV 6/[16]· (an Herzog Friedrich-Ulrich von Braunschweig-Lüne
burg): 
Gefahr, zugrunde zu gehen. "Dann wie viel schöner vnd herrlicher Provintzen vnd 
Königreich durch Krieg vnd Vnfried zu Grund vnd Boden gangen/ solches bezeu
gen nicht allein alte vnd newe Historien/ sondern ... erfahren es ... mehr als zu
viel! da nunmehr durch Gottes Verhengniß vnd sonderbare wolverdiente Straff ins 
fünffte Jahr hero nur allein in vnserm geliebten Vaterland Teutscher Nation/ 
durch das jnnerliche grawsame Kriegswüthen/ so vii schöner Städt/ Schlösser vnd 
Dörffer/ theils jämmerlich in die Asch gelegt/ theils aber gäntzlich zerstöret vnd 
verwüstet/ ... bey diesem nunmehr fünffjährigen feindseligen vnnd Blutfressenden 
Krieg ... ". 
Q in 12: 4° Pol. g. 167. 

11 1625 Frühjahr // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
BellusI[Lundorp], 1 Lorbeerkrantz. 
" ... Das ist: ... Historische Beschreibung aller ... Sachen vnd Händel ... In diesem 
noch werenden sechsjährigen Böhmischen/ Hungarischen/ vnd Teutschen Krieg 
(dessen Anfang/ Vrsachen/ Fortpflantzung/ zum theil erlangte Endtschafft/ zum 
theil auch noch werende Vnruhe betreffend.) In- vnd ausserhalb deß H. Römi
schen Reichs/ von dem 1617. Jahr bey gewesener Vnion zugetragen vnd verlauf
fen/ biß auff dieses 1625. Jahr continuirt: In Acht Bücher abgetheilet ... ". 
Widmung: 1625 IV 12 (an die Stadtspitzen von Straßburg, Nürnberg, Frankfurt 
und Ulm): er widme "diesen Oesterreichischen Lorbeerkrantz gleich als ein Epici
nium vnd Laetum Paeana .. ./ darinnen der gantze verlauff dieses zum theil auß
gelöschten/ zum theil noch rauchenden Brandts/ Historischer Weiß mit Grund 
der Warheit erzehlet ... wird". 
Kopf titel zu Buch 1 (S. 1): "Oesterreichischer Lorbeerkrantz/ Das ist/ Beschrei
bung deß Sechsjärigen Teutschen vnd Böhemischen/ offentlichen vnnd jnnerli
chen Kriegs/ dessen Vrsachen/ Fortpflantzung/ vnd zum theil erlangter Endt
schafft/ zum theil noch continuirender Vnruhe. So wohl von Anfang der in 
Teutschland auffgerichteten Vnion vnnd was darauff erfolget/ als sonderlich von 
Antrit der jtzo Regierenden Kays. Mayest. Ferdinandi 11. zum Böhmischen/ Hun
garischen/ vnnd Römischen Könige/ vnd darauff erfolgeter Kayserlicher Erhö
hung / vom Jahr 1617. biß auff das Jahr 1625. continuirt". 
Qin 12: Hbks. E 20a

. 

12 1625 Herbst / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
BellusI[Lundorp], 2 Lorbeerkran tz. 
" ... Das ist ... [wie zu Nr. 11] '" noch werenden sechsjährigen Krieg .. ./ von dem 
1617. Jahr ... zugetragen vnd verlauffen/ bis auff den Septembers dieses 1625. 
Jahrs beschrieben ... ". 
Kopf titel zu Buch 9 (S. 1): "Oesterreichischer Lorbeerkrantz/ Das ist: Beschrei
bung deß Sechsjärigen Teutschen Böhmischen offentlichen vnd jnnerlichen 
Kriegs/ dessen vrsachen/ fortpflantzung vnnd zum theil erlangter Endtschafft/ 
zum theil noch continuirenter Vnruhe/ so wol ... [wie zu Nr. 11] ... erfolgter Kay
serlicher erhöhung Continvatio. Das Neundte Buch". 
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Q in 12: Hbks. E 20a
• 

13 1626 Herbst / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Bellusl[ Lundorp], 3Lorbeerkrantz. 
". .. Das ist ... Beschreibung Allergedenckwürdigen Sachen vnd Handel! welche 
sich '" In diesem noch wehrenden 10Jährigen Böhmischen/ Hungarischen/ vnd 
Teutschen Krieg .. ./ von dem 1617. Jahr ... zugetragen vnd verlauffen. Jetzo auff 
ein newes vbersehen/ in eine richtigere vnd bessere Ordnung gebracht/ vber die 
helffte ... vermehret/ in Zehen Bücher abgetheilet/ vnd biß in September dieses 
1626. Jahrs continuirt " .". 
Kopf titel zu Buch 1 (S. 1): "Oesterreichischer Lorbeerkrantz/ Das ist/ Beschrei
bung deß nunmehr fast Zehenjährigen Teutschen vnd Böhmischen/ auß Böhmi
schen Funcken vnd Fewer schier in gantz Europam außflattemden vnd außbre
chenden/ offentlichen vnd jnnerlichen Kriegs/ dessen Vrsachen/ Fortpflanzung 
vnd zum theil erlangter Endtschafft/ zum theil noch stärcker continuirenden 
Vnruhe. So wol von Anfang der in Teutschlandt auffgerichteten Vnion/ vnd was 
darauff erfolget/ .. ./ vom Jahr 1617. biß auff das jetzo lauffende 1626. Jahr continu
irt". 
Q in 12: Hbks. E 2l. 

14 1627 Herbst // Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Bellusl[ Lundorp], 4Lorbeerkrantz [ = Buch 11-13]. 
"Östreichischer Lorberkrantz Oder Kayserl: Victori Continuatio vnd Ander Theil. 
Das ist/ ... Historische Beschreibung ... Allergedenckwürdigen Sachen vnnd Hän
del/ welche sich ... in diesem Böhmischen/ Hungarischen/ vnnd Teutschen 
Krieg/ in ausserhalb deß Röm. Reichs/ von dem 1617. Jahr zugetragen vnd ver
lauffen. Jetzo (neben obgemeldter Erzehlung/ bey diesem nochwährenden Krieg 
vorgelauffener Historien!) mit .. ./ biß auff das 1628. Jahr continuirt ... ". 
Kopf titel zu Buch 11 (S. 1): "Oesterreichischer Lorbeerkrantz/ Das ist/ Beschrei
bung deß nunmehr fast/ vber Zehen Jahren/ Continuirten Teutschen vnd Böhmi
schen/ Offentlichen vnnd Innerlichen Kriegs/ dessen Vrsachen/ Fortpflantzung/ 
vnd zum theil erlangte Endtschafft/ zum theil noch wehrendte Vnruhe betreffent. 
Continuatio Der Ander Theil/ Das Eylffte Buch". 
Kopf titel zu Buch 13 (S. 1): "Oesterreichischer Lorbeerkrantz/ Das ist/ Beschrei
bung deß nunmehr fast/ Zehen Jahrigen/ Teutschen vnd Böhmischen Kriegß/ 
dessen Vrsach ... [wie zu Buch 11] Vnruhe betreffendt. Continuatio. Der Dritte 
Theil. Von deß ... Hausses Oesterreich vrsprung/ vnd ... Erbgerechtigkeiten. Das 
Dreyzehende Buch". 
Qin 12: Hbks. E 20(2. 

15 1627 Herbst / / Frankfurt/Main: Schönwetter. 
BellusI[Lundorp], Lavrea Avstriaca. 
"Lavrea Avstriaca, Hoc est, Commentariorvm De Statv Reipvblicae Nostri Tempo
ris, Sive De Bello Germanico eiusque causis, inter ... gesto libri XII. Qvibvs Ivs 
Haereditarivm Inclytae Familiae Avstriacae ... et omnia, quae a principio horum 
motuum Bellicorum ab Anno Salutis M.DC.XVII. vsque ad Annum 
M.DC.xXVIII. contigerunt, ... Historice et Politice pertractantur, ... ". 
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Widmung: 1627 IX 1 (art Don Giulielmo Verdugo): "Commentariorvm de bello 
Germanico nostri temporis libros qui Tibi commendet, seio Te non expectare ... 
Causa est non vna. Nihil memoria hoc toto decennio dignum gestum est, quod 
non in his sit perscriptum: nihil in his perscriptum est, quod non perpetua memo
ria dignissimum sit. Quod enim ab aliquot seculis bellum fuit, quod nunc hoc 
comparari possit? ... ". 
Kopf titel (S. 1, über Kupferstich des Kaisers Matthias): 
"Lavrea Avstriaca, Hoc est, Descriptio Iam Propemodvm Decennalis Germanici Et 
Boemici, Scintillis Atqve Incendio ex Boemia per totam fere Europam sparsis, 
aperti et eivilis belli, cuius caussae et progressus, hostibus iam partim debellatis, 
partim nouas turbas cientibus, Ab Initio Vnionis In Germania Sancitae, Et Tempo
ribvs Conseqvvtls ... ab anno M.DC.XVH. usque ad annum M.DC.xXVL nunc 
currentem, deducta". 
Im Proömium (S. 2) heißt es: "Posteaquam ... Tandem sua Caes. Maiestas [Mat
thias] anno M.DC.XVH. datis ad foederatos Protestantes in Germania, et ad haere
ditarias sua prouincias ac regni Boemiae Ordines diversis litteris, eos ab huiusmodi 
foederibus et conuentibus dehortata est, ... Nihilominus, cum in vniverso Rom. 
Imperio et regno Boemiae, propter religionis discrepantiam, iustitiae administra
tionem et priuatum commodum suspiciones et turbae inualuissent, et omnia illa 
suae Maiestatis interdicta spemerentur, hoc denique intestinum, damnosum, peri
culosum et cruentum bellum in Germania, patria nostra dilecta, exarsit, et in hunc 
diem gestum est, quod nunc ... plene et particulatim describere aggredimur ... ". 
Qin 12: Res. 2° Austr. 13. 

16 1627 // Köln: BracheIlHohenberg. 
Ens, Fama Avstriaca. 
"Fama Avstriaca. Das ist/ Eigentliche Verzeichnuß denckwürdiger Geschichten/ 
welche sich in den nechstvedlossenen 16. Jahren hero biß auff vnd in das Jahr 
1627. begeben haben. Darin sonderlich die Böhmische Vnruhe vnd Außgang der
selben/ neben viel andem sachen ... erzehlet werden ... ". 
Kopftitel (S. 1, über Kupferstich Rudolfs 11.): "Wahrhafft vnd Eigentliche Be
schreibung aller gedenckwürdigsten Sachen so sich .. ./ begeben. Darin sonderlich 
angedeuttet wirt auß was Vrsprung der nochwehrend hochschädliche Krieg erst
lich in Böhmen entstanden/ damach in Teutschland sich außgebreitet vnd fast die 
gantze Welt vnruhig gemacht hat ... ". 
Vorrede an den Leser (S. 2): "Es ist jeh vnd allweg ... Demnach nun .. ./ bey jetzre
gierender Keyserlicher M. regierung vnd Lebzeitten solche Sachen ergangen vnd 
vorgeloffen/ dergleichen bey vorigen nicht viel gesehen oder gelesen werden ... 
Als ist nicht vnbillich/ daß wir deroselben [= Ferdinand H.] dieses Lorbeerkräntz
lein flechten vnd auff das Haupt setzen ... ". 
Q in 12: Hbks. E 22a

. 

17 1627 X 26 // s.l.: s. typ. 
Ferdt"nand /1 
"Der Röm. Kays. Mayt. Fetdinandi H. Edict, In deme mäniglich befohlen wirdt/ 
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den König auß Dennemarck niemals/ der sey wer er wöll/ für ein Craiß Obristen 
in Nidersachsen zuerkennen .. , Gedruckt im Jahr/ 1627.". 
fol. A 2: "Wir Ferdinand ... Entbieten ... Wiewol der getrew Allmächtige Gott/ 
bey der in das zehende Jahr gewehrter jnnerlichen Vnruhe vnd geführten gefähr: 
vnd Landt verderblichen Kriegen seinen gewaltigen Armb vnd Hand vber Vns/ als 
die höchste Obrigkeit/ bißhero gnädiglich gehalten ... ". 
Q in 12: Res. 4° Eur. 360(9. 

18 1629// s.l.: s. typ. 
Soldatenspiegel. 
"Zweyfacher Soldaten Spiegel Das ist: Trewhertziger Diseurs. Darinnen Ursachen 
angezeiget werden: Warumb in dem zehenjährigen teutschen Kriege die Catholi
sehen den Evangelischen gemeiniglich obgesieget und nunmehr fast die Oberhand 
bekommen". 
Q in: G. H. S. Mueller, D 1054 Anm. 5, nach Exemplar in 35. 

19 1629 [Anfang] // Frankfurt/Main: [Schönwetter]. 
Bellus;1 Lundorp ], Heldenbuch. 
"Helden Buch/ Oder Beschreibung der vornembsten Potentaten/ .. ./ vnd Helden/ 
welche in nochwehrendem Teutschen Kriege/ beydes auff der Röm. Keys. May. 
vnd auch auff deren widrigen Seitten sich gebrauchen lassen ... Beneben Einer 
kurtzen Summarischen Beschreibung deß von Anno 1618. biß dato verführten 
Teutschen Kriegs ... ". 
Vorrede an den Leser (fol. ij/[ij']): "Es sind .. ./ vnd anjetzo abgekürzter Beschrei
bung/ deß langwirigen hochbeschwerlichen Bömischen vnd Teutschen Krieges ... 
Wann wir aber diesen vber Zehen Jahr lauffenden/ vnd continuirenden Bömi
sehen vnd Teutschen Kriege/ sampt allen gedenckwürdigen Händlen/ ... ". 
Qin 12: 4° Eur. 14. 

20 1629 XII 
Axel Oxenstierna: "Finis seu scopus, ad quem foedus inire debere videtur inter 
Reges Suecorum et Franeorum, ut ei insistatur nec ab hoc recedatur nisi negocio 
confecto". 
,,1. Restituantur Ordines Germaniae in pristinum jus ac libertatem, et principes sui 
bonis dejecti ... restituantur in eundem statum, in quo ante hoc bellum fuerunt". 
Q in: AOSB I 1, 536. Vgl. auch Gustav Adolf an die deutschen Kurfürsten, Stock
holm 1630 IV 7[117]: "Nunquam vero a sincera amicitia ... colenda erimus alieni: 
si honeste saltem nobis satisfiat, et vicinia in eum statum, in quo tot per annos, 
ante hoc Germanicum bellum, pacate et feliciter stetit, restituatur ... " (Sverges 
traktater V 1, 819). 

21 1630 Herbst // s.l.: s. typ. 
Bellvm Bohemo-Germanicum. 
"Bellvm Bohemo-Germanicum, Sive Commentariorum Rerum Bello, Paceqve in 
Vtroqve Foro Svb Avspicijs Invictissimorum Imperatorum Roman. D. Matthiae, et 
D. Ferdinandi II. in toto orbe Christiano gestarum, Liber Singvlaris. Initivm, Ac 
Progressvm Belli Bohemo-Germanici, ab Anno Christi 1617 usque ad anni 1630. 
tempus vernale continens". 

r 
I 
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Q in 23: 31.8 Pol. (c). 
22 1631// Altenstettin: Rehten. 

Fabridus, Kriegsfragen. 
"Ein vnd dreissig Kriegsfragen/ von dem jtzigen erbärmlichen Kriege in Deutsch
land zuförderst auß Gottes Wort/ Denn auch auß den Schrifften D. Lutheri ... ". 
Widmung: 1630 VII 20/ [30] (an Gustav Adolf). Frage 3: "Ob der Krieg/ welcher 
nun zu dieser Zeit/ vnter Käysers Namen/ in Deutschland fortgesetzet/ für billich 
vnd rechtmessig könne geachtet werden". Dazu Fabricius (S. 61 f.): "Zwar beym 
Anfang dieses Deutschen Krieges/ da sich derselb in Böhmen erst erregete/ für et
lichen Jahren/ mögen wol Vrsachen desselben gewesen seyn/ die ich an jhren Ort 
lasse gestellet bleiben. 
Aber von dem continuirten Fortgange dieses Krieges zu reden/ sind die vorge
schütteten Vrsachen desselben keiner gnugsamen Erhebligkeit. Die sich mit dem 
Mantel des Käyserlichen Nahmens behengen/ Praetendiren wol diß vnd das: Aber 
wenn man die Sache recht beym Liecht beleuchtet/ so möchte man wol mit Poly
bio sagen: In bello aliud est ahia, aliud 1t(>6q>aO'tC; ... ". 
Q in 62: Pp 7411 1/2. 

23 1631 Frühjahrsmesse // Frankfurt/Main: Botzer. 
Lundorp, Krieg. 
"Böhmischer vnd Teutscher Krieg/ Das ist: Warhafftige Beschreibunge Aller Ge
schichten vnd Handlungen/ welche .. ./ Zeit wehrendem Böhmischen vnd Teut
schen Kriegs/ benantlichen vom Jahr M.DC.XVII. biß auff OsterMeß deß Jahrs 
M.DC.xXXI. sich zugetragen vnd begeben ... ". 
Kopf titel (S. 3): "Beschreibung deß Böhmischen vnnd Teutschen Kriegs: Vom 
Jahr Christi M.DC.XVII. biß auff Herbstzeit deß Jahrs M.DC.xXXI.". 
Incipit (S. 3): "Demnach wir .. ./ vorgenommen/ in gegenwertigern Tractat/ die 
Vrsachen/ Anfang vnd Fortsetzung deß Böhmischen vnd Teutschen Kriegs/ wie 
derselbe in dem Jahr ... 1617. seinen Anfang im Königreich Böhmen genommen/ 
vnd biß auff diese zeit/ als Herbst ... [1630]/ im gantzen Teutschlandt/ so woll als 
auch in den benachtbarten Königreichen/ Fürstenthümben/ vnnd Ländern vber
handt genommen/ zubeschreiben/ Haben wir den Anfang desselben von der zu 
Hall angestelter Vnion, nehmen wöllen ... ". 
Qin 12: 4° Eur. 176. 

24 1631// s1: s. typ. 
Vulturnus, Erzehlung. 
"Kurtze Erzehlung. Aller fürnembsten Händel. So sich zwischen der Pfaltz-Bäyer 
Tyllischen Vnd Käyser Friedländischen gegen der Königlichen Dennemärcki
schen Armada Im Nieder- vnd Ober-Sächsischen Creyse/ auch in Schlesien/ etc. 
von Michaelis Anno 1625. biß wieder auff dieselbe Zeitt/ Anno 1629. sich bege
ben vnd zugetragen. Darbey mit angehenget/ was inmitte1st zwischen beyden Cro
nen/ Schweden vnd Pohlen fürgelauffen ... ". 
Q in 23: 50.5 Pol. (6). 

25 1631// s1: s. typ. 
Vulturnus, Primitiae. 



42 Konrad Repgen 

"Primitiae Belli Pomerano-Suecici. Das ist: Continuation Der Kurtzen Erzehlung. 
Aller fümembsten Händel! So sich zwischen der Röm. Käyserl. Mayt. gegen Der 
Königlichen Schwedischen Armada Im Ober- vnd NiederSächsischen Creyse/ deß 
abgewichenen 1630.Jahres begeben vnd zugetragen ... ". 
Q in 23: 50.5 Pol. zu (6). 

26 1631 I. 
Richelieu: "Memoyre sur l'estat des affaires d'Allemagne". 
" ... Il est certain que les Catholiques et les Protestants desirent la paix apres une 
guerre de douze annees. Ils croyent que c' est le seul moyen d' oster a l'Empereur le 
pretexte d'estre arme, estant impossible autreme~t de le remettre dans l'ordre des 
loix et de la justice ... ". 
Q in: Fagniez 11,485. 

27 1632// Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Bellus/[Lundorp], Triumpfwagen. 
"Käyserlicher TriumpffWagen vnd Victoria, Das ist/ Kurtze wahrhaffte Histori
sche Beschreibung aller gedenckwürdigen Sachen vnnd Händel! welche sich in 
diesem nochwehrenden vierzehenjährigen Bohemischen/ Hungarischen/ Däni
schen vnd Teutschen Krieg/ In vnnd ausserhalb deß H. Römischen Reichs von 
dem 1617. biß auff dieses 1631. Jahr zugetragen vnd verlauffen. Darin Erzehlung 
der Historien vnd neben ordentlicher deren Particulariteten der vomembsten Po
tentaten/ ... vnnd Heldten (welche sich in diesem Krieg biß dato zu beyden Seit-
ten gebrauchen lassen) ... beschrieben wirdt ... ". 
Vorrede an den Leser (fol. ij/ iij): "Es sind ... Wann wir aber diesen vber 14. Jahr 
lauffenden/ vnd continuirenden Bömischen vnd Teutschen Kriege/ ... " [vgl. Nr. 
19]. 
Q in 12: 4° Eur. 15. 

28 1632 / / s.l.: s. typ. 
Vulturnus, Krieg. 
"Schwedischer vnd Teutscher Krieg. Das ist: Continuation Der Kurtzen Erzeh
lung Aller fümehmbsten Händel! So sich zwischen der Röm. Käyserl. Mayest. 
Beyder Fürstlichen Friedländischen vnd: Pfaltz-Bayer-Tyllischen Gegen der Kö
nigl. Schwedischen Armada Hin vnd wider/ fümehmlich aber im Ober- vnd Nie
der-Sächsischen Creyse/ deß abgelauffenen 1630. vnd 1631. Jahrs/ begeben vnd 
zugetragen ... ". 
Q in 23: 48.2 Pol. (31). 

29 1632 111 5 / / Höxter. 
Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel: Gutachten über einen Universalfrieden für 
Deutschland (an Gustav Adolf). 
Quo ad spiritualia: " ... daß alle stifter, döster, geistliche güter ... ihnen [den Evan
gelischen] ... gelassen werden sollen; sodan daß samptlichen evangelischen stän
den, welche bei werender Böhemischer unruhe und bis zum friedensschluß stifter, 
döster, guther, renten, zinsen und gefälle auch jura, rechte und gerechtigkeiten er
langt haben möchten, diselbige ihnen unwiderruflich und unwidersprechlich ver
bleiben ... ". 
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Q in: Inner I, 128. 
30 1633 II Venedig: Pinelli [it. Bearbeitung von Nr. 14]. 

Noris, Guerre. 
"Gverre Di Germania Dell'Anno MD.CVIII Sino Alla Pace Di Lvbeca Trasportate 
Nella Lingva Italiana Da Alessandro De Noris Veronese All Altezza Sereniss.ma Di 
Ferdinando H. Gran Dvca Di Toscana". 
Widmung: 1633 IH 30 (an Großherzog Toskana). 
Schluß (S. 403) - Friede von Lübeck: "COS! finirono queste famose guerre; le quali 
(nello spatio di vndeci anni) portarono con esse loro quelle reuolutioni, e rouine, 
che nel progresso di questa historia si sono potuto vedere ... ". 
Q in 12: 8° Eur. 1011 c. 

31 1633 IH 20/30 II Heilbronn. 
Axel Oxenstierna an König Christian IV. von Dänemark: 
" ... E. Königl. Würd. und May. ist ausser allem zweifel unverborgen der hochlay
dige betrübte zustandt vnnsers geliebten vatterlandts T eütscher nation und des 
ganzen hayligen Römischen reichs, welches nunmehr in das fünffzehende jahr 
lang in verderblichen flammen eines grausamen kriegs gestanden, die auch so gar 
überhandt genommen, dass ... zue gänzlicher ruin des reichs ... vonn dem gegen
theil ... alle mitteIl versucht worden ... ". 
Q in: AOSB I 8, 550. 

32 1634 II Frankfurt/Main: Latomus. 
Aretinvs, Fvrores. 
"Extremi Secvli Fvrores. Warhafftige Beschreibung deß Verderblichen Kriegswe
sens vnd jämmerlichen Zerrüttungenl ... so sich nicht allein in Teutschlandl son
dern auch an andern Orthen in der Welt vom Jahr 1618. biß auff gegenwertige 
Zeit zugetragen. Darauß eigentlich zusehenl wordurch die Vnruhe im Römischen 
Reich sich angesponnenl vnd wie sie einen Orth vnd Land nach dem andern er
griffenl biß sie endlichen zu einer allgemeinen Desolation außgeschlagen ... ". 
Q in 12: Res. 4° Eur. 363(10. 

33 1634 V 20 II Wien. 
Ferdinand H.: Freiherrn-Diplom für Bönnighausen. 
Der Geadelte habe sich "von anfang der entsprungenen Böhembischen Rebellion, 
volgents im Romischen Reich noch schwebend vnnd empor gehenden Kriegs 
vnruhen", ausgezeichnet. 
Q in: Lahrkamp, Bönnighausen 303. Dr. Lahrkamp/Münster danke ich für freund
lichen Hinweis. 

34 1636 
Andreas Gryphius:Sonett "Threnen des Vatterlandesl Anno 1636". 
"Wir sindt doch nuhmer gantzl ja mehr den gantz verheret! 
Der frechen völcker schaarl die rasende posaun 
Das vom blutt fette schwerdtl die donnernde Carthaun 
Hatt aller schweisl vnd fleisl vnd vorraht auff gezehret. 

Hier durch die schantz vnd Stadtl rint alzeit frisches blutt. 
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Dreymall sindt schon sechs jahr als vnser ströme flutt 
Von so viel leichen schwer/ sich langsam fortgedrungen. 

Q in: Gryphius, Sonette ed. Szyrocki(1963) 48. 
35 1636 IV 28N 8 / / Stockholm. 

Reichsrat: Memorial für Salvius. 
" ... 6. Reputerligast vore thet fuller ock, att i friden begripes 1. Hennes M :ts allie
rede, serdeeles Franckrijke och the Tyska ständer, som iden Pragische friden uts
lutne ähre, 2. alle, som haffve tiendt i detta kriget sedan anno etc. 1618; och vill 
Hennes M:tt, att ther ännu skall arbetas med flijt opa .... " Bei den Militärs sei zu 
unterscheiden "som sedan ahr etc. 1618 in till anno etc. 1630 moot Keysaren 
tiente", von denen, "som hafva tient Hans K. M:tt i detta kriegh sedan anno 1630 

Q in: APW I 1,206, 1-12. 
36 1638// Frankfurt/Main: Hummen. 

Wassenberg, Commentarii (1638). 
"Everhardi Wassenbergii Embricensis, Commentariorvm, De Bello Inter Inuictis
simos Imperatores Ferdinandos 11. & 111. Et eorum hostes, Praesertim Fredericvm 
Palatinum, Gabrielem Bethlenum, Daniae, Sveciae, Franciae Reges Gesto, Liber 
Singvlaris .... ". 
Die Darstellung führt bis zum 25. Februar 1637. Das Explicit (S. 475) lautet: "Om
nium largitor Deus sacratissimi Ferdinandi patris animam in coelestia sua regna re
cipiat, Ferdinandum filium in Imperio potenter stabiliat, et ex suauissima Impera
trice sua prolem ad fastigium paternum liberaliter eleuet. lta vouemus, fauete po
steri. Finis". 
Q in 12: 8° Eur. 850. 

37 1641// s.l.: S. typ. 
[Pappus],lEpitome. 
"Rervm Germanicarvm Ab Anno M.DC.XVII. Ad Annum. M.DCXU. Gestarvm 
Epitome Avctore Thoma Carvaeo Hyberno. Anno Christi M.DC.XU.". 
Q in 12: 8° Germ. g. 341 a. 

38 1641// Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Helwigl[ Lundorp], ITheatrvm. 
"Theatrum Historiae Universalis Catholico-Protestantium. Das ist: Glaubwürdige 
Historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Sachen/ vnd Händel! welche 
sich in Religion- vnd Politischem wesen/ von Anfang deß Religions Streitts von 
dem 1517. Jahr/ ... biß auff das 1641. Jahr zugetragen. 
In welchem nicht allein alles was auß gedachter ReligionsEnderung/ so wohl vor 
als auch nach dem auffgerichten Religion-frieden/ sonderlich aber von dem in 
Anno 1608. [I] gemachten Niderländischen Stillstand/ vnd hingegen vnder den 
Reichs Ständen selbsten (wegen der Religion/ possession, vnd sonsten beharrliches 
Mißtrawens/ vnd darauß erfolgten kriegen) auffgerichte Vnion vnd respective 
Sancta Liga, erwachsen: 
Sondern auch endlich zwischen höchstgedachten Römischen K~ysern/ vnnd den 
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Königen Christiano dem Vierten zu Dennenmarck/ Gustav-Adolpho in Schwe
den/ dann Ludouico XIII. in Franckreich/ vnd andern Potentaten/ auch dem 
Oberhaupt vnd Mitgliedern deß Reichs/ in Kriegs/ vnd Friedenshandlungen (den 
noch wehrenden Europaeischen Krieg/ dessen Anfang/ Vrsachen/ vnd zum theil 
erlangte Endschafft betreffend) vorgangen/ beschrieben wirdt .... ". Band I, II. 
Widmung: 1641 X 1 (an Fürstbischof Franz von Hatzfeld/Würzburg). Ferdinand 
II. und III. seien "nun von etlichen Jahren hero/ mit sehr vielen Inheimischen 
vnnd Außländischen Kriegen zum höchsten belästigt. Was gestalt auch das Heil. 
Röm. Reich nicht allein trefflich beschwert/ vnd biß auff den letzten Gradt außge
sauget/ Friedliebende ... gehorsame Ständt hefftig getruckt/ der allgemeinener [I] 
Wolstandt zerstrewet/ vnd alles mit Klag vnd Not erfüllet/ Sondern auch die Key
serl. Mayestät selbsten durch den geschwinden/ von dem König in Schweden vnd 
Franckreich beschehe[n]en Einbruch in das Röm. Reich/ An dero Key. Hochheit/ 
Herrlichkeit/ vnd Rechten/ Königreichen vnd Erbländern zum höchsten ange
fochten/ vberzogen vnd betrangt worden/ dasselbe ist nunmehr in/ vnd außerhalb 
deß Reichs genugsam bekandt ... ". 
Proömium (S. 1 f.): ,,Als wir vns vorgenommen hatten eine kurtze jedoch warhaffte 
Historiam von dem noch wehrenden Teutschen Europeischen Krieg zu beschrei
ben/ vnd dessen Vrsachen vnd Fortpflantzung/ auch darauß erfolgtes Mißtrawen" 
darzulegen, habe der Autor ursprünglich mit dem niederländischen Waffenstill
stand, der Gründung der Union und der Liga beginnen wollen. ,,Aber in diesen 
Gedancken vnd continuatione Historiae so viel vermercket/ daß die rechten Vrsa
chen nicht von dem 1609. Jahr herrühren/ auch der Posteritet nicht gnugsam da
mit gedienet seyn möchtet Sondern man weit zurückgehen müste/ vnd die Vrsa
chen/ welche jhren Anfang noch bey Lebzeiten Maximiliani im Jahr 1517. als Lu
therus zum ersten mal die Enderung der Religion auff die Bahn gebracht/ nach
dencklich erforschen ... ". 
Q in 23: Ge 4° 27. Das Exemplar in 12: 2° H. uno 34 (offenbar identisch mit dem 
vernichteten Frankfurter Exemplar: vgl. Starp, Nr. 171) hat eine andere Titelzeile: 
"Caesar Victoriosus, sive, Theatrum Historiae Universalis Catholico-Protestantium. 
Das ist: ... ". 
Band I (= Buch 1 bis 16) behandelt die Zeit von 1517 bis 1628, Band II (= Buch 
17-28) die Jahre 1629-1641. Band II ist im Münchener Exemplar 2° H. uno 34 
nicht vorhanden; im Wolfenbütteler Exemplar fehlt das Titelblatt. Der Kopf titel 
lautet: "Historischer Beschreibung deß im H. Röm. Reich/ vom Jahr 1517. biß auff 
das 1641. Jahr/ wegen Enderung der Religion/ vnd dero Vrsachen geführten vnd 
noch wehrenden Europeischen Kriegs: Deß andern Tomi Erstes/ vnd in der Ord
nung Siebenzehendes Buch". 

39 1642// Danzig: Hünefeldt. 
Wassenberg, Florus Germanicus (1642). 
"E. Wassenbergi Embricensis Florus Germanicus Editio Nova et Septima, Ab ipso 
Authore recognita ad usque Annum 1642 aucta, et emendata ... ". 
Widmung (an Königin Caecilia Renata von Polen): Panegyrische Anspielung auf 
die militärischen Leistungen des Gemahls der Königin, Wladislaw IV. ("quasi ori-
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ente victor''), denen Habsburg gleichkomme: "Omnes enim qui hucusque a viginti 
et amplius annis, in hanc rupem, omni sua potentia impegere, fracti omnes cum 
naufragio resiluerunt ... Stat interim, et victrix, inter ruinas hostium, perseverat 
aquila, et laurea coronatum ferrum, non lassis unguibus rostroque premit. Hanc 
ergo aquilam ... , hanc rupem, hanc invictam domus Austriacae fortunam, et uni
versam, a primi divi parentis Imperiali gradu, bellorum faciem, in hac tabe1la brevi, 
repraesento, offero, dedicoque". 
Qin 12: 8° Eur. 855. 

40 1642/43 / / s.l.: s. typ. 
Klage des Friedens. 
"Der Frieden: Das ist/ Gantz erbärmliche vnd trewhertzige Klage/ deß Güldenen 
Friedens. Vber· die nun/ vber 20. Jahr werende blutige vnd verderbliche Kriege/ 
Insonderheit Christen Teutscher Nation. Hohen Officirern zu einer wolmeinen
den Erinnerung/ den betrangten elenden Exulanten vnd Vnderthanen zu einem 
Trost/ in Truck verfertigt ... ". 
Qin 12: Res. 4° Eur. 365 (17. 

41 1643 / / s.l.: s. typ. 
[Pappus], 2Epitome. 
"Epitome Rerum Germanicarum Ab Anno M.DC.XVII. Ad Annum M.DC.XLIII. 
Gestarum. A. Christi 1643.". 
Q in 12: 8° Germ.g. 341 b. 

42 1643// s.l.: s. typ. 
[Pappus], 1 Historia. 
"Historia Teutscher Händel. Kurtze vnd Summarische Beschreibung/ der meisten 
vnd denckwürdigsten Sachen. Welche sich von dem Jahr Christi 1617. an/ biß in 
das 1643. fürnemblich in Teutschland vnd dann auch/ in andern Ländern/ den 
Krieg zwischen den beyden Keys. Mayst. Ferdinandi 2. vnd Ferdinandi 3. vnd zwi
schen den Königreichen/ Schweden vnd Franckreich sambt jhren Bundsgenossen/ 
begeben vnd zugetragen". 
"Vorrede (S. 1): ,,An den Leser. Es wird sich/ günstiger lieber Leser/ die vnermeßli
che Menge der Teutschen innerhalb 25. Jahren/ fürgeloffenen Händel! welche in 
ein so kleines Handbüchlein zusammen gefasset/ für sich selbsten verhoffentlich 
wegen seiner kürtze/ angenemb vnd beliebt machen/ vnd nicht von nöthen seyn/ 
daß man eine weit gesuchte Entschüldigung/ wegen der vnverständlich: vnd 
Tunckelheit deßwegen anstelle: dieweil alle diese Sachen menniglichen noch vor 
Augen vnnd in frischer Gedächtnus: vnd mehr merckens/ als weitläuffigen erklä
rens bedörfftig seyn". 
Q in 12: 8° Eur. 384. 

43 1643// Frankfurt/Main: Merian. 
[Oraeus], ITheatrum Europaeum IV. 
"Theatri Evropaei Vierdter Theil/ Das ist: Glaubwürdige Beschreibung Denckwür
diger Geschichten/ die sich in Europa/ auch zum theil in Ost- vnd West-Indien/ 
zuvorderist in Hispanien/ Italien/ Franckreich/ Groß-Britannien/ Schott- vnd Irr
land: In Hungarn/ Polenl Siebenbürgen/ Wallachey: In der Türckey/ Persien/ 



Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges - Anhang 1 47 

Moscaw: In Dennemarck/ Schweden/ Hoch- vnd Nieder-Teutschland/ sonderlich 
aber im Kriegswesen/ seydhero Anno 1638. biß Anno 1643. exclusive begeben ha
ben .... ". 
Q in 12: Hbks. E 24(4. 

44 1643// Frankfurt/Main: Hummen. 
Wassenberg, Beschreibung. 
"Eberhardi Wassenbergii Embricensis. Gründliche Beschreibung der Kriege/ So 
zwischen den Großmächtigsten/ Vnüberwindlichsten Römischen Keysern Ferdi
nanden dem Andern vnd Dritten/ Insonderheit aber mit Friederichen/ Pfaltzgraf
fen bey Rhein etc. Gabrieln Bethlen/ Fürsten in Siebenbürgen/ den Königen in 
Dennenmarck/ Schweden/ Franckreich etc. vnd andern/ deren vnd deß H. Römi
schen Reichs Feinden/ biß auff diese Zeit geführet worden. Jetzund auß der Latei
nischen/ dem Historien Liebhaber zu Nutz mit Fleiß biß auff das 1643. Jahr/ in 
die Teutsche Spraach vbersetzt/ vermehret/ vnd mit einem vollkommenen ordent
lichen Register gezieret ... ". 
Qin 12: 4° Eur. 305. 

45 1643 / / s.l.: s. typ. 
"Germanorum Populi Votum Pro Pace, Quae Post Ferialia XXV. annorum per Euro
pam bella, rem Imperii Rom. cumprimis, et Germaniarum conclamatam, parari inci
piet Monasterii et Osnabrugi, Ad Kalendas Julias. Anni [I] MDCXLHI" [24 Seiten]. 
Q in 12: 4° Diss. 1143 (23. 

46 1644// Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Helw1'g![Lundorp], 2Theatrvm I-IH. 
Titel zu I: "Theatrum Historiae vniversalis Catho-Protest. Das ist Warhaffte eigent
liche vnd kurtze Beschreibung/ aller gedenckwürdigen Historien/ Geschicht€n/ 
vnd Händel! welche sich in Zeit 126. Jahren/ in Geistlichen/ Weltlichen/ Reli
gion/ Politischen/ Frieden/ vnd Kriegs-Sachen .. ./ Von dem Eintausent Fünffhun
dert vnd Siebenzehenden Jahr/ als Anfang deß Religion-Streits/ zwischen der Rö
mischen Catholischen Kirchen/ vnd D. Martino Luthero. Vnd letzlich jetzermel
ten Römis. Keys. deren Mitgliedern Ständen vnnd Vnterthanen/ So dann den 
Außländischen Potentaten/ Sonderlich Philippo IV. Gustavo Adolpho, Ludouico 
XIII. in Spanien Schweden vnd Franckreich Königen/ in gantz Europa vnd andern 
Landschafften der Welt/ zu Krieg- vnd Friedenszeiten biß vff das M.DC.XXXXIV. 
zugetragen vnd begeben. vnd in drey Theil abgetheilt. 
In welchem auch/ was wegen Endterung der Religion/ derentwegen auffgerichtem 
Religionsfrieden/ auch Böhmischen Europäischen Kriegen/ vnd vornemlich/ seit
ter der Spannischen vnd Holländischen Treues, darauff edolgter der Catholischen 
vnd Protestirender Reichsstände Liga vnd Vnio. Auff allen Reichstägen .. ./ ver
handelt vnd verlauffen/ Historico stylo beschrieben/ vnnd continuirt wird ... ". 
Qin 12: 2° H. uno 35. 

47 1644// s.l.: S. typ. 
[Pappus],2Historia. 
"Historia Teutscher Händel ... [wie Nr. 43] ... von dem Jahr Christi 1617. an/ biß 
in das 1644 .... zugetragen ... ". 
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Vorrede(S. 1): ,,An den Leser ... [vgl. Nr. 43] ... innerhalb 26. Jahren ... ". 
Q in 12: 8° Eur. 385. 

48 [1645] / / s.l.: s. typ. 
Irenicus, Bibliotheca Gallo-Svecica. 
"Bibliotheca Gallo-Svecica, Siue Syllabus Operum selectorum, Qvibvs Gallorvm 
Svecorvmqve Hac Tempestate, Belli proferendi, Pacis euertendae, Stvdia Publico 
exhibentur. Erasmvs Irenicvs collegit. Accessit Prologus: Ad Concordiam Germa
nicam Adhortatio. Utopiae. Apud Vdonem Neminem. Vico Vbiqve. Ad insigne 
Veritatis. Hoc Anno". 
c. 5 (S. 14f.): "Cavssae, Non Cavssae, belli minime belli, quo XXVI. per annos ardet 
Germania, bis septem Emblematibus repraesentatae, cum figuris ... ". 
c. 23 (S. 34-37): "Mars Svecicvs, siue, Belli quindecinnalis a Suecis in Germania ge
sti, Initia, Incrementa, et Progressus ... ". 
Q in 12: 8° Eur. 410. Nachdruck in: Meiern 1,15-28. 

49 1645// Danzig: Hunefeldt. 
Wassenberg, 2Deutscher Florus. 
"Der Teutsche Florvs Aus dem Lateinschen Eberh. Wassenbergs übergetragen, 
und biß aufs 1645 Jahr fohrtgesetzet ... ". 
Widmung [wie Nr. 39]: " ... alle die gegen Eur allerlöblichstes Stam-haus Oester
reicht sowohl von Mitternacht/ als Nidergang/ aufgestiegene Blitzen, Donnerwet
ter/ ... Kriges-ungewitter/ wie auch die zugeworffene ungeheuren Steine/ so den
noch ohne Wunden um den undurchdringlichen Helm hin und wider prasseln/ 
abzubilden. Dan/ so viel ihrer von zwanzig Jahren härt und drüber/ auf disen Fel
sen gestohssen/ die sind alle mit schif bruch und untergang zu rüke geprallet ... 
Hier-zwischen stehet nun der sihg-reiche Adler unbewäglich/ mitten unter seinen 
hinfallenden Feinden/ und hält noch mit unermüdeten Klauen/ und Schnabel! 
das ein-mahl gefassete/ und mit einem Lorbeer-Kranz gekrönte Schwerdt. Disen 
Adler nun/ mächtigste Königin/ disen Felsen/ dises des Hauses Oesterreich un
.überwindliches Glük/ und den ganzen verlauf aller/ von anfang Eures Hochsählig
sten Herrn Vatters/ Keiserlichen Würdet geführten Krige/ so ich in diser kurzen 
Tafel entworffen/ überantworte ich hiermit in tiehfster Nidrigkeit ... ". 
Q in 12: Res. 8° Eur. 845. 

50 1645// s.l.: s. typ. 
[Pappus],3Historia. 
"Historia Teutsches Krieges Daß ist: Kurtze vnd Summarische Beschreibung die
ses Teutschen/ noch werenden/ vnd in die Dreissig Jahr sich erstreckenden 
Kriegswesens/ Worinnen angeführet werden/ alle Krieges-Händel so sich vom 
Jahr Christi 1617. biß in dieses 1645. Jahr Fürnehmlich in Teutschland/ vnd dann 
auch/ andern Ländern/ in den Kriegen zwischen beyden Mayesteten Ferdinandi 
11. vnd Ferdinandi 111. Vnd zwischen Den Königreichen Schweden vnd Franck
reich sampt beyderseits Bundgenossen/ begeben vnd zugetragen ... ". 
Vorrede (S. 1.): ,,An den Leser. Es wird sicht günstiger lieber Leser/ die vnermeßli
che Menge der Teutschen innerhalb 29. Jahren/ fürgeloffenen Händel/ welche in 
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ein so kleines Tractätlienzusammen gefassetl für sich selbsten verhoffentlich we
gen seiner kürtze angenehm vnd beliebt machen ... [vgl. Nr. 42]". 
Q in 12: 4° Eur. 148f

. 

51 1645 IV 12 /I Wien. 
Kurfürst Philipp Christoph von Trier (Vertrag mit dem Kaiser). 
"Nos Philippus ... Relinquemus item castrum Hermanstein Suae Caesareae Maje
stati, ad liberam praesidii dispositionern, donec bellum hoc Germanicum composi
turn et transactum fuerit ... ". 
Q in: Meiern 1,391 f. 

52 1645 VI 1/11 11 Osnabrück. 
Schwedische Haupt-Proposition de pace. 
" ... 8. Ad Universalem quoque pertinet Amnestiam, ut omnes et singuli ... in eum 
... statum, quo ante dictos motus gavisi sunt ... postliminio restituantur: nec 
eorum personis aut bonis, hujus viginti septem annorum militiae causa ullum cree
tur praejudicium, ullave actio vel accusatio tentetur ... ". 
Deutsche Version: " ... Zur allgemeinen Amnestie gehöret, daß alle ... in dem 
Stand gesetzet werden, dessen sie sich vor der Unruhe erfreuet, ... , gestalt denn 
auch ihnen, weder an Personen, noch Güthern, dieses 27.jährigen Krieges halben, 
von Niemand etwas nachtheiliges zugefüget, noch einige Klag oder Beschwerden 
derhalben wider sie angestellet ... ". 
Q in: Meiern 1,437,441. 

53 1645 VIII 1/6// Frankfurt/Main: Merian. 
Lotichius, Rerum germanicarum I. 
Widmung (an den Kaiser: 1645 VIII 1; die Kurfürsten: VIII 6) " ... Nempe Bellvm 
hoc illud praesens perduellionibus foedum, ... , et diuturnitate ferreum (cui utinam! 
post hos integros XXIIX. Annos, tandem Devs ... imponat clausulam!) vocare pos
sis ... ". 
Qin 12: Hbks. F 2 [vgl. unten, Anhang 2a = S.80ff.]. 

54 1645 X 16 I I Linz/Donau. 
Ferdinand 111., eigenhändige Geheiminstruktion für Graf Trauttmansdorff zum 
Westfälischen Friedenskongreß. 
" ... [7] Daß negotium Palatiniorum [I] betrefendt, weilen es origo huius belli gewe
sen, so mueß es fast auch vor daß endt desselben geachtet und notwendig bei disen 
tractaten verglichen werden ... ". 
Q in: APW I 1,443, 12-15. 

5516461Is.l.:s.typ. 
Warimvndvs, Litvra. 
"Litvra Foederis Hyspano Gallici, sive de Iustitia Armorum, inter Caesarem, Reges 
et Principes Europaeos Das ist Gedenckwürdige Beschreibung vnd Außführung 
von den Vrsachenl deren zwischen der Cron Franckreich vnd Hyspanienl von 
vndencklichen Jahren hero vovirter verdeckter Feind- vnd Freudschafft [I] Sampt 
zu Widerbringung beständiges Friedensl darauff erfolgten Vereinigung Bündnus
sen vnd vollzogenen Heurathen Hingegen aber Seiten der Chron Franckreichl de
rer wider Auffhebungen Cassirungenl vnd mit andern Potentaten, auch commu-



50 Konrad Repgen 

nen zu höchsten Praejuditz der Cron Hispanien vnd Religion auffgerichten newen 
pactenl vnnd erfolgten noch wahrendem Theutschen Eropoeischen Kriegs vnd 
dessen Gerechtigkeitl betreffent ... ". 
Q in 23: 22.12 Pol (2). 

55a 164611 Nürnberg: Sartorius. 
Klaj, Andachtslieder. 
"II. KriegsTrost abgesehen auß dem 2 Buch der Könige am 19. und auß dem Esai. 
37. Capitel ... ". 
[Strophe],,6. 
Wo ist ein Krieg wol in der WeId 
der so viel Jahr gewäretl 
der durchgebracht ein solches Geldl 
solch Land und Leut verzehretl 
der so viel V nfal hat erwecktl 
der Stad und Dorf in Brand gesteckt 
der überweit geflogenl 
durch alle Reiche mit Gefahrl 
schon gantzer acht und zwantzig Jahrl 
gleich einer Gifft gezogen?" 
Q in: Klaj, Friedensdichtungen [263-289], hier 273. 

56 1645 XII 28/1646 I 7 11 Osnabrück. 
Schwedische Replik. 
". .. I. Classis ... , darunter 1) Die Amnistia ... , darinn geredet wird, von welcher 
Zeit an, diese Reconciliation und Friede genommen werden sollen, remonstrirten 
die Herren Königlich-Schwedische Gesandten ... , daß man ... den T erminum Re
conciliationis a quo von dem ersten Ursprung des Krieges zu nehmen hätte. Nun 
wäre es weItkundig, daß der Kayser Ferdinandus II. bereits An. 1628. und 29. offt
höchst-ermeldter Ihrer Königlichen Majestät zu Schweden den Krieg in Preussen 
übern Halß geführet, ... , welches alles, gleichwie es vor Anno 1630. passiret wäre, 
und seine rechte Quell und Ursprung aus der Böhmischen Unruhe hätte, also auch 
die selbstredende Billigkeit, und des Kaysers samt des Reichs eigene Sicherheit er
forderte, daß der Terminus a quo von Anno 1618. genommen würde ... ". 
Q in: Meiern II, 194. 

57 1646 II 22 I I Linz/Donau. 
Votum [der deputierten Räte und Conc1usum des Geheimrats] ad Imperatorem in 
puncto satisfactionis coronarum. 
" ... Eben auf diese weise hette mann sich letzlich, wan der frieden daran hafften 
s~Ite, wegen Minden vnd Verden zu erc1ären, dan diese bisthumb alle schon in 
anno 1618 in der protestirenden hand gewesen vnd erst nach der Pragerischen 
schlacht unter dem Bohembischen, PfaItzischen und Dennenmarckischen Krieg 
per modum prouisionis apostolicae und executionis edicti wider in catholische 
hende, undt auß denselben numehr in der Schweden hende kommen, ... ". 
Q in: HHStA, RK FrA, Fasz 52 d fol. 88/88'; vgl. die danach erstellte Instruktion: 
APW II A 3, 378, 30-36. 
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58 1646 III 5 / / Linz/Donau. 
Ferdinand III., Instruktion für die Kaiserlichen Unterhändler in Münster und Os
nabrück (betr. Satisfaktion der Kronen). 
" ... Und dieweil ... weder [Ferdinand II.] ... noch wir zu disem krieg nicht ursach 
geben, sondern wie die königlichen abgesandten in der replic selbst bekennen, 
alles auß dem Bömischen krieg hergeflossen. So hat ... ". 
Q in: APW II A 3, 353, 40-44. 

59 1646 N [27] / / Münster. 
Volmar, Entwurf eines Friedensinstruments für den Frieden mit Frankreich. 
"In nomine .,. Notum sit ... , quod, cum ob natum in Sacro Romano Imperio Ger
maniae [!] nationis abhinc circiter annis viginti sex civile et internum bellum, cui 
deinde utrimque exteri quoque reges, et principes accesserunt, non solum totam 
Germaniam, verum etiam alias Europae provincias christiani nominis maximis ca
lamitatibus affici contigerit, atque inter ... Ferdinandum 2.dum 

... beatae memoriae, 
ejusque confoederatos, socios et assistentes ex una et ... Ludovicum XIII ... felicis 
recordationis ejusque confoederatos et adhaerentes ex altera parte satis diu armis 
acerrime decertatum plurimumque sanguinis christiani effusum, et bellum hoc in 
eorundem successores ... devolutum, ac in hodierne usque diem continuatum 
sit ... ". 
Qin 26: Codex 210 [Nachlaß Senckenberg] p. 1022 s. 

60 1647 // s.l.: s. typ. 
Consideratio. 
"Consideratio Causarum Hvivs Belli, Quod Anno Domini 1618 in Bohemia, velut 
incendium horrendum exortum, et in hunc usque diem in Imperio Christiano glis
cens, ipsam Dei civitatem, vastando consumeret, nisi Dei manus, et bonorum vir
tus inhiberet ... ". 
Inhaltsverzeichnis: "Prima sui Parte historice narrat atque exponit [tractatus]: quo
modo et quibus causis ab initio ad tale tantumque bellum in Bohemia perventum 
sit. Secunda Parte, communiores et evidentiores causas, quae etiam ad continuatio
nem et durationem vel ampliationem belli tanti, et malorum, in Germania, et fere 
Europa tota faciunt, numeris septendecim distinguit, ut agnoscatur et teneatur ... ". 
Q in 12: 4° Eur. 67. 

61 1647 / / Amsterdam: Ravesteyn. 
Wassenberg, Duytsche Florus. 
"E. Wassenberghs Duytsche Florus, Begrypende de Duytsche Oorlogen, Met den 
aenvangh van het 1517. jaer. Uyt het Latijn vertaelt, En tot de teghenwoordighe 
tijdt in't 1647 jaer toe uyt-gebreyt. Mitsgaders vers;iert ... ". 
Widmung (an Königin Caecilia Renata von Polen), gegenüber Nr. 39 gekürzt. " ... 
Want alle, die van twintigh en meer jaren herwaerts teghen dese rots met al haer 
maght aen ghestooten hebben, zijn mit schip-breuck te rugh ghestooten ... ". 
Q in 12: 8° Eur. 849. 

62 1647 // Frankfurt/Main: [Hummen]. 
Wassenberg, Erneuerter deutscher Florus. 
"Der Ernewerte Teutsche Florus Eberhardi Wassenberg, An Vielen/ im vorigen 
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eingeruckten/ vngleichen Historien verbessert der Warheyt restituirt vnd biß ins 
Jahr 1647. continuirt ... ". 
Vorrede: In den früheren Drucken sei "nit allemal der rechte Grund der Warheit 
getroffen", das habe zu dem Wunsch geführt, durch Augenzeugen Verbesserungen 
anzubringen, "vnd sich dann etliche vornehme Cavallirer befunden/ welche die
sem gantzen Krieg beygewohnet/ vnd alles selbsten erfahren/ Gestalt also alles der 
Warheit zu erklären sich Ehrbittich gemacht ... ". 
Qin 12: Res. 8° Eur. 847. 

63 1647 VI 13 / / Münster. 
Entwurf des Kaiserlichen Friedens mit Frankreich (Instrurnenturn Trauttmans
dorffianum). 
"Noturn sit ... [wie Nr. 59, mit unwesentlichen Änderungen] ... ". 
Q in: Meiern V, 130. 

64 1647 IX 6 // Frankfurt/Main: Merian. 
Lotichius, lTheatrum Europaeum V. 
"Theatri Evropaei Fünffter Theil: Das ist/ Außführliche Beschreibung/ aller 
denckwürdigen Geschichten/ die sich in Europa, als Hoch- vnd Nider-Teutsch
land/ .. ./ In der Türckey vnd Barbarey: Im Weltlichen Regiment vnd Kriegswe
senf sonderlich denen/ zwischen mehrentheils kriegenden Partheyen nacher 
Münster vnd Oßnabrück angesetzten/ bißhero gepflogenen General-Friedens
Tractaten/ vom Jahr 1643. biß in gegenwärtiges 1647. Jahr/ allerseits begeben vnd 
verlauffen ... ". 
S. 839f.: "Haben ihm [dem Türken]/ zu solchem seinem Barbarischen Intent / 
mächtig favorisiert die nunmehr in der Christenheit / von gantzer dreyssig Jahren 
hero/ währende / hefftige / blutige / vnd continuirliche Kriege. In welchem sich 
die höchste vnd mächtigste (fast alle) Christliche Könige / vnnd Potentaten/ einge
flochten / vnnd intriciret befunden". 
Qin 12: Hbks. E 24 (5. 

65 1648// Frankfurt/Main: Hummen. 
Wassenberg, Commentarii (1648). 
"Everhardi Wassenbergii Embricensis, Commentariorum De Bello, Inter Invictis
simos Imperatores Ferdinandos 11. et 111. Et Fridericvm Palatinvm, Gabrielem 
Bethlenum, Daniae, Sveciae, Franciae Reges et Georgium Ragotzky Liber ~ingula
ris. Ab anno 1618. ad hunc usque annum 1648. absolutus et continuatus. Editio 
Novissima. Auctior et correctior ... ". 
Die Darstellung reicht zeitlich bis Oktober 1647. 
Q in 12: 8° Eur. 854. 

66 1648 IV 26N 6 // Osnabrück. 
Fürstenrat, 50. Sitzung. 
Salzburg: ... "Waß die in dem friedensinstrumento angeregte satisfaction der mili
tiae, einquartirung der kriegsvölcker und was sonsten etwan für an- und auflagen 
den ständen des Reichs unter dem titul der satisfactionum aequivalentium oder ei
nigem andern nahmen auffgeladen werden wolten, anreichen thuet, haben ihre 
hochfürstliche durchlaucht die gantze zeit hero diesen nunmehr fast dreißigiähri-
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gen kriegen durch ansehnliche hülffen iederweilen das euserist, weit über die ge
bürende proportion und zwar ohne einiges interesse zu des Heiligen Römischen 
Reichs und gemeinen wesens dienst und behueff weitherzig beygesetzt .... ". 
Q in: LA Altenburg, CI 28 fol. 2', demnächst in APW In A 3,537 [im Satz]. 

67 1648 IV 26N 611 Osnabrück. 
Fürstenrat, 50. Sitzung. 
Bamberg: " ... Es sey bekant, was das stifft Bamberg bey dem fast uf die 30 iahr sich 
erstreckenden krieg ausgestanden und das fast continuirlich der Schwäbische und 
Fränckische creiß überschwemmet gewesen. Viel städte, dörffer und kirchen weren 
zugrunde abgebrant. Das stifft habe continuirlich die starcke guarnisonen halten 
müßen, ohne einige abkurzung bey denen reichscontributionen. Sieder anno 1618 
sey aus den Kernischen landen, soweit dieselbe dem stifft zustendig, eine ganze 
million paares goldes dem hause Österreich hergeben wordenn. Sage es allein zu 
dem Ende, weil in vorhergehenden votis das unvermögen remonstrirt worden". 
Q in: LA Altenburg, CI 28 fol. 19'/20, demnächst in APW In A 3, 551 [im Satz]. 

68 1648 VI 6/16 11 Osnabrück. 
Städterat, 126. Sitzung. 
Nürnberg: "Es gebe ... die billichkheit selbsten an die hand, daß das Teutsche we
sen vorher verglichen werden müeße ... , weilen man 1. ... könne. Die Teutschen 2 . 

... zu trachten haben. Zumahln 3. das arme Teutschland den kriegsschwall bereits 
30 gantzer jahr auff dem halß gehabt und das blutige theatrum belli gewesen, auff 
welchem viel greuliche tragoedien diese zeitt über gespielet worden, Franckhreich 
hingegen seine pferdt an frembden zaun gebunden und das spiel von fernen ange
sehen habe. Seye also der ... meinung ... ". 
Q in: APW In A 6,738,12-24. 

69 1648 VI 13/2311 Osnabrück. 
Städterat, 129. Sitzung, Conclusum. 
Eine Geldsumme in Höhe der schwedischen Militärsatisfaktion für die kaiserlichen 
Truppen sowie in Höhe von % für die bayerischen aufzubringen, sei "eine pur laut
tere ... ohnmüglichkheit ... ". Es sei an die bisherigen Leistungen für diese Armeen 
zu erinnern, "in hoffnung, Ihre Kayserliche Mayestätt werden, der stände ohne das 
obhabenden und fast ohnerträglichen last noch ferners zu verschwären, nicht ge
sinnet sein, sondern vielmehr allergnädigst consideriren und behertzigen, was die 
stände des Reichs nun von 30 jahren hero außgestanden, erlitten und verschoßen 
und daß sie den friden jetzundt von frembden gleichsam erkauffen müeßen ... ". 
Q in: APW In A 6, 762, 37-763, 9. 

70 1648 X 6 11 Aschaffenburg. 
KurfürstJohann Philipp von Mainz an Pfalzgraf Karl Gustav. 
Gratulationsbrief zur Übernahme des schwedischen Oberbefehls. Der Kurfürst 
empfiehlt Land und Leute, wünscht, "daß eben under dero waffenconduicte die 
nuhmer in die 30 jaar bluttriefende krigsflammen in Teutschland gedempft" wer
den, und spielt auf die bevorstehende Unterzeichnung der Friedensverträge an. 
Q in: RA Stockholm (Stegeborg-Sammlung) E 153 (unfoliiert). Antje Oschmannl 
Bonn danke ich für den freundlichen Hinweis. 
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71 1648, nach X 24 11 [Münster?]. 
Unsignierte Silbermedaille. 
Vorderseite: ,,Avrea Pax Vigeat Det Devs Arma Cadant". Rückseite: "Dreisig Jahr 
hatt gewehrt der Krieg, viel Blutt vergosen ward zum Sieg. Dis Jahr schickt Gott 
den Frieden fein, dem sey Ehr, Lob und Preys allein. Anno 1648.". 
Q: Lahrkamp, Kulturgeschichte Nr. 20c; vgl. Meiern III, l. 

72 1648 X 18/28 oder XI 1111 11 Hamburg. 
Europaeische Mitwochentliche Zeitung 16481 Prima N. 44*. 
S. 4 [Notiz am Schluß der Meldungen]: "Hierbey ist gedruckt und wird ausgege
ben: Von dem Dreissigjährigen Deutschen Kriege ein richtiger Auszug aller nam
hafften Bataglienl Beläg: und Eroberungen der Städte und Festungenl auch was 
für Helden sich in demselben haben gebrauchen lassenl dero tapffere Thaten und 
Todtl wie auch eine Summa aller Erschlagenen vom Anfang biß zum Ende dessel
ben". 
Q in 461 Deutsche Presseforschung: Z 10. Prof. Elger Blüml Bremen danke ich 
für freundlichen Hinweis. 
* Die Nr. 44 der Europäischen Mittwochszeitung enthält kein Ausgabedatum. Da 
es sich um den 44. Mittwoch des Jahres 1648 handelt, ist - man rechnete in Ham
burg nach dem Alten Kalender - das wahrscheinlichste Ausgabedatum der 1./1l. 
November. Wäre diese Nummer nach dem Neuen Stil zu datieren, so wäre der 44. 
Mittwoch der 28. Oktober. Sicher ist erstmals für 15. April 1663 nachzuweisen, 
daß die Mittwochszeitung nach dem Alten Stil datiert hat. 

73 1648 [X Ende/Anfang XI] I I s.l.: s. typ. 
Auszzug. 
"Von dem Dreißig-Jährigen Deutschen Kriegel Welcher sich Anno 1618. ange
fangen vnd durch Gottes Gnade Anno 1648. geendiget hat. Eben als wann Gott 
durch den 1618. erschrecklich leuchtenden Cometenl welcher Dreißig Tage über 
Europen gesehen wordenl einen Dreißig-Jährigen Krieg verkündiget hätte. Ein 
Auszzugl Wie viel Schlachten diese Jahren über in Deutsch-Land vnd dessen 
Nachbarschafft geschehenl Wo vnd Wann Dann auch was in jeder Schlachtl 
Scharmützel! Beläg: vnd Eroberung der Städte vnd Festungen für Volck geblieben 
ist. Darbey auch Aller vornehmsten Helden welche sich in diesem Kriege tapffer 
gebraucht habenl Nahmen vnd Todt. Hierauff folget Eine Summa der Erschlage
nen ... ". 
Q in: G. H S. Mueller, D 1060, nach Exemplar in 35. Zwei Nachdrucke in 12: vgl. 
S. 75 Anm.30. 

74 1648 [XI/XII] 11 Amsterdam: Hilten. 
10pmerckinghe. 
"Opmerckinghe Vanden Dertigjarigen Duytschen Krygh Welcke haer begin ghe
nomen heeft Anno 1618. Ende ... 1648. ghe-eyndight is ... Item: Een Lijste, hoe 
veel Veldt-slagen in de ghemelde Jaren in Duytschlandt, ende de Nabuyrighe Lan
den zijn gheschiet. Midtsgaders: Hoe veel Volcks in de Veldt-slaghen, ... is geble
yen, daer onder alle de vornaemste Helden, ... t'Amsterdam, Gedruckt by Jan van 
Hilten, ... Anno 1648.". 
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Q in: KnuttelI,2, 450 (Nr.5668). 
75 1648 [XI/XII] // Amsterdam: Hilten. 

20pmerckinghe. 
"Opmerckinghe Van den Dertichjarighen Duytschen Krygh ... " [= Neuauflage 
von Nr. 74]. 
Q in: Knuttel 1,2, 450 (Nr. 5669). 

76 1648 XI 30/XII 10// Celle. 
Herzog Christian Ludwig von Braunschweig-Lüneburg-Celle an den Kaiser. 
"Ew. Keyserl. Maytt. ist satsamb bekandt, vnd bedarff keines weitleüffigen anfüh
rens, waß für überaus schwere trübseelige zeiten die negsten hinterlegte dreyßig 
jhar im Heyligen Römischen Reich denen benachbarten königreichen, fürstenthu
men und landen empor gangen, wie viellmahl hundert tausendt christliche hertzen 
nach dem lieben frieden mit unaussprechlichen seüffzen und tränen gewinselt, 
vnd ein inbrünstiges verlangen getragen ... ". 
Q in: HStA Hannover - Cal. Br. 11 D nr. 510 fol. 267-268. Antje Oschmann/ 
Bonn danke ich für den freundlichen Hinweis. 

77 1649// Herborn: s. typ. 
Becker, Kriegs vnd Friedens Gunst. 
"Kriegs vnd Friedens Gunst Das ist Eine Trewhertzige Abmahnung vom leydigen 
Krieg/ vnd hergegen Eyfrige vermahnung zu fortsetzung des hochlöblichen Teut
schen Publicirten Friedens Mit allerhandt schönen Doctrinen/ Lehren vnd Exem
peln illustriret ... " [79 Seiten]. 
Q in 12: 4° Pol. g. 18m

; [Exemplar aus dem persönlichen Besitz des Pfalzgrafen 
Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg]. 
S. 3: "Was das nunmehr in die dreissig gantzer jahr/ in vnserm geliebten Vatter
land Teutscher Nation, entstandenes blutiges kriegswesen/ vor mord/ todschlag/ 
schand vnd eussersten schaden/ vervrsachet/ das ist leyder ... bekant ... ". 
S. 4: als Xerxes am Hellespont seine 1 Million Krieger gesehen habe, habe er ge
weint und als Grund dafür angegeben, daß in 100 Jahren von diesen Männern kei
ner mehr lebe. "Ich meyne ja/ es were auch wol zu beweynen/ wie vil hundert tau
sent menschen/ auch in disem dreissig jährigen krieg/ so jämmerlich erwürget vnd 
vmbgebracht?" 
S. 9. (Lob für Friedensfeiern 1648, mit Bezug auf alttestamentliche llnd griechisch
römische Exempel, aber auch Warnung vor Übermut, mit Beispielen und Zitaten). 
,,Aber allhier hat man billig/ sich wol hertzlich vnd höchlich zuerfrewen/ als vber 
eine solche grosse vnd herrliche Victori, da der Allmächtige vnser allgemeines ge
liebtes Vatterland/ gantz Teutschlandt/ ja die gantze Christenheit auß einem sol
chen grossen jammer vnd hertzenleydt/ darinnen sie die dreyssig Jahr vber gestek
ket/ vnd sich noch wol eines viI grossen vnfals/ vor alle nachkommende/ hetten 
besorgen müssen/ so Vätterlich errettet/ vnd mit solchem Edlen lieben Frieden al
lerseits so gnädig wider begnadiget ... ". 
S. 27 "Dise vnd dergleichen vnmenschliche böse stück vnd grausamkeiten/ entste
hen auß dem leydigen Krieg/ vnd seind die vornembste früchten vnd kunst dessel
bigen. Welches man nunmehr in die dreyssig gantzer jahr deromassen erfahren/ 
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daß keine vngerechtigkeit/ Gottslästern/ fluchen/ schweren/ morden/ rauben/ 
brennen/ schänden/ lügen/ trigen vnd andere grobe böse thaten ... geübt vnd 
gleichsam in voller fluth daher gewallet ... ". 

78 1649 / / Augsburg: Erfurt. 
Operation Vnd Würckung. 
"Operation Vnd Würckung/ deß Anno 1618. Erschinen Comet-Sterns/ Das ist: 
Kurtze Verzeichnuß aller Denckwürdigen Schlachten/ Scharmützel vnd rencontri; 
So sich von Anno 1618. biß Anno 1648. vnd also jnnerhalb 30. Jahren/ in dem 
Römischen Reich Teutscher Nation zugetragen haben/ vnd wievii beyderseits 
Christenblut vergossen worden/ ... ". 
Q in 12: 4°Eur. 205. 

79 1649 / / s.1.: s. typ. 
Friedens-Freude. 11 Krieges-Leid. 
Illustriertes Flugblatt mit zwei nebeneinanderstehenden Gedichten zum Thema 
Friedens-Freude 11 Krieges-Leid. Wie die Schlußzeile des Friedensgedichts ("Gott 
die Ehre/ Fried auff Erden und uns ein erfreulichs Jahr!") zeigt, handelt es sich um 
ein zu Neujahr 1649 erschienenes Blatt. Das Kriegsgedicht beginnt: 

"Schaut zurucke/ schaut zurucke/ und erstaunt ob diesem Bild 
Unsers düstren Christenmörders/ der das Land mit Brand erfüllt .... ". 

Es endet: 
"Dieser Land- und Leutverheerer weichet nun durch Gottes Gnad/ 
Der uns dreymal zehen Jahr überhart geplaget hat. 

Wol: Wir Christen ins gesambt sollen uns hinfort bemühen/ 
Daß ihn unsre Sündenstricke künfftig nicht zurucke ziehen!" 

Q in: Harms, Illustrierte Flugblätter Nr. 67, S. 141, nach Exemplar in 30. Ein er
ster Druck erschien noch 1648. Vgl. auch ders., Flugblätter II, 321 (S. 559), ,,Augs
purgischer Friden=Wagen", 1649, in 23 (mit weiteren Nachweisungen für Augs
burg, Berlin und Paris). 

79a 1649// Hohenems: Hans Kyhl. 
"Münsterischer Postilion, 11 Das ist, 11 Wahrhafftige Newe Zeitung von dem lang 
erwünschten Frieden 11 in Teutschland etc." 

"Freu dich, spring auff du Christenheit, I ... 
Daß ich als ein Postilion 
Verkünden solt den Friden schon 

Von Münster auß Westphalen. 
Daselbst haben mit grossem fleiß, 
Der Christen Potentaten, 
Berathschlagt auff was weg und weiß, 
Der Friden möcht gerahten, 
Darnach manch tausend Christenhertz 
Geseuffzet hat mit grossem schmertz, 

Wohl uber dreissigJahre.I ... ". 
Q in: Weller, Lieder 265. 

80 1649// s.1.: s. typ. 
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Summarischer Auszzug. 
"Summarischer Auszzug Des dreyssig-Jährigen Deutschen Krigs Welcher sich 
Anno 1618. angefangenl vnd 1648. Wiederum durch Götliche Verleyhung geen
diget. Darinn ordentlich zufinden: Wie viel Schlachtenl Scharmützel! Beläg: vnd 
Eroberungen ... vorgangen: Wie viel Volcks dabey todt geblieben vnd gefangen 
worden .. , So wol aller Vornemsten Heldten Thatenl Nahmen vnd Todi ... Vnd 
gantze Summa aller derer Erschlagenen ... ". 
Q in: G. H. S. Mudler, D 1062, nach Exemplar in 35. 

81 164911 Stockholm: Keyser. 
Vthtogh. 
"Vthtogh Aff thet Trettyionde Ahrs warende Tyske Krijgh, Som Ahr 1618. begyn
tes, Och ingenom Gudz Nade Ahr 1648. endades ... ". 
Qin: Handlingar 11,127. 

82 1649 I 20 11 Wien. 
Ferdinand III. an Herzog Christian Ludwig von Braunschweig-Lüneburg-Celle. 
"Welchergestalt Vns D:L: zu deme nach so lang gewehrtem trübseeligem dreissig 
jährigen kriege durch des Allerhöchsten gütigkheit, zu Münster geschlossenem 
frieden, auß vnterthenigster devotion gratulirn: ... solches haben Wir auß Derosel
ben ... schreiben ... verstanden ... ". 
Q in: HStA Hannover-Celle Br. 12 nr. 39 fol. 28-28'. Antje Oschmann/Bonn 
danke ich für den freundlichen Hinweis. 

83 1649 I 25/II 4 - II 1/11 11 London. 
The Moderate Intelligencer, Number 202. 
[Blatt ,,(Sssssssss)"]: "The War of Germany which began in 1618, and ended by an 
agreement of peace, of which there is no question of performance in 1648, which 
time of 30 years may seem to be foretold by the Blasing Star, which in the year the 
War began, appeared over Europe for 30 dayes and no more. 
An extract of the many Battels fought in the aforesaid yeares in that Empire, with 
the time, place, and persons that commanded, with number slain, the Towns and 
Castles taken and re-taken, with the names of the chiefe Commanders, may not 
unfitly be communicated at this time to the kingdorne of England, partly to revive 
in many mens memories what they habe formerly heard, and also to persuade all 
good English hearts to study the peace of this Nation, and keepe off the like length 
of War and effusion of bloud from it. The Narrative whereof shall begin next 
weeke, and so weeke by weeke a quantity, untill it comes to the end". 
Q: British Library. Thomason Tracts: E 541/NoA. Vgl. Parker, War, S. XIII. 
Die als "Epitome of the 30 years war of Germany", als "Continuation of the Ex
tract of the sad War of Germany" oder "Continuation of the Extract of the 30 years 
War of Germany" in den Nummern 203-209 und 211 fortgesetzte Folge endete in 
212 (1649 IV 5/15-12/22) mit der "Continuation and conclusion of the Epitomie 
of the 30 years warre in Germany". Die Darstellung ist eine Bearbeitung des 
,,Auszzugs" (Nr. 73). 

84 165011 s.l.: s. typ. 
Kurtze Chronica. 
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"Vondem dreyssigjährigen Teutschen Krieg/ Kurtze Chronica/ welcher sich im 
Jahr 1618. angefangen/ vnd durch Gottes Gnade im Jahr 1648. geendet hat/ eben 
als wann Gott durch den 1618. erschröcklich leuchtenden Cometen/ welcher 
dreyssig Tag über Europam und jnsonderheit über Teutschland gestanden und ge
sehen worden, ein so schweren dreyssigjährigen Krieg verkündiget hätte. Dann 
auch Ein kurtzer Außzug aller Schlachten ... ". 
Q in: University Library Cambridge. Acton d.34.631 1

• Professor Owen Chadwick/ 
Cambridge danke ich für freundliche Vermittlung einer Kopie. 

85 1650// Köln: Bingen. 
Summarische Chronick. 
"Summarische Chronick Oder Eigentliche Verfassung deß Ein vnd Dreissig-Jähri
gen von Anno 1618. in Teutschland geführten Kriegs- vnd Friedens-Handlung/ 
Sampt einem Anhang biß auff dieses Jahr. Darinn auff einen jeden Tag/ Monat 
vndJahr/ alles was vorgelauffen kürtzlich vnd warhafftig verzeichnet ... ". 
Q in 21: Fo XII. a 731. 4°. Gleiches Exemplar in 12: 4° J. publ. g. 329m(1l und 4° 
Eur.64. 

86 1650// Köln: Kinck. 
Brachel. 
"Historia Nostri temporis rerum Bello et Pace Per Europam atque in Germania 
maxime gestarum Ab anno 1618. vsque ad annum 1650. Ex optimis .,. scriptori
bus, per seriem annorum ordine distributa ... ". 
Incipit (S. 2): "Bellum atrox et multiplex, quod triginta per annos, vario eventu ex
temis simul atque intemis viribus in Imperio Germanico aetate nostra gestum est, 
compendio traditurus, operae precium fecero, si causas ipsius, originemque paulo 
altius repetam ... ". 
Gliederung: Buch 1: 1618-1622 ("bellum Bohemicum et Hungaricum, et quae illis 
adjunguntur''); Buch 2: 1622-1626 ("bellum Brunsvicense et Mansfeldicum, comi
tia Ratisponensia et translationem electoratus Palatiniani"); Buch 3: 1626-1630 
("bellum Danicum, item Rusticum in Austria, res Polonicas et Prussicas"); Buch 4: 
1630-1634 ("initium belli Suedici ... Item bellum Mantuanum"); Buch 5: 
1634-1639 ("Liber prosequitur bellum Suedicum et Gallicum"); Buch 6: 
1640-1648 ("Liber prosequitur bellum Suedicum et Gallicum usque ad pacern"); 
Buch 7: Texte der Friedensverträge vom 30. Januar und 24. Oktober 1648. 

Q in 12: 8° J. publ. E. 57. 
87 1650 I 10// Frankfurt/Main: Merian. 

Lotichius, Rerum germanicarum II. 
Widmung an die sieben Kurfürsten. " ... Quod igitur, ab ipsis belli civilis, per Bo-
hemiam nascentis, incunabulis, nihil ... reliqui fecistis ... Profecto, ingens res ef-
fecta est, 0 Germani! Et cum nuper, a triginta et amplius annis, bella ... , foedam 
communi patriae minarentur eversionem, jam tandem Pax ... rediit ... ". 
Q in 12: Hbks. F 2 [vgl. unten, Anhang 2b = S. 82 ff.]. 

88 1650 VII 22 / / Leipzig: Coler. 
Kronmayer. 
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"Oratio Panegyrica De Bello Tricennali Germanico '" habita In Templo Acade
mico, XXII. Julii, Soteriorum die publice indicto a ... ". 
Q in: G. H. S. Mueller, D 1064, nach Exemplar in 35. 

89 1650 IX 26 I I Venedig. 
Alvise Contarini, Finalrelation für den Senat. 
" ... Ardeva in quel tempo la guerra flagello deI Cielo per castigo delle corruzioni 
humane, in ogni regno, in ogni provincia, ma diro meglio nelle isole piu remote, 
negli angoli piu recondite dell'Europa. L'Imperio, 0 sia l'Alemagna, era piu d'ogni 
altro soccombente, dopo trenta anni di guerra, che avea sconcertata la simmetria 
degli umori, altrettanto abbondanti in quel gran corpo, quanto discrepanti per re
ligione, politica e passioni ... ". 
Qin: Papadopoli, 19. 

90 1651 I I Amsterdam: Blaeu. 
Sadus, ed. Gentius. 
Widmung an KurfürstJohann Georg von Sachsen (S. [*4]): "Post ancipitem delibe
rationem; nulli loco rectius convenire arbitrabar, quam Germaniae nostrae, cruen
tissimo triginta annorum bello exhaustae. In qua, nescio qui iniquissimi fuci labo
riosis apibus, meIle omni vel ferociter depasto, vel furtim ablato; nihil, praeter 
inane apiarium, fecere reliquum: Adeo, ut moestissima ejus facies laetum aliquod 
desiderare videatur Rosarivm " .". 
Q in 7: Poet. As. 11 5141. 

91 1653 II Frankfurt/Main: Schönwetter. 
Lotichius, Austrias Parva. 
,,Aus trias Parva: Id Est Gloriae Avstriacae, Et Belli Nvper Germanici, Svb Divo 
Matthia, Ferdinandis 11. et 111. Impp., Gesti, Compendiaria. Ad Serenissimum ... 
Principem, D.D. Ferdinandum Qvartvm ... ". 
Zur Wahl zum Römischen König am 31. Mai 1653. (p. 83s.): "Sic per fenestras il
las Pragenses ... intravit Mars ... Jacta erat belli vae gran dis, civilis, immo oecume
nici, alea. Cumque Rodolphus 11 .... pacem Imperii: ... ultra integros triginta annos 
f~liciter extendisset, Bohemi '" adjuvantibus ... Germaniae Magnatibus, ingens, 
diffusum, late serpens, et ferme irreconciliabile, bellum ad integros triginta extra
hetur annos ... ". (p. 283 s.): " ... At restitit ... fortuna. Ut, cum ante hos triginta an
nos intra Pragam fatale nasci coepisset bellum. Iam, facili velut revolutione facta, il
lic, ubi initio perniciosis ... ardere coeperat motibus, tanquam in fonte suo, oecu
menici belli incendia, pace divinitus interveniente, tandem extinguerentur ... ". (p. 
286): "Ecce! post fatale, diuturnum, multiplex, diffusum, intricatum, et Triginta 
Annorum Bellum ... ". (p. 287): " ... difficili, diuturno, multis cum Regibus nationi
busque implicato, et ultra triginta annos excurrente, bello ... ". 
Q in 12: 8° Germ. g. 282. 

92 1653 II Leiden: Geerevliet. 
Parival. 
,,Abrege De L'Histoire De ce Siede de fer. Contenant Les Miseres Et Calamitez 
des derniers tems, avec leurs causes et pretextes, jusques au Couronnement du 
Roy des Romains Ferdinand IV. ... ". 
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(p. 114, einleitend zur Beschreibung des Dreißigjährigen Kriegs): ,J'ay horreur de 
commencer le discours de la plus sanglante et longue guerre qui fut jamais entre 
les Chrestiens: laquelle a plus espuise de sang, plus altere la foy Chrestienne, et 
cause plus de ruines et de desolations, que toutes celles qui furent jamais en l'Eu
rope. Qu'on ne m'allegue pas les exploits d'Attila avec les Huns, il ne fit que pass er 
comme un eclair. Qu'on ne face aucune comparaison des guerres des Gots, et Vi
sigots, des Daces, et Vandales, qui vindrent conjoinctement demembrer l'Empire 
Romain, et les Francs, et Bourguignons, qui chasserent les Romains des Gaules. 
Ces peuples ayans chasse les anciens usurpateurs par une bataille ou deux, se li
guoient incontinent avec ceux qu'ils avoient delivrez du joug, et jettoient prompe
me nt les fondemens d'un nouveau Royaume. Celle-cy a enveloppe toute l'Europe, 
et il n'y a point de Province qui ne s'en ressente; mais ce qui est le plus deplorable, 
c'est que nous n'en voyons pas encore la fin ... ". (p. 386 s.): Manchmal sei das Wet
ter so regnerisch, und die Sonne scheine nur in Intervallen, daß man verzweifele, 
jemals wieder gutes Wetter zu erleben. ,,Ainsi aussi cette funeste guerre qui com
men~a l'an 1618. sembloit ne pouvoir jamais finir, quoy qu'il y eut de beaux inter
valles: les creurs estoient si enflez d'ambition, que l'on croyoit que cette guerre ne 
se termineroit qu'avec la fin du monde, mais ce qui semble impossible aux hom
mes, ne l'est pas aDieu ... Les ambassadeurs Plenipotentiaires avoient desia traite a 
Munster et a Osnabrug l'espace de quatre ans, lors qu'il plut au Pere de lumiere de 
dissiper les tenebres d' ambition, et de renvoyer la paix a la pauvre Allernagne, tel
lement deschiree, depeuplee, et deserte, qu' elle n' estoit plus connoissable ... Voila 
ce grand ballet acheve en Allemagne qui a dure plus de trente ans ... ". 
Q in 12: 8° H. uno 413. Ebd. Brüsseler Neuauflagen 1655, 1658, 1660, 1665 und 
1696. Englische Übersetzungen (nach NUC): 1656, 1665. 

93 1654// s.1.: S. typ. 
[Pappus], 5Epitome. 
(p. 337): "Tricennalis Germanici belli (quantum humanae aetatis intertrimentum!) 
finem hic in exitu annus dabit ... ". 

/ Q in 12: 8° Germ. g. 341 e. 

94 1655// s.l.: S. typ. 
[Pappus], 6Epitome ed. Arndts. 
Wie Nr. 93. 

95 1657// s.l.: S. typ. 
Celadonl[ Greflinger], Krieg, ed. Ehrte. 
"Der Deutschen Dreyßig-Jähriger Krieg/ Poetisch erzählet durch Celadon Von der 
Donau ... ". 

96 1659 III 18. 
Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern an die Kommissare, Verordnete und Re
chenaufnehmer der Landschaft. 
"Unser fürstenthumb der obern Pfahz (welches gleichwol under vorgewestem 
dreissig Jerigen Krieg, vom anfang biss zum endt, ohne underlass mit freundt und 
feindtsvölckhern hart belegt, durch Mordt, Prand und Raub aufs hechst ruinirt, 
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mit Anlagen, durchzigen, exactionen und andern Kriegs pressurn vasst ganz auss
gemörglet und mehr alss andre Landt beschwerdt worden) ... ". 
Q in: CarstenJ Decline 240 Anm. 4. 

97 1665// Wien: Cosmerovius. 
Impekoven. 
(foL G3): "Vere post trIgInta annos eXILII reDeVnt In IVbILo Varea et eXoptata 
teMpora". 
Qin 12: 4° Chron. 45. 

98 1668// Amsterdam: Elzevier. 
MatthiasJ Theatrum. 
"Theatrum Historicvm Theoretico-Practicvm. In quo Quatuor Monarchiae. 
Nempe ... Omnesque Reges et Imperatores ... describuntur ... ". 
Gegenüber den Ausgaben von 1648 und 1656 enthielt diese Ausgabe hinter S. 
1144 (Tod Rudolfs II.) eine mit neuer Seitenzählung beginnende "Continuatio Hi
storiae". Sie unterscheidet innerhalb des Dreißigjährigen Krieges acht Abschnitte: 
Böhmischer Krieg des Kaisers Matthias, des Kaisers Ferdinands II., Krieg mit dem 
Pfälzer, mit Gabriel Bethlen, mit dem Braunschweiger, dem Dänen, dem· Schwe
den, dem Franzosen. Das Register wirft den Terminus "belIum tricennale" nicht 
aus, wohl aber "Germanicum belIum"; im Text wird er aber verwendet: (S. 3 = 
Ausgang Matthias'): "BelIum Bohemicum necdum finitum imperante Matthia, sed 
longe ultra seculi hujus annum quadragesimum multum gaudente Turca protrac
turn est". (S. 5): "Gesta sunt haec anno 1619 in belIo, quod diximus, Bohemico, 
quod quanquam cessavit nondum, oleum ei adfundente Frederico Palatino, tarnen 
ut disposite illud deformemus, separatim de eodem Palatino dicemus". (S. 8, unter 
"Bellum cum Rege Sueciae" als "ortus"): "Quocunque nostri animi intentionem 
vertimus, aliud ex alio imperante Ferdinando II. intelligimus nasci belIum. Ut 
enim propter Saxonum ditiones arma sumsit contra Danum, ita Suecus propter 
Stralesundam, quae cum Suecorum praesidium A.C. 1629 [I] primo accepisset 
belIo Danico, invitata liberalitate Gustavi Adolphi: Ferdinandus dein ce ps etiam 
Regi Poloniae, ex ge mi no sororis suae conjugio, valde cupiens, suppetias misit ad
versus Suecos". (S. 9, Ende des schwedischen Krieges): "Votis ad invidiam felicibus 
Germani fruerentur, si finis Caesaris, belIum quoque finiisset, ast magnis ipsorum 
incommodis ad annum usque aevi hujus XLVIII. producturn est, ut deinceps vidi
mus". (S. 15, "Finis belli Germano-Suedici): "Ortum est belIum Germanos inter et 
Suedos anno Christi 1630. Finisque ei impositus, A.C. 1648. Duravit enim annos 
18. Pars enim Bojohemorum belli est, quod et ipsum inchoatum est anno hujus 
saeculi 18.". (S. 15, Ende des französischen Krieges): "Eodem plane hoc, quo Sue
dorum belIum, tempore compositum est, cum celebris illa pax statuta est anno C. 
1648. quam ad acta togata referre cogitavimus ... Cum misera Germania sanguine 
nataret, et belIum annis triginta se ipsum (dicente Livio) aleret; Imperii Custos, 
Conservator, et Propugnator, Ferdinandus III. cognomento vero pacificus, concor
diae et compositionis Osnabrugensis in Westphaliae auctor esse non destitit; Paci
ficatum Legati ejus venerunt, posteritatis otio consulturi: prospere succedentibus, 
compositis mox rebus Germanis, Osnabrugae [I] die 14. Octob. 1648 pax facta ... ". 
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Qin 12: 4°H. uno 1l0h. 
99 1668/72// [Mainz?]. 

Leibniz, Aufzeichnung "Quanti sit momenti imperium esse apud domum Austria
cam". 
Wenn kein Habsburger Kaiser sein würde, würden die Schweden sich Böhmens 
bemächtigen und unter mannigfachem Vorwand sich auf die unterdrückten Prote
stanten in Schlesien, Österreich und Böhmen stützen. "Ita Suecus Protestantium, 
Gallus Catholicorum clientelam suscipient, et utrosque solitis belli tricennalis arti
bus oppriment, ac simul Caesarem novum nullo futurum loco, nisi quantum ei au
toritatis Galli Suecive collaturi ... ". 
Q in: Leibnt"z IV 1,502, 15-18. 

100 1669// Ulm: Görlin. 
Teutschlieb, Kriegs- Und Friedens-Post. 
Auf Deutschland konzentrierte Annalen Europas seit 1617. S. 336 (zu 1648): "In 
diesem Jahr hat der blut-trieffende dreissig-Jährige Krieg (0 welch ein Verlust 
und Schaden menschlichen Geschlechts/ so in dieser Zeit-Frist auffgerieben wor
den!) endlich seine Endschafft (dem gnädigen Himmel sey hoher Danck gesagt!) 
erreichet ... ". 
S. 379 (zu 1649): "Gleich wie es öffters zu geschehen pfleget/ daß zur heißen 
Sommerszeit an einem Ort der liebliche Sonnenglantz zu erquicket/ an einem 
andern aber ein Ungewitter die Menschen erschrecket: Eben also haben um diese 
Zeit die in die 30. Jahr verborgene Friedens-stralen nunmehr anfangen herfür zu 
blicken/ und das entfleischte und abgemattete Teutschland (Gott Lob!) zu erfri
schen und auffzurichten ... ". 
Q in 12: 8° Eur. 808. 

101 1671 111 30/[IV 9] / / Wittenberg. 
Martint~ Oratio solennis. 
(fol. A 2'): "Ex qvibus illud colligere facile licet, qvanta sit vis et efficacia vicissitu
dinis temporum, qvales sint fructus belli Germanici Tricennarij, et qvantopere 
haec aetas a proxima illa ... secesserit et degeneraverit ... ". 
Qin 45: 4° Theol. VI 61, 6. 

102 1672// Heidelberg. 
Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz: Statuten für die Universität. 
S. 249: "der vorgewesene dreißigjährige teutsche krieg" habe viele Veränderun
gen gebracht; S. 286 (Theologische Fakultät): betr. Streitigkeiten, über die man 
schon "vor dem allgemeinen teutschen krieg anno 1618" einig gewesen; S. 296 
(Philosophische Fakultät): " ... die vor dem dreyßigjährigen teutschen krieg al hier 
... gewesene specula mathematica" sollen wieder angeschafft werden. 
Q in: Thorbecke, Statuten; Prof. Eike Wolgast/Heidelberg danke ich für freundli
chen Hinweis. 

103 1672 I [?] // Mainz. 
Leibniz, "Regis Christianissimi quid intersit". 
" ... Exercitus autem magni diu raro sunt magni: contra bello diu durante in gente 
ipsa cum qva bellatur, ad extremum omnes rustici fiunt milites, ut bello tricennali 
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Germanico factum est. Unde bellum sine fine, montes sylvaeqve ab incolis mise
riarum diutumitate efferatis insessae, et si una regionis parte hostem subegeris, 
alia malum recrudescit". 
Q in: Leibniz IV 1,262, 17-22. Vgl. ders., Unvorgreiffliche Gedancken, betreffend 
die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprache, [entstanden 1679/80 (?), 
gedruckt] 1717, S. 268, hier zitiert nach Schöne, Barock 27 f.: ,,Allein wie der 
dreyssigjährige Krieg eingerissen und überhand genommen, da ist T eutschland 
von fremden und einheimischen Völckem, wie mit einer VV asserfluth über
schwemmet worden, und nicht weniger unsere Sprache als unser Gut in die Rap
puse gangen; ... ". 

104 1677 /I Amberg: Burger. 
Bisselius, Medulla Historica IH. 
S. 562-652: Ausführliche Geschichte des böhmischen Aufstands, der nicht mit 
dem Kometen von 1618 zusammenhängen könne, da die motus Bohemici im 
Mai begonnen hätten, der Komet aber erst im November/Dezember erschienen 
sei. S. 564: "Germaniae vero bellis quis dicat, e coelo decretam annorum triginta 
metam? ... Nullus hic igitur praesagiis humanis, ad acus tactum, locus est ... ". 
Q in 12: 8° H. misc. 36. 

105 1684// Paris: Barbin. 
Heiss, Histoire de l'Empire I. 
S. 454: Kaiser Matthias starb; "illaissa a son Successeur de furieux embarras a de
meier, tant au sujet de la religion, qu' au regard des affaires politiques. On en va 
voir les revolutions pendant une guerre de trente annees; elle sembla estre prono
stiquee par une Comette ... ". 
S. 531: Während Prag schwedisch belagert wurde, "il semble que ce soit un effet 
singulier de la Providence divine, que le Royaume de Boheme, et particuliere
ment la ville de Prague sa Metropole, ayent par leur defection este comme les 
premiers auteurs et les boutefeux de la guerre, qui duroit depuis trente annees; 
mais qu'ayant ensuite reconnu leur faute ... ". 
Q in 12: 4° Germ. g. 83. 

106 1688// Frankfurt/Main: Knoch. 
Pufendorf, Introductio. 
S. 571: ,,§ 14. Matthia Imperatore, gliscentes discordantis Germaniae scintillae, 
quum in dies magis inflammarentur, tandem sub ejus excessum horrendum illud 
belli tricennalis incendium peperunt. Ejus causa potissimum haec fuit: ... ". 
Q in: Hist. Seminar der Universität Bonn - Ab 2756. 

107 1695// Nümberg: Buggel. 
Imhof, Bilder-Saal IV. 
S. 485: "Wir kommen nunmehro an die trüb- und unglückseelige Zeiten/ die da 
die verderbliche Kriegs-Flammen in unser wehrthes Vatterland gebracht/ welche 
dassefue dreyssig gantzer Jahr jämmerlich verzehret/ und bey nahen in seinen 
gäntzlichen Untergang gestürtzt haben/ denen dann auch eben in diesem Jahr 
ein erschröcklicher Comet vorgeleuchtet ... ". 
Q in 12: 8° H. uno 296t (4. 
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Exkurs: 

Zur Entstehung und Verwendung des Terminus' 
"Dreißigjähriger Krieg" von 1620 bis 1695 

Es würde eine längere Abhandlung erfordern, wollte man jeden unserer Belege so, 
wie es eigentlich nötig wäre, mit dem geschichtlichen Kontext, dem er zuzuordnen 
ist, im einzelnen behandeln. Aber einiges Allgemeinere mag doch erwünscht sein, wo
bei es mehr um Beschreibung als Erklärung des Sachverhalts geht. 

Hinsichtlich der Belege-Gruppe 1 bis 49, die in den Zeitraum 1620 bis 1645 gehö
ren, richtet sich unser Augenmerk auf zwei Grundformen der Bedeutung: erstens, ob 
überhaupt eine Vorstellung von der Kohärenz des Kriegsgeschehens im Reich seit 
dem böhmischen Aufstand ausgedrückt werden soll, und zweitens, wie diese Kohä
renz-Vorstellung sich unter attributiver Verwendung eines Temporaladjektivs (Bei
spiel: "sexcennale") zur Benennung eines einzigen konkreten Kriegs verdichtet ("bel
lum sexcennale"). In beiden Fällen stellt sich außerdem die Frage nach der zeitlichen 
und geographischen Verbreitung sowie nach der ursprünglichen Bestimmung der 
Quelle, aus der sich die Herkunft, der Adressatenkreis und damit die politische Zu
ordnung ergeben. 

Die ersten sieben Belege sind Frankfurter Buchtitel aus der Zeit von der Oster
messe 1620 bis zur Frühjahrsmesse 1622. Da Buchtitel damals für den Vertrieb die 
gleiche Funktion hatten, die heute dem Waschzettel und Klappentext zukommt, ist 
damit zu rechnen, daß die Titel in der Regel vom Verleger stammten und weniger 
dem Verfasser des Buches als ihm zuzuordnen sind. Im Buchtitel, der genaue und da
her teilweise sehr komplizierte Inhaltsangaben! enthält, fassen wir also Werbetexte, 
die für die Öffentlichkeit des bücherkaufenden und lesekundigen Publikums be
stimmt waren. Ob die schlagwortartigen Bezeichnungen, die uns dort begegnen, je
weils vom Verleger oder dessen Autor( en) erfunden oder nur von ihnen aufgegriffen 
worden sind, läßt sich heute natürlich nur selten nachprüfen, ist für unsere Fragestel
lung aber auch unerheblich, da es uns um den Inhalt, nicht um die Entstehung von 
Beschreibungen und Bezeichnungen geht. 

1 1621 werden in der ersten Lieferung der Lundorpschen Dokumentation (vgl. Nr. 4: Lundorp, 
lActa Publica in _4° [dt.] I) die darin enthaltenen Acta publica genau aufgeschlüsselt: Handlung, 
Ausschreiben, Bedenken, Ratschlag, Proposition, Deklaration, Anbringen, Resolution, Protesta
tion, Repudiation, Monitorium, Erinnerung, Achtserklärung, Ableinung [= Widerlegung], Ver
trag, Compositio und andere Schriften, Apologie, Fundamentaldeduktion. Diese 18 unterschied
lichen Begriffe sind nicht nur mit dem rhetorischen Stilprinzip der Häufung (dazu vgl. Curtius, 
Literatur gemäß Register; Lausberg 1,336-345) zu erklären, sondern entsprechen dem politisch
juristischen Vokabular. Besonders ausführliche Titel auch in den großen zeitgeschichdichen 
Chroniken (Theatrum Europaeum; HelwigI[Lundorp]: Nr. 38, 43, 46, 64). 

1 



Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges - Exkurs 65 

Alle sieben Belege sind verknüpft mit Michael Kaspar Lundorp (ca. 1580-1629), 
dem damals in Frankfurt, dem wichtigsten deutschen Buchhandels- und Nachrichten
zentrum, wohl führenden Joumalisten2

, der mit dem Druck- und Verlagshaus Schön
wetter3 zusammenarbeitete. Dieser Verlag antwortete auf das seit 1618/19 merklich 
gesteigerte politische Informationsinteresse durch eine Fülle von zeitgeschichtlichen 
publikationen, von denen die 1621 begründete Dokumentationsreihe für Staatsschrif
ten, Lundorps Acta Publica, ein Jahrhundert lang fortgeführt worden und, als Quellen
sammlung bis heute nicht ersetzt, jedem Frühneuzeithistoriker ein fester Begriff ist. 
Ein anderer zeitgeschichtlicher Publikationstyp waren die seit dem späten 16.Jahr
hundert entstandenen "Meßrelationen"4, in denen halbjährlich das wichtigste, vor
nehmlich politische Nachrichtenmaterial der Flugschriften und Zeitungen konzen
triert zusammengefaßt wurde. Selbstverständlich steht im Mittelpunkt der Schönwet
terschen Meßrelationen 1620/21 der böhmische Aufstand, zunächst im Titel zurück
haltend neutral formuliert, indem von "Mißhelligkeiten" gesprochen wird (Nr. 1, 2), 
zur Ostermesse 1621 dann vom "Böhmischen Wesen" (Nr.3). Die zum gleichen Ter
min publizierten Lieferungen I und 11 der Acta Publica (Nr.4) nennen hingegen im 
Titel von I einen "böhmischen und deutschen", im Titel von 11 allein einen "böhmi
schen Krieg", der aber im Proömium zu I als "dieser nochwehrender hochschädlicher 
gefährlicher Blutiger Krieg/ vnser[s] Vatterlandts Teutscher Nation" bezeichnet wird, 
während das Proömium zu 11 nur "Vom Teutschen Krieg" spricht. Die für die Herbst
messe 1621 verfaßte lateinische Übersetzung der Dokumentation (Nr.5) ist auf einen 
mit Antike und humanistischer Literatur vertrauten Leserkreis zugeschnitten5

• Sie 
kündigt Texte "ab initio Austrio-Bohemo-Germanicorum motuum, bellorum, eorun
dem caussarum, progressuum, et compositionum" an, während Lundorps gleichzeitige 
darstellende Bearbeitung der Ereignisse der Jahre 1617 bis 1621 in deutscher Sprache, 
als Fortsetzung des klassischen Sleidanus angepriesen6

, sich auf den "noch währenden 
böhmischen, ungarischen und deutschen Krieg" bezieht (Nr.6). In Lieferung IV der 
Acta Publica von der Ostermesse 1622 (Nr.7) heißt es schließlich im KopftiteF: "Der 
Kriegshandlung von Krönung Kays. May. Ferdinandi 11. zum Böhmischen König/vnd 
darrtach erfolgten Teutschen Kriegs. Vierdter Theyl". Die Kohärenz des kriegerischen 
Geschehens wird in diesen nach dem geographischen Gebiet der Kampfhandlungen 

2 V gl. Fischer. 
3 Vgl. Starp, 69-72. 
4 Dazu S#eve, Meßrelationen und Eender. 
5 Die Widmung zitiert eine Reihe klassischer Autoren sowie Petrarca und Erasmus, um die Sen
tenz zu stützen, "quod regna non casu aut fortuito constituantur, sed diuino nutu stabiliantur 
atque transferantur". 
6 Die 26 Bücher des Johannes Sleidanus, der 1555 in Straßburg erschienenen, oft neu gedruckten 
Chronik der deutschen Reformationsgeschichte, hatte Lundorp 1614 (für 1556-1569), 1615 (für 
1570-1594) und 1619 (für 1595-1609) als "Continuatio Joannis Sleidani" fortgesetzt. Diese Fort
setzung war "stylo historico-politico" aus anderen Geschichtswerken kompiliert; etwa % stammte 
aus Jacques-Auguste de Thou und David Chytraeus (vgl. Fischer, 14-17). 
7 Den Terminus "Kopf titel" benutze ich hier und im folgenden in einem anderen Sinne als Weis
mann, 516, der ihn als Synonym für "Kolumnentitel" erklärt. Ich meine damit das oft auf S. 1 
(oder zu Anfang eines "Buches") enthaltene Lemma des Text-Corpus. 
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unterschiedenen Bezeichnungen, wenn auch undeutlich, vorausgesetzt. Das Schwan
kende der Bezeichnungen entspricht der Zahl der Kriegstheater: Böhmen, Österreich, 
Ungarn und die Rheinpfalz8

. Zeitlich aber setzt Lundorps Darstellung nicht mit dem 
Beginn der Kampfhandlungen im Sommer 1618 ein, auch nicht mit dem Fenstersturz 
vom 23. Mai 1618, sondern 1617, mit der Wahl Ferdinands Ir. zum böhmischen Kö
nig (Nr.6). Hier greifen wir eine Tradition für den Anfangstermin des Krieges, die 
noch lange fortgedauert hat9 • Sie wird mit der Absicht begründet, nicht nur den Ver
lauf des Kriegs, sondern auch ,,Anfang [und] Ursachen" zu schildern. Hinter dem Da
tum ,,1617" steht also ein Geschichtsbild, eine zeitgeschichtliche Interpretation, in die 
auch die Aktenauswahl (Nr.7) eingefügt wird. Dies bedeutet noch nicht, die "Kriegs
schuldfrage" aufzuwerfen oder gar zu entscheiden; aber die Elemente und Argumente 
für eine solche Diskussion sind damit bereitgestellt. 

Zur Herbstmesse 1622 legte Schönwetter eine lateinische Version der zeitge
schichtlichen Darstellung Lundorps vor (Nr.8), dem Titel nach eine Mischform zweier 
historischer Gattungen (,,Annales et Commentarii Historici"). Sie trägt als Überschrift 
einen Namen, eine Bezeichnung des (gegenwärtigen) Krieges, gebildet durch Beifü
gung eines Temporaladjektivs: "Bellum Sexcennale-Civile-Germanicum". Damit sollte 
natürlich nicht behauptet werden, daß schon 1616 hier zu beschreibende militärische 
Kampfhandlungen stattgefunden hätten. Lundorp setzt vielmehr mit der Einberufung 
des böhmischen Wahl-Landtags (3. Mai 1617) ein und führt die Erzählung bis zur 
Beerdigung des Erzherzogs Albrecht (12. März 1622). Der Krieg im Reich wird da
durch ein "sexcennale", daß der in den klassischen Sprachen geschulte Zeithistoriker 
LundorplO das "initium tumultuum" mit der böhmischen Königswahl von 1617 be
ginnen läßt und so, wie man in der griechischen Antike bei der Berechnung von 
Olympiaden verfuhr 11 , auch hier vorgeht, also die angefangenen Kalenderjahre (1617 

8 In der verbesserten Neuauflage der Lieferung I der Quart-Ausgabe der Acta Publica von 1622 
(Signatur in 12: 4° J. publ. g. 723 sowie 724) heißt der Kopf titel: "Erster Theill Der Kriegshand
lung von Anfang Keys. Mayest. Ferdinandi H. Krönung zum Böhmischen König/ vnd danach er
folgten Reinischen vnd Böhmischen Krieg/ biß auf diese Zeit continuirt". 
9 Vgl. Nr. 7,8,9, 11, 12, 13, 14, 15,21,23,37,41,42,47,50 und (sehr spät noch) 100. Auch Ha
bernfeld (1645) beginnt 1617. Wichtig ist, daß [Pappus] (vgl. Nr. 37, 41, 42, 47, 50) mit 1617 ein
setzte. Daß LundorplSchänwetter nicht ganz auf diesen Anfang der Zählung festgelegt waren, 
zeigt Nr. 19. Im übrigen vgl. vor 1648 für den Anfang mit 1618: Nr. 30, 32, 34, 35, 56, 57,60,65. 
Nach 1648 machen eine Zäsur mit 1618, ohne direkt den Terminus "Dreißigjähriger Krieg" zu 
benutzen, die bei Meiern IV,l abgebildete Schaumünze, Seite B: "Das sechszehn-hunderst acht
zehnd iahr in vnfried teutschland sezet gar [,] bis gott der wahre fridens held stadt osnabrug vnd 
münster wehlt [,] das da der hohen häupter rath den frieden suchten früh und spath [,] mit wel
chen er auch worden sein das sechszehnhundertvirzig neün mit fried das teutsche reich erfreün 
[.] auf! gebet gott die ehr allein!" und mehrere zeitgeschichtliche Chroniken: vgl. [Greflt"nger], 
Kurtze Erzehlung (1649): 1618 bis 1649; [ders.], Kurtze Erzehlung (1653): 1618 bis 1653 im 
Reich, 1637 bis 1651 in England, Schottland und Irland; Salustius Germanicvs (1654): 1618 bis 
1654; [Pastorius], Europäischer Florus I (1659): 1618 bis 1659; [Greflinger], Anzeiger (1660/1): 
1618 bis 1660 im Reich, 1655 bis 1660 in Polen, 1657 bis 1660 in Dänemark; Furtenbach (1669): 
1618 bis zur Exekution des Westfälischen Friedens. 
10 1610 hatte Lundorp Melchior Goldast bei der Edition des Petronius Arbiter geholfen; Fischer, 
11, sagt mit Recht: "unser autor war ein gelehrter mann im sinne des 17. jahrhunderts". 
11 Vgl. Kubitschek, 628f. Professor G. Wirth/Bonn danke ich für freundliche Hilfe. 
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und 1622) mitzählt - und dann kam man auf "sechs". Es liegt auf der Hand, daß hinter 
diesem Rechenkalkül nicht nur humanistisch-rhetorische Tradition, sondern auch 
Werbetechnik steckt. Indem der Krieg durch das namengebende Temporaladjektiv als 
etwas besonders Denkwürdiges, über die Normalität Herausragendes charakterisiert 
ist, gewinnt auch dessen Beschreibung erhöhte Bedeutsamkeit. 

Eine Begründung, warum dieser Krieg ein sechs jähriger sei, hatten Verlag und Au
tor 1622 nicht gegeben. Sie konnten daher ohne Schwierigkeiten die um ein drittes 
Buch vermehrte Auflage von 1623 (Nr.9), die bis zum 9. März 1623 führt, weiter unter 
dem eingeführten Namen "bellum sexcennale" verbreiten. Und noch 1625 boten sie 
ein Buch mit dem Untertitel "sechsjähriger Krieg" an (Nr. 11 und 12). Lundorp publi
zierte unter dem Pseudonym Nikolaus Bellus bei Schönwetter eine zeitgeschichtliche 
Chronik in deutscher Sprache. Sie war für das kaufkräftige Publikum bestimmt, mit 
Kupferstichen illustriert, Folio-Format, und trug den Titel: "Östreichischer Lorber
krantz Oder Kayserl: Victori". Zuerst erschien (Frühjahr 1625) Buch 1 bis 812

• Die 
Werbung unterstellt die Kohärenz des "noch werenden sechsjährigen Böhmischen/ 
Hungarischen/ vnd Teutschen Krieg[s] (dessen Anfang/ Vrsachen/ Fortpflantzung/ 
- zum theil erlangte Endtschafft/ zum theil auch noch werende Vnruhe betreffend.) In
vnd ausserhalb deß H. Römischen Reichs/ von dem 1617. Jahr .. ./ biß auff dieses 
1625. Jahr". Im Kopf titel zu Band 1, vielleicht also von Lundorp selbst, sonst wohl 
vom Drucker formuliert, wird sogar ausdrücklich ein Kontinuitätsbegriff für den 
"Sechsjärigen Teutschen vnd Böhemischen offentlichen/ vnnd jnnerlichen Krieg" be
müht13. Das Temporaladjektiv sechsjährig ist also Element eines schlagwortartig be
nutzten Terminus geworden. Er vermittelt die gleiche historische Interpretation wie 
unser heutiges Geschichtsbild: der niedersächsisch-dänische Krieg ist nicht ein ganz 
neuer Krieg, sondern Teil des übergreifenden, schließlich dreißigjährig gewordenen, 
Gesamtkriegs. 

Der "Lorbeerkranz" muß sich gut verkauft haben, wie die jeweils erweiterten Neu
auflagen von 1626 und 1627 in deutsch (Nr.13 und 14), eine lateinische Version 
(Nr. 15) und eine dieser entsprechende deutsche Ausgabe durch Ens in Köln (Nr. 16) 
zeigen. Die Frankfurter Werbung behielt das Temporaladjektiv in der Kriegsbezeich
nung bei, änderte aber - ohne Begründung durch Verlag oder Autor - ab 1626 den 
Zahlbegriff: aus dem bis dahin "sechsjährigen" wurde ein "zehnjähriger" Krieg. Dieses 
Epithetons bediente Schönwetter sich auch noch 1629, als er die vorhandenen Kup
ferstich-Porträts berühmter Zeitgenossen in einem "Heldenbuch " mit 39 Kurzbiogra
phien von Fürsten und Heerführern vermarktete (Nr.19). Die Werbung für diese Pu
blikation sprach von dem ,,Anno 1618. biß dato verführten Teutschen Krieg", das 

12 Fehlt bei Starp. Die· acht Bücher sind folgendermaßen gegliedert: 1 (= S. 1-18) für 
1609-1617, mit Rückblick auf 1520-1555; 2 (= S. 18-99) für 1617 bis Ende 1618; 3 (= S. 
99-328) für 1619; 4 (= S. 328-364) für 1620; 5 (= S. 365-456) für 1621; 6 (= S. 457-548) für 
1621 bis Anfang 1623 [Ankunft des Kaisers in Regensburg]; 7 (= S. 548-618) für den Rest von 
1623; 8 (= S. 619-652) für 1624. Das Explicit lautet: "Ende der Acht Bücher deß Teutschen 
Böhmischen Kriegs vnd Österreichischen Lorbeerkrantz biß auff den Januarium 1625. exclusiue 
continuirt". 
13 Vgl. Text in Nr. 11. 
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Vorwort von einem "vber Zehen Jahr lauffenden/ vnd continuirenden Bömischen vnd 
Teutschen Kriege", ein Zeichen dafür, daß die Firma Schönwetter auf den "Kriegsbe
ginn" von 1617 für die Bestimmung der Kriegsdauer nicht festgelegt war. 1632, als 
Schönwetter das Heldenbuch, fortgeführt bis zum August 1631 und mit dem seit 
Breitenfeld reichlich anachronistischen Titel "Käyserlicher TriumpffWagen vnd Vic
toria", neu herausbrachte (Nr.27), sprach die Werbung von einem "vierzehenjährigen 
Bohemischen/Hungarischen/Dänischen vnd T eutschen Krieg/[ der sich] In vnnd aus
serhalb deß H. Römischen Reichs von dem 1617. biß auff dieses 1631. Jahr zugetragen 
vnd verlauffen", und kehrte damit zu der älteren Periodisierung zurück. Zwischen 
1622 und 1632 hat der Verlag Schönwetter in Frankfurt bei seinen zeitgeschichtlichen 
Publikationen sich also regelmäßig14 einer Kriegsbezeichnung bedient, die durch Bei
fügung eines Temporaladjektivs (sechs, zehn, vierzehn) unmißverständlich eine Kohä
renz des militärischen Geschehens ausdrückt, dem die "kontinuierliche" Beschreibung 
und Fortschreibung der Erzählung entspricht. Der schlagwortartige Kriegsname und 
die zeitgeschichtliche Erfassungsweise und Interpretation dieses Krieges passen zu
sammen. 

Dies jedoch ist nicht eine Eigenheit der Frankfurter Firma Schönwetter mit ihren 
Autoren und Druckern geblieben, sondern ist in ganz unterschiedlichen Milieus 
ebenso anzutreffen. Der Thüringer Schriftsteller Newmayr (1570- ca. 1645) widmete 
am 6./[16.] April 1624 dem braunschweigisch-Iüneburgischen Herzog Friedrich Ulrich 
ein Buch über Friedensverhandlungen und Bündnisprobleme (Nr.10) und beklagte, 
daß "nunmehr durch Gottes Verhengniß vnd sonderbare wolverdiente Straff ins 
fünffte Jahr hero nur allein in vnserm geliebten Vaterland Teutscher Nation/ durch 
das jnnerliche grawsame Kriegswüthen/ so viel schöner Städt/ Schlösser vnd Dörffer/ 
theils jämmerlich in die Asch gelegt/ theils aber gäntzlich zerstöret vnd verwüstet" -
er zählt also die Kriegsjahre und beginnt 1620. Am Kaiserhof rechnete man natürlich 
anders. Ein als Flugschrift gedrucktes Edikt Ferdinands 11. vom 26. Oktober 1627, das 
die Wahl des Dänenkönigs Christians IV. zum niedersächsischen Kreisobristen kas
sierte15

, gedenkt in der Arenga "der in das zehende Jahr gewehrter jnnerlichen 
Vnruhe vnd geführten gefähr: vnd Landt verderblichen Kriegen" (Nr. 17). Die Kriegs
kontinuität ab 1618 war für Wien kein theoretisches Konstrukt, sondern politische 
Erfahrung. Davon sprach man in Adelsdiplomen (Nr.33); das wußte Ferdinand 111., 
der 1618 noch ein zehnjähriger Knabe gewesen war, ebensogut und bezeichnete 1645 
in der eigenhändigen Geheiminstruktion für Trauttmansdorff das "negotium Palatino
rum" als "origo huius belli" (Nr.54); daß dies auch Stockholms amtliche Auffassung 
sei, darauf wurden die kaiserlichen Unterhändler in Osnabrück 1646 vom Kaiserhof 
eigens hingewiesen, hätten die schwedischen Bevollmächtigten doch in ihrer Replik 
(Nr. 56) selbst eingeräumt, daß "alles auß dem Bömischen krieg hergeflossen" (Nr.58); 
und deshalb unterschied der Kaiserhof für die Zeit vor 1630 so, wie wir es heute noch 

14 Anders das unter Lundorps Namen in Frankfurt bei Quirin Botzer 1631 publizierte Werk (Nr. 
23), nach Format (ca. 14,5 X 19 cm) und Umfang (90 Seiten) dem Genus der Meßrelationen ver
wandt. 
15 Zur Sache vgl. O. Klopp 211 2, S. 786. 
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tun, zwischen einem Böhmischen, einem Pfälzischen und einem Dänischen Krieg 

(Nr.57). 
Diese politisch-historische Interpretation war für Schweden unvermeidlich, weil es 

bei der Eröffnung der Friedensverhandlungen in Westfalen für alle auf kaiserfeindli
cher Seite tätigen Offiziere und Beamte "dieses 27.jährigen Krieges" Amnestie gefor
dert hatte (Nr. 52: 11. Juni 1645), was im Januar 1646 wiederholt wurde (Nr.56). Diese 
Linie entsprach der politischen Haltung Axel Oxenstiernas vor und nach der Inter
vention von 1630 (Nr.20 und 31), und so stand es bereits in der ersten Friedensin
struktion für Salvius 1636 (Nr.35). Und ebenso wie für den Kaiserhof und für die 
Schweden hatte auch für Richelieu der Krieg im Jahre 1618 begonnen. In einer Denk
schrift vom Januar 1631 hielt er fest: "Il est certain que les Catholiques et les Prote
stants desirent la paix apres une guerre de douze ans" (Nr.26). Die gleiche Kohärenz
VorsteIlung ist bei dem Landgrafen von Hessen-Kassel nachweisbar (Nr.29). Für die 
zeitgenössische amtliche Politik war die "Einheit" der Kriegshandlungen seit dem 
böhmischen Aufstand also ein gegebenes Faktum. 

Sie stimmte darin nicht nur mit Schönwetter/Lundorp überein, sondern auch mit 
der politischen Publizistik, die sich in Flugschriften fassen läßt. Ein anonymer "Solda
tenspiegel" erklärt 1629, "warumb in dem zehenjährigen teutschen Kriege die Catho
!ischen ... obgesieget" haben (Nr.18); eine anonyme Chronik begann 1630: "Causas, 
initium ac progressum Belli Bohemo-Germanici, ab anno 1617. vsque ad vernale tem
pus anni 1630. descripturi, exordiemur ... " (Nr.21); die "Ein vnd dreissig Kriegsfra
gen", mit denen Jakob Fabricius die schwedische Kriegslegitimation von 1630 (als ei
nes politischen Defensivkrieges) theologisch in einen konfessionellen Verteidigungs
krieg umbog, bestreiten dem Kaiser das gute Recht zur Kriegführung in Nord
deutschland (Pommern, Mecklenburg) und setzen die Kohärenz des Krieges seit 1618 
voraus (Nr.22); Liborius Vulturnus, ein anderer pro-schwedischer Propagandist, 
schrieb 1631/32 in drei aufeinander folgenden Flugschriften über den Zusammen
hang des niedersächsisch-dänischen Krieges von 1625-1629 mit der schwedischen In
tervention von 1630 und den Kriegsverlauf bis Januar 1631 (Nr.24, 25 und 28); ein 
vierter protestantischer Propagandist begründete 1634 in Frankfurt, warum die "Ex
tremi Secvli Fvrores .. ./ so sich nicht allein in Teutschland/ sondern auch an anderen 
Orthen in der Welt vom Jahr 1618. biß auff gegenwertige Zeit zugetragen", mit der 
Politik der katholischen Seite und ging also ebenfalls von dem seit 1618 kohärenten 
Kriege aus (Nr. 32). Die gleiche Überzeugung spricht aus dem bekannten Sonett des 
1616 geborenen Andreas Gryphius, der keine eigenen Erinnerungen an den Kriegsan
fang haben konnte, aber 1636 in den "Tränen des Vaterlandes" an die inzwischen 
achtzehnjährige Dauer des Kriegs erinnerte: "Dreymall sindt schon sechs jahr als 
vnser ströme flutt/ Von so viel leichen schwer/ sich langsam fortgedrungen" (Nr.34). 
Tradition und Erfahrung, also erlebte und vermittelte Zeitgeschichte, konvergieren in 
den dreißiger Jahren im Geschichtsbild von der "Einheit" des Krieges. Dieser Befund 
ist eindeutig. 

Das gleiche Bild entwarfen die drei wichtigen neuen Gesamtdarstellungen des Krie
ges, die zwischen 1635 und 1641 zu erscheinen begannen und in ständig erweiterter 
Neuauflage oder Fortsetzungen herauskamen. Am bekanntesten ist das seit 1635 pu-
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blizierte "Theatrum Europaeum" des Frankfurter Verlags Merian, eine reich illustrierte 
Prachtchronik im Folio-Format, die sich an potente Käufer richtete und noch heute 
den Stolz vieler Schloßbibliotheken bildee6. Kaum bekannt ist heute eine damals für 
breitere Kreise, in handlichem Format publizierte Darstellung des aus Emmerich am 
Niederrhein stammenden Humanisten Everhard Wassenberg (1610- ca. 1672), die in 
miteinander kooperierenden Verlagen in Frankfurt, Köln, Antwerpen, Amsterdam, 
Hamburg und Danzig ab 1638 zunächst lateinisch, ab 1643 auch deutsch erschien, 
viel umgearbeitet und erweitert wurde und insgesamt Bedeutendes für die Zeitge
schichte des Dreißigjährigen Kriegs leistete, seit 1640 unter dem werbe kräftigen Na
men eines "Florus Germanicus" im Buchtitel 17 • Die dritte der Darstellungen, ein zum 
Teil im Kleinstformat (in-32° = 4,7 x 9,7 cm) erschienenes Taschenbuch, kam an
onym, auch ohne Verlegerangabe, heraus. Verfasser dieser "Epitome", die mit 1617 
einsetzte, ist wahrscheinlich der aus Vorarlberg stammende Konstanzer und Augsbur
ger Stiftsherr Leonhard Pappus (1607-1677), der in habsburgischen Diensten standl8

. 

Auch dieser Grundriß ist mehrfach neu aufgelegt, erweitert und verändert worden. Ab 
1643 trat neben die in anspruchsvollem Latein verfaßte Version eine deutsche Über
setzung, die für unsere Fragestellung besondere Bedeutung hat. 

Das Theatrum Europaeum ist im strengen Sinne keine Darstellung des Dreißigjäh
rigen Kriegs; denn es will Weltgeschichts-Chronik bieten. Im Mittelpunkt der Erzäh
lung aber steht der Dreißigjährige Kriegl9

. Der Text von Band I (1635) setzt das Jahr 
1618 als Zäsur und erklärt einleitend: "Dieweil der blutige vnd langwierige Krieg / 
welcher Anno 1618. in vnserm geliebten Vatterlandt Teutscher Nation erwachsen/ .. ./ 
dessen Beschreibung den grössesten vnd vornembsten Theil gegenwärtiger vnserer 
Historien jhr zueygnet/ in dem Königreich Böhheimb erstmals seinen Anfang vnd 
Vrsprung genommen / als haben wir ... für gut angesehen ... "20. Bei Wassenbergs 
Commentarii von 1638 (Nr.36) steht die gleiche zeitgeschichtliche Aussage im Titel: 
"De Bello Inter Inuictissimos Imperatores Ferdinandos II. & III. Et eorum hostes, 
Praesertim Fredericvm Palatinum, Gabrielem Bethlenum, Daniae, Sveciae, Franciae 
Reges Gesto, Liber Singvlaris". "Der" einzige Krieg ist sein Thema, obgleich er mit 
mehr Überlegung als die anderen damaligen Zeithistoriker die einzelnen Kriegsab
schnitte, besonders bis 1630, durch Namengebung und Periodisierung hervorragend 
zu gliedern wußte2I

• Selbstverständlich zählte er die seit 1618 verflossenen Jahre2Ia
• In 

16 Dazu Bingel. 
17 Mayr-Deisinger, Wassenberg, Eberhard, in: ADB 41 (1896) 233f. weiß kaum etwas von ihm. 
Ich kenne 13 Auflagen der Beschreibung des Dreißigjährigen Kriegs durch Wassenberg. Mein 
Schüler Michael Rotthoff wird demnächst Genaueres darüber bringen. 
18 Über ihn die Vorreden von Ludwig Arndts in der Edition der Epitome von 1856 und 1858. 
19 Binge4 24. 
20 Zitiert nach dem Exemplar in 12: Hbks. E 24 (1, S. l. 
21 Im Florus unterscheidet er 22 verschiedene "bella" (= Feldzüge), die auch im Register erfaßt 
sind: "Bellum Bohemicum, sedato hoc continuatum in Imperio". Außerdem: "Bellum Brunsvi
cense Primum, Secundum, Tertium; ---Danicum; ---Francicum; ---Hollandicum; ---Italicum; --
Lusaticum; ---Mansfeldianum Primum, Secundum, Tertium; ---Magdeburgicum Primum, ---Se
cundum; ---Moravicum; ---Palatinatus et cum unitis principibus; ---Polonicum cum Sueco; --
Suecicum; ---Transsylvanicum Primum. Secundum, Tertium, Quartum". 
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der wie eine rhetorische Stilübung formulierten Widmung einer lateinischen Ausgabe 
von 1642 erinnert er die Königin von Polen, Cäcilia Renata, eine Habsburgerin, an die 
mehr als zwanzig Jahre, die ihr Haus nun schon Krieg führe (Nr.39). 

Das Bewußtsein von der überlangen Dauer des Krieges scheint sich in den vierziger 
Jahren verstärkt zu haben. 1642/3 werden in einer anonymen Flugschrift die Christen 
und besonders die führenden Militärs wegen der "nun/vber 20. Jahr werende blutige 
vnd verderbliche Kriege" zum Friedenschließen aufgerufen (Nr.40), ein "Germano
rum Populi Votum Pro Pace" (Nr.45) erinnert 1643 an ,,25 Jahre" europäischen, ins
besondere deutschen Krieges, und die anonyme, pro-habsburgische "Bibliotheca 
Gallo-Svecica" von 1645, als parodierende Bibliographie aufgemacht, hat einen eige
nen Abschnitt "Mars Svecicvs, siue, Belli quindecinnalis a Suecis in Germania gesti" 
(Nr.48). 

Die Erwähnung genauer Jahresangaben über die Kriegsdauer findet sich natürlich 
auch weiterhin bei den zeitgeschichtlichen Werken. Nicht immer wird dabei mit ei
nem Temporaladjektiv ein Kriegsname gebildet, und keineswegs wird immer der An
fang auf 1618 fixiert, aber die Anspielung auf die mit Jahreszahlen auszudrückende 
Kohärenz des historisch-politischen Geschehens fehlt selten. Am extremsten verfuhr 
Schönwetter in Frankfurt, wenn er 1644 in den drei Foliobänden einer deutschspra
chigen illustrierten Prachtchronik (Nr.46) eine "Beschreibung/ aller gedenckwürdigen 
Historien/ Geschichten/ vnd Händel/ welche sich in [dem] Zeit[abschnitt von] 126. 
Jahren" zugetragen hätten, ankündigte. Die merkwürdige Zeitspanne der 126 Jahre er
gab sich aus dem Anfangsjahr, mit dem die Erzählung einsetzt: 1517. Schon in der 
zweibändigen Ausgabe des gleichen Werks von 1641 (Nr. 38) war das begründet wor
den: nicht mit der Bildung der Union, sondern mit dem Anfang der Reformation 
müsse man beginnen, wenn man "eine kurtze jedoch warhaffte Historiam von dem 
noch wehrenden Teutschen Europeischen Krieg zu beschreiben/ vnd dessen Vrsa
chen vnd Fortpflantzung/ auch darauß erfolgtes Mißtrawen" behandeln wolle. Das 
ebenfalls deutschsprachige Theatrum Europaeum, dessen Band IV 1643 ausgeliefert 
worden war (Nr.43), beschränkte sich dagegen streng auf die dort behandelten Jahre 
1638-164Y2, während die lateinische Epitome des Pappus, die stets den ganzen Krieg 
zu schildern hatte, immer beim Anfang 1617 verblieb und dies auch im Titel zum 
Ausdruck brachte: zuerst 1617-1641 (Nr.37), danach 1617-1643 (Nr.41). 

Es gab aber auch einen auf deutschsprachige Ausgaben derartig kurzer, relativ preis
werter Darstellungen angewiesenen Kundenkreis. Wassenbergs Frankfurter Verleger 

21a So auch später Heinrich Voigt, Newer ... Post-Reuter Oder ... Bedencken: von dem fernern 
vermuthlichen Zustande des jetzigen noch immerwährenden Bluttrieffenden Kriegs-Wesens/Mit 
wiederholung des verlauffs von Anno 1618 biß 1643. Gerichtet Auff daß 1644. 1645. 1646. vnd 
1647. Jahr ... (vgl. Bircher, Politica 2, Nr. A 3437). 
22 In der Vorrede an den Leser, Frankfurt/Main 1643 III 4/14, enthält dieser Band einen Ver
gleich zwischen den deutschen und den englischen Verhältnissen: "Insonderheit seyn wir in der 
Historie von Engelland/ die letzern zwey Jahr/ darumb weitläufftiger herauß gegangen/ weil sel
biger/ wie auch der Irrländischen/ beyde innerliche Kriege/ mit den Teutschen eine gleichför
mige gestalt haben/ vnd auff gleichförmiges Ende/ nicht ohne sein gerechtes Poenitere, hinauß 
lauffen werden". 
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hat das in einer Vorrede von 1643 deutlich ausgeführt (Nr.44): er habe es für "gut vnd 
nützlich zu seyn erachtet/ dem gemeinen Mann/ der lateinische Sprachen vnerfahren/ 
vnnd welchem grosse kostbare Volumina vnd Bücher so vom Krieg handeln/ zu kauf
fen allzuschwer fallen thut/ zum nutz vnd seinem besten/ in dieses breuchliche For
mat23

/ vnnd hochteutsche Sprach zu transferieren". Die gleichen Erwägungen über 
Absatzchancen dürfte der Verleger des Pappus angestellt haben; denn er brachte die 
Epitome 1643 (Nr.42), 1644 (Nr.47) und 1645 (Nr.50) als "Historia Teutscher Hän
del" resp. "Krieges" auf den Markt. Auch bei diesem, wenig humanistisch gebildeten 
Käuferkreis mochte die Anspielung auf die Zeit der Kriegsdauer werbetechnischen 
Nutzen versprechen. Jedenfalls konfrontiert die Verleger-Vorrede von 1643 den knap
pen Text des Buches mit der "vnermeßliche[n] Menge der Teutschen innerhalb 25. 
Jahren/ fürgeloffenen Händel", verändert das 1644 in "innerhalb 26. Jahren", springt 
aber 1645 (Nr. 50) plötzlich auf "innerhalb 29. Jahren". Der Grund für diese merkwür
dige Arithmetik ergibt sich aus dem Titel, den wir bereits früher erwähnt hatten. Er 
lautet: "Historia Teutsches Krieges Daß ist: Kurtze vnd Summarische Beschreibung 
dieses Teutschen/noch werenden/ vnd in die Dretssig Jahr sich erstreckenden24 Kriegs
wesens/ Worinnen angeführt werden/ alle Krieges-Händel ... vom Jahr Christi 1617. 
biß in dieses 1645. Jahr ... ". Dies ist der früheste, mir bekannte, Beleg für den Termi
nus "Dreißigjähriger Krieg". Die ,,29" Jahre der Vorrede ergeben sich, indem 1617 
und 1645 (wie seinerzeit bei Lundorps "bellum sexcennale" von 1622) als volle Jahre 
gerechnet werden; und aus diesen ,,29" wurde im Buchtitel, also für die Werbung, ein 
"in die dreißig Jahr" sich erstreckender Zeitraum. Humanistisch-rhetorische Tradition 
und Werbetechnik treffen sich in dem Namen "Dreißigjähriger Krieg", einem Begriff, 
der für etwas Ungeheuerliches steht. 

* 

Die Ausbreitung und Durchsetzung dieses Terminus ist während der Westfälischen 
Friedensverhandlungen erfolgt; im Augenblick der Unterzeichnung der Verträge muß 
er. allgemein präsent gewesen sein. Die Vertrags texte jedoch sind davon unberührt ge
blieben. Es findet sich weder im Frieden von Osnabrück noch im Frieden von Mün
ster eine konkrete Jahres- oder Zeitangabe über die Dauer des Krieges, der nunmehr 
beigelegt wird25

• Einmal wird zwar von einem "praesens bellum" gesprochen (I PO V 
§ 13), und an einer anderen Stelle sind die "motus Bohemiae Germaniaeve" erwähnt 
(IPO III § 1). Aber die Präambeln umschreiben mit der Formel "dissidia motusque ci
viles, a multis annis orta in imperio Romano" die Zeit vor 1630 und beziehen sich auf 
den Krieg mit Schweden und mit Frankreich unter Verwendung der Formulierung 

"diuturnum bellum". 
Das Fehlen einer konkreten Zeitangabe über den Beginn des Dreißigjährigen Krie

ges in den Friedensschlüssen von 1648 ist jedoch gewissermaßen Zufall der Redak
tionstechnik; denn im kaiserlichen Entwurf für das Instrurnenturn Pacis Monaste-

23 Ca. 14,4 X 18,8 cm. 
24 Auszeichnung von mir. 
25 Zum folgenden Repgen, Seit wann 59,63. 
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riense war 1646 eine Jahreszahl für den Krieg innerhalb des Reiches genannt worden: 
ob natum ... abhinc circiter annis viginti sex civile et internum bellum" (Nr.59l6

. 

Demnach hätte der Reichsbürgerkrieg 1620 begonnen; die militärischen Auseinan
dersetzungen der Kaiser Matthias' und Ferdinands H. mit den revoltierenden Ständen 
in Böhmen und Niederösterreich (1618), ausgedehnt 1619 auf Mähren und Oberun
garn, waren damit ausgeklammert. Die Gründe dafür sind, soweit ich sehe, nicht ak
tenkundig gemacht worden27

• Da aber schließlich auch für die Präambel in Münster 
das Osnabrücker Konzept übernommen worden ist, das schon 1646 von "multis an
nis" (ohne genauere Präzisierung) sprach, enthalten die Verträge nur die erwähnten 
unbestimmten Zeitangaben über die Kriegsdauer. 

Daraus zu schließen, daß die Zeitgenossen am Ende des Dreißigjährigen Krieges 
die genauere Zahl der Kriegsjahre nicht mehr hätten zählen mögen, wäre falsch. Die 
Dauer des militärischen Konflikts, den 1645 der Kaiser und der Kurfürst von Trier 
vertragsrechtlich als "bellum hoc Germanicum" bezeichneten (Nr. 51) und der von ei
ner pro-spanischen Flugschrift 1646 der "noch wahrende Theutsche Eropoeische 
Krieg" genannt wurde (Nr.55), bestimmte der Humanist Johann Peter Lotichius 
(1598-1669) im August 1645 präzise mit "integri 28 anni" (Nr. 53). Diese Formel steht 
in der Widmung der von ihm für Merian in Frankfurt bearbeiteten lateinischen Aus
gabe des repräsentativen Theatrum Europaeum, mit 52 Karten und 66 Porträts - alles 
von hoher Qualität. Nicht anders rechnet eine anonyme protestanten- und böhmen
freundliche Flugschrift 1647 mit dem Titel: "Consideratio Causarum Hvivs Belli, 
Quod Anno Domini 1618 in Bohemia, velut incendium horrendum exortum, et in 
hunc usque diem in Imperio Christiano gliscens" (Nr.60). Wassenbergs Florus Ger
manicus setzt im Titel der niederländischen Übersetzung (Nr.61) zwar - wie Schön
wetters Theatrvm von 1641 und 1644 - mit 1517 ein, während die deutsche Ausgabe, 
die gleichzeitig in Amsterdam, Danzig und Frankfurt erschien, sie hieß: "Der Erne
werte Teutsche Florus" (Nr.62), auf Jahresangaben im Titel verzichtete und werbe
technisch auf die inzwischen erfolgten Verbesserungen und Zusätze abstellte. In Was
senbergs Commentarii der Frankfurter Ausgabe von 164828 (Nr.65) hingegen nennt 
der Titel die Jahreszahlen 1618 und 1648 mit Bezug auf das "bellum" der Kaiser Fer
dinand H. und Ferdinand IH. gegen Pfalzgraf Friedrich V., gegen Gabriel Bethlen, die 
Könige von Dänemark, Schweden und Frankreich sowie gegen Georg Rak6czi. In ei
ner Einleitung zum Böhmischen Krieg wird dort ganz deutlich gesagt (p.14): "bellum 
hoc, sex prope lustra, in patrio solo gliscere". Der dreißigjährige Krieg war, als dies ge
schrieben wurde, noch keineswegs zu Ende; aber daß "der" Krieg schon dreißig Jahre 

26 Der gleiche Text blieb im Instrumentum Trauttmansdorffianum 1647 stehen (vgl. Nr. 63). Für 
den "sechsundzwanzigjährigen" Krieg in der "Bibliotheca Gallo-Svecica" vgl. Nr. 48. 
27 Der Hinweis auf Hobbes' obiter dictum bei Repgen, Seit wann 63 ist kaum eine ausreichende 
Erklärung für Volmars Verfahren. Ich vermute, daß auf diese Weise die böhmischen Dinge, die ja 
auch in der Amnestie, im Religionsrecht usw. von der Regelung durch den Friedensvertrag fern
gehalten wurden, ausgeschieden sein sollten: mit 1620, dem militärischen Eingreifen des Pfäl
zers, begannen die Kriegszüge, deren Folgen der Westfälische Friede tatsächlich regelte. Insofern 
war es vernünftig, mit 1620 zu "beginnen". 
28 Die erheblichen Textänderungen in dieser Ausgabe gehen kaum auf Wassenberg zurück. 
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lang dauere, wußte man. Band V des Theatrum Europaeum (Nr.64), der von Lotichius 
besorgt wurde und dessen Widmung vorn 6. September 1647 stammt, hatte eine ähn
liche Formulierung: 1618 seien "brennende Kohlen ... in ein brennende Kriegs
Flamm außgebreitet [worden]. Welche ... Funcken nun in so viel Jahr lang ... geflo
gen/ und in ein ... ohn unterlaß continuirlichen Kriege/ nach dem andern häuffig aus
geschlagen ... ", heißt es an der einen Stelle; und an einer anderen Stelle spricht Loti
chius von den "gantzer dreyssig Jahren hero/ währende/ hefftige/ blutige vnd continu
irliche Kriege"29. Wenn 1648 Diplomaten und Fürsten von einern "dreißigjährigen 
Krieg" sprachen, bedienten sie sich also der gleichen Vokabel, die in der politischen 
und zeitgeschichtlichen Literatur und in der Buchhandelswerbung für diese gängig 
war. 

Im Fürstenrat zu Osnabrück erinnerte der Bamberger Deputierte am 6. Mai 1648 
an den "fast uf die 30 iahr sich erstreckenden krieg" (Nr.67) und benutzte damit die 
gleiche Formel wie der Historia-Titel 1645 (Nr.50). In der gleichen Sitzung hatte der 
Salzburger Vertreter sich auf die Belastungen "dieser nunmehr fast dreißigjährigen 
kriegen" bezogen (Nr.66). Einen Monat später finden wir den gleichen Sprachge
brauch im Städterat zu Osnabrück. Am 16. Juni erklärte sich der Nürnberger Vertreter 
gegen eine Verlegung der Beratungen nach Münster, weil die Erledigung der deut
schen Fragen wichtiger sei als die Behandlung der französischen Probleme, zumal "das 
arme Teutschland den kriegsschwall bereits 30 gantzer jahr auff dem halß gehabt und 
das blutige theatrum belli gewesen, auff welchem viel greuliche tragoedien diese zeitt 
über gespielet worden, Franckhreich hingegen seine pferdt an frembdem zaum gebun
den und das spiel von fernern angesehen habe" (Nr.68). Wenig später, am 23. Juni, 
ging eine wörtliche Anspielung auf den "dreißigjährigen" Krieg sogar in das Städte
rats-Conclusum ein, das sich gegen eine reichs ständische Umlage für die Übernahme 
der Abdankungskosten der kaiserlichen und bayerischen Truppen wendete (Nr.69), 
"in hoffnung, Ihre Kayserliche Mayestätt werden, der stände ohne das obhabenden 
und fast ohnerträglichen last noch ferners zu verschwären, nicht gesinnet sein, son
dern vielmehr allergnädigst consideriren und behertzigen, was die stände des Reichs 
nun von 30 jahren hero außgestanden, erlitten und verschoßen". Und wenige Wochen 
vor der Unterzeichnung der Verträge, am 6. Oktober, gratuliert der Mainzer Kurfürst 
dem neuen schwedischen Generalissimus zu seiner Kommandoübernahme, empfiehlt 
ihm die mainzischen und würzburgischen Lande und Leute und gibt dem Wunsche 
Ausdruck, daß unter Karl Gustavs "waffenconduicte die nuhmer in die 30 jaar blut
triefende krigsflammen in Teutschland gedempft" werden (Nr.70). 

Schon ehe der Friedensvertrag unterzeichnet ist, gehört "der" Dreißigjährige Krieg 
also zur Verkehrssprache der Politik und der politischen Diskussion. Dies erklärt, 
warum die historisch-politische Vokabel "Dreißigjähriger Krieg" so schnell nach dem 
24. Oktober 1648 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amsterdam, London, 
Stockholm und Venedig nachweisbar ist. 

29 Das erste Zitat nach der bei Binge4 57, benutzten dritten Auflage von 1707; Exemplar in 12: 
Res. 2° Eur. 3 (5,1.2. 
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Die früheste datierbare Nachricht, die ich kenne, ist die erwähnte Zeitungsnotiz 
von Anfang November 1,648 aus Hamburg (Nr.72), welche für einen ,,Auszzug" ge
nannten Geschichtskalender "Von dem Dreißig-Jährigen Deutschen Kriege" annon
ciert. Es handelt sich dabei um eine kleine Flugschrift von 19 Seiten im Zeitungsfor
mat (Nr. 73). Darin sind in chronologischer Folge die markantesten Ereignisse des so
eben beendeten Krieges festgehalten, vom Prager Fenstersturz bis zum Westfälischen 
Frieden. Die einzelnen Informationen umfassen gelegentlich nur eine, zuweilen auch 
fünf und mehr Zeilen, eingeleitet stets durch das Tages- und Monatsdatum, die typo
graphisch etwas herausgerückt sind. Hauptereignisse, von denen dieser ,,Auszzug" be
richtet, sind die Schlachten, Gefechte, Belagerungen usw., also die militärischen Ope
rationen. Dabei ist oft die Zahl derTodesopfer für eine oder beide Seiten angegeben. 
Zum Schluß ist auS diesen Zahlen eine Gesamtsumme von 325000 Toten saldiert. 
Auf diese Rechnung macht die Werbung im Titel eigens aufmerksam. Ebenso weist 
sie auf ein theologisches Interpretationsmodell hin, indem sie an den Kometen von 
Ende 1618 erinnert: "Eben als wann Gott durch den 1618. erschrecklich leuchtenden 
Cometen/ welcher Dreißig Tage über Europen gesehen worden/ einen Dreißig-Jähri
gen Krieg verkündiget hätte". 

Bei diesem Geschichtskalender handelt es sich natürlich um eine nur trübe Quelle 
hinsichtlich der in ihr berichteten Ereignisse. Aber sie ist eine hervorragende Quelle 
für das unmittelbar nach dem Friedensschluß journalistisch vermittelte Geschichts
bild. Danach wurde gerade in diesem Augenblick gefragt, wie schnell entstandene 
Nachdrucke, von denen ich zwei kenne, beweisen30. Und das Käuferinteresse war da
mit noch lange nicht befriedigt. Eine offenbar nordwestdeutsche Neubearbeitung er
schien 1649 mit dem Titel "Summarischer Auszzug" (Nr. 80), vermutlich gleichzeitig, 
in Augsburg, ein ähnliches Schriftchen, "Operation Vnd Würckung/ deß Anno 1618. 
Erschinen Comet-Sterns" betitelt (Nr.78), das ein "Verzeichnuß aller Denckwürdigen 
Schlachten/ Scharmützel vnd rencontri; So sich von Anno 1618. biß Anno 1648. vnd 
also jnnerhalb 30. Jahren/ in dem Römischen Reich Teutscher Nation zugetragen ha
ben" verspricht und noch mehr faktische Fehler enthält als der ,,Auszzug". In das glei
che literarische Genre gehört auch eine in Hamburg erschienene, vermutlich von 
Georg Greflinger (ca. 1620 - ca. 1677)31 verfaßte "Kurtze Erzehlung Aller Denkwür
digsten Sachen ... von 1618. biß 1649 .. .'<32, die auf 800000 direkt durch Kampfhand
lungen Getötete kommt. 

Zumindest in West- und Südwestdeutschland muß dann 1650 mit der Neuauflage 
des ,,Auszzugs", nunmehr unter dem Titel "Summarische Chronick" (Nr. 85), ein gutes 
Geschäft zu machen gewesen sein. Diese Chronik ist nämlich sowohl in Straßburg wie 
(teilweise unter Verwendung dieses Drucks) in Köln mehrfach neu gedruckt wor-

30 In 12: Res. 4° Eur. 366(20 [10 Blatt] und 366(20m [12 Blatt]. 
31 Die neuere Literatur für ihn bei Ehrte (1983). 
32 [Greflinger], Kurtze Erzehlung (1649). 
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den33
. Sie bleibt wieder bei 325 000 direkten Kriegsopfern und ist für uns insofern von 

besonderem Interesse, ~ls sie im Titel das Temporaladjektiv dreißigjährig noch über
bietet, indem von einer "Ein vnd Dreissig-Jährigen ... Kriegs- vnd Friedens-Hand
lung" gesprochen wird (Nr.85). Maßgebend ist offenkundig das Aktualitätsbedürfnis; 
denn die einzige Nachricht und Information, die in der "Summarischen Chronick" 
über den Westfälischen Frieden hinausführt, ist die Besetzung der Stadt Lüttich durch 
kurkölnische Truppen am 31. August 1649. Daneben ist 1650 aber auch ein "Kurtze 
Chronica" genannter Geschichtskalender publiziert worden (Nr.84), der sich auf die 
Kriegsjahre 1618-1648 beschränkt, den "dreyssigjährigen Teutschen Krieg" im Titel 
nennt, von 330000 direkten Kriegstoten spricht und einen Hinweis auf die größere 
Zahl der Opfer der indirekten Kriegsfolgen enthält: "NB. Es ist zumercken/ das durch 
den Hunger/ Pestilentz vnd andere schädliche gifftige Kranckheiten so der Krieg mit 
sich bringt/ in diesen dreyssigjährigen Krieg/ sind gestorben vnd elendlich verdorben/ 
so auff das wenigste Fünffmal/ hundert tausend/ ohn die erschlagenen" - ein nicht in 
der Größenordnung, aber in der Blickrichtung ganz zutreffender Hinweis; denn nicht 
die Kampfhandlungen, sondern die Epidemien und der Hunger haben die Bevölke
rung des Reichs im Dreißigjährigen Krieg dezimiert. 

Wie sehr diese publizistischen Produkte dem Informationsbedürfnis des Lesepubli
kums entgegenkamen, das zeigen auch die sofort erschienenen Übersetzungen in an
dere Sprachen: zwei niederländische noch 1648 (Nr.74 und 75), eine schwedische 
1649 (Nr.81), und dazu gehört auch die englische Artikelserie, die ab 8./18. Februar in 
der Londoner Zeitung "The Moderate Intelligencer" erschien und einen Abriß, eine 
"Epitome of the 30 years war of Germany" (Nr.83) versprach; sie ist eine Bearbeitung 
oder Übersetzung dieser Chroniken. Da all diese Ausgaben im Titel den Terminus 
"Dreißigjähriger Krieg" verwenden, verbreiten sie ihn zugleich in die Generalstaaten, 
nach England und nach Schweden34

• 

33 Von der Straßburger Ausgabe bei Peter Aubry besitzt die BSB München: 1) 4 Diss. 1143 (8 = 
4° Eur. 64a

; 2) Res. 4° Eur. 366 (18. Von den Kölner Ausgaben, bei Andreas Bingen: 1) 4° J. 
publ. g. 329m (11 und 4° Eur. 64 [= UB Tübingen: Fo. XII. a 371 4°]: vgl. Nr. 85; 2) Res. 4° Eur. 
366 (19. 
Das Verhältnis der verschiedenen Ausgaben des ,,Auszugs" und der "Chronik" wäre noch ge
nauer zu untersuchen, auch deren Verhältnis zu Band IV der "Historie des dreyßigjährigen Krie
ges" von Bougeantin der Übersetzung durch Rambach (Halle, Gebauer 1760), Vorrede S. 37-62: 
"Chronologisches Verzeichniß der im dreyßigjährigen Kriege vorgefallenen wichtigen Begeben
heiten". 
34 Wann der Terminus zuerst in Spanien und in Frankreich auftaucht, wäre noch zu überprüfen. 
- Der Schäßburger Stadtschreiber in Siebenbürgen verzeichnete in seiner Chronik (Dedikation: 
1650 XII 23) zu 1621: Viel Regen, Sturm und Pest in Ungarn und Siebenbürgen, "vndt werden 
ihn diesen Jahr zu Prag 27 Ewangelische vndt calvinische Herren von der Päbstischen Liga [!]ju
stificiret vndt zu den Fenstern herauss gestürtzet[!], dadurch künfftig die Danische vndt Schwe
dische Kriege so ihn die 40 [!]Jahrgewehret, entstanden" (Kraus, Siebenbürgische Chronik 67). 
Vorher, zu 1618, hatte er festgehalten: "Dieser Comet ... haben vnzehlige plagen, vndt Vnglück 
verursachet wie mir künfftig hören werden. Ihn diesem Jahr seien die Jesuiten auss Böhmen ver
trieben worden vndt die entpörung wider Matthiam den Römischen Keysser vortgesetzet, dan
nen her vnzehlige Krieg entstanden" (ebd., 55). 
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Am intensivsten ist dieser Wortgebrauch natürlich in Deutschland nachzuweisen. 
Vielleicht noch gleichzeitig mit der ersten Publikation des ,,Auszzugs" oder schon frü
her begegnet uns die Vokabel in einer auf den Friedensschluß von 1648 geschlagenen 
Schaumünze (Nr.71)35. Ein zuerst wohl im November/Dezember 1648 erschienenes 
illustriertes Flugblatt mit einem Gedicht "Friedens-Freude. 11 Krieges-Leid", das den 
Westfälischen Frieden begrüßt (Nr.79), hat in dem Teil, der dem Frieden gewidmet 
ist, einen Vers mit der Formulierung "dreymal zehen Jahr"35a; und der welfische Her
zog Christian Ludwig aus Celle meint in seinem Glückwunsch an den Kaiser zur Un
terzeichnung der Friedensverträge: es "bedarff keines weitleuffigen anführens, waß für 

35 Für die Schaumünze zum Jahreswechsel 1648/49 vgl. oben S. 66 Anm. 9. 
35a Sicherlich in das Jahr 1648/9 zu rücken ist auch das undatierte Flugblatt "Froh begrüßte Frie
denstaube ... " (Text: Ditfurth-Bartsch, Volkslieder Nr. 121 S. 302); in dessen Strophe 2 heißt es: 
,,0 was ist von Kriegeshanden I Tod und Elend dreißig Jahr 1 Angethan den deutschen Landen, 
/. .. ". Eine ähnliche Aussage im Flugblatt ,,Augspurgischer Frieden-Wagen" des Kupferstechers 
Wolfgang Kilian (Nachdruck : Jesse, Friedensgemälde 20 f.). Es beginnt: "Es seind nun dreyssig 
Jahr daß wir geplagte Teutschen I Die wolverdiente Straff der harten Krieges-Peutschen I Erfahren 
vnd gesehn/ .. . ". Hingegen enthält das bei Coupe, Broadsheet I S. 131 benutzte Flugblatt des Mar
tin Zimmermann aus Augsburg ("Triumphwagen 1 Welcher Ihrer Kays: Mayest: ... durch den so 
viel vnnd lange Jahr hero gewünschten ... Frieden 1 dieses 1648. Jahrs den 24. October/ .. . Zu 
Münster vnd Oßnabrugg ... zugerichtet worden") weder in der Illustration noch im erläuternden' 
Gedicht eine ausdrückliche Anspielung auf die 30 Kriegsjahre. (Ich benutzte das Exemplar in: 
Staatsbibliothek Berlinl Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung. Signatur: Ya 
8140m). - Die an den Kaiser gerichtete Widmung des Johann Klaj, "Geburtstag Deß Friedensl 
... ", Nürnberg: Wolfgang Endter 1650 (Text: ders., Friedensdichtungen S. [97-182]) beginnt [So 
101]: "Kein Etna hat also gehitzet und gebrant I als von der Kriegesglut des edle Teutsche Land I 
nun in die dreissig Jahr; ... ". Dieses Stück enthält noch mehrfache Bezüge auf den "dreißigjähri
gen" Krieg; vgl. S. [11 0]: "T eutschland/T eutschland die betrübte ... schlummert unter Blätter
schatten. I Sie [= Deutschland] träumt in dem süssen Schlaffeniihr Heil sey nun nimmer fernl 
Iweil nun dreissig Jahr verwichenl seid der Weck- und Schreckestern I an der blauen Burg ward 
funden/lBesengleich vom Reis gebunden"; S. [129]: ,,Ach haben wir nicht auch im finstern Krie
geskasten I gesessen dreissig Jahr 1 da dann ohn alles Rasten I die wilde Kriegesflut geschlagen un
ser Schiff/I ... "; S. [145]: "Lasst euch nicht schrecklich seyn die jauchzenden Trompeten Ildeß 
Volckes Jubeltonl den Ruff der Lustclareten 1 I ihr Nymphen dieses Orts. Nach dreymal zehen 
Jahrn I fliesst eines [= ein Jahr] sonder Blut/. .. ". Ebenfalls mehrfacher Bezug in dem erst später 
erschienenen ersten Teil dieser Dichtung, "Irenel das ist 1 Vollständige Außbildung deß zu 
Nürnberg geschlossenen Friedens 1650 ... " (Text: ebd., S. [1-96]); vgl. S. [10]f.: "Seit man Krie
gen hat getrieben 11 ... sind nur auf der Wahlstatt blieben I hundert tausend tausend Mann.1 Was 
für Mord hat man erfahren I in den dreymal zehen Jahren?1 Wieviel tausend sind verloren I ... "; S. 
[20]f.: "Nachtigal: Sie singet/hört ... 11 WindlWinter/Reif/FrostNnlust sind gefallen Ilin dem wir 
hier/ldir/Erdenzier/lein Friedens-Lied zu Lobe lassen schallen. I Das Teutsche Land darf sich 
nicht mehr befahren 11 das Kriegen ist zernichtl 1 diß ist der Tag nach dreymal zehen Jahren 11 
willkommen schönes Liecht! I ... "; S. [22]: "Es gieng das Würgen fort bey dreymal zehen Jahren 1 
Idaß Charon nicht genug hat können überfahren 1 das abgelebte Volck/ ... ". Erinnerungen an die 
Kriegsdauer finden sich auch sonst in der Dichtung; vgl. etwa Johann Rist, "Das Friedejauch
tzende Teutschland", Nürnberg: Wolfgang jr. und Johann Andreas Endter 1653, S. 8: "Teutsch
landl ach ja 1 T eutschland ... ist nun mehr auff den Grund ... verheeret ... Der grimmige Mars 
oder der verfluchte Krieg ist die allerschrecklichste Straffe und abscheulichste Plage 1 mit wel
cher GOtt die übermachte Boßheit und unzehlige Sünden deß unbußfertigen Teutschlandes 
nunmehr gantzer dreissig Jahre hat heimgesuchetl ... " (hier zitiert nach Schö'ne, Barock, S. 706, 
12-18). 



78 Konrad Repgen 

überaus schwere trübseelige zeiten die negsten hinterlegte dreyßig jhar im Heyligen 
Römischen Reich denen benachbarten königreichen, fürstenthumen und landen em
porgangen" (Nr.76) - was der Kaiserhof Anfang 1649 zustimmend kommentiert; er 
spricht dabei von dem "so lang gewehrten trübseeligen dreissig jährigen krieg" 
(Nr.82). 

Es kann daher für einen Leser der neu in Köln erscheinenden Zeitgeschichte ab 
1618, die von dem Stiftsherrn Adolph Brachelius36 verfaßt wurde, kaum eine Überra
schung bedeutet haben, daß diese Darstellung mit dem Satz beginnt: "Bellum atrox et 
multiplex, quod triginta per annos ... in Imperio Germanico ... gestum est" (Nr.86). 
Nahezu selbstverständlich erscheint es uns, daß in der Widmung des Bandes II der la
teinischen Bearbeitung des Theatrum Europaeum durch Lotichius (Nr.87), der bis 
1643 reicht, auf die "triginta et amplius anni" des Krieges hingewiesen wird. Der Ter
minus "Dreißigjähriger Krieg" war so geläufig, daß die Leipziger Friedensfeier der 
Universität in Gegenwart des Kurfürsten mit einer akademischen Ansprache "De 
Bello Tricennali Germanico" begangen wurde (Nr.88). Fast gleichzeitig bediente der 
venezianische Friedensvermittler von Münster sich des gleichen Sprachgebrauchs in 
seiner Finalrelation an den Senat (Nr.89). 1651 kommt ein sächsischer Orientalist in 
der Widmungsepistel der Edition eines persischen Dichters auf die "Germania nostra, 
cruentissimo triginta anno rum bello exhausta", zu sprechen (Nr. 90), und 1653 bemüht 
Lotichius in einem Panegyricus auf das Haus Österreich und seine Leistungen, der 
dem jungen Ferdinand IV. gewidmet ist, natürlich immer wieder den Begriff "triginta 
annorum bellum" (Nr.91). Nicht anders der Lothringer Parival (1605-1669), der 1653 
in Leiden einen Grundriß der europäischen Geschichte des 17.Jahrhunderts publi
ziert, des "siede de fer" (Nr.92)37. Für ihn ist der Krieg, der 1618 begonnen hatte, "la 
plus sanglante et longue guerre qui fut jamais entre les Chrestiens", schlimmer als 
Hunnensturm und Völkerwanderung (p. 114), und er kennt auch den zeitgeschichtli
chen Spezialbegriff: "guerre ... plus de trente ans" (p. 386 s.). Als Pappus 1654 seine 
Epitome, nun bis 1648 fortgeführt, erneut herausbrachte, leitete er das Jahr 1648 mit 
der Passage ein: "Tricennalis Germanici belli (quantum humanae aetatis intertrimen
tum!) finem hic in exitu annus dabit" (Nr.93, p. 337), und nicht anders steht es in der 
Neuauflage von 1655 (Nr.94). 1657 wurde sogar ein lange Zeit ganz in Vergessenheit 
geratenes Epos "Der Deutschen Dreyßig-Jähriger Krieg" in 5030 Alexandrinern, aus 
der Feder des Hamburger Zeitungsmannes Greflinger, publiziert (Nr.95). Wenn sich 
der bayerische Kurfürst seinen Ständen gegenüber 1659 auf den "dreissig Jerigen 
Krieg" berief (Nr.96), dann benutzte er einen Wortschatz, der jedem politisch Gebil
deten vertraut war. 

Für die Zeit nach 1660, als immer mehr Menschen heranwuchsen, die an den 
Dreißigjährigen Krieg nur noch geringe oder keine persönlichen Erinnerungen hat
ten, habe ich weniger Belege herangezogen. Sie sollen nur deutlich machen, daß unser 

36 Für ihn vgl. Roos. 
37 Dazu vgl. Kühlmann, 23-31. 
38 Nordischer Mercurius 1673 S. 493 f. Prof. Eiger Blühm/Bremen danke ich für freundlichen 
Hinweis. 



Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges - Exkurs 79 

Terminus nicht in Vergessenheit geraten ist. Man bediente sich seiner in kunstreicher 
lateinischer Dichtung 1665 (Nr.97), in gelehrten Weltchroniken zum Schulgebrauch 
für Protestanten (1668 und 1695: Nr. 98 und 107) und Katholiken (1677: Nr.104) wie 
in anspruchsloseren, deutschsprachigen Darstellungen der europäischen Zeitge
schichte seit 1617 (Nr.100: 1669). Aber nicht nur der Terminus blieb lebendig, son
dern auch die mit ihm verbundenen Gefühle. Als 1673 Turennes Truppen um 
Aschaffenburg, die Kaiserlichen bei Eger und die Kurbayern in der Oberpfalz aufmar
schierten, berichtete Greflingers "Nordischer Mercurius" in Hamburg unter dem Da
tum des 16. August aus Franken: "Es ist ein allgemeines Schrecken bey allen disen 
Leuten/ als etwan 1634. und 35. in dem vorigen Deutschen Krige gewesen ist"38. 
Wenngleich hier der Terminus "Dreißigjähriger" Krieg nicht benutzt wird, ist die Sa
che doch eindeutig genug: in Erinnerung an das Frühere bedeutet der Anmarsch von 
Armeen für die Menschen Panik, auch wenn sie nicht zu den Gebildeten und Gelehr
ten zählen. 

In dieser Schicht aber gehörte auch weiterhin die Bekanntschaft mit dem Begriff 
"Dreißigjähriger Krieg" zum normalen Vokabular. Wir finden ihn bei Leibniz (Nr.99 
und 103) ebenso benutzt wie bei Pufendorf (Nr.106). Und er begegnet uns auch bei 
Heiss von Rogenheim, dessen Buch über das Reich (zuerst 1684) ein halbes Jahrhun
dert hindurch dem französischen Publikum grundlegende Kenntnisse über das östli
che Nachbarland, seine Verfassung und seine Geschichte, vermittelte (Nr.105). 



Anhang 2: 

Die Widmungsrhetorik des Johann Peter Lotichius 

2a: Lotichius, Rerum germanicarum I (1646) 

- Widmung: an Kaiser Ferdinand III., 1645 VIII 1 
- Widmung: an die sechs Kurfürsten Mainz, Trier, Köln, Bayern, Sachsen, Bran-

denburg, 1645 VIII 6 
Plutarch und andere lehrten, daß einstmals gemeinsame Altäre für Herkules und 

die Musen bestanden hätten, also Taten und Beschreiben von Taten verbunden wor
den seien. Tun sei wichtiger als Beschreiben von Tun, aber: was wären Achilles ohne 
Homer, Alexander ohne Curtius Rufus, Diodorus Siculus, Plutarch und andere, 
Aeneas ohne Vergil. "Vt eo pacto multum referat, quem quisque sive Rex, sive heros, 
virtutum suarum praedicatorem nactus fuerit. De historiae alias, et annalium, sive 
praestantia, sive utilitate, multi multa, ad taedium usque, et cramben, quod aiunt, bis 
coctam, in praefationibus suis inculcant. De illis, arbitror, eo usque esse decantatissi
mum, ut ego quidem honesto abuti ocio videri queam, sicubi quandam velut exegesin, 
et illud gladiatorum io Repete, subinferre aggrediar. Interim, non possum tarnen, quin 
aliquid etiam in rem praesentem adiiciam. Si enim non essent, qui fortia, qui memo
randa, immo iniqua etiam, et pudenda, facerent, profecto ne quidem scriptoribus opus 
esset, qui talia in litteras, atque annales, referrent. Vsque adeo vero, inquam, rebus ma
ximis, exemplis amplissimis, corollariis utilissimis, pugnis gravissimis, victoriis lucu
lentissimis, cladibus atrocissimis, redundant haec nostra Historia, ut parem facile inve
niat nullam. Quotusquisque non exhorrescit tot populorum motus, tot Gentium rebel
liones, tot Regnorum mutationes, tot Principatuum eversiones, tot Magnatum, praeci
pue consanguineorum, collisiones? Quis, inquam, nescius est, tot foedera coiisse, tot 
Reges, tot Duces, tot Respublicas, in verba iurasse, tot societates, partim natas, partim 
omnino interruptas, fractasque, esse? Superiora nempe tempora notarunt sibi gravissi
mum Caroli V. Imp. cum Electore Saxoniae, Hessiae Landgravio, caeterisque Prote
stantibus, bellum, initiis parvum, incrementis vehemens, exodio recrudescens, et rur
sus in se collapsum. At (pace superioris aevi loquor!) quid, te rogo, et quantulum illud 
est, Bellum, inquam, sicubi huic ceu universali illi Imperij totius, immo Europae, tu
multui, et Plus Quam Bello (prout de illis Pompeij, et Caesaris, olim tumultibus, sine 
dubio etiam his illis istis motibus longe inferioribus, ingerit Florus) immo communi 
veluti cataclysmo comparetur? Illic unicus Imperator, unicus Elector, duo, vel tres, 
Principes, cum Civitatibus aliquot, erant in partibus. Hic ecce! tres ordine Imperatores, 
quinque, Vel sex, Reges, Electores Imperij omnes, tot Rom. Ecclesiae Cardinales, Im
perij Archiepiscopi, Episcopi, Duces, Principesque, fere omnes, Dynastae, et Eque
stres, plerique omnes, Civitates quasi omnes, provinciae, regiones, agrique omnes, om-
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nes, inquam,in luctuosam belli scenam venerunt. Vt vix angulus sit reliquus, quem 
non Mars furens, ac truculentus, immo ipsae Pestes, ac Furiae, pervasissent. Illic vix 
toto triennio quadriennoque, bellum serio circumactum est. Hic pluribus lustris, atque 
illic annis, bella, undique bella, horrenda, et cruenta, geri coeperunt. 

Quis Regna, quis Provincias, in quibus hic furor saeviit, saevitque, hei dolor! adhuc, 
lateque sanguine Christiano pascitur, extemporali volubilitate omnia, omnesque recen
seat? An obscurum est, Bohemiae regnum, tanquam mali eius fontem, una cum soro
riantibus Moraviae, Silesiae, et Lusatiae, provinciis, funesta istius luis elementa prae
buisse? An clam est, incendium inde in Austriam, Vngariam, Transylvaniam, Turcos, 
Tartarosque, commigrasse, ibidemque diutius obhaesisse? Quis inficias it, Palatinatum 
utrumque, super. et inferiorem, pene non eversos esse? Quis non Franconiam, AIsa
tiam, Sueviam, Bavariamque, laceratas esse novit? Quis minus Moguntiacos, Trevi
ranos, Vbiosque, affligi coepisse, didicit? Cui occultum est, Saxoniam superiorem in
primis tot pugnis, ac cladibus, apud Lipsiam commissis, non minori cum damno suo, 
recens nobilitatam fuisse? Quis denique Thuringiam, Hessiam, Guestphaliam, Bruns
vicenses, Lüneburgicos, Magdeburgicos, Anhaltinos, Megapolitanos, Brandeburgicos, 
Pomeranos, Holsatos, Iutios, Ditmarsos, Frisios, usque ad limites Maris Balthici (et 
quos non populos?) hoc flagello ad incitas rediisse negabit? Profecto, inquam, vel uni
cum, et solum Caesareae illius nuper, eiusdemque magnificae, ac vetustae, ad Albim 
civitatis Magdeburgicae excidium, et halosis, ad implendam huius seculi tragoediam, 
Nova, et alte ra sub Germania, Troia, sufficere possit! 

De Italia, Gallia, Hispania, Portugallia, Catalonia, Belgio, Anglia, Dania, Polonia, 
regnis extra nos positis, supersedeo dicere. Istud unicum dicam. Nempe Bellum hoc il
lud praesens perduellionibus foedum, casibus stupendum, pugnis inaestimabile, cladi
bus memorandum, conversionibus fatale, exemplis magnificum, Caesaribus, Regibus
que, splendidum, documentis illustre, ruinis abominandum, et diuturnitate ferreum, 
(cui utinam! post hos integros XXIIX. Annos, tandem Deus, Pater D. N. Jesu Christi, 
ab alto suorum misertus, felicem, 0 utinam! imponat clausulam!) vocare possis. Age
dum, Homero patre praeeunte, Graeci praedicent Theseos, Iasones, Achilles, Nestores, 
Vlysses, Agamemnones, Aiaces, et ulterius Hercules, aliosque id genus bellatores fa
mosissimos. Age, commendante tota auto rum veterum corona, Romani extollant suos 
illos Romulos, Tullos, Tarquinios, Brutos, Horatios, Valerios, itemque Scipiones, Han
nibales, Fabios, Marcellos, Torquatos, Papirios, Decios, Fabricios, Corvos, Catones, 
Pompejos, Iulios, Augustos, Traianos, Hadrianos, Vespasianos, Antoninos, et innu
meros pene heroas alios maximos, quos omnes recensere velle nimis sit prolixum. Ec
quis, inquam, nostri temporis non laudabit Ferdinandos, Philippos, Ludovicos, Chri
stianos, Gustavos, Maximilianos, Georgios, Guilielmos, Leopoldos, Bernhardos, Turria
nos, Schlickios, Bucquoios, Tampierios, Spinolas, Mauritios, Thillyos, Pappenheimios, 
Piccolomineos, Cordubas, Verdugonios, Mansfeldios, Fridlandos, Galassios, Altringe
rios, Hatzfeldios, Götzenios, Gronsfeldios, Geleenios, Arnhemios, Hornios, Richelios, 
Longevillanos, Coeureos, Anguienneos, Baneros, Dorstensonios, VV erthios, Mercios, 
Rheingravios, Rosas, aliosque? Vt ex innumero pene illo numero hunc veluti florem 
decerpamus, nomina his, et secuturis, seculis futura notissima. Quis enim hodieque tot 
Augustos Imperatores, tot inclytos Reges, tot magnanimos Electores, tot praecipuos 
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Principes, tot fortissimos heroas, priscis illis sive Graecis, sive Romanis, comparandos 
esse, inficias ibit?" 

Es bedürfte eines Ovid, um dies alles angemessen zu beschreiben ... 

2b: Lotichius, Rerum germanicarum 11 (1650) 
- Widmung: an Kaiser Ferdinand IH. und Haus Österreich: 1650 I 4 

Panegyrisch auf den Eroberer von Regensburg und Sieger von Nördlingen ... "Sed 
tanta vix aut fingi, aut cogitari, poterit Romani Imperij, summe et ultime periclitantis, 
laceratio: Cuiusmodi hactenus, sub Gallorum Suecorumque invasionibus omnem pene 
conterruit Europam. Haec ne augusta moles ... faceret ruinam, tu, 0 Imperator, verus 
fuisti, qui humeros supponeres, Atlas. Tu caducum ... Imperium, alter velut Aescula
pius, adhibitis fomentis curasti. Tu denique ... Pacem videl. solenni omnium Imperij 
civium cum applausu, tanquam Stator Jupiter, feliciter reduxisti ... ". 

- Widmung: an die sieben Kurfürsten Mainz, Trier, Köln, Bayern, Sachsen, Bran
denburg, Pfalz; 1650 I 10 

"Electores Eminen tissimi, Princi pes Serenissimi! 
Diuturnum calamitosos plerumque exitus afferre bellum, olim praedixit Thucydi

des. Id non sine acumine, et experientiae perspicacia, enunciatum esse, vel hodierna 
nobis testatissimum reddidit evidentia. Non enim modo perfunctorium, aut privatum, 
quod inter duos maxime vertitur, bellum vidimus ... Non inter par sive Regum, sive 
Principum, animorum, armorumque, fremuit saltem collisio. Unde regionum depopu
latio, civitatum eversio, subditorum farnes ac depauperatio; totque hominum illu
strium interitus, dependent. Non in aliquot duntaxat annos funestus damnosi Martis 
excucurrit impetus. 

Ut haec omnia familiaris styli genere veniant deducenda. Verum enim verum, bel
lum, inquam, habuimus maxime civile, oppidoque hoc nomine calamitosum ... Quis 
autem ignorat, civilis semina belli primitus apud Bohemos, in Ferdinandum II. Regem 
suum, vultus usque ad rebellionem elevantes, spargi coepisse? Hoc pacto in limine 
quidem civile, ac fere privatum, videri facile potuit, dum Regem inter et subditos ob
haesit. At ubi domesticum id genus intestini belli incendium, tanquam per contagium, 
e Bohemia in Moraviam, Silesiam, Lusatiam, Austriamque, nec non Ungariam, Tran
sylvaniam, Palatinatum, Bavariam, Saxoniam, et universam consequenter Germaniam, 
sese dilatare coepit, quis non eventum luctus plenum praevidit? Cum nulla esset Im
perij provincia, nullus totius Germaniae Principatus, immo ne quidem angulus, belli 
expers, ad quem non importuna Martis pertingeret violentia? Dum igitur, flammis ex
superantibus, etiam in Iutiam, Ditmarsos, Danosque, etiam in insulares Anglos, Sco
tos, Hybernosque, pervasit labes: Necdum vel sic quidem extinctus aestus. Tandem 
Suecicus ardere incipiens, Fridlando eo usque ardentes projiciente titiones, Ucalegon, 
sinum non minus commovit Balthicum. Gallosque, quantumvis ab alia Imperij parte 
procul dissitos, in armorum pertraxit contubernium. Dumque prius incendium sedare 
laboravit, una in Germaniam infudit. Novissimumque, et multo gravius, flagrantiusque, 
superintulit accumulavitque malum. Unde, tanquam ad fatalem, communemque, Im
perij oppressionern, Galli, Sueci, Vandali, Finnones, Lappones, gentes ultra marinae, in 
communis venerunt calamitatis societatem. Quibus, sive caussa communi, sive specta-
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euli eommiseratione, sive spe praedae, interveniente superaeeesserunt hali, Hispani, 
Belgae, Polonique: etiam Seythis, Daeis, Valaehis, Turcisque, tarn lueulenta sub oeea
sione, manus non abstinentibus. 

Id genus mille in maeandros, et eireuitus, ubi se Belli Bohemiei, ae civilis, diffudis
sent fontes, quis non plus quam bellum, atque totius Europae tumultum, exhorreseat? 
Quo quidem plerorumque Regum finitimorum arma miseram conjurarunt in Germa
niam. Ut, solutis velut eataraetis, hoc diluvium totius Imperij inundaret orbitam. Etiam 
tyro, et plebeus, agnoscat, tantum, aetam immensum, id genus exerevisse fatalis belli 
eatac1ysmum. Ut biennij, triennijque, spatio vix ae ne vix quidem, nisi divinitus, tarn 
gravis et irrtplicata detonare sustinuerit tempestas. 

Quibus non ab antiquo stupori est Homeri, ... aliorumque, super deeennalis istius 
belli Trojani memorandis, et extractione, narratio? '" At eivilibus Imperii, et Germa
niae, immo Europae, motibus divinus ille Christianae pietatis, ac Religionis, titulus 
materiam praebuit. Haec major, haee justior, belli caussa, quam Helena, quam Danae. 
Adde, bellum Trojanum, quantumvis Asiae funestum, intra unum conflagrasse deeen
nium. Ut super hoc nihilo minus plerique excurrant Graeci, Latinique, scriptores. At 
praesens longe operosius, longeque diuturnius, sive Germanieum, sive Europaeum, 
fuit bellum. Quod, tria ultra deeennia integra in duos insuper excueurrit annos. Si 
nune vaticinia, ac prodigia, ad animum admittamus ... Fateamur necesse est, hujus 
Germanici belli scenam tarn amplam, operosamque, intervenire. Ut parem fere inve
niat nulla. 

De primo, secundo, et tertio, bello Punieo, id est, Romae adversus Carthagine, Sei
pionis contra Hannibalem, expeditionibus, annales loquuntur plurima. Nempe, post 
graves ac diuturnos id genus motus, ae eonflietus, ducis alterius, quantumvis fortissimi, 
videlieet Hannibalis, debellationem, urbisque super principatu tarn diu certantis, alte
rius, nempe Carthaginis, eversionem, insequi eoepisse. 

Non ignoro equidem, eorundem Romanorum bellum, duce Pompejo Magno, adver
sus Mithridatem, Regem Ponti potentissimum, ingens, diuturnumque, extitisse. 
Quippe ultra annos triginta, annotante P. Diaeono, extractum est. Sed unus fere Pom
pejus, unus Rex Mithridates, turn fuit in partibus. Qui tandem, juxta praeallegatum il
lud Thucydidis prognosticum, ealamitosum proprio interitu consignavit longioris belli 
exitum. 

Non obseurum est, inquam, inter caetera, bellum Caroli Magni, Imperatoris invictis
simi, contra Saxones, usque in annum extendi eoepisse trigesimum tertium. Ita enim 
in litteras a Lindenbruchio, et aliis, relatum est. At uni Imperatori, et quidem extra pa
triam, unus restitit, et quidem restauratis toties armis, VViteckindus Princeps. Usque 
dum non modo toties vietus, sed debellatus, sed exarmatus, tandem Christianam ad fi
dem conversus, et Deo cessit, et Caesari victori se submisit. 

Sed ad rem! Posteaquam igitur S. Roman. Imperium nationis Germanicae primitus 
inter sese gravissime collidi: Mox cum exteris Regibus, hane, prout fit, eaussam suam 
facientibus, periculose committi, diuturnisque, et velut inexplicabilibus, bellis foede la
cerari, coepit. Ecce! ad sanandam illam eommunis patriae plagam, modo non armis 
fortiter objiciendis, sed etiam eonsiliis opus fuit exeogitatissimis. Quibus invalescenti, 
ae periculi pleno, huic patriae morbo iretur obviam. Hie vos, 0 Principes Serenissimi! 
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post tot illustres, ac luculentas, ab hostibus relatas, insigni robore ac fortitudine, victo
rias, cum nihilo-minus appareret, malum velut fatale et oecumenicum haud sanari, sed 
exasperari, sed ad ultimam deduci necessitatem: Consultissimum sapientiae iter cal
cantes, per consilia, quibus alias rebus in arduis, ac memoratu dignis, utiliter procedi
tur, pacis, tarn late disjectae, et exulis, etiam media inter arma, restitutionem postlimi
nio quaerere coepistis. Hac via, qua quidem quaecunque difficilima maximam parte m 
emendantur, procedentes, augusti gloriosique nominis Imperatori, Ferdinando 111. 
Austriaco, persuadere non cessastis. Ille ut pari studio in dilectae tranquillitatis, post 
tot horribiles Imperij concussiones, reductionem animis ferretur. Novissimumque Pa
cis conciliandae apud Guestphaliam velut Areopagum aperiret. In quo, ceu amplissima 
rerum plurimarum ordine ventilandarum Academia, Imperatoris, Regum, Electorum, 
Principum, Ordinumque, legati convenirent, caussas dicerent, lites deciderent. Com
positisque ordine controversiis, universalis Pacts restaurationem postliminio procura
rent.Yeteres isti gentiles, praeeunte Varrone, cumJovem velut fictitiorum deorum sub
limarent Imperatorern, ille XII. deos Majores, quibus uteretur consiliariis, adjunxerunt. 
Eosque barbaro nomine ob id Consentes dixerunt. Hoc, per fidem! Electores Praepo
tentissimi! Vestrae illi convenit eminentiae. Ut, secundum supremum Rom. Imperii 
Jovem, hoc est Ferdinandum Caesarem, eminentissimi, et amplissimi, essetis consilia
rii. Qui gravissimas Imperii res sapientia, ac consiliis, administraretis. Reque urgente 
arma, ac vires, capiti sociaretis. 

Quod igitur, ab ipsis belli civilis, per Bohemiam nascentis, incunabulis, nihil ad ex
quisitam solicitudinem, consiliorumque in medium adductorum promptitudinem, 
quibus malum in fontibus opprimeretur, reliqui fecistis. Quod, surgente fatal i per Ger
maniam tempestate, arma cum Caesare coniungentes, fortissime dimicastis, totque 
splendidis aucti estis victoriis. Quod denique, exteris sub Regibus Imperium invaden
tibus, vindicibus prolatis copiis, diversa, ac luculenta, fixistis trophaea. Cumque ne sie 
quidem fatalis removeri sustineret tempestas, periculi plenum diuturni, ac fere inex
plicabilis, belli metuentes exitum, rebus sub exhaustis ac fessis, secundum Deum Opt. 
Max. finem bellorum tutissimis consiliorum refraenationibus a tot annis quaerere labo
rastis. Quod nequicquam operae intermisistis, donec hunc ad communis patriae tran
quillandae scopum, Deo benedicente, perventum est. Age, quae Serenis.mis 

V.V.V.v.v.v.v. Celsitudd. pro pacato Imperio, ex merito, non debebuntur gratiae? 
Quae vota, quae laudes, quae elogia, vestris illis solicitudinibus, curis laboribusque in
defessis, condigne concelebrandis, sat erunt? Profecto, ingens res effecta est, 0 Ger
mani! Et cum nuper, a triginta et amplius annis, bella, horrida bella, foedam communi 
patriae minarentur eversionem, jam tandem Pax, res illa, gentilium opinione, vel solo 
nomine dulcissima, eventu autem tarn jucunda, quam salutaris, omnium cum ap
plausu, ab exilio revocata, rediit. Dum igitur 

Tantae molis erat Germanam condere Pacem. 
Equidem, 0 Regii, Sapientissimi, Fortissimique, Magnates! quantumvis facile forte 

et loco infimus, Serenis.mis V.Y.V.Y.Y.V.V. Celsitudd. humilimas depono, vel privato 
nomine, gratias. Quod ... Pacem ... aegrotanti Germaniae restituere ... laudabiliter coe
pistis ... ". 



11. Kriegsgründe 

Rohert Bireley 

The Thirty Years' War as Germany's Religious War 

Tht"s paper is dedicated to Franklin L. Ford, Professor 
oJ Ht"story at Harvard Univers#y, on his sixty-Jifth 
birthday. I am grateful to him for his assistance to me 
as a graduate student and Jor his continual support 
and encouragement since then. 

"Deus virtutum nobiscum". So read the motto of Elector Maximilian of Bavaria. 
Over the grave of Emperor Ferdinand II in the crypt of the Mausoleum in Graz are 
still found the words "Vitae et Armorum Sanctitate c1arus". These phrases with their 
biblical overtones show that the Wittelsbach Maximilian and the Habsburg Ferdinand, 
the two leading princes of the Counterreformation in Germany, envisioned themselves 
as champions of the cause of religion. Their vision was essentially correct. The primary 
goal in the war for each of them was to defend and advance the cause of Catholicism 
in the Empire, and this cause was identified with the cause of the Empire itself. In this 
sense the war was for them a religious war. Their common purpose was the bond that 
held them together despite the frequent friction between Munich and Vienna. 

My procedure will be to divide the war into three stages and to show how at each 
stage the war was a religious war. The first stage extended from the Defenestration of 
Prague in 1618 to the Electoral Convention of Mühlhausen in late 1627. During these 
years Maximilian and Ferdinand fought chiefly to preserve and consolidate the Catho
He position in the Empire. Their effort was mainly defensive. To be sure, both prinees 
had decided territorial and dynastie goals, but they corresponded neatly to the reli
gious ones. Only in the seeond phase of the war did the religious objeetives begin to 
diverge from the territorial and dynastie ones and this divergenee to reveal priorities 
hitherto implieit. 

The seeond period of the war lasted from the Electoral Convention of Mühlhausen 
until the Peace of Prague in 1635. It saw the conflict assurne the nature of a "holy" as 
well as a religious war. Aeeording to the biblical scholar Roland de Vaux, a holy war is 
not the same as a religious war. A religious war is fought to defend or propagate a reli
gion. A holy war is charaeterized by the belief in a eall from God to take up the fight 
and in the promise of divine assistance that will lead to vietory even in the face of great 
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odds. Thus it is fought at the behest of God and implies some form of revelation of 
God's will. The classic example from the Old Testament is the Hebrew Conquest of 
the Promised Land 1. Such a mentality has appeared at various times in Christian his
tory. The Independents, for example, in the English Civil War, provide a striking par
allel contemporary with the Thirty Years War2

• The goal to which Maximilian and 
Ferdinand believed they were called was the implementation of the Catholic interpre
tation of the Pe ace of Augsburg, that is, the restoration of Catholicism to the status it 
had enjoyed in 1555. The Edict of Restitution of 1629 aimed precisely at this. The ini
tial decision to move toward the Edict and so to go over to the offensive was taken at 
Mühlhausen. The Peace of Prague then marked the surrender of the attempted Catho
lic restoration and the end of the holy-war phase. During this phase the priority given 
religion by the two princes became clear. It is hard to see how the issuance of the 
Edict and especially its stubborn maintenance was in their territorial or dynastie inter
ests. 

The war having shed its holy character, its religious nature also diminished in its last 
stage, from 1635 to 1648, especially for Vienna; this development helps explain the in
creased tension between the two courts. Ferdinand In, who succeeded his father in 
1637, was more concerned to support Habsburg interests against France. Yet religious 
objectives were still pursued, often tied in closely with territorial and dynastie ones. 
Gradually, however, the further application of principles invoked to justify the conces
sions made to the Protestants in the Prague settlement helped lead the way to the 
Peace of Westphalia. 

Pre-war Background 

Before turning to the war itself, it is essential to look back at its origins and at the 
source of policies that continued to find support throughout the war. The Peace of 
Augsburg was intended to end the conflict that followed the Reformation in Germany 
and to provide a framework within which Catholics and Protestants could live to
gether in a degree of harmony. It was an achievement that secured peace for Germany 
at a time when wars ravaged France and the Netherlands. But it did not enable Ger
many to avoid religious war in the long run. From the beginning its unclarity led to di
verging Catholic and Protestant interpretations, and these in turn generated conflict, 
which was legal, political, and, with the War of Cologne in 1583, military. One area of 
dispute was the Ecclesiastical Reservation which stipulated that a Catholic prelate and 
holder of imperial church lands who converted to Protestantism had to surrender his 
office and his lands. This provision was meant to protect above all the ecclesiastical 
territories in west and northwest Germany including the three electorates Mainz, 
Trier, and Cologne. The Protestants questioned whether the Ecclesiastical Reservation 
was a genuine element of the Peace, and even if it was, they asked, did it apply to Prot-

1 De Vaux, 258-61. 
2 Bainton, esp. 15-20. 
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estants who as Protestants had been elected by cathedral or monastic chapters. The 
Catholics refused to ac cord "Sitz und Stimme" in the Reichstag to Protestant adminis
trators of imperial church lands; their admission would have greatly increased the 
number of Protestants in the council of princes, where the Catholics had asolid ma
jority. A second point of dispute centered around territorial church lands. Such lands 
secularized prior to 1552 had been surrendered by the Catholics on the assumption 
they would lose no more. But, argued the Protestants, did not the right of reformation 
gran ted a prince empower hirn to confiscate church lands subject to his jurisdiction 
and located in his territory? On the basis of this argument many church lands had 
been seized after the Peace of Augsburg. Other major differences concerned the right 
of ecc1esiastical princes and imperial cities to reform religion in their territories and 
the extension of thePeace to Protestants other than strict adherents of the Confession 
of Augsburg, that is, the Calvinists. 

More important than these specific differences were the norms of interpretation 
each party adopted in accord with its understanding of the Peace. The Protestant party 
interpreted the Peace in terms of the parity of the two confessions. They c1aimed 
equality with the Catholics. This was the course that future development would take 
and that would be imbedded in the Peace of Westphalia. But the Catholics looked 
upon the concessions to the Protestants as provisional and certainly not as establishing 
equality between the two parties. They foresaw the day when the unity of faith proper 
to the Empire would be restored. In the meantime decisions in doubtful matters and 
in instances not covered by the Peace were to be rendered according to traditional im
perial and canon law. The conflict over the Peace of Augsburg was thus ultimately 
over the status of the Reformation. Was it to spread further in Germany or was it to be 
increasingly contained and even rolled back? Two groups soon formed among the 
Protestant states. The Elector Palatine headed an aggressive, generally Calvinist group, 
the Elector of Saxony a mostly Lutheran one that was more attached to the structures 
of the Empire and inc1ined to compromise with the Catholics. When in 1598 Maxi
milian and Ferdinand assumed the government of Bavaria and Inner Austria respec
tively, the religious conflict dominated political life in the Empire and threatened to 
cripple imperial institutions. 

Maximilian and Ferdinand were c1earcut representatives of confessional absolutism. 
Both took their religion seriously. In his political testaments each ruler saw his chief 
task to be the advancement of the welfare of his subjects and the principal element in 
this welfare to be their maintenance and progress in the Catholic faith3• Subsequently, 
as elector and emperor, each transferred this priority to his obligations toward the Em
pire. This helps explain their identification of the causes of Church and Empire. Maxi
milian was a highly self-conscious and ambitious prince. He sought throughout his life 
to reconcile his desire for political achievement with his genuine piety. Ferdinand was 
of a more easy-going and simpler nature. But he was characterized bya strong sense of 

3 Ferdinand's Testament of May 10, 1621, along with an important codicil of the same date is 
published in Turba, 335-55; Maximilian's "Monita Paterna" and "Treuherzige väterliche Lehr
stücke" are found in F. Schmidt, 104-50. 
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mission and a lively confidence in God. An incident in the first year of his reign con
firmed hirn in this. Despite the warnings of his councillors that his action would stir 
upheaval, Ferdinand went ahead with his plan to expel from Graz the Protestant 
preachers and teachers as a first step toward the recatholization of Inner Austria. In 
the words of a contemporary, what followed was "nearly a miracle"4. His plan was 
implemented without difficulty, thus showing Ferdinand that God sometimes sup
ported actions which on the surface seemed imprudent. But Ferdinand's was not a 
naive belief that God inevitably gave success to a righteous ruler. God determined the 
rise and fall of states according to his own unfathomable plan. His ways were to be ac
cepted even if they meant the loss of a kingdom. 

During the two decades prior to the outbreak of the war, Maximilian played a much 
more prominent role in imperial politics than did Ferdinand. These years saw the in
creasing militance of the Palatinate party and its growing contacts with the Protestant 
estates in the Austrian lands and Bohemia. Ferdinand actively pursued his program of 
recatholization in Inner Austria. He served as Emperor Rudolf's commissioner at the 
Reichstag of 1608 where confessional intransigence blocked any agreement. But Fer
dinand's part in the proceedings was not significant. Generally speaking, he remained 
neutral in the contest between Rudolf and Matthias5

• Only gradually, as it became 
clear that he was the obvious Habsburg candidate to succeed Matthias, did he begin to 
move toward center stage. The Ofiate Treaty of 1617 brought hirn the support of his 
cousin in Madrid, and later that year with the reluctant approval of the estates he was 
crowned King of Bohemia. 

Catholic-Protestant riots in the free city of Donauworth in 1607 brought confes
sional unrest into Maximilian's own bailiwick, and ensuing events projected hirn into a 
position of leadership among the Catholic states. Emperor Rudolf entrusted hirn with 
the restoration of order and the protection of Catholic rights, and he assigned hirn the 
city itself as security until it paid the costs involved. The result was the incorporation 
of Donauworth into Bavaria. Thus Maximilian's action at imperial behest in support of 
the Catholic cause coincided with a benefit for the Bavarian state. Such a happy coinci
dence was not to be uncommon. 

Following the Donauworth affair and the abortive Reichstag of 1608, Maximilian 
renewed his efforts toward a Catholic alliance. Meanwhile the Protestant Union was 
formed under the leadership of the Elector Palatine. The Catholic League came into 
existence in the summer of 1609; it comprised most of the leading ecclesiastical states 
of south and west Germany. Bavaria was the only secular state of importance. The 
League's purpose, according to its foundation document, was to defend and maintain 
the Catholic religion, promote general peace and prosperity, and ensure fidelity to the 
laws and customs of the Empire, particularly the Religious Pe ace as interpreted by the 
Catholic side6

. In other words, the League was designed to preserve the Empire's tradi
tional Catholic character. It was explicitly a defensive alliance, and the caution it 

4 Stepischnegg, 105. 
5 Franz4 120-21, 125-26, 137. 
6 Albrecht, Zeitalter 373; the foundation document is published in Neuer-Land/ried, 222-29. 
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showed in the Jülich-Cleves crisis of 1610 confirmed this. UntH the League's dissolu
tion in 1635, Maximilian remained its leader and driving force. Bavaria bore the major 
share of the League's financial burden, contributing more than two-thirds of all the 
money that found its way iuto the League treasury. His financial reforms in Bavaria 
were intended to benefit the Catholic cause in the Empire. In a testamentary docu
ment of 1612 Maximilian declared that the secret fund or aerarium which he had 
been accumulating since the start of his reign was to be used for "the preservation of 
our holy, Catholic religion in the Empire", as weIl as for the defense of his land and 
subjects in case of an emergency1. 

Again in the case of the League Bavarian interests coincided with the welfare of Ca
tholicism in the Empire. Maximilian's dominant position in it increased his power 
base in the Empire. But it would be a serious error to see in his attachment to the alli
ance merely a cloak for Bavarian interests. Maximilian's self-interest cannot alone ac
count for the sacrifices he made for the ecclesiastical states and his fidelity to them 
even in the dark days of the Swedish invasion of 1631/32. Nor did he always seek to 
dictate League policy as we might expect. He fought to save the ecclesiastical states 
from the extinction that a victory for the militant Calvinist party would have meant for 
them. 

Maximilian, and then Ferdinand, came increasingly into conflict with Melchior 
KIesl, the Bishop of Vienna who had risen to become chief councillor of Archduke 
Matthias. At the Reichstag of 1608 KIesl had advocated a hard line against the Protes
tants. The following year, while he protested as bishop Matthias's concessions to the 
Upper Austrian and Bohemian estates, he recognized the necessity under which Mat
thias had granted them. Klesl then came to represent a policy that was both a throw
back to Emperor Ferdinand I and an anticipation of councillors of Ferdinand H, 
namely, religious concessions in the Empire for the sake of effective defense against 
the Turks and the restoration of Catholicism in the Habsburg lands. Since the out
break 01 the Reformation, pressure from the Turks had pushed Habsburg mlers to
ward conciliation with the Protestants. Largely for this reason Ferdinand I agreed to 
the Peace of Augsburg itself, which his brother Charles V had refused to endorse. War 
with the Turks lasted from 1593 to the Treaty of Zsitvatorok in 1606, and KIesl con
tinued to see in them the greater danger. Following his negotiation of a favorable 
treaty with them in 1615, he received a cardinal's hats. Ferdinand H's active imperial 
policy would never have been possible without relative quiet in the southeast. 

Klesl might weIl have appealed to growing Catholic support for his willingness to 
make concessions to the Protestants in the Empire. The Papacy had never formally 
protested the recognition granted the Protestants in the Peace of Augsburg, and the
ologians consulted at the Reichstag of 1566 had approved continued Catholic accept
ance of it. Catholic mlers in Poland and in France had, under duress, conceded varying 
degrees of toleration to Protestants, as had Emperor Maximilian Hand Archduke 
Charles in their lands. The theological justification for this usually involved the appli-

7 Stieve, Finanzwesen 81-87. 
8 Rainer, KIesl 22-27; Rainer, Prozeß 59-60. 
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cation to the Protestant heretics of a principle found in Thomas Aquinas that permit
ted Catholic toleration of pagan rites. Aquinas had argued that for the sake of a greater 
good, for example, civil peace or the reciprocal toleration of Catholics, a Catholic ruler 
might agree not to suppress pagan religious activities. Two of the first Catholic theolo
gians to make this step were Jean de Lens (Lensaeus) and Jean de Vermeulen (Mola
nus) who wrote in 1578 and 1584 respectively, both living amidst the religious wars of 
the Netherlands. The Spanish Jesuit Pedro de Ribadeneira, thinking more of the war 
in France and the situation in England, arrived at the same conclusion in his widely 
circulated EI principe crtStiano, which appeared in 1595. The Germanjesuit theologian 
Martin Becan, who was to serve as Ferdinand's confessor from 1619 to 1624, first es
poused this position in 16089 . Thus, in cases of necessity, in order to avoid a greater 
evil or obtain a greater good, concessions might be made to the Protestants. 

The next question was, of course, what constituted a greater evil or a greater good. 
Those in Vienna naturally tended to see the T urks as more threatening than did Maxi
milian, and they gave high priority to the security of the Habsburg lands and their 
preservation in the faith. These were both religious and political goals. Maximilian, for 
his part, thought the Turkish danger to be exaggerated. For hirn the greater evil was 
any departure from the Catholic interpretation of the Peace of Augsburg that would 
further undermine the Catholic character of the Empire. 

At the Reichstag of 1613 Klesl advocated the concession of "Sitz und Stimme" un
der certain conditions to the administrator of Magdeburg, in the hope this would lead 
to the resolution of differences between the religious parties and a united front against 
the Turks. This Maximilian firmly opposed. It would legalize the Protestant seizure of 
Catholic lands in violation of the Ecclesiastical Reservation and introduce a dynamic 
that would greatly weaken the Catholic majority in the council of princes. The Protes
tants would never be satisfied with concessions that might be made, Maximilian feit, 
and he urged the emperor to use his imperial authority to render adecision on the dis
puted religious issues and then enforce it. The Protestants would not recognize a ma
jority decision in the Reichstag, as their walk-out in 1608 made clear; to break the par
alysis of government, the emperor had to act. Maximilian showed hirns elf to be a par
tisan of vigorous imperial government, at least in matters touching religion. Wilhelm 
Jocher, his strongly imperialist chief jurist, argued in a position paper for the emperor 
in 1614 that to remedy the grievances of the Protestants would be to extirpate Catholi
cism and ruin the Empire 10. 

Differences between Ferdinand and KIesl grew sharper as the issue of the succes
sion to Matthias became more acute. Many in the Habsburg camp including Archduke 
Maximilian wanted quickly to ensure Ferdinand's succession in the Habsburg lands 
and in the Empire. Klesl tended to delay. Ferdinand's election as King of the Romans 
would only further alienate the Protestants, who knew his reputation for militant Ca
tholicism, and thus weaken the Empire's defenses against the Turks, who constituted 

9 Leder I, 299-303; H, 230-33, 235-38; Rivadeneira, 497-99. 
10 HAltmann, 139-43; Docuinent Nr. 5,372-400. 
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for Klesl the greater threat. In addition, it would substantially weaken the cardinal's 
own power and influence. Klesl wanted an understanding with the Protestants, prefer
ably at the Reichstag he foresaw for 1618, and only then preparations for the election 
of Ferdinand. As it turned out, Ferdinand, already accepted as King of Bohemia, was 
in the process of recognition as King of Hungary when the Defenestration of Prague 
unleashed the war. Klesl, prompted by his concern for the Turks, with whom he had 
just concluded a convention clarifying the Treaty of Zsitvatorok (Feb. 27, 1618), advo
cated a conciliatory policy toward the Bohemian rebels. For Ferdinand and Archduke 
Maximilian this was the last straw. They saw to Klesl's removal from court and his 
subsequent loss of influencell

. 

Stage One, 1618-1627: Defense and Consolidation of the 
Catholic Empire 

During the first phase of the war the Catholics were chiefly concerned to defend 
and consolidate their position. At this time the territorial and dynastie interests of 
Ferdinand and Maximilian coincided with the interests of Church and Empire. Ferdi
nand's crushing defeat of the Bohemian rebels and then his exclusion of the estates in 
the Habsburg lands from the effective exercise of power - he was the first prince in 
Austrian history to achieve this12 

- greatly strengthened his position as ruler and ad
vanced the cause of the Counterreformation. Without the religious confrontation it is 
doubtful Ferdinand would have proceeded as vigorously as he did 13. His testament of 
1621 indicated his des ire to pass on the states he ruled - the Austrian lands, Bohemia, 
and Hungary - as an undivided inheritance to his successor, and it revealed his inten
tion to work toward a form of Habsburg state in Europe. One reason behind his desire 
to consolidate his territories was to provide a more effective defense against the Turk
ish danger, of which he was particularly well-aware as Archduke of Styria14

• But in 
1619 he had been elected Holy Roman Emperor. Ferdinand took very seriously his 
role of Advocatus Ecclesiae in the Empire, and he was to understand his obligation to 
promote justice there to comprise implementation of the Catholic interpretation of 
the Peace of Augsburg. His concern for the advancement of religion in the Empire 
subsequently distracted his chief focus from the Habsburg lands to the Empire. 

Maximilian recognized the danger the Bohemian rebellion posed for the Empire, 
but his first response was, typically, one of caution. He had been irritated by Habsburg 
efforts to intrude into the affairs of the League, and he was wary of pouring money 
into an ill-managed Habsburg venture 15 . But the acceptance of the Bohemian crown 

11 Ibid., 130-31, 147-49, 161, 190-94; Rainer, Klesl 25-33; Heiniseh, 129, 136. 
12 Sturmberger, Ferdinand 11. 8. 
13 Ibid., 15-16. 
14 Hantsch, 340-44; Sturmberger, Türkengefahr 137. 
15 Sturmberger, Aufstand 71-72; Albrecht, Zeitalter 378. 
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by Frederick of the Palatinate and the inevitable spread of hostilities into the Empire 
caused Maximilian to abandon his defensive posture and to intervene in the Habsburg 
lands where the rebellion was spreading. First he negotiated with the newly-crowned 
Emperor Ferdinand the highly favorable Treaty of Munieh. Maximilian promised to 
raise a League army to assist Ferdinand. Ferdinand was to reimburse most of Maximi
lian's war costs. He was to allow Maximilian to hold as security the lands that the 
League army conquered in Austria or elsewhere, and in any final peace treaty he was 
to compensate hirn with Austrian lands for any territoriallosses he suffered. Neither 
side was to make aseparate peace or armistice. Ferdinand then promised oraIly that 
should Frederick be placed under the imperial ban, which was likely, he would trans
fer the electoral tide from Frederick to Maximilian. This opened up for Maximilian the 
possibility of acquiring a status that the Bavarian Wittelsbachs had long claimed and 
coveted. 

The war went unexpectedly weIl for the Catholic princes. After its victory in the 
Habsburg lands, the League army pursued Frederick's forces and his allies westwards, 
and by the end of 1622 it occupied aIl Frederick's lands on the right bank of the 
Rhine, Spanish troops from the Netherlands having moved into the Palatinate lands 
on the left bank. After imposing the imperial ban on Frederick in 1621, Ferdinand, 
true to his word, publicly invested Maximilian with the electoral tide at the Conven
tion of Deputies at Regensburg in 1623. But due to opposition from foreign powers as 
weIl as German states, it was bestowed on Maximilian's person alone, not his House. 
Ferdinand also agreed that Maximilian would hold both the Upper Palatinate and 
Habsburg Upper Austria until he was reimbursed for his war costs. Five years later the 
emperor conferred the electoral tide on Maximilian's House, and he made over to hirn 
all the Palatinate lands on the right bank of the Rhine as compensation for his war 
costs. Maximilian then returned Upper Austria to Ferdinand. A leading goal of the 
newly-created Elector of Bavaria for the remainder of the war was the consolidation 
and fuIl recognition of his position in the Palatinate. 

The Bavarian gains were at the same time a great boon for Catholicism in the Em
pire. Here there appeared most clearly the overlap of religious goals with territorial 
and dynastie ones. A profound shift had taken place in the power relationships in the 
Empire. Only a few years before the activist policy of the Palatinate plus the growing 
strength of the Protestant party in the Habsburg lands had threatened the shaky four
to-three Catholic majority in the council of electors. Frederick's acquisition of the 
Crown of Bohemia would have meant a Protestant majority. (In matters other than the 
imperial election the votes had been evenly divided, three-to-three; the King of Bo
hemia could vote only in imperial elections, not in other matters before the Reichstag.) 
Now with Bohemia and the Palatinate safely in hand, the Catholics enjoyed asolid five 
(or four)-to-two majority. The Catholic character of the imperial office seemed assured 
for the time as did Catholic control of the council of electors. The Palatinate threat to 
the ecclesiastical states along the Rhine had been replaced by a vigorous Catholic pres
ence, and the restoration of Catholicism in the Palatinate seemed only a matter of 
time. Pope Gregory XV recognized the community of interest between Bavaria and 
Catholicism in the Empire, and he was an ardent and effective supporter of Maximi-
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Han's claims in the Palatinate; His successor Urban VIII maintained this policy, though 
he had additional reasons for doing SOI6. 

The Catholic military position in the Empire was strong in 1624, and it grew 
stronger in the next three years despite the Danish intervention in support of Freder
ick and dissident Protestants backed in various degrees by Holland, England, and the 
France of Richelieu. Catholic power peaked in the winter of 1627/1628. The German 
Protestant princes who had taken up arms against the emperor had lost nearly all their 
foreign support and had themselves been driven from German territory by the League 
forces or the imperial army newly raised by Wallenstein. Meanwhile two individuals 
appeared on the scene in early 1624 who were to figure prominently in the develop
ment of the conflict into a holy war. These were the two Jesuits Adam Contzen and 
William Lamormaini, confessors to Maximilian and Ferdinand respectively, both con
troversial figures in their own day inside and outside the Society of Jesus. Both were 
vigorous personalities, and they were to exercise influence upon their princely peni
tents well beyond sacramental confession, which is closed to us in any event. 

Contzen, a native of the area around Aachen, had taught theology, principally at the 
Jesuit Academy in Mainz, prior to his arrival in Munich. His publications were un
doubtedly an important reason for his summons to Maximilian's side. Chief among 
these was his magnum opus, the Politt'corum Libri Decem (Mainz, 1620), which perhaps 
more than any other book influenced the direction of German Catholic political 
thought in the seventeenth centuryl7. The volume belonged to the Antimachiavellian 
tradition with which Maximilian was already familiar through his reading of its found
ers, Giovanni Botero, Justus Lipsius, and Pedro de Ribadeneiral8. The intent of this 
tradition was to refute Machiavelli's claim that it was impossible to succeed in politics 
and remain faithful to Christian principles. The Antimachiavellians contended, on the 
contrary, that Christian moral duty and political advantage went hand in hand. Some
times they argued from God's providence, as did Contzen. Even in this life God re
warded the righteous ruler and punished the evil one. This he usually did by his provi
dential guidance of the course of events rather than by a miraculous intervention in 
history as a "deus ex machina". Contzen played down the biblical truth that the genu
ine Christian, even the Christian ruler, encountered adversity in this world. More often 
the Antimachiavellians, including Contzen, argued not from providence but from the 
intrinsic nature of actions. Morality and religion were in themselves, apart from divine 
providence, useful politically, whereas immorality and irreligion led to political disas
ter. The prince, for example, who fostered the economic welfare of his subjects devel
oped a tax base which was essential to the growth of his power, whereas the ruler who 
burdened his subjects with excessive taxes undermined his own position. Such a doc
trine was bound to appeal to Maximilian who was deeply concerned to combine his 
drive for political achievement with his sincere desire to lead a life of piety. His own 
experience appeared to corroborate the Antimachiavellian position. 

16 Albrecht, Politik 62-70, 75-79, 81-85, 125-27. 
17 Seils, 191-228, esp. 194, 200-204, 228. 
18 DolHnger, Maximilian 1. 279-89, Glaser, ed., part 2, 524. 
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Though he had taught philosophy and theology at the University of Graz before he 
became rector there from 1613 to 1621, Lamormaini was much more a man of affairs 
than Contzen. He was a native of Belgian Luxembourg. His only significant publica
tion was his Ferdinandi 11 Romanorum Imperatoris Virtutes, published the year after 
Ferdinand's death and destined to become a Baroque classic. Ferdinand and Lamor
maini became friends during their long years in Graz together. Lamormaini was made 
rector of the Jesuit college in Vienna in 1622, and when Becan, Ferdinand's confessor, 
died in 1624, he was the natural choice to succeed hirn. Shortly after Lamormaini took 
up his new post, Ferdinand renewed with a special vow his commitment to advance 
the cause of religion. Two events since the start of the war had confirmed hirn in his 
sense of mission and contributed to the belief of many that God exercised a special 
providence overhim. One was his last minute rescue from a Bohemian rebel force 
threatening Vienna in June 1619, an event around which a whole mythology grew up, 
the other the unanticipated humiliation of the Bohemian rebels at the White Moun
tain. 

In the wake of the Catholic victories of 1626 and 1627, two parties began to emerge 
in both Munich and Vienna, the militants and the moderates. Contzen and Lamor
maini headed the militant groups. For them the war was a holy as weIl as a religious 
one. They discerned in the Catholic triumphs the call of God's providence to enforce 
the Catholic interpretation of the Peace of Augsburg and so restore Catholicism to the 
position it had enjoyed in the Empire in 1555. Along with this summons came the 
assurance of divine aid. Not to respond would be both sinful pusillanimity and lack 
of trust in God as weIl as a lasting blotch on the princely reputation. The militants an
ticipated divine aid would eventually come by way of Catholic France. This expectation 
was not so naive as hindsight might suggest. Several times Richelieu was on the brink 
of losing out to the devot party, and he faced consistent opposition to his policies. The 
moderates, on the other hand, were willing to make some concessions to the Protes
tants for the sake of consolidating the gains already made. They feared that by pressing 
their advantage the Catholics would overreach themselves and so provoke the Protes
tant princes hitherto loyal to the emperor, especially the Electors of Saxony and 
Brandenburg. They were afraid of the consequences of an all-out religious war. In a 
position paper of late 1626 the imperial privy council warned against excessive in
volvement in the Empire and pointed to the dangers and the opportunities in the 
southeast. Now was the time to shore up power in the hereditary lands. An eventual 
campaign against the Turks would better serve both religious and political interests. 
There was enthusiasm in Vienna for a crusade against the hereditary enemy, who was 
seen to be suffering from internal problems that could be exploited. Moreover, lands 
regained from the Turks could be retained for the House, territory occupied in the 
Empire could not1 9. The moderates resented the frequent implication that they were 
somehow less genuine Christians. They feit their policy was more beneficial in the 
long run to Church and Empire, and they soon came to accuse their opponents of 
reliance on a divine revelation for which they had no evidence. 

19 BA, NF 11 3, Nr. 272; Biretey, Lamormaini 51-52. 
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The Second Stage, 1627-1635: The Holy War 

The clearcut victory of the militants prior to the Electoral Convention of 
Mühlhausen in late 1627 marked the transition to the second stage of the war, its holy 
phase. Ferdinand and Maximilian now came to see themselves as fighting at God's 
summons, and they took to the offensive. The priority the two rulers assigned to the 
restoration of Catholicism in the Empire over territorial or dynastic interests became 
clear. After the initial Catholic victories Ferdinand had returned to individual claim
ants church lands that had been seized by the Protestants, but this was a slow process 
involving much litigation. So the demand arose for a general restitution of all the lands 
confiscated illegally by the Protestants. Contzen and Lamormaini ardently supported 
such restitution. Maximilian, accordingly, directed his delegates at Mühlhausen to 
open secret talks with the ecclesiastical electors with a view to the return of church 
lands seized in violation of the Peace of Augsburg. Alluding to the recent Catholic 
successes, his instructions asserted that God had given the Catholics the means and 
shown them the way to restore Catholicism to its former position in the Empire. Now 
was the God-given moment. The instructions echoed Contzen's memorandum for 
Maximilian on the topic; in addition Contzen had confidently affirmed that God 
would know how to compensate for the enmity the action was likely to stir Up20. Fer
dinand similarly instructed his representative at Mühlhausen, the imperial vicechan
cellor Peter von Stralendorf, to take up with the Catholics at Mühlhausen the means 
to remedy the violations of the Peace of Augsburg which the Catholics had long been 
forced to endure. This was "the great gain and fruit of the war"21. The result was a con
fidential message to Ferdinand from the Catholic electors urging the enforcement of 
the Catholic understanding of the Religious Peace. Neither for Maximilian, supported 
by his jurist Jocher, nor for the ecclesiastical electors, were there any doubts about the 
legality of their action. 

By the time Ferdinand issued the Edict under date of March 6, 1629, the general 
political situation had deteriorated. With ominous Swedish aid, the city of Stralsund 
had forced Wallenstein 1.0 lift his siege, and tension was rising between the general and 
the Catholic electors including Maximilian. Ferdinand was on the verge of intervening 
on behalf of Spain in the Mantuan War, a move considered by the electors to subordi
nate German to Habsburg interests. The Edict now declared subject to restitution all 
church lands, imperial or territorial, lost to the Protestants since 1552. Enforcement of 
such a far-reaching measure would not be easy. In addition the Edict reasserted the 
full right of ecclesiastical princes to reform religion in their territories, and it prohi
bited Calvinism in the Empire but in a form watered down from what Maximilian had 
desired. 

Lamormaini was elated by the Edict. Apart from Ramboldo Collalto, president of 
the war council, there was little open opposition to it in Vienna. But there was latent 
opposition that later became outspoken. There did surface legal reservations that may 

20 Bireley, Contzen 76-79. 
21 Bireley, Lamormaini 53-54. 
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have doaked political opposition, and Ferdinand hirnself seems to have shared them. 
But these objections were dissipated by the treatise of the Jesuit theologian, Paul Lay
mann, the Pacis Compositio (Dillingen, 1629), a masterful presentation of the legal case 
for the Edict. Subsequently, Ferdinand always maintained with sincerity the legality of 
the Edict; it merely implemented the Peace of Augsburg. Hans Ulrich von Eggenberg, 
Ferdinand's chief minister, complained that he had not been adequately consulted 
about the Edict, and he would later take a strong position against it. At this time he 
probably shared the view of Collalto who warned that it would only stir up hostility to 
Ferdinand in the Empire, damage his authority, and distract hirn from the planned in
tervention in ltaly. Eggenberg was dose to the Spanish party at court that advocated 
concessions to the Protestants for the sake of peace in the Empire that would free 
Ferdinand to intervene in Italy and the Netherlands in support of Spanish Habsburg 
goals. 

Maximilian supported the Edict and its subsequent maintenance up to the Peace of 
Prague. It is necessary to assert this because he went to great efforts to cover his tracks 
when it came to measures unpopular with the Protestants. He wanted to avoid their 
hostility to the extent this was possible without failing in his obligation to champion 
the faith. He even complained to Vienna when word leaked out that the Catholic elec
tors had promoted the issuance of the Edice2

• Ferdinand, it appeared, was expected to 
bear the full onus with the Protestants. 

Only Maximilian's genuine intention to advance the interests of the Church and 
Empire can explain his support of the Edict. The oblique prohibition of Calvinism in
serted in it at his behest did place another obstade in the way of Frederick's restora
tion in the Palatinate. But by alienating Protestant states hitherto neutral, the Edict 
threatened to expand the war and endanger his gains. He needed the support of Sax
ony and Brandenburg for the retention of the electoral title in his House. Long before 
the outbreak of the war Maximilian had urged Vienna to act boldly to resolve the con
fessional issues. Ferdinand was now doing just that. Maximilian had always been con
cerned to protect the interests of the ecdesiastical states, especially those allied with 
hirn. This concern underlay his consistent allegiance to the Ecdesiastical Reservation 
which the Edict had reasserted. He regularly deferred to Mainz and Cologne (not Trier 
with whom he had little contact) in matters involving the Edict. At first this appears to 
have been a tactic to avoid responsibility. A doser look shows that he never undercut 
the two electors. If they took a more flexible position, he might follow-he did not at 
Regensburg in 1630-, but he would not take the initiative in this direction. To be sure 
the Edict did make possible the acquisition of further church lands for Bavarian candi
dates in the north. But Maximilian's interest in northern bishoprics was only to keep 
them all from falling to the Habsburgs23

. Otherwise he had no desire for more bishop
rics there. 

The Edict of Restitution soon became the main issue of German politics. Had it 
been fully implemented, it would have brought about a massive transfer of property 

22 Ibid., 87. 
23 Bireley, Contzen 104-5. 
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and substantially weakened Protestant states. Protests began to arrive in Munich and 
Vienna as soon as the Edict was published. The crucial states were Saxony and Bran
denburg. The Catholics faced the problem of maintaining the Edict without driving 
them to ally with foreigners. 

The purpose of the Electoral Convention of Regensburg in 1630 was to seek the 
means to peace and in the meantime to provide for the Empire's defense. The Catho
lic electors were determined to secure the dismissal of Wallenstein, and they suc
ceeded, Ferdinand agreeing largely to prevent a break with them. A bitter contest then 
developed over the control and employment of the Catholic military that was only re
solved through Maximilian's offer of compromise. Ferdinand had now actively inter
vened against France in the Mantuan War. Again largely for the sake of Catholic unity, 
he concluded the Treaty of Regensburg with France, thus preparing the way for with
drawal from Italy as the electors had wanted. A prime interest of Maximilian was the 
Palatinate where he maintained his position. Though Ferdinand, and to a lesser extent, 
Maximilian compromised on other issues, they did not do so on the Edict. The mili
tants emerged victorious at Regensburg. The priorities of the two princes and the na
ture of the war stood revealed. 

Contzen ended his position paper for the convention with a summons to greater ef
forts for complete victory, "wh ich consists in the restitution of the ecclesiastical 
lands"24. The battle was as holy as that of the Maccabees. Neither Contzen nor other 
militants denied that in cases of extreme necessity concessions might be made to the 
Protestants. They refused to admit that such necessity existed. This conviction rested 
on their optimistic appraisal of the political and military situation and their confidence 
in divine help that would bring French aid. 

Countering Contzen's view was an extended opinion drawn up for the Elector of 
Cologne by Cosmas Morelles, a Dominican professor of theology there. Drawing heav
ily upon Aquinas, he argued that the Catholics could surrender, permanently, church 
lands to the Protestants without violating conscience. Both Church and Empire would 
benefit from the peace and the consolidation of the Catholic position this would bring. 
Above all, the opinion contested the claim of the militants to perceive the call of God 
and his promise of assistance. Paralleis with the Old Testament were invalid. God had 
indeed made a special revelation to the Hebrews, but there was no evidence for such a 
revelation in the current situation. Human reason, and not appeals to providence, had 
to determine policy25. Morelles rejected the notion of a holy war. 

When Saxony announced his intention at Regensburg to call a conference of Prot
estant states to take up religious grievances, there appeared some readiness among the 
Catholic states to discuss concessions on the Edict. Mainz took the lead and Cologne 
followed. Maximilian did not. He refused to admit that Bavaria had been reduced to a 
state of necessity that justified concessions. He hirnself was ready and willing to con
tinue the fight. Should the ecclesiastical electors appeal to such necessity, however, he 
would have no choice but to follow. He could not carry on alone. At the same time he 

24 BA, NF II 5, Nr. 170 (S. 419-23); Bireley, Contzen BI. 
25 Biretey, Contzen 132. 
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outlined his compromise on the military command. Any inclination he may have feit 
to encourage Mainz and Cologne was probably stifled by his awareness of Ferdinand's 
firmness on the Edict, communicated to hirn by Lamormaini as we shall see, and by 
the emperor's treaty with France. Maximilian clearly opted for solidarity with Ferdi
nand on the Edict over even slight accommodation with the Protestants as Mainz and 
Cologne seemed to favor. The only resuIt of the subsequent Catholic-Protestant con
tacts on the Edict was the agreement to resurne discussions later in Frankfurt. 

A theme of Contzen that now began to appear in Maximilian's correspondence was 
the need to acquire papal approval for any surrender of church lands. Canon law re
quired this. To ignore it was to court papal penalties and the resulting disgrace. This 
line of thought was never prominent in Vienna, perhaps because of an imperial tradi
tion of independence. It also failed to understand Urban VIII's mentality. He would 
never formally approve concessions to the Protestants. But he had no intention of 
standing in the way of a reasonable political settlement. 

Much later Maximilian was to claim that at Regensburg he and the other Catholic 
princes had acted against their better political judgment by refusing concessions on 
the Edict. Their conduct had been influenced by the assurance of victory given by the 
theologians and the threat of divine and ecclesiastical punishments if they yielded26. 

Lamormaini was pleased with the outcome of Regensburg. The majority of the im
perial privy council were not. The next year, in a collective position paper, they re
ferred to "the unhappy trip to Regensburg"27. Eggenberg and the Spanish party were 
particularly disenchanted. They were inclined toward accommodation on the Edict 
that would settle the situation in the Empire, thus leaving the emperor (and perhaps 
the German states) free to assist Madrid in Italy and the Netherlands. The peace with 
France was for Eggenberg a capitulation to the electors, and he seems to have feit the 
same about the dismissal of Wallenstein. For Lamormaini what Eggenberg called a 
surrender to the electors was the prerequisite for unity among the Catholic princes 
and, it was hoped, the enlistment of France in the German Catholic cause. This was 
his, and Ferdinand's, priority. According to the polemicist Caspar Schoppe, Maximi
lian and the Spanish Duke of Tursi approached Lamormaini to urge hirn to move 
Ferdinand toward flexibility on the Edict. Lamormaini responded that "the Edict must 
stand firmly, whatever evilmight finally come from it. It matters Httle that the em
peror because of it lose not only Austria but all his kingdoms and provinces and what
ever he has in the world, provided he save his soul, which he cannot do without the 
implementation of his Edict"28. Ferdinand did approve the contacts Mainz undertook 
with the moderate Protestants, but he made it clear he had no intention of departing 
from the Edict. 

Neither the Catholics nor the Protestants made any significant changes in their ne
gotiating position between the conclusion of the Convention of Regensburg and the 
Frankfurt Conference which opened in August 1631. Despite growing opposition 

26 "Diseurs über des Reichs statum", published in Albrecht, Politik 379-81. 
27 Hallwich 1, Nr. 393. 
28 D'Addio, 197-98, citing Sehoppe's manuseript "De Vita Sua"; Bireley, Lamormaini 125. 
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from the moderates, the militants retained the upper hand in Munich and Vienna. 
Then even while the talks were in progress in Frankfurt, a combined Swedish-Saxon 
army crushed the Catholic forces at Breitenfeld. This reversed the whole course of the 
war. Shortly before the battle, Saxony followed Brandenburg and went over to the in
vading Swedes. Catholic refusal to yield on the Edict had driven the two electors into 
the arms of Gustavus Adolphus. Much opprobrium fell on the militants in Munich 
and Vienna, especially the two confessors, but they were by no means out of the pic-

ture. 
Maximilian showed his continuing sympathy for the militants when in December 

he ordered deleted from the instructions for his delegates to the League Conference at 
Ingolstadt a passage critical of the militants which echoed Morelles' position paper at 
Regensburg. Contzen prompted Maximilian's change. He denied that the policy he 
advocated was based on miracles, and he alluded to the distinction between miracu
lous interventions of God and his providential governance of events through his con
trol of secondary causes. Apparently Contzen had in mind the secret negotiations then 
taking place in Munich with a French diplomat toward a neutrality agreement with 
Sweden. The negotiations, which failed, had as their goal to save what could be saved 
for religion in the Empire at the time, especially for the ecclesiastical states, and to de
tach France from its Protestant allies and attach it to the cause of the German Catho
lies. Contzen asked whether it had been presumption when the heroes of the Old T es
tament had taken to the field at God's behest against heavy odds. Those without piety 
did not understand the actions of the saints29

. 

A year later Cardinal Peter Pazmany, Primate of Hungary and a frequent adviser to 
Ferdinand, criticized the appeal to "divine miracles" by the militants, that is, Lamor
maini, whose colleague he had once been on the faculty of the University of Graz30

. 

Pazmany's principal concern was Hungary, and his position was reminiscent of Klesl's. 
He was willing to ac ce pt broad but undefined concessions in the Empire, provided Ca
tholicism was preserved intact in the Habsburg lands. Bishop Anton of Vienna, a criti
cal privy councillor, and Cardinal Franz von Dietrichstein, Governor of Moravia, soon 
came to share this view31

. Their priority was the Habsburg lands. In late January 1633, 
Stralendorf, in a paper prepared with the assistance of Bishop Anton and the privy 
councillor Maximilian von Trautmannsdorf, argued that "it is more beneficial to pre
serve religion in some fashion after the example of Ferdinand I than in the end to risk 
absolutely everything". The moderate policy of Ferdinand I had enabled the Catholic 
religion to make great progress in Germany between 1555 and the "accursed" Bohe
mian War whereas the recent war years had seen the Church ravaged. The clear infer
ence was that the interests of the Church were best served by peace32

• 

But even the moderates felt it was necessary to restore the military balance in the 
Empire before one could hope for reasonable terms from the other side. The Catholics 

29 Bireley, Contzen 169-76. 
30 Pazmany 2, Nr. 798. 
31 Bireley, Lamormaini 191. 
32 Hallwich 3, Nr. 1801; Bireley, Lamormaini 190-91. 



100 Robert Bireley 

did then recoup militarily with the victory of the combined forces of the future Ferdi
nand III and the Cardinal Infante over the Swedes at Nördlingen in September 1634. 
Lamormaini interpreted this as a further example of God's special providence for the 
emperor. 

The Peace of Prague, 1635 

The Peace of Prague ended the holy phase of the war. The Catholics retreated from 
their program of restoration in the Empire; Maximilian and Ferdinand made the tran
sition from militants to moderates. Basically the Peace was an agreement between the 
emperor and Saxony which the other German states and foreign powers were invited 
to join. Its goal was to unite the German states, Catholic and Protestant, with the em
peror and then to drive recalcitrant foreigners from the Empire. The year 1627 was 
fixed as the normative date for the possession for the next forty years of ecclesiastical 
lands, rights, and privileges. During this period efforts would be made to remedy the 
religious grievances. Should these be unsuccessful, the emperor retained the right to 
make a final decision after consultation with a body composed equally of Catholics 
and Protestants. Thus the solution was not seen as permanent, but the emperor's re
nunciation of any recourse to force made it more likely it would become so. The nor
mative year meant the retention for the Catholics of nearly all the imperial church 
lands in the south and west and in Lower Saxony, some of which were then occupied 
by the Protestants. The exception was Magdeburg. It was gran ted for life to Prince Au
gust of Saxony, though without "Sitz und Stimme" in the Reichstag. In at least one 
bishopric, Halberstadt, the settlement meant the free exercise of religion for the Prot
estants. They retained their imperial church lands in the northeast; this confirmed the 
status quo and benefitted Saxony and Brandenburg in particular. Ferdinand granted an 
amnesty to those secular mlers who had first taken up arms against hirn after the land
ing of Gustavus Adolphus in Germany in 1630. But he also secured broad powers to 
exclude states from the amnesty and he made free use of them in order to obtain fur
ther benefits for the Catholics, especially in Württemberg. Saxony recognized Catholi
cism as the exclusive religion in the Habsburg lands, with the exception of some areas 
in Silesia. Thus Ferdinand safeguarded his territories. Saxony also agreed to Maximi
Han's permanent retention in his House of the Palatinate electoral title and the lands 
on the right bank of the Rhine. Calvinism remained implicitly excluded from the Em
pire. 

The emperor ratified the Peace of Prague only after extended and intensive discus
sions in Vienna that revealed once again that the war in its second phase was a holy 
war. Lamormaini was by far the most prominent of the militants, and he went down 
only after a determined fight. The general argument of the moderates, as shown in a 
long opinion of the imperial councillors, was that the greater good of Church and Em
pire demanded the conclusion of the Peace. It was a more than satisfactory agreement. 
They pointed out the political, military, and economic superiority of the emperor's ad
versaries, especially now that France was more openly supporting them. Lamormaini's 
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flicke ring ho pe that France might yet change policy was quickly discounted. The 
councillors noted a danger from the Turks; French negotiators had been in Constan
tinople attempting to mediate the Turkish conflict with the Persians and so free the 
Turks for action against the emperor. The common people had suffered enough and 
demanded peace. Another danger touched the succession. Ferdinand's health was de
teriorating, and his death before the election of his son King of the Romans would stir 
up serious difficulties. Indeed, the councillors made a strong rational case for peace. 
But they considered it also necessary to deal with the militant theology. Human rea
son, not a purported divine revelation, had tö govern policy. Ferdinand's support of 
justice and the Catholic religion did not assure hirn victory. There were instances in 
the Old Testament where God had enjoined upon the Israelites a holy war but had 
then allowed them to go down to defeat because of their sins. The Church had lost the 
Eastern Empire along with many areas in Asia and Africa despite the righteousness of 
its cause33

. 

Meanwhile the perplexed Ferdinand summoned a conference of theologians to dis
cuss the Peace. Thirteen of the sixteen written opinions affirmed that if the emperor 
could not acquire better terms, he might accept the Peace without harm to his con
science. Essentially, they agreed with the imperial councillors that the Peace would 
lead to the greater good of Church and Empire, and they cited in their favor a host of 
historical precedents and Scriptural, theologieal, and canonical authorities. Many dealt 
specifically with the militant argument. One maintained, for example, that it would be 
presumptuous to rely on divine providence to bestow victory, as it did in the case of 
Gideon in the Book of Judges, without a clear revelation to this effect, and he repre
sented the majority view. The theologians also took up the issue of papal approval for 
the concessions in the Peace. The majority agreed that under normal conditions it 
would be necessary. But the present situation did not permit such recourse. Several 
claimed that the pope was bound in conscience to accept any reasonable solution. 
Only two suggested that the pope did not want to be approached on the issue and 
urged Ferdinand to move ahead without consulting hirn. As it turned out, when Ferdi
nand later informed the pope of the terms of the Peace-he did not request approval-, 
Urban was quite pleased, though he was careful to avoid formally recognizing it34. 

Maximilian espoused the Peace in a cautious letter to Ferdinand of February 14, 
1635. Ill-health had plagued Contzen beginning in mid-1634 and the Jesuit Johannes 
Vervaux, the later author of Maximilian's principal political testament, had in effect re
placed hirn weIl before Contzen's death in June 1635. Vervaux was a moderate. This 
may help to account for the apparent lack of debate in Munich over the typical mili
tant arguments. Maximilian awaited word from Mainz and Cologne before finalizing 
his decision. But they split, forcing hirn to choose between the two. Cologne remained 
with the militants, whereas Mainz made the step into the moderate camp, justifying 
his action as the lesser of two evils. T 0 his brother in Cologne Maximilian wrote that 
he just did not know where the Catholics would acquire resources to continue the war. 

33 Bt·reley, Lamormaini 212-14. 
34 Ibid., 215-19. 
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The norm for Maximilian's deeision eontinued to be the greater good of the Church 
and Empire whieh, to be sure, eoineided onee again to a large degree with his territo
rial and dynastie interests. Peaee on the terms of the Prague settlement was to the ad
vantage of all. Maximilian's remonstranees with Ferdinand were instrumental in seeur
ing the explicit reeognition of his claims in the Palatinate and a clearer aeknowledge
ment of final imperial jurisdietion in eeclesiastieal issues. Fear of the problems that 
might arise should rapid provision not be made for the imperial sueeession also influ
eneed his deeision. Maximilian seemed to aeeept readily the dissolution of the Catho
lie League ealled for by the Peaee for the sake of German unity. But he obtained for 
hirnself a status in the reorganized imperial army equal to that of Saxony. Constitu
tionally, he and John George, as the first two seeular eleetors, would have the respon
sibility of imperial viears in the event of an interregnum. Maximilian wanted to avoid 
an interregnum in whieh he would be unarmed, John George armed. So he proteeted 
Catholie interests35

. 

The Peaee of Prague did not end the war in Germany. It did not make suffieient 
eoneessions to win the enthusiastie support of enough German states. But it was a nee
essary step on the way to the Peaee of Westphalia. It represented the renuneiation of 
the militant theology by the ruling prinees in Munieh and Vienna and so removed a 
major obstacle to peaee. The two Jesuits, Vervaux and Johannes Gans, the eonfessor of 
Ferdinand III, explieitly repudiated the militant position of Contzen and Lamor
mainP6. But the Peaee did not mean the abandonment of theologieal eonsiderations, 
as has been suggested. Rather it marked a transition from a militant to a moderate the
ology. But not only beeause of its moderate theology but also beeause of its reempha
sis on the Habsburg lands was the Peaee of Prague areturn to the position of Ferdi
nand land Klesl. Some of Ferdinand's eouneillors had always given them the priority 
and, as we have seen, his initial intention seems to have been to foeus on their eonsoli
dation. Ferdinand never aimed to establish a monarehy in Germany, nor does he ap
pear to have developed a eoherent poliey for the Empire. His extension of imperial 
power and his aetivity in the Empire climaxing in the Ediet were the result of a reli
gious poliey that evolved as an ad hoc response to changing opportunities in whieh un
der Lamormaini's tutelage he eame to see a divine eall to action. Onee Ferdinand eame 
to reeognize the disastrous direetion in which this poliey was leading and onee he ae
eepted the moderate theology, he was inclined to withdraw to a degree from the Em
pire and to foeus his attention onee again on the Habsburg lands. Signifieantly, a eodi
eil to his testament drawn up in August 1635 reaffirmed his intention to pass on his 
lands to his son as an undivided inheritanee37

• 

One ean speak of a seeularization of imperial polities at the time of the Peaee of 
Prague in a twofold sense. The first has to do with the demise of the holy war, the 
rejeetion of alleged revelation as a souree of poliey. But this was not the rejeetion of 
theological eonsiderations, as we have seen. The seeond eoneerned the plaee of the 
papaey in imperial affairs. Ferdinand and Maximilian entered an agreement with the 

35 Bireley, Contzen 211-19. 
36 Vervaux, 220-222; Duhr 1, 473-78; 2, 232-35. 
37 Hantsch, 343. 
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Protestant states without papal approbation. Prague continued the development that 
had begun with the Peace of Augsburg and it anticipated the Peace of Westphalia. 

The Third Stage, 1635-1648: Modified Goals 

The last phase of the war, from 1635-1648, saw a substantial diminution in its reli
gious character along with the disappearance of its holy nature. This was clear after the 
open intervention of France on the side of Sweden and the dissident Protestants and 
the return of Saxony and other Protestant states to the side of the emperor. Equally 
important, the acceptance of the moderate theology meant that Munich and Vienna 
were now ready to make some compromises with the Protestants for the sake of a 
peace that was recognized as benefitting Church and Empire. There were definite 
limits, however, to the concessions they were willing to make. At first they were re
luctant to move beyond Prague. But drawing on the principles of the moderate theol
ogy they agreed at the Reichstag of Regensburg in 1640/41 to the broadening of the 
amnesty and then to the concessions of the Peace of Westphalia. Yet Munich, and to a 
lesser extent, Vienna, still fought for religious objectives. Their varying attachments to 
Church and Empire were at the root of their differences during the final phase of the 
war. Both sought, in general, to unite the Empire, drive out the foreigners, and restore 
peace. This was the ultimate reason for concessions. But Ferdinand III, who was guar
anteed the succession at the Electoral Convention of Regensburg in 1636/37 just prior 
to his father's death, was more committed to Spain than was his father. His scenario 
called for agreement among the German states, peace with Sweden, but then war with 
France, perhaps with the German states as allies, until the two Habsburg states secured 
satisfactory terms. Thus to a degree Ferdinand subordinated the cause of Church and 
Empire to Habsburg goals. Maximilian's abandonment of his traditional support for a 
strong emperor and his gradual advocacy of the constitutional upgrading of the 
princes was directly related to his differences with Ferdinand over war goals and the 
good of the Empire. Maximilian returned to his hopeful French policy. He wanted an 
agreement with France first, even at the expense of imperial, and Habsburg, territory, 
and then the enlistment of France in pursuit of his position in the Palatinate and the 
advantage of the ecclesiastical states. His contacts with France were also intended to 
compel Vienna to break with Spain and so remove a final obstacle to peace for Church 
and Empire. 

In the late 1630's Richelieu leaned toward peace in Germany provided the emperor 
split with Spain. Ferdinand III rejected this approach, but Maximilian favored it, and 
he began to build a party of electors and princes that would deal with France inde
pendently of the emperor. Ferdinand's bond with Spain led MaximiIian to retreat from 
his normal support of imperial authority. Ferdinand summoned the Reichstag of Re
gensburg largely to upstage the Convention of Electors and other princes in Nurem
berg which Maximilian had brought about38• 

38 Bierther, Reichstag 23-24, 34-37. 
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At Regensburg both Maximilian and Ferdinand favored the extension of the Prague 
amnesty to more states. Their purpose was to bring more Protestant states into the 
Peaee and so to strengthen the Empire and the imperial army. But the extension of 
the amnesty implied the surrender of more territorial ehureh lands, especially in 
Württemberg. For this reason many Catholie states opposed it, including for a time 
Mainz and Cologne. The papal representative at Regensburg fought it. Thus Maximi
lian showed that he was willing to oppose the papal position openly. The imperial the
ologians had no difficulty approving the eoneession, Ferdinand III's eonfessor Gans 
referring to the eonferenee of theologians that had sanetioned the Peaee of Prague39• 

But the broadening of the amnesty won over few Protestant states, largely beeause it 
was not to take effeet until all Protestant states were reeoneiled with the emperor. Be
yond this neither Maximilian nor Ferdinand thought it neeessary to go at the time. 
The Catholies did agree, reluetantly, to diseuss religious grievanees at Regensburg, but 
the talks were postponed and then transferred to the general peaee negotiations soon 
to begin in Münster40

. 

Maximilian eontinued to seek Freneh support. Vervaux was dispatehed to Paris in 
February 1645 to sound out the possibility of Franee at least withdrawing its aid to the 
Protestants. Maximilian was willing to foster Freneh claims along the Rhine in ex
ehange41

• Even in Vienna there was some hope that Franee might show sympathy for 
Catholie goals in Germany, as the position paper of Vieeehancellor Ferdinand Kurz 
von Senftenau of January 1645 illustrates. Reminiscent of the militant theology was 
Ferdinand's belief that God was calling hirn to take the field with his troops. Many 
eouneillors supported hirn in this, and they pointed to the victory the Catholie armies 
had garnered under his leadership at Nördlingen. But the hope in effective divine aid 
was not born out. The imperial troops suffered their most severe defeat of the war at 
Jankau on March 6, 1645. For imperial peace poliey this was the most important battle 
of the war. Vienna became more aware than ever of its weakness42

. 

The seeret instruction of October 1645 for Trautmannsdorf's mission to Münster 
showed that Ferdinand was now ready to make religious concessions that went weIl 
beyond Prague. Again the pattern dating from Ferdinand I was evident: concessions in 
the Empire for the sake of the Habsburg lands. The instructions insisted that the Aus
trian lands and Bohemia had to remain exclusively Catholic, and they called for special 
efforts to secure Maximilian's posititon in the Palatinate, partly because Vienna was 
well aware of his contacts with France. To obtain these goals Ferdinand was ready to 
go as far as to aecept 1618 as the normative date for the possession of ecclesiastieal 
lands, rights, and privileges and to recognize the concession of church lands to the 
Protestants as permanent. This meant the definitive surrender of more chureh lands. 
Ferdinand had particularly in mind the eession of Bremen and Verden to Sweden. 
Trautmannsdorf justified these further concessions on the grounds of the greater good, 

39 Ibid., 132-33, 181. 
40 Ibid., 85-95, 131-32, 147-97. 
41 Schweinesbein, 187-215. 
42 Ruppert, 79-82; the positions papers of the councillors are published on pp. 364-400. 
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and the imperial theologians had no difficulty in approving them43• But the policy 
marked adeparture from the pursuit of the good of Church and Empire to the extent 
that the concessions were to be made not only to obtain peace in the Empire but also 
to make possible the continued fight against France alongside Spain. 

At Münster Bavaria at first continued to prefer negotiations with France to further 
religious concessions. Maximilian wanted to avoid any weakening of the Ecclesiastical 
Reservation beyond Prague including the permanent cession of church lands. He re
mained faithful to the ecclesiastical states. He also thought that the general peace and 
his own advantage in the Palatinate was best pursued through Paris. By now he had 
agreed to the creation of an eighth electoral tide for the heirs of Frederick and their re
covery of most of the Palatinate lands. This still meant, however, a five (or four)-to
three Catholic majority in the council of electors. Maximilian also successfully insisted 
that the first secular electoral tide be his and with it joint responsibility with Saxony as 
imperial vicars in the event of an interregnum. After it became clear, however, in the 
course of 1646, that France would not come to the aid of the German Catholics and 
after Bavaria was ravaged by enemy troops, Maximilian joined the emperor and other 
Catholic moderates who were willing to make concessions beyond Prague44

• The ar
mistice he concluded with France, Sweden, and Hessen-Kassel in 1647 and his conse
quent break with Ferdinand was an extreme example of his policy to engage French 
support for his goals, in this case peace in the Empire and his advantage in the Palati
nate. His support of the rights of the German states vis-a-vis the emperor also resulted 
from his determination to arrive at the peace45

• Maximilian's pressure did significandy 
influence Ferdinand to break with Spain and so to proceed to the Peace of Westphalia. 

"Um Glauben und Reich: Kurfürst Maximilian I." This was the tide given a volume 
of the catalogue for the 1980 exhibition Wittelsbach und Bayern held in Munieh. It ex
presses the truth of the matter. Maximilian fought the Thirty Years War, and gradually 
moved toward peace, largely for the sake of Church and Empire. The same can be as
serted for Emperor Ferdinand 11. But their attitudes and objectives alone do not make 
the war a religious or holy war. Many other decision-makers were involved, for some 
of whom a vast literature exists. Each had his own goals and motives. Tilly and Wal
lenstein were certainly of different minds. Then one has to consider the understanding 
of the war by the ordinary soldiers and the common people; here there is much room 
for research. Yet the vision of the war shared by Maximilian and Ferdinand contributes 
significandy to establishing the nature of the war. Furthermore, their experience shows 
the part that ideas can and do play in deciding the course of events, and their conduct 
and that of those around them demonstrates the role of the individual in history. 

This paper has treated the Catholic side in the war. It is one-sided. One might 
gather from it that the Catholics alone were responsible for the religious and holy na
ture of the war. This would be a grave distortion. Many Protestants, especially those 
attached to the Palatinate party, thought in terms similar to the Catholic militants and 

43 Ibid. 129-38, 239-66. 
44 Ibid., 145,246-51; Wolf!, 50-59. 
45 W. Becker, 314-15. 
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were equally aggressive. The Eleetor Frederiek hirnself asserted that he aeeepted the 
Bohemian erown, against the advice of many of his eouneillors, beeause he feit God 
ealling hirn to this46. Nor would it be fair to attribute to the Catholie militants alone 
the eontinuation of the war after the Eleetoral Convention of Regensburg in 1630. 
This paper has not diseussed whether the aeeeptanee of the moderate program in Mu
ni eh and Vienna would have appreeiably shortened the war. Contzen daimed, eor
reetly, that the moderates at Regensburg were not willing to eome dose to aeeepting 
the proposals of the moderate Protestant party47. A wide gap separated the moderates 
on eaeh side. Neither the Catholies nor the Catholie militants must bear the whole 
burden of the war. History is never so simple. 

46 Parker, Europe 164. 
47 Bireley, Contzen 142-43. 



Martin Heckel 

Die Krise der Religionsverfassung des Reiches und die 
Anfänge des Dreißigjährigen Krieges* 

I 

Der 30jährige Krieg ist kein "Krieg" im Sinne der modernen Staatenkriege gewe
sen, wie sie sich als Duell der großen Mächte Europas darstellen. Er liegt ja zeitlich vor 
der Entstehung der modernen Staaten Europas, ihres modernen Staatsrechts und Völ
kerrechts, des Friedens- wie Kriegsvölkerrechts. Er wurde als religiöse und zugleich als 
politische Auseinandersetzung geführt, wie denn im 17.Jahrhundert allenthalben das 
Geistliche und Weltliche (in der Verweltlichung und Konfessionalisierung) mit wech
selnder Akzentuierung verklammert auftritt. Will man ihn als historische Gesamt
erscheinung begreifen und seinen verschlungenen militärischen, politischen und juri
stischen Dimensionen gerecht werden, so darf man nicht die Vorstellungen und Wer
tungen unserer Zeit auf jene Epoche projizieren. 

Das gilt besonders für die Welt des Rechts: Ist doch der Große Krieg von den Zeit
genossen zuvörderst nicht als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern zu 
einem wesentlichen Teil als Durchsetzung des Rechts durch die katholische Reichs
exekution bzw. das evangelische Widerstandsrecht verstanden worden: Allen Seiten 
ging es um die Behauptung und Vollstreckung des Rechts. Aber welchen Rechts? 
Ihres eigenen, besseren, höheren Rechts. Im wirren Gegenspiel der konfessionellen 
Rechtsvorstellungen sowie in den tektonischen Verwerfungen der Rechtsschichten, 
deren prinzipienschwere Tiefenschichten und kompromißgeprägte Oberflächen
schichten durcheinandergeraten waren: Welches Recht in welchem Sinne galt und 
durchsetzbar war, das war im Grundsätzlichen wie in allen Einzelheiten die große 
Frage - war doch bereits seit hundert Jahren vor dem großen Waffengang "das Recht" 
zutiefst gespalten und umkämpft, äußerlich erschüttert und innerlich verunsichert 
worden, wie kaum zuvor und seither in seinem Werdegang in unseren Breiten. 

Aus der Sicht des Rechtshistorikers und Kirchenrechtlers - als der ich hier zum 
rechtlichen Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges zu Ihnen zu sprechen die Ehre 
habe - leidet die herkömmliche Darstellung der Reformationsepoche wie des darauf 

* Der vorliegende Vortrag bildet die Zusammenfassung verschiedener Studien des Verf. zur Re
ligionsverfassung des Alten Reiches, auf die· zum Nachweis der Quellen und Literatur Bezug 
genommen wird: Hecke4 Autonomia; ders., Parität; ders., Freiheitsidee; ders., Itio in partes; ders., 
Säkularisierung; ders., Bekenntnisse; ders., Weltlichkeit; ders., Deutschland. 
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folgenden Konfessionellen Zeitalters (einschließlich des Dreißigjährigen Krieges 
selbst) an einer modernisierenden Fehldeutung des Rechts im Sinne der modernen 
Einheit, Einheitlichkeit und Weltlichkeit der Rechtsordnung. Doch diese stand da
mals noch in der Ferne! 

Erst die Säkularisierung des Geisteslebens und des Rechtsdenkens in der Aufklärung hat die 
Souveränität des Staates begründet; erst sie hat die äußere Einheit und innere Einheitlichkeit des 
Rechts und aller Rechtsbegriffe i. S. einer innerlich geschlossenen weltlichen Rechtsordnung im 
Staate ermöglicht und verwirklicht. Sie hat dabei das Kirchenrecht der Konfessionen (also das in
nere Recht dieser "Religionsgesellschaften'') als eigenen besonderen Rechtskreis aus dem Kreise 
des staatlichen Rechts ausgegrenzt. Erst seither ist - auf dem (theologisch umstrittenen und pro
blematischen) Fundament der aufgeklärten Korporationslehre, Staatsidee und Staatsvertragstheo
rien - auch das Koexistenzproblem der Konfessionen "gelöst" worden, d. h. einer innerlich 
schlüssigen, rational begründeten juristischen Grund- und Dauerordnung zugeführt worden, die 
die Toleranz der Individuen mit prinzipiell garantierter Pluralität, Parität und religiöser Selbstbe
stimmung auch der dissentierenden Religionsgruppen verbunden hat. Diese Konzeption der in
dividuellen Religionsfreiheit zugunsten aller Religionen und Konfessionen und deren korporati
ven Religionsgesellschaftsfreiheit "innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes" hat 
ihre verfassungsrechtliche Verwirklichung bekanntlich über die Paulskirche in den Staatskir
chenartikeln der Weimarer Reichsverfassung und durch deren Rezeption im Bonner Grundge
setz gefunden. 

Welch andere Welt tritt uns im Konfessionellen Zeitalter entgegen! Greifen wir ge
rafft einige charakteristische Züge heraus: 

II 

Wie das ganze konfessionelle Zeitalter ist der Dreißigjährige Krieg bedingt durch 
die Verschmelzung von Ständekämpfen und Religionskonflikten, die sich regional wie 
international verketteten und schließlich in den Kampf der großen Mächte um die 
Hegemonie Europas hineingezogen wurden, der zugleich für die Selbstbehauptung 
der Konfessionen entscheide ne Bedeutung gewann. 

Für die spezifisch rechtshistorische Betrachtung - die freilich nur begrenzte, für ih
ren Teilausschnitt des Gesamtproblems jedoch maßgebliche Aspekte umfaßt - ist der 
große Krieg nur der äußerliche Ausbruch und Austrag tieferer verfassungsrechtlicher 
Spannungen und Konflikte gewesen, die längst zuvor bestanden und mit beklemmen
der Konsequenz auf die eskalierende Auseinandersetzung hintrieben. Von einer Un
ausweichlichkeit des Krieges sollte dennoch nicht gesprochen werden, da unlösbare 
Rechtsprobleme in der Geschichte vielfach nicht entschieden, sondern verdrängt und 
dann vergessen zu werden pflegen, wenn die Zeit über sie hinweggegangen ist. Norrn
konflikte sind keine metaphysische Kriegsnotwendigkeit, aber sie sind Gefahrenherde. 
Der Friede von Augsburg des Jahres 1555 ist ein trügerischer, ein unvollkommener, 
bruchstückhafter Friede gewesen. Schon der Begriff "Religionsfriede" war ein erfolg
reich einschlagendes Propagandaschlagwort, ein Kampf- und Vernebelungsbegriff, wie 
viele verfassungsrechtliche Zentralbegriffe dies im politischen Kampf seit je waren 
und sind. Den religiösen Frieden hatte der Religionsfriede ja weder bringen können 
noch wollen: Alle freiwilligen, friedlichen Einigungsversuche der Konfessionen durch 
ein Konzil, Religionsgespräche, Nationalverhandlungen waren gescheitert, und eine 
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zwangsweise Befriedung des Glaubensstreites durch Religionskrieg, Gerichtsurteile 
und Reichsexekution schloß der Reichsabschied von 1555 gerade aus. So blieb der 
Glaubenskampf bestehen und wurde durch den Religionsfrieden als bloße pax politica 
nur äußerlich-politisch entzerrt und partiell neutralisiert. Auch der juristische Kampf 
ging nach 1555 alsbald weiter - als Kampf zwischen einer katholischen und einer 
evangelischen Konzeption des Reiches und der Reichsverfassung, der weltlichen und 
geistlichen Obrigkeit, des Kirchenamtes, Kirchengutes und der weltlichen und geistli
chen Gerichtsbarkeit. Nach 1555 äußerte sich dieser Kampf freilich nicht offen, son
dern in raffiniert verdeckten Formen als Ringen um die divergierende konfessionelle 
Interpretation des gemeinsamen Friedensdokuments von 1555. Dadurch sind schließ
lich seit 1608 sämtliche Institutionen der Reichsverfassung entweder auseinanderge
brochen (wie die Kammergerichtsbarkeit und der Reichstag) oder (wie die kaiserliche 
Gewalt und der Reichshofrat) durch das Widerstandsrecht schwer beschädigt worden. 
Die übliche Betrachtung macht es sich zu einfach, wenn sie die schweren Einzelstö
rungen, die etwa in den Kirchengüterstreitigkeiten aufbrachen, schlicht als Rechts
bruch und Rechtsverdrehung verurteilt und also bei loyaler Rechtstreue für vermeid
bar hält. Die Tiefe und Schwere der Verfassungskrisen des Reichs, speziell seiner Re
ligionsverfassung, werden damit in ihrem epochenspezifischen Grundansatz "unhisto
risch" verkannt. 

Die Reichsverfassung war bis zum Ausbruch des Krieges i.J. 1618 dadurch geprägt, 
daß sich der Dualismus der (reichs-)ständischen Verfassungs strukturen und der Dua
lismus der großen Konfessionen wirkungsträchtig überlagerten und dabei potenzier
ten (wie auch deformierten). Die beiden Wellen der Reichsreform wie der Reforma
tion hatten ja zum Auftakt des 16.Jahrhunderts in historisch zufälliger Koinzidenz das 
Reich in kurzem Abstand überrollt. Die Reformation gewann dadurch in Deutschland 
den Schutz der ständischen Reichsverfassung, weil die reichsständische Libertät der 
deutschen Fürsten sie gegen die katholische Kirchenvogtei des Kaisers deckte; die 
reformatorische Bewegung wurde freilich dadurch auch folgenschwer politisiert, im 
Landeskirchenturn verstaatlicht und territorial aufgesplittert. Andererseits wurde die 
Reichsständische Verfassung durch die Reformation religiös verstärkt, weil sich die 
europäische Tendenz zum monarchischen Absolutismus im Reich am doppelten Wi
derstand des reichsständischen und des religiösen Freiheitswillens brach. Der reichs
ständische und der konfessionelle Dualismus haben sich gegenseitig verstärkt und ab
gesichert. Diese Konstellation zog sich als eine Konstante durch die Reichsentwick
lung vom Schmalkaldischen Bund über den Fürstenaufstand zum Abschluß des Reli
gionsfriedens in den reichsständischen Formen und weiter durch die Religionskon
flikte seit den 70er Jahren; später führte sie zur Entlassung Wallensteins und zum 
Scheitern des Prager Friedens von 1635, vereitelte dessen Stärkung der kaiserlichen 
Gewalt und mündete aus in den endgültigen Sieg der konfessionellen Parität und der 
reichsständischen Libertät im Westfälischen Frieden, die bis zur Schwelle des 19.Jahr
hunderts Deutschlands Verfassung prägten. 

So hielt ein empfindliches, kreuzweise verbundenes Balance-System den Dualismus 
zwischen Kaiser und Reichsständen mit dem Dualismus der beiden Konfessionen 
verknüpft. Die reichsständische Libertät und die konfessionelle Parität bedingten ein-
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ander und hielten sich die Waage. Auf dieser Verbindung beruhte "faktisch" das poli
tische System des Reiches. 

III 

Aber rechtlich hatte sich diese Verbindung von Ständetum und Religion im Reiche 
vor 1648 noch nicht (bzw. nur rudimentär) ausgeformt in den Reichsinstitutionen : Die 
Reichsorganisation war ja kurz vor der Reformation durch die Reichsreform in ihrem 
Gegenüber von Kaiser und Reichsständen und ihrer komplizierten Kuriengliederung 
und Prozedur des Reichstags festgeschrieben worden. Auch 1555 hat man daran 
nichts geändert, war man doch durch die schwierigen materiellen religionsrechtlichen 
Detailprobleme absorbiert. Eine neue Reform der Reichsorganisation - z. B. durch 
eine zusätzliche Kuriengliederung nach Konfessionen - ist 1555 unterblieben. Die 
Reichsverfassung gab deshalb nach dem Ausbruch der Glaubenswirren von 1521 bis 
1648 den konfessionellen Kräften keine spezifische institutionelle Entfaltungs-, 
Schutz- und Partizipationsmöglichkeit, sondern drängte sie aus dem Gehäuse der 
Reichsorganisation in ihre Sonderbünde und Widerstandsorganisationen ab. Die 
Gründung des Schmalkaldischen Bundes und später der Union und Liga signalisierten 
ein tiefes Defizit der Reichsorganisation und eine schwere Verfassungsstörung: 

Der Religionsfriede von 1555 konnte juristisch wie politisch nur dann lebensfähig 
bleiben, wenn sich die Vertrags-Schließenden von damals auch in Zukunft als Ver
trags-Erhalter betätigten, d. h. den Frieden weiterhin vertragsgemäß vollzogen, verträg
lich seine Zweifel und Lücken klärten, seine notwendigen Ergänzungen und Ände
rungen paktierten, seine gerichtliche und außergerichtliche Vollstreckung in vertrags
artiger Übereinkunft approbierten bzw. praktizierten. Da der Friede den doppelten 
Vertragscharakter einer ständischen Vereinbarung zwischen Kaiser und Reichsständen 
und einer konfessionellen Vereinbarung zwischen den beiden Religionsparteien besaß, 
war seine vertragsartige Behandlung auch hinfort unumgänglich. Sonst wurde sein ver
traglicher Inhalt und Charakter alsbald aufgebrochen durch das einseitige Diktat der 
konfessionellen Majorität bzw. durch das Widerstandsrecht der Minorität. Der Vertrag 
und die konkrete Freiheit der Vertragspartner war ja das prägende Rechtsinstitut die
ser Zeit; in weiter Ferne lag damals noch die moderne Herrschaft des Gesetzes, seiner 
Allgemeinheit, aufgeklärten Rationalität und Gleichheit, die sich dann später in den 
großen Kodifikationen und Verfassungsdokumenten des 18. und 19.Jahrhunderts aus
formte. Der Religionsfriede bildete so nach Abschluß, Inhalt, Vollzug, Interpretation, 
Ergänzung und Fortbildung eine innere Einheit als Vertragswerk. Er war die rechtli
che Brücke zwischen den religiös zerstrittenen Konfessionen, die aus dem Jahre 1555 
den Bogen in die Zukunft schlug. Die bei den Religionsparteien bildeten ihr Funda
ment; von ihrer Festigkeit hing ab, daß sie nicht einstürzte. 
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IV 

Ein Doppeltes also war die Voraussetzung, damit die Vertragsbindung künftig hielt: 
Die beiden Konfessionen mußten sich als Religionsparteien organisatorisch formie
ren. Und diese Religionsparteien mußten sodann in die Reichsorganisation als Reichs
organe fest integriert werden, damit sie aus den parakonstitutionellen Widerstands
und Selbsthilfebünden zu tragenden Institutionen der Reichsverfassung wurden. Sie 
mußten ihre Abwehrhaltung in politische Partizipationsbereitschaft wandeln, statt 
Ausgrenzungsfreiheiten Teilhaberrechte erlangen. Die Konfessionen mußten aus der 
Konfrontation zur Entspannung und zu einem Ausgleich finden, der beiden ihre Si
cherheit und Freiheit verbürgte, indem er sie zu Pfeilern der Reichsverfassung machte 
und ihre fremdkonfessionelle Vergewaltigung ausschloß. 

Für das Reich wurde es zur Lebensfrage, das religiöse Widerstandsrecht der beiden 
Teile zu entschärfen und d.h. organisatorisch aufzufangen. Das Widerstandsrecht war 
ja voll und ganz durch die scharf gegensätzliche Bekenntnisposition der beiden Kon
fessionen bestimmt; sein Ausbruch stieß das Reich in die unlösbaren geistlichen Kon
flikte und rechtlichen Auslegungskämpfe hinein. Das äußere Auseinanderbrechen des 
Reiches ließ sich nur dadurch verhindern, daß man das Widerstandsrecht überflüssig 
werden ließ (bzw. auf den äußersten Extremfall zurückdrängte): 

Die Lösung bot die Integration der konfessionellen Bünde in die Verfassungsorga
nisation des Reichs und ihre Betrauung mit zentralen Reichsverfassungsfunktionen, 
damit sie aus der destruktiven Oppositionsrolle des Glaubensgegners und Verfas
sungsfeindes in die Partnerschaft, Kooperation und Mitverantwortung für die Reichs
aufgaben hineinwuchsen. Diesen Weg hat dann nach 1648 das Reich nach seinen 
hundertjährigen bitteren Erfahrungen mit dem katholischen Rechtszwang und pro
testantischen Widerstand beschritten. Beide Konfessionen waren fortan als Corpus 
Evangelicorum und Catholicorum religiös, rechtlich und politisch formiert, vom Rei
che anerkannt, in die Reichsorganisation integriert, dadurch neutralisiert und in die 
Reichsfunktionen voll und vorrangig eingeschaltet. Durch die itio in partes wurde das 
Mehrheitsprinzip in allen religiös relevanten Fragen ausgeschaltet, sobald eine der Re
ligionsparteien im Reichstag oder in den Reichskreisen den Übergang zum vertrags ar
tigen Verfahren der itio in partes und amicabilis compositio verlangte. Sie konnte sich 
dadurch vor Überstimmung schützen, ohne das Widerstandsrecht bemühen zu müs
sen. Mit diesem Verfahrensinstitut war sichergestellt, daß der Vertragscharakter des 
Religionsfriedens nicht nur seinen vergangenen Abschluß, sondern auch seine gegen
wärtige und künftige Interpretation, Exekution, Ergänzung und Weiterbildung be
stimmte. 

V 

Dadurch war nun seit 1648 der Dualismus der Religionsparteien mit dem reichs
ständischen Dualismus nicht nur faktisch verknüpft, sondern in klaren Verfassungs
normen institutionell verbunden und verbürgt. Die itio in partes gab der Minderheit 
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ein gefährliches Vetorecht. Aber ihr Sinn erschöpfte sich nicht in dieser negativen 
Schutz- und Sperrfunktion, sondern in der positiven Integration der gegensätzlichen 
Religionsteile in das Reich, die in der amicabilis compositio als Ziel des Verfahrens 
zum Ausdruck kam. Sie hat trotz der unlösbaren Religionskrise die politische Erhal
tung des Reichs nach innen und außen ermöglicht; sie ist sparsam und praktikabel-in
tegrativ ausgeübt worden, hat doch die Staatsrechtslehre in den folgenden anderthalb 
Jahrhunderten bis 1806 weniger als ein Dutzend ihrer Fälle registriert. Die itio in par
tes hat so den freien religiösen Dissens der Konfessionen durch Schutz vor konfessio
neller Vergewaltigung gesichert und doch den politischen Konsens im Reich zustande 
gebracht. Vor allem: Die itio in partes wirkte schon in ihrem Vorfeld kompromißför
dernd und einheitsbildend, da beide Teile wußten, daß eine Majorisierung im Ernstfall 
nicht mehr "griff", sie sich deshalb nicht mehr bedrohen konnten bzw. bedroht fühlen 
mußten. 

In Religionsfragen mußte das "rechtliche" Überstimmen ja der Minderheit als schiere "fakti
sche" Vergewaltigung erscheinen, da hier die gemeinsamen Wertgrundlagen nicht mehr existier
ten, die das Mehrheitsprinzip als rechtliche Voraussetzung nicht entbehren kann; nicht zufällig 
hat sich der neuzeitliche Staat auf das Weltliche beschränkt, die religiösen Entscheidungen je
doch der Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften überlassen. 

VI 

Das institutionelle Manko der Religionsverfassung des Reiches liegt mithin bis zum 
Westfälischen Frieden in der mangelnden verfassungsrechtlichen Eingliederung der 
Religionsparteien in die Reichsorganisation. Die materiell-rechtlichen Bestimmungen 
des Friedensvertrages von 1555 (über den Schutz und die Freiheit der Stände beider 
Konfessionen, ihr Kirchenwesen und Reformationsrecht, das Kirchengut und die 
geistliche Jurisdiktion, die Städte, Ritter, Untertanen u. a. m.) fanden eben noch nicht 
die adäquate Organisationsstruktur, welche einen freien vertragsgemäßen Vollzug und 
paritätischen Ausgleich der anfallenden Konflikte und Aufgaben vorgesehen hätten. 

In diesen Fragen des Verfahrens und der Reichsorganisation lag der archimedische 
Punkt, von dem aus die Religionsverfassung des Reichs entweder durch das protestan
tische Widerstandsrecht gesprengt oder durch den Kaiser und die katholischen 
Reichstagsmajoritäten in steter, stiller Verfassungswandlung in ein betont katholisches 
Verfassungssystem zurückverwandelt zu werden drohte. Den 30jährigen Krieg hin
durch hat man darum gerungen: Das Restitutionsedikt hatte die kaiserlich-katholische 
Version der Friedensinterpretation programmatisch formuliert. Aber 1648 gelang 
dann den Protestanten mit Hilfe der Schweden die Durchsetzung ihrer Sicht der Pari
tät und Libertät. Der kombinierte Dualismus der reichsständischen und bikonfessio
nellen Verfassungsstruktur hatte sich behauptet. Die itio in partes wurde so das zen
trale Organisationsprinzip der Religionsverfassung. 

Die itio in partes umreißt symbolhaft das große Auseinandertreten der beiden Kon
fessionen im Glauben und im Recht, so stark das Sehnen nach der Einheit beide ver
klammert hielt. Wo liegen die Ursachen für dieses eigenartige, dem modernen Verfas
sungsdenken zutiefst fremde Rechtsinstitut? 
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VII 

Die religionsrechtlichen Krisen, die in der Vorgeschichte und im Verlauf des 30-
jährigen Krieges um Kirchengut und Geistlichen Vorbehalt, Reformationsrecht und 
Emigrationsrecht, Reichsstädte, Reichsritter und Reichsgerichte aufbrachen, gewan
nen ihre Tiefenproblematik, ja Aporie aus der tiefen religiösen Bestimmtheit des 
Rechts, die beide Konfessionen beherrschte. 

Alles Recht war im katholischen wie im evangelischen Verständnis letztlich durch 
die Glaubenslehren begründet und begrenzt. Die Obrigkeit empfing ihre Gewalt von 
Gott, war Gottes Dienerin und durch das göttliche Naturgesetz des Dekaloges und 
durch das ius divinum positivum beschränkt, welches die göttlichen Grundlagen der 
Kirchenverfassung in Sakrament, Amt und (allgemeinem?) Priestertum unumstößlich 
festlegte. Gottwidriges, d. h. bekenntniswidriges Recht galt als ipso iure nichtig, und 
zwar im kirchlichen wie auch im weltlichen Rechtsbereich. Auch bei den Protestanten 
war Weltlichkeit ein theologisch definierter und begrenzter Begriff, der nicht mensch
liche Autonomie und Emanzipation vom göttlichen Gesetz des Schöpfers und Erlö
sers meinte. 

Die Glaubensbedingtheit des Rechtsdenkens ließ so die theologische Wahrheits
frage bald zum Zentralproblern der Verfassungskrisen und -kämpfe im Reiche wer
den: Das neue Verständnis der Heiligen Schrift führte zu einem neuen Verständnis 
des kirchlichen wie auch des weltlichen Rechtes. Die Kirchengewalt wurde von den 
Evangelischen auf die geistliche Gewalt des Wortes beschränkt und ihrer weltlichen 
Herrschaft entkleidet. Die Kirchenverfassung wurde durch die reformatorischen Leh
ren über die Rechtfertigung, den Kirchenbegriff, über Amt und Gemeinde, Sakrament 
und allgemeines Priestertum, Hierarchie und Mönchstum von Grund auf umgestürzt. 
Das Kirchengut wurde von beiden Konfessionen konkurrierend beansprucht. Die 
weltliche Obrigkeit erhielt in evangelischer Sicht eine neue Selbständigkeit, Aufgabe 
und Herrschaftsgewalt. Ihre cura religionis und weltliche Ordnungsgewalt bezog sich 
auch auf das territoriale Kirchenwesen, dessen Exemtionen und Privilegien dahinfie
len, weil sie der reformatorischen Neubestimmung des "Geistlichen" und "Weltli
chen" widersprachen. Die weltliche Schutzaufgabe für das Kirchenwesen zog die Ob
rigkeiten unmittelbar in den Religionskonflikt hinein. Aber auch Ehe, Erbrecht, Eben
bürtigkeit und Thronfolge hingen von den kirchlichen Ehevoraussetzungen ab, um 
die sich die Konfessionen stritten. Friede und Freiheit, Obrigkeit und Gehorsam, Ge
wissen und Autorität wurden in den Strudel der theologischen Interpretation gerissen 
und divergent interpretiert. 

VIII 

Die Glaubensspaltung hatte deshalb tiefe innere Spaltung der Rechtsordnung zur 
Folge. Was der einen Partei als gottgebotene Reformation und Reinigung von satani
schen Mißbräuchen unumgänglich schien, galt der anderen als Raub und Schändung, 
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wogegen sie sich mit Spoliationsprozessen und Possessionsmandaten zur Wehr setz
ten, worin die Gegenseite wiederum frevelhaften Rechtsbruch und schiere faktische 
Vergewaltigung sah, welche das Widerstandsrecht zur Durchsetzung des eigenen, hö
heren Rechts auslöste. Die Spaltung der Rechtsordnung vollzog sich so durch die 
Interpretation des Rechts im divergierenden theologischen Sinne. 

Die war um so verwirrender, als ja der Wortlaut der Normen wie der Begriffe unver
ändert blieb. Beide Konfessionen sprachen noch die gleiche Rechtssprache und be
nützten die gleichen Rechtsbegriffe, wenn auch mit widerstreitendem theologischen 
Sinn und entgegengesetztem juristischen Ergebnis. 

Und diese innere Spaltung des Rechts wirkte um so erbitternder, als beide Konfes
sionen diese Spaltung gar nicht wollten, sondern prinzipiell und unbedingt die Einheit 
der Kirche und des Reiches wie auch des Rechtes verteidigten. So haben beide Kon
fessionen für sich die Identität mit der einen, wahren Kirche und ihrem wahren Recht 
behauptet und dies mit der Absolutheit ihres geistlichen Wahrheitsanspruchs geltend 
gemacht. Die universale Einheitsidee des Mittelalters ging nicht unter im Zerfallspro
zeß der Glaubensspaltung, sondern lebte weiter im wechselseitig übergreifenden An
spruch auf die einzig richtige, gottgewollte Bestimmung des Rechtes in Kirche, Reich 
und Land. Das Einheitsverlangen wurde so wider Willen zum Trennungsgrund in der 
wechselseitigen Vergewaltigung bzw. Vergewaltigungsfurcht. Weil so die Rechtsnot 
der Zeit geistlich begründet war, ließ sie sich "rein juristisch" nicht mehr beheben. 

Die Verfassungskrisen im Reich hingen so weithin ab vorn rechten Sinn des Rechts 
im rechten Glauben. Die Glaubenszweifel verursachten Rechtszweifel, die Glaubens
unsicherheit eine tiefe Rechtsunsicherheit. 

IX 

Das große Auseinandertreten der beiden Konfessionen in zwei konträre konfessio
nelle Verfassungskonzeptionen war die Folge. Hierin lag ein Grundmoment der deut
schen Religionsverfassung, das sich bald nach Ausbruch der reformatorischen Bewe
gung abzeichnete und durch das ganze Konfessionelle Zeitalter hindurch bis in die 
Aufklärung hielt. 

Es hat die Tiefenschicht des deutschen Religionsrechts bestimmt und unbeirrbar 
alle Oberflächenschwankungen überdauert, die die Verfassungskrisen und -experi
mente der wechselvollen Religionspolitik des Reiches vorn Wormser Edikt 1521 über 
den Schmalkaldischen Krieg und den Religionsfrieden von 1555 bis hin zum Westfä
lischen Frieden erfüllten. 

Auch der Religionsfriede von 1555 hat die Kluft zwischen den gegensätzlichen 
Verfassungskonzeptionen keineswegs geschlossen, sondern nur bruchstückhaft und 
partiell durch seine äußerlichen politischen Ausgleichsnormen überbrückt bzw. ver
schleiert. In dieser Grundstruktur des Religionsrechts waren die späteren Auslegungs
differenzen des Religionsfriedens vorgezeichnet. Deshalb läßt sich auch ex post die 
Frage nicht entscheiden, ob das Reich 1555 und 1648 seinen "katholischen" Charak
ter bewahrt oder verloren habe - die beiden Religionsparteien definierten das Reich, 
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die Katholizität und das Amt der Obrigkeit jeweils verschieden im Sinn ihrer Konfes
sion, wie es ihnen die 1555 und 1648 garantierte Freiheit ihrer Konfession (und kon
fessionellen Wertungen) ja geistlich und rechtlich erlaubte; die Historiographie wird 
sie nicht nachträglich aus ihrer Gespaltenheit zur Einheit in Glaube und Recht zusam
menführen (bzw. -fingieren) können. 

Der Friede war juristisch überfordert, wenn er die Einheit (des Reichs) in der Zwei
heit (des Glaubens und der Kirche) erhalten und die Absolutheit (beider Konfessions
anspruche) in der Relativität (der Koexistenzordnung) sichern und doch auch begren
zen sollte. 

x 

Das Wiedervereinigungsgebot im Glauben war deshalb nicht nur eine theologische 
und kirchenpolitische Aufgabe, sondern ein Verfassungsgebot. Es wurde festgeschrie
ben im Religionsfrieden von 1555 und noch im IPO von 1648, weil die Glaubenseini
gung allein die rechtlichen Streitigkeiten von Grund auf lösen konnte. 

Die Wiedervereinigungsverpflichtung und -hoffnung diente beiden Konfessionen 
als unentbehrlicher Rechtfertigungsgrund für die gewaltigen Verzichte zugunsten der 
Häretiker, die man so trotz der Dauergeltung des Friedens nicht als endgültig erklären 
mußte: Nur so ließ sich die Suspendierung der katholischen Bischofsgewalt, die Über
lassung des entfremdeten Kirchenguts, desgleichen auch der Verzicht auf die evange
lische Verkündigung nicht als rechtlich unzulässiger Verstoß gegen die Einheit der 
Kirche und gegen das menschlich unverfügbare göttliche Recht verantworten. 

Durch das Wiedervereinigungsgebot wurde dem Religionsfrieden trotz dessen Dau
ergeltung noch ein Interimscharakter aufgedruckt: Dem Religionsfrieden wurde nur 
einstweilen (bis zur gebotenen Wiedervereinigung) Dauergeltung verliehen. Die Dauer 
und die Vorläufigkeit haben einander paradox bedingt, weil man die unumgängliche 
Dauergeltung des Friedens nur als "Interimsordnung" paktieren konnte, um nicht mit 
der Absolutheit des Bekenntnisanspruchs und des ius divinum in Konflikt zu geraten. 
So konnte man den dauerhaften Religionsfrieden als friedliches Wiedervereinigungs
instrument deklarieren, obgleich die Dauergeltung doch die Spaltung der Konfessio
nen rechtlich absicherte und geistlich perpetuierte. 

XI 

Bis zur Wiedervereinigung aber mußte eine Serie von Not-, Teil- und Zwischenlö
sungen die Tiefenspaltung der Rechtsordnung zwischen den Konfessionen überbruk

. ken, damit die äußere Reichseinheit, der äußere Friede und die Reichsverteidigung ge
gen die Türken und Franzosen erhalten blieb. 

Zu diesem Zweck hat die Reichspraxis einen eigenen Rechtstyp aus "dissimulieren
den" Begriffen und Regeln entwickelt, der äußerlich Kompromißregeln schuf, dabei 
die Tiefendifferenz der Rechtsansichten in bewußter Mehrdeutigkeit verschleierte. So 



116 Martin Heckel 

wurde seit den Friedständen von Nürnberg 1532, Frankfurt 1539, Regensburg 1541 
und insbesondere Speyer 1544 beiden Konfessionen ihr Bekenntnis, ihr Kirchenamt 
und Kirchengut, ihre Vorstellung vom Konzil und Religionsvergleich garantiert. Die 
theologische Eindeutigkeit des Rechts (im Sinn der katholischen Mehrheitsbeschlüsse 
oder im Sinn des evangelischen Widerstandsrechts) wurde abgelöst durch die Zwei
deutigkeit der Rechtsbegriffe und -regeln, die jeder der beiden Konfessionen die In
terpretation und Sinnerfüllung nach ihrem eigenen Bekenntnis freigab. Dieses dissi
mulierende Recht hat durch seinen äußeren Konsens die politische Einheit und Frie
densordnung gesichert, zugleich jedoch im inneren Dissens die geistliche Trennung 
und Freiheit beider Konfessionen zur divergierenden konfessionellen Interpretation 
der gemeinsamen Normen eröffnet. Die verschleiernden Formelkompromisse wurden 
zu solcher Kunst entwickelt, daß späteren Epochen bis heute die Tiefenproblematik 
und der Riß in der Religionsverfassung verborgen blieb. 

Auch der Religionsfriede von 1555 hat dieses Rechtssystem nur weiter ausgebaut, 
ohne es letztlich prinzipiell zu verändern. Er wird in der neueren Historiographie weit 
überschätzt, wenn man ihn wie ein modemes Verfassungsdokument betrachtet und 
die glaubensbedingte Tiefenspaltung des Rechts über seinen partiellen Kompromiß
formen übersieht. 

XII 

Der Religionsfriede von 1555 hat eben keineswegs den religiösen Frieden, sondern 
nur den politischen Frieden gebracht. Er erreichte nicht die vielbeschworene "Einig
keit" der Reichstände, sondern garantierte nur deren äußere Koexistenz. Die tiefe in
nere Glaubensverbundenheit des Rechts und die daraus erwachsene tiefe glaubensbe
dingte Spaltung des Rechtsdenkens und der Rechtsordnung hat der Religionsfriede 
keineswegs mit einem Schlag beseitigt. 

Er hat das nicht gekonnt und nicht gewollt; dazu wäre ein Riesenruck zur Säkulari
sierung des weltlichen Rechts und zur Trennung von Staat und Kirche nötig gewesen, 
der meilenfern von allen Wünschen und Absichten der Zeitgenossen lag. Diese pax 
politica sollte ja dazu dienen, daß sich die beiden Konfessionen in ihrer unversöhnli
chen geistlichen Gegnerschaft behaupten und ihren Absolutheits- und Identitätsan
spruch mit der wahren Kirche äußerlich ungestört propagieren und in ihrer Reichs
hälfte institutionalisieren konnten. Der äußere politische Friede war das Mittel, um 
den inneren geistlichen Kampf ungehindert weitergehen zu lassen (S.10S f.). 

Bei beiden Konfessionen blieb die mittelalterlich tradierte Einheit von Glaube, Kir
che, Recht und Obrigkeit erhalten, sie wurde in den konfessionell beherrschten 
Reichshälften unter katholischen bzw. evangelischen Vorzeichen noch streng intensi
viert. Bekenntnis und Politik, Theologisches und Juristisches blieben bei Katholiken 
wie Protestanten zur inneren Einheit verschmolzen. Der Staat war christlicher Staat, 
die Religion Staats- und d. h. obrigkeitliche Zwangsreligion. Das Reich galt weiter als 
Sacrum Imperium mit Sektenverbot, kaiserlicher Advokatie, Widmungsschutz des 
Kirchenguts. Schutz und Herrschaft des wahren Glaubens galten als oberste Pflicht 
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der Obrigkeit. Die Verbundenheit des Kirchenwesens mit der weltlichen Ordnung 
wurde auf beiden Seiten noch enger. 

Aber in der Einheit des Reichs klaffte der tiefe, unüberbrückbare konfessionelle 
Riß. Diese Spaltung von Glaube und Recht war durch die paritätische Religionsverfas
sung 1555 rechtlich in Form gebracht worden. Mannigfache politische Schutz-, 
Schranken-, und Verteilungsnormen des Religionsfriedens sorgten dafür, daß keine 
Konfession mit äußeren Macht- und Rechtsmitteln in die andere Reichshälfte der 
fremden Konfession übergreifen konnte, damit der geistliche Brand nicht auch das 
weltliche Gefüge des Reichs zerstörte. Die tiefe innere Spaltung des Glaubens und des 
Rechts wurde durch die politische Friedensordnung von 1555 so einerseits entschärft 
und neutralisiert, andererseits aber auch verfestigt und verewigt. 

XIII 

Dafür wurde 1555 ein Grundstock politisch-säkularer Schutz- und Friedensnormen 
_ durch Erstreckung des Landfriedens auf den religiösen Bereich - entwickelt, wie 
sich dies schon in jenen früheren Friedständen seit 1532 angebahnt hatte. Dieses welt
liche Friedensrecht erhielt Vorrang vor den Rechtsnormen und Rechtsforderungen 
beider Konfessionen eingeräumt. Daß und wie weit dies rechtlich möglich war und 
nicht an höherrangigem ius divinum scheiterte, haben beide Konfessionen mit gewag
ten theologisch-juristischen Konstruktionen immer wieder bis weit nach 1648 disku
tieren und verteidigen müssen. Diese Schicht des säkularen Landfriedensrechts mußte 
klar, eindeutig und von beiden Parteien in übereinstimmendem Sinn beschlossen sein. 

Daneben hat der Religionsfriede weithin auch jene Schicht mehrdeutiger, "dissimu
lierender" Begriffe und Regeln verwendet, die jeder Konfession ihre eigene, entgegen
gesetzte Sinndeutung eröffnete. Der Friede hatte sich eben weithin mit dilatorischen 
Formelkompromissen begnügen müssen, damit er überhaupt zustande kam. Der 
Friede wimmelte so notgedrungen von Mehrdeutigkeiten und Lücken, die hier im 
einzelnen nicht aufzulisten sind. Er hatte nur eine Teileinigung der anstehenden Pro
bleme gebracht und deren Fortentwicklung der Zukunft überlassen. 

Der Religionsfriede war ein hart und raffiniert ausgehandelter diplomatischer Kom
prorniß, selbst der Westfälische Friede trug noch diesen Charakter. So waren diese 
Dokumente nicht auf logisch rationale Einheit und Widerspruchslosigkeit ausgerich
tet, wie es die großen rationalen Kodifikationen der Aufklärung waren und unsere 
Verfassungs ordnungen heute sind. Bei den Friedensverhandlungen suchten sich beide 
Partner zu überlisten und günstige Ausgangspositionen für die künftigen Interpreta
tionskämpfe zu sichern, die dann bis zum Westfälischen Frieden die Epoche charakte
risierten. Die Unklarheiten und Unvollständigkeit des Friedens entsprangen weithin 
der Strategie der gegenseitigen Übervorteilung, die von der konfessionellen Kontro
versjurisprudenz zur hohen Kunst rabulistischer Gewaltinterpretation entwickelt 
wurde. Zugeständnisse suchte man in pathetischen Allgemeinheiten zu verwässern 
und an versteckter Stelle durch Spezialbestimmungen zurückzunehmen. 

In diesen dubia und Lücken stießen nun später bei der Interpretation und Exeku-
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tion des Friedens die gegensätzlichen konfessionellen Konzeptionen über Recht, 
Friede, Freiheit unvermittelt aufeinander, nachdem man 1555 im gemeinsamen Wort
laut ihre Sinndifferenz dissimuliert hatte. Der Gegensatz des Glaubens und der 
Rechtsauffassung in der Tiefenschicht erwies nun mehr und mehr die pragmatische 
Einigung in den Einzelfragen als Dissens und Illusion. Die Einzelstreitigkeiten wuch
sen unheilvoll zusammen zum System, und die eigenmächtige Realisierung des 
Rechtsstandpunktes verschärfte den Rechtskonflikt. In allen Einzelheiten zeigt sich 
das gleiche Bild: Ein ganzes Jahrhundert ging das Ringen um die Voraussetzungen 
und Rechtswirkungen des ius reformandi, um die Gültigkeit und den Inhalt des Geist
lichen Vorbehalts, um die declaratio Ferdinandea, um das mittelbare Kirchengut, den 
Status der Reichsstädte und Ritter, die geistliche Jurisdiktion der Bischöfe, die Kom
petenzen des Reichhofrats und Kammergerichts in Religionssachen. Auf Sonderfra
gen ist hier nicht einzugehen. 

In ihnen allen wird stets ein ganzes Bündel von Rechtsargumenten aus den ver
schiedensten Rechtsschichten vorgetragen; mochten sie sich auch logisch zum Teil 
widersprechen, so stützten sie doch advokatenartig das gleiche konfessionelle Ziel. 
Die theologischen Argumentationen aus der Wahrheit und Absolutheit des eigenen 
Rechts und Kirchendenkens bildeten den Grundton, der für die eigene Partei natür
lich maßgeblich war. Doch diese juristisch-theologischen Deduktionen aus den eige
nen Bekenntnispositionen waren für den Gegner unannehmbar und mußten ihn zum 
offenen Kampf provozieren, der dann auch den gemeinsamen Boden der weltlichen 
Rechtsschicht und damit die eigenen Schutzgarantien unterminierte. So gab sich die 
konfessionelle Kampf jurisprudenz vielfach betont säkular und formaljuristisch, suchte 
den Gegner mit seinen eigenen konfessionellen Waffen zu schlagen und drehte ihm 
das Argument im Munde um. So wurde eine konfessionell voreingenommene, aber sä
kular verdeckte "kryptotheologische" Rechtsargumentation vorherrschend. Man ging 
vom gemeinsamen Wortlaut der Friedensartikel 1555 aus. Aber man versuchte die 
gegnerische Konfession soweit es ging auf den Boden des eigenen konfessionellen 
Rechtsverständnisses herüberzuziehen, nachdem die Hoffnung auf deren Heimkehr, 
auf die große Glaubenseinigung verflogen war. 

XIV 

Die Verrechtlichung der Religionsstreitigkeiten war mithin ein Grundprinzip des 
Religionsfriedens von 1555. 

Diese Verrechtlichung wurde für die Reichsentwicklung in mehrfacher Beziehung 
hoch bedeutsam. Nach dem Westfälischen Frieden hat sie die letzten anderthalb Jahr
hunderte des Reichs bekanntlich in hohem Grad geprägt und zu einer Juridifizierung 
des Politischen in eigenartigen Formen geführt, mit allen Nebenerscheinungen einer 
spröden veränderungsfeindlichen Erstarrung, Juristenherrschaft, Betonung der Ge
richtsbarkeit. In der Historiographie ist diese typisch deutsche Eigenartigkeit vielfach 
betont worden. Aber die Verrechtlichung bestimmte bereits das Jahrhundert vor dem 
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Westfälischen Frieden, wenn auch noch nicht archaisierend-statisch fixiert wie nach 
1648, sondern in einem dynamischen Gewoge des Verrechtlichungsprozesses. 

Die Religionsfragen wurden auffallend juridifiziert (und damit politisiert) ausgetra
gen; die direkte theologische Kommunikation zwischen den Konfessionen aber riß im 
Grunde ab und wurde durch jene konfessionell voreingenommene kryptotheologische 
Rechtsargumentation verdrängt. Im verschleierten theologischen Interpretationsüber
griff versuchten die Katholiken die Bekenntnisfragen und Bekenntnisprobleme der 
Evangelischen auch reichsrechtlich auf die katholischen Prinzipien zu fixieren: Bis 
zum Westfälischen Frieden ging der Kampf um die "katholisierende" Auslegung der 
Augsburgischen Konfession von 1530, deren Inhalt, maßgebliche Fassung, Verbind
lichkeit, rechtliche Konsequenzen man nach dem katholischen Begriff des Dogmas 
und Lehrgesetzes zu bestimmen suchte. In gleicher Weise haben die Evangelischen 
ihren (vulgär-)protestantischen Begriff von Religionsfreiheit, obrigkeitlichem Reforma
tionsrecht, Untertanen-Emigrationsfreiheit, Kirchengut und Gerichtsbarkeit den Ka
tholiken in deren Rechtskreis unterzuschieben versucht. Die Verrechtlichung des Re
ligiösen hat die Glaubensfragen systembedingt veräußerlicht, politisiert und in weltli
che Rechthaberei verstrickt. Das geistliche Grundproblem der Religionsspaltung, sich 
in gemeinsamer Wahrheitssuche und Umkehr dem gemeinsamen Herrn der Kirche 
zuzuwenden, geriet durch die erbitternden religionsrechtlichen Auseinandersetzungen 
fast völlig aus dem Blick. Die Verrechtlichung des Glaubensstreites hat so die Glau
bensanliegen beider Teile einerseits rechtlich abgesichert, andererseits juristisch ver
fremdet und verhärtet. Die doktrinäre Selbstgerechtigkeit der Kontroverstheologie 
wurde durch die Kontroversjurisprudenz gesteigert und eine unheilvolle "Gesetzlich
keit" im theologischen wie im juristischen Sinn bewirkt. Ein Zeichen für die tiefe Sä
kularisierung und Politisierung des Glaubensanliegens beider Teile bildet das "Nor
maljahrssystem" des IPO, das allen evangelischen wie katholischen Glaubensmaximen 
zum Hohn die Religionsverhältnisse in grober weltlicher Weise territorial auf den 
Stand des Jahres 1624 erstarren ließ, bis die Erweckungsbewegung und die Aufklärung 
diese weltliche Verkrustung durchstießen. 

Auch in politischer Hinsicht hat die Verrechtlichung zwiespaltige Wirkungen ge
zeitigt. Sie hat in Deutschland wesentlich zur Befriedung und rechtsstaatlichen Bändi
gung der politischen Macht geführt, den Absolutismus eingeschränkt und zur Entfal
tung des Freiheitsgedankens beigetragen, wie dies vom Ausland voll Neid bewundert 
wurde. Aber die Verrechtlichung hat durch den Zug zur Rechthaberei und normati
ven Verhärtung dem Reich ein Defizit an Elastizität, Kompromißbereitschaft und In
tegrationsfähigkeit beschert, das sich besonders verhängnisvoll auswirkte; gerade in 
seiner konfessionellen Spaltung und Lähmung war das Reich auf eine politische Fort
entwicklung und Lösung seiner verfahrenen Rechtsprobleme dringend angewiesen. 

Die Verrechtlichung hat ferner die Konfessionskonflikte mit den anderen rechtli
chen Gegensätzen der Reichsverfassung verquickt und aufgeladen. So wurden die Re
ligionsstreitigkeiten als Kampf um die Kompetenzen des Kaisers, des Reichstags, der 
Reichsgerichte ausgetragen und dadurch ihrerseits verfremdet. Die einseitige Interpre
tation und Vollstreckung des Friedens, wie sie vor allem das Restitutionsedikt von 
1629 in Angriff nahm, bildete auch im Reich den Ansatz zum Sieg des Absolutismus, 
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der sich in den westlichen Staaten aus den Konfessionswirren erhob, indes die. Stär
kung der Reichsstände durch Kurfürst Maximilian ungewollt den Protestanten half 
und die Parität der Konfessionen erhielt. 

xv 
Die Verfahrensfragen gewannen bald entscheidendes Gewicht (vgl. S. 111). Weil der 

Friede von 1555 weithin mehrdeutig und lückenhaft geblieben war, wurde es zur Ent
scheidungsfrage der Religionsverfassung, wer die Kompetenz zur Klärung und Lük
kenschließung der offenen Fragen besaß. Desgleichen wurde die Grenze der Gerichts
barkeit dort zum Problem, wo nicht die rechtliche Anwendung, sondern die (rechts-)
politische Weiterbildung des Friedens von 1555 zu bewältigen war. Die Kompetenz 
der Reichsgerichte wurde hier von den Protestanten mit Recht bestritten, da eine Än
derung und Ergänzung des Religionsfriedens nach dessen Derogationsklauseln nur im 
beiderseitigen Vertragsschluß erfolgen konnte, also in exakt dem gleichen Verfahren, 
das auch 1555 zur Aufrichtung der Religionsverfassung und zur Bindung des Reichs
tags wie der Reichsgerichte an ihre Normen geführt hatte. Anläßlich des Vier-Kloster
Streites brachen diese Verfahrens fragen mit Schärfe auf und rückten die materiellen 
Rechtsprobleme als unentscheidbar in den Hintergrund. 

An dieser Frage offenbarte sich erstmals öffentlich und unübersehbar die tiefe Spal
tung des Rechts im Reich. An ihr scheiterten die Lösungsversuche des Kaisers im 
Restitutionsedikt von 1629 und im Prager Frieden von 1635, bis das IPO die Verfah
rensprobleme bereinigte (vgl. S. 111 f.). Da man erkannte, daß die religionsbedingte 
Spaltung weder rechtlich noch politisch, weder friedlich noch militärisch zu überwin
den war, hat man das Auseinandertreten der Konfessionen im IPO 1648 offen zugege
ben und juristisch "in Form gebracht". Lag darin eine Neuschöpfung oder nur die au
thentische Klärung des bisher geltenden rechtlichen Grundbefundes, wie es das IPO 
selbst so bezeichnet hat? Die Frage ist bis heute umstritten. Als Neuerung wird man 
nur die rechtstechnische Konkretisierung anzusehen haben. Der Sache nach aber war 
diese itio in partes als zentrale Rechtsfigur bereits in den Anfängen der Reformations
zeit erwachsen. Mit der Protestation von Speyer 1529 und der Rekusation des Kam
mergerichts durch die Schmalkaldischen 1634 fand sie ihre erste programmatische 
Proklamation. Der Sache nach lag sie auch dem System des Religionsfriedens von 
1555 zugrunde, wie seinem vertragsartigen Abschluß, seiner Garantie konfessioneller 
Selbstbestimmung und Freiheit für die Evangelischen, seiner Aufhebung der geistli
chen Jurisdiktion und seinen Derogationsklauseln zu entnehmen war, auch wenn eine 
explizite Bestimmung des Verfahrensgangs noch fehlte. Die Reichspublizistik, in der 
die Protestanten dominierten, hat zutreffend die Anfänge der itio in partes auf jene er
sten Dokumente von 1529 an zurückgeführt. Der Westfälische Friede hat hier den 
klärenden Schlußpunkt einer langen normativen Entwicklung formuliert. 
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XVI 

Der Religionsfriede ist kein modemes säkulares Verfassungsinstrument. Als Kind 
des Konfessionellen Zeitalters ist er ein Übergangsprodukt. Mittelalterliches Einheits
denken und modeme Momente der religiösen Toleranz und Parität sind in ihm 
bruchstückhaft vereinigt. Sieht man genauer zu, so ist in der Religionsverfassung des 
Reiches ein starker Zug zur Säkularisierung wie zur Konfessionalisierung des Rechts 
in abgründiger Weise verwoben: 

Der Religionsfriede als politische Koexistenzordnung während des weitertobenden 
geistlichen Konfliktes brachte eine erste, teilweise Emanzipation vom theologischen 
Anspruch und vom Kirchenrecht, vor allem was das kanonische Recht betraf. Ein fol
genreicher Umbruch des Verfassungswesens führte zu einer teilweisen Säkularisierung 
des Friedens- und Freiheits-, Einheits- und Gleichheitsbegriffs im Reich, der das ge
samte Reichsrecht prägte. 

Die Säkularisierung des Friedensbegriffes ließ aus der kirchlich begrenzten pax chri
stiana nun den modemen weltlichen Frieden werden, der auch die Häretiker gegen 
das kirchliche Recht in Schutz nahm und der das Kaiseramt, die Kirchenvogtei, den 
Reichstag und die Reichsgerichte auf diese Weltlichkeit des Friedens verpflichtete. 

Die Säkularisierung des Freiheitsgedankens ließ aus der theologisch begründeten 
und begrenzten Freiheit des Christenmenschen (wie sie im Sinn der beiden Konfes
sionen aus Sakrament und Glaube allein zur Wahrheit des Bekenntnisses in der Ein
heit der Kirche kraft der Verkündigung der wahren Kirchengewalt erwuchs) nunmehr 
eine politische Wahlfreiheit zwischen den beiden zugelassenen Konfessionen werden, 
die jenseits von Glaube und Irrglaube galt und die die Freiheit zur Erlösung ebenso 
wie zur Verdammnis in Irrglaube und Sünde umschloß. Die Wahrheitsfrage wurde aus 
der weltlichen Freiheitsform insoweit prinzipiell ausgegrenzt. 

Die Säkularisierung des Einheitsdenkens führte dazu, daß das Reich nach der Glau
bensspaltung auf die Entscheidung des Religionsstreites verzichten mußte; die Einheit 
des Reichs war hinfort weltlicher und politischer Natur und konnte nur durch die reli
giöse Spaltung und Vielfalt erhalten werden. 

Die Säkularisierung der Gleichheitsidee ließ nun im paritätischen Religionsrecht 
beide Konfessionsparteien, obwohl sie sich theologisch das Lebensrecht bestritten, 
gleichberechtigt werden. Die Parität als Zentralbegriff der Religionsverfassung war erst 
durch diese Säkularisierung und Relativierung des Friedens-, Freiheits- und Rechtssy
stems möglich geworden. Das Reichskirchenrecht spaltete sich als konfessionell neu
trale weltliche Ordnung vom Kreis des katholischen wie des evangelischen Kirchen
rechts ab; es bildete das gemeinsame Dach über den beiden gegnerischen Kirchen
rechtssystemen. 

XVII 
Aber diese partielle Säkularisierung des Rechts geschah im Grunde wider Willen; 

sie war nicht Selbstzweck als Entfaltung einer neuen geistigen Bewegung, wie dies 
später die Säkularisierung des Rechtsdenkens in der Aufklärung werden sollte. Die Sä-
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kularisierung des Reichsrechts stand im Konfessionellen Zeitalter im Dienst der Kon
fessionalisierung: Sie war als Mittel zur gleichzeitigen Existenzsicherung und paritäti
schen Entfaltungsfreiheit beider Konfessionen gedacht, die geistlich nach wie vor aufs 
Ganze gingen. Der äußere Vorrang des politisch-säkularen Friedensrechts diente so
mit dazu, die Konfessionalisierung des Reiches durchzuführen, die beiden Konfessio
nen paritätischen Schutz und Zugriff auf die Reichsorganisation, etwa im Konfes
sionsproporz der Ämter, gewährte. 

Die Säkularisierung der Religionsverfassung galt deshalb nur zwischen den beiden 
großen Konfessionen, soweit man ihren beiderseitigen Herrschafts- und Absolutheits
anspruch neutralisieren mußte. Sie galt nicht im Außenverhältnis gegenüber den Sek
ten. Soweit die beiden Großbekenntnisse noch einig waren, blieb das Reich ein christ
liches Reich, fern von jeder modernen Trennung zwischen Staat und Kirche. So 
wurde die Glaubensverbundenheit des Rechts im Reiche keineswegs aufgelöst. Die 
Glaubensspaltung wurde eben im Religionsfrieden nicht überwunden und nicht igno
riert, sondern rechtlich neutralisiert und institutionell austariert. Die Glaubensspal
tung wurde so durch diese Verrechtlichung des konfessionellen Dualismus verfestigt, 
da jede der beiden Religionsparteien geschützt gegen den Übergriff der anderen war. 

Die kunstvolle Religionsverfassung des Reichs gab der findigen und raffinierten Ju
risprudenz ihrer Zeit reiche Entfaltungsmöglichkeit. Säkularisierung und Konfessio
nalisierung waren hier mannigfach verknüpft. Nur die konfessionell neutrale Ordnung 
des Reichskirchenrechts gab beiden Konfessionen den Schutz und die Entfaltungs
freiheit, um in ihrem heimischen Territorialbereich ein strammes konfessionelles 
Staatskirchentum durchzuführen, das in seiner konfessionellen Geschlossenheit struk
turell in striktem Gegensatz zum konfessionell neutralisierten Reichsrecht stand. So 
herrschte in Deutschland eine eigenartige Doppelschichtigkeit des Staatskirchen
rechts: Die konfessionelle Geschlossenheit des Territorialkirchenrechts war zu ihrem 
Schutz auf das konfessionell neutralisierte Reichskirchenrecht der Parität angewiesen; 
und dieses wiederum stützte sich auf die Kraft der konfessionell geschlossenen Terri':' 
torien, die das neutrale Paritäts system des Reiches im Gleichgewicht hielt. 

XVIII 

Der Religonsfriede ist zum Grundgesetz, zur lex fundamentalis des Reichs gewor
den. Besonders nach seiner Bestätigung im Jahre 1648 durch das IPO hat die Reichs
publizistik diesen sakrosankten Verfassungscharakter des Friedens stark herausge
kehrt. Indessen hat das Friedenswerk ursprünglich viel bescheidener und mit Legiti
mitätsskrupeln begonnen, die es noch lange begleitet haben. 

Bei beiden Religionsparteien galt es im Grunde als unzulässig, einen äußeren politi
schen Frieden mit den Häretikern aufzurichten, wo der geistliche, wirkliche Friede 
fehlte, der allein aus dem inneren Frieden der Versöhnung mit Gott in der Wahrheit 
der wahren Gemeinde Christi floß. Die Duldung von Häretikern widersprach dem ka
nonischen Rechte und den Reichsgesetzen, da seit den letzten Staufern auf den Kir
chenbann die Reichsacht und Ketzerexekution zu folgen hatte. Aber auch die Evange-
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lischen, die das Geistliche und das Weltliche nach ihrer lutherischen Zwei-Reiche
Lehre neu und deutlich unterschieden und die weltliche Ketzerverfolgung als solche 
verwarfen, wollten ausschließlich der evangelischen Wahrheit öffentliche Geltung vor
behalten wissen und waren durchaus Gegner der prinzipiellen Toleranz und Parität, 
die sie im Reiche vehement verfochten, in ihren evangelischen Konfessionsstaaten 
aber keineswegs gelten ließen: Nur in einem erschütterten Staatswesen durfte die öf
fentliche Religionsausübung der Irrlehre geduldet werden. Auch durfte dies dann nur 
äußerlich geschehen, in Formen der beschränkten Toleranz, ohne jede öffentliche An
erkennung und ohne Synkretismus und Blasphemie, weil dies der wahren Lehre 
Schimpf antat. Und da der eben einsetzende Prozeß der Territorialstaatsbildung durch 
Konfessionswirren am stärksten gefährdet war, verfolgte man die Dissidenten, wo sie 
sich öffentlich äußerten, zwar nicht als geistliche Verbrecher, aber als weltliche Auf
rührer, was der Zwei-Reiche-Lehre wie den praktischen Bedürfnissen Genüge tat. 

Nur das Notrecht konnte so den Abschluß und die fernere Anwendbarkeit des Re
ligionsfriedens rechtfertigen - sofern die Notlage bis heute hielt. Mit Notrechtsargu
menten hat KarlV. schon den ersten Friedstand von 1532 und dann die Augsburger 
Verhandlungen von 1555 entschuldigt, und Papst Pius XII. hat noch beim 400jähri
gen Jubiläum den Religionsfrieden 1955 nur mit Notrechtsargumenten gutgeheißen. 
Die scholastische These von der Zulässigkeit eines geringeren Übels zur Vermeidung 
eines größeren wurde zum Schlüsselargument der Theologen und Juristen. Die 
Reichspraxis hat sich seiner großzügig und wenig verunsichert zu bedienen gewußt. 
Die katholische Theorie aber spaltete sich in einen milden und in einen strengen Flü
gel, die bis weit über den Westfälischen Frieden hinaus jede Religionskonzession mit 
heftigen Kontroversen diskutierten. Der Unterschied zwischen ihnen darf nicht so 
sehr in den theologischen Positionen gesehen werden (wie dies etwa der Gegensatz 
zwischen "Klerikalen" und "Liberalen" im 19. und 20.Jahrhundert suggeriert), son
dern in der Verschiedenheit der politischen Beurteilung der politischen Lage, aus der 
die gleichen theologischen Grundpositionen dann diametral entgegengesetzte moral
theologische Folgerungen ziehen ließen. So darf auch die Zurückstellung der politisch 
undurchsetzbaren konfessionellen Ziele der Liga durch Kurfürst Maximilian von Bay
ern hinter die (durchsetzbaren) dynastisch-territorialen Interessen Wittelsbachs nicht 
als prinzipielle, säkularisierende Unterordnung der Religion unter den Primat der 
Staatsräson und der Dynastie verstanden werden. - Maßgebliches Gewicht im Reiche 
gewann die Mittelposition, die zwar den Religionsfrieden äußerlich gelten ließ und so 
die eigene Sicherheit nicht riskierte, jedoch den Frieden konsequent im Sinne des ka
tholischen Verfassungsverständnisses ausdeutete und alle Konzessionen an die Häreti
ker minimalisierte. 

In diesen Notrechtsdiskussionen um das "minus malum" ist keineswegs "dreiste 
Sophistik" (Moriz Ritter) zu erblicken, wie dies die Historiographie seit zwei Jahrhun
derten sich nicht versagt. In ihnen äußert sich die ganze Schwere der Rechtsnot der 
Zeit, die das Vermächtnis der tausendjährigen Einheit des kirchlichen und weltlichen 
Wesens, des göttlichen und menschlichen Rechts vor apokalyptischen Zerrüttungen 
bewahren wollte und sich nicht zynisch über die Gebote des göttlichen Rechts, wie 
man sie aus Schrift und Tradition verstand, hinwegzusetzen vermochte. Die Not-
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rechtsargumente haben das ganze Konfessionelle Zeitalter in Atem gehalten. Sie ha
ben noch die Westfälischen Friedensverhandlungen erschwert, als jeder Erfolg der 
eigenen Waffen zwar die diplomatische Verhandlungsposition verbesserte, sie jedoch 
zugleich mit geistlichen Skrupeln belastete, weil ein militärischer Sieg einen Verhand
lungsfrieden als unzulässig, ja als nichtig erscheinen lassen mußte. 

Die Notrechtsproblematik verknüpfte die Tiefenschicht des konfessionell gebun
den Rechts und Rechtsdenkens, in der die beiden Konfessionen wegen der Glaubens
grundsätze tief geschieden waren, mit jener Oberflächenschicht mehrdeutiger, prag
matischer Einzelregelungen (S. 114 ff.), die man situationsbedingt und notgedrungen 
ausgehandelt und beschworen hatte. Alle diese Religionsabsprachen, auch die von 
1555, standen auf schwachem, schwankendem Boden. Waren sie doch menschliches 
Gemächte, diktiert von der Not bzw. der Gunst der Stunde. Das eigentliche, gottge
wollte Recht jedoch war anders und verlangte gebieterisch Beachtung, wenn es die ge
wandelte politische und militärische Situation wieder zuließ. Da nutzten auch die Eide 
nichts, die man seinerzeit notgedrungen geschworen hatte, nun aber nicht gegen Got
tes Willen und sein ius divinum zur Verteidigung sündhafter Lässigkeit und des Un
glaubens vorschützen konnte. Die Notrechtsargumente wurzelten also in den tiefsten, 
religiösen Bindungen des Rechts. 

Aber sie waren hoch gefährlich: Die Rechtsgeltung wurde durch sie von der politi
schen Lage abhängig, die allgemeine Normativität durch die konkrete Faktizität und 
ihre Wechselfälle bedingt. Die Dauergeltung der Norm löste sich zur situationsbe
dingten Maßnahme auf. Rechtsfragen drohten deshalb allzu leicht in Machtfragen um
zuschlagen und Machtfragen rechtliche Bedeutung zu gewinnen. Das hat die immer 
neuen Beschwörungen und Versicherungen über die Geltung des Religionsfriedens 
veranlaßt, die beide Teile bald nach 1555 bis ins 18. Jahrhundert als festes Ritual der 
Reichsverhandlungen repetierten. 

Daß die Notrechtsdiskussion vornehmlich von den Katholiken ausgetragen wurde, 
während die Protestanten den Religionsfrieden niemals unter diesem Stichwort in 
Zweifel zogen, ist eine Folge der politischen und kirchenpolitischen Situationen, nicht 
jedoch das Ergebnis rechtstheologischer Verschiedenheiten. In den Bedrängnissen der 
Gegenreformation bot der Religionsfriede für die Evangelischen bald das Maximum 
des Erreichbaren und Erhaltenswerten, während den Katholiken und dem Kaiser 
nach ihrer inneren und äußeren Festigung bald die Verzichte von einst theologisch 
wie juristisch zum Problem werden mußten. Das freilich bot der rührigen protestanti
schen Propaganda die günstigsten Angriffsflächen. Leicht ließ sich hier als zynischer 
Rechtsbruch, Heuchelei und jesuitische Verschlagenheit brandmarken, was auf der 
Gegenseite aus schwerer Verantwortung und Loyalität zu den tiefsten Bindungen des 
Rechts erwogen wurde. Bis heute ist hier das historische Verstehen und die Gerechtig
keit des Urteils durch die Säkularisierung des Rechtsdenkens seither erschwert, die ge
rade der Nicht jurist unbewußt zugrunde legt. 

Die Gefährlichkeit der Notrechtsargumentationen lag insbesondere in der strikten 
Einseitigkeit, mit der sie auf die theologischen und juristischen Positionen der eigenen 
Konfession beschränkt blieb und die des Partners ignorierte, ja bekämpfte. Das teilte 
sie mit dem bekenntnismäßig begründeten Widerstandsrecht, das die andere Haupt-
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gefahr für die· Religionsverfassung des Reiches bildete. Um so wichtiger und vordring
licher war die Eingliederung der Religionsparteien als Institutionen in die Reichsver
fassung, wie sie das Corpus Evangelicorum und Catholicorum und der Verfahrensgang 
itio in partes nach 1648 zustande brachte. Die Institutionalisierung der bikonfessionel
len Kooperation hat dann im stillen Verfassungswandel bewirkt, daß der Notcharakter 
des Religionsfriedens mitsamt der Notrechtsproblematik und dem Widerstandsrecht 
mehr und mehr verblaßte. 

XIX 

Die zahlreichen religionsrechtlichen Streitfälle zwischen 1555 und 1648 zeigten mit 
zunehmender Deutlichkeit, daß sich beide Konfessionen im tieferen Sinnverständnis 
des Religionsfriedens prinzipiell unterschieden. Galt dieser nun als neue grundlegende 
Verfassungsnorm des Reiches, die die bisherige Ordnung der Religionsverhältnisse im 
Reich abgelöst hatte? Oder enthielt er nur eine Notstands- und Ausnahmeverfassung 
von minderem und begrenztem Rang und Wirkungsgrad, welche die tradierte katholi
sche Verfassungsordnung nicht aufheben, sondern nur zeitweilig suspendieren und 
durch ihre situationsbezogenen Notmaßnahmen eher sichern sollte? Man wird mutatis 
mutandis an die Endphase der Weimarer Republik erinnert, als die zweite (Notstands-) 
Verfassung der präsidialen Demokratie mit Notverordnungen und Präsidialkabinetten 
an die Stelle der funktionsunfähigen, suspendierten parlamentarischen Verfassungs
struktur trat. 

Die Protestanten sahen im ersteren Sinne im Religionsfrieden das neue Grundge
setz, das alle katholischen Rechtsnormen kirchlichen wie weltlichen Ursprungs für sie 
abgeschafft und ihrer Konfession die volle Selbstbestimmung, Entfaltungsfreiheit und 
Gleichberechtigung beschert habe. Der Religionsfriede wurde durch ihre eifrige, ton
angebende Publizistik im Sinne der Säkularisierung, politischen Autonomie und Lö
sung von den theologischen Einheits- und Gültigkeitsvoraussetzungen des Rechts 
interpretiert. In den Einzelfragen der Friedensgeltung, der Freiheitsformen, des Be
kenntnisbegriffs, der Kirchengutsregelung, des ius reformandi und ius emigrandi ent
wickelten sie den Frieden zum "modernen" weltlichen Staatskirchenrecht, da dies den 
Protestanten den sichersten Schutz vor der Gegenreformation versprach, auch wenn 
sich dies überraschend weit von den theologischen Positionen Luthers entfernte. Mit 
dem Schwinden der Wiedervereinigungshoffnung nach dem Trienter Konzil wurde 
das Interimistische und das Notmoment weginterpretiert, hingegen die Dauergeltung 
des Religionsfriedens hervorgehoben, die dem Politischen nun einen ursprünglich 
nicht geplanten Eigenwert verlieh; was ursprünglich als vorläufige Besitzstandsrege
lung und Notermächtigung (bis zur Klärung der suspendierten Kirchenrechtsverhält
nisse) gedacht war, wurde nun als sakrosankte weltliche Fundamentalnorm praktiziert. 

Die katholische Seite hingegen deutete den Religionsfrieden lediglich als interimi
stische Not-, Ausnahme- und Übergangsverfassung. Sie habe die eigentliche römisch
katholische Forma Imperii keineswegs geändert, weshalb sie und das kanonische Kir
chenrecht für die Katholiken unverändert in Geltung stünden. Nur an der Außenfront 
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gegenüber den Häretikern habe der Religionsfriede mit seinen Suspensionen eine be
schränkte Toleranz - keine Parität - gewährt, weil und so lang die Notsituation diese 
politischen Konzessionen erzwinge. So wurde der Religionsfriede von ihnen nicht als 
gemeinsame neue Rechtsgrundlage für beide Konfessionen angesehen, sondern als 
enges Sondergesetz nur für die Protestanten, das man strictissime beschränkt zu inter
pretieren habe. 

xx 

Da so die Grundauffassung (das "Vorverständnis") des Friedens diametral auseinan
derging, und hiervon die Lösung aller Einzelfragen abhing, spitzten sich die Konflikte 
notwendig auf die (S.120) skizzierte Problematik des Verfahrens zu, das die Zweifelsfra
gen und Lücken abzuklären hatte. So liegt es in der Logik der Entwicklung, daß alle 
materiellen Streitigkeiten um Klöster, Kirchengut, ius reformandi schließlich (aus An
laß des Vierklosterstreites) ausmündeten in die Verfahrens- und Kompetenzprobleme 
der Reichsgerichtsbarkeit und des Majoritätsprinzips im Reichstag. Bekanntlich haben 
sich die Protestanten mit Entschiedenheit auf die Vertragsnatur des Religionsfriedens 
gestützt und darum die Entscheidung seiner offenen Probleme durch vertragliche, 
paritätische Verhandlungen der Religionsparteien verlangt, jedoch die Unterwerfung 
unter Gerichtsurteile und Reichstagsmajoritäten zurückgewiesen. Die Historiographie 
sollte darin nicht nur ein politisches Manöver und revolutionären Rechtsbruch gegen 
die (modern-national-staatlich gedeutete) Staats- und Rechtseinheit des Reichs erblik
ken, die es im bikonfessionellen Koexistenzsystem so gar nicht gab. Das Auseinander
brechen der Reichsorganisation seit 1588 und 1608 hat vielmehr in den instutionellen 
Konsequenzen offenbart, daß im Reich die ungelöste Glaubensspaltung auch eine un
überbrückte Spaltung des Rechts nach sich gezogen hatte. 

Wenn die Verfassungsentscheidungen von 1555 für friedliche Koexistenz, Freiheit 
und Gleichheit beider Vertragspartner unverkürzt in Geltung bleiben sollten, dann 
mußte man zur Wiederaufrichtung und Fortentwicklung des beschädigten Systems 
die beiden Partner ungezwungen auseinandertreten lassen, damit sie sich in amicabler 
Komposition erneut zur Einheit in Freiheit und Frieden verbanden. Das Instrurnen
turn Pacis Osnabrugense hat dies mit der vertraglichen Bestätigung des Friedens von 
1555 erreicht. Nachdem alle Gewaltlösungsversuche der katholischen Reichsexeku
tion und des protestantischen Widerstandsrechts in einem Meer von Blut und Tränen 
fehlgeschlagen waren, haben die Westfälischen Vertragsverhandlungen (und ihre Posi
tivierung auch der künftigen itio in partes) dann einen neuen Ausgleich zwischen den 
Konfessionen erzielt, der zwar die Spaltung des Glaubens und des Rechts nicht besei
tigen konnte, aber die Religions-Corpora fest in die Reichsorganisation integrierte und 
zu gedeihlicher Kooperation zusammenführte. 

Die Religionsverfassung des Reiches hat in ihrer teils prinzipienschweren, teils 
pragmatischen Gestaltung eine große intellektuelle Leistung im Dienste des Glaubens, 
der Freiheit und des Rechts erbracht, so feme auch ihre dualistischen Strukturen dem 
modernen Staats- und Rechtsdenken entrückt sind, das von der Weltlichkeit des Staa-
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tes und des Rechts, der Volkssouveränität, Einheit der Staatsgewalt, Repräsentation, 
Mehrheitsentscheidung, Gewaltenteilung und den individuellen Freiheitsrechten lebt 
und wirkt. Aber in anderer Hinsicht steht die Rechtsstaats- und Koexistenzordnung 
des IPO - mit ihrer versinkenden Wiedervereinigungshoffnung, ihrer weltweiten 
ideologischen Konfrontation und ihren Nöten der internationalen Friedenssicherung 
_ unserer Epoche des 20.Jahrhunderts näher als dem dazwischen liegenden Zeitalter 
der Europäischen Nationalstaatsbildung und der großen Staatenkriege. Für den Histo
riker wie für den Juristen bietet sie in ihrer Typik und in ihrer Individualität so man
ches interessante Studien- und Vergleichsobjekt. 

Thesen 

I. Einleitung 
1. Der Dreißigjährige Krieg wurde nicht im Sinn der modernen Staatenkriege 

als Krieg verstanden, sondern wesentlich als Exekutionsmittel zur Durchset
zung des Rechts. 

2. "Das Recht" war im Konfessionellen Zeitalter zutiefst umkämpft, erschüt
tert und gespalten. 

3. Die Rechtshistorie hat seine modernisierende Fehldeutung im Sinn moder
ner Weltlichkeit und Einheitlichkeit der Rechtsordnung zu vermeiden. 

4. Die Religionsverfassung des Reiches im Konfessionellen Zeitalter unter
scheidet sich tief von dem modernen Staatskirchenrecht seit der Aufklärung. 

II. Der Zusammenhang der Ständekämpfe mit den Religionskonflikten 
1. Verfassungsrechtliche Spannungen ergeben sich aus dem ungelösten Reli

gionskonflikt. 
2. Der Dualismus der reichsständischen Verfassungsstruktur wird überlagert 

durch den Dualismus der großen Konfessionen. 
3. Die Reformation gewinnt Schutz durch die ständische Reichsverfassung. 
4. Die reichsständische Verfassung erhält Verstärkung durch die Reformation. 
5. Die "faktische" Verbindung reichsständischer Libertät und konfessioneller 

Parität bestimmt die Reichsverfassung. 

IH. Die Ergänzungsbedürftigkeit der Reichsorganisation nach Ausbruch des kon
fessionellen Gegensatzes 
1. Die Reichsorganisation bleibt vor und nach 1555 auf ihrer institutionellen 

Ausgestaltung durch die Reichsreform bestehen, bietet deshalb den konfes
sionellen Kräften als solchen keine institutionelle Entfaltungs- und Partizi
pationsmöglichkeit, sondern drängt sie aus der Reichsorganisation in ihre 
Widerstandsbünde ab. 

2. Die Wirksamkeit des Religionsfriedens nach 1555 hing davon ab, daß sich 
die Vertrags-Schließenden in Zukunft als Vertrags-Erhalter betätigten und 
den Frieden nicht in ein einseitiges Diktat verkehrten. 
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3. Der Religionsfriede als Vertragswerk war auf die vertragsartige consentierte 
Interpretation, Exekution und Fortbildung angewiesen. 

IV. Die Integration der Religionsparteien in die Reichsorganisation 
1. Die beiden Konfessionen mußten sich als Religionsparteien organisatorisch 

formieren. 
2. Die Religionsparteien waren als Reichsorgane in die Reichsorganisation fest 

zu integrieren. 
3. Das geistlich begründete Widerstandsrecht mußte durch die Ausgestaltung 

der Religionsverfassung entschärft und tunlichst erübrigt werden. 
4. Durch Eingliederung der Religionscorpora in die Reichsverfassung sollte der 

rechtliche Antagonismus der konfessionellen Widerstandsbünde in partner
schaftliche Kooperation und Mitverantwortung innerhalb der Reichsverfas
sung verwandelt werden. 

V. Die rechtliche Verbindung des reichsständischen und des konfessionellen 
Dualismus 
1. Die itio in partes bildet (nicht nur) ein Vetorecht in der konfessionellen 

Schutzfunktion. 
2. Die itio in partes dient auch als Integrationsinstrument. 
3. Sie gewährleistet die freiheitliche Sicherung des religiösen Dissenses und zu

gleich des politischen Konsenses im Reich. 
4. Sie entfaltet eine einheitsbildende und kompromißfördernde Wirkung. 

VI. Die Auswirkungen des institutionellen "Mankos" der Religionsverfassung 
1. Den materiell-rechtlichen Bestimmungen des Religionsfriedens von 1555 

fehlte eine adäquate Organisationsstruktur zum vertragsgemäßen Vollzuge. 
2. Das Ringen um die Verfahrensfragen wird nach 1555 vordringlich und letzt

lich ausschlaggebend. 
3. Ihre Lösung findet es durch die itio in partes. 

VII. Die religiöse Bestimmtheit der Rechtsordnung 
1. Das kirchliche und weltliche Recht findet seine Begründung und Begren

zung durch die Glaubenslehren, insbesondere durch das theologische Natur
rechtsverständnis und die religiöse Schutzpflicht der Obrigkeit als oberster 
Amtsaufgabe aller weltlichen Obrigkeit. Das führt zur Nichtigkeit des be
kenntniswidrigen Rechtes. 

2. Das neue Verständnis der Heiligen Schrift führt zu einem neuen Verständ
nis des kirchlichen und weltlichen Rechtes. Die umstrittene theologische 
Wahrheits frage bildet auch das Zentralproblern der Verfassungskrisen. 

VIII. Die glaubensbedingte Spaltung der Rechtsordnung 
1. Die innere Spaltung des Rechts vollzieht sich durch die divergierende theo

logische Interpretation. 
2. Der Streit um "Reformation" bzw. "Rechtsbruch" wird juristisch unlösbar, 

da die gemeinsamen konfessionellen Wertmaßstäbe der Rechtsauslegung 
zerbrochen waren. 



Die Krise der Religionsverfassung des Reiches 129 

3. Das folgt aus dem Festhalten beider Religionsparteien am Einheitsgedanken 
und aus ihrem Kampf um die Identität mit der wahren Kirche und dem 
wahren Recht im Absolutheitsanspruch der gegnerischen konfessionellen 
Positionen. 

IX. Die Scheidung in zwei konträre Verfassungskonzeptionen 
1. In der Tiefenschicht des Rechts bleibt der Gegensatz der Konfessionen im 

Rechtsverständnis unüberbrückt. Dies bildet die verfassungsrechtliche Kon
stante in allen Phasen des Konfessionellen Zeitalters. 

2. Der Religionsfriede von 1555 hat diese Kluft nicht geschlossen, sondern nur 
partiell verschleiert und überbrückt. 

X. Das Wiedervereinigungsgebot 
1. Als Verfassungsauftrag bleibt es de iure bis zum Ende des Alten Reiches be

stehen. 
2. Als unentbehrlicher Rechtfertigungsgrund ermöglicht es juristisch die reli

gionsrechtlichen Verzichte trotz der prinzipiellen Unverzichtbarkeit der (im 
ius divinum nach konfessionellem Verständnis wurzelnden) konfessionellen 
Rechtspositionen. 

3. Der Interimscharakter ist auch dem Religionsfrieden von 1555 immanent; er 
äußert sich in paradoxer Verschränkung mit der Dauergeltung des Friedens. 

XI. Die Rechtsschicht äußerer Not- und Zwischenlösungskompromisse 
1. "Dissimulierende" Begriffe bestimmen die äußeren Rechtsregeln. Ihre be

wußte Mehrdeutigkeit dient zur Verschleierung der Tiefendifferenz des 
Rechts und zur doppelkonfessionellen Interpretierbarkeit und Sinn erfüllung 
der Rechtsnormen nach dem Bekenntnis beider Konfessionen. 

3. Der äußere Konsens zur Sicherung politischer Einheit ist mit dem inneren 
Dissens zur geistlichen Trennung und Freiheit beider Konfessionen in die
sen Formelkompromissen verbunden. 

XII. Die komplexe Rechtsnatur des Religionsfriedens 
1. Der Religionsfriede ist kein religiöser, sondern ein politischer Friede. 
2. Die Überbrückung der bekenntnisbedingten Tiefendifferenz im Rechtsden

ken der Konfessionen hat er weder erstrebt noch erreicht. 
3. Beide Konfessionen halten an der Verbindung von Glaube und Recht fest. 
4. Deshalb bleibt auch nach 1555 die Spaltung des Rechts im Reich in der 

Tiefe beherrschend. Sie wird durch die politische Friedensordnung zwar 
neutralisiert, aber auch verfestigt und verewigt. 

XIII. Die verschiedenen Rechtsschichten im Religionsfrieden 
1. Den Grundstock bilden die politisch-säkularen Schutz- und Friedensnor

men. Sie beanspruchen äußeren Vorrang vor dem Kirchenrecht und den 
theologischen Postulaten beider Konfessionen. 

2. Die Schicht mehrdeutiger, "dissimulierender" Begriffe und Normen kehrt 
wieder in den dilatorischen Formelkompromissen des Friedens von 1555. 
Seine Mehrdeutigkeiten und Lücken sind systembedingt. 
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3. Die Unklarheiten der Kontroversjurisprudenz dienen als Mittel gegenseiti
ger Übervorteilung. 

4. Der Zusammenstoß der gegensätzlichen konfessionellen Rechtsvorstellun
gen in den Zweifelsfragen und Lücken des Religionsfriedens ist ebenso be
zeichnend wie unausweichlich im bikonfessionellen Reichskirchenrecht. 

5. Die Mehrschichtigkeit der theologischen und der säkular-juristischen 
Rechtsargumentation ist ein Charakteristikum der konfessionellen Kampf
jurisprudenz. 

XIV Die Problematik der Verrechtlichung· der Religionskonflikte 
1. Die Statik der Verrechtlichung nach 1648 löst die Dynamik der Verrecht

lichungsprozesse vor 1648 ab. 
2. Die religiöse Problematik der Verrechtlichung äußert sich in einer juridifi

zierenden und politisierenden Verfremdung der Glaubensanliegen. Sie bildet 
die Kehrseite der juristischen Sicherung des Religiösen durch den Religions
frieden. Die Potenzierung der ungeistlichen "Gesetzlichkeit" geschieht 
durch das Zusammenwirken der Kontroverstheologie und Kontroversjuris
prudenz. 

3. Die politische Problematik der Verrechtlichung zeigt sich in den Elastizitäts
und Integrationsdefiziten der Reichskirchenverfassung. 

4. Die problematischen Auswirkungen der Verrechtlichung steigern sich durch 
die Verkettung der Konfessionskonflikte mit dem Verfassungsstreit zwi
schen der kaiserlichen Autorität und den reichsständischen Kompetenzen. 

XV. Die Bedeutung der Verfahrensfrage 
1. Die Verfahrensregelung bildet den Angelpunkt der Klärung und Ergänzung 

des mehrdeutigen und lückenhaften Religionsfriedens von 1555. 
2. Die glaubensbedingte Spaltung der Rechtsordnung zeigt sich in ihren Kon

sequenzen für das Verfahren der Reichsorgane. 
3. Durch die itio in partes wird das rechtliche Auseinandertreten der Konfes

sionen juristisch "in Form gebracht" und dadurch neutralisiert und z. T. 
überwunden. 

4. Die Anfänge der itio in partes äußern sich in der Speyrer Protestation von 
1529. 

XVI. Momente der Säkularisierung in der Religionsverfassung des Reiches 
1. Die Verquickung von Säkularisierungs- und Konfessionalisierungstenden

zen bestimmt das Reichskirchenrecht. Die Säkularisierung bestimmt 
2. den Friedensbegriff durch den Schutz der Häretiker, 
3. den Freiheitsgedanken im Sinn einer weltlichen Wahlfreiheit zwischen den 

gegnerischen Konfessionen, im Widerspruch zur theologischen Bestim
mung des Freiheitsbegriffs durch den absoluten Wahrheitsanspruch beider 
Konfessionen, 

4. die Einheitsidee des Reiches als politische Einheit trotz seiner religiösen 
Spaltung, 

I 
I 
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5. die Gleichheitsideedes Reichsrechts. Sie sichert das paritätische Koexistenz
recht ungeachtet der gegenseitigen theologischen Verwerfung. 

XVII. Die Konfessionalisierung der Reichsverfassung 
1. Die Säkularisierung ist nicht Selbstzweck, sondern steht im Dienst der Kon

fessionalisierung: Sie ist das Mittel paritätischen Schutzes und Zugriffs der 
Konfessionen auf die Reichsorganisation. 

2. Grenzen der Säkularisierung äußern sich insbesondere gegenüber den Sek
ten. 

3. Die Verknüpfung der Säkularisierung und Konfessionalisierung der Reli
gionsverfassung führt zur Doppelschichtigkeit des Staatskirchenrechts im 
konfessionell neutralen Reichskirchenrecht einerseits und im konfessionell 
geschlossenen Territorialkirchenrecht andererseits. 

XVIII. Die Notrechtsproblematik 
1. Der Religionsfriede als Grundgesetz oder Notgesetz? 
2. Die Duldung von Häretikern wird von beiden Konfessionen im Normalfall 

für unzulässig gehalten. 
3. Die Notrechtsdiskussion beherrscht die Reichsverfassung. 
4. Ihre Gründe liegen in der Schichtung und Spaltung des Rechts. 
5. Ihre Gefährlichkeit erschüttert das Rechtssystem. 
6. Die Notrechtsdiskussion bildet vor allem ein breit diskutiertes Thema der 

Katholiken. 

XIX. Die divergente Gesamtbeurteilung des Religionsfriedens durch die beiden Re
ligionsparteien 
1. Gilt der Religionsfriede als gemeinsame Verfassungsnorm oder als Not

stands- und Ausnahmeregelung? 
2. Die Interpretation der Protestanten deutet ihn i. S. einer gemeinsamen säku

laren Verfassungsgrundlage. 
3. Die katholische Interpretation sieht in ihm eine interimistische Ausnahme

und Suspensionsregelung nur für die Häretiker. 

XX. Die Auswirkungen des divergenten "Vorverständnisses" auf die Religionsver
fassung und ihre Lösung im Westfälischen Frieden 
1. Die Unlösbarkeit materiell-rechtlicher Streitfragen führt zur Verlagerung der 

Problematik auf die Verfahrens- und Kompetenzprobleme. 
2. Der Ausgleich inden Westfälischen Friedenstraktaten und seine künftige 

Gewährleistung wird durch die itio in partes erzielt. 
3. Die historische Leistung der Religionsverfassung des Alten Reiches. 





Miroslav Hroch 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Voraussetzungen 
des Dreißigjährigen Krieges 

(Einige Überlegungen zu einem offenen Problem) 

Unsere Betrachtung geht von der Voraussetzung aus, daß sich die Kriegsereignisse, 
die wir traditionell unter dem Sammelbegriff Dreißigjähriger Krieg zusammenfassen, 
in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht von allen anderen Kriegen der früheren Zeit 
wesentlich unterscheiden. Der Dreißigjährige Krieg übertraf alle bisher geführten 
Kriege in mehrfacher Hinsicht: 
1. erforderte die Kriegsführung einen bisher nicht gekannten Aufwand an finanziellen 
Mitteln und Kriegsmaterial; 
2. wurden nie vorher so viele große Armeen während einer so langen Zeit (immer 
mehr als ständige Armeen) für langwierige Kämpfe eingesetzt; 
3. beeinflußten die kriegerischen Auseinandersetzungen direkt und indirekt das Leben 
breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere in Mitteleuropa, wie nie zuvor; in man
chen Ländern wird der Dreißigjährige Krieg wegen seiner sozialen Folgen als ein Mei
lenstein der Sozial- bzw. Wirtschaftsgeschichte betrachtet; 
4. war es der erste militärische Konflikt in der europäischen Geschichte, an welchem 
direkt oder indirekt fast alle Staaten unseres Kontinents beteiligt waren: es war der er
ste gesamteuropäische Krieg, und zwar nicht nur hinsichtlich der Zahl der an ihm Be
teiligten, sondern vor allem hinsichtlich des territorialen Ausmaßes der für ihn mobili
sierten wirtschaftlichen Ressourcen und der durch ihn verursachten Folgen; 
5. es war zugleich der erste große Krieg, an dem sich neben den feudalen Monarchen 
auch das um die siegreiche Beendigung seiner Revolution kämpfende Bürgertum der 
nördlichen niederländischen Provinzen beteiligte. 

Während die steigenden Kriegskosten, das Ausmaß der Verheerungen und die 
Größe der kriegführenden Heere zwar wesentlich, aber immerhin nur quantitativ den 
Dreißigjährigen Krieg von den bisher geführten Kriegen unterschieden, bedeuteten 
der gesamteuropäische Umfang der Konflikte und ihre Verknüpfung mit der bürgerli
chen Revolution tatsächlich eine neue Qualität. Alle diese Unterschiede wirkten sich 
auch in einer partiellen Schwerpunktverschiebung der Kriegsziele und Kriegsmotive 
aus. 

Wir haben es also mit einem neuen Typus des europäischen Krieges zu tun, für 
dessen Interpretation und kausale Erfassung wir mit den ,klassischen' politischen und 
religiösen Ursachen nicht auskommen können. Solche Ursachen können nämlich nur 
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die kurzfristigen und zufälligen, nicht aber die tieferen kausalen Zusammenhänge be
leuchten. Warum brach der erste große Krieg der europäischen Geschichte ausgerech
net am Anfang des 17. Jahrhunderts aus? Warum konnten gerade in jener Zeit die 
kriegführenden, bzw. kriegswilligen Herrscher jene materiellen Ressourcen und Re
serven mobilisieren, die für die riesigen Kriegskosten notwendig waren? Und aus wel
chen Bereichen konnten diese Reserven - Geld und Kriegsmaterial - geholt werden? 

Der Krieg war nicht nur eine Serie politischer Verhandlungen und militärischer 
Auseinandersetzungen: diese Auseinandersetzungen mußte jemand bezahlen, jemand 
mußte an ihnen ein reales Interesse haben. Dies alles sind keineswegs neue Gedanken 
und Probleme. Wenn wir aber die meisten historischen Betrachtungen und auch die 
Quelleneditionen der modernen Zeit überblicken, dann können wir konstatieren, daß 
diese Gedanken keineswegs selbstverständlich sind. Die wirtschaftsgeschichtliche Fra
gestellung, von der wir in diesem Beitrag ausgehen, kann natürlich die gesamte Pro
blematik des Dreißigjährigen Krieges nicht befriedigend erfassen. Vom Standpunkt 
der politischen Geschichte handelt es sich um eine einseitige Betrachtung, in welcher 
es zu wenig Raum für politische Motivierung gibt. Es sei gleich am Anfang unserer 
Überlegungen betont, daß nur die gegenseitige Ergänzung der beiden Betrachtungen -
d. h. der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen, wie der politischen und ideologischen 
- zu einer komplexen kausalen Analyse führen kann. Unsere Analyse kann also keine 
Ansprüche auf eine endgültige und volle Lösung der Probleme erheben. Mit dieser 
bewußten und gezielten Einseitigkeit geht es uns um die Ebene der Voraussetzungen 
des Krieges 1. 

Auf dieser Ebene gehört in den Bereich des Zufälligen - auch wenn es logisch zu 
begründen und zu begreifen ist - warum beispielsweise Mecklenburg oder Hessen in 
das eine oder andere Lager der kriegführenden Mächte gehörten. Wichtiger war es, 
daß sich die betreffenden Herrscher (bzw. Stände) entschieden haben, ihre Interessen 
durch eine finanziell und wirtschaftlich so anspruchsvolle und riskante Teilnahme an 
dem großen Krieg durchzusetzen. - Die reale Möglichkeit der periodischen kriegeri
schen Auseinandersetzungen war in der vorindustriellen Gesellschaft immer gegeben; 
der Krieg war ein notwendiger, systemimmanenter Bestandteil der Existenz des feuda
len Staates. Für die wirtschaftsgeschichtliche marxistische Betrachtung ist es dann 
wichtig, welche Folgen die verschiedenen Kriege für die weitere gesamtgesellschaftli
ehe Entwicklung und für das Leben der Gesellschaft brachten. Diese Folgen sind nur 
dann erkennbar und interpretierbar, wenn wir auch die Voraussetzungen des Krieges 
in der sozialen und wirtschaftlichen Sphäre kennen. Damit kommen wir zu unserer 
Fragestellung zurück. 

Fangen wir mit der banalsten aller Voraussetzungen an: es war die lange Periode des 
Friedens in Mittel- und Westeuropa. In Mitteleuropa dauerte diese Periode mehrere 
Jahrzehnte nach dem Frieden von Augsburg, in Westeuropa folgte eine Friedenspe
riode nach dem Zusammenbruch der spanischen Expansion gegen England und 

1 Einige Thesen dieses Beitrages stützen sich auf vom Autor früher publizierte Arbeiten, wo eine 
ausführlichere Argumentation und weitere Hinweise zu finden sind; vgl. insbes. HrochlPetraii 
und Hroch, Handel, Kap. I. 



Voraussetzungen des Dreißigjährigen Krieges 135 

Frankreich; nur der Krieg in den Niederlanden dauerte an (auch hier jedoch 1609 un
terbrochen). Wie immer ermöglichte es die Friedenszeit dem feudalen Staat, gewisse 
Erholung, ja wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, die finanzielle Lage zu bes
sern, ja manchmal auch Reserven anzuhäufen. Damit soll nicht behauptet werden, daß 
sich die Staatskassen überall gefüllt haben. Die Vorstellung von finanziellen und mate
riellen Reserven kann nicht auf Staatsfinanzen beschränkt werden. Auch die Anhäu
fung des relativen Reichtums in privaten Händen und insbesondere dann die Konsoli
dierung der Produktion muß in diesem Zusammenhang in Betracht gezogen werden. 
Dabei können die zeitgenössischen Klagen über Zahlungsunfähigkeit nicht ganz ernst 
genommen werden. Nennen wir einige konkrete Beispiele. 

Während des böhmischen ständischen Aufstandes 1618-1620 haben die Vertreter 
der Städte auf dem Landtag immer wieder gegen jede außerordentliche Belastung pro
testiert: sie haben sich für unfähig erklärt, 400 Reiter zu mustern und sie 3 Monate zu 
besolden, sie haben auch die außerordentliche Anleihe an das Direktorium minimali
siert und auch dies mit leeren Kassen begründet. Nur Prag gab eine größere Summe-
25000 Rtl., das ganze Land dann 100000 Gulden2

• Aber nach dem Siege der habsbur
gischen Heere bezahlte nur eine einzige größere Stadt (Königgrätz) in 18 Monaten 
421000 Gulden, die kleine Stadt Tachau in der gleichen Zeitspanne 164000. Auch 
der Adel hat sich größtenteils für zahlungsunfähig erklärt. Als aber die Kaiserlichen 
nach der Schlacht bei Zablati die Burg Hluboka in Südböhmen erobert haben, fanden 
sie dort Geld und Juwelen, die der lokale Kleinadel dort deponiert hatte, im Werte 
von 300000 Gulden. Nach der Eroberung der Burg Rosenberg in der gleichen Ge
gend schätzte man die Beute, vielleicht übertrieben, auf eine Million3

. 

Die Geldreserven, die als Schatz thesauriert wurden, spielten jedoch nur eine be
schränkte Rolle; als Kriegsbeute, bzw.als erste Kriegsinvestition waren sie zwar will
kommen, als Faktor des wirtschaftlichen Wachstums jedoch unbedeutend, oft sogar 
ein Symptom der wirtschaftlichen Krise. Viel wichtiger waren die Finanzmittel, die in 
den Händen der Bankiers und der Kaufleute im Umlauf waren und als Kredit zur Ver
fügung standen. Die staatlichen Anleihen von den privaten Firmen waren zwar keine 
Neuheit des 17. Jahrhunderts, aber die allgemeine Ausbreitung des Kreditsystems in 
ganz Europa konnte gerade erst im Dreißigjährigen Krieg zur Geltung kommen. Die 
Geldreserven, die für diesen Krieg eine unersetzbare Voraussetzung bedeuteten, sind 
also vor allem in dem hochentwickelten System der Kreditmöglichkeiten zu suchen4

• 

Diese Tatsache werden wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir die konkreten Typen 
der Kriegsfinanzierung verfolgen werden. 

Die Entfaltung der Geldwirtschaft ist ohne ein allgemeines Wirtschaftswachstum 
undenkbar. Ein solches Wachstum wird für das 16. Jahrhundert allgemein konstatiert. 
Für unsere Problemstellung ist es jedoch wichtig zu präzisieren, in welchen Produk
tionsgebieten es zu solchen Änderungen und Fortschritten kam; nicht alle Bereiche 

2 Gindely, Dejiny ceskeho povsmni H, 75 ff. 
3 Ebenda, 76 f. 
4 Vgl. z.B. Ernstberger, de Witte 160ff.; The Cambridge Economic History v., 335ff.; Ekholm, 
Kontributioner 201 ff.; Landberg, 91 f. 
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der Produktion waren für die Kriegsführung und Kriegsvorbereitung von gleicher Be
deutung. 

Zu diesen Bereichen gehörte nicht so sehr die steigende Textilproduktion, wie viel
mehr die Metallbearbeitung und der Schiffbau. Bei der Metallbearbeitung handelte es 
sich vor allem um Neuerungen in der Technologie der Eisenproduktion (vor allem die 
Einführung der Hochöfen seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts); durch diese Neue
rungen wurde nicht nur mehr, sondern auch qualitativ besser produziert5. Diese tech
nologischen Fortschritte im Hüttenwesen gingen fast parallel mit der Ausbreitung der 
Waffenproduktion, in der besonders die großen Schußwaffen stark an Bedeutung zu
genommen haben6

. Zugleich entstand eine Manufaktur neuen Typs, mit erhöhtem 
Bedarf an Rohstoffen; es entstanden neben den alten Zentren der Eisenproduktion 
und -bearbeitung neue Industrieregionen, insbesondere in der Nähe der Rohstoffe. Im 
Zusammenhang mit der Waffenproduktion steht auch die schnelle Ausdehnung der 
Kupfererzeugung in den alten und neuen Zentren7

• 

Die Fortschritte beim Bau der Seeschiffe hatten eine besondere Bedeutung für den 
Verlauf und Charakter der Kampfhandlungen im Dreißigjährigen Krieg. Die aus
schlaggebende Vervollkommnung der Schiffstypen von der Karavelle bis zur Flüte 
ging Hand in Hand mit der Verbesserung der Produktionstechnologie und der Ar
beitsorganisation, wenn auch vor allem in den niederländischen Häfen. Dies hatte 
nicht nur für die Stärkung der Kriegsflotte eine Bedeutung, sondern wirkte auch ver
mittelnd: durch die Beschleunigung und Verbilligung des Seetransports und Vertie
fung der Handelsbeziehungen sowie auch durch die steigende Nachfrage nach Roh
materialien. Beides war für die Kriegslieferungen und Kriegsfinanzierungen wichtig. 
Nicht nur die Kriegsführung, sondern auch Handelsoperationen und Transport waren 
von einer starken Kriegsflotte abhängig8

. 

Auch wenn die Zuverlässigkeit der Produktionsziffern für den Getreideanbau und 
die Viehzucht sehr problematisch ist, wird ein Anstieg der Agrarproduktion in mehre
ren europäischen Ländern für sicher gehalten. Außerdem vergrößerte sich in einigen 
Regionen die bebaute Ackerfläche. Es kam auch zur Verschiebung in der Struktur der 
Agrarprodukte. Immer öfter setzte sich - und das nicht nur in den weiter fortgeschrit
tenen Ländern - eine gewisse Spezialisierung der Landwirtschaft durch: es wurden 
z. B. Industriepflanzen (wie Hanf und Lein) in immer größerer Menge kultiviert, neue, 
zum Teil aus Übersee importierte Pflanzen angebaut9• 

Gewisse Fortschritte verwirklichten sich in Bereichen, welche der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produkte dienten. Dies gilt vor allem für die Mühlen mit Wasser
und Windantrieb, deren Anzahl zwar gering, aber deren Leistung stark gestiegen ist. 
Außerdem wurden leistungsfähige, transportierbare Handmühlen entwickelt, die be-

5 HrochlPetran, 79 ff. 
6 Christensen, 164. 
7 Schwerpunkte der Kupferproduktion und des Kupferhandels, passim. 
8 Hagedorn, 82 ff. u. 102 ff.; zum Zusammenhang zwischen Flottenbau und Handelsinteressen 
vgl. Hinton, 163. 
9 Slicher van Bath, 134ff.; de Maddalena, 273ff. 
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sonders für eine Getreideverarbeitung unter den operativen Feldzugsbedingungen die
nen konnten 10. 

Zu den wichtigen Voraussetzungen der sozialen Rückwirkung einer steigenden 
Produktion der Lebensmittel, die lokal sehr unterschiedlich war, gehörte die Trans
portierbarkeit dieser Lebensmittel aus den Gebieten der relativen Überproduktion in 
die Gebiete mit steigender Nachfrage nach Lebensmitteln - insbesondere in die 
Städte und Regionen mit einer angehäuften handwerklichen Produktion auf dem 
Lande. Dies war keineswegs eine Neuerscheinung; während des 16. Jahrhunderts 
nahm jedoch der Anteil der Lebensmittel im Fernhandel ganz wesentlich zu. Mit die
sem Anstieg sind gewisse technische und biologische Fortschritte verbunden. Die 
schon erwähnten Fortschritte im Schiffbau und in der Organisation des Transports 
und der Hafenarbeiten bildeten die technische Voraussetzung der besseren Transpor
tierbarkeit der Lebensmittel, vor allem von Getreide. Die Haltbarkeit der Lebensmittel 
wurde durch bessere Konservierungsarten und vollkommenere Methoden zur Fest
stellung der verdorbenen Nahrung - wenn auch in einem noch bescheidenen Ausmaß 
_ erhöht. Alle diese Fortschritte waren nicht nur für die Versorgung der städtischen 
Agglomerationen, sondern auch für die Gebiete mit relativem Bevölkerungsüberschuß 
- und natürlich auch für die Kriegslieferungen - von immer größerer Bedeutung. Al
les in allem darf wohl verallgemeinernd gesagt werden: die Landwirtschaft konnte -
gesamteuropäisch gesehen - immer mehr Menschen ernähren. Denn es lebten immer 
mehr Menschen in Europa. 

Nicht nur steigende Produktion und Geldumlauf, sondern auch menschliche Reser
ven waren für eine Kriegsführung von Bedeutung. Der ständige Einsatz großer Ar
meen, die Anzahl der Söldner in den praktisch schon stehenden Armeen - dies ist 
ohne Annahme einer relativen Überbevölkerung, wenigstens in einigen Regionen, 
nicht denkbar. Theoretisch konnte jeder Soldat werden, gewisse physische Fähigkei
ten vorausgesetzt. Aber in der Praxis kamen die meisten Söldner überwiegend aus ei
nigen bestimmten sozialen Schichten und Situationen: aus jenen nämlich, für welche 
nur die Alternative chronischen Verhungerns oder gesetzwidrigen Handeins galt. 

Wir wissen zwar nicht, wie sich der allgemein konstatierte Bevölkerungszuwachs 
von 25% bis Ende des 16. Jahrhunderts in der sozialen Struktur auswirkte; es besteht 
jedoch kein Zweifel, daß dieses Bevölkerungswachstum auch die armen und ärmsten 
Schichten von Stadt und Land betraf. Insbesondere für diese Schichten war es wichtig, 
daß die Agrarprodukte auf große Entfernungen transportierbar waren und in den 
überbevölkerten Gebieten verkauft werden konnten. Wenn wir konstatieren, daß die 
europäische Landwirtschaft immer mehr Leute ernähren konnte, dann gilt dies auch 
für die Schichten, die vor allem als potentielle Lieferanten der Söldner in Betracht ka
men. 

Die menschlichen Reserven für den Söldnerdienst waren seit dem Anfang des 
Dreißigjährigen Krieges vorhanden. Nennen wir zwei Beispiele. In den ersten Mona
ten des böhmischen Aufstandes war es für die Direktoren sehr einfach, Söldner für die 
ständische Armee zu werben. Wie verhungerte Ratten strömten die berufslosen Söld-

10 Singer u. a. (Hg.) III, 16 ff.; 37 ff.; 300 ff.; Braude4 Civilisation 260 ff. 



138 Miroslav Hroch 

ner nach Prag, um sich mustern zu lassen, und der Andrang war so groß, daß die 
Stände nicht alle werben konnten, und daß sie auf ein ursprünglich geplantes Landes
aufgebot verzichtetenll

. Zwölf Jahre später konnte Wallenstein nach seiner Zurückbe
rufung an die Spitze der kaiserlichen Armee mehrere Zehntausende der Söldner wer
ben lassen - und das zum großen Teil auf dem verhältnismäßig kleinen Gebiet der 
böhmischen und österreichischen Länder. 

Es ist schwer festzustellen, wie ein großer Teil der Bevölkerung in den Kriegsdienst 
verwickelt war. Man kann nur ganz grobe Schätzungen machen. Wenn man für die 
späteren Phasen des Krieges mehrere Hunderttausende Soldaten berechnet und wenn 
man voraussetzt, daß die meisten unter den Söldnern nicht mehr als 5 Jahre des Krie
ges überlebten, dann bekommen wir Söldnerzahlen, die sich bis über eine Million 
schätzen lassen. Dabei wird die Gesamtbevölkerung der am Kriege beteiligten Gebiete 
auf etwa 70-80 Millionen geschätzt12

• Wenn man davon nur die erwachsenen Männer 
rechnet, dann kommt man zur Schätzung, daß etwa jeder zwanzigste unter ihnen et
was mit dem Militärdienst zu tun hatte, sei es als Soldat, sei es als Bursche. Natürlich 
war dann der Anteil der Söldner unter den armen Schichten noch wesentlich höher. 

Die steigende Warenproduktion machte zusammen mit der Intensivierung der eu
ropäischen Handelsbeziehungen das 16. Jahrhundert zum Zeitalter des expandieren
den, starken Handelskapitals. Dies hat sich im 17. Jahrhundert noch verstärkt. Es ver
festigte sich ein regelmäßiges Netz der intensiven Handelsbeziehungen, die fast alle 
europäischen Städte umfaßten und deren Hauptachse die Seewege und die mit ihnen 
verknüpften Flußwege bildeten 13. Die Preisbewegungen und Schwankungen im Be
reich des Handels übertrugen sich sehr schnell in die entfernten Handelszentren. Das 
Handelskapital vermittelte durch diese breiten und immer intensiveren Handels- und 
Finanzbeziehungen auch die Ausbreitung und Übertragung der wirtschaftlichen und 
politischen Interessengegensätze zwischen den europäischen Herrschern und Staaten. 
In diesem Sinne darf man wohl eine Parallele zwischen dem gesamteuropäischen Aus
maß des Handels und dem gesamteuropäischen Charakter des Dreißigjährigen Krie
ges konstatieren. 

Der Handel hatte aber auch eine unmittelbare Bedeutung für den Krieg und seine 
Motivation. Der intensive Handel verwirklichte sich überwiegend auf dem Boden feu
daler Staaten, wo nicht nur die feudale Reglementierung des Warenaustausches, son
dern auch eine Ausbeutung der Kaufleute durch unterschiedliche Formen der Zölle 
und Abgaben für selbstverständlich galt. Solange der Fernhandel im Mittelalter noch 
sporadisch war, brachten diese Abgaben, verglichen mit der Geldrente aus dem Bo
deneigentum, nicht sehr viel. Dies änderte sich jedoch im Spätmittelalter und insbe
sondere im 16. Jahrhundert, als die Intensität des Handels mehrfach anstieg und der 
reale Wert der Geldrente infolge der Preisrevolution meistens gesunken ist. Die Be
deutung des Handels als einer Gewinnquelle der Feudalklasse im allgemeinen und der 
Herrscher im besonderen ist durch diese Verschiebung ganz wesentlich geworden. Es 

11 Gindely, Dejiny ceskeho povsmnf I, 318ff. 
12 De Vries, 5. 
13 Ebenda, 113 ff.; HrochlPetran, 99 ff. 
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braucht wohl nicht betont zu werden, daß diese Gewinnquelle meistens parasitär, d. h. 
unproduktiv verbraucht wurde. Zugleich ist auch das Interesse der Herrscher an der 
Kontrolle der Marktbeziehungen und der Handelswege gestiegen. Dies hat auch die 
Zielsetzung der Kriegsmotivation und der Kriegsoperationen im Dreißigjährigen 
Krieg wesentlich beeinflußrI4

• 

Mit den Fragen nach Kriegszielen kommen wir in eine weitere Sphäre der Voraus
setzungen des Dreißigjährigen Krieges - in die Sphäre der realen sozialen Interessen
gegensätze. Auch hier sind wir uns einer gewissen Einseitigkeit bewußt, denn die 
Kriegsmotive können keinesfalls nur auf die soziale Sphäre beschränkt werden. Hier 
wird uns vor allem die soziale Charakteristik der sich im Kriege bekämpfenden Staa
ten und Gesellschaften interessieren; inwiefern kann man die Voraussetzungen und 
Ursachen des Krieges schon aus den Klassenunterschieden interpretieren? 

Diese Frage führt uns zu dem schon früher diskutierten Problem, inwiefern die 
Teilnahme der revolutionären nördlichen Niederlande für den ganzen Charakter und 
Verlauf des Dreißigjährigen Krieges entscheidend war. In der älteren marxistischen 
Geschichtsforschung wurde öfter die Auffassung vertreten, daß der Krieg vor allem 
durch den spezifischen Klassengegensatz zwischen der europäischen Feudalklasse 
(repräsentiert vor allem durch die beiden Habsburgermonarchien) und der revolutio
nären (niederländischen) Handelsbourgeoisie bestimmt wurde 15. Diese Auffassung 
stützte sich in der politischen Argumentation auf der Tatsache, daß die niederländi
sche Diplomatie bei der Organisierung der antihabsburgischen Front eine entschei
dende Rolle gespielt hat. 

Bei einer näheren Betrachtung muß man jedoch die Rolle der revolutionären Nie
derlande nüchterner beurteilen. In den ersten Kriegsjahren war es ohne Zweifel vor 
allem die niederländische Politik, welche die lokalen antihabsburgischen Widerstands
herde zu einem großen Flächenbrand zu verbinden suchte. In diesen lokalen Konflik
ten standen aber gegen die Habsburger verschiedene Adelsgruppen, deren Ziele von 
den niederländischen weit entfernt waren. Solange sich der Krieg im südlichen Mittel
europa abspielte, störte diese Diskrepanz der objektiven Interessen die niederländi
sche· Handelsbourgeoisie noch nicht. Seit dem dänischen Krieg, als die Gebiete am 
Ufer der Nord- und Ostsee zum Kriegsschauplatz wurden und die Handelsinteressen 
der Niederländer durch die Kriegsziele der beiden kämpfenden Seiten gestört wurden, 
begann die niederländische Politik sich auf Friedensvermittlung hin zu orientieren. 
Seit 1630 trat die Teilnahme der nördlichen Niederlande immer mehr in den Hinter
grund. Der große militärische Konflikt war also in entscheidendem Maße Ausdruck 
eines verschärften Widerspruchs innerhalb der herrschenden Feudalklasse. Die aktive 
Teilnahme der nördlichen Niederlande konnte die Grundzüge der sozialen Vorausset
zungen des Dreißigjährigen Krieges nicht entscheidend bestimmen. Es ist aber nicht 
zu leugnen, daß die Teilnahme der Handelsbourgeoisie einen spezifischen Zug des 
Krieges mit sich brachte, eine Besonderheit, durch die sich dieser Konflikt von fast al
len Kriegen der früheren Zeit unterschied. Nur in diesem Sinne gehört die niederlän-

14 Hroch, Handel, insbes. Kap. IH. 
15 PoUfenskj, War 34ff.; Vajnstejn, Einführungsteil zu: ders.,Ocerki. 



140 Miroslav Hroch 

dische Revolution zu den wichtigen gesellschaftlichen Voraussetzungen des Dreißig
jährigen Krieges. Für die Intensität und das Ausmaß des Konflikts war ihre Teilnahme 
keineswegs entscheidend. Auch in den Kriegsresultaten spiegelten sich die spezifi
schen Interessen der Handelsbourgeoisie nur im geringen Ausmaß wider. 

Entscheidend für den Ausbruch und Charakter des Dreißigjährigen Krieges war 
also der Interessengegensatz innerhalb der herrschenden Klasse der alten Gesellschaft. 
Diese Gegensätze konnten zwei grundlegende Varianten haben: es konnten a) Kon
flikte zwischen unterschiedlichen Machtgruppen innerhalb des Staates sein, b) konn
ten es Konflikte unter den Herrschern bzw. Staaten sein. 

Der Krieg hat zwar als ein ständischer Aufstand angefangen, der aber sehr schnell 
zu einem Teil der internationalen, zwischenstaatlichen Spannungen wurde. Später wa
ren Konflikte dieser Art schon ziemlich selten (abgesehen von dem schon erwähnten 
Konflikt in den Niederlanden) und spielten sich eher am Rande der großen Ereignisse 
ab. Indirekt muß aber dieser Gegensatz gewirkt haben: insbesondere dort, wo der 
Krieg nach außen als Mittel zur Dämpfung der inneren ständischen Opposition im ei
genen Staate diente. Manchmal dienten die Hinweise auf eine Gefahr des ständischen 
Aufstandes eher als Vorwand der kriegsführenden Mächte (insbes. der Habsburger). 

Die wichtigsten Ursachen des Krieges (hier darf man schon nicht mehr nur von 
Voraussetzungen sprechen) sind im Bereich der zwischenstaatlichen Beziehungen und 
Interessengegensätze zu suchen. Als Voraussetzung des Krieges ist eine allgemeine 
Komponente dieser Gegensätze zu betrachten; zur besseren Verständigung muß hier 
diese Komponente ausführlicher dargestellt werden. Die Gesellschaft, die den Rah
men des Dreißigjährigen Krieges entscheidend bestimmte, war immer noch eine alte 
Feudalgesellschaft. Es war eine Gesellschaft, wo der Krieg zum notwendigen Bestand
teil des politischen Lebens gehörte. Jeder Herrscher mußte von Zeit zu Zeit Krieg 
führen - und in den meisten Fällen wollte er ihn auch führen, denn es gehörte zum 
Idealbild eines Herrschers, und es sicherte die Existenz seines Staates. Der Frieden 
galt nur als eine mehr oder weniger notwendige Pause zwischen den Kriegen. Herr
scher, die prinzipiell keinen Krieg führen wollten, gab es natürlich auch, aber die mei
sten von ihnen waren entweder zur Kriegsführung durch äußere Umstände gezwun
gen oder mußten ihre Macht und Territorien einbüßen. Zu den typischen Fällen ge
hörte jedoch jene Auffassung, die den Frieden als eine Periode des Kräftesammelns 
betrachtete. Wie lange dieses Ansammeln neuer Kräfte für neue Kriege dauerte, das 
hing von der erreichten Stufe der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des je
weiligen Landes und später ganz Europas ab. 

Mit der aufkommenden Entfaltung der Produktivkräfte, mit den Erfolgen der ,Mo
dernisierung', wurden auch die für den Krieg angesammelten Reserven größer und ef
fektiver. Immer mehr Waffen, mehr Munition, mehr Lebensmittel, mehr Finanzen 
waren notwendig; zugleich gab es jedoch immer bessere Möglichkeiten, diese Reser
ven anzuschaffen. Wenn solche Reserven vorhanden waren (oder wenn eine Vorstel
lung des Herrschers von ausreichend vorhandenen Reserven bestand), war eine reale 
Möglichkeit des Kriegseintritts gegeben, und es war nur eine Frage der Zeit und der 
unmittelbaren Zündung, wann und ob der Krieg begann. 

Damit kommen wir von den Voraussetzungen zu den Ursachen des Krieges. Hat 
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sich in diesem Bereich etwas geändert, verglichen mit der älteren Zeit? - Immer noch 
spielte der ,klassische' feudale Streit um territoriale Herrschaft eine ganz wichtige 
Rolle. Dies ist für die Feudalgesellschaft eine Selbstverständlichkeit: man wollte neue 
Gebiete beherrschen, um aus ihnen die Geldrente (oder andere Formen der feudalen 
Rente) beziehen zu können. Neu war in dieser Komponente der Kriegsziele nur, was 
für Territorien bevorzugt wurden. Es waren jetzt mehr als in der früheren Zeit die 
Handelszentren und territoriale Positionen, die nicht nur strategisch, sondern auch 
handelspolitisch bedeutend waren. 

Die andere Komponente der Kriegsursachen und Ziele bildeten die machtpoliti
schen Interessen, d.h. jene Kriegsziele, die über einfache Territorialgewinne hinaus 
auf regionale oder gesamteuropäische Hegemonie zielten, politisches Prestige steigern 
oder verteidigen wollten. Auch hier finden wir unter den Ursachen nur wenig Neues; 
vielleicht nur das, daß neuerdings auch blühende Handelszentren, der Schutz des 
Handels eigener Kaufleute zu den Prestigefaktoren gehörten, und daß man sich im
mer mehr bewußt wurde, wie eng die politische Macht durch wirtschaftliche Prosperi
tät bedingt war. Diese Prosperität war jedoch in den einzelnen Regionen und Ländern 
unterschiedlich, ebenso wie das Wachstumstempo. 

Die Bedeutung des Handelskapitals in der frühen Neuzeit wirkte sich auch in der 
Sphäre des wirtschaftlichen Wachstums einzelner Länder aus. Der große Warenaus
tausch verlief in Europa unter den Bedingungen des unregelmäßigen, ungleichmäßig 
verlaufenden wirtschaftlichen Wachstums. Der Handel vermittelte den Austausch 
zwischen Gebieten, die auf einem unterschiedlichen Niveau der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung standen. Zugleich hat der Handel diese ungleichmäßige Ent
wicklung oft beeinflußt - sei es in Richtung einer Vertiefung der bestehenden Unter
schiede, sei es als Faktor, der neue Ungleichmäßigkeiten ins Leben rief. 

Die ungleichmäßige Entwicklung hatte für die politische und auch soziale Entwick
lung wichtige Folgen. Es handelte sich nämlich nicht nur um eine stabile Ungleich
mäßigkeit, wie sie zwischen den hochentwickelten Ländern (wie z. B. den Niederlan
den) und den rückständigeren Gebieten (wie z. B. Polen) schon lange bestand. Die Un
gleichmäßigkeit wirkte auch als dynamischer Faktor: einerseits stagnierten die bisher 
prosperierenden Länder, ihr Wachstum verlangsamte sich, verglichen mit anderen 
Ländern, oder es kam sogar zur Depression (Spanien, Oberdeutschland, Flandern u. a.). 
Andererseits beschleunigte sich das wirtschaftliche Wachstum anderer Regionen bzw. 
Länder, welche aus der alten Rückständigkeit der traditionellen Wirtschaft hinauska
men, außerordentlich, ohne jedoch das Niveau der traditionell hochentwickelten Ge
biete zu erreichen (dies war z. B. bei Schweden, Dänemark, später auch Brandenburg 
der Fall). Gerade diese Verschiebungen im Wachstumstempo wirkten auf die politi
sche Entwicklung, manchmal ohne durch die herrschenden Klassen selbst reflektiert 
zu sein. Sie brachten viel Sprengstoff, relevant für die Ursachen und den Verlauf des 
Dreißigjährigen Krieges. Wie kam dies zustande? 

Die Verschiebungen im Wachstumstempo haben die Grundeinstellungen in der 
Machtpolitik wesentlich, wenn auch oft indirekt, beeinflußt. Einerseits bestand diese 
Wirkung in dem sich vergrößernden inneren Widerspruch zwischen dem starren Ver
harren auf den alten Hegemonialansprüchen und dem Trend der wirtschaftlichen Ent-
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wicklung, dem sie nicht mehr entsprachen (der Fall Spanien). Andererseits wirkte das 
beschleunigte Wachstum auf ein übertriebenes, eigene Möglichkeiten überforderndes 
Selbstbewußtsein der herrschenden Klasse der sich neu entfaltenden Länder wie Dä
nemark oder Schweden, aber auch Böhmen und Siebenbürgen. 

In den festgestellten Verschiebungen der Ungleichmäßigkeit kann man, auch wenn 
nur hypothetisch, einen weiteren Zusammenhang sehen, der die besonderen Züge des 
Dreißigjährigen Krieges mitbestimmt hat. Diese Verschiebungen - ob nun beschleu
nigend oder verlangsamend - haben nämlich die Fähigkeit zur Beurteilung der eige
nen Stärke und Kriegsmöglichkeiten stark beeinflußt. Die verfallenden Mächte dach
ten beharrlich in den Hegemonialkategorien (bzw. in den Kategorien der Großmacht
politik) aus der Zeit ihrer Größe. Die aufkommenden Mächte unterlagen oft dem 
Rausch der früher ungeahnten Wirtschaftsmöglichkeiten, die sich vor ihnen öffneten 
(oder zu öffnen schienen). Die hartnäckige Verbissenheit mancher kriegsführenden 
Macht ist höchstwahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang zu verstehen. 

* 

Von den vielen Bereichen des Wirtschaftslebens widmen wir jetzt unsere Aufmerk
samkeit einem konkreten Bereich, der uns manches über die wirtschaftlichen Voraus
setzungen des Krieges sagen kann; es ist die Kriegsfinanzierung. Woher flossen jene 
finanziellen Mittel, die den großen Kriegskonflikt ermöglichten? Wir wissen über die 
Finanzierung des Dreißigjährigen Krieges aus den allgemeinen Aussagen der Zeitge
nossen ziemlich viel, aber über den konkreten Verlauf der Finanzoperationen nur ver
hältnismäßig wenig. Das beschränkt natürlich die Möglichkeit einer generalisierenden 
Sicht, insbesondere in bezug auf die Zusammenhänge zwischen der Kriegsfinanzie
rung und der eigentlichen Produktions- und Handelssphäre. Einige Aussagen sind je
doch auch bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse möglich. 

Für ein besseres Verständnis der Voraussetzungen des Krieges wird es nützlich sein, 
die Finanzquellen in zwei ungleich große Gruppen einzuteilen. Es waren einerseits die 
,traditionellen' Geldquellen, die wir gewöhnlich auch bei der Finanzierung früherer 
Kriege antreffen, andererseits ,neue' Quellen, d. h. solche, deren Anteil und Bedeutung 
gerade in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts sichtlich stiegen. 

Unter den ,traditionellen' Typen der Finanzquellen war die geläufigste und wahr
scheinlich auch die älteste die Erhöhung der staatlichen Steuereinnahmen, die oft mit 
einer neuen Landzuteilung an die Feudalen verbunden war. Diese Neuverteilung 
konnte den Charakter einer Konfiskation haben, wie sie in der brutalsten Form beson
ders in den Ländern der österreichischen Habsburger bekannt ise6, oder in der Form 
einer Verpfändung der Krongüter an den Adel, wie wir sie vornehmlich aus Schweden 
kennen17

• Die Erhöhung der Steuern fand in allen kriegführenden Ländern statt, inso
fern dort der Herrscher mächtig genug war, um diese Erhöhung durchzusetzen. Ne
ben den habsburgischen Ländern geschah dies auch in Frankreich18

, Bayern19
, nicht 

16 Polifenskj/Snider, 515 f.; Bflek. 
17 Nilsson, Förläning, 401ff.; zusammenfassend Brännman. 
18 Hier war die Steuerbelastung eine der Ursachen der ernsten sozialen Konflikte. 
19 Dollinger, Finanzreform. 
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aber in England. In Dänemark gaben in einigen Gebieten die Steuerforderungen An
laß zum Übergang von der Naturalrente zur Geldrente2o

• In Schweden trug eine ähnli
che Tendenz die Form der Verpfändung der Naturalrente gegen Geldanleihen21

. Eine 
Begleiterscheinung dieser schwedischen Politik war auf finnischem Gebiet die große 
Revision des Grundbesitzes22

• Im eroberten Livland, wie auch in den deutschen Ge
bieten nach 1631, kam es zur Landgüterzuteilung an den schwedischen Adel, insbe
sondere aus den Reihen der Offiziere23

• 

Ein weiterer Typ der ,traditionellen' Kriegsfinanzierung waren die Anleihen. Diesen 
wandten sich fast alle Staaten zu, die sich im Kriegszustand befanden; Unterschiede 
gab es eher darin, wer der Gläubiger war. Hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen 
Zusammenhänge der Kriegsführung war es nicht gleichgültig, ob der Gläubiger ein 
anderer Staat war (z. B. französische Anleihen an Christian IV. von Dänemark24

), ein 
Kaufmann oder einheimische bzw. ausländische Finanziers, Großmagnaten oder große 
Kriegsunternehmer vom Typus Albrechts von Wallenstein. Es wäre eine grobe Ver
einfachung, wenn wir uns der Meinung einiger älterer Historiker anschließen würden, 
derzufolge diese Form der Kriegsfinanzierung vor allem das Wucherkapital gestärkt 
hätte25

• Wichtiger war die Frage, zu welchem Zweck die Kredite gebraucht wurden. 
Die Kredite kann man nicht eindeutig und ausschließlich als ,traditionelle' Geld

quelle charakterisieren. Sie trugen nämlich ein neues Element in sich, das für das Aus
maß und den Charakter des Dreißigjährigen Krieges von besonderer Bedeutung war. 
Dieses neue Element bestand darin, daß der Dreißigjährige Krieg im Unterschied zu 
den älteren Kriegen ein weit verbreitetes und gut funktionierendes Netz der Bank
und Kreditbeziehungen ausnutzen konnte. Die kriegführenden Staaten, und insbe
sondere die großen und kleinen Militärunternehmer, konnten sich auf Kredite stüt
zen, die manchmal als einzige Garantie den militärischen Ruhm anerkannten, bei mi
litärischem Mißerfolg jedoch dann verhängnisvoll wirkten (der Bankrott des Hauses 
Jan de Witte infolge der Entlassung Wallensteins ist gut erforsche6). Das ganze Sy
stem funktionierte so gut, daß man sich einen ,Krieg auf Kredit' leistenkonnte27

• Hier 
sollte man daran erinnern, daß die meisten europäischen Herrscher bereits vor Kriegs-

20 Fussing, 52; Petersen, Domaenestat 17ff. Diese Tendenz zeigte sich auch in der sinkenden Ver
schuldung der Bauern in Holstein, v. Arnim, 31. 
21 Oden, Naturaskatter, 15 f. 
22 Lehtinen, 125 f. 
23 Über die Verpfändungen im Reich an die schwedischen Offiziere Lorentzen, 27f.; über die 
Lage in Livland Zutis, 31. 
24 Zu den französischen Anleihen vgl. die Relationen des dänischen Gesandten Zobel aus Paris 
vom 12/22.3.1627 und 12/22.3.1630, Rigsarkiv Köbenhavn, TKUA Frankrig B 31. Noch im 
Mai 1630 blieb Christian IV. an Frankreich mehr als 140000 FI. schuldig (ebenda). Die Gesamt
abrechnung ebenda, Frankrig A III, 29. 
25 Manchmal wurde irrtümlich das Wucherkapital mit dem jüdischen Kapital identifiziert, so 
z. B. Haendcke, 166f. 
26 Vgl. die entsprechenden Abschnitte bei Ernstberger, de Witte. 
27 Landberg, 3 ff. 
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ausbruch verschuldet waren28
• Nicht nur dank der vollen Kassen, sondern vor allem 

dank der Kredite und der mit ihnen verbundenen Finanztransaktionen wurden die 
außerordentlichen finanziellen und materiellen Dimensionen des Dreißigjährigen 
Krieges möglich. Ähnlich wie das Handelskapital unterschied auch das Wucherkapital 
den Freund nicht vom Feind. Die großen Bankhäuser lieferten Kredite allen kriegfüh
renden Interessenten; dabei strömte das Geld (meistens durch neutrale Bankhäuser in 
den italienischen oder hansischen Städten) aus den Niederlanden in die Kassen der 
habsburgischen Koalition, von den kaiserlichen Offizieren in das feindliche Ausland, 
usw. Manchmal zeigten sich jedoch Tendenzen, das Kreditsystem als Instrument im 
politischen Kampf zu gebrauchen29

• 

Das europäische Kreditsystem ermöglichte auch die finanziellen Unterstützungen
Subsidien unter den befreundeten Mächten oder Verbündeten. So bekamen z. B. die 
österreichischen Habsburger von den spanischen Niederlanden allein im Frühjahr 
1619 300000 Dukaten, und die spanischen Subsidien wurden bis in die dreißiger 
Jahre fortgesetzt3°. Die niederländischen Subsidien an Dänemark betrugen für das 
Jahr 1628 über eine Million holl. Gulden31

, Subsidien an Schweden waren später in 
der Höhe von 40000 Rtl. monatlich vorgeschlagen worden, aber die Realität war dann 
erheblich bescheidener32

• Da Rußland noch außerhalb des internationalen Kreditsy
stems lag, konnte es nicht Geldsubsidien anbieten und mußte dies in der Naturalform 
machen: als Getreidelieferungen, die in Amsterdam verkauft wurden, um den Ertrag 
in die schwedische Kasse zu überweisen33

. 

Trotz des europäischen Kreditsystems standen die meisten europäischen Staaten 
während des Krieges früher oder später vor einem finanziellen Zusammenbruch. Der 
Krieg mußte in zunehmendem Maß für sich selbst sorgen - zum Nachteil der besieg
ten bzw. besetzten Gebiete oder, genauer gesagt, zum Nachteil der produktiven Bevöl
kerungsschichten dieser Gebiete. Bereits im Dezember 1629 bemerkte z. B. der engli
sche Gesandte an der Ostsee, Thomas Roe, in einem Bericht über Gustav Adolfs poli
tische Absichten, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Mangel an finanziel
len Mitteln in der schwedischen Schatzkammer und dem geplanten schwedischen 
Einfall nach Pommern: "mony he hath none to pay them, therfore your Lordship may 
exspect to heare of hirn in a place where the souldier hath beene taught to live without 

28 So machte z. B. die Verschuldung des Kurfürsten von Brandenburg 18 Mill. Rdl., des sächsi
schen Kurfürsten im Jahre 1621 5,3 Mill. Gulden aus; Petersen, Domaenestat 10. Schweden sollte 
den Niederländern im Jahre 750000 FI. zahlen (Schybergson, S. IX); drei Jahre später waren es im
mer noch 520 Tausend - vgI. Dahlgren, 79. Nach Kaphan waren die meisten deutschen Städte so 
verschuldet wie nie zuvor (144ff.). Zur Verschuldung der Habsburger vgl. Polifenskj, TIicetilem 
valka 126 ff. 
29 So soll z.B. Wallenstein den Hamburger Bankhäusern gedroht haben, daß er ihren Grund
besitz hart herannehmen werde, wenn sie dem ,Feinde' Geld leihen würden; Svensson an A. 
Oxenstjerna 23.7./2.8.1629, Riksarkiv Stockholm, Oxenstjernska saml. B. 
30 Polifenskj, Nizozemska politika 171 f. 
31 Ausführliche Beschreibung in Rigsarkiv Köbenhavn, TKUA Nederlandene C 188. 
32 Schybergson, 97; Wendt, 193. 
33 Porfnev, Tridcatiletnjaja vojna 202 ff.; aus den schwedischen Quellen präzisierte den Anteil der 
russischen Subsidien Ekholm, Spannmal 64 ff. 
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pay"34. Diese Erwähnung wurde übrigens zwei Jahre später von Gustav Adolf bestä
tigt, der in einem Memorandum an Oxenstjerna schrieb, daß die Krone kein Geld für 
die Besoldung habe, und daß sich das Militär deshalb durch Plünderung der Zivilbe
völkerung versorge35. 

Eine legalisierte Komponente der zwangsmäßigen Ausbeutung der Zivilbevölke
rung waren die außergewöhnlichen Kriegsabgaben - Kontributionen, welche beson
ders von den besiegten Gebieten eingenommen wurden. Versuchen wir am Beispiel 
der Stadt Rostock das Ausmaß einer solchen Ausbeutung zu zeigen. Während der Re
gierungszeit Wallensteins in Mecklenburg bezahlte ihm die Stadt von Ende 1627 bis 
Herbst 1630 an Kontributionen insgesamt 174000 Rtl. Während der unmittelbaren 
Kriegsbedrohung nach der schwedischen Invasion bezahlte sie in den fünf ersten' Mo
naten des Jahres 1631 über 68000 Rtl. an Tilly. Außerdem errechnete sich die Stadt 
für die Zeit der Oberherrschaft Wallensteins 160000 Rtl. an weiteren Ausgaben. Wäh
rend der schwedischen Zeit bezahlte die Stadt insgesamt noch 1,83 Millionen Rtl. 
Kontributionen36. Dabei klagte der Stadtrat noch während der späten wallensteini
schen Zeit, daß die Bürger schon am Rande des Ruins stünden und deswegen zah
lungsunfähig seien. Hier also ein weiterer Beitrag zu der oben behandelten Frage der 
sogenannten leeren Kassen, d. h. zu den Klagen wegen angeblicher Zahlungsunfähig
keit schon in der ersten Phase des Krieges. 

Wenn wir die Erträge aus den Zöllen und aus anderen, den Handel betreffenden 
Abgaben unter die ,neuen' Geldquellen rechnen, dann keinesfalls darum, weil wir 
diese Form der feudalen Einnahmen für etwas qualitativ Neues hielten. Neu waren si
cherlich das Ausmaß, der Umfang der Einnahmen, welche aus dem Handel flossen. 
Das Anwachsen dieses Umfanges war bestimmt eine Folge markanter Entfaltung des 
europäischen Handels. Es ist in unserem Zusammenhang wenig zweckmäßig, Abga
ben und Zölle, welche schon vor dem Kriegsbeginn wachsende Geldgewinne eintru
gen, von denjenigen zu unterscheiden, die erst während seines Verlaufes als Kompo
nente der Kriegshandelspolitik eingeführt wurden. Die Bedeutung der Zölle für die 
Staatskasse war offensichtlich nicht nur den Herrschern in höher entwickelten Län
dern klar, sondern auch dort, wo sich der internationale Handel erst zu entwickeln be
gann. So lehnte z. B. der russische Zar Michail im Jahre 1631 das holsteinische Ansu
chen um einen zollfreien Handel mit folgender Begründung ab: "wenn die Kaufleute 
keinen Zoll bezahlen müßten, dann hätten die Fürsten und Herrscher daraus (sc. aus 
dem Handel) keinen Gewinn"37. Der polnische König Sigismund IH. wies bereits im 
Jahre 1627 darauf hin, daß die Schweden die neue Belastung des Handels zur Finan
zierung ihrer Kriege ausnützten38. Gleichzeitig war sich der erfahrenere und weiter
bliekende Teil der Feudalklasse bewußt, daß man den Handel nicht unbeschränkt be-

34 Gardine" Roe 57. 
35 Gustav Adolf an Oxenstjema 16./26.7. und 31. 7./9.8.1631, AOSB 11 1, 535ff. 
36 V gl. die zusammenfassende Bilanz des Stadtrates aus der Nachkriegszeit, Stadtarchiv Rostock, 
Dreißigjähriger Krieg, Generalia VII A. 
37 Kiecksee, 55. 
38 Archiwum gl6wne akt dawnych Warszawa, Metryka Kr6lewska LL 31, Fol. 58. 
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lasten darf, denn, wie es in einer Beschwerde der Stadt Rostock heißt, solange der 
Handel blockiert ist, kann man keinen regelmäßigen Geldzufluß zur Bezahlung der 
Kontributionen erwarten39• Die schwedische Okkupation der Städte und die Erpres
sung außergewöhnlicher Zölle und Kontributionen trug noch nicht den Charakter ei
ner Zerstörung und Ruinierung des Handels und der Produktion; dies gilt ebenso für 
Wismar und Stralsund wie für Leipzig40

. 

Der ertragreichste und auch der bekannteste der europäischen Zölle war derjenige, 
den der dänische König seit dem 15. Jahrhundert im 0resund einnahm. Der Umfang 
seiner Zolleinnahmen stieg schon vor dem Dreißigjährigen Kriege ganz erheblich41

; 

während des Krieges sollte dann der Ertrag durch Erhöhung der Zolltarife weiter ge
steigert werden42

. Diese Erhöhung genügte jedoch nur zum Ausgleich der als Folge 
eines sinkenden Handelsumfangs entstandenen Verluste43

. Die außerordentliche Be
deutung des Sundzolls für die königliche Kasse war auch den Zeitgenossen gut be
kannt44

. Die Zölle zusammen mit den Handelsmonopolen waren ein wesentlicher Be
standteil der Einnahmen der Staatskasse des Zaren45

. Allein der Zoll von Archangelsk 
betrug während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 26-40 Tausend Rubel jährlich 
- ein Achtel aller Einnahmen46

• In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stiegen diese 
Zolleinnahmen auf 50-90 Tausend Rubel47

• Zollerhöhung und weitere Maßnahmen 
auf Kosten des Handels sind aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in England48 

und in Brandenburg49 bekannt. 
Als ein eindrucksvolles Kapitel schrieb sich die schwedische Lizenzpolitik in die 

Geschichte des baltischen und europäischen Handels ein. Lizenzen und Abgaben, 
welche auf den feindlichen Handel und den Handel mit dem Feind gewälzt wurden, 
waren natürlich keine schwedische Erfindung und sind z. B. in den niederländischen 
Häfen während der Revolution ziemlich üblich gewesen50

. Die schwedischen Lizen-

39 Instruktion für den Rostocker Gesandten zu Wengersky vom 19/29.8.1629, StA Rostock, 
Dreißigj. Krieg I, IX B. 
40 Langer, 246ff.; Hasse, 119f. 
41 Die durchschnittlichen Einkünfte aus dem Sundzoll machten in den Jahren 1600-04 80300 
DIr. jährlich, 1615-19 103400 DIr., 1620-24 129000 DIr. aus; vgl. Christensen, Beilage C, 444f. 
42 Vgl. z.B. den Vorschlag des dänischen Reichsrates vom März 1629, Aktstykker II 177 u. 180. 
Nach den Schätzungen des Stadtrates in Gdansk (Danzig) hat Christian IV. allein von den dorti
gen Kaufleuten durch die Erhöhung der Zollsätze 1629 durchschnittlich 4000 Rtl. pro Jahr ge
wonnen; Informatio Juris et Facti, s. d. [1634], Wojewodske archiwum panstwowe Gdansk, 300, 
28/101, Fol. 205. 
43 Zusammenfassend bei Petersen, Domaenestat 41 f. 
44 Vgl. Courmenins Bemerkungen vom]. 1629; Hauser, 115f. 
45 Vajnftejn, Ekonomiceskije predposylki, 166 ff.; Tichonov, 218. 
46 Izjumov, 252; Ocerki istorii SSSR, XVII vek, S. 132. 
47 Nach Kilburger geschildert bei Kure, 158 f. 
48 Hin 38 ff. 
49 Die Zollsätze in Brandenburg wurden 1632 verdoppelt; Rache!, 34. 
50 Die Erträge machten 
1624-26 im Durchschnitt 814000 FI. jährlich, 
1633-35 im Durchschnitt 927000 FI. jährlich, 
1641-45 im Durchschnitt 1101000 FI. jährlich aus. 
Westermann, 8 ff. 
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zen, insbesondere jene in Danzig und Pillau, haben der schwedischen Kasse bedeu
tende Gewinne gebracht51. Die Befürchtungen des polnischen Königs aus dem Jahre 
1627, die wir oben zitiert haben, erfüllten sich: die Lizenzen bestritten einen wichti
gen Teil der Ausgaben für den Krieg gegen Polen noch im Jahre 162952. Die Lizenz
politik haben dann die Schweden auch in den eroberten nordde1,ltschen Städten ein
geführt53. Der entscheidende Anteil der Lizenzpolitik unter den schwedischen Zoll
einnahmen ist voll nachgewiesen54• Ein weiteres, weniger einträgliches Element der 
schwedischen königlichen Handelsunternehmungen war der unmittelbare Anteil der 
Krone an dem Kupferhandep5; eine geringe Bedeutung hatte der Versuch, in königli
cher Regie baltisches Getreide zu exportieren56. 

Eine besondere Form der kriegerischen Ausbeutung des Handels waren die direk
ten Überfälle auf Transporte der Kaufleute auf dem Festland und insbesondere auf 
offenem Meer. Das Plündern auf dem Meer betrachtete man als einen selbstverständ
lichen Teil der Kriegsführung57 ; die Öffentlichkeit wurde erst dann erregt, wenn neu
trale Schiffe und neutrale Ladungen betroffen waren. Solche Aktionen gegen die Neu
tralen, die mit dem Feinde handelten, waren besonders charakteristisch für die See
überfälle der spanischen Admiralität in Dünkirchen, aber nicht selten auch für die 
dänischen und englischen Seeüberfälle58. 

Eine interessante Möglichkeit des Vergleichs unterschiedlicher Auffassungen der 
feudalen Handelspolitik auf dem offenen Meer liefert uns der letzte Akt der Bemü
hungen, das spanische Projekt eines durch Spanien kontrollierten Ostseehandels zu 
verwirklichen59. Dieser Akt spielte sich in Wismar ab, wo der spanische Bevollmäch
tigte Gabriel de Roy residierte. Seine Aufgabe war es, seit Juni 1629 dem ,,Admiral des 
Baltischen und Oceanischen Meeres", dem Herzog Albrecht von Wallenstein, zu hel-

51 Wendt, 255 ff., Bil. 4; Joh. Skytte war sich 1634 bewußt, daß durch die weitere Lizenzpolitik 
Schwedens Ansehen stark leiden würde: "Öka vi fiendskapen med Danmark, hä holländerna, 
England och flera för licenternes skuld och i summa vi skola fä hela världen till fiende", SRP IV 
247. 
52 Wend~ 108. 
53 Rache!, 36; Melander, 5 f. 
54 Ekholm, Krigsfinansiering lOf.; ders., Kontributioner 150ff. u. 184ff. 
55 Zum Kupfer- und Münzexport nach Spanien Kellenbenz, Spanien 289ff., 33lf.; Carlsson, 
233f.; Bothe, 8lf. 
56 Ekholm, Krigsfinansiering 16 f. Analoge Versuche finden wir auf kaiserlicher Seite, und zwar 
nicht nur bei Wallenstein. So wurde z. B. für Obrist Fahrensbach im Frühjahr Getreide für 15400 
Rtl. verkauft; vgl. die Rechnung seines Sekretärs in den Schwarzenbergischen Papieren, Staatsar
chiv CeskY Krumlov, Familienarchiv. 
57 Sombart H, 1, 673 ff.; die Engländer sollen in den Jahren 1626-8 über 70 große und 130 klei
nere Schiffe verloren haben (nach Reichard, 23), die Niederländer in den Jahren 1626-34 sogar 
400 Schiffe (nach Schreiner, 46). 
58 Zur niederländischen Reaktion auf dänische Überfälle vgl. Bureus an Skytte 25.3./3.4.1628, 
Riksarkiv Stockholm, Diplomatica, Danica, Bure. Zu ähnlichen englischen Aktionen gegen 
Hamburg vgl. die Relation Mittendorfs aus Lübeck nach Gdansk 20/30.3.1628, WAP Gdansk, 
300, 28/140. Christian IV. hat 12/22.9.1631 die Beendigung der Seeräuberei vorgeschlagen; 
Rigsarkiv Köbenhavn, TKUA, Nederlandene A II 10. 
59 Neulich zu diesem Projekt Mout, 345 ff.; dort auch die ältere Literatur. 
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fen. Als nach dem Lübecker Frieden die dänische Blockade von Wismar aufhörte, 
konnte die während der Wallensteinschen Zeit schnell zusammengebastelte kaiserli
che Flotte ins offene Meer auslaufen. Roy hatte ihr Überfälle auf alle Handelsschiffe, 
die man erreichen könnte, zugedacht; denn sie alle waren verdächtig, Handel mit dem 
Feinde zu treiben60. Wallenstein hatte jedoch eine andere Vorstellung davon, wie man 
aus dem Handel profitieren könne. Er hat schon Anfang Oktober eine derartige Ak
tion scharf verurteilt und eine generelle Bekämpfung des Handels untersagt. Er 
schrieb an de Roy: "dierweilen man darmit nichts guettes anrichten thete, die com
mercien zuverhindern, unsere Intention auch nie gewesen, gegen die Kaufmannsschiff 
sondern allein gegen die alda vorm Haven gelegene Orlogsschiff auszulaufen"61. In 
den darauffolgenden Verhandlungen hat Wallenstein dem lübeckischen Syndicus 
Winkler wie auch den Generalstaaten von Holland versprochen, daß die kaiserliche 
Flotte unter seiner Führung den Handel schützen werde. Dies wurde auch verwirk
licht, und zwar auch im Hinblick auf die Handelsbeziehungen zu feindlichen (d. h. vor 
allem schwedischen) Häfen62. Das Versprechen wurde kaiserlicherseits bis zur Zeit 
der schwedischen Okkupation gehalten. Diese Episode soll als ein kleines Beispiel 
dienen, um zwei unterschiedliche Formen der parasitären Beteiligung der herrschen
den Feudalklasse am Handel zu illustrieren. Beide Formen haben ihre gewonnenen 
außerordentlichen Mittel für die Kriegszwecke benutzt; in diesem Punkte waren sie 
nicht besonders unterschiedlich. Sie unterschieden sich jedoch ganz wesentlich in ih
rer Wirkung auf den weiteren Verlauf des Handels. Hier kommen wir jedoch zum 
Problem der Kriegsfolgen, das schon außerhalb des Rahmens unseres Beitrages liegt. 

Abschließend können wir also feststellen, daß der Fortschritt in der Produktion und 
in den Marktbeziehungen es ermöglichte, ständig mehr Werte und Waren zu erzeu
gen und ihre Verteilung in einem fast gesamteuropäischen Maßstab zu sichern. Dieser 
Fortschritt brachte neue Gewinnmöglichkeiten nicht nur dem Kaufmannskapital, son
dern auch der herrschenden Klasse der alten Gesellschaft - sei es den Herrschern, sei 
es einzelnen Adeligen. Es waren unterschiedliche Formen der neuen Gewinne - Teil
nahme an den Kaufmannsgewinnen durch Zölle und Lizenzen, Handels- und Pro
duktionsmonopole, direkte Ausbeutung der Produktionssphäre, offener Raub unter 
verschiedenen Vorwänden. Die herrschenden Klassen der alten Gesellschaft waren 
meistens nicht in der Lage, diese neuen Gewinne produktiv auszunutzen. Sie haben es 
nur in einer typisch mittelalterlichen, vormodernen Form getan: zur materiellen Si
cherstellung der gesteigerten kriegerischen Expansion, zum Kampf um die Beherr
schung neuer Territorien. In diesem Sinne betrachten wir den Dreißigjährigen Krieg 
als einen Konflikt innerhalb der herrschenden Klassen der alten, feudalen Gesell
schaft, als eine deformierte Folge der widerspruchsvollen wirtschaftlichen und gesell-

60 Dewoggky an Wallenstein 30.9.1629, Scitni ustredni archiv Praha, SM 67/52, K. 51; Wallen
stein an Wengersky 4. u. 14. 10., ebenda, 67/50, K. 18; Wengersky an Wallenstein 20.10., 
ebenda, 67/52, K. 51. 
61 Wallenstein an de Roy 4., 6. und 9.10. und an Wengersky 6. u. 9.10., ebenda, 67/50, K. 18. 
62 Wallenstein an Winkler 26.11.1629, ebenda, 67/50, K. 19; ders. an Christian IV. 26.12.1629, 
eben da. V gl. auch Klopp III 1: 
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schaftlichen Fortschritte des 16. Jahrhunderts. Zugleich hatte dieser Konflikt einige 
neue Züge: es war vor allem die schon erwähnte Beteiligung der revolutionären nie
derländischen Handelsbourgeoisie, aber auch eine Verschiebung unter den feudalen 
Kriegszielen. Diese Kriegsziele waren nicht nur auf Beherrschung der Territorien, 
sondern auch - und immer mehr - auf die Kontrolle der Handelswege und Handels
zentren orientiert; manchmal trugen sie Elemente der Handelspolitik in sich. Es wäre 
nützlich, vergleichend zu untersuchen, wie die unterschiedlichen Staaten ihre (und 
ihnen zugängliche) materielle Reserven mobilisiert haben. 

Die hier erwähnten wirtschaftlichen Fortschritte und sozialen Änderungen sollen 
nicht als Ursache, sondern als Voraussetzung der eigentlichen politischen Entschei
dungen, die zum Krieg führten, betrachtet und untersucht werden. In einer bestimm
ten Hinsicht stehen diese Fortschritte im deutlichen kausalen Zusammenhang: als Ur
sache des außerordentlichen finanziellen, territorialen und zeitlichen Ausmaßes des 
Dreißigjährigen Krieges. 





Pranz Bosbach 

Die Habsburger und die Entstehung des Dreißig
jährigen Krieges. Die "Monarchia Universalts U 

I 

,Allen Völkern und Staaten der Christenheit(~ so heißt es im Mercure Frans,:ais als 
Einleitung zum Kriegsmanifest Gustav Adolfs, "ist die Absicht wohl bekannt, mit der 
seit je Spant·en und das Haus Österreich danach trachten, die Universalmonarchie zu er
langen oder wenigstens die Herrschaften und Länder der abendländischen Christenheit 

. zu erobern, insbesondere die der deutschen Reichsständeu1
• In diesen oder ähnlichen For

mulierungen begründeten in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges die Gegner des 
Hauses Habsburg ihre Kriegsführung gegen den Kaiser und den spanischen König. 
Sie griffen damit ein Kampfwort auf, das im politischen Denken und im politischen 
Disput der Zeit einen zentralen Platz behauptete. Die inhaltliche Bedeutung dieses 
Begriffes und· seine Funktion in der politischen Argumentation sind der Gegenstand 
des Referates. 

Aus dem Bereich der Politik, der vom Aufbau des Kolloquiums her nach Religion, 
Recht und Wirtschaft nun an der Reihe ist, wird also nur ein, allerdings wichtiges und 
zentrales Beispiel herausgegriffen. Ein zweiter, ebenso wichtiger Faktor der Politik der 
frühen Neuzeit, der dynastische Staat, muß in diesem Zusammenhang wenigstens 
kurz erwähnt werden. Die bedeutende Rolle des Dynastischen für die Gestaltung der 
Beziehungen der Herrschaften im Europa der frühen Neuzeit ist von der Forschung in 
jüngster Zeit gewürdigt worden2

• Im Hegemonialkampf zwischen Habsburg und 
Bourbon diente die dynastische Politik im wesentlichen drei Zielen: der Stärkung der 
Hausmacht, der Herstellung von Bündnissen und der Befestigung von Friedensschlüs
sen. Erfolg ist dieser Politik nur in der Hausmachtpolitik beschieden gewesen. Durch 
sie kam es zur Verwirklichung jenes gesamthabsburgischen Systems in Europa, dessen 
bedrohliche Machtansammlung Abwehrmaßnahmen vor allem von seiten Frankreichs 
herausforderte3• Die schärfste aller politischen Maßnahmen gegen den habsburgischen 
Gegner war der Krieg. Dieser konnte nur zulässig sein, wenn er dem Recht entsprach, 
das heißt, wenn durch einen Rechtsbruch des Gegners ein Rechtsgrund geschaffen 

1 Zitiert nach dem Wiederabdruck in Du Mont V, 608-611, hier 608. 
2 Vgl. Hermann Weber, Dynastien, und die Beiträge des von Kunt"sch und Neuhaus herausgegebe
nen Sammelbandes. 
3 Hermann Weber, Dynastien 11 f. 
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wurde, der Kriegsführung als Gegenmaßnahme erlaubte: Die Universalmonarchie war 
ein solcher Grund. 

Die folgenden Ausführungen gehen der Frage nach, welche Bedeutung dem Begriff 
der Universalmonarchie im politischen Handlungsrahmen zukam und wie er in der 
publizistischen Auseinandersetzung um das Haus Habsburg eingesetzt wurde. Sie 
stützen sich vornehmlich auf gedrucktes Quellenmaterial aus dem Bereich der politi
schen Publizistik, in der drei Bereiche unterschieden werden können: 1. für die Öf
fentlichkeit bestimmte Verlautbarungen und Stellungnahmen von Regierungen, die 
der Interpretation der eigenen Politik in Hinsicht auf die Universalmonarchie dienten; 
2. staatstheoretische und staatspublizistische Erörterungen, die eine mehr an theoreti
schen Gesichtspunkten orientierte Reflexion über die Gestaltung von Außenpolitik 
darstellen, und schließlich 3. Flugschriften, also Gelegenheitsschriften von sehr unter
schiedlichem Umfang und Anspruchsniveau, die die Universalmonarchie bekämpfen 
oder verteidigen mit dem Ziel, meinungsbildend zu wirken. Darüber hinaus wurden 
die bereits publizierten Instruktionen der Gesandten zum Westfälischen Friedenskon
greß4 und die schwedischen Reichsratsprotokolle5 herangezogen, um eine Vergleichs
möglichkeit für die Verwendung des Begriffes im öffentlichen und internen Argu
mentationsrahmen zu gewinnen. Im folgenden Abschnitt (11) soll zunächst der Be
griffsinhalt von Universalmonarchie zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges herausgear
beitet werden. Danach (Abschnitt 111) wird seine Verwendung näher betrachtet. Im 
Mittelpunkt soll die anti-spanische Argumentation stehen, in der der ausgiebigste und 
variantenreichste Gebrauch von dem Begriff gemacht wurde. Dazu ist es jedoch auch 
erforderlich, die Kernpunkte pro-spanischer Propaganda anzusprechen, soweit sie die 
universale Herrschaftsthematik berühren, denn nur durch die Gegenüberstellung von 
Argument und Gegenargument kommt der Inhalt des Disputes über die Universal
monarchie voll zum Ausdruck. 

II 

Zwei allgemeine Feststellungen sind der Betrachtung der Verwendung des Begriffes 
Universalmonarchie voranzustellen: Soweit in den genannten Bereichen des politi
schen Denkens und Handelns der "Universalmonarchie{; der "Monarchie über die 
Welt" oder einfach der ,,Monarchieu argumentative Funktionen eingeräumt wurden, 
zeigt sich, daß das dem Begriff innewohnende Bild von einer bestimmten politischen 
Herrschaftsgestaltung überwiegend nicht als utopischer Entwurf abgetan, sondern als 
durchaus realisierbar angesehen wurde. Dagegen immer wieder vorgebrachte Ein
wände6 zeigen ipso facto die Lebendigkeit dieses Bildes im Denken der Zeit und stan-
4 APW 11. 
5 In SRP und bei Ahnlund, Öfverläggningarna. 

6 Das weit verbreitete Argument Dantes, daß ein universaler Herrschaftsanspruch in dem daraus 
resultierenden Nutzen der Menschheit begründet sei, wird von Grotius mit dem Hinweis auf die 
Undurchführbarkeit einer solch weiten Herrschaftsorganisation zurückgewiesen (Grotius II 13,1, 
S.678). 
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den in fortdauernder Diskussion mit befürwortenden Argumentationen 7 • Zumindest 
wurde die Realisierung einer Universalmonarchie als Möglichkeit nicht ausgeschlos
sen8 • Diese allgemein akzeptierte Annahme der Verwirklichung bildete eine wichtige 
Voraussetzung für die argumentative Wirksamkeit des Begriffes in der politischen 
Diskussion. 

Die zweite allgemeine Feststellung bezieht sich auf den Inhalt des Begriffes Univer
salmonarchie. Das durch ihn Bezeichnete läßt sich durch die Bezeichnung allein nur 
unzulänglich erfassen und verbleibt selbst bei zeitgenössischen Definitionsversuchen 
uneindeutig, da nur sehr allgemeine Termini der Herrschaftsausübung verwendet wer
den9. Die Erschließung des Begriffinhaltes muß daher weiter ausgreifen und die Be
trachtung des gesamten Textzusammenhanges und der dort zum Sachverhalt gemach
ten Aussagen einschließen. Es gilt, die Bestandteile des zeitgenössischen Vorstellungs
bildes zu erfassen, das bei der Verwendung des Begriffes angesprochen wird, wozu hier 
nicht nur die Aussagen der anti-habsburgischen, sondern aller Schriften mit dem 
Thema der Universalmonarchie aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges berücksich
tigt werden 10. Auf diese Weise gelingt es, die bis heute recht vage Vorstellung von der 
Universalmonarchie in einigen Aspekten genauer zu erfassen. 

Der Begriff Universalmonarchie bezeichnet den Raum und die Form einer Herr
schaft. Diese wird monarchisch und universal genannt. Im Kontext der Verwendung 
des Begriffes wird deutlich, daß er sich teilweise an älteren, dem Denken der Zeitge
nossen vertrauten Bildern und Vorstellungen orientierte, teilweise sich aber merklich 
davon ablöste und zu neuen Bedeutungsgehalten fand. 

Die gewöhnlichste und am meisten verbreitete Darstellungsweise legte der univer
salen Monarchie Attribute bei, die eine deutliche Anlehnung an die Terminologie er
kennen lassen, die auf der Grundlage des römischen und kanonischen Rechtes im 
Verlauf des Mittelalters von den Legisten und Kanonisten für die Bezeichnung der 
beiden universalen Herrschaftsträger Kaiser und Papst erarbeitet worden waren. So 
wie dort der Kaiser als der Inhaber des "imperium totius mundiu dargestellt wurde, so 
strebte nun der spanische König oder das Haus Habsburg nach der Beherrschung der 
ganzen Weltll , und wie dort der Kaiser als "dominus mundiu auftrat, so entsprechend 

7 So wird die Universalmonarchie als die vollendetste, weil der göttlichen Herrschaft ähnlichste 
und daher der Natur angemessenste Regierungsform betrachtet (Sprinzenstein, 70). 
8 Saavedra, Respuesta fol. 14v.; Albergat~ 36-40; Zinano, 272 f. (vgl. de Matte~ 533); in diesem 
Sinn auch schon Vitoria (Reibstein, 285) und Bellarmini I, 9, S. 487. 
9 Beispiele: "... oberst weltlich Macht, Monarchia und Stand allein auf dieser untersten Welt, 
nemblich das grässeste Teil derselben zu regieren unnd zu beherrschen U (Vier ... hochnothwendige Fra-
gen ... , 4); " ... Monarchie, om alleen 't ghebiedt te hebben over de gheheele Christenheydt(( (Apologie 
... , fol. Cl); " ... entendiendo por monarca el mayor de los reyes y por monarqu{a el casi total imperio 
y sefiorio dei mundou (Salazar, 24). 
10 Neben dem Haus Habsburg wurden in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zuweilen auch der 
Papst, die Könige von England und Frankreich, Richelieu, die Kalvinisten der Niederlande, die 
Jesuiten und Wallenstein in einen Zusammenhang mit der Universalmonarchie gerückt. 
11 Beispiele für die Verbindung von Universalmonarch und Imperium: "Empire universelU(Boyer 
des Roches, 15); "Regiment uber die gantze Weltu(Jean Petage ... , fol. B4v.); "satiari totius orbis im
perio non possitu (Vernulaeus, 161). 
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jetzt der im Verdacht der Universalmonarchie stehende Herrscher12
; der Kernbestand 

der Regierungstätigkeit des Kaisers, die universale Gesetzgebung, das Recht also, der 
Welt Gesetze zu geben, erschien nun ebenfalls als Attribut des Universalmonarchen 13• 

Auch das besondere Charakteristikum der Allgemeinheit der kaiserlichen Gewalt, die 
allen übrigen Gewalten übergeordnet war und diesen das Existenzrecht verlieh, wurde 
auf das Bild des universalen Herrschers übertragen, der über die "allgemeine({ Gewalt 
verfügen sollte14 und folglich über den übrigen Herrschaften stand15 • 

Insgesamt kann man diese gemäß der Zeit noch personalistische Darstellungsweise 
von Herrschaft als römisch-rechtlich klassifizieren. Es wurde mit Begriffen des Kaiser
rechts gearbeitet, die allesamt auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe angeordnet sind. 
Genau wie in der zeitgenössischen Diskussion um die kaiserliche Stellung in der Welt 
dienten sie nicht dazu, konkrete Sachverhalte zu beschreiben, sondern wurden entwe
der als formelhafte Schlagworte eingesetzt, um aktuelle Geschehnisse in einen größe
ren geistigen Bezugsrahmen einzuordnen, oder sie bildeten axiomatische Ausgangs
punkte für Deduktionen von juristischer oder politischer Natur. 

Die zweite Darstellungsweise universaler Herrschaft war zwar wesentlich bildhafter, 
jedoch auch nicht aussagekräftiger: Sie griff Elemente des tradierten christlichen Ge
schichts- und Weltbildes auf. Dieses barg durch die mittelalterliche Interpretation der 
Prophetien im zweiten und siebten Kapitel des Buches Daniel eine Weltreichvorstel
lung in sich, nach der das Römische Reich mit dem Kaiser an der Spitze als vierte 
Weltmonarchie nach der der Assyrer, der Meder und Perser und schließlich der Grie
chen interpretiert wurde. Wer diese Thematik ansprach, konnte auf eine im Denken 
der Zeitgenossen noch fest verwurzelte Vorstellung rechnen, denn hier handelte es 
sich um religiöses Elementarwissen, das allgemeines Kulturgut aller Konfessionen 
war16

. Wenn demnach die spanische Herrschaft als fünfte Monarchie bezeichnet 
wurde l7

, so störte sie entweder die aus der Prophezeiung ablesbare gottgewollte Welt
ordnung oder zeigte das Weltende an, denn nach dem Römischen Reich war nur noch 
der Antichrist zu erwarten 18. 

12 "Sich gern zu einem Herren und Monarchen der gantzen Welt machenU(Nicola~ 2); "hazer duefio 
de todo{((Sammarco, 65); "mestare öffver verden(((SRP 8, 1640 VI 8/18, 71); "se rendre les maistres 
de tout l'universu (Französische Hauptinstruktion 1643 IX 30, APW I 1, 63). 
13 "Der gantzen Welt Gesetz vorschreiben (( (Abtruck eines vertrawlichen Sendschreibens . .. , fol. A2v.); 
"leges omnibus reliquis e#am iniquas pro libitu imponereu (Heilbronner Bundstände an König von 
England 1633 N 6/16, Londorp IV, 314); "aspirar a dar leyes al mundo(((Declaracion de Don Fe
lipe cuarto, rey de las Espafias, al rompimiento de la guerra que sin denunciarla ha hecho Luys, 
rey de Francia [Madrid, Biblioteca Nacional Ms. 250 fol. 103-141], fol. 113); "allen Menschen ge
bieten und befehlen wollen (((Illumt'nierter Reichs- und Weltspiegel ... , 11). 
14 "allmene veldetU (SRP 11, 1631 I 28/11 7, 54); "allgemeine Regierung(( (Spanischer Curier und 
Paßäffner ... , 15); "allgemeine Herrschaft(( (Campanella, 142). 
15 "Oberst weltlich Macht, Monarchia und Stand allein auf dieser untersten Weltu (Vier ... hoch
nothwendige Fragen ... , 4); vgl. auch Apologie ... , fol. G2, wonach die anderen Herrscher nach 
Vorbild des antiken Römischen Reiches zu Prokonsulen gemacht werden sollen. 
16 Belege für diese Vorstellung sind für die gesamte Zeit des Dreißigjährigen Krieges nachweis
bar: 1620 bei Hieble von Dipparts, fol. A2f.; 1621 in Vier ... hochnothwendige Fragen ... ,5, 18f.; 
1640 bei Sprinzenstein, 64; 1644 bei Liebentha4 146-148. 
17 Spanisch Mucken Pulver . .. , 74-75, 78; Ben kort Bericht ... , 2, 33, 37. 
18 In Spanisch Mucken Pulver, 82 entsprechender Hinweis, ebenso bei Nicolat~ 17. 
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Dieses Bild der Universalmonarchie scheint aber nicht mehr überall so fest in sei
nem religiösen Rahmen gesehen worden zu sein, denn auch die pro-spanische Propa
ganda trug keine Bedenken, das spanische Reich als fünfte Monarchie zu bezeichnen 
und dies als Argument für den besonderen Wert dieser Herrschaft anzuführen 19

. Die 
Möglichkeit der Verwendung desselben Bildes für ganz konträre Argumentations
zwecke ist ein Zeichen dafür, daß sich der Begriff bereits recht weit von seinem ur
sprünglichen Gehalt abgesondert hatte und dermaßen sinnentleert vielseitig einsetzbar 

wurde. 
Ganz anders verhält es sich mit dem zweiten Bezugsrahmen, in den innerhalb des 

religiös-theologischen Bereiches die Universalmonarchie immer wieder versetzt 
wurde: die Interpretation der spanischen, auf universale Herrschaft zielenden Politik 
als Funktion ihres Wirkens als "bracchium saeculareu des Papsttums. Hier wurden die 
aktuellen religiösen und politischen Probleme miteinander verknüpft und wiederum 
auf der Grundlage von im Mittelalter entwickelten Vorstellungen gedeutet. Wie in der 
Terminologie des römischen Rechts und wie im Bild der Weltmonarchien trat der 
König von Spanien in die Position des Kaisers ein. Der von ihm gewährleistete Schutz 
der Kirche galt den Gegnern aber nur als ein Vorwand. Er suche unter dem Schein 
der "Relt"gion U die "Region{~ lautete ein weit verbreitetes ArgumeneO, wobei unter "Re
gion U die weltliche Herrschaft verstanden wurde21

• 

Auch der Zugriff auf die geistliche Gewalt wurde mit der Universalmonarchie in 
Beziehung gesetzt. In logischer Vollendung der als allumfassend zu verstehenden 
monarchischen Herrschaft geriet der spanische König in den Verdacht, für die ganze 
Welt Zustände anzustreben, wie sie bei der "monarchia Sicula u schon verwirklicht 
schienen: die Vereinigung von "potestas temporalis et spiritualt"su in der Person des 
Herrschers22

• 

Alle hier aufgezeigten Vorstellungsweisen vom Universalmonarchen verbindet ihr 
Ursprung in mittelalterlichem, im 17. Jahrhundert immer noch weit verbreitetem 
Denken von weltlicher Universalmacht. Von dort her wurden Formeln und Bilder 
entlehnt, um eine von hegemonialen Tendenzen gefärbte Politik einzukleiden und 
gleichzeitig zu erklären. Der ursprüngliche Gehalt der hierzu herangezogenen Begriffe 
und Bilder scheint schon wesentlich reduziert gewesen zu sein. Der Grund dafür lag 
wohl vor allem bei den aus europäischer Sicht immer mehr zurücktretenden ur
sprünglichen Trägern der weltlichen Universalherrschaft, dem Kaiser und dem Heili
gen Römischen Reich. Beide bestanden zwar in ungebrochener Tradition weiter, doch 
war ihr universaler Charakter in der politischen Praxis nicht durchzusetzen. Während 

19 Unter Berufung auf Lipsius: Crescenzio, 35 f.; ähnlich Malvezz~ 7 und Campanella, l. 
20 Lieb/riedt, fol. C3; Spanischer Curier und Paßäf/ner ... , 1; Clement, 130; Nicolat~ 2. 
21 "Region oder weltliche jurisdz·ction, gewalt und hoheit({ (Illuminierter Reichs- und Welt-Spiegel 
... ,8). 
22 Ben kort Bert·cht ... , 39f.; gleicher Vorwurf aus dem Lager der Kaiserlichen gegen den engli-
schen König: Vier ... hochnothwendige Fragen ... ,30-33; Campanella fürchtete 1636, Philipp IV. 
werde sich des Kirchenstaates bemächtigen und darüber verfügen wie die protestantischen 
Reichsstände über das Kirchengut (Schreiben an den Herzog von Savoyen 1636, bei Ft"rpo, 789). 
Zur Monarchia Sicula vgl. Catalano, 40f.; Fodale, 10-20; Koenigsberger, Praetise 144-147. 
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das von Religion und Recht bestimmte Denken weiter ungeschmälert in der Politik 
wirksam war und damit alte Vorstellungsweisen und Termini dieser beiden Bereiche
wenn auch zuweilen nur als Schlagworte - verwendungsfähig blieben, war die Person 
des Trägers einer solchen Herrschaft austauschbar geworden. Der Universalismus des 
Kaisers konnte als Merkmal auf jeden anderen Herrscher übergehen, der sich dazu 
aufgrund der politischen Konstellation und der Intention des Publizisten anbot. 

Den größten Schritt in Richtung auf die Auflösung der überkommenen Vorstellun
gen von universaler Herrschaft machte die letzte hier zu erwähnende Darstellungs
weise des Herrschers in einer universalen Monarchie; es handelte sich um die Vorstel
lung nicht mehr eines universalen Herrschaftsverbandes, sondern einer Vorherrschaft 
dank der mächtigsten Position im Staatensystem. Für Juan de Salazar war Spanien, das 
er durchaus in der direkten Nachfolge der Weltmonarchien sah, aus dem Grunde eine 
Weltmonarchie, weil alle Völker ihm entweder untergeben seien oder unter seiner 
Protektion und seinem Schutz lebten oder ihm wenigstens mit Achtung und Furcht 
begegneten23

. Es gab eine Gruppe spanisch-freundlicher Publizisten, die - wenn auch 
nicht immer so deutlich wie Salazar - diese den politischen Realitäten näherkom
mende Auffassung verbreiteten. Wenn sich auch ihre Argumentation oft nur entfernt 
mit dem Begriff der Universalmonarchie berührte, wie er von den Gegnern verstanden 
wurde, so stand sie doch in einem engen Zusammenhang damit, da sie zur Verteidi
gung dessen diente, was von der Gegenseite als Universalmonarchie namhaft gemacht 
wurde: die spanische Vormachtstellung in Europa und der daraus abgeleitete An
spruch auf die Wahrnehmung europäischer Aufgaben, die sich zum Wohl der Ge
samtheit der Herrschaften und Staaten auswirken sollten24

• Das Bild der spanischen 
Universalmonarchie als der mächtigsten Herrschaft unter vielen war auch bei der Ge
genseite verbreitet, nur wurden hier die Auswirkungen auf die anderen Staaten als 
schädlich betrachtet und nur als Zwang zur Gefolgschaft gegenüber dem Mächtigeren 
gesehen25

• Diese Darstellungsweise löste sich schon sehr weit von den oben angespro
chenen tradierten Vorbildern und räumte der politischen Lage einen bestimmenden 
Einfluß auf das Erklärungsschema ein. Aus der Beurteilung der Machtstellung der 
Habsburger in Europa, nicht aus älteren Denkmustern von Herrschaft im universalen 
Verband wurden hier die entscheidenden Kriterien der Beschreibung gewonnen. Die
ses Deutungsverfahren blieb aber bei den gegen Spanien polemisierenden Publizisten 
deutlich hinter den anderen Darstellungsweisen zurück. 

Insgesamt zeigen die hier beschriebenen Herrschaftsauffassungen, daß das Denken 
über Universalmonarchie in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges geprägt war von ei
ner Vielfalt nebeneinander existierender Erklärungsweisen, die vorwiegend auf dem 
traditionellen Denk- und Wissensgut fußten, zum Teil aber auch Weiterentwicklun
gen darstellten. 

23 Salazar, 24. 
24 Siehe unten S. 166, und Shirley, 166-170; Sammarco, 49f. 
2.5 Heilbronner Bundstände an König von England 1633 IV 6/16 (Londorp IV, 314); Ernennungs
patent Ludwigs XIII. für den Herzog von Savoyen zum Generalkapitän der französischen Trup
pen in Italien (Du Mont VI, 111). 
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Die zweite Aussage des Begriffes Universalmonarchie bezieht sich auf die räumliche 
Ausdehnung dieser Herrschaft. Ohne Zweifel wurde in den meisten Fällen die Welt, 
der Erdkreis als entsprechender Raum eines universalen Herrschers angesehen, doch 
schränkten die Angaben den Herrschaftsraum zuweilen auch auf die Christenheit ein 
oder auf Europa. Im Begriff der Christenheit schwang ganz offensichtlich noch die 
Vorstellung von der einheitlichen Formierung der Christen in einem Corpus mit. Die
ses scheint oft zu einer stärker geographisch verstandenen Bezeichnung abgeschwächt 
gewesen zu sein, denn es kommt vor, daß die "Christenheituin denselben Texten ohne 
Bedeutungsunterschied im Wechsel mit "Europau eingesetzt wird26

• Bei der Verwen
dung hebt sich die Sprache der Publizisten von der der Politiker im internen Argu
mentationsrahmen deutlich ab. Während letztere fast ausschließlich von Europa, zu
weilen der Christenheit und manchmal gar nur von benachbarten Herrschaften als 
Gegenstand der Bedrohung durch eine Universalmonarchie sprachen27

, beließen es 
die Publizisten in der Regel bei der älteren Formel von der ganzen Welt. Hier zeigt 
sich wie schon bei der Beschreibung des Universalmonarchen eine doppelte Argu
mentationsweise. Neben der überlieferten, weiter bestehenden Betrachtungs- und 
Sprachform lief parallel eine Auffassung, die die Argumentation in Hinblick auf die 
politische Situation konkretisierte. 

Auch hinsichtlich der Entstehung und Begründung universaler Herrschaft lassen 
sich einige Vorstellungsbilder im Sprachgebrauch voneinander unterscheiden. Das po
sitive Bild von der Entstehung einer Universalmonarchie, entworfen von der spanisch
freundlichen Seite, stützte sich vornehmlich auf zwei Argumentationsbereiche: zual
lererst auf die göttliche Fügung, durch die das Haus Habsburg oder die spanische 
Monarchie zu der universalen Funktion bestimmt sei. Diese Auffassung ist bei den 
Publizisten der spanischen Seite allenthalben anzutreffen28

• Die zweite Stütze bildete 
die Interpretation von Prophetien, die teils aus der Bibel, teils aus anderen Quellen 
herausgelesen wurden29

. Diese Argumentationsweise besaß bei den Zeitgenossen ei
nen hohen Geltungswert, wie in aller Deutlichkeit Grotius zeigt; dieser zählte unter 
seine ungültigen Kriegsgründe auch die Ansprüche, die sich nur auf Prophetien stütz
ten3Q• 

Führten die Verteidiger der Universalmonarchie Gründe eher metaphysischer Art 
an, so beschränkten sich demgegenüber die Kritiker vornehmlich auf moralische Ka
tegorien, um die Entstehung der Universalmonarchie zu be- und verurteilen. Zwei Be
griffe standen dabei eindeutig im Vordergrund: "ambitiou und "cupiditas dominandi': 

26 So in Der Teutschen Planet ... , fol. D2, D4v.; in Apologie ... , fol. Cl, G2; ebenda fol. G1v. auch 
noch: Monarch der Welt. 
27 Als Beispiele für die politische Sprache, "Europa"in: SRP 8 (1641 15/15),437; Bündnisvertrag 
zwischen England und den Niederlanden 1625 IX 17 (Du Mont V, 478); Proposition Oxenstier
nas auf dem Heilbronner Ligatag 1633 111 8/18 (Londorp IV, 301); "Nachbarstaaten" in: Franzö
sisches Manifest zur Kriegserklärung an Spanien 1635 VI 6 (Gazette de France, 1635, Nr. 85, 
S. 335); Salvius an die evangelischen Reichsstände 1640 I 23/112 (Londorp IV, 785). 
28 So bei Vernulaeus; vgl. im übrigen die Ausführungen S. 167. 
29 Vgl. Crescenzio, 35-38; in Le Manifeste Franfois ... , 23 wird die Verwendung arabischer Pro
phetien getadelt. 
30 Grotius 11,22,15, S. 68lf. 
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In personalisierender Denkweise wurde der bekämpfte Herrschaftszustand auf morali
sches Fehlverhalten des Universalmonarchen zurückgeführt. Besser konnte man den 
Gegner wohl kaum abqualifizieren, denn mit diesen Begriffen wurden Grundkatego
rien politischen Denkens und Handelns aufgegriffen. Diese waren bereits in der An
tike ausgeformt worden und hatten durch mittelalterliche Tradition oder durch Wie
derbelebung im Rahmen der Herrschaftslehren des 16. Jahrhunderts in das Denken 
der frühen Neuzeit Eingang gefunden. So war über Augustinus die Auffassung in die 
neuzeitliche Herrschaftslehre eingeflossen, daß die Kriegsführung, die allein auf per
sönliche Herrschsucht zurückzuführen war, nichts weiter sei als RäuberePi. Diejeni
gen, die solches taten, erhielten schon in der Antike Epitheta wie "pravusJ impiusJ 

iniustus(: Solche Vokabeln wurden ebenso wie die Argumentation des Augustinus in 
direktem Zitat oder in Anspielung auch gegen den Universalmonarchen vorge
bracht32

• 

Analog zu der Beurteilung der Entstehung der universalen Monarchie findet sich 
auch in der Betrachtung ihrer Ausbreitung eine klare Trennung der Argumente nach 
Befürwortern und Gegnern. Die Verteidiger des Hauses Habsburg beharrten auf der 
Legalität des Machterwerbs, sei es durch Erbe, sei es durch gerechten Krieg. Für die 
Gegner erschien dagegen die habsburgische Politik als eine Herrschaftserweiterung 
über die rechtmäßigen Grenzen hinaus33

, die durch Unterwerfung der Nachbarherr
schaften34

, ja sämtlicher Länder und Staaten35 erfolgen sollte. Dies waren alles Hand
lungen, die nach den Urteilskriterien der Zeit den damit Beschuldigten eindeutig ins 
Unrecht setzten. Er konnte sich bei seinen Eroberungen auf keine "causa iusta((beru
fen, sondern beging Usurpation36 und Raub37 • Bei dieser Argumentation stellte vor al
lem die immer wieder anzutreffende Formel vorn Ausgreifen auf die Nachbarn eine 
deutliche Anspielung auf die erwähnten Ausführungen Augustins dar. Die Folge einer 
solchen Politik konnte nur die Störung des Friedens und der Ruhe unter den Staaten 
sein38

, womit der Universalmonarch im deutlichen Widerspruch zu der allgemein an-

31 Augustinus IV, 6, S. 103. 
32 Zitat Augustins und anderer antiker Autoren bei Grotius II 22, 3, S. 673f.; Zitat Augustins 
auch bei Prieza~ 32; Argumentation in diesem Sinne bei Saavedra, Locuras 1201; die Begriffe 
"ambitio{{ und "cupiditas dominandi{{ in allen Flugschriften mit der universalen Herrschaftsthe
matik. 
33 Das Überschreiten der eigenen Grenzen wird besonders in internen politischen Überlegungen 
thematisiert: Richelieu an Ludwig XIII. 1629 I (Lettres III, 181); Französische Instruktion, Fas
sung 1637 II/III (APW I 1, 53); Manifest Ludwigs XIII. an die italienischen Staaten 1630 (Lon
dorp IV, 92). 
34 Beispiele in: Nicolai, 17; Salvius an die evangelischen Reichsstände 1640 I 23/II 2 (Londorp IV, 
785); Verhandlungen der Pommerschen Gesandten ... , 30. 
35 Beispiele in: SRP 7 (1639 I 19/29), 394f.; König von Schweden an Kurbrandenburg 1629 VII 
29NIII8 (Londorp IV, 20); Scena Europaea ... , 10. 
36 Bündnisvertrag zwischen England und den Niederlanden 1625 IX (Du Mont V, 478). 
37 Französische Hauptinstruktion 1643 IX 30 (APW I 1, 63). 
38 Bündnisvertrag zwischen England und den Niederlanden (wie Anm. 36); Bündnisvertrag zwi
schen England, Dänemark und den Niederlanden 1625 XII 9/19 (Du Mont V, 482); Bündnisver
trag zwischen Frankreich und den Niederlanden 1635 II 8 (Du Mont VI, 81); Entdeckung der spa
nischen Practicken ... , fol. Blv. 
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erkannten wichtigsten Aufgabe des Herrschers als Friedenswahrer stand. Statt dessen 
stiftete er Streit und Uneinigkeit unter anderen Herrschern, um daraus Nutzen zu zie
hen39. Alle diese Vergehen ließen also unschwer die Universalmonarchie in einem 
verurteilenswerten Licht erscheinen, weil sie auf seit langem tradierte und weit ver
breitete Vorstellungen von politischer Ethik Bezug nahmen. Am deutlichsten wird 
dies bei dem Vorwurf der Zusammenarbeit mit dem Türken zum Schaden der Chri
stenheit: Jeder, der sich dem Verdacht der Ambition auf Universalmonarchie aus
setzte, verfiel auch dieser Anklage40

• 

Die Darstellung der Universalmonarchie wurde abgerundet durch Beschreibungen 
der Herrschaftsgestaltung und der Auswirkungen der Regierungstätigkeit des Univer
salherrschers. Verteidigung der Religion, Friedenswahrung, Schutz und Wohlfahrt der 
Untergebenen waren die Hauptargumente der pro-habsburgischen Seite in der Dis
kussion41 . Dem stand auf seiten der Gegner eine Herrschaftsvorstellung gegenüber, 
die vermutlich an dem Begriffsapparat ausgerichtet war, der seit dem 16. Jahrhundert 
von seiten der aufständischen Provinzen der Niederlande im publizistischen Kampf 
gegen die spanische Herrschaft zusammengetragen worden war. Diese Annahme wird 
dadurch bestätigt, daß Philippe de Marnix, der berühmteste niederländische Pamphle
tist, mit seinen Werken auch in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine wichtige 
Vorbildfunktion wahrnahm. Seine anti-spanische Hauptschrift aus dem Jahr 158342 

wurde im Lauf des Dreißigjährigen Krieges mehrfach ohne Textänderung wieder ab
gedruckt43

. Kennzeichnend für seine Argumentation war, daß sie sich vornehmlich 
solcher Begriffe bediente, die im Bewußtsein der Zeitgenossen eine Entartung der 
Herrschaft anzeigten. So wurde die Universalmonarchie allenthalben als "Tyrannis{{ 
bezeichnet und - konkreter - als "Dominat{{ oder "absoluter Dominat{: Beide Begriffe 
hatten durch Bodin in Abgrenzung zur "monarchia regalisU eine vorbildliche Beschrei
bung gefunden44

, auf die die Publizisten augenscheinlich Bezug nahmen: Der Domi
nat, "die despotische .il1.onokratie ist gekennzeichnet dadurch, daß st·ch der Fürst mit Waf
fengewalt in einem gerechten Krieg zum Herrn über Person und Eigentum der Unterta
nen gemacht hat, sie aber so regiert, wie ein Hausvater seine Sklaven behandelt. Die tyran
nische Monokra#e ist jene, in der der Alleinherrscher unter Mißachtung des Naturrechts 
Freie wie Sklaven behandelt und das Eigentum als set·n eigenes betrachtet{{45. Ausdrück
lich lehnte Bodin den Dominat nicht rundweg ab, sondern betrachtete ihn dann als 
rechtens, wenn er Folge eines gerechten Krieges war. Kam er aber durch ungerechten 

39 Bündnisvertrag zwischen Frankreich und den Niederlanden (wie Anm. 38); Ernennungspatent 
Ludwigs XIII. für den Herzog von Savoyen (wie Anm. 25); Spanische Kappe ... , 3; Sirmond, 6. 
40 Gegen die Niederlande gerichtet: Nicola~ 16; gegen Spanien: Dessein perpetuel ... , 11; gegen 
den englischen König: Vier ... hochnothwendige Fragen ... , 31. 
41 Siehe unten S. 167. 
42 Ad potentissimos et serenissimos reges ... seria ... communefactio. 
43 1619 in Spanisch Post und Wächterhörnlein ... ; 1625 in Spanischer Wolffsmagen ... ; 1626 in der 
lateinischen Fassung in dem Sammelwerk Speculum consiliorum Hispanorum ... , 1-60. 
44 So Übernahme der Klassifikation durch Reinking 1.2.2.92-94 (S. 63 f.). 
45 Bodz·n 11, 2, S. 305; Übersetzung hier nach Wimmer, 337. 
46 Bodin H, 2, S. 307. 



160 Franz Bosbach 

Krieg zustande und wurden die Untertanen wie Sklaven behandelt, d. h. unter Miß
achtung des Natur- und Völkerrechts, dann war der Herrscher ein Tyrann46

• 

Im Rahmen der Argumentation gegen die Universalmonarchie zielten also die Be
griffe des Dominats und der Tyrannis auf die Verurteilung einer aus ungerechtem 
Krieg erwachsenen Herrschaft, deren Ablehnung noch dadurch verstärkt wurde, daß 
diese Herrschaftsform nur bei den Türken, Tataren und Russen üblich sein sollte47

• 

Auf die Untertanen dieser Herrschaft warteten Sklaverei48
, Zügel und Joch49

, alles seit 
Marnix geläufige Topoi. An die Stelle des Rechts trat in einer solchen Herrschaft die 
Willkür50

, wodurch vor allem ständische Freiheiten und Konfession bedroht waren. 
Aufgrund dieser Skizze der typologischen Aspekte in der Verwendung des Begriffes 

Universalmonarchie in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges läßt sich zusammenfas
send die Universalmonarchie bezeichnen als eine frühneuzeitliche Vorstellung von 
der Gestaltung der Machtbeziehungen unter europäischen Herrschaftsverbänden. Die 
Universalmonarchie war eine Oberherrschaft, die mehrere oder alle Herrschaftsver
bände umfassen sollte; diese Vorstellung wurzelte im Bild des aus dem Mittelalter tra
dierten universalen Kaisertums. Herrschaftsursprung und Herrschaftsgestaltung wur
den in ethischen, moralischen, rechtlichen und religiösen Kategorien erlaßt, die, aus 
dem Mittelalter tradiert oder im 16. Jahrhundert neu entwickelt bzw. systematisiert, 
zum Maßstab für eine gute oder eine zu bekämpfende Herrschaft verwandt wurden. 
So gerieten in dem Herrschaftsmodell Universalmonarchie zwei Vorstellungen in 
Konflikt, von deren Befürwortung oder Ablehnung letztlich die Einschätzung dieses 
Herrschaftsentwurls selbst abhing. Dies war zum einen die Annahme einer immer 
noch bestehenden korporativen Einheit des christlichen Europa, woraus die Notwen
digkeit einer weltlichen Macht gefolgert wurde, die in der Lage sei, alle die Gemein
schaft berührende Belange im politischen Bereich zu regeln. Hierzu tendierten die Be
fürworter der Universalmonarchie als einer Art abgewandeltes Kaisertum. Zum ande
ren bestand die gegensätzliche Auffassung von der Trennung der Herrschaftsbereiche 
und der Einzelexistenz im Sinne der Souveränität der Herrschaften. Letzterer Aspekt 
wird noch deutlicher in der Betrachtung des Einsatzes der Thematik der Universal
monarchie, dem der nächste Abschnitt gewidmet ist. 

III 

Den warnenden Ausführungen der anti-kaiserlichen und anti-spanischen Partei des 
Dreißigjährigen Krieges zufolge drohte die Universalmonarchie durch das Haus Habs-

47 Reinking 1.2.2.93, S. 63 f. 
48 "Servitude", "Servitut", "Dienstbarkeit" in SRP 8 (1641 I 5/15),437; Nicolai, 2f.; Spanischer 
Curier und Paßöf!ner ... , 1,16. 
49 ,Joch« in Das Teutsche Klopf! drauf! ... , fol. A4v.; "ils subjugent(( in Le Manifeste Franfois ... , 
13 f.; "per poter soggiogare(( bei Campanella in einem Schreiben an den Großherzog von Toskana 
1636 (Firpo, 799). 
50 Bodin 11,2, S. 307: ad libidinem(~ Proposition Oxenstiernas auf dem Heilbronner Ligatag 1633 
111 8/18: "das Recht zu eigenem Willen drehen(((Londorp N, 302); Spanisch Mucken Pulver ... ,90: 
in Gerichtssachen "seines gefallens erkennen (~ 
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burg verwirklicht zu werden: Die dynastisch gewachsenen Beziehungen der spani
schen und österreichischen Linie der Habsburger ergaben in dieser Sichtweise eine 
einzige machtpolitische Größe; deren personale Spitzen, der Kaiser und der spanische 
König, bestimmten aber nicht im gleichen Maß die Politik des Gesamthauses. Es las
sen sich vielmehr im Sprachgebrauch einige Unterschiede und Nuancierungen fest
halten. 

In den internen politischen Ausführungen herrschte der Gebrauch der Bezeich
nung "Haus Österreich({j 1 vor, ebenso in der Publizistik, soweit sie nicht deutscher 
oder niederländischer Provenienz war. Die Gegner wurden so als einheitliche, nicht zu 
trennende Macht gekennzeichnet52

• Innerhalb dieser Einheitsfront lag jedoch das 
deutliche Übergewicht auf der spanischen Seite. Der spanische König war aufgrund 
seiner geographischen und militärischen Machtposition der eigentlich bestimmende 
Faktor der Politik des Hauses in Richtung auf die Universalmonarchie. Der Kaiser war 
nur Helfer. Über seinen Kopf hinweg bestimmten spanische Ratgeber die Wiener Po
litik, notfalls wurde er zur Hilfestellung für die spanischen Ziele gezwungen53. Am 
deutlichsten wird diese Sichtweise in den deutschen Flugschriften: Hier wurde nicht 
von dem Haus Habsburg, sondern von Spanien als dem Träger der Universalherrschaft 
gesprochen; der Kaiser trat in dieser Hinsicht nicht hervor54. Die Monarchia universa
lis war demnach für die Zeitgenossen ein Element des gesamteuropäischen Konfliktes 
und wurde dementsprechend gemäß der aktuellen politischen Lage auf die in ganz 
Europa präsente und handelnde spanische Herrschaft als Zentrum aller universalen 
Ziele bezogen. Die seit dem böhmisch-pfälzischen Krieg im Reich eingetretenen Ver
änderungen konnten auf diese Weise als Konsequenz und Funktion einer Politik in
terpretiert werden, die über die Grenzen des Reiches hinaus wirksam und bedeutsam 
war und daher auch andere Staaten interessieren mußte. Dem widerspricht nicht, daß 
auf schwedischer Seite eine Zeitlang in politischen Überlegungen und Verlautbarun
gen dem Kaiser allein das Streben nach universaler Herrschaft unterstellt wurde, denn 
in diesen Fällen war gerade beabsichtigt, die ganze Frage als eine Angelegenheit des 
Reiches zu betrachten und Spanien als Gegner auszuschließen55

• Wo diese saubere 
Trennung nicht erforderlich war, sprachen auch die Schweden von einer einheitlichen 
spanisch-österreichischen Macht56. 

51 Gleichsinnig wird verwendet: Haus Österreich, Casa de Austria, maison d'Austriche. 
)2 Ausdrückliche Betonung der. untrennbaren Einheit: Französische Hauptinstruktion, Fassung 
1637 II/III (APW I 1, 50, 52); Französische Hauptinstruktion, Fassung 1643 IX 30 (APW I 1, 
62); Heilbronner Bundstände an König von England 1633 IV 6/16 (Londorp IV, 314). 
53 SRP 8 (1641 I 5/15),437; Ludwig XIII. an Herzog Montbazon 1635 VI 9 (Du Mont VI, 166); 
Salvius an die evangelischen Reichsstände 1640 I 23/II 2 (Londorp IV, 784); vgl. auch die Unter
suchungen von Albertini und Church. 
54 Vgl. Grünbaum, 36-77; Schweitzer, 21-23; Beller; Nolden. 
55 SRP 2 (1631 I 28/II 7), 54; SRP 8 (1640 VI 8/18), 71; König von Schweden an Kurbranden
burg 1629 VII 29NIII 8 (Londorp IV, 20). 
56 Vortrag des schwedischen Gesandten L. Camerarius vor den Generalstaaten 1630 VII 26NIII 
5 (Londorp IV, 20). 
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Die bis jetzt dargelegten Hauptmerkmale der Universalmonarchie und ihres Trägers 
wurden in der politischen Diskussion nach bestimmten, als charakteristisch zu be
zeichnenden Argumentationsweisen eingesetzt. 

Hinsichtlich des Bildes des Herrschers, der Herrschaftsentstehung und -gestaltung 
wurde im allgemeinen eine Darstellung gegeben, wie sie in Teil 11 beschrieben wurde. 
Es finden sich Variationen in der Betonung einzelner Gesichtspunkte oder im Wort
gebrauch, aber das dadurch Bezeichnete änderte sich nicht wesentlich; der Universal
monarch und seine Herrschaft waren somit für das Denken der Zeit eine zwar viel
schichtige, aber immerhin doch bestimmbare Größe. Dies wurde noch dadurch geför
dert, daß bei der Darstellung auf bereits geläufige Erklärungsmodelle für außenpoliti
sche Beziehungen zurückgegriffen wurde. Denn dadurch, daß mit Hilfe der Universal
monarchie als europäisches Phänomen das Geschehen des Dreißigjährigen Krieges 
auf weiter ausgreifende räumliche und historische Ereignisfelder gehoben werden 
konnte, wurde den publizistischen Gegnern des Kaisers und Spaniens die Möglichkeit 
geschaffen, sich bei der Interpretation des Geschehens solcher Elemente zu bedienen, 
die in dem weiter gesteckten Rahmen der europäischen Geschichte bereits ausgeformt 
worden waren. Ein guter Teil der in Abschnitt 11 beschriebenen Vorstellungen von der 
Universalmonarchie und ihrer Attribute stammten ja von dort. Sie wurden ergänzt 
durch die seit Karl V. in Europa weitverbreitete Abneigung gegen Spanien, vor allem 
gegen spanisches Militär, und durch die in diesem Zusammenhang über Spanien aus
geformten Sprachbilder der ,ieyenda negra((j7. Dieser Traditionszusammenhang wurde 
in den Flugschriften häufig noch durch Zeitangaben verdeutlicht, indem der Ur
sprung des universalen Herrschaftsstrebens auf die katholischen Könige oder Karl V. 
zurückgeführt wurde58

• Die Sprache interner politischer Überlegungen war hier zu
rückhaltender und beschränkte sich meist bei Zeitangaben auf unverbindliche Anga
ben wie "stets(~ "seit vielen jahren ((j9. Insgesamt trug die Beschreibung des Herrschafts
entwurfs also vorgegebene Vorstellungen weiter, die zuweilen schon zu reinen Topoi 
verfestigt waren. 

Über die Anwendung alter Vorbilder hinaus führte dagegen die Verbindung der 
Universalmonarchie mit dem aktuellen Geschehen des Dreißigjährigen Krieges. Hier 
kam dem Begriff eine doppelte Aufgabe zu: Zum einen war er Erklärungsmoment für 
die militärischen und politischen Aktionen des Hauses Habsburg. Diese wurden alle 
als Streben nach universaler Herrschaft gedeutet, womit die Möglichkeit geschaffen 
war, im theoretischen Bereich konstruierte Folgerungen eines solchen Herrschaftsstre
bens auf die politische Situation zu beziehen und als tatsächlich bevorstehend darzu
stellen. Alles Geschehen geriet so in einen wesentlich größeren Bezugsrahmen, dessen 

57 Zur Leyenda negra im 16.Jahrhundert grundlegend: Arnoldsson, Leyenda; massiver Einsatz 
dieser Elemente in Liebfriedt. 
58 So bei Campanella, 9; Spanisch Mucken Pulver ... , 73-96; Dessein perpetuel ... , 3; Le Manifeste 
Franfois ... , 11-15. 
59 Ahnlund, Öfverläggningama 113; SRP 1 (1629 X 27/XI 6), 223; französisches Kriegsmanifest 
1635 VI 6 (Gazette de France, 1635,335); Einladungsschreiben der französischen Gesandten an 
die Reichsstände 1644 IV 6 (Londorp V, 904). 
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Ausgestaltung meist mehr Aufwand in der Darstellung erforderte als die Auseinander
setzung mit den aktuellen Vorgängen. 

Trotz der großen Spannbreite der Aspekte, die der Begriff der Universalmonarchie 
für die publizistische Argumentation zuließ, fällt auf, daß er im Kern nur als streng sä
kulares, nur auf weltliche Herrschaft gerichtetes Erklärungsmoment dienen konnte. 
Dieser Feststellung widerspricht nur scheinbar die Beobachtung, daß die Universal
monarchie auch in demjenigen Bereich der Publizistik stark vertreten war, der die Re
ligionsfragen thematisierte. So standen oft der Papst, die Jesuiten und andere treue 
Katholiken dem nach universaler Herrschaft strebenden Haus Habsburg zur Seite60

. 

Und als Ziel des von Kaiser und spanischem König geführten Krieges wurde häufig 
die Vernichtung der Ketzer, der Kalvinisten wie der Lutheraner, vermutet61

. Diese 
Verknüpfung mit der religiösen Thematik beschränkte sich jedoch auf die Anfangs
phase des Krieges bis etwa 1635 und wurde auch nur von einer Gruppe der Publizi
sten, von den kalvinistisch-böhmischen Parteigängern versucht62

• Und selbst hier kam 
der religiösen Zielsetzung letztlich nur eine instrumentale Funktion für den Aufbau 
der auf weltliche Belange ausgerichteten Universalmonarchie zu. Offensichtlich wirkte 
hier das literarische Vorbild Philippe de Marnix' weiter, der den spanischen König den 
Bund mit dem Papst eingehen gelassen hatte, um als Gegenleistung für die Vertretung 
der Belange der Kirche die päpstliche Mithilfe bei der Gewinnung katholischer Herr
scher zu erreichen63

• Auch Campanella legte dem spanischen König nahe, mittels der 
Rolle des treuen Dieners des Papstes zur Universalherrschaft zu kommen64• Von eini
gen Autoren wurde dementsprechend das religiöse Argument in der Verteidigung der 
spanischen Politik als reiner Vorwand zurückgewiesen65

. Die Beratungen des schwedi
schen Reichsrates schließlich zeigen, daß Religion und Universalmonarchie zwar kom
plementäre Elemente waren, aber keine Einheit bilden mußten. Bei den Überlegun
gen, die wegen des Krieges im Reich angestellt wurden, wurde der Kampf gegen die 
Häretiker immer als eigenständiger Punkt neben dem habsburgischen Universalstre
ben gesehen66

. 

Es waren also im Kern rein weltliche Belange, die durch das universale Herrschafts
streben der Habsburger direkt betroffen wurden, und zwar vornehmlich die Rechte 
der Stände des Reiches67 und der Niederlande68 sowie die Unabhängigkeit der italie-

60 Beispiele: Nicolai; Spanischer Curier und Paßäffner; Spanisch Mucken Pulver; Hieble von Dip
parts; Tbe French Herault ... ; Rasch. 
61 Beispiele: neben den in Anm. 60 genannten auch Scott; Das Teutsche Klopf! drauf! .... 
62 Grünbaum, 40-44; F. Weber, 290-297. 
63 Spanisch Post und Wächterhörnlein ... , 14. 
64 Campanella, 17-19. 
65 Siehe oben S. 155. 
66 Ahnlund, Öfverläggningama 113; SRP 1 (1629 X 27/XI 6), 223; SRP 8 (1640 VI 8/18), 71; 
König von Schweden an Kurbrandenburg 1629 VII 19/29 (Londorp IV, 20). 
67 Beispiele: Bündnis zwischen England, Dänemark und den Generalstaaten 1625 XII 9/19 (Du 
Mont V, 482); Heilbronner Bundstände an den König von Frankreich 1633 IV 16 (Londorp IV, 
322); dieselben an König von England 1633 IV 6/16 (ebenda, 314). 
68 Bündnis zwischen Frankreich und den Niederlanden 1635 II 8 (Du Mont VI, 81). 
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nischen Staaten69 ; alles Bereiche, in denen die spanische Macht auf Widerstand traf 
und zur Intervention anderer Mächte Anlaß gab. Die Freiheit der deutschen Reichs
stände, deren Territorien den Hauptkriegsschauplatz bildeten, stand im Mittelpunkt 
aller publizistischen Texte, denn der Kampf um die deutsche "Libertät{I7O war für die 
Argumentation mit der Universalmonarchie von entscheidender Bedeutung. Durch 
die Möglichkeit, die Bedrohung der Reichsverfassung und die habsburgischen Ten
denzen in Richtung auf universale Herrschaft in einen Zusammenhang zu bringen, 
entstand erst die eigentliche Begründung für die Konfrontation der Kronen Schweden 
und Frankreich mit dem Haus Habsburg auf dem Boden des Reiches. Diese Verknüp
fung geschah unter Zugrundelegung eines Stufenmodells für die Ausbreitung der 
habsburgischen Universalmonarchie. Spanien besitze die stetige Neigung, so hieß es 
vor allem von französischer Seite, schwächere Nachbarstaaten nacheinander zu usur
pieren 71; diese Gefahr bestehe auch von Flandern und von den spanisch besetzten 
Territorien des Reiches aus72

• Da das Ziel die Universalmonarchie sei, finde der Aus
dehnungsdrang keine Grenzen, so daß jedes Territorium, das einmal in Spaniens Ver
fügungsgewalt gekommen sei, mit Sicherheit zum Ausgangspunkt von Aggressionen 
und Usurpationen gegen die Nachbarherrschaften werde, wodurch letztlich sämtliche 
Herrschaften bedroht seien. Gemäß diesem Stufenmodell wurde die spanisch-kaiserli
che Politik im Reich als Ausgangsstufe angesehen, auf die je nach Argumentationsziel 
andere Aggressionsobjekte aufgestockt wurden: aus schwedischer Sicht die Stufen 
Reich-Schweden-Baltikum73 oder Reich-mare Balticum-übrige Staaten74

; dabei ge
währte die zentraleuropäische Lage des Reiches ideale Voraussetzungen zu weitestem 
Ausgreifen75

; die Stufen Reich-Europa oder Reich-übrige Staaten finden sich in den 
Texten allenthalben. Frankreich sah sich selbst als letztes Opfer spanischer Angriffs
lust nach den vorausgegangenen Stufen Veltlin, Mantua, Trier und Flandern76

• Wegen 
des universalen Ausdehnungsdranges Spaniens, der in der Argumentation von der 
Universalmonarchie namhaft gemacht wurde, konnte somit jeder europäische Staat 
die Bedrohung der Libertät der Reichsstände als eigene Bedrohung auffassen und un
ter Hinweis auf diese Bedrohung seine eigenen politischen Schritte begründen. 

69 Patent Ludwigs XIII. für die Ernennung des Herzogs von Savoyen zum Generalkapitän der 
französischen Truppen in Italien 1635 VII (Du Mont VI, 110); Ludwig XIII. an Herzog Montba
zon 1635 VI 9 (ebenda, 106). 
70 Dazu Oe streich und Dickmann, Frieden e1972). 
71 Quaestio poHtica ... , 7; Sirmond, 5f.; Französisches Kriegsmanifest 1635 VI 6 (Gazette de 
France 1635, 335); Ernennung des Herzogs von Savoyen zum Generalkapitän 1635 VII (wie 
Anm. 69, llOf.); Französische Hauptinstruktion 1643 IX 30 (APW I 1,63). 
72 Bündnis zwischen Frankreich und den Niederlanden (wie Anm. 68); Bündnis zwischen Frank
reich und Schweden 1636 III 20 (Du Mont VI, 123). 
73 SRP 1 (1629 X 27/XI 6), 224 f. 
74 Proposition des schwedischen Gesandten vor den Generalstaaten 1630 VII 16/26 (Londorp IV, 
20f.); ähnlich die Proposition Oxenstiernas auf dem Heilbronner Ligatag 1633 III 8/18 (ebenda, 
301). 
75 Salvius zählte sieben Nachbarstaaten, die auf diese Weise bedroht sein könnten (Verhandlun
gen der Pommersehen Gesandten ... , 30); ähnlich argumentierte er in seinem Schreiben an die 
evangelischen Reichsstände 1640 I 23/II 2 (Londorp IV, 785). 
76 Französisches Kriegsmanifest (wie Anm. 71). 
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Diese Begründung war die zweite Funktion, zu der die Argumentation von der Uni
versalmonarchie im politi~chen und publizistischen Zusammenhang des Dreißigjähri
gen Krieges diente. Sie erschien deshalb regelmäßig in Arenga oder Narratio von 
Bündnisverträgen, die gegen das Haus Habsburg abgeschlossen wurden 77, und in an
deren politischen Schriftstücken mit propagandistischer Wirkung7B. Auch die Reichs
stände wurden damit zu Bündnissen mit auswärtigen Mächten aufgefordert79 oder we
gen bereits bestehender Schutzverhältnisse verteidigtBo. Vor allem die französische 
Politik vertrat in Propaganda und Praxis die erklärte Absicht, durch Bündnisse dem 
Universalstreben Spaniens ein Gegengewicht entgegenzustellenBI. Doch nicht nur 
Bündnisse, sondern auch die Kriegsführung selbst fand ihre Rechtfertigung in der 
drohenden Universalmonarchie des Feindes. In diesem Sinn wurde das Eingreifen Dä
nemarks und Gustav Adolfs im Reich interpretiertB2 und das Eingreifen Frankreichs 
in ItalienB3. Die Interventionen gewannen so den Charakter von Verteidigungskriegen. 
Es ging um die eigene Sicherheit, nicht um die des NachbarnB4, und da die Selbstver
teidigung in der frühen Neuzeit als der gerechteste Kriegsgrund galtB5, zumal wenn 
die "necessitas{( dazu zwangB6, fand das militärische Vorgehen gegen die drohende Uni
versalmonarchie auf diese Weise seine Rechtfertigung. Das eigene Handeln konnte 
dabei auch offensiv sein, wenn es auf präventive Maßnahmen abzielte, nach dem im
mer wieder zitierten Grundsatz des "meNus est praevenire quam praeveniri(f87. Die 
Funktion des Argumentes von der Universalmonarchie war demnach zum einen die 
Verurteilung der Kriegsführung des Gegners und zum anderen der Nachweis der 
Rechtmäßigkeit des eigenen Vorgehens. 

Häufig wurden die Begründungen nicht allein auf die Thematik der Universalherr
schaft abgestellt, sondern noch um andere Argumente erweitert. Hilfe für den Bestand 

71 Bündnis zwischen England und den Niederlanden 1625 IX 17/27 (Du MontV, 478); Bündnis 
zwischen England, den Niederlanden und Dänemark 1625 XII 9/19 (Du Mont V, 482); Bündnis 
zwischen Frankreich und den Niederlanden 1635 II 8 (wie Anm. 68); Bündnis zwischen Frank
reich und Schweden 1636 III 20 (Du Mont VI, 123). 
78 Vollmacht für den englischen Gesandten zu den Bündnisverhandlungen in Den Haag 1625 X 
17/27 (Du Mont V, 483); Schreiben der Heilbronner Bundstände an den König von England 
1633 IV 6/16 (Londorp IV, 314). 
79 Rasch, fol. D2v.-D3v. 
80 Stella, 80-83. 
81 Richelieu an Ludwig XIII. 1629 I (Lettres III, 181); Stella, 6; Campanella an den Herzog von 
Savoyen 1636 (Firpo, 792); Boyer des Roches, 31; vgl. auch Church, 296f. 
82 Zu Dänemark vgl. Bündnisvertrag zwischen Dänemark, England und den Niederlanden (wie 
Anm. 77); zu Schweden vgl. die Einleitung im Mercure Fran~ois zum Manifest Gustav Adolfs 
(Du Mont V, 608) und das Schreiben der Heilbronner Bundstände an den König von England 
(wie Anm. 78). 
83 Ludwig XIII. an die italienischen Staaten 1630 (Londorp IV, 91 f.). 
84 Proposition des schwedischen Gesandten vor den Generalstaaten 1630 VII 16/26 (Londorp IV, 
20 f.); Heilbronner Ligastände an den König von England (wie Anm. 78); Apologie ... , fol. B3v. 
85 So betont in Das Teutsche Klopf! drauff ... , fol. BI und Apologie ... , fol. B3. 
86 Ludwig XIII. an die italienischen Staaten (wie Anm. 83). 
87 Das Teutsche Klopf! drauff ... , fol. A4v.; Le Mantfeste Franfois ... , 24; Spanischer Curier und 
Paßöf!ner ... , 16; Apologie ... , fol. B4. 



166 Franz Bosbach 

der Reichsstände, für das Wohlergehen des Nachbarn gebot auch das allen Herrschern 
gemeinsame Interesse88 oder die Staatsräson89

, die zur Begründung politischen Han
delns angeführt wurden und die in etwa dieselben Maßnahmen wie das Argument von 
der Selbstverteidigung rechtfertigen. Gänzlich unterschieden davon war ein anderes 
Argument: die Hilfe für den Verbündeten, den Freund oder auch jeden, der Unrecht 
erlitt. Auch eine solche Hilfe war als gerechter Kriegsgrund anerkannt und stellte ne
ben der Selbstverteidigung das zweite Prinzip dar, mit dem die führenden Gegner des 
Hauses Habsburg im Dreißigjährigen Krieg ihre Politik verteidigten. Der Schutz der 
Bedrängten, so heißt es bei Stella de Morimont, sei eine wahrhaft königliche Aufgabe, 
nicht nur gegenüber den Untertanen, sondern auch gegenüber den Nachbarn, denn 
die Hilfe des Herrschers für den Unterdrückten sei eine Forderung, die aus der 
menschlichen Gemeinschaft schlechthin erwachse90. Das Interventionsrecht wurde 
hier in enger Anlehnung an Grotius aus der naturrechtlichen Pflicht der Menschen zu 
gegenseitigem Beistand abgeleitet91, was über die im 16. Jahrhundert in Spanien aus
geformte Lehre vom Interventionsrecht hinausging, die eine schlichte Erweiterung 
des Rechtes der Selbstverteidigung war92 . Letztere behauptete jedoch, wie bei der Be
trachtung der Funktion der universalmonarchischen Thematik deutlich wird, weiter
hin ihren festen Platz in der Gestaltung von Außenpolitik. 

Es bleibt noch zu fragen, wie die Universalmonarchie in der pro-habsburgischen 
Argumentation eingesetzt wurde. Auf dieser Seite war die universale Herrschaftsthe
matik eine spezifisch spanische Angelegenheit. Die kaiserliche Publizistik konzen
trierte sich auf die Geschehnisse im Reich und argumentierte vornehmlich von der 
Position des Kaisers als Lehnsherr oder als Schützer der Kirche her9\ die Zusammen
arbeit mit Spanien wurde nur als eine in Familien übliche Unterstützung betrachtet94. 

Im spanischen Lager war die Argumentation vor allem Teil des Bemühens, die beste
henden Verhältnisse und die aktuelle Politik zu rechtfertigen95. Es wurde bereits ge
zeigt, daß hier ein etwas modifiziertes Bild der Universalmonarchie lebendig war, das 
sich mit der Vorstellung von der Vorherrschaft einer Macht statt einer Allherrschaft 
begnügte96. Träger einer solchen Herrschaft war die "casa de Austria{~ die - insoweit 
durchaus im Einklang mit der Gegenpartei - als Einheit der österreichischen und spa
nischen Linien der Habsburger aufgefaßt wurde, doch besaß auch hier der spanische 
König den deutlich dominierenden Part97• Grundlage dieser in der Forschung als 

88 Heilbronner Bundstände an König von England (wie Anm. 78); Bündnis Englands mit Däne
mark und den Niederlanden 1625 XII 9/19 (Du MontV, 482); Boyerdes Roches, 31. 
89 SRP 8 (1640 VI 8/18), 71. 
90 Stella, 80 f. 
91 Grotius I 5,2; 11 20,8; vgl. zu dieser Frage Drobnig, 36. 
92 Drobnig, 35. 
93 V gl. die Untersuchungen von Nolden und Grünbaum. 
94 Grünbaum, 5. 
95 Zur spanischen Publizistik vgl. die Untersuchungen von Agesta, Canovas de Castillo, Straub 
(Rechtfertigung),jover, Herrero Garcia, Aldea, Arco y Garay, Montoro-Ballesteros, Alcala Zamora. 
96 Siehe oben S. 156; vgl. auch Agesta, 62. 
97 Jover, 166. 
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Austriazismus bezeichneten Auffassung von der Einheit der beiden Linien war einmal 
die gemeinsame Aufgabe des Kampfes für die Kirche und die Bewahrung des Frie
dens in Europa sowie zum anderen die verwandtschaftlichen Beziehungen98

. Die Be
gründung der Herrschaft lag in der göttlichen Fügung, der Providenz: die Stellung des 
Hauses Habsburg sei gottgewollt99

, dank ihrer Tugenden seien die Habsburger Herr
scher zur Verteidigung der Kirche ausersehen, und zur Ausführung dieser Aufgabe 
hätten sie ihre universale Machtposition erhalten lOo• Schutz der katholischen Religion 
gegen die Häretiker und gegen den Türken war daher das vordringlichste Ziel der 
Politik101 und galt als wichtigstes Prinzip der Staatsraison102

• Neben dem Schutz der 
Religion ging ein zweites Element des Dienstes für die Kirche einher, die Wahrung 
des Friedens unter den christlichen Herrschern, die Aufrechterhaltung der "pax Au
striaca(~ die nur durch die Bewahrung der Vormachtstellung des Hauses Habsburg be
wahrt werden könne, denn allein dessen Herrscher gewährleisteten durch ihre Herr
schertugenden und durch ihre Gerechtigkeit den Friedenszustand 103. 

Die Rechtfertigung der spanischen Politik fand demnach ihren stärksten Halt in der 
Annahme einer engen Verknüpfung von Politik und Religion und gipfelte in der Ar
gumentation, daß die Gegner sich nicht auf eine causa justa berufen könnten, denn 
die Macht des Hauses Habsburg entspreche dem Willen Gottes, gegen den kein 
Christ opponieren dürfe 104. 

Neben dieser modifizierten Auffassung von Universalmonarchie ist in der zweiten 
Hälfte des Dreißigjährigen Krieges in der spanischen Publizistik aber auch das nega
tive Bild anzutreffen, wie es von den Gegnern Spaniens benutzt wurde, nur wurde hier 
die Rolle des Universalmonarchen dem französischen König zugeschrieben, während 
dem Haus Habsburg der Verdienst zukomme, bisher die Ziele Frankreichs verhindert 
zu haben105

. In perfekter Weise trug gegen 1645 Diego de Saavedra alle Elemente des 
beschriebenen Argumentationsrahmens zusammen, um nachzuweisen, daß der 
Hauptgrund des Krieges mit Frankreich in dessen Streben nach Universalherrschaft 
liege 106. Eine solche Sehweise war zu dieser Zeit zwar noch nicht sehr verbreitet, es 
zeigte sich hierin aber, daß schon kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges das 
Bild der Universalmonarchie von seinem bisherigen Träger, dem Hause Habsburg, ge
löst und auf die anwachsende Macht Frankreichs übertragen werden konnte. 

98 Glement, 145;Jover, 161-191; Montoro-Ballesteros, 112; Aldea, 143-157. 
99 Vernulaeus, 10; Glement, 144; Grescenzio, 38; Der Teutschen Planet ... fol. D2v.; vgl. auch Her
rero Garcia, 15-36; Montoro-Ballesteros, 12l. 
100 Libre et sincere Discours ... , 38; Glement, 37. 
101 Vernulaeusj Libre et sincere Discours ... ; Glement. 
102 Aldea, 153-167. 
103 Jover, 174-178. 
104 Vernulaeus, 10; Der Teutschen Planet ... , fol. D2v. 
105 Abtruck eines vertrawlichen Sendschreibens ... , fol. A3; Nächtlich Gesichte ... , fol. A3. 
106 Saavedra, Locuras. 
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IV 

Die Ergebnisse lassen sich in sieben Punkten zusammenfassen: 
1. Das Streben des Hauses Habsburg nach der Universalmonarchie stellt für seine 

Gegner den hauptsächlichen Grund des Dreißigjährigen Krieges dar. 
2. Der Begriff Universalmonarchie bezeichnet eine frühneuzeitliche Vorstellung von 

der Gestaltung der Machtbeziehungen zwischen europäischen Herrschaftsverbän
den. 

3. Diese Vorstellung lehnt sich im Bild der Oberherrschaft teilweise noch an mittelal
terliche Vorstellungen von universaler Herrschaft an, teilweise bezeichnet sie aber 
auch schon den Vorrang eines europäischen Staates vor den übrigen aufgrund sei
ner politisch-militärischen Stärke. 

4. Ursprung, Gestaltung und Wirkung der Herrschaft werden nach ethischen, morali
schen, rechtlichen und religiösen Kriterien beurteilt, die der zeitgenössischen Herr
schaftslehre, teilweise auch der anti-spanischen Propaganda des 16. Jahrhunderts 
entlehnt sind. 

5. Im Rahmen der politischen und militärischen Ereignisse wird das Streben nach 
Universalherrschaft überall dort am Werk gesehen, wo sich die spanischen Interes
senssphären mit denen anderer Großmachtstaaten berühren: im Reich, in den Nie
derlanden, in Italien. 

6. Die Argumentation mit der Universalmonarchie ist für die Gegner des Hauses 
Habsburg ein Argument vom gerechten Krieg und ein Mittel, militärische Interven
tionen zu begründen, indem die habsburgische Machtstellung - obwohl außerhalb 
des eigenen Herrschaftsbereiches - gleichwohl als direkte Bedrohung der eigenen 
Herrschaft interpretiert und die eigenen Maßnahmen als Akte der Selbstverteidi
gung deklariert werden können. 

7. Als Bedingungen für die Möglichkeit dieser Argumentation sind drei Faktoren ent
scheidend: 
a) das Fortbestehen der Vorstellungen von der korporativen Einheit der christlichen 
Staaten Europas; b) die Kombinationsmöglichkeit mittelalterlicher universaler 
Herrschaftskonzeption mit Elementen frühneuzeitlicher Kriterien der Herrschafts
gestaltung; c) die zunehmende Ablehnung religiös begriffener überstaatlicher Ord
nungs- und Herrschaftsansprüche und die damit einhergehende Abgrenzung der 
Herrschaftsverbände zu neuzeitlichen souveränen Staaten. 



111. Interdependenzen von Innen- und 
Außenpolitik 

Roland Mousnier 

Les crises interieures francaises de 1610 a 1659 et leur 
influence sur la politique 

0 

exterieure fran~aise, surtout 
de 1618 a 1648 

Les guerres entreprises par les Habsbourgs, d'Autriche et d'Espagne, en vue de reali
ser une unite religieuse catholique de l'Europe et une hegemonie Habsbourg, tralne
rent. Une de ces guerres dura trente ans. La guerre entre la Maison de France et le 
Habsbourg d'Espagne ne s'acheva provisoirement qu'en 1659, cl l'ouverture des 
negociations pour le traite des Pyrenees, condu en 1660. Les Habsbourgs echouerent 
dans leur entreprise. Donc, leurs adversaires, et peut-etre le principal d' entre eux, la 
Maison de France, purent se considerer comme vainqueurs. Mais cette victoire n'etait 
que relative. Depuis la Revolution frans:aise, des images sont devenues traditionnelles 
chez les historiens frans:ais. Pour eux, Richelieu a ete un agent de la centralisation, un 
agent de l'unification territoriale frans:aise, avec, comme but final, mettre la France en 
tout lieu ou fut la Gaule. Richelieu a ete un agent de l'Etat frans:ais et de la nation fran
s:aise, une et indivisible. La realite a peut-etre ete un peu differente. 

L'Etat et les oppositions contre I'Etat 

La Maison de France ne put obtenir une victoire rapide ni une victoire complete, 
elle frola meme plusieurs fois le desastre, en raison des oppositions qui se dressaient au 
fonctionnement de l'Etat. Nous entendons par Etat un organe qui exprime les besoins 
du corps politique, dirige, coordonne, unifie, les actions de ce corps en vue du bien 
commun. La Maison de France avait depuis longtemps constitue le royaume de France 
et l'ensemble des pays sous la domination de la Maison royale en un Etat, ceci au 
moins depuis le debut du XNe siede et Philippe le Bel. Mais c'est seulement au cours 
du XVle siede, et definitivement avec Jean Bodin (La Republique, 1576) que les publi
cistes se representerent l'Etat comme une personne morale, juridique, distincte cl la 
fois de la personne du roi et de l'ensemble du peuple, comme un organisme spontane, 
naturei, issu des lois naturelles qui regissent les societes et qui s'imposent aux volontes 
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des hommes; comme une unite, un sujet de droit, distinct des membres individuels et 
superieurs a eux, reduisant les volontes individuelles a une volonte unique, exprimee 
par un organe special, un individu ou un groupe d'individus, qui re~oit d'un statut juri
dique qualite pour decider et agir au nom du corps politique; comme immuable, per
manent, perpetuel; comme ayant par essence «le pouvoir de commander d'une fa~on 
absolue et avec une puissance de coercition irresistible en droit». 

Cette conception de l'Etat s'imposa aux rois de France et aleurs ministres, a Henri 
IV et Sully, a Louis XIII et a Richelieu, a la Regente Anne d' Autriche, au jeune Louis 
XIV et a Mazarin. Elle fut renforcee par les necessites des guerres: commandement 
unique, decision rapide, execution foudroyante, unite de vues et de sentiments, deploi
ment de toutes les forces du pays jusqu'a leur limite et leur mise a la !ibre disposition 
du chef de l'Etat pour les concentrer au point decisif. Mais l'effort de guerre, juge sou
vent insupportable, trop grand, injustifie, suscita des oppositions violentes contre 
l'Etat. Ces oppositions entraverent souvent ou devierent la politique etrangere et l'ac
tion militaire du gouvernement royal. 

Po ur le roi, ses ministres, leurs fideles, leurs dients, puisque le chef de l'Etat, le roi, 
est de droit divin, les sujets ont un devoir d' obeissance absolue, tous, membres de la fa
mille royale, Grands, membres des cours de justice souveraines et en particulier des 
Parlements, petit peuple etc. L'Etat incarne dans le roi l'interet general et la raison su
preme. Les sujets n'ont pas qualite pour penetrer dans «le mystere de l'Etat». Les indi
vidus doivent etre sacrifies et se sacrifier a l'Etat. Reprenant et developpant la vieille 
doctrine scolastique du XlIIe siede selon laquelle la necessite reconnue suspend 
toutes les lois, les royaux suivent en fait Machiavel, ouvernement Tacite et les le~ons 
de l'histoire, professent la «raison d'Etat»: le salut de l'Etat, meme l'interet de l'Etat, est 
la loi supreme. Tout doit lui etre sacrifie, la pitie, l'amitie, comme la morale; en fait il y 
a deux morales: celle du particulier qui doit respecter le Decalogue accompli par le 
commandement supreme de Jesus-Christ: «Aimez-vous les uns les autres»; celle du 
chef d'Etat qui doit tout sacrifier au bien de l'Etat, bien universel qui depasse toutes les 
lois. 

Mais en ceci le «cete du roi» etait revolutionnaire. Pour la majorite des fran~ais et en 
particulier pour les «<;levets», heritiers spirituels de la Ligue, qui pla~aient la religion 
au-dessus de toutes les valeurs, la politique etait un chapitre de la theologie. La politi
que chretienne etait toute faite par Saint-Thomas, Bellarmin, Suarez, Mariana. L'Etat, 
qui ne prenait pas la religion pour guide, s'erigeait en fausse divinite. La «raison d'Etat» 
n'etait qu'une idolatrie. L'Etat qui organisait la societe en dehors de la religion mettait 
le desordre dans l'Univers. Le devoir du roi etait de faire triompher partout le respect 
de la morale chretienne et l'interet de l'Eglise, l'ordre voulu par Dieu et dont l'origine 
divine etait prouvee par la longue duree, par la coutume, qui devait etre sacree. Une 
immense opposition latente etait a vaincre. Mais elle donnait force et appui a des op
positions nees d'interets plus temporeis. 
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Les Grands contre l'Etat 

Le roi rencontrait des oppositions dans la famille royale, Enfants de France, comme 
son frere, Princes du Sang, c' est a dire tous ceux qui descendaient authentiquement 
d'un membre de la famille royale et dont la qualite etait reconnue, les Conde, les 
Bouillon, etc. T ous ceux-ci pouvaient pretendre a un moment donne a devenir rois. En 
effet, depuisJean de Terre-Rouge, au XIVe siede, les publicistes estimaient que la cou
turne avait defere la couronne a la famille capetienne. A l'interieur de celle-ci, la 
royaute echeyait de male en male par ordre de primogeniture, en epuisant chaque 
branche apres l'autre, a l'exdusion des femmes et des descendants par les femmes. 
Comme on ne sait ni qui vit ni qui meurt, frere, neveux du roi, tous les princes du 
sang, etaient en expectative de la Couronne, et ils ne pouvaient renoncer a leur droit 
qui leur etait assigne par la coutume de France. Le frere de Louis XIII, Gaston d'Or
leans, fut meme longtemps, l'heritier presomptif de la couronne, puisque le futur 
Louis XIV, Dieudonne, ne naquit que le 5 septembre 1638, apres 22 ans de mariage de 
ses parents. A tous ces rois en puissance, il semblait que le chef de l'Etat ne put leur 
refuser de sieger dans ses Conseils et, en particulier dans le plus haut Conseil du gou
vernement. S'il ne le faisait pas et s'il ne tenait pas compte de leurs avis et de leurs sol
licitations de charges de gouverneurs de provinces, d'offices, de pensions, de dons, 
po ur eux-memes, pour leurs familles, pour leurs fideles, pour leurs dients, tous ces 
princes dedaraient la constitution coutumiere du royaume violee, leur dignite offen
see, leurs interets legitimes compromis. Ils quittaient la Cour, gagnaient qui son apa
nage, qui son gouvernement ou son principal fief de dignite, groupaient leurs fideles et 
leurs dients, cherchaient des adherents et des allies, levaient des mercenaires, et com
men~aient une guerre civile. Ainsi firent-ils en Fevrier 1614 (et provoquerent-ils la 
convocation des Etats-Generaux), en 1615 (Paix de Loudun, 3 Mai 1616), en 1620 (vic
toire royale des Ponts de-Ce, Aout). Gaston d'Orleans, entra dans un complot en 1626 
(conspiration de Chalais), fit secession et provo qua la revolte d'Henri de Montmorency 
(1631-1632), epousa sans le consentement necessaire duroi, la sreur d'un ennemi de 
la France, le duc de Lorraine. Il fallut poursuivre l'annulation du mariage. Ce fut seule
ment le 8 Octobre 1634 que Gaston se soumit et rentra en France. Apres la mort de 
Louis XIII, les princes du sang Gaston d'Orleans, Conde, le duc d'Enghien son fils, re
commencerent avec d'autres: cabale des Importants (Septembre 1643), Fronde des 
Princes Oanvier 1650 - Fevrier 1653), revolte de Louis II de Bourbon, le «Grand 
Condell, qui avait traite avec l'Espagne et ne rentra en grace qu'au traite des Pyrenees. 

Les Enfants de France et des Princes du Sang propageaient facilement leurs revoltes 
et en provoquaient d'autres par leur exemple. Elles se propageaient parce que leur si
tuation et leurs interetsetaient semblables a ceux des autres princes et des princes «re
putes etrangersll, c'est-a-dire ceux qui etaient sujets des rois de France mais d'origine 
etrangere et conservaient des liens de familles, des pos sessions, et des interets a l'etran
ger, comme les Guise, les La Tour d'Auvergne, et qui tenaient acette qualite parce 
qu'elle leur donnait rang au dessus des ducs. La situation et les interets de tous ces 
princes etaient semblables a ceux des Ducs et Pairs de France et a ceux des simples 
Ducs. Tous pretendaient faire partie du Conseil de gouvernement du roi et y jouer le 
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role actif en raison de leur naissance et de leurs titres. Le roi devait gouverner par leurs 
conseils. La monarchie devait etre une aristocratie presidee par un roi. Or, le roi vou
lait, selon le vreu populaire, exprimant l' esprit de la constitution coutumiere, gouver
ner lui-meme. Sentant ses limites, il s'aidait de «favoris., de «creatures., petits gentils
hommes, comme Luynes, Robins, cardinaux de modeste origine, comme Richelieu ou 
Mazarin dont il faisait des chefs de gouvernement, le «principal ministre». Richelieu 
avait fait reconnaitre la preseance des Cardinaux meme sur le Chancelier, le Conneta
ble, les autres grands officiers de la Couronne. Mais pour les Princes et les Grands le 
favori n'etait qu'un «usurpateur», un «tyran». 

C'etait parmi les Princes et les Grands que le roi prenait ses gouverneurs de pro
vinces et de villes fortes. Dans leurs charges, Princes et Grands etaient les represen
tants du roi, et devaient exercer le gouvernement des provinces, avec I'aide d'un 
Conseil, ou il y avait toujours des robins, dont souvent un commissaire du roi, un in
tendant. Les gouverneurs pouvaient rester longtemps en fonction, assurer leur succes
sion a leur alne. Ils nommaient et faisaient pourvoir par le roi au commandement des 
citadelles et forteresses des gentilshommes pris parmi leurs fideles et devoues de la 
province ou non. Ils faisaient obtenir des offices civils, des magistratures, a des gens de 
loi qui devenaient leurs dients. Des gentilshommes de la province se «donnaienb a 
eux et le gouverneur pouvait en appeler des milliers a sa suite au cas ou il aurait besoin 
de leurs epees. Les gouverneurs auraient voulu etre de plus en plus les mahres de leurs 
provinces, au nom du roi. 

Mais de meme, ils etaient proprietaires de grands fiefs de dignite, duches-pairies, 
comtes-pairies, duches et comtes ordinaires, marquisats, baronnies, dont ils faisaient 
hommage au roi, directement, si ces fiefs faisaient partie du domaine royal, par la 
Chambre des Comptes, s'ils etaient vassaux du roi et celui-ci en tant que Comte de 
Champagne, de Provence, etc. Dans ces fiefs de dignite, ils jouissaient de domaines, 
justices, greffes, tabellionnages, vassaux. Ils exer~aient le patronage et la collation de 
benefices ecdesiastiques. Ils faisaient rendre la justice ordinaire et regler la «police. ou 
administration par leurs officiers seigneuriaux. Leur reve a tous etait d'obtenir une 
sorte «d'immediatete. par rapport aux officiers royaux, que le roi passe uniquement 
par eux pour I'execution de ses ordres, la levee de l'impot et des gens de guerre, l'ap
plication des lois, que le roi n'atteigne plus directement leurs sujets par ses officiers a 
lui, juges, receveurs et tresoriers, mais qu'il ne conserve plus que sa superiorite de su
zerain et le ressort par appel direct des justices seigneuriales aux cours souveraines, aux 
Parlements, comme cela se pratiquait deja d'ailleurs pour les duches-pairies et comtes
pairies. Ce retour a la situation du Xe siede, du temps d'Hugues Capet, fut I'objectif 
des revoltes meme de serviteurs de la royaute comme le duc de La Trimouille ou du 
grand Turenne pendant la Fronde. 

Les pretentions de ces Princes du Sang, Princes, Grands, etaient d'autant plus dan
gereuses qu'ils cumulaient les gouvernements et les fiefs de dignite. Certains yajou
taient dans les zones frontieres incertaines contestees, ou les frontieres n'etaient pas 
encore lineaires, surtout du cote de l'ancienne Lotharingie, au Nord et au Nord Est de 
la France, des principautes souveraines, ou ils etaient les egaux en droit du roi de 
France, souverains comme lui. Par exemple, les Grammont, au Sud-Ouest, etaient sou-
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verains en Bidache, dans les Pyrenees, aux confins du Bearn et de la Navarre. Au 
Nord-Est, les Bouillon etaient souverains dans la principaute de Sedan-Raucourt, les 
Gonzague-Nevers dans la principaute d'Arches, ou Charles de Gonzague fonda une ca
pitale, Charleville en 1608, les Croy a Chateau-Regnault. Ces principautes souveraines 
devenaient des refuges de criminels, de hors la loi, de fugitifs, de revoltes, et pouvaient 
devenir des lieux de concentrations de troupes pour une invasion de la France. Depuis 
1599, les Gonzague se disaient «par la grace de Dieu>~. En 1627, Charles etait duc de 
Nivernais, de Rethelois et de Mayenne, Pair de France, Par la grace de Dieu, Prince du 
Saint-Empire, souverain d'Arches, Prince de Mantoue et de Montferrat, de Porcien et 
de Thimerays, Marquis d'Isle et de Montcomet en Ardennes, Comte de Sainte-Mene
hoult, Vicomte de Saint-Florentin, Baron d'Ervy, Seigneur de la Charite-sur-Loire, 
Gouverneur et Lieutenant general pour le Roi en ses provinces de Champagne et Brie. 
H avait une cour souveraine a Arches. H possedait 25 a 30 forteresses et etait entoure 
en permanence de 100 a 120 gentilshommes. 

De teIles agglomerations de titres et droits etaient d'autant plus dangereuses que par 
le jeu des alliances matrimonales, de tels princes et grands avaient des parents par 
toute l'Europe. Les Bouillons etaient allies au Nassau, les Gonzague, aux Cleves et aux 
Paleologue. La contrepartie etait que le roi pouvait y trouver des occasions d'intervenir 
a l'etranger comme lorsque Louis XIII soutint les droits du duc de Nevers sur Man
toue et le Montferrat, bonne occasion de couper les routes militaires des Espagnols en 
ltalie du Nord, vers les cols des Alpes. 

Le roi de France dut prendre Chateau-Regnault en 1629 et le faire passer aux Conti, 
plus tard Charleville, puis Sedan en 1641. En compensation pour la souverainete de 
Sedan-Raucourt, en 1651, le roi donna au duc de Bouillon et a ses heritiers, «en pleine 
propriete», le duche-pairie d'Albret, le duche-pairie de Chateau-Thierry, la baronnie de 
La Tour, le Comte d'Evreux, les seigneuries de Poissy et Saint-James, des comtes dont 
celui de Beaumont, la Chatellenie de Gambais dans le Comte de Montfort-l'Amaury. 
La raison d'Etat faisait ceder en pI eine propriete des portions du domaine royal en vio
lant la loi fondamentale de l'inalienabilite de ce domaine. Il faIlut plusieurs jussions 
pour que le Parlement, puis la Chambre des Comptes de Paris, enregistrent ces ces
sions en 1658 et 1659. 

Les pretentions des Princes du sang et des Grands devenaient particulierement dan
gereuses dans les moments ou le roi etait empeche de gouverner lui-meme. Le princi
pal de ces moments etait celui des minorites royales. Il y an eut deux dans notre pe
riode: celle de Louis XIII de 1610 au 2 octobre 1614, celle de Louis XIV, de 1643 au 
6 septembre 1649. Selon une ordonnance de Charles V, le roi est majeur a treize ans 
accomplis, en entrant dans sa quatorzieme annee. La coutume est de dHerer le gouver
nement a la reine-mere. Mais l'onde paternel du roi, le duc d'Orleans, a droit au titre 
de lieutenant general du royaume. La Regente et le lieutenant general sont assistes 
d'un Conseil de gouvernement ou entrent des princes du Sang, des princes, des ducs 
et pairs. Dans ces temps de minorite, le roi ne pouvant plus donner directement d'or
dres personnels ou consideres comme tels, les liens d'obeissance semblent se relkher 
ou disparaitre. La Regente ne peut plus qu'acceder aux demandes pressantes et inces-
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santes des Grands et distribuer dons, pensions, charges, offices a leur volonte, ce qui ne 
suffit pas a empecher leurs revoltes. 

Mais lorsque le roi est venu proclamer sa majorite dans son Parlement, son autorite 
ne cesse pas d'etre contestee. La theorie de cette contestation fut donnee pendant la 
Fronde. Le roi est juridiquement majeur. Il ne l'est pas en fait. Jusqu'a ce qu'il ait at
teint vingt-et-un ans, le gouvernement doit etre exerce par les membres de la famille 
royale, assistes des autres aristocrates. Les minorites se seraient ainsi prolongees 
jusqu'en 1621 et jusqu'en 1656. Aussi la Reine Marie de Medicis, continua de gouver
ner apres la majorite de Louis XIII, au moyen de son favori italien, Concino Concini, 
fait duc et Marechal de France, jusqu'a ce que Louis XIII, souverain justicier, eut fait 
executer celui-ci en 1617, par Vitry, son capitaine des Gardes. Et Marie continua en
suite ses intrigues et declencha «la guerre de la Mere et du Fils», terminee par sa defaite 
des Pont-de-Ce (1620). Aussi, les Grands, apres la Fronde parlementaire terminee en 
Mars 1649 par la paix de Rueil, declencherent-ils en 1650 la Fronde des Princes. 
Conde, allie des Espagnols, la fit durer jusqu'en 1659. 

Protestants et Devots contre l'Etat 

Les entreprises des Grands trouvaient un accueil favorable et des allies en raison de 
la situation religieuse, administrative et sodale des pays sous la domination de la Mai
son de France. L'Etat, dans son fonctionnement, trouvait d'abord contre lui les senti
ments religieux. Il y avait la coupure de la France entre Protestants et Catholiques. 
L'Edit de Nantes fut sans cesse confirme et il organisait les Protestants en un Ordre, 
parfaitement conforme a la constitution coutumiere du royaume. Mais des brevets et 
articles secrets joints, des concessions ulterieures, donnaient aux protestants une orga
nisation politique et militaire qui depassait de beaucoup l'edit. Les protestants tenaient 
des assembles provinciales, une assemblee generale. Ils avaient divise la France en huit 
departements militaires. Ils occupaient une centaine de places de surete, entretenaient 
des troupes placees sous les ordres d'un general en chef. Ils negociaient avec les Etats 
protestants, le roi d'Angleterre, des princes du Saint-Empire. Ils formaient une sorte 
de republique protestante enkystee dans l'Etat catholique, un Etat dans l'Etat, ou plu
tot ils achevaient de faire de la France, qui avait un aspect federatif, un Etat federal. Les 
princes protestants, Soubise, le Marechal de la Force, se joignaient aux revoltes des 
Grands et utilisaient l'organisation militaire protestante. Ils declenchaient aussi des re
voltes specifiquement protestantes. Les protestants avaient trouve un chef, le duc de 
Rohan. Les protestants «brouillerent» perpetuellement; une partie alla jusqu'au soule
vement en 1615, en 1620 (Paix de Montpellier, 18 Octobre 1622), en 1625, puis 10rs
que Louis XIII eut rompu avec l'Angleterre, en 1627, a l'instigation de Buckingham, 
certains protestants du Midi et La Rochelle, se souleverent. La Rochelle capitula le 28 
octobre 1628. Les protestants du Midi se soumirent les uns apres les autres. Le Roi 
donna la Grace d'AIais (28 juin 1629). Il confirmait l'Edit de Nantes, mais detruisait 
I'organisation militaire protestante faisait raser les fortifications des places de surete. 
Desormais les protestants se conduisirent en fideles sujets. Louis XIII essaya d'utiliser 
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le prince de Rohan dans l'affaire de la Valteline, la meilleure voie d'acces aux cols des 
Alpes. Les Valtelins, catholiques, etaient dans la dependance des Grisons, protestants. 
n s'agissait d'aider les Grisons contre les Espagnols et d'empecher ceux-ci d'utiliser la 
Valteline. Mais Rohan chercha a se tailler dans les Alpes une principaute huguenote. 

La politique royale a l'egard des protestants, fran~ais comme etrangers, deplaisait 
profondement aux catholiques devots. Les devots etaient souvent d'anciens Ligueurs, 
ou de leurs descendants, et, en tout cas, comme les Ligueurs extremistes, faisaient de la 
religion la premiere valeur. Ils auraient voulu l'abolition de l'Edit de Nantes et, ne pou
vant l'obtenir, ils preconisaient au moins l'interpretation de ses articles dans le sens le 
plus strict. C'est d'ailleurs cette politique qu'ils imposerent en somme apres la grace 
d'Alais, malgre l'esprit de tolerance de Richelieu, et qui mena peu a peu apres 1659 a 
une persecution desprotestants en attendant la Revocation. A l'Exterieur, ils preconi
saient l'alliance avec les puissances catholiques, et principalement avec les Habsbourgs, 
l'union des forces catholiques pour ecraser l'heresie protestante. De leur tendance se 
trouvaient la Reine mere, Marie de Medicis, Gaston d'Orleans, les Marillac, le garde 
des sceaux Michel de Marillac, en 1629, le Marechal de Marillac. Les devots intri
guaient aupres du roi, de la Reine mere, du frere du roi, et appuyaient souvent la fac
tion aristocratique, contre Richelieu et «les bons fran~ais». Ceux-ci, bons catholiques, 
voyaient, que quels que fussent les objectifs des Habsbourgs, meme en admettant que 
l'unite religieuse tUt leur principale preoccupation, leur victoire aboutirait a leur hege
monie politique, a une mise en tutelle du Pape, du Roi de France, des Etats europeens. 
Ils estimaient defendre les libertes europeennes en luttant contre les Habsbourgs. Ils 
pensaient qu'il fallait aller jusqu'a des alliances avec les protestants, et mener la lutte a 
fond contre Vienne et Madrid, ce qui paraissait un blaspheme aux devots, bien que le 
gouvernement espagnol a l'occasion conclut des accords avec les protestants fran~ais 
contre le roi de France. Les «devots» contrarierent sans ces se l'action des «bons fran
~ais», heritiers des «politiques» du temps des guerres de religion. 

La fonction publique contre l'Etat 

L'Etat etait entrave dans son fonctionnement par sa propre fonction publique. Le 
chef de l'Etat se servait normalement pour accomplir ses grandes fonctions de justice, 
de legislation et de «police» ou administration, d'officiers pourvus d'un office. L'office 
est une portion de la puissance publique deleguee par le roi, qui donne acette delega
tion une permanence, un etre, malgre la formule «tant qu'il nous plaira». L'officier peut 
manquer mais l'office reste. En fait, le plus souvent, l'office est tenu a vie ou jusqu'a re
trait volontaire. Le roi ne pouvait demettre un officier qu'en lui faisant un proces pour 
forfaiture. Les officiers s'estimaient donc titulaires de cette part de la puissance publi
que qui leur etait deleguee. Ils en tiraient des consequences d'importance politique. 
D'apres eux, ils devaient au roi fideIite, donc une deference a ses commandements qui 
ne devait pas etre une obeissance servile, mais un accord des volontes; ils devaient res
pecter la dignite de la justice qui leur etait confiee, ce qui excluait l'execution de n'im
porte quel ordre; ils devaient la justice et la protection de la justice aux sujets du roi, ce 
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qui pouvait les amener a se dresser entre le roi et ses sujets, comme il arrivait d'ailleurs 
normalement et quotidiennement dans les proces entre la couronne et tel ou tel de ses 
sujets. Les officiers du roi estimaient donc qu'ils devaient juger les ordres du roi, ses 
edits, ses ordonnances, declarations, ses commandements, ses lettres, et s'ils les trou
vaient contraires aux lois fondamentales, aux lois ordinaires precedentes, aux bonnes 
coutumes, au bien commun, le faire savoir au roi par «remontrances» s'ils etaient mem
bres des cours souveraines, par «humbles supplications» s'ils etaient membres des 
cours subalternes. 

Les officiers etaient difficiles a contraindre. Ils etaient constitues en «corps» ou 
»compagnies«, personnes morales qui pouvaient exprimer une volonte commune. Leur 
responsabilite individuelle s'y diluait. Frapper l'un, par exemple en lui interdisant mo
mentanement d'exercer sa charge et en l'exilant par lettre de cachet, c'etait dresser 
toute la compagnie contre le souverain. 

Les officiers avaient achete leur office soit du roi, soit du precedent titulaire avec 
l'agrement du roi. Ils n'etaient pas pour autant proprietaires de leur office, qui restait 
en droit toujours a la disposition du roi. Mais ils etaient proprietaires de la somme 
qu'ils avaient versee pour obtenir leur charge. Dans la pratique, pour les deposseder, il 
fallait les rembourser, operation toujours difficile pour un Etat aux finances oberees. 

Des «survivances», une prime d'assurance comme la Paulette, ou droit annuel 
(1604), permettaient aux officiers de transmettre leur office a un membre de leur fa
milIe ou a telle personne de leur choix, sous reserve de l'agrement de la Chancellerie 
royale et de la reception du pourvu par la compagnie. Il en resultait que souvent il etait 
difficile a un «homme nouveau» d'acquerir un office, que les offices se transmettaient 
de pere a fils, d'oncle a neveu, de cousin a cousin, de beau-pere a gendre, dans un cer
cle relativement etroit de familles, toutes plus ou moins parentes et alliees entre elles, 
et que les liens sociaux renfor~aient les liens professionnels. 

Enfin, les officiers, s'ils pouvaient etre les fideles ou les clients des «creatures» et des 
«favoris» du roi, pouvaient l'etre aussi de tel ou tel des Grands, Enfants de France, 
Princes du Sang, Princes, Ducs et Pairs, Ducs, etc. et recevoir toutes les influences des 
oppositions et des revoltes de tous ceux-ci. 

Parmi ces compagnies, le plus grand role etait joue naturellement par les Cours sou
veraines, et parmi celles-ci par les plus hautes cours de justice, les Parlements, surtout 
le plus ancien, le Parlement de Paris. Celui-ci partageait les degouts des Grands devant 
l'evolution du Conseil du Roi. Pour le Parlement, ces «favoris», ces «creatures» du 
Conseil n'etaient que des particuliers qui ne formaient pas corps. Ils pouvaient bien 
aider le roi a decider a qui il donnerait pension et quelle pension, ou bien si l'on livre
rait bataille ou non dans teIle guerre, des matieres qui etaient uniquement l'affaire du 
roi. Mais si les interets du peuple, entendez l'ensemble de la noblesse, du clerge, du 
commun, etaient engages, c'etait lui le Parlement, qui devait en connaltre. Le Conseil 
du roi ne pouvait que lui presenter des propositions, car c'etait le Parlement le vrai 
Conseil du roi. Meme, lui, le Parlement, pouvait connattre spontanement des affaires 
de l'Etat, en appelant a sieger avec lui,.les Princes du Sang, les Pairs lalques et eccle
siastiques des Conseillers d'Etat, des Maltres des Requetes de l'Hotel du Roi, car alors 
i1 comprenait des representants de tous les Ordres du royaume, il etait un raccourci 



Les crises interieures fran9aises de 1610 a 1659 177 

des Etats-Generaux, l'heritier de l'assemblee generale, du Parlamentum des Francs, et 
il pouvait meme connaltre de la reforme du royaume. C'est ce qu'il tenta en Mai 1615 
et en 1648, dans les reunions de la Chambre Saint-Louis. 

11 disposait, comme les autres cours souveraines, d'une arme terrible dans un mode 
de promulgation des lois, l'enregistrement des edits. Une ordonnance, un edit, pour 
etre executoire, devait etre transcrit sur les registres du Parlement selon un artet de ce
lui-ci, et envoye sur son ordre, a la diligence du procureur du roi, aux procureurs du 
roi des cours subalternes, pour enregistrement par ces cours et execution. Le Parle
ment en profitait pour amender la loi, en l'enregistrant sous condition de modification 
de tel ou tel de ses artic1es. 11 en profitait pour arreter les lois en refusant leur enregis
trement. 11 exposait ses motifs et conc1uait: ~Nous ne pouvons ni ne devons ... ,. 11 fai
sait des ~remontrances» solennelies au Roi. 

En matiere d'Etat, sa capacite de refus etait tout de meme limitee. Mais en matiere 
bursale, pour l'enregistrement des edits de finances, il pouvait aller beaucoup plus loin. 
Les Etats-Generaux de 1439 avaient bien autorise le roi alever les impots existants, 
mais non pas ales augmenter ni a en creer de nouveau, ce que le roi faisait de son chef. 
Or, comme la Cour des Aides de Paris le rappelait en 1645 encore, le roi devait vivre 
de son domaine, l'impot etait pour les necessites extraordinaires et conservait le carac
tere d'un don volontaire. L'impot s'attaquait en effet a la propriete des particuliers et 
un des premiers devoirs de I'Etat etait la protection des proprietes. En pleine guerre, le 
Parlement repoussait donc, six, sept, huit fois les edits bursaux, malgre les jussions rei
terees du roi. 11 fallait negocier ou renoncer, ou lui imposer l'enregistrement par com
missaire royal ou en lit de justice. De toute maniere, l' execution d'un ordre du roi se 
traduisant toujours par une depense, le Parlement influait par le biais des finances sur 
les matieres d'Etat, sur la politique interieure et etrangere. 

La guerre impose d'aller vite en tout et de lever de grosses sommes. Gene par le for
malisme de ses officiers de tout ordre, le roi employa de plus en plus des commissaires 
de toute espece, pris parmi ses fideles, nommes et revocables ad nutum, dont les plus 
connus so nt les intendants d'armee et les fameux intendants des provinces, pour 
contraindre Ies officiers a l'obeissance rapide, Ies stimuler, au besoin remplir certaines 
de Ieurs fonctions a leur place. Depuis 1641, la levee des tailles fut confiee ades fer
miers d'impots, les partisans Oll traitants, et la levee fut dirigee par les intendants, dans 
toutes les generalites, a la place des Tresoriers de France et des Elus. Ceux-ci atteints 
dans leur dignite et leurs profits furent fort mecontents. Comme les autres officiers, ils 
etaient atteints par les emprunts forces, Ies augmentations de gages moyennant verse
me nt du capital correspondant, les retranchements de gages, les creations d'offices 
concurrents qu'il fallait racheter, etc. Les Tresoriers de France et Ies Elus finirent par 
constituer des syndicats, s' entendre dant tout le royaume, et participerent notamment 
au dec1enchement de Ia Fronde. Les officiers de ~judicature,., eux, soutenaient l'oppo
sition des Parlements. Tous ces officiers etant nobles, anoblis, ou en perspective d'ano
blissement, proprietaires fonciers et, pour beaucoup, seigneurs, etaient atteints par la 
multiplication des impots directs et indirects qui s'abattaient sur Ieurs paysans, tenan
ciers, metayers ou fermiers, et participaient a la critique de la politique royale et aux 
campagnes d' excitation des artisans et des paysans contre Ies ministres du roi. 
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Gentilshommes provinciaux contre l'Etat 

L'Etat trouve contre lui la haute noblesse de province et les gentilshommes provin
ciaux. Ils se sentaient humilies d'etre ecartes des offices. Ils etaient nobles d'epee, 
meme s'ils ne servaient pas effectivement dans l'armee royale, ce qui etait le cas du 
plus grand nombre. Noble d'epee ce n'est pas une fonction, c'est une qualite attachee a 
la noblesse immemoriale, ce1le dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ou tout au 
moins dont on ne veut pas se rappeier les origines roturieres et les professions dero
geantes exercees par les ancetres. Un noble de quatre generations, de cent ans de no
blesse, est un bon noble pour le fisc, exempt de taille sans difficulte. Pour un gentil
homme de race, pour un noble d'epee, c'est un homme nouveau, encore un bourgeois. 
Les Etats-Generaux de 1614-1615 echouerent et laisserent au roi le pouvoir absolu, a 
cause du fosse existant entre la noblesse d'epee et la noblesse de robe, la noblesse d'of
fices. La societe frans:aise est guerriere dans son essence. Au noble d'epee devrait reve
nir tout ce qui est du commandement, donc toutes les magistratures. Au moins de
mandent-ils qu'une partie leur soit reservee. Ils demandent aussi le respect de leur di
gnite, a etre cru sur leur parole par les juges et commissaires royaux, a ne recevoir d'or
dres que des gouverneurs et des baillis, des nobles d'epee, non de vulgaires robins 
comme les lieutenants generaux de bailliage et les intendants. Fideles, clients, allies 
des Grands, ils sont prets ales suivre, de meme qu'ils sont prets a donner aleurs pay
sans l'exemple de la resistance au fisc et ales proteger contre les huissiers, les sergents, 
leurs recors, et contre les fusiliers des intendants. 

Des villes contre l'Etat 

L'Etat trouve contre lui des villes et meme parfois des «bonnes villes» du roi, meme 
la capitale, Paris, de 1648 a 1652. Les statuts des villes sont tres divers. Mais quelques 
traits generaux semblent se degager. Nombre de villes jouissaient d'une certaine auto
nomie. Elles avaient un statut avec des privileges, des coutumes locales, une adminis
tration elue, consuls, jurats, echevins, etc. une juridiction, une milice, une artillerie, des 
remparts, des pouvoirs seigneuriaux sur une banlieue plus ou moins etendue. Cer
taines, surtout dans le Midi, sous le regime du consulat, constituaient des especes de 
petites republiques, telle, Bordeaux, par exemple, ou Marseille. Lorsque la muni ci pa
lite etait protestante, ces villes constituaient un danger evident, comme La Rochelle, 
Montauban, Montpellier. E1les etaient dominees par des oligarchies de nobles, d'ecc1e
siastiques, d'officiers royaux, de negociants et de marchands. Elles pouvaient consti
tuer facilement des centres d'opposition. En fait, c'est par centaines que se comptent 
les revoltes des villes de 1624 a 1659. Porchnev en avait compte 200, mais M. Pillorget 
en a trouve 200 pour la seule Provence. Les motifs sont la fiscalite royale: les emprunts 
forces, les taxes pour la subsistance de l'armee, les tentatives pour etendre la reparti
tion des impots et la surveillance de leur levee par des officiers royaux, les Elus, ce qui 
declencha par exemple les soulevements des Lanturelus de Dijon et des Cascaveoux 
d'Aix en Provence en 1631. Mais un cercle vicieux s'etablit: le roi, en raison de ces op-
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positions, s'effor~a de reduirel'autonomie des villes; comme celles-ci y tenaient, elles 
n'en devinrent que plus disposees a se revolter contre le roi. Les villes ressentirent l'in
trusion du roi dans le fonctionnement de leurs institutions : candidature officielle par 
lettres de cachet ou action de fideles sur place; remaniments des conseils en vue de di
minuer le nombre des conseillers et des electeurs, et les rendre plus sensibles aux pres
sions royal es: reduction des juridictions urbaines. Les finances des villes etaient gene
ralement en mauvais etat, en partie par la faute du roi, qui leur avait impose la lourde 
charge de l'assistance aux pauvres dans une periode de ralentissement de la vie econo
mique, et de lourds emprunts ou impots. Le roi fit verifier par ses commissaires les 
dettes des communautes et par le biais des finances les mit en tutelle. Aussi, a l'occa
sion d'emprunts forces et de creations acette fin de taxes sur les denrees, a l'occasion 
de taxes pour la matque d'objets fabriques, les villes se soulevent elles. A Rouen, en 
1639, dans une ville ou la population etait excitee par la resistance du Parlement aux 
edits fiscaux, par les critiques acerbes des officiers contre les ministres, ce furent des 
tentatives pour etablir des bureaux pour la perception de droits sur la marque des cuirs 
qui declencherent une insurrection populaire, que Parlement, officiers royaux, officiers 
municipaux, laisserent si bien se developper que le Roi les accusa de complicite, en
voya des troupes, interdit Parlement et municipalite. 

Des Campagnes contre l'Etat 

Le principal poids des tailles, des aides, des impots speciaux pour l'armee, comme le 
taillon, les subsistances, et le logement des gens de guerre, retombait sur les paysans 
des campagnes. Ici, il se creait entre eux et leurs seigneurs ou simples proprietaires 
fonciers, les Grands, les nobles d'epee, les nobles de robe, les officiers, les bourgeois de 
villes, une solidarite. Si l'impot royal etait trop lourd, il compromettait la perception 
des droits feodaux, seigneuriaux, des fermages, des parts de metayage. De la, une en
tente entre seigneurs et paysans, renforcee, independamment des devoirs de protec
tion des seigneurs et des devoirs de fidelite des paysans, dans cette periode ou se pro
duisirent des «mortalite», c'est-a-dire des successions de mauvaises recoltes, de disettes, 
de sous-alimentation ou de famine, et d'epidemie comme la peste desorganisatrice des 
relations commerciales, et de toute la vie economique, par exemple la mortalite de 
1628-1631, ou meme les grandes villes furent frappees gar la peste, la «mortalite» de 
1648-1653, qui co"incida avec la Fronde. Ces mortalites, qui tuaient particulierement 
les producteurs, jusqu'a un tiers des paysans et des artisans, rendirent plus sensibles, 
les augmentations d'impots, surtout au moment de l'enorme investissement qu'il fallut 
faire pour les armees en 1634 et 1635, au moment de l'entree de la France en guerre 
ouverte avec l'Espagne, en 1635. Entre 1624 et 1648, les tailles furent augmentees 
d'environ 300%, sans parler des impots nouveaux; un deIuge. 

Dans ces conditions, l'on vit des seigneurs, et parmi eux des gentilshommes ou des 
magistrats de judicature, exciter leurs paysans, des paroisses entieres, a ne pas payer 
l'impot, armer leurs domestiques, leurs valets, prendre leur tete, assaillir les huissiers, 
les sergents et leurs recors; lorsque ceux-ci revenaient en force, appuyes au besoin par 
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des soldats de l'armee ou par des fusiliers recrutes par les intendants pour la collecte 
de l'impot, des gentilshommes recueillaient leurs paysans, avec leurs biens, dans leurs 
chateaux ou maisons-fortes, et recevaient les agents du fisc a coups d'arquebuse et de 
mousquet. Les magistrats ne punissaient personne. De grands seigneurs meme et des 
parents des ministres mettaient des cantons entiers en etat d'insurrection. Par exem
pIe, en Limousin, Jean, Marquis de Pompadour, Lieutenant general pour le Roi en 
haut et bas Limousin, neveu par alliance du Chancelier Seguier. Lui et son epouse, Ma
rie, vicomtesse de Rochechouart, encourageaient les habitants de leur terre de Trei
gnac, dans l'eIection de Tulle, 50 a 60 paroisses, a ne pas payer, au point qu'en 1644, 
les peuples devaient plus des deux tiers des tailles depuis 1641. Le Marquis de Pompa
dour avait fait publier que si des gens de guerre entraient dans ses paroisses pour lever 
l'impot, il ne repondait pas de la vie de ceux qui les commandaient. Il etendait meme 
sa protection sur les paroisses qui ne lui appartenaient pas. Monsieur de Saint-Ger
main, gendre du surintendant des finances, Nicolas Le Bailleul, baron de Chateau
Gontier, se conduisait pour ses terres comme Pompadour. Cet exemple n' est qu'un cas 
au milieu de beaucoup d' autres. 

L'aristocratie, d'epee ou d'Eglise, la haute robe, partieipaient aux operations des fi
naneiers, partisans, traitants, preteurs, donneurs d'avis. Les articles des traites passes 
entre le roi et les finaneiers, autorisaient ceux-ci a s'assoeier des nobles ou des officiers, 
sans que les nobles derogent a noblesse et sans que les officiers prevariquent, malgre 
les anciennes ordonnances dont le roi les dispensait. Mais Grands et magistrats pla
~aient surtout de l'argent dans les traites des finaneiers, secretement, en contrepartie 
d'obligations, de promesses, de billets. Ils intervenaient aupres des membres du 
Conseil du roi pour faire obtenir les traites avantageux a ceux dont ils etaient les asso
eies et les creanciers. Eux et, de grands seigneurs des provinces reclamaient des trai
tants et partisans despots de vin ou des pensions annuelles, sous menace de multiplier 
les contrebandes, ceIles du sei par exemple, par bandes de paysans encadres de gentils
hommes et faisant passer leur contrebande a main armee, ou de multiplier les agres
sions paysannes contre les commis des traitants et partisans et de rendre ainsi leurs 
traites illusoires. Les menaces etaient a prendre au serieux. En 1630, en Guyenne, le 
sieur de Montbreton attaque les gardes de la Gabelle avec cinq autres gentilshommes, 
armes de cuirasses, epees, pistolets, 25 mousquetaires, et 60 archers paysans. En 1644 
et 1645, en Touraine, en Berry, en Dauphine, des nobles essaient d'empecher les pa
roisses de payer les tailles et combattent les troupes envoyees pour les lever. 

Cet etat d'insurrection larvee, d'insecurite perpetuelle, faisait renaltre des habitudes 
medievales. Les paysanscherchaient le seigneur le plus fort. Pendant la Fronde, me me 
non loin de Paris, en Ile-de-France, en Brie, des villages se "desavouaienb de leur sei
gneur legitime et «s'avouaienb d'un seigneur plus pugnace. 

Les paysans abreuves a longueur d'annee des critiques de princes, de nobles, de sei
gneurs, de membres du clerge, de cours souveraines, d'officiers eivils de tout rang, de
nons:ant l'injustice et l'illegalite des impots, la tyrannie des ministres et de leurs sup
pots, clamant le droit et meme le devoir de leur resister, recevant de tous ceux-Ia des 
exemples de rebellion et des ineitations a la revolte, finissaient par se revolter en 
masse. Chaque annee, il se produisait des revoltes paysannes dans plusieurs endroits 
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de la France. L'on estime que l'action des intendants les a reduites a 50 paroisses sur 
1000 par an. Parfois des regions entieres se revoltaient. Sont celebres les revoltes des 
Croquants du Perigord, Quercy, Saintonge (1637-1641), la revolte des Nu-Pieds de 
Normandie (1639), celle des Croquants du Rouergue (1643), celle des Tardanizats 
(Tard-Avises) de Guyenne (1655-56), celle des «Sabotiers. de Sologne (1658). Dans ces 
cas, il a fallu envoyer contre les revoltes des armees d'effectifs reduits, ne depassant pas 
4000 hommes le plus souvent, mais des arme es, avec du canon, qu'il fallait prelever sur 
les armees frans:aises faisant face aux espagnols ou aux Imperiaux. 

Ces paysans, qui se battaient bravement, ne cherchaient pas un bouleversement so
dal. Ils reclamaient seulement le retour aux impots du temps de Henri IV ou de Louis 
XII, la justice du roi contre les exactions des soldats et des financiers, le retour aux 
bonnes coutumes, aux libertes et aux privileges de leur province, ou de leur pays, la 
convocation ou le retablissement des Etats provinciaux ou locaux, avec, comme le de
mandait ceux du Perigord, un syndic permanent aupres du roi, tous la delivrance de la 
tyrannie des «Parisiens •. 

Mais parce qu'ils s'assemblaient en armes, parce qu'ils levaient des impots pour leur 
revolte, parce qu'ils attaquaient des villes pour y prendre du canon, ces paysans se ren
daient coupables de trois crimes d'Etat, de trois cas de lese-majeste, et justifiaient une 
action repressive energique, avec pendaisons et tortures, d'ailleurs de courte duree, et 
generalement suivie d'une «abolition., c'est-a-dire d'une amnistie. 

L'influence des oppositions a l'Etat sur la politique etrangere et 
sur l'Etat 

L'influence de ces oppositions et de ces revoltes contre l'Etat fut nefaste pour la 
lutte contre la Maison d'Autriche, Habsbourg d'Autriche et Habsbourg d'Espagne. Il 
n' est pas necessaire de rappeier des faits bien connus. 

Les hesitations en politique etrangere, les erreurs comme l'appui donne par Luynes 
a la Maison d'Autriche, en 1619 et 1620, les reculs comme l'abandon de la meilleure 
route entre Milan et Vienne, la vallee de la Haute-Adda, la Valteline, aux Espagnols, de 
1620 a 1624, les impuissances a en finir comme en 1638, Oll Richelieu esperait bien la 
paix, et de 1648 a 1658, sont jalonnees, rythmees, par les conspirations, les revoltes, les 
guerres civiles, des Grands, des Protestants, des Parlements, des villes et des paysans. 

Ces crises recurrentes so nt un des elements de la lutte entre Richelieu et Marillac, 
qui obligea Richelieu a proposer au Roi en 1629 le «Grand choix.: ou garder Pignerol, 
porte de l'Italie, moyen de secourir le nceud de routes de Casal, Mantoue, et de mena
cer la grande route militaire des Espagnols, Genes-Milan -les Cols des Alpes -la val
lee du Rhin - les Pays-Bas, mais alors choisir une guerre dont certains prevoyaient 
qu'elle durerait trente ans, jusqu'en 1659, et renoncer a toute reforme interieure ou 
restituer Pignerol, abandonner l'Europe aux Habsbourgs et pouvoir reformer le 
royaume. Marillac ne pensait pas que le royaume fut en etat de supporter une longue 
guerre. «Tout est plein de seditions en France; les Parlements n'en chatient aucune •. 
C'etait vrai. Mais la paix et la diminution des impots aurait-elle retabli l'ordre interieur 
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et pennis la refonne des abus? Rien n'est moins sur. Les revoltes naissaient de struc
tures pennanentes, c'est-a-dire de systemes de relations entre les sujets du roi et entre 
le roi et ses sujets passes en coutume et qui ne dependaient pas exclusivement des cir
constance: disette, cherte, epidemie, passage de gens de guerre, mouvements des ar
mees, si de tels evenements etaient de nature a accroitre les maux naissant des defauts 
de ces systemes de relations. Le meilleur remede aces maux, c'etait, semble-t-ill'ac
complissement de l'Etat. Or, la guerre et les besoins financiers en resultant, s'avererent 
le plus puissant facteur du developpement de l'Etat. De sorte, qu'en choisissant de gar
der Pignerol et d'ajouter a la guerre de Trente Ans du Saint-Empire romain gennani
que (1618-1648) une seconde guerre de trente ans franco-espagnole (1629-1659), 
Louis XIII n'a pas choisi entre la guerre ou la reforme: a son insu et contre sa volonte, 
il a pris en menie temps la guerre et la reforme. 

Conclusion 

Le gouvernement fran~ais a ete pour la guerre, comme le gouvernement espagnol. 
En effet, le roi est d'abord chef de guerre, avant meme d'etre le justicier supreme. La 
societe considere comme la premiere valeur humaine, la valeur guerriere. Le noble par 
excellence, c'est le guerrier. Et surtout, peut-etre, il s'agit d'un Etat dynastique. La plu
part des Etats europeens sont des Etats dynastiques. Toutes ces dynasties sont plus ou 
moins alliees entre elles, par les mariages, plus ou moins cousines. Chaque chef de dy
nastie se sent tenu par l'amour-propre de l'emporter sur les autres, par honneur encore 
plus que pour le profit. Chaque chef de dynastie a, par le jeu des alliances matrimo
niales et des successions, des pretentions legitimes sur des territoires possedes par les 
autres. Ainsi l'etat de guerre devint perpetuel dans le systeme europeen. 
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John H Elliott 

Foreign Poliey and Domestie Crisis: Spain, 1598-1659 

In his Ragion di Stato, first published in 1589, nine years before the death of Philip 
11, Giovanni Botero asks "whether it is a greater task to extend or preserve astate". His 
answer is unhesitatirtg: "Clearly it is a greater task to preserve astate, because human 
affairs wax and wane as if by a law of nature, like the moon to which they are subject. 
Thus to keep them stable when they have become great and to maintain them so that 
they do not decline and fall is an almost superhuman undertaking. Circumstances, the 
weakness of the enemy and the deeds of others all play a considerable part in 
conquest, but only most excellent qualities can hold what has been conquered. Might 
conquers, but wisdom preserves"l. 

Botero's maxim became the conventional wisdom for those who succeeded to the 
inheritance of a king commonly regarded as a by-word for political prudence. The 
Spanish Monarchy- the monarqufa espafiola- as inherited by Philip III in 1598 was, 
in terms of its extension and military might, the greatest power in the world, and 
therefore the supreme test of statesmanship for those in charge of its policies became 
its conservation. "It is an established fact in politics that good govemment is still more 
strikingly revealed in knowing how to conserve than in acquiring more", the Portu
guese merchant, Duarte Gomes, reminded the Duke of Lerma in 1612. For this, 
"much prudence is required"2. 

The reminder was hardly necessary. The men responsible for the management of 
Spain's foreign policy in the first half of the seventeenth century were acutely aware of 
their responsibility to preserve intact a cherished inheritance temporarily entrusted to 
their safe keeping. They were imbued with a deep pride in that inheritance, and placed 
themselves in a historical tradition which saw the Spanish Monarchyas surpassing in 
power and grandeur its glorious predecessor, the empire of ancient Rome. This gave 
them, at least in the eyes of their foreign contemporaries, an intolerable arrogance. But 
behind the confident facade there lurked a certain insecurity. As successors to the Ro
man empire they could hardly forget its fate. They knew that states, like every living 
organism, were subject to the process of rise and decline; and, while many of them 
shared the providentialist vision of Fray Juan de Salazar, who declared in his Polftica 
espafiola of 1619 that "the Spanish people is like the Hebrew, in that it is the chosen 
people of GOd"3, they could never quite escape the uneasy feeling that through their 

1 Botero, 5-6 (book I, 5). 
2 "Carta para el Duque de Lerma escrita en Lisboa a 12 de Deziembre 612", Gomes, 239. 
3 Salazar, 88. 
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own shortcomings they might forfeit their privileged status, and so condemn them
selves to that same organic process of dedine which only divine decree could set aside. 
As a result, they approached the world with a wary defensiveness, conscious that the 
ambitions of others and their own failings might at any time destroy their precious 
inheritanee. 

A defensive mentality, however, does not neeessarily imply a defensive posture. At
taek may, after aIl, be the best form of defenee. We should not therefore neeessarily 
expeet to see a foreign poliey establishment in the Spanish Monarehy eonsistently 
eommitted to the purely passive poliey of holding the line. On the eontrary, periods 
of eaution - dietated either by "prudenee" or eireumstanee, or a eombination of the 
two - might weIl alternate with periods of dynamie aetivism, in whieh Spanish foreign 
poliey was pereeived by non-Spaniards as an attempt to seeure "universal monarehy" 
by open aggression rather than by the subtle and underhand methods in whieh Spain's 
diplomats were believed to be uniquely skilled. These external pereeptions of Madrid 
and its intentions often bore very little relation to the pereeptions that Spain's imperial 
ruling dass held of its own situation and that of the Monarehy. In periods of restraint 
and aetivism alike, it tended to be animated by a siege mentality whieh took it for 
granted that all the world was Spain's enemy, and that only supreme politieal skill 
eould avert a fatal erosion of its global primaey. 

On the death of Philip II in 1598 sueh a reading of the international seene did not 
seem entirely misplaeed. If Philip's poliey in the Mediterranean had sueeessfully eon
solidated Spain's hold over Italy and kept the Turks at bay, there was mueh less room 
for optimism as the new government of Philip III surveyed northern Europe. It was 
true that heresy had not triumphed in Franee, but a former heretie was now on the 
Freneh throne, and the peaee of Vervins of 1598 was a taeit reeognition of the failure 
of Philip II's interventionist polieies. In the Netherlands, a massive expenditure of 
men and money had failed to erush heresy and rebellion, while the England of Eliza
beth remained a eontinuous threat to the shipping lanes whieh linked Spain to north
ern Europe and to the silver of the Indies. The first priority of the Duke of Lerma's re
gime was therefore to eomplete the unfinished business of the late king, and to ensure 
the defeat of Spain's northern enemies before they eould subvert Catholie Europe and 
Spain's transatlantie system. 

In spite of a major eommitment of resourees to the northern struggle in the open
ing years of the reign, the effort simply proved too great for an exhausted Castile and a 
royal treasury dose to bankruptey. The peaee with England in 1604 and the Twelve 
Years' truee with the United Provinees of the Netherlands in 1609 were a direet eon
sequenee of finaneial, eeonomie and psyehologieal exhaustion. Little is known about 
the motivation of Lerma's foreign poliey; but while it is possible that his own indina
tions were for peaee, it was an aeeumulation of pressures, eulminating in the royal 
bankruptey of 1607, that foreed upon hirn a temporary peaee whieh many outside the 
magie cirde of power regarded as profoundly humiliating for a King of Spain. 

With its widely seattered global interests, the Spanish erown was always faeed with 
eonflieting ehoiees, and it is possible that Lerma's alleged "paeifism" reflects at least in 
part adesire to reorder Spain's priorities. It was diffieult, if not impossible, to sustain 
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dynamic "northern" and "Mediterranean" policies simultaneously for any length of 
tirne, and Lerma may well·have been planning to pay more attention to the Mediterra
nean theatre, where the activities of Algiers pirates were becoming an increasingly 
serious menace4

• His concern at the revival of French power under Henry IV mayaiso 
have encouraged him to seek a respite from the unsuccessful and costly war against 
the Dutch. France, after all was the traditional enemy, and a truce with the United 
Provices was a prudent insurance policy at a time when a new confrontation of the two 
crowns was beginning to look unpleasantly elose. 

The assassination of Henry IV in 1610 not only averted this confrontation, but afso 
created new opportunities for Spain to reassert its European preeminence without re
sort to war. The sudden lifting of the French threat and the reluctance of the regency 
government of Marie de Medicis to pursue a bellicose foreign policy gave the govern
ment of Philip 111 a welcome breathing-space. The ensuing years were preeminently to 
be the years of the pax hispanica, when it seemed that Spanish diplomats, assisted by 
Spanish money, and by pro-Spanish eliques operating in the principal European 
courts, were subtly ensnaring one state after another in their gigantic spider's web with 
its centre at Madrid5

• 

If Lerma, however, succeeded in trapping France - the choieest prize of all- in his 
spider's web with his policy of royal marriages, he did so at the expense of the tradi
tion which gave the relationship between Madrid and Vienna priority over all other al
lianees. By identifying himself with a pro-French, rather than pro-Austrian, foreign 
poliey, he made himself more vulnerable to the attacks of his enemies at court, where 
Austrian influence remained strong in spite of the death of Queen Margarita in 16116

. 

These enemies could point to a rapidly lengthening list of failures on the part of his re
gime: corruption, maladministration, and the crying neglect of pressing economic and 
financial problems at home; and weakness and humiliation abroad, symbolized by the 
Dutch truce of 1609, the discreditable Italian settlement at Asti in 1615, and the grow
ing perception of looming crisis in central Europe, where Spain's ambassadors were 
urging Madrid to lend support to the Austrian Habsburgs before it was too late. 

In its final years before his fall from power in 1618, the Duke of Leima's torpid re
gime was being engulfed by a rising tide of activism. The leading activists were Spain's 
representatives in foreign parts - military men, viceroys, ambassadors - who chafed at 
the restraints imposed on them by a slow-moving and hesitant administration in Ma
drid, and looked back with growing nostalgia to the age of Philip 11 in which they had 
spent their youth and early manhood. Sueh men as Don Pedro de Toledo in Milan, 
the Duke of Osuna in Naples, Don Baltasar de Zufiiga in Prague, were acutely con
scious of the deeline that had overtaken the "reputation" of Spain and Spanish power 
since the days of Philip 11. They believed, with some justification, that "reputation" 
was itself an important weapon in the conduct of diplomacy, and that a successful as
sertion of power in one theatre of operations would have beneficial results in all the 

4 Stradling, Europe 41-2. 
5 For a survey of Spanish foreign poliey under Philip III, see Trevor-Roper. 
6 For the feud between Lerma and the Austrian Habsburgs, see Perez Martfn and Rott. 
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others, and prove to the world that Spain had not lost the martial qualities which had 
given it its global preeminence. They also believed that such an assertion of power was 
long overdue, and that unless Madrid took prompt action, the enemies of Spain, the 
House of Austria and the Catholic cause would before long triumph throughout Eu
rope. They therefore brought growing pressure to bear on Madrid to act decisively 
where Spanish interests were thought to be at stake, and were not above taking inde
pendent action of their own when the crown failed to issue the orders which they had 
urgently requested. 

If any one event can be said to mark the transition from the quiescent Lerma epoch 
to the new activism that would distinguish Madrid's policies in the 1620's and 1630's, 
it was the retumfrom Prague of Don Baltasar de Zuiiiga to take up his seat on the 
Council of State in Madrid in July 16177

• Zuiiiga, with his long first-hand acquaint
ance with the affairs of northem and central Europe, became the natural spokesman 
on the council for the "Austrian" party, and, with them, for the activists. Profoundly 
convinced of the need to save the Emperor from the rising tide of heresy and subver
sion in the hereditary Habsburg lands, it was he who inspired and guided the hesitant 
process of Spanish intervention in Bohemia and central Europe between 1617 and 
1621 8

• It has not yet been established what part, if any, foreign policy considerations 
played in the overthrow of Lerma in October 1618, but the repudiation of the Favour
ite was preceded by the repudiation of the "pacific" policies which had characterized 
his career in the eyes of his opponents. 

It has been argued that the "last great manifestation of Spanish imperialism", in the 
form of intervention in central Europe in the final years of the reign of Philip III, can 
be related to the upsurge of the Spanish Atlantic trade between 1616 and 1619, and 
the consequent influx of new wealth from the Indies9 . But it is very hard to see how 
this argument can be sustained. At this moment of alleged prosperity the Council of 
Finance was constantly complaining about the acute shortage of money in the royal 
treasury, and it was in these last years of the reign that American silver remittances to 
the crown - the indicator that most matte red - slumped disastrously, falling to a low 
point of only 800,000 ducats in 1620, as against two million ducats a. year at the begin
ning of the reign 10. 

The Spanish decision to intervene in support of the Emperor cannot therefore be 
"explained" in terms of any sud den new-found affluence. On the contrary, Philip III 
ordered the intervention in spite of the shortage of money: "The provisions are so vital 
that the Council of Finance must find them. Germany cannot possibly be aban
doned"ll. We must therefore look elsewhere for the motivation behind Madrid's deci
sion, and we are likely to find it primarily in the capture of the decision-making pro-

7 Brightwel4 Spanish origins 41l. 
8 This process is examined by Peter Brightwell in his Cambridge University doctoral dissertation 
(Brightwel4 Origins), and in the posthumously published articles taken from it (Spain; Bohemia; 
Spanish Origins; Spanish System). 
9 P. Chaunu. 
10 Elliott, America, and Revolt 189. 
11 Elliott, Revolt 189-90. 
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eess by Zufiiga and by those. who feit, like hirn, that the international situation was 
now so grave that only vigorous military action by Spain eould save the Catholie eause 
and the House of Austria from disaster. But why should Zufiiga's view have prevailed 
at this partieular juneture? It is in the attempt to answer this question that the nature 
of the relationship between foreign and domestie affairs between 1618 and 1621 is 
most likely to emerge. 

Zufiiga's triumph ean be attributed primarily to the eoineidenee between the devel
opment of apower vaeuum in Madrid, and the growing pereeption of a gathering 
storm over Europe as the Bohemians took up arms against their Habsburg masters, 
and Spain's Twelve Years' Truee with the United Provinees approaehed its destined 
end in 1621. Lerma's hold over power was already slipping when Zufiiga retumed to 
Madrid in 1617, and his replaeement in the following year by his ineffeetual son, the 
Duke of Ueeda, only served to underline the eontinuing erisis of authority at the very 
eentre of govemment. Zufiiga was the natural benefieiary of this erisis of authority, 
and worked in dose eollaboration with his nephew, the Count of Olivares, a gentle
man in the household of Prinee Philip, to turn it to his own advantage. 

Zufiiga and Olivares, however, were also the beneficiaries of aehanging national 
mood. The growing awareness of "dedine" - declinacion- in the Castile of Philip IIp2 
had given rise to an inereasingly voeiferous movement for national reform and renew
al. The demands expressed in the writings of the arbitristas for the applieation of spe
eifie remedies to eure anational siekness that threatened to be terminal, were being 
taken up by govemment officials, merehants, members of the urban patrieiate, and the 
Cortes of Castile, all of them now damouring for a general reformation - the reforma
tion of morals and manners, of administration and the royal finanees, of eeonomic pol
icies and attitudes, and of the inequitable and iniquitous strueture of taxation in Cas
tile and in the Spanish Monarehy at large. 

This domestie demand for reformation, whieh had beeome overwhelming by the 
time of Philip lII's sudden death in March 1621, eoincided with the demand of the 
foreign poliey aetivists for a revival of Spanish military and naval power in an effort to 
restore Spain's authority in the world. Both demands were in reality the refleetions of a 
single movement - a movement for the regeneration and restoration of a Spanish 
Monarehy whieh was pereeived as being, both domestieally and intemationally, in a 
state of dedine. The damour for "reformation" at horne and "reputation" abroad de
rived from the widely held assumption that the salvation of the Monarehy would co me 
only through the restoration of values and virtues whieh had been eroded by the 
erimes and follies of the Lerma regime and the passage of time. Zufiiga and Olivares, 
on seeuring power on the aeeession of Philip IV in 1621, were able to eapitalize on 
this assumption, and plaee themselves at the head of the movement for the restoration 
of Spain. A few days after being entrusted with the state papers by the new king, ZU
fiiga told the Genoese ambassador that the aim of the new administration was to "re-

12 See Elliott, Self-perception. 
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store everything to the state it was in during the reign of Philip II and to abolish the 
large number of abuses introduced under the recent government"13 . 

This yearning for the restoration of Spain's greatness and glory did much to deter
mine the climate in which the major foreign policy decisions of 1618-1621-the in
tervention in Germany and the decision to renew the war with the Dutch in the spring 
of 1621- were taken by the Council of State. That climate is reflected in some of the 
rhetoric at council meetings, as when the Count of Benavente, in arguing for the re
sumption of active hostilities against the Dutch, insisted on the therapeutic effects of 
war, which would ensure that Spaniards did not lose their martial virtues and grow ef
feminate. "Either we have a good war or we lose everything"14. But such rhetoric, al
though it may have helped to set a mood, constituted the trappings rather than the 
substance of thedecision-making process. The policies of 1618-1621 were not the 
product of a sudden war psychosis, or the automatie reflexes of a group of councillors 
who saw their only escape from insoluble domestic problems in military adventurism 
abroad. On the contrary, Zufiiga and his colleagues seem to have weighed the argu
ments carefully before reaching their decisions. 

To judge from the consultas of the Council of State, these decisions were based on a 
wide range of political, religious, economic and geo-strategic considerations, in a con
text of general pessimism about the international scene. The commitment to send mil
itary assistance to the Emperor was reached by slow and hesitant stages, but grew out 
of the conviction that a successful revolt by Bohemia would be followed by the spread 
of heresy and subversion throughout the Empire and the Habsburg hereditary lands. 
The occupation in 1620 of the Valtelline and the Rhenish Palatinate reflected the 
Council's realization of the vital necessity of retaining control over the military corri
dors between Milan and Flanders, at a moment when the resumption of hostilities 
with the Dutch already appeared imminent. 

The most critical of all the decisions - and one which, in all the essentials, was 
reached in the last months of the life of Philip III, before the advent of the Zufiiga
Olivares regime - was for the renewal of the war in the Netherlands. It was adecision 
reached only after agonized debate and wide consultation 15. Zufiiga was too wise and 
experienced to imagine that at this late date there was any chance of ending the revolt 
of the Netherlands. "To promise ourselves that we can conquer the Dutch is to seek 
the impossible, to delude ourselves", he told the secretary, Juan de Ciriza, in 161916. 
The humiliating terms of the truce of 1609 were seen as a serious blow to Spain's 
reputation, and this certainly played its part in the decision. But it could also be shown 
that the truce had had disastrous consequences for Castile and the Spanish Monarchy 
as a whole, without bringing comparable advantages in the form of reductions in mili
tary and naval expenditure. The Dutch had taken advantage of the truce to penetrate 
the Portuguese colonial empire, with potentially grave repercussions for the delicate 

13 Cited Elliott, Programa 343. 
14 Cited Elliott, Self-pereeption 59. 
15 Brightwell, Spanish system; Israel eh. 2. 
16 Cited Brightwel4 Spanish system 289. 
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relationship between Castile and Portugal. The aetivities of Duteh merehants were 
subverting Castile's eeonomy and its Atlantie trade. Duteh intrigue and Duteh money 
were aiding and abetting the enemies of the Roman Chureh and the House of Austria 
throughout the eontinent. 

A strong ease eould therefore be made, and indeed was made, that the priee of re
newed war against the Duteh eould hardly be higher than the high priee of peaee. No 
doubt "sentimental" eonsiderations also entered into the final deeision. The emotional 
ties between Spain and the loyal provinees of the southern Netherlands were strong, 
based as they were on a shared loyalty to the same erown and the same faith, and forti
fied by a eomplex web of personal relationships and interests. Zuiiiga's own wife, for 
instanee, eame from a Flemish noble family. Historians have yet to take aeeount of this 
long-standing Spanish-Flemish eonneetion, the ramifieations of whieh still eseape us, 
but it would be surprising if they played no part in reinforeing the eommitment of 
sueeessive Spanish regimes to the eontinuation of the struggle in the Netherlands 17

. 

But it is hard to imagine that Zuiiiga, essentially arealist and something of a fatalist, 
should have allowed hirnself to be swayed by eonsiderations of this kind. Essentially 
he seems to have ealculated that, unless the Duteh were promptly taught a lesson, the 
whole ordering of Europe on the basis of a pax austriaca would be subverted, and the 
monarquia espaiiola itself would be threatened with eollapse. 

The timing of his deeision was determined largely by the expiration date for the 
truee. But the eontinuing ineffeetiveness of Freneh foreign poliey, the defeat of the 
Bohemian rebels and Spain's reeent sueeesses in the Valtelline and the Palatinate ap
peared to make the moment unusually propitious. This was the time to restore Spain's 
tarnished "reputation", and make its king respeeted onee again in the world; for, as he 
is alleged to have said in the debate on the termination of the truee with the Duteh, 
"in my view, a monarehy that has lost its reputaci6n, even if it has lost no territory, is a 
sky without light, a sun without rays, a body without a soul"18. The insistenee on "rep
utation", however, was more than a mere flight of rhetorieal faney. Zuiiiga's poliey ob
jeetives seem to have been earefully ealculated. His long-term aim was to bring the 
Duteh baek to the negotiating table and seeure their approval for a peaee settlement 
shorn of the eonditions that had made the truee of 1609 so humiliating to Spain - the 
virtual reeognition of Duteh sovereignty, the closure of the Seheldt, the resigned ae
eeptanee of their maritime and eommercial aetivities in the overseas empires of Spain 
and Portugal. To aehieve this goal he planned a judieious eombination of psyehologi
eal pressure - a healthy respeet for the refurbished reputation of Spanish arms - and 
military, naval and eeonomie warfare, designed to throttle Duteh trade, whieh he 
rightly saw as the foundation of the Republie's sueeesses. He also hoped to bring addi
tional pressure to bear on the Duteh by seeuring the military involvement of the Em
pire in the Netherlands, onee stability had been restored in Germany. If the king of 
Spain had eome to the Emperor's help against his rebels in Bohemia, it was only right 

17 Elliott, Reputation 482-3. 
18 Yaiiez, 117. 
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that the Emperor in return should co me to the king of Spain's help against his rebels 
in the Netherlands. 

The poliey guidelines laid down by Zufiiga - an honourable peaee with the Duteh, 
and a settlement in Germany whieh would restore the position of the Austrian Habs
burgs without driving the Protestant principalities to seek a revenge born of de
spair-were to be appropriated by Olivares on his unde's death in Oetober 1622, and 
were to be tenaeiously followed during his two deeades of power. His foreign poliey, 
like that of Zufiiga, remained resolutely "Austrian", and its eentral axiom was that "not 
for anything must these two houses (the Austrian and Spanish branehes of the Habs
burgs) let themselves be divided"19. Like Zufiiga he was deeply eommitted to the 
maintenanee of reputaci6n. "I have always yearned", he told Philip IV in 1625, "to see 
Y our Majesty enjoying in the world an esteem and reputation eomparable to your 
greatness and qualities - a glory that Y our Majesty should esteem and strive for mueh 
more than to be the eonqueror of new provinees and lordships. For, by God's merey, 
Y our Majesty already possesses many more than are needed to be the first prinee in 
the world"20. The essenee of the Count-Duke's foreign poliey was therefore to eon
serve with reputation a world-wide Monarehy that was already large enough. In this 
sense it was, like the policies of his predeeessors, essentially defensive in outlook; but 
the insistenee on reputact"6n meant that-whether in the Netherlands or elsewhere
peaee and seeurity eould not be bought at the priee of national honour. 

During the 1620's the Count-Duke sought to eombine his poliey of reputaci6n 
abroad with that other poliey with whieh he and his unde had identified themselves: 
reformaci6n at horne. The early 1620's were to be aperiod of intensive reforming aetiv
ity, as the Count-Duke struggled to remove long-standing abuses and bring regenera
tion and renewal to Castile21 . His reform programme, however strongly predieated on 
the determination to return to the virtues and values of the Castile of Philip II and the 
Catholie Kings, was in reality eharaeterized by the realization that, if Castile and the 
Spanish Monarehy were to retain their primaey, they must adjust to the realities of in
ternational life in the highly eompetitive world of the seventeenth eentury. This was 
the lesson that the Count of Gondomar had learnt during his embassy in London: 
''Warfare today is not a question of brute strength, as if men were buUs, nor even a 
question of battles, but rather of winning or losing friends and trade, and this is the 
question to whieh all good governments should address themselves"22. Power and 
prosperity, as the Duteh had shown, were intimately related. 

The attempt to promote prosperity and translate it into power would require far
reaehing eeonomie, military and institutional reform. It would be neeessary to found 
trading eompanies on the model of the Duteh East India Company, and "to direet all 
our efforts", in Olivares' words, "to turning Spaniards into merehants"23. It would 

19 Arehivo General de Simaneas (AGS) Est. legajo 2331, Olivares in Council of State, 10 Nov. 
1630. 
20 AGS Est. legajo 2039, eonsulta, 29 June 1625. 
21 For Olivares' reform programme, see Ellt"ott, Programa, and Richelieu, eh. 3. 
22 Gondomar II, 140. 
23 ElliottlLa Peiia I, 98. 
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mean radical fiscal changes, abuild-up of Spanish naval power, and a reorganization of 
the Monarchy's system of military defence. The demands of war and foreign policy, 
therefore - the need to compete with foreign rivals on an equal footing - served as a 
major incentive to reform in the Spain of the 1620's, and as a major stimulus to inno
vating change. For example, the Union of Arms, the scheme whereby all the kingdoms 
of the Monarchy should provide a fixed quota of paid men for the Monarchy's de
fence, was an ingenious attempt to rationalize its archaic military arrangements and 
mobilize its resources more effectively for war. 

But if the desire for reputacion was itself an important driving-force for reformacion, 
it was an open question whether these two principal objectives of the Olivares' regime 
would prove in the long ron to be compatible. A policy of reputacion was bound to be 
expensive, and in consequence raise awkward questions of priority. Could Spain afford 
to continue more or less indefinitely to give assistance to the Emperor and fight the 
interminable war in the Netherlands? The answer was provided by some revealing 
words from the Marquis of Montesclaros, who - ironically-was president of the 
Council of Finance. "The lack of money", he told his colleagues, "is serious, but it is 
more important to preserve reputation"24. His words are a fair reflection of attitudes 
among royal ministers when questions of cost were involved. Those who were against 
some line of action would advance the argument that funds were too scarce to allow it. 
Those who supported it, on the other hand, would brosh the financial arguments 
aside. A systematic study of the major foreign policy decisions in Habsburg Spain 
would almost certainly show that, while some calculation of resources was made, poli
tical and not financial considerations were the prime determinant of policy except on 
those rare occasions when the crown's bankers were simply unwilling, or unable, to 
make further funds available. 

In the mid-1620's the Count-Duke seems to have hoped and believed that he could 
ron reformacion and reputacion in double harness, making use of each to promote the 
other. The danger of a combined assault by Spain's enemies, for instance, was used as 
an argument in 1626 to urge the Cortes of the three states of the Crown of Aragon to 
join in the Union of Arms - a project which Olivares saw as the first stage in his cher
ished scheme for the creation of a genuinely unified Spanish Monarchy25. Reform at 
horne and victory abroad would, in this way, be mutually reinforcing. The triumphs of 
that annus mirabilt"s of Spanish arms, 1625 - the surrender of Breda, the expulsion of 
the Dutch from Brazil, the rout of the English at Cadiz - suggested that such hopes 
were not entirely misplaced. But everything depended on the Count-Duke's capacity 
to translate victory into peace within a reasonable space of time; and "universal peace 
with honour" -which he told the Council at the end of 1626 was his objective for 
162726 - continued to elude hirn. 

In retrospect, the years 1627-1629 seem to be the turning-point in the history not 
only of the Olivares administration but also of the attempts of Habsburg Spain to re-

24 Cited Elliott, Riehelieu 77. 
25 See Elliott/La Pefia I, does. 9 and 10. 
26 AGS Est. legajo 2040, "Pareeerde SE el Conde-Duque ... " 12 Dee. 1626. 
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tain its European primacy27. They are also years in which the interplay of domestic 
and foreign policy proves more than usually complex. 1627 began with a major finan
cial convulsion, the first royal "bankruptcy" of the reign of Philip IV. The suspension 
of payments to the crown's Genoese bankers was in reality a carefully designed ma
noeuvre to reduce the crown's dependency on the Genoese and reduce the high rates 
of interest on the asientos by bringing into playa group of Portuguese business-men to 
provide competition28

• In conjunction with the belated suspension in 1626 of the 
minting of the debased ve1l6n coinage, it represented a major attempt by the adminis
tration to place the crown's finances and the Castilian currency on a sounder footing. 

These measures for the restoration of fiscal health came not a moment too so on. 
Ve1l6n prices were rising dramatically in 1626 and 1627, and the combination of high 
prices and high taxation was adding daily to the unpopularity of a regime which had 
come to power on a wave of popular approval in 1621. The full extent of the Count
Duke's unpopularity was spectacularly revealed when the king fell dangerously ill in 
the late summer of 1627, and was thought for a moment to be in imminent danger of 
death. The pasquinades, the court intrigues, the startling emptiness of the churches in 
Madrid when prayers were offered for the king's recovery, made it clear that Philip's 
death would cause no great sorrow if it led to the downfall of his minister29

• 

The revelation of the hatred in which he was held seems to have come as a shock to 
Olivares, who found himself in trouble wherever he turned. His foreign policy may 
have brought victories, but it had not brought peace; his plans for the restoration of 
the crown's finances and for economic revival were being crippled by the costs of war 
finance and by currency disorders; and his reform projects were being systematically 
blocked by the privileged groups in Castilian society and elements of the bureaucracy, 
determined to resist changes which seemed to threaten deeply entrenched interests. In 
such a situation he desperately needed to vindicate his record by achieving some spec
tacular success, and spectacular successes are often more easily secured in foreign pol
icy than in the more mundane area of domestic affairs. 

It was at this moment of great domestic difficulty, at the end of 1627, that Duke 
Vincenzo II of Mantua died, in the midst of doubt and dispute over his succession. 
Some strong arguments could be advanced, simply in terms of the Italian and interna
tional situation, against allowing the Duke of Nevers, the candidate with the strongest 
claims, to take over the inheritance unopposed. The fact that the strategically placed 
duchy of Mantua would now be in the hands of a French-born duke presented obvious 
risks to Milan and to Spain's general position in northern Italy. It could also be argued 
that, by precipitately claiming his inheritance without reference to his overlord, the 
Emperor, Nevers had struck a damaging blow at Imperial authority. Yet these and 
other questions could probably have been resolved by diplomacy if Madrid had so 
wished. It is hard to believe that Olivares' decision in favour of military intervention 
was unrelated to his current domestic difficulties. A spectacular success, and notably 

27 See ElUott, Riehelieu, eh. 4. 
28 Domfnguez Ortiz, Hacienda 31; Ruiz Marttn, 119-20. 
29 For the king's illness and the domestic erisis of 1627, see Elliott, Riehelieu 90-95, and El
!iott/La Pefia I, does. XII and XIII. 
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the permanent occupation by Spain of the fortress of Casale, would go far towards si
lencing his domestic critics. With Louis XIII so deeply engaged in the siege of La Ro
chelle, the chances of French intervention in Italy seemed remote, and the prospects 
for a brilliant Spanish success correspondingly good. 

By temperament the Count-Duke was cautious in his approach to foreign af
fairs - too cautious for some of his colleagues, who profoundly disagreed with his over
tures for a Franco-Spanish rapprochement in 16273°, and believed that France under 
Richelieu represented a sufficient long-term danger to Spain to justify a pre-emptive 
strike before it grew any stronger. It seems to have been the combination of domestic 
necessity with foreign opportunity which lured hirn into the uncharacteristic gamble 
of intervention in Mantua - a gamble which might have succeeded if the diplomatie 
and military groundwork had been better laid, and if Gonzalo Fernandez de C6rdoba 
had been a more resolute commander. As it was, what might have been a spectacular 
coup turned into a slow-motion disaster as Don Gonzalo's forces settled down to the 
interminable siege of Casale. The Count-Duke had always been weIl aware that a long 
campaign would run the risk of provo king a French intervention, but had calculated 
on victory at Casale before Louis XIII and Richelieu secured their own victory at La 
Rochelle. His calculation was wrong. The surrender of La Rochelle in October 1628 
gave Richelieu a new freedom of action, and the news of Piet Heyn's capture of the 
treasure-fleet encouraged hirn to move rapidly in support of the Duke of Nevers. Once 
the French army was across the Alps, at the end of February 1629, a new and poten
tially extremely dangerous situation had developed. Olivares had prophetically warned 
the papal nuncio in January that, if French troops moved into Italy, this would mark 
the beginning of a conflict between France and Spain that would last for thirty years31

. 

His prediction was uncannily accurate. 
The three-year struggle for the control of Mantua placed an enormous additional 

strain on Spanish resources at a time when the loss of the treasure-fleet had played 
havoc with the royal finances, and when the Castilian economy, affected by poor har
vests and rising food prices, was entering a new phase of recession32

• These strains did 
much to sharpen the debate over foreign and domestic policy in Madrid. The failures 
in Italy encouraged Olivares' enemies to return to the attack, and make a new attempt 
to persuade Philip IV to dispense with the services of his minister33. Philip hirnself, 
jealous of the successes of Louis XIII, began to assert hirnself in the field of foreign af
fairs, and spoke of leading his armies in Italy in person34. The most serious repercus:
sions of Mantua, however, were feit in the war in the Netherlands. 

Spain's traditional dilemma of Italy or Flanders posed itself in an acute form in 
1629. The Count-Duke's whole northern policy had been directed towards bringing 
such pressure to bear on the Dutch that they would be forced back to the negotiating 

30 Straub, Pax 277-8. For the Franco-Spanish alliance project, see G. Lutz, 254-313. 
31 Archivio Segreto, Vaticano, Spagna, 69, fo. 61, despatch of Cesare Monti, 5 Jan. 1629. 
32 Perez Moreda, 299-300. 
33 Elliott, Richelieu 101-2. 
34 See Elliott/La Peiia II, docs. I-IX for the uneasy relationship of king and favourite during the 
spring and summer of 1629. 
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table. This poliey had been showing some signs of sueeess, but it was essential that the 
pressure should not be relaxed. The war in Italy meant a diversion of valuable re
sources away from the Netherlands at a eritieal moment. It also meant the abandon
ment, at least for a time, of a major element in Olivares' strategy - the attempt to se
eure Imperial partieipation in the Netherlands war, and an invasion of the Duteh Re
publie by Wallenstein's army. The Mantuan War not only set up new strains between 
Madrid and Vienna, but turned Imperial attention away from northern Europe just 
when Olivares had been attempting to harness it to his own designs. This in turn 
strengthened the hand of those members of the Couneil of State, headed by Ambrosio 
Spinola, who believed that the time had eome to reaeh a settlement with the Duteh, 
even if the terms were no better than those of 1609. In the Flanders/Italy debate in the 
spring and summer of 1629, the majority favoured war in Italy and peaee in the Neth
erlands, and Olivares' entire northern poliey seemed on the brink of eollapse. 

Thanks to a long rear-guard battle by Olivares against an unsatisfaetory peaee with 
the Duteh, and the gradual restoration of the military situation in Italy with the help of 
the Imperial forces, the major erisis of Spanish foreign poliey represented by the Man
tuan affair was eventually overeome. But the eosts of that affair were enormous, both 
domestically and in terms of Spain's international position. For three years Spain had 
been foreed to fight simultaneously in Italy and the Netherlands, where a total eollapse 
of Spanish power was only narrowly averted. This war on two fronts was only aehieved 
by making heavy new demands on the tax-payers of Castile, where the fiseal re
quirements of war now took priority over everything. Foreign affairs - affari de 
fuora-were now paramount, as the seeretary of the Tusean embassy in Madrid noted 
in 163235

. This primaey of foreign affairs meant to all intents and purposes the aban
donment of the Count-Duke's domestie reform programme. Reformaci6n had been 
saerifieed to reputaci6n. 

Internationally, Spain's intervention in Mantua had reawakened all the traditional 
distrust of Madrid's intentions, and driven the lesser European states to look to Franee 
for proteetion. It helped, too, to fortify Richelieu's domestic position by eonfirming 
his analysis that the power of the Habsburgs must be checked before it was too late. 
Unless there was a dramatie change in the strueture of power in Franee or Spain - and 
this was unlikely, since both Riehelieu and Olivares emerged from the erisis of 
1629-31 with their authority enhaneed - the two countries were now set on a collision 
course. The Count-Duke's aim was now to prepare for the war that he knew was com
ing, by building up a system of alliances, inc1uding alliance with the Emperor, and do
ing all he eould to bring the war in the Netherlands to a sueeessful eonc1usion before 
the break eame with Franee. 

In the 1630's, in Spain as in Franee, the mobilization of resources for war became 
the paramount eonsideration. Intense fiseal pressures were brought to bear on every 
group in Castilian society - privileged and unprivileged alike - with the result that 
some of the traditional social distinctions between the tax-payer and the tax-exempt 
began to be eroded. War, in effeet, was beginning to aet as a major instrument of sodal 

35 Archivio di Stato, Firenze, Mediceo, filza 4959, despatch of Bemardo Monanni, 6 Nov. 1632. 
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change by introducing a levelling effect, to the advantage of the state36
. But the ero

sion of old privileges was to some extent offset by the introduction of new ones. Like 
all the war-time societies of the 1630's and 1640's, Castile fell prey to the profi
teers - the tax-collectors, the government officials, the military men, the bankers. No
where was this new war-time affluence more visible than in Madrid itself, where the 
Portuguese business-men summoned by Olivares to serve as royal bankers flaunted 
their wealth, and caused grave scandal with their alleged Judaizing practices37

• 

Yet it was these same Portuguese financiers who kept Spain financially afloat during 
the 1630's, bearing a substantial proportion of the crown asien tos which the Genoese 
bankers could no longer carry unaided38

• The growing weakness of the Spanish Atlan
tic economy in the 1630's was at least partially offset by the Count-Duke's ability to 
tap the resources of the international Marrano community to finance the Spanish war 
effort. But this dependence on Portuguese money had its disadvantages. In particular, 
it reinforced Madrid's obligation to recover Brazil from the hands of the Dutch, and 
made it correspondingly more difficult to reach a peace settlement with the Dutch Re
public, which was not prepared to abandon its Brazilian conquests. 

Although the financial assistance of the Portuguese bankers did something to ease 
the crown's difficulties, the Count-Duke was acutely aware of Castile's extreme eco
nomic weakness, and the hazards of committing the country to additional military ex
penditures. It was for this reason that he deferred for as long as possible the break with 
France, which he knew would impose almost unbearable strains on the Castilian econ
omy and Castilian society. But at the same time -like Richelieu - he was carefully 
preparing for the inevitable confrontation. In 1634, with the prospect of imminent war 
with France, ministers were asked whether any territories should be abandoned as be
ing too expensive to defend. The Council of State's view was that everything should be 
defended to the last breath, although the estimated expenditures for the first year of 
war were alarming39 : 

Flanders (for 1635) 
Subsidies for princes and electors in Westphalia and Rhineland 
Assistance for Germany (to be doubled if the proposed League 
came into being) 
Assistance for Gaston d'Orleans (conditional on his launching 
a diversionary attack on France) 
Invasion of France from Spain 
Defence of Milan 
Expedition for recovery of Brazil 
Aid to Marie de Medicis, Gaston, and Prince Thomas of Savoy 

escudos 

3,700,000 
500,000 

600,000 

1,200,000 
500,000 
600,000 

1,000,000 
333,000 

8,433,000 

36 For a useful summary of seventeenth-eentury Spanish fisealism and its eonsequenees, see 
Domfnguez Ortfz, Polltica fiseal. 
37 See Caro Baroja and Boyajian. 
38 Boyajian, ehs. 3 and 4. 
39 AGS Est legajo 2152, draft response (starting "Este lugar") to royal order of 28 Aug. 1634. 
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When the war finally came in the spring of 1635, the Count-Duke was weIl aware 
that the only way to win was to win quickly. Spain was in no condition to withstand a 
war of attrition. It was for this reason that, within a few weeks of the outbreak of hos
tilities with France, he drew up a plan of campaign for a massive three-pronged assault 
on France from Flanders, the Empire, and across the Pyrenees, in the hope of bringing 
the war to a speedy conclusion. Either, he wrote, everything would be lost, or else the 
ship would be saved. Either Castile would have to bow its head to the heretics, "which 
is what I consider the French to be", or else it would become "head of the world, as it 
is already head of Your Majesty's Monarchy"40. 

With the failure of the Corbie campaign of 1636, the conflict settled down into the 
kind of war of attrition which Olivares had been so anxious to avoid. The indecisive 
struggle of the later 1630's imposed growing strains, not only on the fabric of Castilian 
society, but also on the fabric of the Spanish Monarchy itself, as Olivares sought to 
draw the various kingdoms and provinces into his Union of Arms. It was this growing 
pressure of the central power of the state on the peripheral provinces of the Iberian 
peninsula which provoked in 1640 those two great upheavals that were to have such 
profound consequences for Spain's international position: the revolts of Catalonia and 
Portugal. 

The 1640 revolts suggested that the Spanish Monarchy was on the verge of dissolu
tion, and gave corresponding encouragement to Spain's enemies. "The greatness of 
this Monarchy is near to an end", as the British ambassador in Madrid observed41. In 
practice, reports of its demise proved premature. Olivares himself managed to hang on 
to power for a further two years, in spite of the calamities of 1640, and did something 
to contain, if not repair, the damage. He even succeeded by six weeks in outlasting Ri
chelieu, whose death in December 1642 - especially when followed by that of Louis 
XIII six months later - offered new hope to Madrid just when it seemed that all hope 
was lost. But the two revolts of 1640 inevitably had a major impact on Spain's military 
effectiveness in Europe, and forced the ministers in Madrid to reassess the interna
tional situation. Olivares himself, in what may have been his last state paper before his 
dismissal, seized on the news of Richelieu's death as providing the occasion for a new 
peace initiative. The news, he wrote, "compels His Majesty's ministers to consider the 
acute situation in which we find ourselves, so as to miss no opportunity afforded by 
this event to secure by any possible means a treaty of peace, which is all that can possi
bly restore our fortunes at this present juncture"42. 

The events of the succeeding years, however, were to show how elusive peace re
mained. In some respects the revolts made it more, and not less, difficult to negotiate a 
peace settlement, since the temptation of a great power when subjected to losses and 
humiliations is naturally to hold on, in the hope of better times to come. The Catalan 
revolt, to~, added further complications to the problem of peace with France, since the 
French could not jettison their Catalan allies, while Philip N could not accept a treaty 

40 Elliott, Revolt 309-10. 
41 Cited Elliott, Revolt 523. 
42 Cited Elliott, Richelieu 153. 
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which did not include the return of the Catalans to their fOrrrler allegiance. On the 
other hand, the revolt of Portugal, although equally distressing to Philip's amour pro
pre, opened up new possibilities of peace with the Dutch, since the fate of Brazil was 
no longer of overwhelming interest to Madrid43. The realization of this dictated the 
strategy of Olivares' successor, Don Luis de Haro, who saw that the separation of the 
Dutch from the French held out the best hope for a revival of Spanish power. Pefia
randa's patient diplomacy at Münster in pursuit of this strategy reaped its reward in 

1648. 
The successful conclusion of a peace treaty with the Dutch served as a further en

eouragement to the ministers in Madrid to gamble on a change of fortune in the war 
with France - a not unreasonable gamble in view of the outbreak of the Fronde. Once 
again, as so often in the past, foreign policy decisions were dictated primarily by for
eign policy, rather than by domestic, considerations. From the standpoint of "rational" 
argument, Spain would have been weIl advised to cut its losses and make peace as best 
it could. It was suffering from an acute shortage of manpower, which made the recruit
ment of troops increasingly difficult. Seville's Atlantic economy was in astate of deep 
crisis after 1640, with a drastic decline in the Indies trade and a slump in remittances 
of American silver44

. The currency manipulations of 1641-3 had played havoc with 
Castilian prices45

, and the accumulation of royal debts provoked the second crown 
"bankruptcy" of the reign of Philip IV in 1647, twenty years after the first46

• Yet if 
these economic and financial setbacks had a serious impact on Spain's ability to sus
tain its armies, they failed to shake Madrid's resolution to continue the struggle with 
France in the hope of redressing the military balance. So, too, did the uprisings of 
1647 - 8 in Naples and Sicily. The ltalian revolts were suppressed, and the Monarchy 
proved sufficiently resilient in the face of adversity to chalk up some impressive sue
eesses, culminating in 1652 in the recovery of Dunkirk, the capture of Casale, and the 
ending of the Catalan rebellion47

• 

Yet those successes, while sufficient to encourage Philip and his ministers to con
tinue the struggle, were insufficient to allow them to press horne the war to a satisfac
tory conclusion. They testified as much to the weakness of Franee as to any new-found 
strength in Spain, and pointed to a stalemate which, after another seven years of hos
tilities, found formal expression in the Peace of the Pyrenees - a settlement which at 
least safeguarded Philip's reputaci6n, to the extent of temporarily masking the decisive 
shift in the European balance of power which had occurred between 1640 and 1660. 
Appearances at least had been preserved, and except for the loss of Portugal the Mon
archy had surmounted the crisis of the 1640's with its territorial integrity virtually in
taet. 

The fact that it survived as well as it did is a tribute at onee to the weakness of 
France during the minority of Louis XIV and to the resilience of the Monarchy's 

43 Dickmann, Frieden (41977) 261. 
44 H u. P. Chaunu VIII, 2, II, 1793-1851. For silver imports, Hamilton, table 1. 
45 Hamilton, 85-7. 
46 Dom{nguez Ort{z, Hacienda 68. 
47 Stradling, Europe 122. 
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strueture. With the failure of the Olivares experiment at a tighter integration of the 
strueture, the very looseness of Madrid's eontrol over the different kingdoms and pro
vinees beeame a positive advantage, suggesting as it did to the ruling elites in those 
provinees that there were worse fates than subjeetion to the King of Spain. Olivares' 
sueeessors, by emphasizing their eommitment to the preservation of provincial rights 
and liberties, were able to hold the eentrifugal strueture together. But none of this 
would have been of any help to them if Castile, the head and heart of the Monarehy, 
had gone up in revolt. The absenee of revolution in Castile is one of the most signifi
eant phenomena in the history of seventeenth-eentury Europe. The essential pre-eon
dition of revolt was there, in the form of intensive governmental fisealism. But, for rea
sons whieh have still to be satisfaetorily explained, the Castile of the 1640's and 1650's 
remained quieseent. This quieseenee enabled Philip IV and his ministers to sustain 
with extraordinary tenaeity and a surprising measure of sueeess the traditional Habs
burg foreign poliey of upholding their European eommitments. 

Perhaps the most striking feature of Spanish foreign poliey between 1598 and 1659 
is this eontinuity of tradition. From the early seventeenth eentury there was a wide
spread pereeption that Spain's power was in decline, but there is no evidenee that this 
pereeption ever provoked an agonizing reappraisal of its poliey and objeetives. It is 
possible that there was eovert opposition, espeeially to the prolongation of the war in 
the Netherlands, but there were relatively few demands in high plaees that Spain 
should eut its coat aceording to its cloth. In the 1620's some of the Flanders veterans 
on the Couneil of State, like Don Fernando Gir6n, were notably pessimistic about the 
prospects for eontinuing war in Flanders; and in 1635 the Count of Humanes, a friend 
and eonfidant of Olivares, went so far as to advoeate the abandonment by Spain of 
both Flanders and Milan48. But suggestions of this kind are startling by their very rar
ity. There seems to have been a striking unanimity among the men who eontrolled 
Spain's destinies under Philip III and IV that there was no alternative to the traditional 
policies, and a general consensus that, in the words of Baltasar de Zuiiiga, "a monarehy 
that has lost its reputaci6n ... is a sky without light, a sun without rays, a body without 
a soul". It is only towards the very end of the reign of Philip IV, and ironically with 01-
ivares' own son-in-law, the Duke of Medina de las Torres, that an influential voiee is 
raised on behalf of a more "realistic" foreign poliey. "Your divine duty", he told Philip 
in 1659, "is not to eontinue attempting to defend what is defeneeless ... The raising of 
new revenues, and the eontinuation of taxes already imposed, eannot be justified if 
theyare to be eonsumed by an unneeessary and wilful war"49. 

If we review Spanish foreign policy, therefore, over the first sixty years of the seven
teenth eentury, it would seem that its formulation bore little relation to ehanging 
domestic cireumstanees. The decline of silver remittances from the Indies, the deteri
oration of the Castilian eeonomy, the inadequacy of the Castilian tax base, and the fail
ure to distribute the fiscal burden more equitably between Castile and the other king-

48 Archivo del Duque deI Infantado, Madrid, Palafox Mss. Iegajo 91, fos. 429v-432v. Paper by 
Count of Humanes. 
49 Stradling, Statesman 18-19. 
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doms and provinces of the Spanish Monarchy, all contributed over the course of the 
years to a slow erosion of Spain's European primacy. But while there was no lack of 
awareness of the gravity of the situation, this awareness does not seem to have trans
lated itself into any determination to reassess the guidelines which had traditionally 
governed the conduct of foreign policy in Madrid. Throughout these years, the princi
pal objectives of Spain's policy remained unchanged: the maintenance of the Catholic 
cause, the defence of the dynastic interests of the two branches of the House of Aus
tria, the retention of the loyal provinces of the southern Netherlands, and the exclu
sion of foreigners from Spain's empire of the Indies. 

Since the guidelines remained unchanged, the major foreign policy decisions during 
the period of the Thirty Years' War-the intervention in Germany, the resumption of 
the war with the Dutch, the intervention in Mantua, the confrontation with 
France - were taken by the Council of State on the basis of perceived interests and 
considerations of international power politics within a preexisting conceptual frame
work. They bore little or no relation to the availability of resources orto Castile's abil
ity to sustain a further period of intensive warfare. Indeed, the decision-making pro
cess in seventeenth-century Madrid provides a classic instance of the primacy of for
eign policy over domestic affairs. Foreign and domestic policy were interdependent 
largely in the sense that foreign policy had a profound impact on domestic policy, 
rather than the other way round. The fiscal demands of ceaseless warfare over the 
course of the years distorted the Castilian economy, played havoc with the Crown's 
finances, stimulated major social changes, and, in the Olivares years, inspired an at
tempt to reorganize the constitutional structure of the Spanish Monarchy, which had 
nearly fatal consequences. 

If there was any serious correlation between foreign and domestic considerations, it 
is probably to be found primarily at a psychologicallevel. A creeping fatalism seems to 
have overcome the Spanish political establishment during the opening decades of the 
seventeenth century. One effect of this pessimistic approach to the changing times 
was to reaffirm society's traditional objectives, in the hope of returning to the virtues 
of a more heroic age. Reputaci6n, although by no means an exclusively Spanish phe
nomenon in the conduct of seventeenth-century foreign policy, had a marked tendency 
in Spain to become an end in itself, and Medina de las Torres issued a long overdue re
minder when he argued in 1666 that "the true reputation of states does not consist of 
mere appearances, but in the constant security and conservation of their territories, in 
the protection of their subjects and the wellbeing thereof, in the respect which other 
princes have for their authority and military strength"50. 

An excessive commitment to upholding "reputation" precludes a flexible response 
to changing situations, and casts its exponents, at least in their own eyes, as men in a 
heroic mould, battling gallantly against the oncoming tide. This was certainly the self
image cherished by Zuiiiga and Olivares, who has constant recourse to nautical meta
phors in his speeches and correspondence. In an exchange of letters in 1625 with the 
Count of Gondomar, who had complained that "the ship was going down", he replied 

50 Ibid., 19. 
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that he was weIl aware of the gravity of the situation, but "as the minister with para
mount obligations it is for me to die unprotesting, ehained to my oar, until not a frag
ment is left in my hands"51. 

It was this do-or-die mentality whieh kept Spain at war for deeade after deeade, 
even as the odds turned against it. It is astate of mind whieh needs explaining. The 
key to the relationship between foreign poliey and domestie affairs in seventeenth
eentury Spain will ultimately be found to lie in the mentality of the imperial ruling 
dass, and in its pereeption of the world around it. We need to know mueh more than 
we know at present about the edueation, the praetieal experienee of the world, the lit
erary tastes and the historical attitudes of Zufiiga, Olivares and their eolleagues if we 
are to understand the mental proeesses whieh underlay their foreign poliey decisions 
and persuaded them that death was preferable to retreat. Like gambIers with a dwin
dling pile of eoins, they kept on hoping that one final throw would lead to a speetaeu
lar revers al of their fortunes. In this perhaps they were not totally misguided. The years 
of sueeess -1625, 1634, 1636 - suggested that shipwreek might yet be averted. And if 
God willed otherwise, then, in the Count-Duke's words, the most honourable re
sponse was to "die doing something"52. It was a not inappropriate ambition for a great 
power approaehing its end. 

51 Elliott/La Pefia I, 112. 
52 AGS Est. K. 1416, fo. 56, consulta of Council of State, 17 Sept. 1633. 



IV. Kriegs- und Friedensziele 

Hermann Weber 

Vom verdeckten zum offenen Krieg 

Richelieus Kriegsgründe und Kriegsziele 1634/35 1 

Nach dem Frieden von Cherasco hatte sich die Frage, ob Frankreich vom verdeck
ten zum offenen Krieg übergehen sollte, 1634 nicht zum ersten Mal wieder gestellt, 
sie hatte aber bisher noch niemals eine solche Dringlichkeit besessen wie im Früh
sommer dieses Jahres. 

Ein erstes Mal hatte sie den französischen Staatsrat bereits Anfang 1632 beschäf
tige. Unter dem Eindruck des schwedischen Vormarschs an Main und Rhein und bis 
in das Elsaß erhob sich die Frage, ob ein Eingreifen Frankreichs in den Krieg - sei es 
an der Seite Habsburgs, sei es an der Seite Schwedens - den französischen Interessen 
nicht dienlicher sei als eine passive Haltung. Richelieu hatte sich damals für die Fort
setzung des verdeckten Krieges entschieden. 

Ein zweites Mal ergab sich diese Frage im folgenden Frühjahr. Hier waren es die 
Generalstaaten, die Frankreich mit sehr verführerischen Angeboten zum offenen 
Krieg gegen Spanien drängten. Auch jetzt sah Richelieu keine Veranlassung, von der 
bisherigen Linie abzuweichen 3• 

War Richelieu die Entscheidung im Jahre 1633 nicht schwer gefallen, so traf ein 
gleiches nicht mehr für den Frühsommer des darauffolgenden Jahres 1634 zu. Die 
Lage hatte sich in wichtigen Punkten verändert. 

Wieder waren es die Generalstaaten, die Frankreich bedrängten, sich zur "rupture" 
mit Spanien zu entschließen. Aber was war inzwischen geschehen? 

Fast das ganze vergangene Jahr über hatte der französische Gesandte Charnace ver
sucht, die Generalstaaten von einem erneuten Waffenstillstand mit Spanien abzuhal-

1 Zusammenfassung einer in Vorbereitung befindlichen umfangreicheren Untersuchung, die un
ter dem Titel "Krieg oder Frieden? Zur Politik Richelieus 1631-1635" in der "Schriftenreihe der 
Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte" erscheinen soll. Die Anmerkungen be
schränken sich im wesentlichen auf die Quellennachweise. Für die ausführlicheren Belege sei auf 
diese Veröffentlichung verwiesen. 
2 S. dazu den Avis Richelieus vom 1. 2. 1632 in Paris, Archives du Ministere des Affaires Etran
geres (AE), Correspondance Politique (CP) A11emagne 8, f. 149-153. 
3 S. dazu den Avis Richelieus von Mai 1633 in AE, CP Hollande 14, f. 285-287. 
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ten4
• Wenn die holländisch-spanischen Verhandlungen Ende 1633 erfolglos abgebro

chen worden waren, so hatte dies kaum etwas mit den Bemühungen Charnaces zu 
tun; er hatte schließlich erst am 15. April 1634 einen Vertrag mit den Generalstaaten 
zur Unterzeichnung bringen können, in dem die Generalstaaten gegen französische 
Zahlungen zusagten, acht Monate hindurch keine neuen Verhandlungen mit Spanien 
aufzunehmen 5 • 

Aber die Friedenspartei in den Generalstaaten war stark, und dies war im Hinblick 
auf die Gesamtsituation ein bedrohliches Moment. Auf dem deutschen Kriegsschau
platz hatte sich die Lage nach dem Tode Gustav Adolfs wesentlich verschlechtert6. 

Nur mühsam war es am 13. April 1633 im Heilbronner Bund zu einem Zusam
menschluß vorwiegend süddeutscher protestantischer Stände mit Schweden gekom
men. Frankreichs Beitritt am 15. September 1633 eröffnete ihm nur in unzureichen
dem Maße einen Einfluß auf den Bund. Seit Anfang April 1634 tagten die Heilbron
ner Verbündeten in Frankfurt; der schwedische Kanzler wollte hier die protestanti
sche Schlagkraft stärken, die Verhandlungen waren jedoch von Anfang an durch Strei
tigkeiten unter den Ständen gekennzeichnet. 

Unter diesen Umständen zeigte die Tatsache, daß Charnace zugleich mit dem Ver
trag vom 15. April 1634 auch ein neues holländisches Angebot für einen gemeinsa
men Krieg unter Zusage von erheblichen territorialen Gewinnen für Frankreich mit
brachte, daß es nicht mehr so sehr die Millionen waren, die die Bereitschaft des Ver
bündeten zu weiterer Kriegführung am Leben erhielten, sondern der offene Einsatz 
der französischen Waffen. 

Neben der Lage im Reich und in den Generalstaaten trat als ein drittes verschärfen
des Moment der Vertrag hinzu, den Gaston von Orleans am 12. Mai 1634 in Brüssel 
mit dem Marquis d'Aytona abgeschlossen hatte7

• Er ließ auf spanische Offensivabsich
ten schließen, die in Verbindung mit einem Einmarsch Gastons in Frankreich im 
Herbst 1634 in die Tat umgesetzt werden sollten. Die Nachricht von diesem Vertrag 
und wohl auch schon von seinem Inhalt dürfte spätestens Anfang Juni 1634 am fran
zösischen Hof bekannt geworden seins. 

Die neue Dringlichkeit der allgemeinen Situation, die sich aus diesen verschiede
nen Faktoren ergab, fand ihren Niederschlag in sehr intensiven Beratungen am franzö
sischen Hof und vorwiegend zusammen mit Richelieu, wie sie das Tagebuch Charna
ces seit seiner Rückkehr aus Den Haag am 20. Mai 1634 bis Mitte Juni 1634 auswei
sen9. In diesem Zusammenhang ist ein Avis des Kardinals entstanden, der die Be
zeichnung ,,Advis donne au Royau commencement de juin 1634" träge 0. Insofern 
dieser Avis in großer Ausführlichkeit das Für und Wider in der Argumentation ent-

4 Waddington, 145-160, 183-214. - Instruktion für Chamace vom 13. 1. 1633 in Richelieu, Let
tres IV, 421-425. 
5 Text bei Du Mont VI, Nr. LI, 68-72. 
6 S. dazu Kretzschmar, Bund, passim. 
7 Text bei Du Mont VI, Nr. LIII, 73. 
8 Bericht Delbene vom 23. 5. 1634 in AE, Memoires et Documents (M et D) France 810, 
f. 173-177'. 
9 AE, CP Hollande 16, f. 446'-449. 
10 AE, CP Hollande 16, f. 46~488. 
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wickelt, bis er zu der Lösung kommt, die Richelieu dem König unterbreitete, gibt er 
einen hervorragenden Einblick in die Gründe und Ziele, die seine Politik in diesen 
Wochen leiteten. 

Die Grundfrage war, ob Frankreich zum jetzigen Zeitpunkt den verdeckten zugun
sten eines offenen Krieges aufgeben sollte. Es ist dem Avis zu entnehmen, daß der 
König zu einem solchen Entschluß neigte. Welcher Auffassung war Richelieu? 

Unter dem Gesichtspunkt, daß die Unsicherheiten auf Seiten der Verbündeten 
Frankreich früher oder später zu einem offenen Krieg zwingen könnten, bot das hol
ländische Angebot mit seinen großzügigen territorialen Zusagen eine günstige Gele
genheit, diesen Schritt schon jetzt zu tun. Drei Gründe sprachen gegen eine solche 
Lösung: 1. Der von den Generalstaaten vorgeschlagene Krieg wäre ein Eroberungs
krieg. 2. Die von den Generalstaaten vorgeschlagene Auf teilung der spanischen Nie
derlande würde die Barriere zwischen Frankreich und den Generalstaaten beseitigen. 
3. Eine Schwächung Habsburgs durfte nicht so weit führen, daß Frankreich sich ganz 
allein der protestantischen Partei gegenübergestellt sähe. 

Der von Charnace überbrachte Vorschlag des Prinzen von Oranien war aus diesen 
drei Gründen abzulehnen. 

Anders sah es aus mit den Argumenten, die man aus dem Vertrag Gastons von Or
leans ziehen konnte. Eine offenkundige Bedrohung Frankreichs durch Spanien lie
ferte eine Rechtfertigung für französische Präventivmaßnahmen. Es ist zu erkennen, 
daß Richelieu diese Möglichkeit sehr viel ernsthafter in Erwägung zog als das radikale 
holländische Angebot. Die Spannweite von Präventivmaßnahmen reichte von einer 
gemeinsamen französisch-holländischen Militäraktion zur Unterstützung einer Befrei
ungsbewegung in den spanischen Niederlanden bis zu einer über den Vertrag vom 15. 
April 1634 noch hinausgehenden finanziellen und militärischen Förderung einer von 
den Generalstaaten allein durchzuführenden Aktion zugunsten der niederländischen 
Aufständischen. Alle diese Möglichkeiten wurden durchgespielt und auf ihre Vor- und 
Nachteile hin überprüft mit dem Endergebnis, daß auch irgendwie geartete Präventiv
maßnahmen nicht in Frage kämen. Die generelle Begründung: Spanien könnte jede 
dieser Maßnahmen zum Anlaß und zur Rechtfertigung für einen offenen Bruch mit 
Frankreich nehmen. 

Welche Lösung bot sich damit an? Sie war in vier Punkten zusammengefaßt: 1. Rü
stungen, um dem Gegner zu zeigen, welches Risiko er mit einem Krieg· eingehen 
würde. 2. Förderung der persönlichen Interessen des Prinzen von Oranien. 3. Pünktli
che Beachtung des Vertrags vom 15. April 1634, vor allem der darin enthaltenen fran
zösischen Zahlungsverpflichtungen. - Bis dahin hielt sich die Lösung im Rahmen des 
Vertrags vom 15. April 1634. Der vierte Punkt jedoch wies in die weitere Zukunft: 
"Gleichzeitig mit den Generalstaaten und dem Prinzen von Oranien über einen Plan 
verhandeln, wie man im kommenden Jahr die Spanier gemeinsam angreifen könnte". 

War dies, wenn auch nicht für 1634, so doch für 1635 die Entscheidung zum offe
nen Krieg? Dieser Schluß greift zu kurz. Das ergibt sich aus den weiteren Ausführun
gen des Avis. Worauf es Richelieu mit dieser Marschroute in erster Linie ankam, das 
erhellt ein eigenhändiger Zusatz: "Was uns offensichtlich Zeit gewinnen läßt". Zeit 
für was? 
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Es waren zum einen Maßnahmen im diplomatischen wie im militärischen Bereich 
zu treffen, die einen möglichen Krieg vorbereiteten. Vor allem sollte ein Bündnissy
stem diesen Krieg wenn nicht militärisch, so doch wenigstens politisch absichern und 
die Voraussetzungen für einen Generalfrieden schaffen. Zum andern mußten Maßnah
men getroffen werden, die einer möglichen spanischen kriegerischen Initiative im Zu
sammenhang mit dem Gastonschen Vertrag vom 12. Mai 1634 zuvorkamen. Sie betra
fen insbesondere die deutschen Verbündeten und Schweden: sollte nämlich der sich 
ankündigende Aufbruch der Armee des Kardinalinfanten aus Oberitalien in das Reich 
und nach Flandern in Beziehung zu derartigen Plänen stehen, so war es die Sache die
ser Verbiindeten, diesen Vormarsch bereits im Reich aufzuhalten. 

Die Zeit konnte aber auch noch zu etwas anderem ausgenützt werden. Richelieu 
fragte, ob gerade dieser Vertrag Gastons von Orleans, der am Hof offenbar sehr ernst 
genommen wurde, bereits ein sicheres Indiz für entsprechende Absichten des spani
schen Königs sei, da er ja bislang nur von d'Aytona unterzeichnet worden war. Falls 
aber - und hier lag nun die Alternative zu einem offenen Krieg und der eigentliche 
Sinn eines Zeitgewinns - "der spanische König diesen Plan verwirft und bezeugt, daß 
er dem Frieden zuneigt ... in diesem Fall steht es dem (französischen) König frei, 
nicht in den Krieg einzutreten, sondern den ganzen Winter dazu zu verwenden, um 
zu sehen, ob die Verhandlungen, die man dann führt, in der Lage sind, einen guten 
Frieden herbeizuführen. In der Zwischenzeit kann man daran arbeiten, unsere Ver
bündeten in Deutschland, Italien und Holland zu einer mächtigen Anstrengung im 
Frühjahr zu veranlassen, falls man erkennt, daß die Spanier den Frieden nur zum 
Schein wollen"ll. 

Damit war das ganze System umschrieben, das sich aus den intensiven Überlegun
gen und Beratungen während der ersten Junihälfte herausgeschält hatte: Zeitgewinn, 
um einen möglichen Krieg vorzubereiten und um die Friedensmöglichkeiten auszulo
ten. Seine Verwirklichung wurde konsequent in Angriff genommen. 

Am 15. Juni 1634 wurden die französischen Gesandten beim Kaiser und bei Spa
nien beauftragt, die Friedensbereitschaft auf Seiten Habsburgs zu sondieren 12. Den 
Rahmen dafür boten die päpstlichen Vermittlungsbemühungen 13. Charbonnit~res 

wurde ein für den Kaiser bestimmtes "Projet d'accommodement" übersandt; Barrault 
wurde angewiesen, bei Olivares die Möglichkeiten einer Bereinigung der französisch
spanischen Differenzen innerhalb eines Generalfriedens zu klären. 

Ende Juni konnten mit dem Eintreffen der holländischen Bevollmächtigten die 
Verhandlungen über einen neuen Vertrag einsetzen: Charnace, Bouthillier und Bul-

11 "Ou le Roy d'Espagne rejettra ce conseil et tesmoignera estre enclin a la paix ... Auquel cas il 
sera libre au Roy de n'entrer pas en guerre ains donner tout l'hiver pour voir si les negociations 
qu'on pourra faire seront capables de produire une bonne paix. Cependant on travaillera a dispo
ser tous nos Alliez en Allemagne, Italie et Hollande a faire au commencement du Printemps un 
puissant effort au cas qu'on cognoisse que les Espagnols ne veuillent la Paix qu'en apparence". 
12 Für Charbonnieres: AE, CP Autriche, Suppl. 1, f. 252-254'. Für Barrault: AE, CP Espagne 17, 
f. 320 ff. 
13 V gl. dazu Leman, passim. 

1 



Richelieus Kriegsgründe und Kriegsziele 1634/35 207 

Hon hatten dafür unter dem 27. Juni 1634 ihre Instruktionen und unter dem 30. Juni 
1634 ihre Vollmachten erhalten, Charnace war in einem gesonderten Memoire vom 
gleichen Tag noch einmal ausdrücklich zu striktester Geheimhaltung angewiesen wor

den14
. 

Auf beide Schwerpunkte des im Avis entworfenen Systems richteten sich also jetzt 
die Aktivitäten der französischen Politik. Welches war für Richelieu die wichtigere 
Zielrichtung ? 

Am 23. Juli 1634 legte er seine Gedanken über die Vertragsverhandlungen in einem 
umfangreichen Schriftstück mit der Überschrift "Considerations a faire sur les traittes 
de Hollande" nieder15

• Es begann mit dem bezeichnenden Satz: "Nachdem ich hun
dert und hundertfach und zu wiederholten Malen den Vertrag, den man mit den Hol
ländern machen kann, unter allen nur vorstellbaren Weisen durchdacht habe ... ". Der 
Satz beweist, wie sehr ihn dieses Projekt beschäftigte. Der weitere Inhalt belegt, mit 
welchem Widerstreben er ihm gegenüberstand. Das Endergebnis war, es sei das beste, 
man belasse alles bei dem Vertrag vom 15. April 1634 "sans rien signer de nouveau". 

Was hieß das anders, als daß Richelieu am 23. JuJi 1634 mit dem Vertrag auch den 
Gedanken an einen ab Frühjahr 1635 mit den Generalstaaten gemeinsam zuführen
den offenen Krieg aufgegeben hatte! 

War damit also die Diskussion um einen offenen Krieg, dieses Mal ausgelöst durch 
die drängenden Forderungen des Prinzen von Oranien vom Mai 1634 erneut be endet, 
und hatte sich die Formel des verdeckten Krieges wie im Februar 1632 und im Mai 
1633 erneut durchgesetzt? Schon zwei Wochen später sollte es sich zeigen, daß dies 
nicht der Fall war. 

Die Quellen liefern ein ausgezeichnetes Bild von der Dramatik der neuen Entwick
lung. Eher Anfang August als Ende Juli fand eine Unterredung zwischen Ludwig XIII. 
und Richelieu statt, in der der König den Kardinal zu überzeugen suchte, daß Frank
reich den Bruch mit Spanien sofort vollziehen müsse. Richelieu muß dieser Unterre
dung und dieser Meinungsverschiedenheit eine so große Bedeutung beigemessen ha
ben, daß er den König bat, seinen Standpunkt schriftlich niederzulegen. Das geschah 
in einem unter dem 4. August 1634 datierten Schreiben16

, wo Ludwig XIII. in insge
samt 10 Punkten seine Meinung begründete. Aber auch Richelieu formulierte seine 
Stellungnahme. Er überarbeitete und ergänzte den Mitte Juni abgeschlossenen Avis 
und paßte ihn so der neuen Situation an. Die Umarbeitung berücksichtigte auch noch 
den königlichen Brief vom 4. August 1634. 

Das auf den ersten Blick überraschende Fazit Richelieus war, man müsse "den neu 
vorgeschlagenen Vertrag zwischen Seiner Majestät und den Herren Generalstaaten 
unterzeichnen". Eine Aufgabe also seines Standpunktes vom 23. Juli 1634 und ein 
Einschwenken um 1800 auf die Linie des Königs? In Wirklichkeit war Richelieu ei-

14 Waddington, 247-249. - Wortlaut der Instruktion für die holländischen Gesandten vom 30. 5. 
1634 ebd. 413-435. - Die französischen Instruktionen bei Richelieu, Lettres IV, Nr. CCVIII, 
574ff. 
15 AE, CP Hollande 16, f. 525-530. Auszüge bei Richelieu, Lettres IV, Nr. CLXXXV, 726-728. 
16 APW I 1, Nr. 1, 17-20. 
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nen Komprorniß zwischen der Respektierung des königlichen Willens und der Raison 
seiner eigenen politischen Konzeption eingegangen. 

Der Auslöser für die Auseinandersetzung zwischen König und Kardinal war ein 
"Wunder": die Ratifikation des Vertrags Gastons von Orleans mit d'Aytona durch den 
spanischen König war auf dem Wege nach Brüssel in französische Hände gefallen 17. 
Damit hatte die Frage der spanischen Bedrohung eine neue Aktualität und Brisanz er
halten. Ludwig XIII. ging in seiner schriftlichen Begründung von dieser Gewißheit 
eines unmittelbar bevorstehenden spanischen Angriffs aus. 

Aber auch jetzt war diese Bedrohung, mochte sie noch so gut begründet sein, für 
Richelieu nicht ausreichend, um einen offenen Bruch mit Spanien zu rechtfertigen. 
Für die Rechtfertigung eines Krieges gab es nur einen einzigen Grund, und den for
mulierte Richelieu jetzt glasklar: es war nicht die Gewißheit einer Bedrohung, sondern 
die Gewißheit, "daß, nachdem man alle möglichen vernünftigen Mittel angewandt 
hatte, um die Spanier zu einem gerechten Frieden zu bringen, der Krieg nicht nur das 
schnellste, sondern auch das einzige Mittel ist, das sie zu dieser Entscheidung führt, 
weil er das einzige Mittel ist, das sie dazu zwingen kann"18. 

Auch der König bekannte sich in seinem Brief zu diesem Prinzip; im Gegensatz zu 
Richelieu aber war er der Auffassung, daß es eben keine anderen Chancen mehr für 
den Frieden gab. 

Warum also nun doch der auf Krieg angelegte Vertrag mit den Generalstaaten? 
Nun - auch Richelieus Standpunkt schloß ja die Möglichkeit eines Krieges nicht 
grundsätzlich aus. Sollten aber die Umstände dazu zwingen, so galt es, einer Gefahr 
vorzubeugen, die angesichts der Unzuverlässigkeit der Verbündeten gegeben war: der 
Gefahr nämlich, daß Frankreich "eines Tages alle Mühen allein zu tragen" habe. In 
diesem Argumentationszusammenhang erfolgte als seine Zustimmung zu der Auffas
sung des Königs der Vorschlag zum Abschluß eines entsprechenden Vertrags mit den 
Generalstaaten. Aber was alles hinter dieser Zustimmung stand, das erläuterte Riche
lieu eigenhändig: Dieser Vertrag "sichert dem König, falls er den Krieg im Frühjahr 
aufnehmen will, die Hilfe der Holländer zu vernünftigen Bedingungen, er verpflichtet 
ihn aber dennoch nicht verbindlich, zu diesem Zeitpunkt den Bruch zu vollziehen, 
sondern läßt ihm die Freiheit, es zu tun oder nicht zu tun. Und er ist so angelegt, daß, 
wenn es zum Krieg kommt, nachdem man den Spaniern einen gerechten Frieden an
geboten hat, es offenkundig ist, daß sie [= die Spanier] ihn verursacht haben, weil es 
an ihnen gelegen hätte, ihn unter Bedingungen zu vermeiden, die nicht hart für sie 
sind"19. Die Grundlage des Vertrags sollte also sehr wohl die Möglichkeit sein, wie es 

17 RicheUeu, Memoires II (Nouvelle collection ... Bd. VIII) 520. Als "Wunder" wurde das Auffin
den der Ratifikation hier wie auch in einigen Schriftstücken aus diesen Tagen bezeichnet. 
18 "Si apres avoir tente toutes sortes de moyens raisonnables pour porter les Espagnols a une juste 
Paix, je ne tenois pour tres assure que la guerre est non seulement le plus court, mais le seul 
moyen qui les y peut faire resoudre, parce que c'est le seul qui les y peut contraindre". 
19 " ••• qui assure le Roy que s'il veut entreprendre la guerre au printemps Il sera seconde des Ho
landois ades conditions raisonnables et ne l'oblige pas toutefois a rompre determinement en ce 
temps ains luy laisse la liberte de le faire ou ne le faire pas. Et est couche de teIle sorte qu' offrant 
une paix juste aux Espagnols, si l'on vient a la guerre, il paroistra qu'ils en seront la cause pours 
qu'il est en eux de l'esviter ades conditions qui ne sont pas rudes pour eux". 
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einige Zeilen weiter hieß, "daß man sich zum Krieg entschließen muß", aber es sei gut, 
"wenn man mit bleiernen Schritten vorginge"20, und es sei "immer besser, ein Jahr zur 
Verfügung zu haben für einen solchen Entschluß und für die Vorbereitungen, als 
nicht". 

Nicht der Krieg, und vor allem nicht der sofortige Krieg, sondern die Garantie, daß 
Frankreich im Kriegsfalle nicht allein stünde und vorbereitet sei, das war Richelieus 
Ziel, wenn er jetzt einem Vertragsabschluß mit den Generalstaaten doch zustimmte. 
Und wieder war mit dieser Lösung ein Zeitgewinn verbunden, der nicht nur den Vor
bereitungen für einen möglichen Krieg, sondern auch seiner Verhinderung durch 
Friedensverhandlungen dienen konnte. 

"Ich bleibe dabei", so faßte Richelieu seine Meinung noch einmal zusammen, "daß 
man nichts besseres machen kann, als den neuen Vertrag zu unterschreiben, von dem 
weiter oben die Rede ist". Wenn er diesen Satz aber mit der Bitte einleitete, der König 
möge Verständnis dafür haben, daß er "seine Meinung nicht völlig teile, die auf einen 
sofortigen Bruch hinausläuft", so verbarg sich hinter dieser höflichen Formulierung 
eben doch eine tiefgreifende Differenz in der Gesamtkonzeption : dem kurzfristig und 
einspurig nach dem Krieg drängenden König setzte der Kardinal ein System entge
gen, das die Rücksicht auf eine augenblickliche Situation mit weitergesteckten Zielen 
zu harmonisieren suchte, indem es auf Zeit setzte. Das konnte auch einem möglichen 
Krieg zugute kommen. Das ließ aber ebenso einem Frieden noch eine reale Chance. 

Die kommenden Monate sollten zeigen, daß diese Chance nicht verwirklicht wer
den konnte. Die Entscheidungen von Anfang August im Hinblick auf einen mögli
chen Krieg endeten bei der Kriegserklärung des 19. Mai 1635. Wie kam es zu diesem 
Resultat? 

Drei Linien sind hier zu verfolgen. 
An erster Stelle handelt es sich um die diplomatischen Maßnahmen, die im Hin

blick auf einen möglichen Kriegsausbruch getroffen wurden. Im Mittelpunkt stand 
hier der Vertrag mit den Generalstaaten21 . Schon am 8. August 1634 hatten die fran
zösischen Verhandlungspartner ein Vertragsprojekt vorgelegt, aber erst am 8. Februar 
1635 kam die Unterzeichnung durch die Vertreter der Generalstaaten zustande, und 
es bedurfte seit dem 10. März 1635 noch einmal vier Wochen langer Diskussionen bei 
den Generalstaaten, bis der Vertrag am 11. April 1635 von ihnen ratifiziert wurde. 

Die französische Ratifizierung konnte so auch erst am 23. April 1635 erfolgen. Es 
ist nicht zu übersehen, daß die erste Voraussetzung für einen französischen Kriegsein
tritt nur mit größter Mühe zustandegekommen war. Als Offensiv- und Defensivvertrag 
deklariert22

, hatte er den Beginn der gemeinsamen militärischen Aktionen sogar 
schon für den Monat März vorgesehen. Das Mißtrauen der Generalstaaten, ob es 
Frankreich mit dem Krieg wirklich ernst war, blieb indessen auch nach der Ratifizie
rung noch bestehen. Anfang Mai äußerte der Prinz von Oranien noch entsprechende 
Zweifel23. 

20 " ••. d'aller a pas de plomb". 
21 Waddington, 249-257. 
22 Text bei Du Mont VI, Nr. LXI, 80-85. 
23 Waddington, 259. Leman, 519, Anm. 1 (Schreiben Grotius an Camerarius vom 11. 5. 1635). 
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Ein weiterer Komplex der ,diplomatischen Bemühungen betraf die Einbeziehung 
anderer Verbündeter in einen möglichen Krieg. Feuquieres hatte unter dem 18. Au
gust und 1. September 1634 Instruktionen erhalten, bei den deutschen und schwedi
schen Verbündeten vorzufühlen, ob sie bereit wären, im Falle eines französischen 
Bruchs zusammen mit Holland und Frankreich in Krieg und Frieden gemeinsame Sa
che zu machen24

• 

Hier kam das Debakel der verbündeten. protestantischen Armee bei Nördlingen 
(5./6. September 1634) der französischen Diplomatie sehr zu Hilfe. 

Nördlingen veranlaßte nicht einen französischen Beschluß zum offenen Krieg, son
dern wurde als Hebel angesetzt, um bei den besiegten Verbündeten im Sinne der Au
gust-Instruktionen die Voraussetzungen für einen möglichen Kriegseintritt Frank
reichs zu schaffen. Das Ergebnis war die Unterzeichnung des Pariser Vertrags vom 
20. November 1634 mit den Abgesandten des Frankfurter Konvents25

• Die Möglichkeit 
eines Bruches, nicht der Entschluß zum Bruch, bildete die Grundlage des Vertrags. 
Dafür hatten die Verbündeten Zusagen zugestehen müssen, die schon vorher zu erfül
len waren: vor allem die Verpflichtung, keinen Sonderfrieden zu schließen, und die 
Übergabe der elsässischen Plätze an Frankreich. Aber ein wirklicher Erfolg war dies 
dennoch nicht: Oxenstierna verweigerte die Ratifizierung des Vertrags, die meisten 
Städte schlossen sich ihm an, die übriggebliebenen deutschen Stände ratifizierten am 
28. Dezember 1634. Der Vertrag, den Oxenstierna dann am 28. April 1635 in Com
piegne mit Frankreich abschloß, konnte keinen Ersatz bilden; er übernahm nur seit 
langer Zeit bereits Festgelegtes26

. 

Überlagert wurde dieses Ergebnis jedoch vor allem durch die Nachrichten vom er
folgreichen Abschluß der sächsisch-kaiserlichen Friedensverhandlungen in Pirna und 
damit von den Ungewißheiten über die Folgen, die dieses Ereignis für das französische 
System im Reich haben würde. Das wesentliche Ziel eines gemeinsamen Krieges, der 
Generalfriede, war damit bereits gefährdet, bevor der Krieg überhaupt begonnen war. 

So konnte kaum die Rede davon sein, daß die diplomatischen Bemühungen Frank
reichs im Reich jene Voraussetzungen geschaffen hätten, die Richelieu vor einem Ein
tritt Frankreichs in den offenen Krieg für erforderlich gehalten hatte. 

Traf dies im weiteren europäischen Rahmen zu? Die Mission von d'Avaux nach 
Schweden und Polen mit dem Ziel, den Waffenstillstand zwischen beiden Mächten zu 
verlängern, war im Frühjahr 1635 noch in vollem Gange; die Verlängerung kam erst 
im Herbst dieses Jahres zustande (12. September 1635). Nach England war Anfang 
März 1635 der Marquis de Senneterre als Sondergesandter geschickt worden; man 
hatte den Vertragsabschluß mit Holland abwarten müssen, bevor Vertragspläne mit 
England in Angriff genommen werden konnten. Dies sollte jedoch nur auf der Basis 
des Vertrags vom 15. April 1634 geschehen, damit der Inhalt des Vertrags vom 8. Fe
bruar 1635 nicht bekannt würde27

. Von solcher Skepsis also waren die Versuche bela-

24 AE, CP Allemagne 10, f. 177 f. und 225 ff. 
25 Vgl. Kretzschmar, Bund BI, 24-100. Text bei Du MontVI, Nr. LX, 79ff. 
26 Text bei Du Mont VI, Nr. LXIV, 88. 
27 Instruktion für Senneterre vom 25. 2. 1635 in AE, CP Angleterre 45, f. 404-409. 
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stet, England in eine mögliche Kriegssituation miteinzubeziehen. Die Bemühungen 
schließlich um die italienischen Staaten, denen Richelieu im Sommer-Avis sehr gro
ßen Raum gewidmet hatte, wurden ebenfalls erst im März 1635 mit der Entsendung 
von Bellievre in Gang gesetzeS; ein Vertrag mit Savoyen und Parma vorn 11.Juli 1635 
war das erste und einzige Ergebnis. 

Man wird zugeben müssen, daß die diplomatischen Vorbereitungen in der Tat "mit 
bleiernen Füßen" vorangetrieben worden waren. 

Ein zweiter Komplex von Vorbereitungen betraf die militärischen Angelegenhei
ten. Die Streitkräfte, die Frankreich aufbringen und finanzieren konnte, davon war 
Richelieu in dem Sommer-Avis ausgegangen, würden ein offensives Vorgehen nur an 
einer der drei möglichen Fronten erlauben. War diese Front Flandern, so mußte die 
Strategie dem Reich und Italien gegenüber defensiv bleiben29

• Aber selbst dafür reich
ten die 1634 vorhandenen Truppen nicht aus. Im August 1634 wurde mit Aushebun
gen begonnen, man hatte jedoch Schwierigkeiten, die notwendige Anzahl von Solda
ten zusammenzubringen, und man hatte Ende des Jahres noch keinen Überblick über 
den effektiven Stand. Richelieu hatte große Zweifel, ob der Gesamtüberblick, den der 
"Controle Generale de toutes les Armees du Roy" im Dezember 1634 vorlegte, tat
sächlich auch der Wirklichkeit entsprach30

• Die daher neu angeordnete Bestandsauf
nahme lag erst am 21. April 1635 vor31

• Noch einen Monat vorher hatte Richelieu 
dem Staatssekretär für das Kriegswesen, Servien, gegenüber seine Bedenken geäußert, 
ob man in einern Monat die geplante Iststärke an Soldaten erreichen würde32

. Jetzt, 
Ende April, konnte sich Richelieu zuversichtlich äußern, daß mit der Hilfe Gottes al
les gut gehen werde. Zumal glaubte er, daß man wie bisher so auch für das laufende 
Jahr die Mittel zur Bezahlung des Soldes für 165000 Soldaten aufbringen könne. 

Aber mit der zahlenmäßigen Stärke allein war es ja noch nicht getan. Die Sicherung 
der französischen Ostgrenze war seit Jahren bereits das Ziel einer systematischen Pro
tektions- und Passagenpolitik gewesen33

. 1634 hatten sich die Bemühungen auf die 
Übergabe von Philippsburg und die Einräumung schwedisch besetzter Plätze im Elsaß 
an Frankreich konzentriert. Unter großen Schwierigkeiten war am 26. August 1634 
die Auslieferung Philippsburgs vertraglich mit Schweden und den deutschen Ständen 
des Heilbronner Bundes vereinbart worden34• Eine mehr oder weniger globale Über
lassung des Elsaß hatten die Heilbronner Verbündeten in dem Pariser Vertrag vorn 
20. November 1634 zugestehen müssen35 • Dennoch hielt Oxenstierna auch jetzt noch 
zäh an Benfeld fest. Insgesamt reichte die von Frankreich zu besetzende Linie aber da
mit vorn Sundgau über Philippsburg bis nach Koblenz und zum Ehrenbreitstein. Die 

28 Instruktion für Bellievre vom 25. 2. 1635 in AE, CP Rome 56, f. 46. Richelieu, Lettres IV, 
665-667. 
29 Avis Richelieu Sommer 1634. 
30 Richelieu, Lettres VII, 761. 
31 Richelieu an Servien 21. 4. 1635. Richelieu, Lettres IV, Nr. CCCLXXX, 715. 
32 Richelieu an Servien 23. 3. 1635. Richelieu, Lettres IV, Nr. CCCLXI, 688f. 
33 V gl. dazu Stein und Hermann Weber, Frankreich. 
34 Text bei Du Mont VI, Nr. LVI, 74f. 
35 Vgl. Stein, 337. 
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Schwierigkeiten, die dies mit sich brachte, zeigten sich während des unverhältnismä
ßig kalten Winters 1634/35. 

Unmittelbar vor Weihnachten hatten die Marschälle de la Force und Breze die pfäl
zische Besatzung von Heidelberg von ihren unter dem Befehl des Herzogs von Loth
ringen stehenden kaiserlichen Belagerern befreien können. Aber Philippsburg ging 
dafür am 25. Januar 1635 durch einen Handstreich an die kaiserlichen Truppen verlo
ren. Die miserable Verpflegungslage, die Kälte, Krankheiten und Desertionen 
schwächten die französische Rheinarmee derart, daß der Marschall Breze im März 
melden mußte, die Armee müsse zunächst einmal zurückgenommen werden, um sich 
erholen zu können und wieder einsatzfähig zu werden36. Und zur großen Unzufrie
denheit des Hofes führte de la Force, der inzwischen das alleinige Kommando über
nommen hatte, diesen Plan Mitte April auch aus und quartierte die Armee im Raume 
Metz ein. Die Alarmstimmung am Hof war insofern berechtigt, als man gleichzeitig 
kaiserliche Truppenansammlungen jenseits des Rheins beobachtete, die für einen 
Übergang bei Breisach bestimmt zu sein schienen, das heißt an der "Grenze, die heute 
der wichtigste Gegenstand all unserer Gedanken sein müßte"37. Zu diesen Schwierig
keiten kamen die offenen Fragen über eine Zusammenarbeit mit den schwedischen 
Truppen unter Bernhard von Weimar, die teils diesseits, teils jenseits des Rheins ope
rierten, und denen Frankreich aus deutschen Söldnern zusammengesetzte Hilfstrup
pen zur Verfügung stellen sollte. 

So war also die militärische Lage an der empfindlichen Ostflanke keinesweg sehr 
stabil. 

Damit ist aber auch hinsichtlich der militärischen Vorbereitungen zu fragen, ob sie 
bereits ausreichten, um kraftvoll und schnell und ohne große Risiken zu einem ent
scheidenden Sieg zu gelangen - denn nur so war ein offener Krieg nach Meinung Ri
chelieus vertretbar: er mußte rasch zum Erfolg führen, wenn seine Belastungen für 
Frankreich tragbar bleiben sollten. 

Damit kommen wir zu dem. dritten und für die Frage "Offener Krieg - Ja oder 
Nein?" entscheidenden Komplex. Richelieu hatte seit dem Sommer 1634 von einem 
offenen Krieg immer als von einer Möglichkeit gesprochen, und wenn es um feste 
Abmachungen ging, so sollten sie von Seiten Frankreichs nur unter der Bedingung, 
daß es zum Bruch käme, eingegangen werden. In den "Considerations" vom 23. Juli 
1634, in denen Richelieu die Vor- und Nachteile eines Vertrags mit den Generalstaa
ten untersucht hatte, war von ihm unter den Vorteilen genannt worden das "si, qui 
desengage le Roy". Dieses "Si" hatte die Zustimmung Richelieus zum Standpunkt des 
Königs Anfang August 1634 eingeschränkt und damit ermöglicht; es war die Aus
gangsbasis für den Vertrag mit den Heilbronnern vom 20. November 1634, und es war 
sogar noch in die Präambel des Vertrags mit den Generalstaaten vom 8. Februar 1635 
eingeflossen und hier auch inhaltlich noch einmal erläutert worden. Frankreich und 

36 Schreiben Breze 20. 3. 1635 in AE, CP Allemagne 12, f. 99-10l. 
37 So Ludwig XIII. an de la Force, 14.4. 1635, und ähnlich 20. 4. 1635 in AE, CP Allemagne 11, 
f. 134 und 137. 
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die Generalstaaten, so hieß es da, wollten den Übeln zuvorkommen, die aus dem spa
nischen Verhalten entstehen könnten, "wenn die Spanier sich nicht bereitfinden zu 
vernünftigen Formen eines Vergleichs, sondern fortfahren mit ihren schlechten Ab
sichten, die sie gegen Frankreich und die Herren Staaten haben". Damit war in dieser 
Präambel erneut die grundsätzliche Voraussetzung formuliert, die in Richelieus Au
gen die einzige Rechtfertigung für einen französischen Kriegseintritt darstellte: Krieg 
als eine ultima ratio dann, wenn auf keinem anderen Wege mehr ein Friede, genauer 
gesagt ein Generalfriede, von Habsburg zu erreichen war. Die Präambel vom 8. Fe
bruar 1635 fuhr fort mit der Feststellung, daß dieser Kriegsgrund nun eingetreten sei. 

Der Klärung der Friedensmöglichkeiten kam daher, neben den politischen und mi
litärischen Maßnahmen, als drittem Komplex in der Entwicklung seit August 1634 die 
entscheidende Bedeutung zu. 

Welchen Eindruck hatte man am französischen Hof von den kaiserlichen und spa
nischen Friedensdispositionen? Man konnte sie im Rahmen der päpstlichen Friedens
bemühungen eruieren38

• Hier war im Mai 1634 zu erfahren, daß die spanischen Mini
ster gegenwärtig einen Friedensvertrag ablehnten, während Frankreich zum gleichen 
Zeitpunkt die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Friedenskongreß in Rom hatte 
wissen lassen. Mitte Juni ergingen dann die bereits erwähnten Instruktionen an Char
bonnieres und Barrault vom 15. Juni 1634, durch die Versuche eingeleitet wurden, 
sich auf direktem Wege über die Auffassung am kaiserlichen und spanischen Hof zu 
informieren. An Barrault wurden entsprechende Anweisungen einen Monat später er
neut erteilt, einen Tag nach einer Unterredung Richelieus mit dem Nuntius. Eine 
Antwort auf die Anfragen von Mitte Juni lag bislang noch nicht vor. Statt dessen be
kam man jetzt die Gewißheit der Ratifizierung des Vertrags mit Gaston von Orleans, 
und im August wurde vollends klar, daß weder der Kaiser, noch - und vor allem -
Spanien sich in der Lage sahen, in Friedensverhandlungen einzutreten; zumal der spa
nische Staatsrat betrachtete die französischen Fühler als Augenwischerei. 

Ende August ergab sich indessen wieder eine Gelegenheit, dem Kaiser und Spanien 
gegenüber das Interesse am Frieden zu bekunden. Der Graf von Schönburg begab sich 
als kaiserlicher Gesandter an den spanischen Hof und nahm seinen Weg über Paris39. 

In seinem Bericht vom 21. September 1634 über die Audienzen, die der noch bettlä
gerige König, die Königin und Richelieu ihm am 28. August 1634 gegeben hatten40

, 

zeigte er sich beeindruckt von den hierbei geführten Gesprächen. Immer wieder hatte 
Ludwig XIII. ihm mit der Bitte, dies dem Kaiser zu berichten, versichert, daß er nichts 
mehr als "einen beständigen Generalfrieden in der Christenheit" verlange. Richelieu 
hatte den gleichen Wunsch. untermauert mit einigen grundsätzlichen Forderungen, 
die dabei erfüllt werden müßten, "doch wären zur Erlangung eines Generalfriedens 

38 V gl. für das folgende Leman. 
39 v. Are#n, 47-57, Text des Berichts 53-56. 
40 Das Datum belegt durch Gazette de France 1634, Nr. 89, 364. Die Meinung v. Aretins, Riche
lieu habe Schönburg mehrere Wochen lang hingehalten, die er der Vermutung entnimmt, die 
Audienzen hätten erst nach dem 11. 9. stattgefunden, wird damit ebenso hinfällig wie die Zu
sammenhänge mit Nördlingen, die er aus dieser falschen Datierung abieitet. 
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auch hierin Mittel zu treffen sein". Schönburg war nicht der Meinung, daß man ihm 
hier etwas vormachte; er schrieb die vorzügliche Behandlung, die er erfahren hatte, 
vielmehr den jüngsten Erfolgen der kaiserlichen Waffen zu, über die sich die Königin 
sogar erfreut gezeigt hatte! 

Aber Nördlingen sollte dann die spanische Bereitschaft zu Friedensverhandlungen 
völlig zum Verschwinden bringen. Auf französischer Seite wurde man nun auch zu
rückhaltender: unter dem 21. September 1634 erhielt Barrault die Anweisung, das 
Thema Frieden von sich aus nicht mehr anzuschneiden, sondern nur noch mitzutei
len, was am spanischen Hof darüber zu hören sei41. Das Faktum, das bislang als sicher
ster Beweis für die spanischen Kriegs- und Angriffsabsichten gegolten hatte, der Ver
trag Gastons von Orleans vom 12. Mai 1634, verlor indessen schon bald darauf seine 
Beweiskraft: im Oktober verließ Gaston den Brüsseler Hof, um sich wieder einmal mit 
seinem königlichen Bruder zu versöhnen42. 

Es mehrten sich aber nun andere Anzeichen, aus denen man spanische Offensiv
pläne erkennen zu müssen glaubte. Seit dem Sommer trafen Nachrichten von Vorbe
reitungen in Italien und im Mittelmeer ein, die für ein geplantes spanisches Unterneh
men gegen die Küste der Provence sprachen. Im September schnappte man bei Leu
cate im Roussillon einen spanischen Offizier, der hier bei Nacht die Zugänge nach 
Frankreich auskundschaftete; der König selbst ordnete an, daß dieses Ereignis durch 
eine Sondernummer der Gazette an die Öffentlichkeit gelangte43. Zur gleichen Zeit 
erfuhr man von Truppenverladungen in Neapel, Sardinien und Sizilien, und dies 
nahm man im Zusammenhang mit der Nördlinger Katastrophe sehr ernst44. Entspre
chende Meldungen verdichteten sich im Oktober und November45. Ende März 1635 
schließlich konnte man große Rüstungen in Katalonien beobachten, als sicher bevor
stehend wurde jetzt auch ein Angriff auf Toulon erwartet46. Vor allem aber erhielt 
man jetzt auch Berichte des französischen Botschaftssekretärs aus Madrid, die zeigten, 
daß der spanische König zum Kriegseintritt entschlossen sei47. 

Dies alles blieb nicht ohne Einfluß auf die französische Einstellung zu der neuen 
päpstlichen Friedensinitiative, die mit dem Eintreffen des päpstlichen Sondergesand
ten Mazarin am französischen Hof Anfang Dezember 1634 einsetzte. Mazarin wußte 
am 30. Dezember 1634 zu berichten, Richelieu gebe ihm auf tausendfache Weise zu 
erkennen, daß er "nichts mehr auf der Welt als den Frieden wünsche, und der ganze 
Staatsrat mit ihm"48. Ende Januar 1635 konnte er weiterhin melden, daß Frankreich 

41 Leman, 436, Anm. 1. 
42 Dethan, Orleans 130 ff. 
43 Richelieu an Ludwig XIII., 20. 9. 1634. Richelieu, Lettres IV, Nr. CCCVIII, 608-611. - Gazette 
de France 1634, Nr. 97, 395. 
44 Richelieu an Ludwig XIII., 22. 9. 1634. RicheUeu, Lettres IV, Nr. CCCIX, 612-614. 
45 Richelieu an Ludwig XIII., 17. 10., 2. u. 16. 11. 1634. RicheUeu, Lettres N, Nr. CCCXXVIII, 
629-631, Nr. CCCXXXII, 635 und Nr. CCCXXXVI, 642-644. 
46 Richelieu an Ludwig XIII., 30. 3. 1635. RicheUeu, Lettres IV, Nr. CCCLXVII, 695-698. 
47 Auszüge aus Schreiben des Sr Pe ny vom 10., 12. und 15. 1. 1635, von ihm übersandte Kopien 
von Dekreten des spanischen Königs und Consultas des Staatsrats von März und April 1635. AE, 
CP Espagne 18, f. 8, 12-14, 17, 20 und 22. Vgl. Leman, 520. 
48 Leman, 453. 
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mit der Entsendung von Bevollmächtigten zu Friedensverhandlungen einverstanden 
sei, wenn Kaiser und spanischer König ein Gleiches tun wollten49

. Rechnete man 
noch ernsthaft mit dieser Möglichkeit? "Es ist hier ein fest geschriebener Grundsatz", 
so faßte Mazarin um die gleiche Zeit seine Eindrücke zusammen, "daß die Spanier zu 
keinem Übereinkommen neigen, sondern daß sie bald alle Kräfte gegen Frankreich 
richten werden"50. 

Gab es also jenes "Si" nun nicht mehr, das in der Konzeption Richelieus seit dem 
Sommer 1634 zwischen einem möglichen und einem notwendigen Krieg gestanden 
hatte? War der Entscheidungsprozeß, der parallel zu den diplomatischen und militäri
schen Vorbereitungen eines möglichen die Notwendigkeit eines offenen Krieges an 
Hand der Friedensmöglichkeiten zu überprüfen hatte, bereits zu Ende gegangen? 

Sicherlich hing es mit dieser zunehmenden Überzeugung von der Aussichtslosig
keit der Friedensbemühungen zusammen, wenn Richelieu im Januar mit allem Nach
druck und sogar mit der Drohung eines Verhandlungsabbruchs auf den Abschluß des 
holländischen Vertrages drängte. Aber wenn Richelieu Mazarin gegenüber noch Ende 
Februar beteuerte, daß "der König den Bruch so lange wie nur irgend möglich hinaus
schieben werde"51, so traf dies allein schon in Anbetracht der noch ungenügenden 
Vorbereitungen zweifellos auch zu. Die Entscheidung für den offenen Krieg war auch 
jetzt noch nicht gefallen. 

Der Ton änderte sich seit Anfang April. Am 8. April 1635, als der P. Joseph direkte 
Verhandlungen zwischen Richelieu und Olivares vorschlug, sagte er gleichzeitig: "Wir 
haben keinen Zweifel, daß der Friede zustandekommt, aber man muß ihn durch einen 
guten Krieg gewinnen"52. Jetzt war ein Ereignis eingetreten, das eine Entscheidung 
forderte. 

Seit dem 30. März 1635 wußte man am französischen Hof von dem spanischen 
Überfall auf Trier und von der Gefangennahme des Kurfürsten Philipp Christoph von 
Sötern53. Dieses Ereignis vom 26. März 1635 wurde nicht nur als neues Anzeichen für 
die spanische Kriegsbereitschaft betrachtet, sondern als Beweis dafür, daß der Ent
schluß zum Krieg gefallen und der offene Bruch nunmehr vollzogen war. Mazarin ge
genüber wurde dieses Ereignis jedenfalls in den nächsten Tagen so interpretiert, und 
damit auch der Gewißheit Ausdruck gegeben, daß Friedensversuche jetzt endgültig 
keine Chancen mehr hatten. "Nach Trier, und nachdem er den Kaiser und seine Mini
ster völlig in der Hand hat, kann der Conde Duque das Wort Frieden gar nicht mehr 
hören wollen", sagte Richelieu in diesen Tagen zu dem päpstlichen Sondergesand
ten54• 

Es muß dennoch gefragt werden, ob die ausschlaggebende Bedeutung dieses Trierer 
Ereignisses allein darin lag, daß es in den Augen der französischen Staatsführung als 
offenkundiger Bruch und damit als definitives Ende der Friedenschancen beurteilt 

49 Leman, 465. 
50 Leman, 465. 
51 Leman, 498. 
52 Leman, 499. 
53 Hermann Weber, Frankreich 383-390, Leman, 492 f. 
54 Leman, 498. 
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wurde. Mit der Aufforderung an den Kardinalinfanten, den Trierer Kurfürsten wieder 
freizugeben, die der französische Gesandte d' Amontot Ende April zu überbringen 
hatte, wurde dieser definitive Charakter zumindest theoretisch noch einmal in Frage 
gestellt55. Ging es nur darum, die Rechtmäßigkeit des eigenen Verhaltens vor der Öf
fentlichkeit zu demonstrieren? Oder wollte Richelieu auch jetzt noch "mit bleiernen 
Füßen" vorgehen und Zeit gewinnen? Zeitgewinn für was? Für noch bessere Vorbe
reitungen eines bereits beschlossenen Krieges? Oder Zeitgewinn, um im Sinne seiner 
bisher konsequent verfolgten Linie dem Frieden auch jetzt noch einmal eine letzte 
Chance zu geben? Wie wäre die französische Reaktion gewesen, wenn der Kardinalin
fant der französischen Aufforderung stattgegeben hätte? 

Aber dieses Trierer Ereignis enthielt auch noch andere Elemente, die bei einer Ent
scheidung für oder gegen den Krieg in die Wagschale fielen; und so sehr die Ableh
nung dieser Aufforderung durch den Kardinalinfanten den Willen Spaniens zum offe
nen Bruch zu bestätigen vermochte, so sehr verstärkte sie doch gerade auch das Ge
wicht dieser neuen Gesichtspunkte. 

Zum einen war der französische Staatsrat durch das Trierer Ereignis in eine gewisse 
Zwangslage gebracht worden. Eine ausbleibende Reaktion auf den spanischen Über
griff mußte die Glaubwürdigkeit der französischen Protektionspolitik empfindlich un
tergraben und konnte nur als ein Zeichen der französischen Schwäche interpretiert 
werden. Nicht umsonst hatte der P.Joseph schon am 8. April 1635 seiner Bemerkung, 
der Friede sei nur durch einen guten Krieg zu gewinnen, hinzugefügt, dieser Krieg 
werde dem Conde Duque zeigen, daß Frankreich keineswegs so schwach und ruiniert 
sei, wie dies der spanische Botschafter Benavides als gewiß hinstelle. 

Zum anderen lieferte dieses Trierer Ereignis eine außerordentlich günstige Mög
lichkeit, den französischen Kriegseintritt mit den fundamentalen Ansprüchen der 
französischen Monarchie in der Christenheit zu verbinden und von hierher zu recht
fertigen. Der knappe Text der Kriegserklärung vom 19. Mai 1635 sollte genau diesen 
Horizont abstecken56 : Der französische König hatte einem Reichsfürsten einen 
Schutz zugesagt, den weder der Kaiser noch ein anderer Fürst zu geben in der Lage 
waren, und der spanische Übergriff als flagranter Verstoß gegen das Völkerrecht 
mußte das Interesse aller Fürsten der Christenheit wecken. - Der Krieg, der aus die
sem Anlaß eröffnet wurde, war also nicht bloß eine französisch-spanische Angelegen
heit, sondern er betraf die ganze Christenheit, und indem der französische König sich 
mit der Kriegserklärung zum Sachwalter der Christenheit machte, erfüllte er genau 
jene Funktion, die Richelieu seinem König in dem Avis vom Januar 1629 als funda
mentales Programm vor Augen gestellt hatte: "se rendre le plus puissant monarque du 
monde et le prince le plus estime"57. Die Größe und die Reputation sollten eben ge
rade darin bestehen, daß in dieser Christenheit durch den französischen Monarchen 
eine Friedensordnung hergestellt und garantiert wurde, in der alle Fürsten der Chri-

55 Seine Instruktion vom 21. 4. 1635, die abschlägige Antwort vom 4. 5. 1635. Richelieu, Lettres 
IV, 762. Gazette de France 1635, Nr. 60, 247 f. Leman, 493. 
56 Gazette de France, 1635, Nr. 67, 274. 
57 Richelieu, Papiers IV (1629) Nr. 11, 24. 
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stenheit in ihrer Freiheit nicht mehr durch den spanischen Anspruch auf eine Univer
salmonarchie bedroht wurden. Dies war auch der Tenor der Kriegsmanifeste, die in 
den darauffolgenden Wochen den französischen Kriegseintritt sehr viel ausführlicher 
vor der Öffentlichkeit rechtfertigten58

. 

Das Ergebnis dieses Überblicks kann folgendermaßen zusammengefaßt werden. Die 
Entwicklung vom verdeckten zum offenen Krieg war seit dem Frühjahr 1634 von Er
eignissen und Umständen begleitet, die in zunehmendem Maße den offenen Bruch 
von Seiten Frankreichs erforderlich zu machen schienen. Hier aber gab es unter
schiedliche Auffassungen im französischen Staatsrat. Während der König einem sofor
tigen Kriegseintritt Frankreichs zuneigte, suchte Richelieu eine solche Entscheidung 
hinauszuschieben. In seinen Augen war ein Krieg weder als Eroberungskrieg noch als 
Präventivkrieg zu rechtfertigen, sondern nur als ultima ratio in der Verfolgung des 
prinzipiellen Zieles eines die ganze Christenheit - katholische wie protestantische 
Fürsten - umfassenden Generalfriedens. Dabei galt es zwar Spanien zu schwächen, 
Habsburg aber nicht als zukünftigen katholischen Partner Frankreichs in dieser Chri
stenheit auszuschalten. Diese Konzeption läßt sich aus dem Avis des Sommers 1634 
ablesen. Er hat für die Beurteilung der Richelieuschen Politik vom verdeckten zum of
fenen Krieg daher eine kapitale Bedeutung. Die Maßnahmen, die seit dem Sommer 
1634 auf diplomatischem und militärischem Gebiet getroffen werden, fügen sich in 
diese Konzeption ein. Sie gehen von einem möglichen, nicht jedoch von einem not
wendigen oder gar bereits beschlossenen Krieg aus. Der Kriegseintritt Frankreichs im 
Mai 1635 wird dann in einer Situation, in der am französischen Hof dem Frieden 
keine Chancen mehr gegeben werden, durch den spanischen Überfall auf Trier ausge
löst, ein Ereignis, das als Bruch Spaniens gewertet wird und gleichzeitig gemäß dem 
Selbstverständnis der französischen Monarchie und ihrer Berufung als Rechtfertigung 
dienen kann. Diese argumentativen Möglichkeiten und nicht der bereits erreichte 
Stand der Kriegsvorbereitungen geben den Ausschlag. In Begründung und Zielset
zung entspricht der Krieg, zu dem man sich jetzt entschließt, genau jenen Vorstellun
gen, die Richelieu schon im Sommer 1634 entwickelt hatte. Das belegen die Erläute
rungen, die der P. Joseph am 8. Mai 1635 dem in Schweden weilenden Gesandten 
d' Avaux gab: "Die wahre Absicht des französischen Königs ist es, so schnell wie nur 
irgend möglich einen allgemeinen Frieden mit gegenseitiger Garantie für die Zukunft 
zu machen; das wird ein goldenes Zeitalter werden wie zur Zeit des Augustus. Das 
Mittel, das er hierfür angebracht hält, besteht darin, alle Arten von guten Friedensver
handlungen und -eröffnungen durch mehrere Armeen zu unterstützen, deren effek
tive Zahl sich auf 150000 Mann Fußvolk und 14000 Mann Reiterei beläuft, die alle 
ausgehoben sind, ohne die Streitkräfte der Holländer zu rechnen, die in dem Augen
blick, in dem ich schreibe, schon im Felde stehen ... "59. 

58 Declaratian du Ray sur l'auverture de la Guerre cantre le Ray d'Espagne, 6.6. 1635. Gazette de 
France, 1635, Nr. 85, 335-342. - Manifeste cantenant les justes causes que Sadite Majeste a eües 
de desclarer la guerre au Roy d'Espagne. Le Mercure Franfois XX (1637), 948-959. Du Mont VI, 
Nr. LXIX, 105-107. 
59 AE, CP Suede 3, f. 149. 





Sven Lundkvist 

Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele 
1632-1648 

I. Auffassungen und Ausgangspunkte 

Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele im Reich vorn Tode Gustav Adolfs 
1632 bis zum Friedensschluß 1648 umspannen ein weites Feld und sind im Laufe der 
Zeit unterschiedlich beurteilt worden. Den Ausgangspunkt bildeten dabei die Absich
ten des schwedischen Königs beim Eintritt in den Krieg. Fritz Dickmann faßte 1959 
in seinem Werk "Der Westfälische Frieden" eine lange Diskussion in folgender Frage 
zusammen: "Karn er zur Rettung evangelischen Glaubens, ging es ihm um die Sicher
heit Schwedens oder hatte er ausschweifende Eroberungspläne ?"l Die Beurteilung der 
Entwicklung knüpft bei verschiedenen Verfassern an diese Motive und Ziele an. 

Die Diskussion hat sich indessen auch in einern weiteren Rahmen bewegt, nämlich 
dem Aufstieg und Charakter der schwedischen Großmacht. Michael Roberts hat in 
seinem 1979 erschienenen Buch "The Swedish Imperial Experience, 1560-1718" an 
die ältere schwedische Schule angeknüpft, die vor allem die Sicherheitsaspekte zur Er
klärung des schwedischen Imperiums hervorgehoben hatl. Klaus Zernack wiederum 
hat 1981 in einern Aufsatz "Schweden als europäische Großmacht" die handelspoliti:.. 
schen Aspekte hervorgehoben, die vor allem von jenen Forschern betont werden, die 
von Roberts zur neuen Schule der schwedischen Geschichtswissenschaft gerechnet 
werden. Danach sei die schwedische Politik von dem Bestreben geprägt worden, die 
Küstenzonen mit den großen Flußmündungen an der Ostsee zu beherrschen, mit den 
Worten Zernacks "als Grundlage eines Handelsverkehrsimperiums in der Ostsee, das 
seinerseits die finanziellen Mittel für steigende militärische Sicherungsaufgaben würde 
einbringen können, deren eine solchermaßen resourcenexpansionistisch begründete 
Ostseevormacht bedurfte"3. 

In dem bezeichneten engeren Rahmen sind in den letzten Jahren, teilweise im An
schluß an die Herausgabe der ,,Acta Pacis Westphalicae", mehrere Untersuchungen er-

1 Dickmann, Frieden 47. Spätere Auflagen 1965 und 1972. Wo nicht anders angegeben, wird 
nach der Auflage von 1959 zitiert. 
2 Roberts, Experience, die Abschnitte "The Making of the Empire" und "The Unmaking of the 
Empire", bes. 19 ff., 123 ff. 
3 Zernack, 339ff., das Zitat auf S. 340. Vgl. Mediger, 122-175. Nilsson, Gustav II Adolf 452, läßt 
die Frage nach den handelspolitischen Zielen offen, stellt aber fest, daß man die gewonnenen Po
sitionen zu bewahren suchte. 
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schienen. Nicht zuletzt sind die Einleitungen zu den verschiedenen Bänden wichtig4• 

Sigmund Goetze veröffentlichte 1971 eine Arbeit über Axel Oxenstiernas Politik ge
genüber Kaiser und Reich, in der er ausführlich die schwedischen Kriegs- und Frie
densziele behandelte. Er sah in ihnen vor allem den Wunsch, Deutschland entlang der 
Ostsee für alle Zeit schwach zu halten und eine Aufsplitterung des Landes unter dem 
Vorwand der Religion und der Freiheit zu erreichen5 • 

Michael Roberts hat 1982 die Kriegs- und Friedensziele in einem Aufsatz über Axel 
Oxenstiernas Tätigkeit in Deutschland 1632-1636 aufgegriffen. Sie konnten zusam
mengefaßt werden in den Begriffen satisfactio - der Übertragung großer deutscher Ge
biete vor allem an der Ostseeküste an Schweden - und assecuratio - der Garantie ge
gen eine Wiederholung dessen, was in den 1620er Jahren geschehen war, als der Kai
ser an die Ostsee vorgedrungen und zu einer Bedrohung Schwedens geworden war. 
Das ließ sich dadurch verwirklichen, daß Schweden eine starke Position in Deutsch
land gewann und als Mitglied eines oder mehrerer Reichskreise Zugang zu den deut
schen Ständen erhielt. Wichtig wurden gegen Ende von Oxenstiernas Aufenthalt in 
Deutschland auch das Contentement der Soldateska und die Aufhebung des Prager 
Friedens vom Mai 1635, konkret formuliert in der Forderung nach Amnestie6

. 

Auf schwedischer Seite gibt es keine moderne zusammenfassende Darstellung, die 
die neuesten Ansätze aufgreift; noch immer ist das Hauptwerk Claes Theodor 
Odhners Arbeit von 1875. Es gibt jedoch eine Reihe von Spezialuntersuchungen, die 
Licht auf Teilprobleme werfen7

• Die jüngsten sind Roland Nordlunds 1971 und 1974 
erschienene Arbeiten über die Kriegsfinanzen und den Heilbronner Bund und über 
die Satisfaktionsfrage und Pommern 1633. Sie sind in diesem Zusammenhang nicht 
zuletzt deshalb von Bedeutung, weil sie herausarbeiten, wie Axel Oxenstierna die 
schwedische Politik in Deutschland änderte, um einen, wie es hieß, reputierlichen 
Frieden zustande zu bringen. Seine Absicht war es, Schweden aus dem Krieg heraus
zubringen und die Aufgaben statt dessen auf den Heilbronner Bund abzuwälzen8

. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß in einer Untersuchung über die Friedens- und 
Kriegsziele die näheren Ziele im Vordergrund stehen. Das Quellenmaterial besteht ja 
hauptsächlich aus Instruktionen und Verhandlungsberichten. Hinzu kommt, daß die 
führenden Staatsmänner nicht immer Anlaß gehabt haben, ihre Absichten offen mit
zuteilen. Auch der Übergang zum deutschen Kriegsschauplatz trägt dazu bei, daß die 
deutsche Perspektive dominiert, selbst wenn das Gesamturteil von einem Abwägen al
ler Faktoren auszugehen hat. Sicherlich haben die schwedischen Ziele im Lauf der 
Zeit auch gewechselt. 

4 Siehe die Einleitungen von Wermter, Kohl und Lorenz, APW I 1, 193-203, 11 C 1, XIX-XXXII, 
II C 2, XXXI-XL, II C 3, XXV-LXI. Vgl. hierzu auch die Literaturübersichten bei Dickmann, 
Frieden C1972) 585-596, und Repgen, Krieg 182-188, und Repgens Darstellung ibid. 169-182, 
be~ 17~ 178, 179( 
5 Goetze. Zur Charakteristik von Goetzes Arbeit s. auch Roberts, Experience 16, wo er über 
Goetze sagt, "whose spirited revival of some of the contentions of nineteenth-century Catholic 
historians represents a timely correction of the historiographical balance". 
6 Roberts, Oxenstiema 61-105, bes. 77-97. 
7 Odhner. Zur Ergänzung Arnoldsson, Fredspolitik, und Lundgren. Einen Überblick gibt Tham. 
8 Nordlund, Ombud. Ders., Kontribution. Ders., Avveckling. 
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Apriori kann man annehmen, daß der Übergang von Gustav Adolf zu Axel Oxen
stierna eine Veränderung bedeutete. Roland N ordlund und Michael Roberts st\mmen 
darin überein, daß der Kanzler, anders als der König, nicht einen Umsturz in Deutsch
land bewirken wollte, sondern nach dem November 1632 seine wichtigste Aufgabe 
darin sah, einen vorteilhaften Frieden zustande zu bringen9. Der in Schweden sitzende 
Reichsrat wollte dagegen seit 1634 Frieden beinahe um jeden Preis haben. Nach sei
ner Rückkehr nach Schweden konnte Oxenstierna den Rat jedoch für seine Linie ge
winnen. Seit Ende 1634 hatten sich zwei Alternativen herausgebildet: ein separates 
Abkommen mit dem Kaiser oder ein Universalfriede im Bündnis mit Frankreich. Im 
Februar 1638 wurde die Allianz mit Frankreich Wirklichkeit 10. 

Eine Voraussetzung für kaiserlichen Friedenswillen wurde durch immer stärkeren 
militärischen Druck von seiten Schwedens und Frankreichs geschaffen. Für Gustav 
Adolf war es natürlich gewesen, gegen die kaiserlichen Erblande vorzustoßen, um den 
Kaiser für ein Abkommen reif zu machen 11. Axel Oxenstierna konnte oder wollte 
nicht offensiv vorgehen. Mitte der dreißiger Jahre wurde er zu weitgehenden defensi
ven Maßnahmen gezwungen und konnte folglich seinen Friedensbemühungen keinen 
Nachdruck verleihen. Erst ab 1638/1639 kam es zu einem Umschwung. Die Erblande 
wurden erneut zum Ziel der Angriffe. Während der vierziger Jahre wuchs der schwe
disch-französische Druckl2

• Der Zusammenhang zwischen militärischem Erfolg und 
Erfolg am Verhandlungstisch war eine Realität 13 , oder wie Axel Oxenstierna es bei 
den Verhandlungen im Reichsrat im März 1647 ausdrückte: "Des Königs consilia 
werden durch unsere und die des Kaisers durch seine Armee geführt" 14. 

In der internationalen Forschung hat die Tendenz bestanden, Schwedens Abhän
gigkeit von den französischen Subsidien und damit die Abhängigkeit des Landes von 
Frankreich hervorzuheben 15. Sigmund Goetze geht sogar so weit, daß er Schweden ge
rade wegen seiner ökonomischen Abhängigkeit als ganz bedeutungslos und als einen 
Parteigänger Frankreichs bezeichnee6

. Tatsächlich ist die schwedische Armee in er
heblich höherem Maße, als sich vom Umfang der französischen Subsidien ergibt, vom 
deutschen Kriegsschauplatz abhängig gewesen. Das gilt in der Anfangsphase des Krie
ges und auch später. Die französischen Subsidien haben in offensiven Phasen zwar 
ihre Bedeutung gehabt, nicht zuletzt als Sicherheit für Anleihen, aber Geldmittel ha
ben auch ohne Frankreichs Hilfe zur Verfügung gestanden 17. Diese Feststellung hat 
auch politische und diplomatische Konsequenzen, nicht zuletzt für den einen der bei-

9 Nordlund, Avveckling, passim. Roberts, Oxenstierna 95. 
10 Roberts, Oxenstierna 77-97; Lundgren, 99-148; Rosen, Rezension. 
11 Gustav Adolf an Axel Oxenstierna 8.10.1630, AOSB II 1, 654f. 
12 Försvarsstaben, Jankow, und ders., Fernem. 
13 Koh4 XXXVI. 
14 SRP 12, 60f. 
15 Siehe z. B. Zeeden, 172, der die Forschung nach dem Stand von 1970 zusammenfaßt. 
16 Goetze, 253 f. 
17 Lundkvist, Krigsfinansiering, und Böhme, Geld 54-95, allgemein zur schwedischen Kriegsfi
nanzierung. Zur Rolle der französischen Subsidien bei offensiven Unternehmungen s. Lundgren, 
Kap. VIII, X und XII, sowie zur Präzisierung Nt'lssons Rezension von Lundgrens Arbeit 125-131. 
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den schwedischen Unterhändler auf dem Friedenskongreß, Johan Adler Salvius, der 
die französischen Subsidien verwaltete. 

Die religiösen Aspekte konzentrierten sich allmählich immer mehr auf die juristi
schen Probleme. Der Frieden von Prag vom Mai 1635 hatte ein besonderes Reichsre
ligionsrecht geschaffen 18. Für Schweden hatte Axel Oxenstiemas veränderte Politik, 
zu retten, was von dem Erreichten zu retten war, auch dazu geführt, daß die Religions
fragen auf den Heilbronner Bund übertragen worden waren und daß sie bei den Frie
densverhandlungen in den vierziger Jahren unter die allgemeinen Verhandlungen ge
legt wurden. Dort allerdings sollten der schwedische Standpunkt und der Einsatz sei
ner Unterhändler positive Ergebnisse zeitigen19

. 

Der Frieden von Prag bedeutete eine Lösung unter anderen Vorzeichen als denen 
Oxenstiemas. Er war ein Komprorniß zwischen dem Kaiser und Kursachsen in den 
Fragen der Reichsverfassung, der Religion und gewisser territorialer Belange. Schwe
den und Frankreich sollten keine Möglichkeit erhalten, die deutschen Fragen zu be
einflussen2o. 

11. Die Ziele des Krieges und des Friedens 

Die schwedischen Friedensziele wurden in den für die schwedischen Delegaten im 
Oktober 1641 ausgefertigten Instruktionen zusammengefaßt. Einige von ihnen waren 
bei früheren Verhandlungen mit dem Kaiser erreicht worden. Dazu gehörten die 
Beendigung des Krieges und das Niederlegen der Waffen, die Reduktion der alten 
Freundschaft, die Freiheit des Handels, der Austausch der Gefangenen und die Resti
tution für die Offiziere, die Gustav Adolf gefolgt waren und aus den kaiserlichen Erb
landen oder aus Gebieten stammten, die ihm unterstanden. Drei Hauptforderungen 
gab es jedoch, über die man sich nicht hatte einigen können: die Amnestie oder asse
curatio pacis, die satisfactio coronae und die satisfactio militum21

• Die Instruktionen 
spiegeln die in verschiedener Form früher vorgetragenen schwedischen Wünsche, zu
gleich auch die inzwischen gemachten Erfahrungen. Sie haben daher eine Komplexi
tät, die die anschließenden Friedensverhandlungen keineswegs vereinfachen. Es ist 
deshalb nötig, sie näher zu untersuchen. 

Die Ursprünge der schwedischen Kriegsforderungen: assecuratio pacis, satisfactio 
coronae und satisfactio militum, sind embryonal schon sämtlich vor dem schwedi
schen Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg vorhanden. 

Als Gustav Adolf 1624 das Angebot erhielt, in eine evangelische Allianz gegen den 
Kaiser einzutreten, machte er zur Bedingung - abgesehen davon, daß er für sich allein 
die militärische Führung beanspruchte -, daß er je einen deutschen Hafen an der Ost
see und Nordsee als Sicherheit gegen Dänemark erhalten sollte, am liebsten Wismar 

18 Zusammenfassend Repgen, Krieg 179 f. 
19 Zu diesen Verhandlungen Dickmann, Frieden, passim. 
20 Zusammenfassend Repgen, Krieg 179. 
21 Die Instruktionen in APW 1.1,231-266, deutsche Übersetzung 291-322. 
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und Bremen22
• Diese Problematik sollte, wie später zu zeigen ist, bei den Friedensver

handlungen in Münster und Osnabrück wiederkehren und betraf dann sowohl die 
assecuratio pacis wie auch die satisfactio coronae. 

Im Briefwechsel zwischen Gustav Adolf und Axel Oxenstierna 1627-1628 wurde 
der Krieg mit dem Kaiser als unvermeidlich angesehen. In zwei Briefen an den 
Reichskanzler vom Monatswechsel März/April 1628 erörterte der König die Gründe 
für und wider ein Eingreifen in Deutschland. Von Vorteil war es, daß ein schwedisches 
Feldheer in Norddeutschland Wallensteins Armee daran hindern würde, gegen Preu
ßen vorzustoßen, wo Schweden militärisch stark engagiert war, daß es Schwedens 
Grenzen schützen, Möglichkeiten zur Hilfeleistung an Dänemark bieten und die 
norddeutschen Städte daran hindern würde, sich dem Kaiser in die Arme zu werfen. 
Die Nachteile waren durchweg ökonomischer Art: eine so große Armee, wie sie für 
den Feldzug benötigt wurde, erforderte große Barmittel, die Schweden unmöglich auf
bringen konnte, und man konnte auch nicht mit Kontributionen von den Städten 
rechnen, die im übrigen schwedische Hilfe nicht begehrt hatten. Ein dauerhafter Frie
den war jedoch nicht zu erwarten, und die Kriege in Europa waren ineinander ver
schlungen. Wie sollte man da die Mittel aufbringen, um sich den Kaiserlichen wider
setzen zu können? Kein Königreich und keine Republik war so mächtig und reich, 
daß sie es allein schaffen konnte. Der einzige Ausweg bestand darin, wie es die Kaiser
lichen in Deutschland taten, die Mittel zur Vernichtung der Feinde in einem anderen 
Land zu sammeln. Der Krieg mußte sich selbst ernähren, sonst ließe sich das, was man 
begonnen habe, kaum zu einem glücklichen Schluß führen. Wallenstein hatte das Mo
dell geliefert. Statt des immer stärker heimgesuchten Preußen käme Deutschland in 
Frage23

• 

Der Briefwechsel dieser Jahre enthält also die Grundlage auch für die späteren For
derungen nach assecuratio und satisfactio militum. Um sich zu schützen, mußte man 
in Deutschland mit einer großen Armee eingreifen, die auf deutschem Boden versorgt 
und instand gehalten werden sollte. 

In der Forschung stimmt man auf schwedischer und deutscher Seite darin überein, 
daß die Verteidigungskonzeption auch ihre offensiven Züge hatte. Gustav Adolfs Ein
greifen zur Verteidigung Schwedens und seiner Glaubensverwandten verwandelte sich 
mit der Zeit zu einem Eroberungszug in Deutschland. Satisfactio wie assecuratio soll
ten tiefe Eingriffe in die inneren Verhältnisse Deutschlands bedeuten und richteten 
sich gegen die Mehrzahl der deutschen Stände. Ein corpus evangelicorum unter 
schwedischer Führung und ein habsburgisches Kaisertum waren miteinander nicht zu 
vereinbaren. Zugespitzt mußte es zur Auflösung des Reiches oder zur Einsetzung 
eines schwedischen Kaisers führen. Nach der Schlacht bei Breitenfeld 1631 bot der 
Kurfürst von Sachsen Gustav Adolf die Kaiserwürde an. Lützen schuf in dieser Hin
sicht eine neue Situation24

. Auf schwedischer Seite hatte man aber weiterhin das Pro-

22 Ahnlund, Gustaf II Adolf 274 f. 
23 Gustav Adolf an Axel Oxenstiema 31. 3., 1. 4.1628, AOSB II 1, 387 ff., 395 ff. V gl. Lundkvist, 
Krigsfinansiering 413 ff. 
24 Zur schwedischen Auffassung zusammenfassend Tham, 185-234 und 387 ff., und zur deut
schen Dt"ckmann, Frieden 47 f. 
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blem, wie der Frieden gewonnen und abgesichert werden sollte. Welche Form sollten 
die assecuratio und satisfactio erhalten? 

1. Assecura#o pacis 

Die assecuratio pacis war kurz vor Gustav Adolfs Tod auf folgende Weise beschrie
ben worden: Aufhebung des kaiserlichen Edikts über die Kirchengüter von 1629, Re
stitution der deutschen evangelischen Fürsten und Stände, denen ihre Gebiete und 
Rechte genommen waren, Wiederherstellung des geistlichen und weltlichen Friedens 
gemäß· den Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens von 1555 sowie Behe
bung der Gravamina25. 1637 hatte sich die Terminologie verändert, nun hieß es 
Amnestie, Restitution und Sicherheit, und man ging von den veränderten Verhältnis
sen nach dem Frieden von Prag aus. Der Hauptinhalt aber war derselbe, oder wie es in 
der Instruktion für die schwedischen Kommissare hieß: "Für uns ist in Betracht zu 
ziehen, daß wir keine Sicherheit zu erwarten haben, es sei denn, daß Deutschland 
seine frühere Gestalt erhält"26. Die Rückkehr zu den früheren Verhältnissen in 
Deutschland war der Ausgangspunkt für die schwedischen Bemühungen. 

In der Hauptinstruktion für die Friedensverhandlungen findet man 1641 dieselbe 
Perspektive. Allen muß klar werden "die Notwendigkeit der Generalamnestie ... um 
für jetzt und in Zukunft alle Ursache und allen Anlaß zu beseitigen, um das römische 
Reich zu befrieden, ihm den Frieden zu bewahren und um fremden benachbarten 
Kronen und Königreichen alle Not und allen Zwang zu nehmen, wiederum in einen 
Krieg zu geraten". Schweden und Frankreich müßten aus diesem Krieg in Ehren her
auskommen, und da die Amnestie die Ursache dafür sei, daß der Krieg so lange ge
führt worden sei, müsse man sie nun im Interesse eines ehrenhaften Friedens errei
chen. Auf deutscher Seite müsse man zu der Einsicht gezwungen werden, daß man 
diese Gelegenheit nicht versäumen dürfe, "die uralte, nun gleichsam mit Füßen getre
tene Freiheit wiederum aufzurichten"27. 

Aus schwedischer Sicht war also die Rückkehr zu früheren Verhältnissen eine Vor
aussetzung für Frieden und Sicherheit. Aus anderer Sicht bedeuteten die schwedi
schen Ziele, daß die vorn Kaiser seit 1618 durchgesetzten Reichsreformen aufgehoben 
und Eingriffe in Deutschlands innere Verhältnisse vorgenommen werden sollten28. 

Da der Friede von Prag 1635 die allgemeine Stellung des Kaisers im Reich sehr ge
stärkt hatte, mußte er nach schwedischer Auffassung aufgehoben werden: "Dieser Ar
tikel der Universalausdehnung der Amnestie und der Aufhebung des Prager Friedens 

25 Leges seu conditiones pads universalis per Germaniam, September 1632, AOSB I 1, 540ff. 
Vgl. dazu auch Dickmann, Frieden 149-153 und 539. 
26 Instruktion für Sten Bielke und Johan Adler Salvius März 23/April 2 1637, APW I 1, P. 11, 
S. 214, deutsche Übersetzung ibid. 277. 
27 Hauptinstruktion für Johan Oxenstierna, Johan Adler Salvius und Ture Bielke 1641 Oktober 
5/15, ibid. P. 29, S. 246, deutsche Übersetzung ibid. 304f. 
28 Goetze, 203 f. 



Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele 1632-1648 225 

muß mit allem Eifer und Ernst behandelt (werden)", so daß "Ihrer K. M:t lebhafte und 
bereitwillige Anteilnahme am gemeinen Wesen sowie an der Befreiung und der Wie
dereinsetzung der Unterdrückten" ganz deutlich würde29. 

Das Ziel mit der assecuratio pacis war während der ganzen Zeit, die Dominanz des 
Kaisers zu brechen, vor allem im norddeutschen Raum, und das Gleichgewicht ent
lang der südlichen Ostseeküste, der sog. Seekante, unter gebührender Berücksichti
gung der schwedischen Interessen wiederherzustellen. Von deutscher Seite hat man 
das bisweilen als Heuchelei betrachteeo. Es gibt aber besonders auch auf schwedischer 
Seite die Auffassung, daß die Ziele eine Voraussetzung für Schwedens Sicherheit und 
Einfluß in Deutschland seien3

!. Die Amnestie hatte ein doppeltes Ziel: sie sollte Ba
lance zwischen dem Kaiser und den Ständen und Gleichgewicht zwischen den ver
schiedenen Konfessionen und zwischen verschiedenen Gruppierungen im Kurfür
stenkolleg und auf dem Reichstag herstellen. Verfassungsrechtlich war Schwedens 
Programm: 1. Rückkehr zum Augsburger Religionsfrieden (pax religionis et profana), 
zu Reichstagsabschieden und Rezessen, kaiserlichen Wahlkapitulationen, Kreisbe
schlüssen und den alten Freiheiten, Immunitäten und Privilegien der Reichsstände, 
2. die Bindung des Kaisers in allen wichtigen Reichsangelegenheiten an die Zustim
mung der versammelten Reichsstände, und 3. die Anerkennung eines jeden Staats 
und seines Rechts, als Mitglied des Heiligen Römischen Reichs eine eigene Außen
politik zu führen Gus pacis et belli)32. 

Jus pacis et belli bedeutete ein kollektives Entscheidungsrecht der gesamten Stände 
und unterstrich, daß jeder Staat Herr seiner selbst war und außenpolitisches Selbstbe
stimmungsrecht hatte. Damit hatten sie alle das Recht, an den Friedensverhandlungen 
und -beschlüssen teilzunehmen, und waren unabhängig von der Zentralgewalt des 
Kaisers. In Axel Oxenstiernas Augen waren die deutschen Stände völkerrechtlich ein 
Bund freier und gleichberechtigter Staaten sub jure feudi, um Frieden und Gerechtig
keiten zu wahren. Die Kurfürsten waren frei, aber nicht auf dieselbe Weise souverän 
wie z. B. Schweden. Bündnisse zwischen ihnen und Schweden waren keine Privatver
träge, sondern völkerrechtlich verbindliche zwischenstaatliche Bündnisverträge. Nach 
dem Frieden von Prag begann man schwedischerseits die Opposition der übrigen 
Reichsstände gegen die Kurfürsten zu unterstützen33. 

Assecuratio pacis sollte Schweden auch Möglichkeiten eröffnen, in Zukunft in 
Deutschland einzugreifen. Deshalb war es notwendig, die südliche Ostseeküste und 
ihre Häfen zu erwerben, die Reichsstandschaft zu gewinnen und mehr oder minder 
deutlich eine führende Stellung in Form eines Direktoriums für Schweden zu bean
spruchen. Militärisch bedeutete es, daß man einen strategischen Ausgangspunkt gegen 
den Kaiser und das Reich und eine Verteidigungsbasis gegen Feinde an der Ostsee er
hielt. Der Kaiser sollte dadurch neutralisiert werden. Eine schwedische Reichsstand-

29 APW I 1, P. 31, S. 247, vgl. P. 30, S. 246f. Deutsche Übersetzung ibid. 305. 
30 Goetze, 215. 
31 V gl. Odhner, 106 und Goetze, 215 f. 
32 Dazu Dickmann, Frieden 148-153 und Goetze, 220f. 
33 Dickmann, Frieden 142-148 und Goetze 224ff. 



226 Sven Lundkvist 

schaft bedeutete außerdem, daß man Einblick in die Absichten der Stände und Mög
lichkeiten zu ihrer Beeinflussung erhielt34

. 

Die Expansion der kaiserlichen Macht während des Dreißigjährigen Krieges blieb 
nicht unbemerkt in Europa. Wenige hatten ein Interesse daran, diese Entwicklung zu 
fördern, im Gegenteil wünschten die meisten, sie zu verhindern. Das galt nicht zuletzt 
von Schweden, Frankreich und den Niederlanden, aber auch von einigen anderen 
Staaten wie Dänemark und Polen. Vor allem zwischen Schweden und Frankreich be
stand eine Interessengemeinschaft im Wunsch nach einem europäischen Gleichge
wicht. Ihre Ziele stimmten darin überein, daß die Selbständigkeit und das jus pacis et 
belli der einzelnen deutschen Fürsten und Stände anerkannt werden und der Kaiser in 
allen wichtigen Fragen an die Stände gebunden werden sollte. Dagegen war Schweden 
nicht an der französischen Forderung interessiert, ein reines Wahlkaisertum einzufüh
ren35

. Zwischen den jura statuum der Stände und der assecuratio bestand ein enger 
Zusammenhang, was bei den Verhandlungen auf dem Friedenskongreß ganz deutlich 
und für die erzielten Lösungen entscheidend werden sollte36. 

Es ist hier auch zu beachten, daß die französischen Unterhändler in der Schluß
phase des Friedenskongresses bedeutend weniger als die schwedischen an den ver
schiedenen Gravamina der Stände interessiert waren. Letztere engagierten sich auf 
ganz andere Weise. Der kaiserliche Hauptunterhändler Maximilian von Trautmanns
dorff vertrat den katholischen Standpunkt, wonach die inneren deutschen Angelegen
heiten die von auswärts kommenden Mächte nichts angingen, und er versuchte des
halb konsequent zu verhindern, daß die oben referierten Standpunkte Gehör fanden. 
Andererseits erkannten die evangelischen Stände die ihnen drohende Gefahr37• Die 
deutschen Stände waren deshalb in ihrer Auffassung gespalten, sie sahen die Gefahr, 
aber auch die Möglichkeiten der Notwendigkeit. Wie man den schwedischen Stand
punkt und das schwedische Interesse auch interpretiert, als Theaterspiel oder als Rea
lität, für die Verhandlungen ergaben sich daraus Konsequenzen. Trautmannsdorff 
mußte seinen ursprünglichen Standpunkt aufgeben. Das Gleichgewichtsdenken 
konnte auch einen Nachteil für Schweden bedeuten. Dieser Fall trat bei den Friedens
verhandlungen in Münster und Osnabrück ein, als Frankreich trotz seiner Allianz mit 
Schweden sich den schwedischen Wünschen aus Furcht, der Verbündete könne eine 
allzu dominierende Stellung bekommen, widersetzte. Dasselbe taten auch die Nieder
lande und eine Reihe anderer Staaten38

. 

Der Gleichgewichtsgedanke war zuerst in Italien im 15.Jahrhundert aufgetaucht. 
Die physikalischen Voraussetzungen waren zu jener Zeit bereits hinreichend, um das 
Wort in diesem Sinne zu verwenden. Später sollte es in Frankreich übernommen wer
den, wo es u. a. für die Beurteilung der französisch-spanischen Politik wichtig wurde. 
In den 1620er Jahren und bis zum Frieden von Prag 1635 wurde es auch in Deutsch-

34 Vgl. Goetze, 230ff. 
35 Dickmann, Frieden 148-163 und Goetze, 245 ff. 
36 Dickmann, Frieden 169-172, 175 f., 185 f., 332-336, 339-343 und 564. 
37 Vgl. Koh4 XXXI f., Dickmann, Frieden, Kap. 11-13 passim. 
38 Siehe dazu u. a. Koh4 XXXV; Lorenz, XXXIII ff., XXXIX, LXIII. 
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land immer gebräuchlicher. Der Begriff aequilibrium oder dergleichen wurde neben 
älteren Ausdrücken wie securitas et quietas imperii benutze9

. Typisch ist Axel Oxen
stiemas Äußerung gegenüber den Ständen im März 1634: "das sowohl die stände des 
hey!. Röm. reichs als alle angräntzende christliche monarchen, potentaten unnd repu
bliquen in ruhe und sicherheit ... und die gantze evang. christenheit in gerechten 
aequilibrio erhalten wurden"40. Der Begriff aequilibrium begegnet auf schwedischer 
Seite in verschiedenem Zusammenhang seit 163341 . Einer dieser Belege soll ausführli
cher diskutiert werden. 

Im September 1646 schrieb der schwedische Unterhändler Johan Adler Salvius an 
Königin Christina im Hinblick auf die aktuelle Situation, man beginne, Schweden als 
eine Gefahr für das europäische Gleichgewicht zu betrachten. "Primum pricipium sta
tus ist, daß in aequilibrio singulorum consistit securitas universi. Wenn einer bei den 
anderen zu mächtig und formidabel zu werden beginnt, werfen diese sich per uniones 
und foedera in eine Waagschale, um ihn aufzuwiegen und die Balance zu halten"42. 
Aller Sicherheit würde deshalb auf dem Gleichgewicht zwischen den einzelnen Staa
ten beruhen. Das läßt sich zusammenstellen mit dem, was Axel Oxenstiema im Mai 
desselben Jahres im schwedischen Reichsrat ausrief: "Nun ist securitas, daß Deutsch
land nicht absolut wird, sonst gehen die Schweden, Dänemark und die anderen un
ter"43. Offensichtlich gehören hier securitas und aequilibrium zusammen. Securitas 
wird dem Frieden gleichgestellt und hat ihre Voraussetzung im Gleichgewicht. 

Das Wort securitas war gegen Ende des Mittelalters immer wesentlicher in Zusam
mensetzungen mit dem Wort Frieden geworden, nicht zuletzt in der Verbindung pax 
et securitas. Während des 16. und 17.Jahrhunderts sollte es im Zusammenhang mit 
Frieden ein Schlüsselbegriff werden, oft identisch mit Frieden. Ja, in den Schriften des 
Thomas Hobbes, sowohl in dem 1642 erschienenen De cive wie auch in dem 1651 ge
druckten Leviathan bezeichnete securitas pacis das Wesen des Friedens teils als eines 
faktischen Zustands, teils als Gefühl der Sicherheit44. 

Der Gedanke eines europäischen Gleichgewichts ist deshalb wichtig zum Verständ
nis des Friedens und seiner Problematik. Die Worte aequilibrium und securitas wer
den nicht zufällig verwendet. Sie sollen später im Zusammenhang der geplanten Ga
rantien für den kommenden Frieden diskutiert werden. Die Betonung von Frieden 
und Sicherheit hat selbstverständlich auch Konsequenzen für die Beurteilung des 
Charakters der schwedischen Großmachtstellung. Auch hierauf wird noch zurückzu
kommen sein, und zwar im Zusammenhang mit der Debatte über den gerechten 
Krieg. 

39 Fenske, 959-968. 
40 AOSB I 11 :1, 531. 
41 Beispielsweise Axel Oxenstierna an Christian IV. von Dänemark 20.5.1633, AOSB I 8, 551, 
Instruktion für Johan Adler Salvius 2.1.1638, Riksregistraturet fol. 2'. 
42 APW II C 2, 447. 
43 SRP 11, 359. 
44 Janssen, Friede 543-560. 
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2. Satisfactio coronae 

Die schwedische Satisfaktionspolitik enthielt ein starkes sicherheitspolitisches, zu
gleich auch ein handelspolitisches Element. Das gilt nicht zuletzt von der satisfactio 
coronae. Die sog. Seekante bildete ein grundsätzliches Ziel in allen territorialen Forde
rungen schwedischerseits, auch in den 1630er Jahren, als man vom Kaiser und seinen 
Verbündeten am stärksten bedrängt war. Die Sicherheit hängt mit dem zusammen, 
was oben bereits im Zusammenhang mit der assecuratio pacis festgestellt worden ist45 . 

Es ging darum, den Frieden zu sichern, zugleich aber auch militärisch und ökono
misch einen Ausgangspunkt gegen den Kaiser und andere zu gewinnen und Schutz 
für das Mutterland in Form von Gebieten zu erhalten, die den ersten Stoß abfangen 
konnten. Dazu kam besonders in den 1630er Jahren noch die Furcht vor kaiserlichen 
Flottenoperationen, die von der Südküste der Ostsee gegen Schweden und schwedi
sche Interessen gerichtet werden konnten46

• 

In kritischen Situationen, wie in den Jahren um 1635, war man von schwedischer 
Seite bereit, die assecuratio pacis der satisfactio coronae zu opfern, die in Form von 
Land oder Geldern erfolgen und deren Auszahlung durch in territorialem Besitz abge
sicherte Hypotheken garantiert werden sollte47

• Auch später bei den Verhandlungen 
in Osnabrück und Münster war das in den ursprünglichen Instruktionen angegeben48

• 

Diese Feststellung steht im Widerspruch zu den Resultaten mancher Forscher, nach 
denen die assecuratio pacis der satisfactio übergeordnet gewesen sei49

. Tatsächlich tra
ten in bestimmten Situationen aber die Prinzipien hinter den konkreten, pragmati
schen Lösungen zurück. Es ist aber offenkundig, daß hier eine· Spannung zwischen 
Zielen und Mitteln besteht. 

Bei den Verhandlungen in Nürnberg im September 1632 wurde ganz Pommern als 
schwedisches Ziel angegeben. Man wollte das Gebiet iure perpetuo haben und als ein 
Reichslehen50

. Die Forderungen sollten dann in etwas veränderter Form wieder vor
kommen51

. 

In der Hauptinstruktion für die Unterhändler auf dem Friedenskongreß wurde 
1641 ausführlich die Notwendigkeit der Satisfaktion begründet: Gustav Adolf habe 
zugunsten der deutschen Stände gegen Wallenstein interveniert, der Kurfürst von 
Sachsen und mehrere Stände hätten um Hilfe und Bündnis gebeten, der gute Verlauf 
habe Schwedens Ansprüche bestätigt, in der Allianz mit Sachsen sei Gustav Adolf Sa-

45 Siehe oben S. 224f. 
46 Vgl. die Instruktion für Bielke und Salvius 23.3.1637, Memorial für Salvius 14.9.1637, APW I 
1,215 f., 230, deutsche Übersetzung ibid. 278, 291. 
47 Siehe die Instruktionen 23.3.1637 P. 16,5.10.1641 P.6, ibid. 215,260, deutsche Übersetzung 
278,316. 
48 Ibid. 260, deutsche Übersetzung 316. 
49 So Goetze im Abschnitt "Der Vorrang der Assekuration gegenüber Contentement und Satis
faktion", 235-240. Vgl. aber auch Dickmann, Frieden 153, der die gegenteilige Ansicht vertritt. 
50 AOSB I 1, P. 11, S. 541. 
51 Siehe das Memorial für Johan Adler Salvius 28.4.1636, P. 11 und 13, Instruktion für Sten 
Bielke und Johan Adler Salvius 23.3.1637, P. 14-16, Memorial für Johan Adler Salvius 
14.9.1637, P. 8, APW I 1,207, 215, 228f., deutsche Übersetzung 270, 277f., 289. 
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tisfaktion versprochen worden, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg hätten 
zuvor eine solche anerkaqnt, Festungen und andere Plätze würden für die Krone 
Schwedens gefordert und man könne sie ohne angemessene Entschädigung nicht auf
geben, womit der Kurfürst von Sachsen früher auch einverstanden gewesen sei. 
Würde nun der Satisfaktionsgedanke akzeptiert, dann sollten die Unterhändler her
vorheben, daß die Satisfaktion nicht zu gering ausfallen dürfe, sondern am besten ein 
ansehnliches Fürstentum in Deutschland sub jure feudi a caesare et imperio cognos
cendi sein solle. Pommern war in diesem Sinne ein passendes Fürstentum. Es hatte 
eine für Schweden geeignete Lage, sein Fürstenhaus war ausgestorben und die Präten
denten konnten sich mit etwas anderem zufrieden geben, "weil nun auch Ihre K. M:t 
im Besitz des Herzogtums ist, mit Verträgen und Bündnissen hineingekommen und 
nicht anders als mit Waffen oder Verträgen herauszubringen ist, weswegen das billig
ste ist, es in den Händen Ihrer K. M:t zu belassen". Die Kommissare sollten in dieser 
Frage Unterstützung bei Frankreich und den Ständen suchen, so daß man mit Pom
mern zu einem Ergebnis komme und "daß ein richtig abgefaßter Lehnsbrief, so wie er 
für andere solche kurfürstliche Lehen ausgegeben zu werden pflegt, ausgestellt und 
gemeinsam mit dem Vertrag desgleichen unter Hand und Siegel des Kaisers in feier
lichster Form ausgehändigt wird, und zwar mit allen denjenigen, in keinem Punkte 
geschmälerten Rechten und Gerechtsamen, kraft welcher die ausgestorbenen Herzöge 
von Pommern das Land besessen haben, eher mehr, aber nicht weniger"52

• 

In den Nebeninstruktionen wurden die schwedischen Ansprüche auf Pommern un
terstrichen und präzisiert. In ihnen wurden auch einige andere Gebiete aufgeführt, 
dann aber zugunsten Pommerns fallengelassen. Dazu gehörten die später so aktuellen 
Bremen und Verden53. Beide waren früher schon zur Sprache gebracht worden, und 
zwar 1624 und 1634, um zur Kontrolle Dänemarks dienen zu können54

• 

Als Schweden zum Jahreswechsel 1645/1646 seine territorialen Satisfaktionsforde
rungen überreichte, waren die Ansprüche gestiegen: ganz Pommern, die Stadt Wismar 
mit den umliegenden Ämtern, Schlesien und die geistlichen Stifte Bremen und Ver
den, das alles sollte als Lehen vom Kaiser empfangen werden und zum römisch-deut
schen Reich gehören55. Die langen und verwickelten Verhandlungen brauchen hier 
nicht verfolgt zu werden. Es sei nur festgehalten, daß man schwedischerseits nachge
ben mußte, vor allem als Frankreich sich in den Weg stellte. Von den schwedischen 
Forderungen blieben zum Schluß Pommern, die Stifte Bremen und Verden und die 
Stadt Wismar mit der Umgebung übrig. Im Oktober 1646 war man sich im großen 
und ganzen über die Abtretung Bremens, Verdens und Wismars einig, das eigentliche 

52 Hauptinstruktion für Johan Oxenstiema, Johan Adler Salvius und Ture Bielke 5./15. Oktober 
1641, P. 33-38, S. 247-251, die Zitate P. 36 und 38, 251, deutsche Übersetzung 306-309 bzw. 
308,309. 
53 Nebenmemorial 1 5./15. Oktober 1641, geheime Nebeninstruktion, Nebenmemorial 2, 256f., 
258-260,261-266, deutsche Übersetzung 313-322. 
54 Zur Situation 1624 s. o. S. 222 f. und 1634 Reichsrat an Axel Oxenstiema 14.1.1634, Histo
riska handlingar 29, 10. Vgl. Gustav Adolf 1630, AOSB II 1,580, und Axel Oxenstiemas Memo
rial für Lars Grubbe 2.2.1634 P.6, AOSB I 11, 180, und Goetze, 232 f. 
55 Koh4 XXXIII. 



230 Sven Lundkvist 

Hindernis bildete Pommern. Trautmannsdorff war bereit, Schweden ganz Pommern 
zu überlassen und die brandenburgischen Ansprüche zu übergehen. Frankreich und 
andere Länder wie die Niederlande, Dänemark und Polen widersetzten sich. Am 
8./18. Februar 1647 wurden die Verhandlungen be endet. Vorpommern und die Ge
biete östlich der Odermündung fielen an Schweden, dagegen nicht die übrigen Teile 
Hinterpommerns56

. Im endgültigen Friedensvertrag wurde diese Regelung 1648 be
stätigt57

. 

Schweden hatte also Gehör für die satisfactio coronae gefunden. Man war Mitglied 
des deutschen Reichs mit allen Rechten, die einem Landesfürsten auf dem Reichstag 
und in den Kreisen zustanden. Man hatte Gebiete gewonnen, die als Ausgangspunkt 
für militärisches und diplomatisches Eingreifen in Deutschland dienen konnten. Man 
hatte Gebiete gewonnen, die auch als Schutz für das schwedische Mutterland und po
litisch, ökonomisch und militärisch als Stützpunkt für schwedische Interessen in an
deren Teilen des Ostseeraums dienen konnten. Es bestand eine Basis für schwedisches 
Streben nach dem dominium maris Baltici, auch wenn Schwedens Nachbarn sich ei
nem schwedischen mare clausum ökonomisch und politisch energisch widersetzten. 

3. Satisfactio militum 

Gustav Adolfs und Axel Oxenstiernas Ziel, den Krieg sich selbst tragen zu lassen, 
bedeutete, daß die Kosten für die Armee auf den Kriegsschauplatz abgewälzt wurden. 
Eine erfolgreiche Kriegführung erforderte große Armeen und auch entsprechende 
Gebiete, die die Soldateska versorgen konnten. Die Voraussetzung bestand für Schwe
den zum großen Teil in einer Offensive, die zum Erwerb guter Versorgungsgebiete 
führen konnte. Der Kaiser und seine Alliierten befolgten dasselbe Prinzip58. Solange 
man Erfolg hatte, ließen sich die Versorgungsprobleme lösen. Als der Erfolg aber 
nachließ, wurden die Probleme nur um so größer. Im Frühjahr 1633 hatte man auf 
schwedischer Seite große Schwierigkeiten, mit den Forderungen der Armee fertig zu 
werden. Offiziere und andere forderten recompense, d. h. Belohnung für den geleiste
ten Einsatz. Die Lage ließ sich dadurch stabilisieren, daß in den eroberten Gebieten 
Land in Form von Donationen vergeben wurde. Diese Donationen gingen jedoch zu 
einem großen Teil an zivile Beamte in schwedischem Dienst59

. 

Im Sommer 1635 befand man sich abermals in der Situation, daß die Armee Aus
zahlung und Belohnung verlangte. Die Lage wurde nun äußerst kritisch, und man 
nahm Axel Oxenstierna persönlich als Pfand. Der Frieden von Prag warf seinen Schat
ten, denn die Offiziere fürchteten, daß sie bei einem Friedensschluß ihre Forderungen 
nicht erstattet bekommen würden. Die schwedische Führung befürchtete eine Meute
rei. Im August 1635 kam es schließlich zu einer Vereinbarung zwischen Axel Oxen-

56 Weiterhin Koh~ XXXIII-XXXIX, und Lorenz, XXV-XLIV, mit Hinweisen auf die Ausgaben 
der schwedischen Korrespondenz usw. Vgl. Odhner, 122-185. 
57 Sverges traktater VII, 373ff. 
58 Lundkvist, Krigsfinansiering 397 f. mit Literaturangaben. 
59 Nordlund, Ombud 346-410, 425-451. 
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stierna und Johan Baner auf der einen und den führenden deutschen Offizieren auf 
der anderen Seite. Die Offiziere gelobten der Krone Schweden Treue, bis man von 
schwedischer Seite einen sicheren Frieden und Satisfaktion erreicht habe. Der Reichs
kanzler und der Feldmarschall versprachen ihrerseits im Namen der Krone, keinen 
Frieden ohne Kenntnis und Beteiligung der Armee zu schließen. Bevor ein Friedens
vertrag zustande kommen könne, sollte mit der Armee verhandelt und ihr Konsens 
eingeholt werden. Außerdem versprach man von schwedischer Seite, daß die Offiziere 
nicht im Stich gelassen werden, sondern ihren "retraicte auf die Crohn Schweden neh
men, und alda nach eines jeden meriten und der müglichkeit mit gelth oder güttern 
recompensiret werden soll"60. 

Die Vereinbarung vom August 1635 wurde zwar erzwungen durch die für den 
Reichskanzler prekäre Situation. Nichtsdestoweniger hatte sie entscheidende Bedeu
tung für die Zukunft. Axel Oxenstierna war handgreiflich mit den Forderungen der 
Armee in Berührung gekommen und hatte sich ihnen fügen müssen. Unter seiner 
politischen Führung sollten sie eine greifbare Realität bleiben. Letzten Endes über
nahm das schwedische Mutterland die Garantie, falls die Last nicht auf andere abge
wälzt werden konnte61. Hinzu kam die Notwendigkeit, jetzt und in Zukunft über eine 
gute Armee zu verfügen. Ohne sie konnte der Krieg nicht geführt und der Frieden 
nicht erreicht werden. Dazu kam noch ein weiterer Umstand. 

Unter Gustav Adolf erfolgte in Schweden der Übergang zur Geldbesoldung der Be
amten, ergänzt durch Gnadenerweise in Form von Donationen62. In der schwedischen 
Verwaltung in Deutschland mußten die zivilen Beamten auf entsprechende Weise re
compense oder Gnadenerweise erhalten. Die Folge war das Aufkommen eines um
fangreichen Donationswesens, durch das Zivil- und Militärbeamte für ihre Dienste be
lohnt wurden. Dieses System trat 1633 bei der Donauarmee in Erscheinung und 
steckte hinter den Forderungen der Offiziere in Form der satisfactio militum. Da die 
schwedische Krone nicht über genügend Mittel in der Heimat verfügte, mußte sie es 
dahin bringen, daß man das Benötigte auf dem Kriegsschauplatz, d. h. in Deutschland 
erhielt. 

Es handelte sich um diese Realitäten, die die schwedischen Staatsmänner zu be
rücksichtigen hatten. Damit hing ein anderes Problem zusammen: die Abwälzung der 
Kriegskosten auf die Zukunft. Anleihen und Kredite mußten zurückgezahlt werden. 
Das konnte im Rahmen des Kriegsfinanzierungssystems auf die eine oder andere Art 
erfolgen, solange Krieg herrschte - was geschah aber, wenn man eines Tages nicht 
mehr auf einen Kriegsschauplatz zurückgreifen konnte? Mit den Friedensverhandlun
gen wurde deshalb auch die Notwendigkeit verknüpft, die Armee bei Laune zu halten, 

60 Vereinbarung 11.8.1635, AOSB I 13,482-485, Sverges traktater V 2, 325-333, das Zitat auf 
328. Vgl. AOSB I 14, 215 f., 231 ff. 
61 Dickmann, Frieden 422 meint, die Teilnahme der Offiziere an den Friedensverhandlungen 
hänge damit zusammen, daß sie auf dem schwedischen Reichstag vertreten gewesen seien. In der 
Vorrede zur zweiten Auflage seines Werks, XVII, hat er an seiner Auffassung festgehalten trotz 
der Einwände, die Roberts gegen dieses Mißverständnis vorgebracht hat (in Rezension 685). Dick
manns Auffassung läßt sich nicht halten. 
62 Nilsson, Förläning 418-427, 432..:..438. 
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damit sie der Führung vertraute. Eine Voraussetzung war dabei, daß den Offizieren 
Auszahlungen und bereits verliehene oder zukünftige Belohnungen und Donationen 
garantiert werden konnten. Das bedeutete für Schweden, daß man Gebiete in 
Deutschland und/oder große Geldsummen im Frieden gewinnen mußte, um die Ar
mee und die zivile Verwaltung befriedigen zu können63• 

Auf diesem Hintergrund sind die schwedischen Instruktionen zu sehen, die zu ver
schiedenen Zeitpunkten in der Frage der satisfactio militum oder, wie es auch hieß, 
des contentements der Soldateska ergingen. Sie gehen durchweg davon aus, daß diese 
Frage gelöst sein muß, bevor man einen Frieden abschließen kann. Die Lösungen kön
nen variieren: Auszahlung von Monatssold an alle oder nur an die geworbenen Ver
bände, während die einheimischen Truppen in der Heimat abgefunden werden soll
ten64

. In der Hauptinstruktion für die Unterhändler sollten die Gründe für das con
tentement der Soldateska sorgfältig entwickelt und ihre Höhe mit dem Feldmarschall 
und der Armee diskutiert werden. Am einfachsten sei es aber, wenn man nur einige 
Monate Sold auszahle und im übrigen nur den Generälen und einer Reihe wichtiger 
Offiziere ein besonderes Contentement gewähre. Außerdem wurden Vorschriften für 
Garantien, für ehemalige Soldaten und Offiziere in schwedischem Dienst, für die Ab
dankung der Armee, für den Unterhalt der Garnisonen an der sog. See kante und für 
den Abzug bzw. die Beibehaltung bestimmter Regimenter auch nach dem Friedens
schluß ausgefertigt65 • 

Eindeutiger war die Diskussion im schwedischen Reichsrat im Winter 1647 und die 
daran anschließende Instruktion für den Sonderbeauftragten für die satisfactio mili
turn, Alexander Erskein. Diese Frage hatte sich bei den Verhandlungen als eine der 
wichtigsten für das ganze Friedenswerk herausgestellt66

• Bei der Reichsratsdebatte am 
1. März 1647 stellte Axel Oxenstierna fest, die satisfacio militum sei notwendig 1. we
gen des Kredits und guten Namens der Königin, 2. um der für den Fall, daß die Solda
teska nicht zufriedengestellt würde, drohenden Gefahr zu entgehen, daß "sie das ganze 
Werk turbieren würden", 3. daß man jetzt um so mehr an das Contentement denken 
müsse, wo es in Deutschland nur zwei konsiderable Armeen gäbe, die schwedische 
und die kaiserliche. Die weitere Diskussion kreiste um die Frage, wie die Armee nach 
dem Friedensschluß eingesetzt werden solle, um die Durchführung des Friedenswerks 
zu garantieren, um die Höhe der Auszahlung an die Soldateska, die Bezahlung und 
um die Notwendigkeit, Erskein als Sonderbeauftragten nach Osnabrück zu schicken67 • 

Als die Diskussion später in diesem Monat weitergeführt wurde, betonte Feldmar-

63 Nilsson, Kriegsfinanzierung 478 f. 
64 Siehe das Memorial für Johan Adler Salvius 28.4.1636, P. 10-17, Instruktion für Sten Bielke 
und Salvius 23.3.1637, Memorial für Salvius 14.9.1637, P. 9, APW I 1,206-208,214,229, deut
sche Übersetzung 270, 277, 289f. 
65 Hauptinstruktion 5.10.1641 P. 43-48, ibid. 252-254 bzw. 31Of. 
66 Lorenz, LI f. 
67 SRP 12, 60 ff. 
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schall Lennart Torstensson, die Armee dürfe nicht arbeitslos werden, sondern müsse 
Beschäftigung erhalten. Am besten solle man sie auf feindliches Gebiet führen, dann 
müsse man auf der Gegenseite etwas für den Frieden tun. Dagegen solle man einen 
Waffenstillstand ablehnen, solange man nicht den Frieden erlangt habe68

. 

Als Resultat dieser Ratsdebatten wurde am 7./17. April eine Instruktion für Alexan
der Erskeins Verhandlungen mit der Armee und mit den schwedischen Unterhänd
lern Johan Oxenstierna und Johan Adler Salvius ausgefertigt69

• Der Frieden dürfe 
nicht abgeschlossen werden, bevor die Frage des contentements der Soldateska wirk
lich gelöst sei. Die Legaten sollten sich in diesem Punkt mit Feldmarschall Karl Gu
stav Wrangel und Erskein beraten. Die Königin erinnerte auch daran, daß Lennart 
Torstensson im vorigen Jahr Vorschläge gemacht habe, wie die Erstattung erfolgen 
könnte: 1. die Reichsstände könnten eine bestimmte Geldsumme aufbringen, die die 
schwedischen Kommissare dann verteilen könnten, oder 2. die Stände könnten eine 
Geldsumme zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen vereinbarten Platz liefern, wo
hin der Feldmarschall dann die Regimenter assignieren könne, oder man könne den 
Ständen bestimmte Regimenter direkt zur Erstattung anweisen70

• Sie selbst ziehe die 
erste Alternative vor, aber auch die zweite könne man prüfen. Die Instruktion behan
delte außerdem die Notwendigkeit, mit der Armee über die Höhe und die Form der 
Auszahlung sowie über die Abdankung zu verhandeln. Weiterhin wurde unterstri
chen, der Feldmarschall müsse nun offensiv gegen die kaiserlichen Erblande vorge
hen, sobald er die nördlichen Gebiete gesichert habe. Wenn man sich in Osnabrück 
geeinigt und den Friedensvertrag unterschrieben habe, solle die Armee aber in den 
kaiserlichen Erblanden stehenbleiben, bis die Vertragsbestimmungen verwirklicht 
worden seien. 

Diese Debatten und die Instruktionen machen deutlich, welche Bedeutung man 
dem Einsatz der Armee für den Abschluß des Friedens beimaß. Es war deshalb selbst
verständlich, daß ihre Ansprüche auf beste Weise befriedigt werden mußten. Die Ver
handlungen über die satisfactio militum waren langwierig und hart. Sie wurden mit 
den Donationen in Hinterpommern verknüpft, nachdem die satisfactio coronae damit 
abgeschlossen worden war, daß man nicht ganz Pommern erhalten sollte. Feldmar
schall Karl Gustav Wrangel unterstrich, die Inhaber von Donationen müßten entschä-

68 Ibid. 77f., vgl. 91 und 107. 
69 Instruktion für Alexander Erskein 7.4.1647, APW II C 3,615-624. Vgl. Königin Christina an 
Johan Oxenstierna und Salvius 7.4.1647, dieselbe an Karl Gustav Wrangel 7.4.1647, ibid. 
380-382. Vgl. auch Christina an Gustav Otto Stenbock 7.4.1647, an Robert Douglas 7.4.1647 
und an Arvid Wittenberg 7.4.1647 betr. Unterstützung Wrangels in der Frage der satisfactio mi
litum, Reichsarchiv, Riksregistraturet, fol. 804-808. 
70 Lennart Torstensson knüpfte hier an einen Vorschlag an, den Johan Baner 1638 gemacht 
hatte. Dieser hatte noch eine weitere Möglichkeit angegeben, nämlich, daß die Offiziere in direk
ten Kontakt zu kaiserlichen Kommissaren träten. Baner hatte das abgelehnt und auch Bedenken 
gegen die oben angegebene zweite Alternative vorgebracht. Johan Baner an Axel Oxenstierna 
22.2.1638, AOSB II 6, 501-503. 
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digt werden71
• Im weiteren Briefwechsel zwischen Stockholm und Osnabrück war die

ser Punkt ein Problem72
• 

Mitte November 1646 hatte Trautmannsdorff vorgeschlagen, das Reich solle in ver
schiedene Distrikte eingeteilt und mit den Einnahmen aus diesen die kaiserlichen, 
bayerischen und schwedischen Armeen entschädigt werden. Die protestantischen 
Stände befürchteten jedoch, die Schweden allein bezahlen zu müssen, und schlugen 
deshalb vor, alle zehn Kreise sollten ihnen eine Million Reichstaler bezahlen. Außer
dem meinten der Kaiser, Frankreich und Venedig, diejenigen Truppen, die Schweden 
behalte, sollten keine Erstattung bekommen. Auch andere Lösungen waren aktuell, 
u. a. wurde vorgeschlagen, alle anderen Probleme sollten zuerst gelöst werden. Von 
schwedischer Seite wies man dergleichen aber zurück. Statt dessen machte man die sa
tisfactio militum zur conditio sine qua non: die Gravamina der Stände und ihre Lö
sung wurden mit der Erstattungsfrage verknüpft. Erskeins Ankunft und seine Ver
handlungen mit der Armee führten im Sommer 1647 dazu, daß die schwedischen For
derungen präzisiert wurden: die gemeine Soldateska einschließlich der Kornetts und 
Fähnriche sollten einen Jahressold erhalten, die Offiziere sollten territoriale Entschädi
gung in Form einer Reihe von angegebenen Gebieten bekommen, die Donationen 
sollten abgesichert und die sog. Exulanten restituiert werden. Die Mindestforderung 
war zwölf Millionen Reichstaler, die notfalls auf zehn gesenkt werden konnte. Weiter
hin könne man auch die Forderung bestimmter Gebiete und die Restitution der Ex
ulanten aufgeben. Die angegebene Summe erwies sich indessen als zu hoch73 • Im 
Endergebnis akzeptierte Salvius fünf Millionen, nachdem der Reichsrat die Forderung 
auf sechs Millionen gesenkt, die Königin aber offensichtlich freie Hand für die An
nahme von fünf gegeben hatte74

. Damit konnten die Friedensverhandlungen zu ei
nem glücklichen Abschluß gebracht werden. Es stellte sich indessen heraus, daß die 

. Berechnungen und die Annahme der fünf Millionen übereilt gewesen waren. Die 
Summe wurde niemals ganz bezahlt, und außerdem wurden die Gelder in erhebli
chem Umfang zu anderen Zwecken als der satisfactio militum verwendet. Die Kosten 
für die Demobilisierung gingen daher zu Lasten des Mutterlandes. Sie waren in der 
Tat für Schweden noch drückender als die Phase der Kriegsrüstung75

• 

71 Karl Gustav Wrangel an Johan Oxenstiema und Salvius 20.9. 1646,Johan Oxenstiema an Sal
vius 24.10.1646, APW II C 3, 17 ff. 
72 Christina an Johan Oxenstiema und Salvius 14.11. 1646, Johan Oxenstiema und Salvius an 
Christina 25.1.1647, Christina an dieselben 13.2.1647, Axel Oxenstiema an Johan Oxenstiema 
27.2.1647, ibid. 59, 231, 276, 318. 
73 Siehe weiter Lorenz, LI-LV. 
74 SRP 12, 203, 211ff., 235, 260, 338, 350, Odhner, 241-275 und Dickmann, Frieden 470-477. 
75 Nilsson, Kriegsfinanzierung 479, ders., Militärstaten 31. Zur weiteren Entwicklung nach dem 
Friedensschluß s. auch Lorentzen, 161-213, und Försvarsstaben, Fernem 369-396. 
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IH. Sicherheit, Macht und Recht 

Die mittelalterliche Idee einer römisch-deutschen Universalherrschaft als Grund
lage universellen Friedens - beispielsweise bei Dante in De monarchia - war von 
Hugo Grotius in seinem 1625 erschienenen Werk De iure belli ac pacis bestritten 
worden. Das Reich könne keine Sonderstellung beanspruchen, es sei genauso wie an
dere Mächte Veränderungen der Souveränitätsverhältnisse unterworfen. Die ethische 
Weltordnung gründe sich vielmehr auf das Naturrecht. Bisweilen müsse der Frieden 
jedoch mit Waffengewalt geschützt werden. Das bellum justum wurde insofern wich
tig. Gustav Adolf und die anderen schwedischen Staatsmänner, auch Axel Oxen
stierna, waren mit Grotius' Schrift und seiner Argumentation vertraut16. 

Bei den Verhandlungen im Reichsrat 1628-1630 und vor dem Angriff auf Däne
mark 1643 können wir beispielsweise die Argumentation der schwedischen Staats
männer verfolgen. Es ging vor allem um die Problematik bellum justum - bellum in
justum, aber einige Äußerungen besonders von seiten Gustav Adolfs sind hier von we
sentlichem Interesse im Hinblick auf den Zusammenhang der europäischen Sicher
heit. Im Oktober 1629 erörterte man die Gründe für und wider den Eintritt in den 
deutschen Krieg. Gegen eine Offensive führte man die besondere Souveränitätsstel
lung des Reichs an: "esset contra Deum et conscientiam tentare subversionem monar
chiae". An dieser Stelle griff Gustav Adolf mit Nachdruck in die Debatte ein und wies 
dieses Argument zurück: alle Monarchien seien von einem Herrschergeschlecht auf 
das andere übergegangen und das Reich bilde keine Ausnahme von dieser Regel. Au
ßerdem bestünde eine Monarchie nicht "in personis sed in legibus". Damit meinte der 
König, ein Krieg gegen den Kaiser brauche nicht zu bedeuten, daß das Reich umge
stürzt werden solle, da nicht der Inhaber des Throns, sondern die Gesetze ein Reich 
konstituierten. Indem der König das römisch-deutsche Reich auf eine Stufe mit ande
ren Monarchien stellte, hatte das Kaisertum keine übergeordnete Souveränitätsstel
lung als Grundlage der politischen Einheit und des Weltfriedens77 . 

Damit hatte Gustav Adolf einen theoretischen Ausgangspunkt für eine Offensive in 
Deutschland zur Unterstützung der bedrängten und bedrohten Glaubensgenossen ge
wonnen. Die Einmischung richtete sich nicht gegen das Reich, sondern gegen den 
Kaiser und seine Übergriffe im Reich78

• In den Schriften des Königs finden sich For
mulierungen, die zeigen, daß ihm in den späteren zwanziger Jahren der Gedanke nicht 
fremd war, die Kaiserwürde selbst zu übernehmen79• 

Für Axel Oxenstierna war es natürlich, die Pläne des toten Königs für ein prote
stantisches Bündnis unter schwedischer Führung aufzugreifen. Der in der ersten 
Hälfte des Jahres 1633 gebildete Heilbronner Bund entsprach bis zu einem gewissen 
Grade den Anforderungen, war infolge der Uneinigkeit und der zu geringen Beteili-

76 Gustafsson, 68 ff., 105 ff. 
77 SRP 1, 219ff.; Gustafsson, 107-117, bes. 112. 
78 Vgl. Barudt·o, Gustav Adolf 393f., 678 Anm. 18, und Lundkvzst, Verklighetsuppfattning. 
79 Lundkvist, Verklighetsuppfattning. 
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gung aber zu schwach80
• Um dieselbe Zeit schlossen Schweden und Frankreich auf 

zehn Jahre ein Bündnis mit dem Ziel, den Frieden gegen wen auch immer zu garan
tieren. Die übrigen Mitglieder des Heilbronner Bunds wurden zum Anschluß aufge
fordert. Dieser Punkt kehrte in den schwedisch-französischen Verträgen von 1638 
und 1641 wieder. 1634 schlossen der Heilbronner Bund und Richelieu einen Vertrag 
mit einer Friedensgarantie von 20 Jahren. Auch andere deutsche Fürsten sollten die
sem Exempel in anderen Verträgen folgen81

• 

Richelieu war sehr daran interessiert, ein internationales Sicherheitssystem zustande 
zu bringen, eine Rechtsordnung durch ein System kollektiver Sicherheit. Der ganze 
Frieden sollte auf dieser kollektiven Sicherheit gegründet sein82

• 

Wie bereits angegeben spielte für die Friedensarbeit eine wichtige Rolle der Ge
danke des Gleichgewichts, verkörpert in den Begriffen aequilibrium und securitas. 
Nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland sollte Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Gruppierungen und Interessen herrschen. Der Kaiser durfte nicht zu 
stark werden. Sein Ausgangspunkt bei den Friedensverhandlungen war es dagegen, 
daß Deutschlands innere Verhältnisse die von außen kommenden Mächte Schweden 
und Frankreich nichts angingen. Wie bereits gezeigt, mußte er in diesem Punkt aber 
nachgeben 83. 

Die französischen Anstrengungen, kollektive Sicherheit im Sinne von Richelieus 
ursprünglichen Intentionen zu erreichen, blieben ohne Erfolg. Der Kaiser konnte je
doch 1647 einen schwedischen Vorschlag akzeptieren, der sich dann auch im endgül
tigen Vertrags text wiederfindet84

• Der Frieden wurde garantiert von omnes huius 
transactionis consortes (Art. XVII)85. Der Kaiser meinte damit die drei friedenschlie
ßenden Mächte, die Schweden außerdem aber auch die deutschen Stände86

• 

Was hier verwirklicht wurde, war, wie auch immer man die Rolle der deutschen 
Stände verstand, das schwedische Modell des aequilibrium, wonach der Frieden nicht 
von einem europäischen Kollektiv, sondern von den wichtigsten Mächten garantiert 
wurde. Gustav Adolfs alter Gedanke, daß er selbst an die Stelle des Kaisers treten 
sollte, war verschwunden. Dasselbe galt auch vom romisch-deutschen Kaisertum als 
Garant des Friedens. Die securitas pacis wurde statt dessen von drei Mächten im Sinne 
des aequilibriums garantiert, was weitreichende Konsequenzen haben sollte. Damit 
stellte auch das Modell etwas Neues dar. Auf seine Weise war es ebenso interessant 
wie Richelieus Gedanke allgemeiner kollektiver Sicherheit. Man vermied dabei die 
Schwäche eines solchen Systems, wer nämlich das Aussehen des Systems bestimmen 
sollte87

• Der Westfälische Frieden, pax christiana universalis perpetua, war das Resultat 

80 Roberts, Oxenstiema 79 ff. 
81 Dickmann, Frieden 162, 54l. 
82 Dickmann, Frieden 157-163, ders., Rechtsgedanke 265-319. 
83 Siehe oben S. 226 f. 
84 Dickmann, Frieden 339ff. 
85 Sverges traktater VI 1, 400. 
86 Dickmann, Frieden 340. 
87 Vgl. Dickmann, Frieden 158. 



Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele 1632-1648 237 

langer Verhandlungen und vieler im Lauf der Zeit kombinierter Vorstellungen, letzten 
Endes erzwungen durch die militärischen Waffen. Die securitas pacis sollte von den 
drei Siegermächten garantiert werden, die im aequilibrium für seine Befolgung sorgen 
sollten. 

Die Probleme des Friedens und seiner Garanten aktualisiert die Frage nach dem 
Rahmen, in dem die Staatsmänner sich bewegen konnten88

. Besonders brennend sind 
hier die Fragen nach Macht und Recht. Das Problem kommt klar zum Ausdruck in ei
nem bereits angeführten Zitat aus der schwedischen Hauptinstruktion für die Ver
handlungen um Pommern 1641: "weil nun auch Ihre K. M:t im Besitz des Herzog
tums ist ... und nicht anders als mit Waffen oder Verträgen herauszubringen ist, wes
wegen das billigste ist, es in den Händen Ihrer K. M:t zu belassen "89. Hier findet man 
die Motive gegeneinander gestellt und gleichzeitig miteinander verknüpft. Immer wie
der begegnet diese Problematik. Mit dem Recht des Siegers könnte man sich jure belli 
unbehindert bedienen, und das tat man auch. Gleichzeitig aber führt man jahrelang 
Verhandlungen, bei denen die internationale Rechtsordnung und verschiedene ethi
sche Erwägungen eine außerordentlich große Rolle spielen. 

Die schwedischen Staatsmänner stützten sich auf ein allgemeines Gedankengut, das 
u.a. von Hugo Grotius' ethischer Weltordnung ausging: wer gegen das Gesetz der Na
tur verstößt, zerstört selbst seine künftige Sicherheit. Das kommt nicht zuletzt in einer 
Reihe von Debatten und Äußerungen während des Dreißigjährigen Kriegs zum Aus
druck. Ratio status, d. h. Realpolitik ohne religiöse oder ethische Rücksichtnahme, 
stand hier gegen ratio conscientiae, bei der dergleichen eine große Rolle spielte. Diese 
Problematik war während der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts in ganz Europa hoch
aktuell90 . 

Richelieu, dessen Bild als Politiker von Machttechnik und kaltem Staatsdenken ge
prägt ist, greift die Probleme in seinen Vorarbeiten zur Hauptinstruktion für die fran
zösischen Unterhändler in Münster 1643 auf. Darin reflektiert er über die Grenzen 
zwischen der Macht und dem in der Politik Erlaubten. Die großen politischen Ent
scheidungen sind für ihn Gewissensentscheidungen. Sehr viel mehr, als man hätte ver
muten können, formuliert er die machtpolitischen Fragen in Kategorien des Rechts. 
Das kommt besonders zum Ausdruck in seiner zuvor schon berührten Idee, durch ein 
System kollektiver Sicherheit eine Rechtsordnung zur Sicherung des Friedens schaf
fen zu können92• Hier stellt sich auch die Frage nach Axel Oxenstiernas jus belli et pa
cis für die deutschen Fürsten wie auch die Frage nach dem Widerstandsrecht und 
nach dem Interventionsrecht eines ausländischen Fürsten. Es geht also um gemein
same Probleme in der französischen und schwedischen Politik in Deutschland und 
bei den Verhandlungen in Osnabrück und Münster. 

88 Dazu Vierhaus, 289-309. 
89 Siehe oben S. 229. 
90 Gustafsson, 11-120. 
92 Dü:kmann, Einleitung 4 f., Hauptinstruktion für die französischen Unterhändler 30.9.1643, 
ibid. 70 ff. Dickmann, Rechtsgedarike 308 ff. 
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Auch hier stoßen wir also an Grenzen der Macht. Ethische Rücksichtnahme war 
wichtig. Wir erhalten hier dasselbe Bild wie zuvor von rein schwedischen Verhältnis
sen aus. Die Wirklichkeit und die Vorstellung von ihr brauchten sich nicht zu decken. 
Letztere setzte dem Auftreten und Handeln bestimmte Grenzen. Vereinbarungen 
wurden nicht nur von der Machtlage diktiert, sondern in ebenso großem Ausmaß von 
gemeinsamen ethischen Auffassungen und Konventionen93. 

IV. Instruktionen und Verhandlungsspielraum 

Der Hauptverantwortliche für die schwedische Politik war vom Tode des Königs 
1632 bis 1646/1647 der Reichskanzler Axel Oxenstierna. In den Jahren um 1635 hat
ten die in Stockholm sitzenden Mitglieder des Reichsrats versucht, eine von seinen 
Auffassungen zum Teil abweichende Politik zu führen, aber nach seiner Rückkehr 
nach Schweden im Juli 1636 bestand kein Zweifel daran, wer die Richtung der Au
ßenpolitik und die Kriegs- und Friedensziele bestimmte94. Nachdem die junge Köni
gin 1644 die Regierung übernommen hatte, trat allmählich eine Veränderung ein. Im 
Frühjahr 1647 war die Spannung zwischen ihr und dem Reichskanzler sehr stark. Die 
Königin befürwortete eine ausgesprochen profranzösische Politik, während Axel 
Oxenstierna geradezu eine antifranzösische Haltung einnahm. Beide aber wollten 
Frieden, es bestand also hier kein Gegensatz zwischen einer Friedenspartei und einer 
Kriegspartei. Die Königin war gegen den Kalvinismus und ein Verwischen der Unter
schiede zwischen den verschiedenen protestantischen Gruppen, während Axel Oxen
stierna und sein Sohn Johan für die lutherische Orthodoxie und die moralischen Ver
pflichtungen gegenüber den deutschen Lutheranern eintraten95 . Das hatte selbstver
ständlich Folgen für die Friedensverhandlungen. 

Man kann nicht behaupten, wie es gelegentlich in der Literatur geschehen ist, daß 
Salvius der Friedenspartei und Johan Oxenstierna einer anderen Gruppe angehörte96• 

Beide wollten den Frieden. Die Grundlage für ihre Verhandlungen waren die schwedi
schen Instruktionen, die im Reichsrat diskutiert und von der Königin ausgefertigt 
worden waren. Seit dem Herbst 1646 fand sich in ihnen keine Nachgiebigkeit. Kon
zessionen waren auch nicht erforderlich, da der Ausgang der Friedensverhandlungen 
von der schwierigen Pommernfrage abhing. Daß man nicht ganz Pommern erhielt, lag 
nicht daran, daß man um des Friedens willen nachgab, "sondern an der unkonzentrier
ten Verhandlungsführung und den Indiskretionen, für die vor allem Salvius verant
wortlich ist", wie der Herausgeber der umfangreichen schwedischen Korrespondenzen 
von 1646-1647, Gottfried Lorenz, schreibt97 . 

93 V gl. dazu Lundkvis~ Verklighetsuppfattning. 
94 Zuletzt Roberts, Oxenstierna. 
95 Lundgren Kap. XIII-XIV und Lorenz, XLVII ff., mit dort angeführter Literatur und Quellen. 
96 Lundgren, passim. 
97 Lorenz, XLV. 
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Johan Oxenstierna hielt sich streng an die Stockholmer Instruktionen, die der 
Reichskanzler in seinen Privatbriefen an den Sohn noch nachdrücklich unterstrich. 
Salvius dagegen interpretierte seine Verhandlungsvollmacht sehr weitherzig, und bei 
verschiedenen Gelegenheiten wollte er seinen Kontrahenten seine Vollmachten und 
deren Begrenzung mitteilen. Er war auch der Ansicht, daß man daheim die Lage nicht 
durchschaute und daß man deshalb Spielraum benötigte, um den Anforderungen der 
Lage gewachsen zu sein. Es gab daher nicht nur persönliche Gegensätze, sondern auch 
andere, sachliche Gründe für die starke Spannung zwischen den bei den schwedischen 
Legaten. Johan Oxenstierna vertrat nämlich die offizielle schwedische Auffassung. Er 
betrachtete mit Mißtrauen die französische Linie, bei der seiner Ansicht nach für 
Schweden nichts heraussprang: in der causa Palatinata befand sich Frankreich ganz auf 
der kaiserlichen Linie, und an den Reichsfragen, die ständischen Gravamina und den 
Restitutionsproblemen, die für Schweden wesentlich waren, war es gänzlich uninteres
siert. Er durchschaute auch den französischen Bluff. Nach Ansicht des Herausgebers 
der schwedischen Korrespondenzen dieser Jahre zeigen die Briefe, "daß Johan Oxen
stierna, dessen politische Fähigkeiten nicht selten bezweifelt werden, durchaus in der 
Lage war, eine verwickelte politische Situation kritisch zu beurteilen"98. Die jetzt her
ausgegebenen Akten haben eine andere Beurteilung als früher ermöglicht. 

Salvius dagegen bewegte sich auf einer anderen Linie, was besonders bei den Ver
handlungen über Pommern zum Vorschein kam. Er stand in engem Kontakt zu den 
Franzosen und verlegte sogar, trotz Oxenstiernas Einspruch, sein Quartier nach Mün
ster. Zweifellos hatten die Franzosen während dieser Verhandlungen starken Einfluß. 
Die Gründe für Salvius' Verhandlungs führung sind unklar. Man hat über französische 
Bestechungen spekuliert. Soviel ist immerhin klar, daß Salvius niemals auf diese Weise 
hätte agieren können, wenn die Königin ihm nicht den Rücken gestärkt hätte. Es ist 
auch bekannt, daß sie mit Salvius außerhalb der offiziellen Kanäle korrespondierte. 
Letzten Endes könnte also die Königin dafür verantwortlich sein, daß man nicht ganz 
Pommern erhielt, was im Bereich der Möglichkeiten gelegen hätte, wenn Oxenstierna 
seine Linie hätte verfolgen können: gemeinsames Vorgehen mit dem Kaiser gegen 
Brandenburg, ohne französische Einmischung99• 

Auch bei den Verhandlungen über die satisfactio militum war Salvius der Nachgie
bige. Er stand im übrigen auf schlechtem Fuß mit Karl Gustav Wrangel und den übri
gen Militärs, was auch zu seiner Nachgiebigkeit beigetragen haben könnte 100. 

v. Resultate und Ziele 

Der Westfälische Frieden bestätigte Schwedens Stellung als Großmacht. Es war eine 
der drei Garantiernächte des Friedensvertrags. In politischer Hinsicht hatte man Sitz 
und Stimme auf dem deutschen Reichstag und in drei Reichskreisen erhalten. In reli-

98 Lorenz, XLVI f. 
99 Ibid., XLVI ff. 

100 Ibid., LIII ff. 
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giöser und politischer Hinsicht hatten die deutschen Protestanten dank des schwedi
schen Einsatzes im Krieg und bei den Friedensverhandlungen einen Teil ihres frühe
ren Einflusses wiedergewonnen. Der Besitz der neuen deutschen Gebiete brachte be
deutende ökonomische und militärische Vorteile. Fast alle wichtigen Ostseehäfen 
wurden von Schweden kontrolliert. Dänemarks Stellung war erheblich geschwächt, in 
wirtschaftlicher Hinsicht dadurch, daß die absolute Kontrolle über den Sundzoll ge
brochen war, in militärischer dadurch, daß Schweden ganz anders als früher die Lage 
von Deutschland aus im Griff hatte, und in territorialer Hinsicht durch den Verlust 
von Halland, Gotland und Jämtland-Härjedalen. Gustav Adolfs Erfolge im Balticum 
und in Deutschland hatten internationale Anerkennung gefunden101

. 

In unseren Ausführungen sind die Sicherheitsaspekte stark hervorgehoben worden. 
Sie charakterisieren durchgängig auch die Einstellung der schwedischen Staatsmänner, 
haben die Nachwelt indessen in die Irre geführt. Das hängt mit dem oben diskutierten 
Begriff securitas zusammen. Seine Interpretation im Sinne von Frieden und Sicherheit 
hat zur Folge, daß sich eine Deutung ausschließlich als Sicherheit im modernen Sinne 
nicht halten läßt. Die Verknüpfung des Wortes securitas mit Frieden und insofern 
auch mit einem positiven justum-bellum-Ziel führt dazu, daß das Wort einen positi
ven Gehalt bekam, der dazu benutzt werden konnte, ganz andere Motive als die Si
cherheitsaspekte zu rechtfertigen. Überhaupt ist es manchmal schwierig, mit dem Un
terschied zwischen Motiv und Motivierung zurecht zu kommen. Das gilt sowohl für 
die oben diskutierten Kriegs- und Friedensziele wie auch für die eingangs angedeutete 
unterschiedliche Beurteilung des Charakters der schwedischen Großmachtstellung. 
Manche dieser Ziele und Motive kommen nicht so klar zum Vorschein, wie man es 
sich wünschen würde, während andere, an und für sich weniger aktuelle, ein allzu 
scharfes Profil erhalten, weil ihre Begründungen geläufiger sind. Was übrig bleibt, ist 
die totale Wirklichkeit, die sich belegen läßtl°2

• 

Diese Wirklichkeit findet man in den Resultaten des Friedens: die Großmachtstel
lung von 1648 mit allem, was daraus folgt an internationaler Anerkennung, Macht, 
Einfluß, militärischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, Führungsrolle im Norden 
und Kontrolle über die Ostseehäfen1

0 3• Als der Vertragsinstrument im Mai 1646 im 
Reichsrat vorgelegt wurde, äußerte Axel Oxenstierna: "Nun ist securitas, daß Deutsch
land nicht absolut wird ... "104 - in diesen Worten spiegelt sich eine vielschichtige 
Wirklichkeit. 

101 Vgl. dazu Roberts, Experience 123 ff. 
102 Vgl. dazu Nilsson, Gustav II Adolf 452. 
103 V gl. Lorenz, XXXV ff., zur Kontrolle über die flußmündungen und die Einkünfte daraus so
wie über die niederländische Reaktion; s. auch APW II C 2, 139f., 472,517, und II C 3, 565. 
104 SRP 11, 359, vgl. oben S. 227. 
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